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I Vorwort

Der Klimagipfel COP21 im Dezember 2015 in Pa-
ris brachte den Durchbruch in den internationa-
len Klimaverhandlungen. Zum ersten Mal ver-
pflichteten sich alle 195 Unterzeichnerstaaten 
der Klimarahmenkonvention (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, 
UNFCCC) zu gemeinsamen Zielen im Klima-
schutz und bei der Anpassung an den Klimawan-
del. Nachdem die notwendige Stimmenanzahl 
zur Ratifizierung schon weniger als ein Jahr nach 
dem Pariser Gipfel erreicht war, konnte das soge-
nannte Übereinkommen von Paris am 4. Novem-
ber 2016 in Kraft treten. In diesem nun völker-
rechtlich verbindlichen Vertragswerk legen sich 
die Unterzeichner darauf fest, den Anstieg der 
globalen Mitteltemperatur deutlich unter zwei 
Grad Celsius, möglichst sogar unter 1,5 Grad Cel-
sius, zu halten. In den Verhandlungen von Paris 
wurde bereits deutlich darauf hingewiesen, dass 
dieses Ziel eine nahezu vollständige Dekarboni-
sierung – Verzicht auf Emissionen von Kohlen-
dioxid – der Weltwirtschaft in der zweiten Hälfte 
dieses Jahrhunderts erfordert.

Schon bei der Verabschiedung des Pariser Über-
einkommens war ersichtlich, dass die freiwillig 
benannten Reduktionsziele (Intended Nationally 
Determined Contributions, INDCs) der einzelnen 
Staaten nicht genügen, um die globale Erwär-
mung entsprechend der Zielsetzung zu begren-
zen. Aus diesem Grund wurde das Übereinkom-
men von Paris um die Vereinbarung erweitert, 
die Reduktionsziele in einem Fünfjahreszyklus zu 
überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern. 
Hierbei setzt man vor allem auf den technologi-
schen Fortschritt und weitere Kostensenkungen 
bei klimafreundlichen Energieerzeugungsarten.

Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft kann 
nur durch den Verzicht auf die Nutzung von fos-
silen Energieträgern wie Kohle, Erdöl und Erd-
gas erreicht werden. Denn wegen der hohen 
Kosten und großer Vorbehalte in der Bevölke-
rung vieler Länder wird die Abspaltung und un-
terirdische Lagerung von CO2 (Carbon Capture 

and Storage, CCS), wenn überhaupt, nur eine Ni-
schentechnologie bleiben. Auch die Nutzung von 
Kernenergie – einer klimafreundlichen Form der 
Energieerzeugung – verspricht keine Lösung des 
Klimaproblems. In den letzten zwei Jahrzehn-
ten ist ihr Anteil an der globalen Energieproduk-
tion sogar stark zurückgegangen, die Anzahl der 
operativen Atomkraftwerke ist bei einem glo-
bal stark gestiegenen Energiebedarf nahezu iden-
tisch geblieben. Neu geplante Atomkraftwerke 
sind nicht zuletzt auch aufgrund der gestiegenen 
Sicher heitsanforderungen heute so teuer, dass ihr 
Poten zial sehr eingeschränkt bleiben wird. Für 
die Dekarbonisierung bleiben daher nur die Stei-
gerung der Energieeffizienz und der vollständige 
Umstieg der Energieerzeugung auf Erneuerbare 
Energien.

Am 14. November 2016 hat die Bundesregie-
rung den Klimaschutzplan 2050 für Deutsch-
land beschlossen und ihn einen Tag darauf bei 
der Klimakonferenz COP22 in Marrakesch vor-
gestellt. Deutschland nimmt mit diesem Klima-
schutzplan eine internationale Vorreiterrolle ein, 
da bisher kein anderes Land einen Plan in ähnli-
cher Detailliertheit und mit ähnlich ambitionier-
ten Zielen verabschiedet hat. Der Klimaschutz-
plan zeigt den Weg in ein nahezu klimaneutrales 
Deutschland bis zum Jahr 2050 auf. Der Plan ent-
hält erstmals Ziele für die relevanten einzelnen 
Wirtschaftssektoren und ist so eine konkrete Ent-
scheidungsvorlage für die erforderlichen Schritte 
in den nächsten Jahren. Im Klimaschutzplan wer-
den auch Zwischenziele bis 2030 angegeben. So 
sollen in Deutschland 2030 die CO2-äquivalen-
ten Emissionen um 55 Prozent unter denen von 
1990 liegen, was ausgehend von den Emissionen 
2014 eine weitere Reduktion um circa 40 Prozent 
bedeutet. Im Energiesektor müssen die Emissio-
nen bis 2030 sogar um weitere 50 Prozent (im 
Vergleich zu 2014) sinken, im Verkehrssektor um 
40 Prozent. Alle diese Ziele sind nur mit noch 
drastischeren Veränderungen als bisher bei Ener-
gieversorgung, Heizung und Kühlung von Gebäu-
den und Verkehr zu erreichen.
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Viele Entwicklungen der letzten Jahre machen 
Hoffnung, dass eine „Revolution“ der Energie-
versorgung weltweit gelingen könnte. So wurde 
im Februar 2016 mit einer 160 Megawatt star-
ken solarthermischen Anlage das erste Feld des 
im Endausbau befindlichen, weltweit größten 
Solarkraftwerks Noor in Marokko in Betrieb ge-
nommen. Der Bau dieses Kraftwerks war vor 
eini gen Jahren auch durch die Desertec-Initiative 
angestoßen worden. Die weltweiten Investitio-
nen in Erneuerbare Energien haben 2015 nahezu 
300 Milliarden US-Dollar und damit einen neuen 
Rekord erreicht. Seit 2005 haben sie sich fast ver-
vierfacht.

Die Erneuerbaren Energien werden auch deshalb 
in den nächsten Jahren immer bedeutender, da 
der von ihnen erzeugte Strom eine rasch anwach-
sende Flotte von Elektrofahrzeugen antreiben 
muss. Für sie spricht aber auch ihr Beitrag zu – im 
Vergleich zu beispielsweise Kohlekraftwerken – 
einer besseren Luftqualität und nicht zuletzt 
auch der Schutz von endlichen Ressourcen.

Bereits im Jahr 2003 entschloss sich der GDV 
erstmalig, die Publikation „Erneuerbare Ener-
gien“ herauszugeben. Neben Veränderungen 
bei den Technologien und der schnell steigen-
den Verbreitung von Erneuerbaren Energien ist 
auch der Versicherungsbedarf stetigen Ände-
rungen unterworfen. Zusätzlich zu den klassi-
schen Deckungen von Schäden bei Konstruktion 
und Betrieb der Anlagen besteht zunehmend 
bei den Investoren auch der Bedarf, saisonale 
Fluktuationen von Sonnenstrahlung oder Wind 
durch Versicherung abzudecken, sogenannte 

Delivery-Guarantee-Deckungen. Die Versiche-
rungswirtschaft hat deshalb in den letzten Jah-
ren viele neue Produkte bis hin zur Absicherung 
einer verfrühten Alterung von Photovoltaik-Zel-
len entwickelt. Mit solchen Produkten über-
nimmt die Versicherungswirtschaft einen Teil 
der Risiken von Herstellern und/oder Investoren, 
macht Investitionen in diese neuen Technologien 
attraktiver und fördert damit indirekt auch den 
Klimaschutz.

Risiken wirtschaftlich und wettbewerbsfähig ab-
zudecken kann nur auf der Basis risikoadäquater 
Preise und Bedingungen erfolgen. Dabei ist es 
unerlässlich, die individuelle Risikosituation mit 
umfassendem Ingenieurwissen fundiert einzu-
schätzen. Die Erneuerbaren Energien umfassen 
Technologien, für die es teilweise noch sehr we-
nig Schadenerfahrung gibt. Fundiertes Wissen ist 
der Schlüssel zur profitablen Versicherbarkeit der 
neuen Risiken. Um das derzeitige Wissen zu do-
kumentieren und zugänglich zu machen, hat die 
Projektgruppe „Erneuerbare Energien“ der Tech-
nischen Versicherer im GDV nun schon in der 
neunten Auflage diese Publikation erstellt. In ihr 
finden Sie eine aktuelle Übersicht über den tech-
nologischen Entwicklungsstand und das tech-
nische Gefährdungspotenzial für Anlagen, die 
Sonne, Wind, Wasser, Erdwärme und Biomasse 
in nutzbare Energie umwandeln.

 
Prof. Dr. Dr. Peter Höppe

Leiter Geo Risks Research/Corporate Climate 
Centre, Munich Re
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II Windkraftanlagen onshore

2 Grundsätzliche Unterschiede 
in den Anlagenkonzepten

Für die Erzeugung elektrischer Energie muss die 
Kraft des Winds, die den Rotor der Windenergie-
anlagen in Drehbewegungen versetzt, bis zum 
Generator übertragen werden. Die dafür not-
wendigen Komponenten bilden den Antriebs-
strang. Die folgenden Abschnitte stellen drei 
verschiedene Konzepte für einen solchen vor. 
Andere auf dem Markt vorhandene Antriebs-
strangausführungen haben sich in Deutschland 
weder in großer Stückzahl durchgesetzt, noch 
kommen sie in den großen Multimegawattanla-
gen zum Einsatz. Daher werden sie hier nicht nä-
her beschrieben.

2.1 Windenergieanlagen mit Getriebe 
und schnell laufender Abtriebswelle

Windenergieanlagen herkömmlicher Bauart, die 
einen handelsüblichen Generator mit 1.500 min −1 
benutzen, brauchen zur Erhöhung der Rotordreh-
zahl (etwa 6 bis 30 min −1) auf die Generatordreh-

Getriebe

Generator

Kupplung

Hauptwelle/
-lager

Abbildung 1: Triebstrang Baureihe Gamma; Quelle: Nordex SE

1 Einführung

Technische Einrichtungen zur Umwandlung von 
mechanischer in elektrische Energie gab es schon 
lange vor den Windenergieanlagen. Im Bereich 
der regenerativen Energien liefern zum Beispiel 
Wasserkraftwerke seit Jahrzehnten Strom aus 
der Bewegungsenergie des Wassers. Spektaku-
läre Schadenmeldungen oder Serienschaden-
meldungen gibt es in diesem Bereich praktisch 
nicht. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, 
dass die Erfahrungen aus der elektromechani-
schen Energiewandlung in herkömmlichen Anla-
gen nicht mit dem Einsatz der gleichen Technik in 
Windenergieanlagen vergleichbar sind, da Wind 
als primäre Energiequelle nicht konstant zur Ver-
fügung steht. Wechselnde Windgeschwindig-
keiten und -richtungen erzeugen dynamische 
Lasten und Lastwechselreaktionen, die eine ex-
treme Beanspruchung für das eingesetzte Mate-
rial darstellen. Dieses Kapitel gibt einen Überblick 
über den Aufbau von Windenergieanlagen und 
beschreibt die Schadenerfahrungen aus Sicht der 
Versicherungswirtschaft.
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zahl ein zwischengeschaltetes Getriebe. In der 
Regel ist dies bei den heute üblichen Anlagengrö-
ßen ein kombiniertes Stirnrad-Planetengetriebe. 

2.2 Windenergieanlagen mit Getriebe und 
langsam laufender Abtriebswelle

Die Firma Adwen (früher Multibrid) verfolgt in ih-
ren Multimegawattanlagen ein anderes Getriebe-
konzept, denn hier kommt eine langsam laufende 
Abtriebswelle zum Einsatz. Gegenüber den sonst 
üblichen Getriebeübersetzungen zwischen 1:60 
und 1:120 hat etwa die AD 5-116 eine Überset-
zung von circa 1:10. Durch die niedrigeren Dreh-
zahlen im Getriebe sollen die dynamischen Las-
ten reduziert werden. 

Gleichzeitig wurde eine verbesserte Schmie-
rung der Planetenräder erreicht, da bei Getrie-
ben der Adwen-Anlagen im Gegensatz zu her-
kömmlichen Planetengetrieben der Antrieb über 

das Hohlrad erfolgt, und die Planetenräder orts-
fest angeordnet sind. Der Läufer des Generators 
ist direkt auf die Abtriebswelle montiert und hat 
kein eigenes Lager.

2.3 Getriebelose Windenergieanlagen

Der Auftrieb aus den Rotorblättern wird ohne 
Zwischenschaltung eines Getriebes direkt in den 
Generator gelenkt. Das bedeutet, dass Rotor- und 
Generatordrehzahl (6 bis 30 min −1) gleich sind. 
Um dennoch auf die erforderliche Spannung 
von 690 Volt und die Netzfrequenz von 50 Hertz 
zu kommen, muss der Generator entsprechend 
groß im Durchmesser dimensioniert sein. Die 
Schwierigkeit liegt darin, überhaupt einen pas-
senden Generator zu finden. Hersteller dieser 
Bauart verwenden deshalb eigens dafür konstru-
ierte Generatoren – die 7,6-Megawatt-Maschine 
von Enercon hat beispielsweise einen Generator 
von circa zwölf Metern Durchmesser.

Abbildung 2: Triebstrang M 5000; Quelle: Adwen GmbH

Rotorlage/
Getriebe

Generator

1

2

1 2

Generator

Abbildung 3: Triebstrang E 82; Quelle: Enercon GmbH
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3 Bauelemente

 
 

3.1 Fundament

Das Fundament trägt das gesamte Gewicht der 
Windenergieanlage und muss zusätzlich dynami-
sche Momente aus betriebsbedingten Turmschwin-
gungen und Windlasten aufnehmen können. 

Abbildung 5: Erstellung eines Fundaments;  
Quelle: Enercon GmbH

Üblicherweise erfolgt eine Flachgründung aus 
stahlarmiertem Beton. Es gibt kreis-, polygon- 
und kreuzförmige Ausführungen. In Gegenden, in 
denen der Untergrund den Anforderungen nicht 
genügt (Moor, Sand), wird eine Pfahlgründung 
vorgeschrieben. Häufig gehört die Bauleistung 
des Fundaments nicht zum Lieferumfang des 

Abbildung 4: Baureihe 6.XM; Quelle: Senvion GmbH

Getriebe
Generator

Transformator

Umrichter Anemometer, Blitzableiter, Windfahnen

Rotorblatt

Rotornabe

Spinner

Azimutantriebe

Hauptlager, Hauptwelle

Windenergieanlagenherstellers, sondern wird an 
ein örtliches Bauunternehmen vergeben. Da der 
Baustoff Beton nur Drucklasten, aber keine Zug-
kräfte aufnehmen kann, entscheidet die Ausfüh-
rung der Bewehrung darüber, ob der Sockel die 
errechnete Anlagenlebensdauer erreicht oder 
bereits nach wenigen Jahren zu einem Sanie-
rungsfall wird. Sofern vorhanden gibt der Beweh-
rungsplan des Herstellers Aufschluss über Menge 
und Anordnung der Stahlarmierung.  

Abbildung 6: Schema Erdungssystem;  
Quelle: DEHN + SÖHNE GmbH 

Betonfundament

Mast/Turm

Fundamenterder

Ringerder
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Zur Turmanbindung an das Fundament gibt es 
zwei Varianten: die Einbindung mittels eines vor-
gespannten Ankerkorbs und das Aufflanschen 
des Stahlturms auf ein in den Beton eingegosse-
nes Stahl-Fundament einbauteil (FET).

3.2 Turm

Üblicherweise werden die Gondeln von Wind-
energieanlagen auf Stahltürme gesetzt, die ent-
weder aus mehreren zylindrischen Segmenten 
bestehen oder als Fachwerkkonstruktion ausge-
führt sind (Gittermasten). Verschiedene Herstel-
ler bauen jedoch auch Betontürme, die vor Ort 
hochgezogen (Gleitschalung) werden können.

Um auch in Schwachwindregionen Windenergie 
wirtschaftlich nutzen zu können, streben die An-
lagenhersteller immer größere Turmhöhen an. 
Vor Kurzem waren Höhenrekorde mit 140 bis 
160 Metern noch allein den Gittermasten vorbe-
halten. Seit circa 2006 ist mit den Hybridtürmen 
ein neues Konzept auf den Markt gekommen. 
Der Hybridturm besteht im unteren Bereich aus 
Ortbeton oder Betonfertigteilen und im oberen 
aus konventionellen Stahlelementen. Das bietet 
mehrere Vorteile:

• Bei Multimegawattanlagen mit großen Naben-
höhen sind Hybridlösungen preislich günstiger 
als Stahlrohr-, Beton- oder Fachwerktürme. 

• Logistisch gesehen hat diese Turmvariante 
zusätzliche Vorteile, da Höhenbegrenzungen 
auf Transportwegen keine Rolle spielen. Bei 
Turmhöhen ab 100 Metern nimmt bei Stahl-
rohrtürmen der Durchmesser der untersten 
Rohrsektion deutlich über vier Meter zu und 
überschreitet so die zulässige Gesamthöhe auf 
einem Tieflader.

Seit Juni 2016 stellt Nordex in Hausbay/Rhein-
land-Pfalz mit 230 Metern Gesamthöhe die 
weltweit höchste Windenergieanlage. Der Hy-
bridturm der N131/3300 besteht aus einem 
100 Meter hohen Betonturm und zwei Stahlrohr-
segmenten – die Gesamtturmhöhe beträgt da-
mit 164 Meter.

Im Allgemeinen gilt, dass der Sicherheitsnach-
weis für das Fundament und den Turm der 
Onshore-Windkraftanlagen nach der „Richtlinie 
für Windkraftanlagen“ vom Deutschen Institut 
für Bautechnik (DIBt) zu führen ist. Dabei sind ne-
ben den maßgebenden Einwirkungen, wie etwa 
Windlast, Erdbeben und Lastkombinationen, ins-
besondere die verschiedenen Betriebszustände 
und Werkstoffe sowie die Abmessungen der An-
lagenteile entsprechend zu berücksichtigen. Der-
zeit können Windkraftanlagen neben der oben 
genannten Nabenhöhe bereits Rotordurchmes-
ser von bis zu circa 130 Metern aufweisen, was 
zum Teil an die Belastungsgrenze des bisher ver-
wendeten Materials stößt, etwa aufgrund des 
Eigengewichts.

Abbildungen 7–9 (v. l. n. r.): Gittermastturm, Stahlrohrturm, Betontum; Quelle: R+V
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HÖCHSTE NABENHÖHEN 2016

Anlage Nabenhöhe Turmart

Siemens SWT-3.3-130 bis 135 m Betonhybridturm

Senvion 3.4M114, 3,4 MW bis 143 m Stahl und Betonhybrid

Enercon E-141 EP4, 4,2 MW bis 159 m Betonturm (konisch)

Vestas V136, 3,45 MW bis 160 m Stahlturm

Nordex N131/3300 ca. 164 m Beton-Stahl-Hybridturm

FWT 3000, 3,0 MW bis 170 m Beton-Stahl-Hybridturm

GRÖSSENORDNUNGEN DER ZU 
HEBENDEN LASTEN

Nennleistung Gondel
gewicht

Rotorgewicht 
(inkl. Nabe)

1,5 MW 42–56 t 28–42 t

2 MW 61–72 t 26–49 t

2,5 MW 85–94 t 50–52 t

5 MW 200–329 t 77–176 t

3.4 Gondel – Nachführung (Azimutantrieb)

Da der Wind aus verschiedenen Richtungen 
kommen kann, muss das Maschinenhaus um 
360 Grad drehbar sein. Zu diesem Zweck ist oben 
auf dem Turmkopf ein Lager angeflanscht, auf 
dem das gesamte Maschinenhaus rotieren kann. 
Der Antrieb erfolgt durch den sogenannten Azi-
mutantrieb, der in der Regel aus einem oder meh-
reren Getriebemotoren besteht. Seine Steuerung 
wird durch einen Windrichtungsgeber ausgelöst. 
Die Verbindung zwischen Turm und Maschinen-
haus wird durch große, mit Wälzlagern bestückte 
Drehkränze sichergestellt. 

3.5 Rotornabe

Die Rotornabe trägt die Rotorblätter und enthält 
bei pitch-geregelten Anlagen die Antriebe der 
Blattverstellung (Motor, Umrichter). Bei Mega-

3.3 Chassis/Gondel

Abbildung 10: Rotomontage; Quelle: Senvion GmbH

Die gesamte Technik einer Windenergieanlage 
wird in der sogenannten Gondel (Maschinen-
haus) untergebracht, die auf dem Turm befes-
tigt wird. Als Grundrahmen wird entweder eine 
Schweißkonstruktion oder ein gegossener Rah-
men verwendet. Die Komponenten der Wind-
energieanlage sind darauf verschraubt. Die Hülle 
der Gondel besteht aus Kunststoff (z. B. glasfaser-
verstärkter Kunststoff, GFK) oder Stahlblech. 

Das Gewicht der voll ausgestatteten Gondel 
hat einen wesentlichen Einfluss auf die Wahl 
des Krans, der für ihre Montage notwendig ist. 
Je schwerer die Gondel ist, desto weniger geeig-
nete Kräne stehen überhaupt zur Verfügung. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die Anforderun-
gen an die Fahrwege zur Windenergieanlage mit 
zunehmender Krangröße steigen.
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Abbildung 11: Querschnitt eines Rotoblatts; Quelle: R+V

Abbildung 12: Rotorblatttransport mit Flügel-Transport- 
Vorrichtung, Goldhofer AG; Quelle: Goldhofer AG

wattanlagen ist sie im Normalfall begehbar, um 
die Wartung und Kontrolle der Aggregate für die 
Blattverstellung und die Sicherheitseinrichtun-
gen zu ermöglichen.

3.6 Rotor

Der Rotor besteht aus den Rotorblättern und der 
Rotornabe. Heutzutage ist er fast ausschließlich 
mit drei Rotorblättern versehen und rechtsdre-
hend. Die Rotorblätter sind in der Regel aus GFK, 
seltener aus kohlenstofffaserverstärktem Kunst-
stoff (CFK), Metall oder Holz-Verbundwerkstof-
fen. 

Abbildung 13: Großwälzlager; Quelle: SKF GmbH

Die Rotorblätter sind bei modernen Windenergie-
anlagen drehbar an der Nabe befestigt, um die 
Regelung der Leistung per Blattverstellung (Pitch) 
zu ermöglichen. Dafür werden große Wälz lager 
eingesetzt.

3.7 Hauptlager

Der Rotor muss drehbar am Maschinenhaus ge-
lagert werden, um die Windkraft zum Generator 
zu transportieren. Das Lager (luvseitig, selbstein-
stellendes Doppelpendelrollenlager o. Ä.) muss 
die Stöße vom Rotor aus der Windbelastung und 
die Reaktionskräfte aus der Schwerkraft und den 
Biegemomenten aufnehmen. 

Für die Lagerung kommen verschiedene Kon-
zepte zur Anwendung, die in der nachfolgenden 
Tabelle dargestellt sind.

Innenlaminat

Gurte
Balsaholz

Hartschaum

verklebte 
Blatthinter-
kante

verklebte 
Schubstege

Druckseite

Saugseite
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Lager Vorteile Nachteile

Rotorwelle mit separater  
Fest-Loslagerung (Vierpunkt-
lagerung). Rotor und Getriebe 
sind separat gelagert (Bsp.: 
Vestas V90, Nordex N80, 
Senvion 6.XM-Baureihe).

Einleitung der Rotorkräfte 
über den Grundrahmen 
in den Turm. Ermöglicht 
einfachen Getriebeausbau. 
Getriebe übernimmt überwie-
gend nur das Drehmoment.

höhere Masse und größere 
Baulänge

Rotorwelle mit Dreipunkt-
lagerung. Rotor und Getriebe 
teilen sich das antriebssei-
tige Getriebelager (Bsp.: 
Nordex N117, Senvion 5M).

geringere Baulänge und 
weniger Masse

Getriebe übernimmt neben 
den Drehmomenten auch 
Teile der Rotorlasten. Rotor 
muss zur Demontage des 
Getriebes abgestützt werden.

Integration der Rotorlagerung 
in das Getriebe (Bsp.: Fuhrlän-
der FL1000, Vestas V82, 
Adwen). 

Verkürzung der Baulänge 
gegenüber Dreipunktlagerung

Getriebe übernimmt die 
Rotorlasten vollständig. Keine 
Demontage des Getriebes 
unabhängig vom Rotor 
möglich.

3.8 Hauptwelle (auch Rotorwelle)

Die Hauptwelle ist zumeist geschmiedet und, 
um die Versorgung des Rotors mit Elektrizität 
und Hydraulik zu gewährleisten, hohl.

3.9 Hauptgetriebe

Das Getriebe muss bei konventionell gebauten 
Windenergieanlagen die vergleichsweise geringe 
Drehzahl des Rotors (ca. 6 bis 30 min −1) auf eine 
für den Generator passende Drehzahl von bis zu 
1.500 min −1 übersetzen. Dabei sind hohe Über-

setzungsverhältnisse nötig, die nur mit mehrstu-
figen Getrieben realisiert werden können.

Bei kleineren Anlagen bis 600 Kilowatt wur-
den mitunter noch reine Stirnradgetriebe ge-
baut. Marktüblich ist derzeit die Kombination 
aus einer Planetenstufe und zwei Stirnradstu-
fen für Windenergieanlagen bis 2,5 Megawatt 
beziehungsweise zwei Planetenstufen und ge-
gebenenfalls einer Stirnradstufe für Anlagen ab 
2,5 Megawatt.

Planetenträger

Erste Planetenstufe

Antriebswelle/
Rotorseite Antriebswelle/

Generatorseite

Planetenräder

Drehmomentenstütze

Stirnradstufe

Hohlrad

Zweite Planetenstufe

Abbildung 14: Dreistufiges Eickhoff EICOGEAR 2,4-Getriebe einer Nordex N117; Quelle: Eickhoff Antriebstechnik GmbH
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3.9.1 Getriebekonzept für konstante 
 Abtriebsdrehzahl ohne Umrichter

Für den Betrieb am Netz muss die veränderliche 
Rotordrehzahl der Windenergieanlage in ein elek-
trisches Drehfeld mit konstanter Frequenz umge-
wandelt werden. Dies ermöglichen üblicherweise 
Frequenzumrichter im Ständer- oder Läuferkreis 
der Generatoren. Bei Voith Turbo schlägt man 
neue Wege mit dem WinDrive-Getriebe ein, mit 
dem sich laut Herstellerangabe bis zu 20 MWel 
realisieren lassen. Zwischen das Hauptgetriebe 
und einen Synchrongenerator wird ein Aggregat 

geschaltet, das antriebsseitig aus einem Über-
lagerungsgetriebe und abtriebsseitig aus einem 
hydrodynamischen Drehmomentwandler besteht. 
Dieses Aggregat wandelt die variablen Eingangs-
drehzahlen aus dem Hauptgetriebe in konstante 
Abtriebsdrehzahlen für den Synchrongenerator 
um. Dabei sind verschiedene Übersetzungsver-
hältnisse möglich.

Gleichzeitig dient das Aggregat bei Nennleistung 
zur unterstützenden Regelung der Momenten-
begrenzung durch Drehzahlerhöhung.

Hohlrad
Planetenrad

Planetenträger
Sonnenrad

Antriebswelle

Hohlrad
Planetenrad

Sonnenrad

Pumpenrad
Turbinenrad
Leitschaufeln

Antriebswelle
Pumpenrad
Turbinenrad

Leitschaufeln
Flüssigkeitsstrom

Planetengetriebe
Hydrodynamischer
Drehmomentwandler

Abbildung 15: Prinzipieller Aufbau des WinDrive; Quelle: Voith Turbo GmbH

• WinDrive befindet sich im Antriebsstrang der 

Windturbine zwischen Hauptgetriebe und Generator. 

• Das Planetengetriebe besteht aus dem Sonnenrad, den 

umlaufenden Planetenrädern und dem Hohlrad. Die 

Planetenräder sind auf dem Planetenträger gelagert. 

• Der Drehmomentwandler besteht aus drei 

Hauptbauteilen: Pumpenrad, Turbinenrad und 

gleichmäßig verstellbare Leitschaufeln. Ein 

abgedichtetes Gehäuse umschließt diese Bauteile und 

ist mit Flüssigkeit gefüllt. 

• Das Pumpenrad ist mit der Abtriebs welle von 

WinDrive und das Turbinenrad mit dem Hohlrad des 

Planetengetriebes verbunden.
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3.10  Hydraulikanlage

Ein kompaktes Hydraulikaggregat im Maschinen-
haus dient der Rotorblattverstellung.

3.11  Bremsen

Windenergieanlagen müssen im Notfall (z. B. bei 
Überdrehzahl oder externen Gefahren) schnell 
abgebremst werden können. Je nach Bauweise 
ist dazu eine mechanische oder aerodynamische 
Bremse nötig. Ältere Anlagen, die zum Teil stall-
geregelt sind und keine eigene Blattverstellung 
besitzen, sind mit einer aerodynamischen Blatt-
spitzenbremse versehen. (Achtung: Durch Flieh-
kraftbetätigung werden bei Überdrehzahl die 
circa zwei Meter langen Blattspitzen, auch Tips 
genannt, um 90 Grad verdreht.) Gemeinsam 
mit einer mechanischen Scheibenbremse kann 
die Blattspitzenbremse, die Anlage in kürzester 
Zeit anhalten. Pitch-geregelte Windenergieanla-
gen hingegen bremsen allein durch das Verdre-
hen des ganzen Blatts aerodynamisch bis auf null 
ab. Die mechanische Bremse kommt noch bei 
Sicher heits- und Notabschaltungen zum Einsatz, 
wird aber hauptsächlich verwendet, um den Ro-
tor für Serviceeinsätze zu blockieren.

3.12  Generator

Der Generator wandelt die mechanisch übertra-
gene Energie des Winds in elektrische Energie 
um. Er ist, gegebenenfalls zusammen mit einem 
Umrichter, das Bindeglied zwischen der variab-
len Windenergie und den weitgehend konstan-
ten Größen des Verteilungsnetzes (Spannung, 
Frequenz). Die Wahl des Generatortyps hat ent-
scheidenden Einfluss auf die nachgeschalteten 
elektrischen Anlagen, vor allem die Dimensionie-
rung des Umrichters (vgl. Tabelle auf der nächs-
ten Seite). Bei Windenergieanlagen mit installier-
ten Leistungen ab 100 Kilowatt kommen praktisch 
nur noch Asynchron- und Synchrongeneratoren 
in ihren verschiedenen Ausführungen zum Einsatz.

Abbildung 16: Doppelt gespeiste Asynchrongene-
ratoren bei Montage vor Ort; Quelle: Allianz

3.13  Elektrische Anlagen

Die Verteilung der elektrischen Leistung an das 
Netz erfordert einen großen Umfang an elek-
tronischen und Schaltanlagen, die alle in Schalt-
schränken am und im Turmfuß sowie oben im 
Maschinenhaus untergebracht sind. Dazu zählen: 
Transformator, Mittel- und Niederspannungsleis-
tungsschalter, Umrichter, gegebenenfalls Blind-
leistungskompensation, Anlagensteuerung (Pro-
zessrechner), Condition Monitoring System (CMS), 
Kabel, Blitzschutzsystem und Potenzialausgleich.

Bei Windenergieanlagen im Bereich bis 1,5 Mega-
watt ist die Leistungselektronik – Niederspan-
nungsleistungsschalter, Blindleistungskompen-
sation und Umrichter – meist im Turmfuß 
beziehungsweise auf einer Plattform im Turm 
unterhalb der Gondel angesiedelt. Der Trans-
formator mit Mittelspannungsleistungsschalter 
steht häufig in einer Kompaktstation vor dem 
Turm. 

Bei höheren Megawattleistungen bringen die 
Hersteller all diese Komponenten – auch den 
Transformator – immer häufiger in der Gondel 
unter. Diese Entwicklung führt dort zu einer Zu-
nahme des Brandrisikos.



28 II WINDKRAFTANLAGEN

Generatortyp Vorteile Nachteile

Synchrongenerator

Netzkopplung nur über 
Gleich- und Wechselrichter 
möglich, da Ausgangsspan-
nung und -frequenz des 
Generators mit der Rotordreh-
zahl variieren 

hoher Wirkungsgrad; großer 
Drehzahlbereich; frei einstell-
bare Wirk- und Blindleistungs-
abgabe; günstiger Generator; 
geringer Wartungsaufwand; 
Dämpfung der mechanischen 
Belastung des Antriebs-
strangs durch Windböen; 
keine Belastung des Antriebs-
strangs durch Netzstörungen

teurer Umrichter, da er die 
gesamte Leistung übertragen 
muss; Wasserkühlung des 
Generators

Vielpolige (Synchron-)
Ringgeneratoren

Windenergieanlagen ohne 
Getriebe benötigen einen 
langsam laufenden Ringgene-
rator mit entsprechend hoher 
Polzahl, der bereits bei Rotor-
drehzahl seinen Nennbe-
triebspunkt erreicht. Nur 
mit vergleichsweise großen 
Durchmessern (sechs Meter 
und mehr) realisierbar

hoher Wirkungsgrad; großer 
Drehzahlbereich; kein 
Getriebe; frei einstellbare 
Wirk- und Blindleistungsab-
gabe; niedriger Verschleiß; 
geringer Wartungsaufwand; 
Dämpfung der mechanischen 
Belastung des Antriebs-
strangs durch Windböen; 
keine Belastung des Antriebs-
strangs durch Netzstörungen

teurer Umrichter, da er die 
gesamte Leistung übertragen 
muss, und teurer Generator; 
ungünstige Gewichtsvertei-
lung in der Gondel führt zur 
„Kopflastigkeit“

Asynchrongenerator 

Mit Kurzschlussläufer wird 
er bei den heute verfügbaren 
Windenergieanlagen mit 
Leistungen von über einem 
Megawatt nur von einem 
Windenergieanlagenherstel-
ler favorisiert. 

einfachster und preiswertes-
ter Generator; wird als norma-
ler Antriebsmotor in großen 
Stückzahlen hergestellt; 
einfache Synchronisation; bei 
polumschaltbarer Ausfüh-
rung Anpassung des Betrieb-
spunkts an sich ändernde 
Windverhältnisse möglich

belastet das Netz mit Blind-
strom; zusätzliche Kosten für 
Teilkompensation des Blind-
stroms; geringerer Wirkungs-
grad als Synchrongenerator; 
Netzeinflüsse wirken direkt 
auf den Antriebsstrang; feste 
Drehzahlen und damit keine 
effektive Ausnutzung der 
Windenergie

Doppelt gespeister 
Asynchrongenerator

am häufigsten verwendetes 
Generatorkonzept in Wind -
energieanlagen, ist in allen 
Leistungsklassen anzutreffen

großer Drehzahlbereich; 
hoher Wirkungsgrad; Wirk- 
und Blindleistungsabgabe 
frei einstellbar; geringere 
Umrichterleistung (nur die 
Schlupfleistung des Läufers) 
und damit kostengünstiger 
Umrichter; Dämpfung der 
mechanischen Belastung 
des Antriebsstrangs durch 
Windböen; Belastung frei 
einstellbar

teurer Generator (Schleifring-
läufer); höherer Wartungsauf-
wand; Netzeinflüsse wirken 
direkt auf den Antriebsstrang
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Abbildung 17: Umrichterschränke, Niederspannungsleistungs-
schalter und Steuerschrank in einer Gondel; Quelle: Allianz

Abbildung 18: Seitlicher Blick auf eine der drei Spulen  
eines Gießharztransformators in der Gondel. Oben in der  
Bildmitte ist die Befestigung des Rahmens in der Gondel  
sichtbar; Quelle: Allianz

Transformatoren, die in der Gondel eingesetzt 
werden, sind zumeist Gießharztransformatoren. 
Bei mit Flüssigkeit gefüllten Transformatoren 
sorgt das Transformatorenöl für die elektrische 
Isolierung und die Abführung der Verlustwärme. 
Beim Gießharztransformator ist die Oberspan-
nungswicklung in Epoxidharz eingegossen, in der 
Unterspannungswicklung kommen andere feste 
Isolierstoffe wie Prepreg (vorimprägnierte Fa-
sern) zum Einsatz. Die Isolierung der Spulen un-
tereinander und zum Kern wird durch ausrei-

chend große Luftabstände gewährleistet. Ein 
vertikaler Luftstrom entlang der Spulenoberflä-
chen und in den Kühlkanälen innerhalb der Spu-
len sorgt für die Abführung von Verlustwärme. 
Aufgrund von Konvektion entsteht der Luftstrom 
entweder von selbst (Kühlungsart AN – Air Natu-
ral), oder er wird mit Lüftern zusätzlich verstärkt 
(Kühlungsart AF – Air Forced). Diese Transforma-
torenart zeichnet sich durch einen geringen War-
tungsbedarf und ein hohes Sicherheitsniveau im 
Brandverhalten aus, denn das eingesetzte Mate-
rial ist schwer entflammbar und selbstverlöschend.

3.14  Verkabelung (Parkverkabelung 
 und externe Anbindung)

Man unterscheidet zwischen der internen und 
der externen Verkabelung. Das Kabel vor der Über-
gabestation wird entweder vom Netz betreiber 
oder vom Energieversorger betrieben. Die Verka-
belung hinter der Übergabestation hingegen ist 
Teil des Windparks.

Abbildung 19: Schnittstellen beim Energietransport;  
Quelle: R+V

In den Windparks und Windenergieanlagen kom-
men angesichts der unterschiedlichsten Belastun-
gen verschiedene Kabeltypen zur Anwendung. 
Kabel im sogenannten Loop – der sich mitdre-
hende Teil der Leitungsverlegung – müssen tor-
sionsfest, Erdkabel wasserresistent sein etc. Die 
Applikationsmöglichkeiten sind in den Abbildun-
gen 20 und 21 auf der folgenden Seite abgebildet.
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Abbildungen 20–21: Typische Kabel einer WEA; Quelle: R+V

3.15  Übergabestation

In der Übergabestation wird der Strom aus der 
Windenergieanlage an das weiterführende Hoch-
spannungskabel, das zum Umspannwerk führt, 
abgegeben. Einzelne Windenergieanlagen, aber 
auch kleiner Windparks speisen die produzierte 
Energie in das Mittelspannungsnetz (20 bis 30 Ki-
lovolt). Große Windfarmen werden direkt über 
eine gemeinsame Umspann- und Freiluftschalt-
anlage an das Hochspannungsnetz (110 Kilovolt) 
angebunden.

3.16  Werteverteilung in der  
 Windenergieanlage

Die nachfolgende Tabelle zeigt die prozentua-
len Anteile der wichtigsten Komponenten an 
den Gesamtkosten einer Windenergieanlage des 
Typs Senvion MM82 mit 100 Meter hohem Stahl-
turm und 40 Meter langen Rotorblättern.

Komponente Kostenanteil Komponente Kostenanteil

Stahlturm (100 m) 33 % Rotornabe 2 %

Rotorblätter (40 m Länge) 18 % Rotorwelle 2 %

Getriebe 14 % Azimutsystem 2 %

Umrichter 6 % Gondelverkleidung 2 %

Pitchsystem 5 % Rotorlager 1 %

Generator 4 % Bremssystem 1 %

Transformator 3 % Kabel 1 %

Maschinenträger  
(Grund rahmen)

3 % Schrauben 1 %

Quelle: Neue Energie, Ausgabe 09/2005
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4 Betriebssicherheit

4.1 Wartung

Von grundlegender Bedeutung für die Betriebs-
sicherheit von Windenergieanlagen ist die War-
tung. In den letzten zwei bis drei Jahren hat sich 
das Angebot an Wartungsverträgen für die Be-
treiber grundlegend verbessert. Mittlerweile bie-
ten die meisten Hersteller Vollwartungskonzepte 
für ihre Anlagen an. Damit haben sie zur Firma 
Enercon aufgeschlossen, die mit ihrem „Ener-
con PartnerKonzept (EPK)“ lange Zeit eine Vor-
reiterrolle einnahm. Inhaltlich weichen die Voll-
wartungsverträge der verschiedenen Hersteller 
jedoch in vielen Punkten voneinander ab. Der 
Bundesverband WindEnergie e. V. schätzt die 
Kosten für Wartung und Instandhaltung auf 
16 Prozent des jährlichen Umsatzes. Im Novem-
ber 2004 hat der Verband seinen Mitgliedern ei-
nen Leitfaden zu Wartungsverträgen zur Verfü-
gung gestellt.

Wartungsverträge für Neuanlagen schließen die 
Betreiber zumeist mit den Anlagenherstellern 
beziehungsweise -lieferanten ab. Drittanbie-
ter von Servicedienstleistungen haben es eher 
schwer, den Neuanlagenmarkt für sich zu er-

schließen, da die Hersteller die Herausgabe von 
Wartungsunterlagen und den schnellen Zugriff 
auf Ersatzteile sehr restriktiv handhaben. Dieses 
Problem trifft auch diejenigen Betreiber, die klei-
nere Störungen selbst beseitigen möchten. Bei 
älteren Anlagen und solchen, für die keine Garan-
tie mehr besteht, ist es für Drittanbieter leichter, 
die Wartung zu übernehmen.

4.2 Blitzschutz der Windenergieanlage

Trotz unterschiedlicher Hersteller gibt es heute 
durchweg geeignete Blitzschutzsysteme, die Gon-
del, Rotorblätter und elektrische Einrichtungen 
wirksam vor den Folgen eines Einschlages schüt-
zen. In der Vergangenheit wurden Rotorblätter 
ohne einen solchen Schutz bei einem Blitzein-
schlag häufig total zerstört. Die Funktionsfähig-
keit des Blitzschutzsystems ist in regelmäßigen 
Intervallen zu überprüfen. Dazu existieren ein-
schlägige Richtlinien, wie zum Beispiel die Ar-
beitsrichtlinie des Sachverständigenbeirats des 
Bundesverbands WindEnergie e. V. „Überprüfung 
des Zustandes des Blitzschutzsystems von Win-
denergieanlagen“ für äußere Blitzschutzanlagen. 
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Mes-
sung des Erdungs- und des Durchgangswider-
stands von der Blattspitze bis zur Erdungsfahne.

Abbildung 22: Ableitung Blitzstrom; Quelle: DEHN + SÖHNE GmbH

Blitzstrom Untersuchung:  Lichtbogenbildung
   Stromverteilung im System

GetriebeHauptlager Kupplung

Kontakt-
bürsten

Teilblitzströme
durch parallele
Schutzpfade

Teilblitz-
ströme durch 
Hauptlager

Isolierung



32 II WINDKRAFTANLAGEN

Die folgenden Schutzeinrichtungen sind derzeit 
auf dem neuesten Stand der Technik.

Die Funktionsweise eines modernen Blitzschut-
zes:

Der Blitz sollte in den sogenannten Rezeptor (aus 
Metall, in der Blattspitze) einschlagen. Über ein 

VOR- UND NACHTEILE VERSCHIEDENER ROTORBLATTSCHUTZSYSTEME

Blattschutzsystem Vorteile Nachteile

Geflecht aus Kupferdrähten 
(Meshes) um die gesamte 
Blattspitze

Einlaminierung auf die Blatt-
oberfläche relativ einfach; 
keine Entladung durch die 
Blattstruktur ins Blattinnere; 
Schutz des gesamten Blatts

anfällig für die Zerstörung der 
Mesh-Struktur am Einschlags-
punkt; Reparatur und 
Austausch schwierig

austauschbare Metallspitze 
oder Kappe

relativ geringe Ausschmelzun-
gen am Einschlagspunkt
Austausch möglich

aufwendige Konstruktion und 
Befestigung an der Glasfaser-
struktur; leitfähige Verbin-
dung zur Ableitung muss 
sichergestellt sein

austauschbare Metall-
rezeptoren

relativ geringe Ausschmelzun-
gen am Einschlagspunkt

kleine Einfangfläche; kein 
Schutz der Kanten an der 
Blattspitze; aufwendige 
Konstruktion; leitfähige 
Verbindung zur Ableitung 
muss sichergestellt sein

Metallprofile (in Blattkanten) relativ geringe Ausschmel-
zungen am Einschlagspunkt; 
keine Entladung durch die 
Blattstruktur ins Blattinne-
re; zusätzlicher Schutz vor 
Seiten einschlägen

aufwendige Konstruktion 
und Befestigung an der 
Glasfaserstruktur; Austausch 
nicht ohne Weiteres möglich; 
Betriebsfestigkeitsauslegung 
erforderlich

Quelle: BINE Projektinfo, Ausgabe 12/2000

Stahlseil im Inneren des Rotorblatts, das den Re-
zeptor mit der Stahlkonstruktion (Rotorblatt-
flansch–Gondelchassis–Turm) verbindet, wird 
der Strom des Blitzes bis ins Erdreich abgeleitet. 
Die Voraussetzung für eine einwandfreie Funk-
tion ist ein intakter Potenzialausgleich (Erdungs-
system) im Fundament beziehungsweise im Erd-
reich (siehe Abb. 22 auf S. 31).

Ein aktueller, innovativer Ansatz ist der Einsatz 
von Ableiterstreifen als Rotorblattschutzsystem. 
Diese dünnen Bänder aus Metallsegmenten wer-
den auf die Oberfläche der Rotorblätter geklebt. 
Durch ihren Aufbau schaffen sie einen Kanal aus 
ionisierter Luft, durch den der Blitz zum Aufneh-
mer geleitet wird. Der Vorteil der Ableiterstrei-
fen ist ihre höhere Haltbarkeit. Sie sollen bis zu 
20 Jahre funktionstüchtig sein, während klassi-

sche Rezeptoren bereits zu einem früheren Zeit-
punkt ausgetauscht werden müssen. 

4.3 Brandschutzsysteme

Bis heute ist bei Neuinstallationen die durch-
schnittliche Leistung der Windenergieanlagen 
von Jahr zu Jahr kontinuierlich gestiegen. Ana-
log dazu haben sich aber auch die Anschaffungs-
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kosten erhöht. Die Verlagerung von Transfor-
matoren, Umrichtern und Schaltanlagen in die 
Gondel führt zu einer hohen Wertekonzentra-
tion an der Spitze der Windmühle – unerreich-
bar für die Feuer wehr. Durch die in den letzten 
Jahren gehäuft auftretenden Feuerschäden an 
Windenergieanlagen ist ein erhöhter Bedarf an 
Brandschutzsystemen entstanden. Während die 
großen Multimegawattanlagen bereits mit au-
tomatischen Brandschutzsystemen angeboten 
werden, stehen in der Ein- und Zwei-Megawatt- 
Klasse aber nur vereinzelt und optional solche 
Systeme zur Verfügung. 

Der GDV hat im Jahr 2005 eine Projektgruppe ins 
Leben gerufen, die sich mit dem Brandschutz in 
Windenergieanlagen befasst. Die Projektgruppe 
erstellte auf Basis der Schadenerfahrungen be-
teiligter Versicherungsunternehmen die Publika-
tion VdS 3523: Windenergieanlagen (WEA), Leit-
faden für Brandschutz. 

4.4 Bremssysteme

Moderne Windenergieanlagen besitzen aus-
nahmslos redundante Bremsen, die die Anlagen 
in Notsituationen ohne größere Belastungen ab-
fahren können beziehungsweise als Stillstands-
bremsen dienen. Diese Redundanz ist notwendig, 
da eine unkontrollierte Überdrehzahl den gefähr-
lichsten Betriebszustand für Windräder darstellt. 
Durch die enormen Fliehkräfte reißen die Blätter 
ab, und die entstehende Unwucht kann zum Ein-
knicken des Turms und damit zu einem Total-
schaden an der Anlage führen. Aus diesem Grund 
stellt eine Batteriepufferung der in der Rotor-
nabe installierten Pitch-Antriebe auch bei Strom-
ausfall die Blattverstellung und somit die aero-
dynamische Bremsung sicher. Der Ladezustand 
der Batterien muss durch die Anlagensteuerung 
überwacht werden. Für jedes Rotorblatt sind die 
Pitchs als selbstständiges und unabhängiges Sys-
tem ausgeführt. Da bereits ein einzelnes Blatt 
ausreicht, um den Rotor abzubremsen, stehen 
bei den üblichen dreiblättrigen Windenergiean-
lagen allein durch die Blattverstellung drei unab-
hängige primäre Bremssysteme zur Verfügung.

4.5 Condition Monitoring

Angestoßen durch den Versuch der Versicherer, 
mit einer Revisionsklausel (vorbeugender Aus-
tausch von Verschleißkomponenten nach defi-
nierter Standzeit) die Verantwortung für den si-
cheren Betrieb der Windenergieanlagen über 
längere Zeit an die Hersteller und Betreiber zu-
rückzugeben, haben diese sowie verschiedene 
Spezialfirmen zustandsorientierte Überwachungs-
systeme entwickelt und zertifizieren lassen.

DIE ÜBERWACHUNG MUSS 
FOLGENDE BEREICHE ERFASSEN

Rotorblätter
Drehzahl,  
Schwingung

Hauptlager Schwingung

Getriebe

Eingangswelle, 
Schwingung

Ausgangswelle, 
Schwingung

Generator
A- und B-Seite, 
Schwingung

Chassis Schwingung

Turm Schwingung

Öl
Temperatur, Druck, 
Qualität

Ein Teil der benötigten Daten wird bereits durch die 
Steuerungs- und Überwachungstechnik in den An-
lagen zur Einbindung in CM-Systeme angeboten. 
Bei ausreichender Qualifizierung der Betriebsfüh-
rung ist eine wirksame Beurteilung der Lager- und 
Zahneingriffsfrequenzen unter Berücksichtigung 
der Maschinenkinematik zu erwarten. Dies soll 
langfristig dazu führen, dass Schwachstellen er-
mittelt und behoben sowie Reparaturen mit aus-
reichender Vorlaufzeit für die Lieferung benötig-
ter Komponenten geplant und in windarme Zeiten 
verlegt werden können. Letztlich erhöhen sich da-
durch auch die Verfügbarkeit und die Lebensdauer 
der gesamten Wind energieanlage. 
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ersten Planetenstufe,

zweiten Planetenstufe,

Stirnradstufe.

Abbildung 23: Sensoren am Getriebe an der

Abbildung 24: Sensor am Hauptlager. Er soll Schäden er-
fassen, die durch die langsam drehende Welle hervorgeru-
fen werden. Die Lagerschwingungen, die entstehen kön-
nen, liegen im niederfrequenten Bereich unter zehn Hertz.

Abbildung 25: Sensor an der Stirnradstufe, generatorseitig

Abbildung 26: Sensor zur Überwachung eines  
Generatorlagers (A-Seite)

Quelle aller Abbildungen auf dieser Seite: 
8.2 Group e. V., Daniel Tönnissen
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4.6 Ölpartikelzählung

Der Verschleiß oder die Schädigung von Lagern 
und Verzahnungen erzeugen bereits Monate 
vor einem Ausfall Metallabrieb. Diesen können  
Ölpartikelzähler mit den Komponenten des An-
triebsstrangs erfassen und bewerten, die über 
eine Ölumlaufschmierung verfügen. Die Detek-
tion ist dabei nicht auf rein metallische Partikel  
beschränkt, denn die Zustandsänderungen fett-
geschmierter Lager wie Generator und Haupt lager 
sowie Veränderungen des Lauf- oder Schwing- 
ungsverhaltens ohne einhergehenden Material-
eintrag in den überwachten Ölkreislauf können 
mittels einer Partikelzählung nicht erkannt wer-
den.

Die Ölpartikelzählung war in der Vergangenheit 
nur als Bestandteil einer (Offline-)Ölanalyse im 
Labor wirtschaftlich durchführbar. Erst seit circa 
drei Jahren bieten verschiedene Hersteller gezielt 
Systeme für eine kontinuierliche Überwachung 
von Getrieben in Windenergieanlagen an. Deren 
wesentlicher Bestandteil ist ein induktiv oder op-
tisch arbeitender Sensor, der im Ölrücklauf des 
Getriebes vor dem Filter installiert wird. Dieser 
Sensor erfasst metallische Partikel ab einer be-
stimmten Größe (z. B. > 200 μm); dadurch kann 
die Zunahme von Verschleißpartikeln in Form ei-
nes einfachen Trendverlaufs beurteilt werden. 
Allerdings kann man aus dem Verlauf bezie-
hungsweise der kumulierten Partikelanzahl keine 
Rückschlüsse auf die Funktionsfähigkeit des be-
troffenen Bauteils (Beurteilung des Zustands) zie-
hen. Die Herkunft der Partikel muss mithilfe einer 
visuellen Inspektion (z. B. Video endoskopie) oder 
einer Schwingungsdiagnose ermittelt werden.

5 Stand der Entwicklung

5.1 Landgebundene Windenergieanlagen

Nachdem in den 1980er- und frühen 1990er-Jah-
ren die Entwicklung von kleinen (50 bis 150 Kilo-
watt) hin zu mittleren Windenergieanlagen (500 
und 600 Kilowatt) verlief, die schon damals in 
sehr hohen Stückzahlen gebaut wurden, began-
nen die Hersteller 1997/1998 mit der Errichtung 
der ersten Anlagen der Megawattklasse (ein Me-
gawatt). Bereits im Jahr 2015 betrug die Leis-
tung einer an Land neu installierten Windener-
gieanlage im Durchschnitt 2.727 Kilowatt. Das 
sind 144 Prozent mehr als noch im Jahr 2000 
(1.115 Kilowatt)1. Nabenhöhen von 160 Metern 
und Rotordurchmesser von weit über 100 Metern 
ermöglichen auch in windschwächeren Binnen-
landregionen den Bau von Anlagen mit deutlich 
mehr als drei Megawatt. Der Trend in Richtung 
fünf Megawatt – auch onshore – zeichnet sich 
bereits ab.

Die Bauarten moderner Windenergieanlagen 
lassen sich folgendermaßen klassifizieren: 

• Die Mehrzahl der weltweit gebauten Anlagen 
wird auf konventionelle Weise mit Getrieben 
in aufgelöster Struktur (Rotor – Hauptlager –
Hauptwelle – Getriebe – Kupplung – Generator) 
gebaut. Nur wenige Anbieter (darunter auch 
Enercon als der größte und erfolgreichste) ver-
folgen weiterhin das kompakte Konzept ohne 
Getriebe mit großen, langsam laufenden Gene-
ratoren. 

• Bei den Anlagen oberhalb der 600-Kilowatt- 
Klasse hat sich der Dreiblattrotor durchgesetzt, 
während niedrigere Leistungsklassen alle Ar-
ten von Rotoren nutzen. Zwei-, Vier- und Viel-
blattrotoren sowie Savonius- und Darrieus- 
Rotoren finden sich in den kleinsten Anlagen.

• Während die Mehrzahl der Anlagen bis 600 Kilo-
watt mit starren Rotorblättern (stallgeregelt) 

1 strom-report.de/windenergie/

http://strom-report.de/windenergie/
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und mit festen Drehzahlen arbeitet, hat in der 
Megawattklasse die Leistungsregelung per 
Blatt verstellung (Pitch) in Kombination mit va-
riabler Drehzahl überzeugt.

• Die Generatoren der Megawattklasse sind über-
wiegend als doppelt gespeiste Asynchrongene-
ratoren ausgeführt und luftgekühlt. Bei kleineren 
Anlagen kommen häufig auch polumschaltbare 
Asynchrongeneratoren zur Anwendung. Nahezu 
ausnahmslos ist eine Kugeldrehverbindung zwi-
schen Gondel und Turm mit geeigneten Frik-
tionseinrichtungen. Die Verstellung der Gondel 
zum Wind nehmen zwei oder mehr Getriebe-
motoren vor.

• Die Türme moderner Windenergieanlagen wer-
den fast überwiegend aus Stahlrohr gebaut, wo-
bei einige Hersteller auch Gittermasten für be-
stimmte Standorte anbieten. Eine wachsende 
Anzahl wird außerdem in Ortbetonbauweise 
hergestellt. Für sehr hohe Türme mit 120 Me-
tern und mehr ist die Hybridbauweise zu einer 
Alternative geworden, die eine Erleichterung 
der Transporte für die notwendigen Turmseg-
mente mit sich bringt.

Alle Windenergieanlagen in den gängigen Größen-
klassen (600 bis 6.000 Kilowatt) weisen heute die 
üblichen Sicherheitsmerkmale auf:

• Blitzschutz der Blätter sowie der gesamten 
Anlage,

• redundante Bremssysteme,

• Überwachung aller Betriebsparameter online,

• Schwingungsüberwachung Chassis, Getriebe, 
Generator,

• Kühlung von Generator und Getriebeöl,

• Überspannungsschutz für die Schalt- und Re-
geleinrichtungen.

Moderne Windenergieanlagen haben bereits ins-
tallierte Leistungen von bis zu 7,5 Megawatt. An-
lagen in der Größenordnung von sechs Mega watt 
(Adwen, Senvion) sind vor allem dem Offshore- 
Einsatz vorbehalten. Einer weiteren Steigerung 
der Leistung scheinen nur die Grenzen in der Kon-
struktion einzelner Komponenten, insbesondere 
der Rotorblätter, entgegenzustehen. So hat der 
Rotor der 3,3-Megawatt-Anlage N131 von Nordex 
bereits einen Durchmesser von 131 Metern, was 
einer Abmessung des einzelnen Rotorblatts von 
mehr als 60 Metern Länge entspricht – zu lang, 
um auf normalem Transportweg verschickt zu 
werden.



II WINDKRAFTANLAGEN 37

6 Schadenpotenzial

Schäden an Windenergieanlagen stellen ähnli-
che Probleme dar wie an jeder anderen Maschine 
auch – mit dem Unterschied, dass die Anzahl der 
Lastwechsel bei Windenergieanlagen über die 
gesamte Lebensdauer ungleich höher als bei an-
deren stationären Maschinen ist. Dies wirkt sich 
insbesondere auf die dynamisch am stärksten 
belasteten Teile wie Rotor und Antriebsstrang 
aus. 

So ist das Serienschadenrisiko typisch für Wind-
energieanlagen. Ähnlich wie in der Kfz-Branche 
werden nahezu baugleiche Anlagen in großer 
Stückzahl hergestellt. Beispielsweise für bauglei-
che Getriebe sind dadurch bereits Retrofitmaß-
nahmen in großem Umfang angefallen. Auch 
Generatoren und Rotorblätter sind immer wie-
der von Serienschäden betroffen. 

Das hohe Schadenpotenzial liegt in den Be-
triebsbedingungen einer Windenergieanlage be-
gründet. Die Herkunft der Schäden kann wie im 
folgenden Schema nach den fünf Kategorien un-
terteilt werden.

Normale externe 
Bedingungen

KLIMA

• Windgeschwindigkeit
• Böen
• Turbulenzen
• Umgebungstemperatur
• Luftfeuchtigkeit
• Vereisung
• Salzgehalt
• Flugsand

NETZRÜCKWIRKUNG

• Spannungsverlust
• Spannungsschwankungen
• Frequenzschwankungen
• Kurzschluss im Netz
• Blitzeinschlag ins Netz
• Schwingkreise bei unverdrosselten  

 Blindleistungskompensationsanlagen

KLIMA

• extreme Böen
• maximaler Eisansatz
• extreme Temperaturen
• Hagel
• Blitzschlag
• Überlebenswindgeschwindigkeit  

 („Jahrhundertböe“)

ANDERE EINFLÜSSE

• Fehlbedienung  
 (durch Personal)

• Einwirkung durch Wasser  
 (Regen, Kondenswasser)

• Einwirkungen durch Tiere  
 (wie Nager)

• Vogelschlag

Abnormale externe 
Bedingungen
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KRÄFTE UND MOMENTE 

• Eigengewicht
• Massenbeschleunigung  

 (Bremsen, Verstellen)
• Fliehkräfte
• Kreiselkräfte
• Massenunwucht
• aerodynamische Unwucht
• erzeugtes Drehmoment

WINDABHÄNGIGE ZUSTÄNDE

• Schräganblasung
• Turmstau oder -schatten

BETRIEBSZUSTÄNDE

• An- und Abfahren
• Synchronisation mit dem Netz
• Leistungs-/Drehzahlregelung
• Normalbetrieb
• Gondelrichtungsverstellung
• Stillstand (Rotor dreht langsam)
• blockierter Rotor

Normale interne 
Bedingungen

STÖRUNGEN

• Antrieb und Mechanik der Blattverstellung
• Triebstrang
• Generatorkurzschluss
• Gondelrichtungssteuerung
• mechanische Bremsen
• aerodynamische Bremsen
• Betriebsführung
• Sensoren
• Stromversorgung/Ladezustand  der Batterien  

 (z. B. für Pitch-Antriebe)

BETRIEBSZUSTÄNDE

• Überdrehzahl
• Überleistung
• Eigenschwingungen, Vibrationen
• erzwungene Schwingungen (Regelung)
• Notabschaltung
• Rückwärtsdrehen des Rotors

Abnormale interne 
Bedingungen

• Transport
• Montage
• Wartung und  

 BedienungAndere 
Bedingungen
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7 Schadenszenarien

7.1 Rotorblätter

• Risse (Längs- und Querrisse)

• Schwingungsbrüche

• Ablösungen, Laminationsfehler

• Blitzschlag/Aufbrechen beziehungsweise „Ex-
plosion“ des Blatts

• unzureichende Fixierung von Erdungsseilen in 
axialer und radialer Richtung im Blatt (hohe 
Zugbeanspruchung durch Zentrifugalkräfte)

Ursachen:

• Überlast

Normalerweise verhindern mehrere ineinander-
greifende, teilweise redundant ausgelegte Si-
cherheitssysteme das Auftreten von Überlasten 
an Windenergieanlagen. Dennoch kann es auch 
bei normalen Witterungsverhältnissen zu Scha-
densfällen kommen. Ursächlich sind dann ver-
schiedene Fehler, die erst in Kombination zu ei-
nem Versagen der Sicherheitssysteme führen. 
Das nachfolgende Beispiel beschreibt einen sol-
chen Fall:

Nach einem Ausfall des Mittelspannungsnet-
zes versuchte eine 2,5-Megawatt-Anlage, ei-
nen Schnellhalt auszuführen. Dazu leitete die 
Steuerung eine Notfahrt der drei Flügel in eine 
90-Grad-Position ein. Die dafür notwendige 
Energie sollten die Akkumulatoren der Not-
stromversorgung der Pitch-Antriebe liefern. Die 
Akkumulatoren waren jedoch bereits entladen. 
Die daraufhin eingeleitete hydraulische Brem-
sung konnte den Rotor nicht mehr anhalten. Die 
Bremsbeläge hielten der Belastung nur wenige 
Sekunden stand, bevor sie verschlissen, und die 
Drehzahl weiter anstieg. Aufgrund der Überdreh-
zahl riss eines der Blätter ab. Schwere Schäden 
an Gondel und Fundament waren die Folge. Wie 

sich später herausstellte, verhinderte ein Fehler 
in der Elektronik das Aufladen der Batterien. Bei 
vorausgegangenen Wartungsarbeiten war zu-
dem die Überwachung der Akkumulatoren deak-
tiviert worden, sodass der niedrige Ladezustand 
unbemerkt bleiben konnte. 

Wiederholt aufgetretene Ursachen für Steue-
rungsausfälle bei Überlastsituationen sind: 

• deaktivierte sicherheitsrelevante Alarme (siehe 
oben genanntes Beispiel) 

• Fehler in der Steuerung und/oder der Signalüber-
tragung

• Vorgabe falscher Schwellwerte für sicherheits-
relevante Alarme durch Inbetriebsetzer oder 
Wartungspersonal

• Herstellungsfehler

• Schwingungen

• Konstruktionsfehler (Lastannahmen)

• Schräganströmung

• aeroelastische Schwingungen

• Frost, Eisansatz, Hagel

• Gewitter

Abbildung 27: Kurzschlussspuren auf einem Schleifring-
übertrager. Die Ursache waren verbogene Bürsten  
nach einem Lagerschaden; Quelle: Allianz
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Abbildung 28: Aufgeplatzte Blattspitze nach Blitzschlag; 
Quelle: Allianz

Abbildung 29: Gut erkennbar: die Öffnung für den Rezeptor 
der Blatt-Oberschale; Quelle: Allianz

Abbildung 30: Rezeptorhalter mit Rezeptoren für die Blatt-
Ober- und -Unterschale. Der Halter ist das Verbindungs-
stück zwischen Erdungsseil und Rezeptoren; Quelle: Allianz

Bei Rotorblättern mit einer ungünstigen Anord-
nung der Rezeptoren oder bei Blättern mit Wasser-
einschlüssen kann es vorkommen, dass Blitze auch 
direkt durch die Blattoberfläche in das Erdungssys-

tem eindringen. Die Blattbewegung erschwert es 
dem Blitz, in den Rezeptor einzuschlagen. Die ta-
bellarische Auflistung der Blitzschutzmaßnahmen 
in Kapitel 4.2 auf S. 31 zeigt verschiedene Mög-
lichkeiten zum Schutz des Rotorblatts. Wasser-
einschlüsse im Blatt können bei einem Blitz-
schlag explosionsartig verdampfen. In der Folge 
reißt das Blatt in diesem Bereich auf. Abhilfe schaf-
fen Dränageöffnungen, durch die das eingedrun-
gene Wasser abfließen kann.

Abbildung 31: Bei niedrigen Außentemperaturen muss die 
Reparatur in einem beheizten Zelt erfolgen; Quelle: R+V

7.2 Getriebe und Rotorhauptlager

• Rotorhauptlagerschäden

• Lagerschäden an der Planetenstufe des Haupt-
getriebes

• Lagerschäden an der Stirnradstufe des Haupt-
getriebes

• Verzahnungsschäden an Planet- und Stirnrad-
stufe

Ursachen:

• nicht ausreichende Kenntnis der dynamischen 
Lasten

• Konstruktions-/Auslegungsfehler

• Herstellungsfehler

• Schmierung
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• Betriebsverhältnisse (Bremsverhalten, Böen, 
Korrosion)

• mangelhafte Wartung

Zu den anspruchsvollsten Aufgaben bei der Pro-
jektierung einer Windenergieanlage zählt die 
Einschätzung der verschiedenen Belastungszu-
stände im Antriebsstrang: Denn derzeit ist es 
immer noch sehr schwierig, die tatsächlich auf-
tretenden dynamischen Lasten exakt vorher-
zusagen. Zwar greift die nationale und inter-
nationale Richtlinien- und Normenarbeit neue 
Erkenntnisse auf, sie kann aber mit dem hohen 
Entwicklungstempo der Windenergiebranche 
nicht Schritt halten. Eine Vielzahl von Schäden 
am Antriebsstrang, insbesondere im Bereich des 
Getriebes, hat gezeigt, dass die Komponenten in 
den Windenergieanlagen weit höheren Belas-
tungen ausgesetzt sind, als noch vor einigen Jah-
ren angenommen wurde.

Lager- und Verzahnungsschäden in den Getrie-
ben bilden den Schadenschwerpunkt im An-
triebsstrang. Die Erfahrungen zeigen, dass die 
tatsächliche Lebensdauer von Getrieben in Wind-
energieanlagen teilweise erheblich unter der be-
rechneten Lebensdauer liegt. So hat sich zum 
Beispiel infolge diverser Serienschäden heraus-
gestellt, dass Pendelrollenlager als Planetenlager 
in Windenergieanlagen kritisch zu sehen sind. In 
der Zwischenzeit haben sich stattdessen Zylin-
derrollenlager durchgesetzt.

Abbildung 32: Getriebetotalschaden in der Planetenstufe 
durch Lagerausfall nach circa 30.000 Betriebsstunden  
(1,5-Megawatt-Windenergieanlage); Quelle: R+V

Abbildung 33: Getriebetotalschaden nach Lagerversagen 
am Planetenträger nach circa 20.000 Betriebsstunden  
(Ein-Megawatt-Windenergieanlage); Quelle: Allianz

Häufige Schadenbilder sind:

• Graufleckigkeit an Zahnflanken, ein Zeichen 
beginnender Materialermüdung. Von ihnen 
ausgehend bilden sich Haarrisse, die zu Aus-
brüchen in den Flanken führen können.

Abbildung 34: Graufleckigkeit an Zahnflanken; Quelle: Allianz

Abbildung 35: Getriebewechsel, hier ohne die Demontage  
des Rotors; Quelle: R+V
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• auf den Zahnflanken verpresstes Fremdmate-
rial beispielsweise von einem Schaden am Ge-
triebe (z. B. Lagerschaden, Zahnausbrüche)

• Verunreinigungen bei der Herstellung

• drehende Lagersitze

• Überlastung des Lagers

• zu große Passungen

• Zahnbrüche infolge von Überlastung (Be-
triebsbelastungen, Bremsmomente) oder Ma-
terialeinschlüssen

• ungleichmäßige Tragbilder (Zahnflanken, Lager-
schalen), ein Zeichen für lokale Überlastungen

Mögliche Folgen:

• Rissbildung oder Ausbrüche an den Zahnflanken

• Lagerschälung

• Stromübergangsmarkierungen in den Lagern 
nach Blitzschlag

• schlechte Lagerschmierung, zum Beispiel 
Spritzschmierung bei den Planetenlagern

• Aufnahme zu großer radialer/axialer Lasten 
wegen fehlender Ausgleichsmöglichkeiten in-
nerhalb des Getriebes

• Schmierfähigkeitsverlust des Schmiermittels 
(Reinheit, Temperatur)

• Stufenbildung an der Kupplung zwischen Pla-
neten- und Stirnradgetrieben durch Reibkorro-
sion

7.3 Generator

• Lagerschäden an A- und B-Lager

• Wicklungsschäden

Ursachen:

• Montagefehler

• Überlastung

• Auslegungsfehler

• Ausführung/Lebensdauer der Wicklungsisola-
tion

• mangelhafte Reinigung/Wartung

• fehlerhafte Ausrichtung bei Montage

Abbildung 36: Aufgefächerter Wickelkopf eines Schleifringläu-
fers infolge einer abgerissenen Läuferbandage; Quelle: Allianz

Die häufig in Windkraftanlagen eingesetz-
ten doppelt gespeisten Asynchrongenerato-
ren haben einen gewickelten Läufer, dessen 
Wickelköpfe und Ableitungen hohen dynami-
schen Lasten ausgesetzt sind. Hält die Wickel-
kopfbandage den Kräften nicht stand, kann der 
Wickelkopf auffächern. Im schlimmsten Fall 
kommt es zum Anstreifen und zur Zerstörung 
der Wicklung. Auch die Abstützung der Ablei-
tungen, die Rotorwicklung und Schleifringe ver-
binden, muss eine ausreichende mechanische 
Festigkeit aufweisen. Über eine Endoskopie be-
steht die Möglichkeit, den Wickelkopfbereich zu 
inspizieren.
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7.4 Elektrische Einrichtungen

Fehler in den elektrischen Einrichtungen der 
Windkraftanlage können von teuren Folgeschä-
den bis hin zum Totalschaden der gesamten An-
lage führen. Häufiger kam es bereits zu Bränden. 
Das Feuer entsteht in solchen Fällen durch eine 
Überhitzung infolge von Überlast, Erd-/Kurz-
schluss sowie Lichtbögen. 

Typische Fehler sind unter anderem:

• technische Defekte oder falsch dimensionierte 
Bauteile in der Leistungselektronik (z. B. Schalt-, 
Umrichterschrank, Transformator)

• ein Versagen von Leistungsschaltern und/oder 
Lichtbögen in Schaltanlagen

• Versagen oder Überlast von Kabelmuffen der 
internen oder externen Parkverkabelung

• ein Versagen der Steuerungselektronik

Abbildung 37: Versagen einer 110-Kilovolt-Muffen-
verbindung; Quelle: 8.2 Group e. V., Nikolaus Kromm

Abbildung 38: Innere Parkverkabelung, beschädigt durch 
Baggerarbeiten; Quelle: Svst.-Büro Vogel, Ullrich Maug

• hohe Übergangswiderstände durch ungenü-
gende Kontakte bei elektrischen Verbindungen, 
zum Beispiel bei Schraubverbindungen an Kon-
taktschienen

• unzureichendes elektrisches Schutzkonzept im 
Hinblick auf Isolationsfehlererkennung und Selek-
tivität der Abschaltorgane

• keine beziehungsweise keine allpolige Freischal-
tung des Generators bei Anlagenausfall/-ab-
schaltung

• ein fehlender Überspannungsschutz auf der 
Mittelspannungsseite des Transformators

• Resonanzen in RC-Schwingkreisen (Netzfilter, 
Blindleistungskompensationen)

• Bauteilausfälle durch Verschleiß oder begrenzte 
Lebensdauer

Abbildung 39: Umrichtereinschub mit defekten IGBTs;  
Quelle: R+V

Abbildung 40: Generator-Statorwicklung mit Erdschluss;  
Quelle: R+V
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• fehlender/schlechter Potenzialausgleich

• mangelhafte Wartung

Da Windenergieanlagen nicht ständig besetzt 
sind, besteht nur während der Wartungen und 
Revisionen die Möglichkeit, Schäden in ihrer Ent-
stehungsphase zu entdecken und Maßnahmen 
zur Schadenverhütung einzuleiten. Daher trägt 
das Wartungspersonal eine ganz besondere Ver-
antwortung. Daran ändern auch die mittlerweile 
eingesetzten CMS nichts, denn diese überwa-
chen nur den Antriebsstrang, den Turm und die 
Rotorblätter. Veränderungen im Betriebsverhal-
ten der anderen Anlagenteile, zum Beispiel der 
elektrotechnischen Einrichtungen, erfassen sie 
aber nicht. 

Das Wartungspersonal kann seine Aufgabe je-
doch nur dann richtig ausführen, wenn die 
Raumverhältnisse es zulassen. Bereits bei der 
Entwicklung einer Windenergieanlage sollte da-
rauf geachtet werden, dass alle Anlagenteile, die 
einer regelmäßigen Kontrolle bedürfen, auch gut 
zugänglich sind. 

Alle zwei Jahre ist eine wiederkehrende Prüfung 
von elektrischen Anlagen (gem. VdS) zu emp-
fehlen. Zwar wird diese Prüfung zumeist be-
reits durch die BGV A3 (ehem. VBG 4) gefordert, 
dort liegt der Prüfungszyklus jedoch bei vier Jah-
ren. Die Prüfung muss durch einen anerkannten 
Sachverständigen durchgeführt werden.

Da immer mit Fehlern im Netz oder dem Aus-
fall von Betriebsmitteln gerechnet werden muss, 
kann eine optimal ausgewählte elektrische 
Schutztechnik zur Erfassung von Netzfehlern 
und anderen anomalen Betriebszuständen in 
der Windenergieanlage sowie den zugehörigen 
peripheren Anlagen das Schadensrisiko erheblich 
verringern. Leider ist häufig aus Platzgründen 
eine Nachrüstung mit einfachen Mitteln nicht 
möglich.

Abbildung 41: Mit Lagerfett kontaminiertes Schleifring-
gehäuse eines Generators; Quelle: Allianz

Für Transformatoren haben sich in der Vergan-
genheit folgende Schadenschwerpunkte heraus-
kristallisiert:

• ein fehlender Überspannungsschutz durch die 
Verwendung berührungssicherer Steckverbin-
dungen auf der Mittelspannungsebene (Die 
Ausführung mit Überspannungsschutz ist bei 
der Neubestellung eines Transformators mit 
geringen Mehrkosten verbunden, eine Nach-
rüstung mit ungleich höheren Kosten.)

• fehlende Temperaturüberwachung

• falsch eingestellte Schutzgeräte

• mechanische Spannung an den Ableitungen

• unzureichende Pflege beziehungsweise War-
tung von Transformator und Kompaktstation
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Abbildung 42: Transformatorschaden: Überspannung aus 
dem EVU-Netz mit Durchschlag der Leiterisolation. Ein 
netzseitiger Überspannungsschutz fehlte; Quelle: Allianz

Abbildung 43: Brand an einem 20-Kilovolt-Transformator  
durch mangelnde Wartung; Quelle: R+V

7.5 Diebstahl

Schäden in einer fünfstelligen Größenordnung 
sind durchaus auch durch den Diebstahl oder den 
versuchten Diebstahl von Kupferkabeln möglich. 
Ohne Einbruchmeldeanlage ist eine Windener-
gieanlage ein leichtes Ziel: Die im Turm verlegten 
Energiekabel können so von Dieben – zum Bei-
spiel mit einer akkuhydraulischen Kabelschere – 
leicht durchtrennt und entfernt werden.

Abbildung 44: Abgetrennte Energiekabel; Quelle: R+V

Abbildung 45: Abgetrennte Energiekabel (Vergrößerung);  
Quelle: R+V

7.6 Fundamente

Den hoch belasteten Stahlbetonfundamenten 
wurde viele Jahre lang kaum Aufmerksamkeit ge-
schenkt, obwohl sie einer regelmäßigen Inspek-
tion und Pflege bedürfen, wie aktuelle Untersu-
chungsergebnisse von Fundamentrissen zeigen. 
Daher ist ihre Einbindung in den Wartungs- und 
Instandhaltungsplan dringend zu empfehlen. 
Kümmert sich der Betreiber nicht um den „Stand-
fuß“ seines Windrads, können schon allein durch 
normale Witterungseinflüsse Schäden eintreten:

• Durch Risse im Beton eintretendes Was-
ser kann zu Rost an der Stahlarmierung füh-
ren. Bei fortgeschrittener Korrosion reißt die 
Stahlarmierung. Die Stabilität des Bauteils 
wird herabgesetzt.
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• Das in Risse eindringende Wasser wäscht den 
Beton aus. Es entstehen Hohlräume, in denen 
immer größere Flächen der Armierung freiliegen.

• In die Fuge zwischen Fundamenteinbauteil 
(auch FET) und Fundament eindringendes 
Wasser kann durch Auswaschungen und Kor-
rosionen zu einer gefährlichen Vergrößerung 
des ohnehin vorhandenen Spiels zwischen den 
beiden Komponenten führen. 

Seit dem Jahr 2006 sind Fundamentschäden an 
Windenergieanlagen für viele Betreiber ein Thema 
geworden. Bereits mehrere Hundert Schäden wur-
den im In- und Ausland an Anlagen von mindes-
tens zwei Herstellern festgestellt. Besonders oft 
traten Mängel bei Fundamenteinbauteilen mit 
zwei umlaufenden Druckringen auf. Zu den am 
häufigsten vorkommenden und leicht erkenn-
baren Schadenbildern gehören halbkreis- oder 
ringförmige Risse um das Fundamenteinbauteil 
sowie Risse im Turminneren. Bei weiteren Unter-
suchungen traten oftmals auch Risse über dem 
oberen und unter dem unteren Druckring so-
wie radial verlaufende Risse vom Turmschaft zur 
Außenseite des Fundaments zutage. Ihren Ur-
sprung haben solche Schäden in einer Verknüp-
fung verschiedener Faktoren, die Einfluss darauf 
haben, ob der Krafteintrag über Turm und Ein-
bauteil dauerhaft schadenfrei in das Fundament 
erfolgen kann, zum Beispiel:

• unzureichende Bewehrung wie Querkraftbeweh-
rung (Schubbewehrung), Aufhänge-/Rückhänge-
bewehrung,

• fehlende Weichschichten über dem oberen und 
unter dem unteren Druckring,

• Betonierschatten unter den Druckringen.

Auch nach einer Sanierung bedarf das Fundament 
der regelmäßigen Prüfung, da Langzeit ergebnisse 
zum Sanierungserfolg nicht vorhanden sind und 
Teile der Problematiken durch die gängigen Sanie-
rungskonzepte nicht behoben werden.

Für die Schadenbeurteilung kommt erschwerend 
hinzu, dass die rechtlichen Beziehungen zwi-

schen Anlagenerwerber, Hersteller und Funda-
menterrichter je nach vertraglicher Vereinbarung 
variieren können. Das Schadenpotenzial und die 
schwierige Ausgangslage haben den Bundesver-
band Windenergie e. V. dazu veranlasst, im Jahr 
2008 einen Arbeitskreis „Fundamente“ zu grün-
den. Ziel ist die Organisation einer Bestandsauf-
nahme und eines Informationsaustauschs zu 
Problemen mit Fundamenten von Windenergie-
anlagen.

Abbildung 46: Sanierungsarbeiten am Fundament;  
Quelle: Gothaer, Edgar Sensen

Abbildung 47: Risse im Innenbereich des Turms;  
Quelle: Gothaer, Edgar Sensen
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7.7 Totalschäden

• Umsturz

• Gondelabsturz

• Feuer

Ursachen:

• Konstruktions-/Fertigungsfehler

• Sicherheitsmängel

• Kurzschluss/Blitzeinschlag (Feuer, Unwucht)

• Unwucht nach Überlastbruch von Rotorflügeln

Totalschäden an Windenergieanlagen sind im 
Vergleich zum Gesamtschadenaufkommen eher 
selten. Dennoch stellen sie eine außerordentliche 
Belastung für alle Beteiligten dar. Die Wiederher-
stellungskosten für Zwei-Megawatt-Anlagen lie-
gen bereits bei zwei Millionen Euro. Bei Anlagen 
mit mehr als fünf Megawatt wird die Fünf-Milli-
onen-Euro-Grenze überschritten. 

8 Quellenangaben

Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien 
(EEG, 21. Juli 2004) 
www.erneuerbare-energien.de

Unfallverhütungsvorschrift: Elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel (BGV A3, vorherige VBG 4)

Richtlinie für Windenergieanlagen; Einwirkun-
gen und Standsicherheitsnachweise für Turm 
und Gründung, Deutsches Institut für Bautech-
nik (DIBt), März 2004

DIN EN 50110-2 (VDE 0105-2) Betrieb von elekt-
rischen Anlagen

DIN EN 50308 (VDE 0127-100) Wind-
energieanlagen – Schutzmaßnahmen – Anfor-
derungen für Konstruktion, Betrieb und War-
tung

DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) Sicherheit von 
Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Ma-
schinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61400-2 (VDE 0127-2) Wind- 
energieanlagen 

DIN EN 60599 (VDE 0370-7, ICE 60599) In Be-
trieb befindliche, mit Mineralöl imprägnierte 
elektrische Geräte – Leitfaden zur Interpretation 
der Analyse gelöster und freier Gase 

DIN EN 61400-1; VDE 0127-1:  
Windenergieanlagen

• Teil 1: Auslegungsanforderungen (IEC 61400-1) 

• Teil 2: Sicherheit kleiner Windenergieanlagen 
(IEC 61400-2)

http://www.erneuerbare-energien.de
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DIN EN 62305 (VDE 0185-305) Blitzschutz

• Teil 1: Allgemeine Grundsätze (DIN EN 62305-
1; VDE 0185-305-1)

• Teil 2: Risiko-Management (VDE 0185-305-2)  
mit Beiblatt 1: Blitzgefährdung in Deutsch land 
und Beiblatt 2: Berechnungshilfe zur Abschät-
zung des Schadensrisikos für bauliche Anlagen

• Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Per-
sonen (DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305-3) 
mit Beiblatt 1: Zusätzliche Informationen zur 
Anwendung der DIN EN 62305-3 und Beiblatt 
2: Zusätzliche Informationen für besondere 
bauliche Anlagen sowie Beiblatt 3: Zusätzliche 
Informationen für die Prüfung und Wartung 
von Blitzschutzsystemen

• Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme 
in baulichen Anlagen (DIN EN 62305-4, VDE 
0185-305-4 und IEC 62305-4)

DIN VDE 0100-610 (VDE 0100-610) Errichten 
von Niederspannungsanlagen – Teil 6-61: Prü-
fungen – Erstprüfungen

• Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafen-
straße 6, 10787 Berlin, www.beuth.de

VdS 890: GDV-Broschüre „Erneuerbare Energien: 
Gesamtüberblick über den technologischen Ent-
wicklungsstand und das technische Gefähr-
dungspotential“, Abschlussbericht der Projekt-
gruppe „Erneuerbare Energien“ der technischen 
Versicherer im GDV

VdS 2010: Risikoorientierter Blitz-  
und Überspannungsschutz

VdS 2025: Elektrische Leitungsanlagen

VdS 2046: Sicherheitsvorschriften für elektri-
sche Anlagen bis 1000 Volt

VdS 2304: Einrichtungsschutz für elektrische 
und elektronische Systeme, Richtlinien für Pla-
nung und Einbau 

VdS 2349: Störungsarme Elektroinstallation, 
Richtlinien zur Schadenverhütung

VdS 2871: Prüfrichtlinien nach Klausel SK 3602, 
Richtlinien für die Prüfung elektrischer Anlagen

VdS 3432: VdS-anerkannte Sachkundige für 
Blitz- und Überspannungsschutz sowie EMV-ge-
rechte elektrische Anlagen (EMV-Sachkundige)

• Bezugsquelle: VdS Schadenverhütung Verlag, 
Köln, www.vds.de

Bundesverband WindEnergie e. V.: WindEnergie 
2006. Marktübersicht

• Bezugsquelle: www.wind-energie.de

Arbeitsrichtlinie „Überprüfung des Zustandes 
des Blitz schutzsystems von Windenergieanla-
gen“, 2004

http://www.beuth.de
http://www.vds.de
http://www.wind-energie.de
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Offshore-Windrisiken langfristig versicherbar zu 
halten. Dies ist eine Grundvoraussetzung, um die 
benötigten Investitionen in diesem Bereich über-
haupt zu ermöglichen.

10 Stand der Technik 

10.1  Turbinen

Die Turbinen für den Einsatz auf See unterschei-
den sich zwar nicht grundsätzlich von den Anla-
gen an Land, sie sind jedoch in der Regel mit einer 
Luftaufbereitung, bei der Außenluft angesaugt, 
entsalzt, getrocknet und anschließend als Über-
druckspülung in die Gondel geleitet wird, sowie 
einer Hostplattform für den Helikoptertransfer 
ausgestattet.

Da sich beim Transport auf See kaum Einschrän-
kungen durch die Größe der Bauteile ergeben, 
können nun Offshore-Anlagen mit deutlich hö-
heren Leistungen gefertigt werden. In den letzten 
Jahren hat sich die Leistungsklasse von 3,6 Mega-
watt über fünf und sechs auf acht Mega watt ge-
steigert. Die Rotordurchmesser erreichen dabei 
aktuell (Stand 2016) bis zu 164 Meter. Die Ent-
wicklung von serienreifen Anlagen mit einer Leis-
tung von zehn Megawatt bis zum Jahr 2020 er-
scheint somit realistisch.

In der Vergangenheit wurden fast ausschließlich 
Getriebeanlagen eingesetzt, da diese deutlich 
leichter waren als Turbinen mit direkt angetrie-
benen Ringgeneratoren. Erst die dadurch anfal-
lenden Mehrkosten für Türme und Fundamente 
machten die Getriebeanlagen wirtschaftlicher. 
Dieser Nachteil wird unterdessen durch leis-
tungsstarke Permanentmagnete wettgemacht. 
Da sich durch die Minimierung von Bauteilen 
und beweglichen Elementen vor allem im Betrieb 
Vorteile ergeben, kommen jetzt auch direkt an-
getriebene Turbinen mit einer Nennleistung von 
sechs Megawatt zum Einsatz.

II Windkraftanlagen offshore

9 Aktive Begleitung durch die 
Versicherungsindustrie

Die deutsche Versicherungswirtschaft beglei-
tet seit über 100 Jahren – angefangen mit ers-
ten Deckungskonzepten für Dampfmaschinen – 
den technischen Fortschritt. Mit risikogerechten 
Lösungen entwickelte sie sich dabei zum aner-
kannten Partner der Wirtschaft. Die für die Ver-
sicherung von Windenergieanlagen zuständi-
gen Fachgremien des GDV haben sich für eine 
intensive Auseinandersetzung mit den Heraus-
forderungen der noch vergleichsweise jungen 
Offshore-Windtechnologie ausgesprochen. Die 
Versicherer engagieren sich aktiv in einem Akti-
onsbündnis aus Politik, Industrie, Strom- und Fi-
nanzwirtschaft, das unter ressortübergreifen-
der Moderation der Bundesregierung im Herbst 
2005 als Stiftung zur Unterstützung des Baus ei-
nes Offshore-Testfelds gegründet wurde. Der 
Antrag des GDV auf Mitgliedschaft im Kurato-
rium der Offshore-Stiftung wurde im Mai 2006 
angenommen. Den Verbandsmitgliedern eröff-
net sich über die Stiftungsmitarbeit des GDV 
nicht nur eine enge Bindung an Testverlauf und 
Forschungsergebnisse im Zusammenhang mit 
dem Offshore-Testfeld alpha ventus, sondern 
auch die notwendige Nähe zu den wirtschaftli-
chen und politischen Entscheidungsträgern im 
Bereich der Förderung Erneuerbarer Energien im 
weiteren Sinne.

Neben der Stiftung Offshore existiert seit 2009 
ein weiteres Gremium der Europäischen Versi-
cherungswirtschaft, das European Wind Turbine 
Committee (EWTC), bestehend aus circa 25 euro-
päischen Erst- und Rückversicherern, mit dem Ziel 
des technischen Austauschs zu On- und Offshore- 
Wind. Eine Initiative des EWTC ist der sogenannte 
Offshore Code of Practice (OCoP), der zurzeit in 
Zusammenarbeit mit der Windindustrie erarbei-
tet wird. Er hat das Ziel, ein ganzheitliches Risiko-
verständnis zu fördern und damit die komplexen 
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10.2  Gründungen und Fundamente 

Gängige Gründungsvarianten sind Monopiles, 
Tripiles und Schwerkraftfundamente sowie Ja-
cket-Strukturen und Tripoden. Während die 
Monopiles, Tripiles und Schwerkraftfundamente 
direkt in Verbindung zum Meeresboden stehen, 
müssen Tripoden und Jackets über kleinere Piles, 
die dann mit der Gründungsstruktur mittels Spe-
zialbeton vergossen (Grouting) oder mittels der 
sogenannten Suction Buckets mit dem Unter-
grund verbunden werden.

Abbildung 48: Gründungen und Fundamente; 
Quelle: Stiftung Offshore-Windenergie

10.2.1  Monopile

Der Monopile ist die bisher mit Abstand am 
häufigsten verwendete Gründungsstruktur für 
Offshore-Windenergieanlagen. Dies ist den Was-
sertiefen in den bereits genehmigten Windparks 
geschuldet, die sich mit wenigen Ausnahmen in 
einem Bereich zwischen vier und 50 Metern be-
wegen. Für diesen Einsatzbereich hat sich der 
Monopile als die wirtschaftlich und technisch 
günstigste Lösung erwiesen. Bei diesem Funda-
menttyp handelt es sich um ein Stahlrohr mit ei-
nem Durchmesser von fünf bis acht Metern, einer 
Länge von bis zu 80 Metern und einem Gewicht 
von bis zu 1.400 Tonnen, das in den Meeres boden 
gerammt wird.

An dem Monopile wird ein Übergangsstück (das 
sogenannte Transition Piece, auch TP) befes-
tigt, an dem auch eine Vorrichtung zum Ando-
cken und sicheren Personenüberstieg vom Boot 
(das Boatlanding; hier Crew Transfer Vessel, auch 
CTV) angebracht ist.

In der Vergangenheit wurden TPs mittels einer 
Grouting-Verbindung mit dem Monopile ver-
bunden – eine bewährte Methode der Öl- und 
Gaswirtschaft, insbesondere bei Exploration und 
Förderung. Vorteilhaft ist dabei besonders die 
Möglichkeit, Schiefstellungen der eingeramm-
ten Monopiles noch bis zu mehreren Graden aus-
gleichen zu können. Die Verbindung erfolgt dabei 
formschlüssig über die Oberflächenrauigkeit des 
korrodierten Stahls. Die ersten Betriebserfahrun-
gen zeigten jedoch, dass diese Verbindung durch 
die regelmäßige Schwingungsanregung bei 
Windkraftanlagen nicht von dauerhaftem Be-
stand ist. Als erste Gegenmaßnahmen wurden 
die Monopiles und TPs zunächst mit Shear Keys, 
einer Art Verzahnung, versehen und/oder die 
Verbindung konisch anstatt zylindrisch ausge-
führt.

Da sich bei verschiedenen Projekten heraus-
stellte, dass bei einer verschraubten Flansch-
verbindung zwischen Monopile und TP keine 
Schiefstellungen in dem zunächst erwarteten 
Umfang auftraten, wurde das Verfahren ange-
passt Diese Flanschverbindung erleichtert auch 
die Offshore-Montage und hat die Grouting-Ver-
bindung als Standardverfahren abgelöst.

10  .2.2  Schwerkraftfundamente

Schwerkraftfundamente wurden bisher insbe-
sondere bei geringen Wassertiefen eingesetzt. 
Sie werden an Land aus Beton gegossen und 
dann zur Baustelle verbracht. Dafür ist eine auf-
wendige Logistik sowohl an Land als auch auf 
See erforderlich – sogar Spezialschiffe werden ei-
gens zu diesem Zweck gebaut. In der Regel wird 
die Basis am Endstandort noch mit Ballast aufge-
füllt, sodass ein Schwerkraftfundament letztlich 
mehrere Tausend Tonnen wiegt.

Solche Fundamente wurden bisher zum Bei-
spiel in der Ostsee eingesetzt. Hier fällt im Be-
sonderen die konusförmige Form ihres Oberteils 
auf. Diese hat den Zweck, bei Eisbildung dessen 
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Druck zu vermindern, indem das Eis nach unten 
abgelenkt wird. Ein weiteres Nutzungsbeispiel 
sind die Schwerkraftfundamente des Windparks 
Thorntonbank in der belgischen Nordsee bei 30 
bis 35 Metern Wassertiefe.

10.2.3  Tripile

Das Tripile-Fundament ist eine Entwicklung des 
Unternehmens BARD und eignet sich für Was-
sertiefen zwischen 25 und 50 Metern. Stütz-
kreuz und Streben sind aus Flachstahlelementen 
geschweißt. Zur Errichtung des Fundaments wer-
den zuerst die drei bis zu 90 Meter langen Ramm-
rohre in den Meeresboden getrieben. Für die ver-
tikale Ausrichtung und genaue Positionierung 
zueinander sorgt eine besondere Konstruktion 
(Rammschablone) am Heck des firmeneigenen 
Errichterschiffs. Nach erfolgreicher Rammung 
wird ein Stützkreuz auf die drei Pfähle aufgesetzt 
und in den Verbindungszonen mit Spezialbeton 
vergossen.

10.2.4  Tripod (Dreifuß)

Erste Varianten von Tripods – dreibeinigen Kon-
struktionen –, die insbesondere bei größeren 
Wassertiefen notwendig sind, wurden bereits 
realisiert, wie der circa 30 Meter hohe Stahl- 
Tripod der Ende 2006 an Land errichteten Multi-
brid M5000 der Firma AREVA. Somit ist die M5000 
die weltweit erste Offshore-Windenergieanlage, 
mit der das Zusammenspiel zwischen einem Tri-
pod-Fundament und einer Windenergieanlage 
bereits an Land getestet wurde. Seit dem Bau 
der letzten M5000 im Projekt alpha ventus sind 
sechs Tripods in Wassertiefen von rund 30 Me-
tern im Einsatz. Jeder dieser Tripods hat ein Ge-
wicht von 700 Tonnen und eine Gesamthöhe von 
circa 45 Metern, sodass sich rund 15 Meter ober-
halb der Wasseroberfläche befinden.

Abbildungen 49–50: Tripod-Konzept und  
Absetzen im Testfeld alpha ventus;  

Quelle: DOTI
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10.2.5  Suction Bucket

Das Fundament gleicht einem Zylinder, der nach 
unten geöffnet ist. Bei der Installation wird die-
ser Stahlzylinder auf dem Meeresboden aufge-
setzt. Nachdem das Wasser aus dem Zylinder 
abgepumpt wurde, entsteht an dessen Wandun-
gen durch das nachströmende Wasser eine Art 
Treibsand, in den das Fundament durch sein 
Eigen gewicht einsinkt. Ist die gewünschte Tiefe 
erreicht, wird die Pumpe entfernt und gegebe-
nenfalls der zwischen Seeboden und Zylinder-
deckel verbleibende Hohlraum mit Beton ausge-
gossen.

DONG Energy hat im Rahmen des Projekts 
Borkum Riffgrund 1 den Prototyp einer drei-
beinigen Jacket-Struktur mit Suction Buckets er-
folgreich installiert. Auf der Gründung ist eine 
3,6-Megawatt-Anlage montiert.

Abbildungen 51–52: Jacket-Struktur mit Suction Bucket;  

Quelle: DONG Energy

10.2.6  Jacket

Fachwerkstrukturen werden im Offshore- Bereich 
als Jacket bezeichnet und sind keine Fundamente 
im eigentlichen Sinne, sondern Unterwasser-Trag-
strukturen. Jackets können verschiedene Formen 
haben und werden als Unterbau sowohl für Wind-
kraftanlagen als auch für Umspannplattformen 
verwendet.

Abbildungen 53 – 55: OSS Sailaway; Quelle: Survey Association

10.2.7  Schwimmfundamente

Schwimmfundamente sollen Offshore-Windparks 
auch an Stellen ermöglichen, an denen die übli-
chen Fundamente gar nicht oder nicht wirtschaft-
lich einsetzbar sind. Es laufen derzeit die ersten 
Forschungsprojekte, die einen Einsatz von Wind-
energieanlagen auf Schwimmfundamenten in 
Wassertiefen von 100 Metern und mehr unter-
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suchen. Ein noch ungelöstes Problem ist dabei 
der Anschluss der Anlagen. Die für die Übertra-
gung größerer Leistungen erforderlichen Kabel-
querschnitte sind wenig flexibel und für eine 
dauerhafte Biegebeanspruchung nicht geeignet. 
Schwimmfundamente sind jedoch aufgrund von 
wechselnden Winden, Strömungen und Tiden-
einfluss ständig geringfügig in Bewegung, was 
eine entsprechende Dauerbelastung der An-
schlusskabel zur Folge hat.

Abbildungen 56– 57: Realisierte schwimmende Windenergie-
anlage, Projekt Hywind vor Norwegen; Quelle: Statoil

10.3  Seekabel und Landanbindung

Der von den einzelnen Anlagen des Windparks 
gewonnene Strom wird zunächst in einer park-
internen Umspannstation gebündelt und dann 
über einzelne Stränge oder ganze Kabelschlei-
fen mit der Substation vernetzt. In einem Strang 
können dabei, je nach Leistung der Turbinen, bis 
zu sechs Anlagen verbunden sein. Die Leistungs-
übertragung erfolgt anschließend bei küstenna-
hen Windparks via Exportkabel direkt an Land 
oder – in der Deutschen Bucht ist das die Regel – 

zunächst zu einer Einspeisestation des Netzbe-
treibers. In der deutschen Ostsee wird der Strom 
hier noch einmal transformiert und als Wechsel-
strom an Land übertragen. Der hierfür zustän-
dige Netzbetreiber ist die Firma 50Hertz mit Sitz 
in Berlin. Aufgrund der größeren Entfernungen in 
der Nordsee wird der Strom hier vom Netzbetrei-
ber Tennet nicht nur transformiert, sondern auch 
gleichgerichtet und via Hochspannungs-Gleich-
strom-Übertragung (HGÜ) an eine Konvertersta-
tion an Land weitergeleitet, in der er wieder zu 
Wechselstrom umgewandelt und anschließend 
ins Netz eingespeist wird. Einzige Ausnahmen in 
der Nordsee sind die Windparks Riffgat und Nor-
dergründe, die aufgrund ihrer Nähe zur Küste di-
rekt mit dem Festland verbunden sind.

Um die Seekabel vor Beschädigungen durch Schlepp-
netze, Anker oder Ähnliches zu schützen, werden 
die Kabel im Meeresboden verlegt. Auf sandigen 
Gründen erfolgt dies zumeist durch das Einspü-
len der Kabel. Dafür werden diese zunächst auf 
dem Sandboden abgelegt. Anschließend fährt 
ein Remote Operating Vehicle (ROV) längs dar-
über und senkt Spülschwerter auf beiden Sei-
ten des Kabels in den Boden. Über Düsen an den 
Vorderseiten der Spülschwerter, die einen hohen 
Wasserdruck erzeugen, wird der Sand unter dem 
Kabel aufgewirbelt, worauf dieses durch sein Ei-
gengewicht im Boden versinkt. Sollte die ge-
wünschte Verlegetiefe beim ersten Überfahren 
des Kabels nicht erreicht worden sein, kann die 
Prozedur wiederholt werden. Auch wenn ein Ka-
bel im Laufe der Zeit freigespült wird, kann es mit 
dieser Methode wieder neu verlegt werden. Die 
üblichen Verlegetiefen in der Nordsee sind drei 
Meter im Verkehrstrennungsgebiet (den Haupt-
schifffahrtsstraßen) und anderthalb Meter in al-
len anderen Gebieten (auch für die parkinterne 
Verkabelung). In geringen Wassertiefen werden 
in der Regel Spülpflüge eingesetzt, über die die 
Kabel geführt und direkt in dem gepflügten Gra-
ben abgelegt werden.

Je nach Untergrund kommen auch weitere Ver-
fahren zur Anwendung, wie die Verlegung mit-
tels gezogener Pflüge oder direkt in einen vorab 
gegrabenen oder gefrästen Graben (z. B. bei 
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Kreide-, Ton- und Mergelböden in der Ostsee). Bei 
der Querung von Deichen und Inseln werden in 
der Regel das Horizontalbohrverfahren oder die 
offene Grabenbauweise eingesetzt.

10.3.1 Parkinterne Substation  
  und Konverterstation

Auf der parkinternen Substation befinden sich 
neben den Schalteinrichtungen und Transfor-
matoren zur Bündelung und Umspannung des 
erzeugten Stroms auch weitere zentrale Ein-
richtungen des Windparks. So läuft die Daten-
übertragung und Steuerung der Anlagen in der 
Regel über die Substation, und auch die Not-
stromversorgung ist hier untergebracht. Ein 
Hubschrauberlandeplatz ist ebenfalls Standard, 
wobei weit vom nächsten Flughafen entfernte 
Plattformen zum Teil auch eine Betankungsmög-
lichkeit mit Kerosin und eine entsprechende Be-
vorratung an Treibstoff vorhalten. Die Integra-
tion von regulären Quartieren für das Personal 
ist bisher eher die Ausnahme, da in diesen Fällen 

erheblich höhere Sicherheitsauflagen aufgrund 
des Personenschutzes zu erfüllen sind.

Bei größeren Entfernungen ist es wirtschaftlich, 
den erzeugten Strom auf einem höheren Span-
nungsniveau und als Gleichstrom vom Windpark 
ans Festland zu transportieren, um Übertragungs-
verluste zu minimieren. Die hierfür erforderliche 
Technik wird in der deutschen AWZ (ausschließ-
liche Wirtschaftszone) auf einer Offshore-Platt-
form (auch Offshore-Steckdose genannt) des ver-
antwortlichen Netzbetreibers installiert. Hier 
wird der Strom auf ein höheres Spannungsniveau 
transformiert, umgerichtet und in das Landan-
bindungskabel eingespeist. Um Kosten zu sparen 
und die Anzahl der Seekabelverbindungen zu ver-
kleinern, werden Cluster gebildet und mehrere 
Windparks über je eine Verbindung (Seekabel 
und Konverterstation) angeschlossen. Die An-
zahl der vernetzten Windparks wird dabei durch 
die Übertragungsleistung der verfügbaren See-
kabel bestimmt (2016 rund ein Gigawatt). 

Abbildung 58: Umspannplattform Riffgat; Quelle: EWE
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11 Errichtung

Die Errichtung eines Offshore-Windparks be-
ginnt bereits mit der Herstellung der Komponen-
ten an Land – wobei die wesentlichste die Top-
side der Offshore Substation (OSS) ist. Zum Bau 
werden verschiedene Spezialschiffe wie Kabel-
leger und Schwerlastkräne benötigt. Aufgrund 
des hohen Gewichts der OSS werden für ihre In-
stallation Heavy-Lift Vessel wie die Thialf, Her-
mod, Oleg Strashnov oder die Stanislav Yudin 
genutzt. Bei den Fundamenten und Turbinen 
kommen üblicherweise Hubschiffe (Jack-up Ves-
sel) zum Einsatz, die mithilfe von vier bis sechs 
hydraulisch oder elektrisch betriebenen Beinen 
(sogenannten Jack-up Legs) an einer festen Posi-
tion im Meer aufgestellt werden können. Diese 
Beine sind während der Fahrt angehoben und 
werden erst nach Erreichen der vorgesehenen 
Position nach und nach abgesenkt und auf den 
Meeresboden gesetzt. Anschließend wird das 
Schiff aus dem Wasser gehoben und durch sein 
eigenes Gewicht stabilisiert, sodass sich eine fest 
verankerte, stabile Arbeitsplattform ergibt. Al-
ternativ können auch sich selbst positionierende 
Installationsschiffe (Dynamic Positioning Vessel 
bzw. DP Vessel) eingesetzt werden, wobei die bis-
herigen Erfahrungen mit diesem Schiffstyp eher 
durchwachsen sind.

11.1  Vorgehensweise bei der Errichtung

Die Offshore-Installation der einzelnen Kompo-
nenten erfolgt normalerweise in der folgenden 
Reihenfolge:

11.1.1  Installation der Fundamente

Bei der Verwendung von Monopiles werden diese 
zunächst in den Seeboden gerammt, was jedoch 
ein nicht unerhebliches Schadenpotenzial birgt. 
Der große Nachteil dieser Methode liegt jedoch 
in der Geräuschentwicklung unter Wasser, die 
erhebliche Auswirkungen auf die Unterwasser-
fauna hat. So darf beispielsweise in bestimmten 
Schutzzeiträumen nicht gerammt werden, um 
die Aufzucht der Schweinswale nicht zu stören. 
Der Einsatz von Blasenschleiern zur Lärmminde-

rung hat sich zwar bewährt und ist auch weit-
gehend vorgeschrieben, er erlaubt aber keine 
Rammarbeiten während der Schutzzeiten.

Alternativen zum Rammen sind das vertikale 
Bohren und das Einbringen der Monopiles mit-
tels Vibration. Beide Verfahren haben sich aber 
bisher (Stand 2016) nicht durchgesetzt. Nach 
dem Einbringen der Monopiles werden die TPs 
installiert, in der Regel mittels verschraubter 
Flanschverbindung.

Bei Tripiles verhält es sich ähnlich wie bei Mono-
piles, nur, dass hier drei kleinere Piles gerammt 
werden, auf die anschließend das Stützkreuz auf-
gesetzt wird. Auch für Tripoden und Jacket-Struk-
turen ist das Einbringen von Piles notwendig, auf 
denen dieselben dann errichtet werden. Die Zwi-
schenräume zwischen den Piles und der Auf-
nahme werden anschließend mit Spezialbeton ver-
gossen. Suction-Bucket-Fundamente sind ebenso 
wie Schwerkraftfundamente bereits mit Boat-
landing und J-Tubes für den Kabeleinzug verbun-
den und können geräuscharm installiert werden. 
Während Suction-Bucket-Fundamente von Er-
richterschiffen gesetzt werden, verbringt man 
Schwerkraftfundamente schwimmend zum Ein-
satzort, an dem sie abgesenkt und ballastiert 
werden. Um Ausspülungen des Meeresbodens 
(Kolk) zu vermeiden, wird im Anschluss ein Kolk-
schutz um das Fundament gelegt. Dieser kann 
aus einer Schüttung grober Steine, Betonmatten 
oder auch Sandsäcken bestehen.

11.1.2  Offshore Substation

Idealerweise wird im nächsten Schritt die OSS 
installiert. Üblicherweise wird die Topside der 
OSS bei kleineren Parks auf ein Jacket-, Schwer-
kraft- oder Monopile-Fundament aufgesetzt 
und fest verbunden. Es wurden aber auch schon 
sich selbst errichtende, schwimmende Plattfor-
men eingesetzt, wie beispielsweise in den Wind-
parks BARD Offshore 1 und Global Tech 1. Nach-
dem die Plattform von Schleppern auf Position 
gebracht wurde, fahren die Stahlrohrbeine, die 
sich an den vier Ecken des Schwimmkörpers be-
finden, per Litzenhubsystem aus und senken sich 
nach unten ab. Die Verbindung mit dem Meeres-
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boden erfolgt über Suction Buckets. Anschlie-
ßend wird die Plattform auf eine Höhe von circa 
20 Metern über dem Meeresspiegel angehoben.

11.1.3  Verlegung der Seekabel

Nach der Installation der Fundamente und der 
OSS werden die Seekabel verlegt und in dieselben 
eingezogen. 

11.1.4  Installation der Türme und Turbinen

Nachdem die Versorgung der Anlagen über die Ka-
belanbindung zur OSS sichergestellt ist, werden 
die Türme und Turbinen installiert. Die Stromver-
sorgung ist notwendig, damit die Befeuerung der 
Anlagen gewährleistet ist, deren Steuerung funk-
tioniert, und die Turbinen in dem Fall, dass ein 
Sturmereignis es erfordert, aus dem Wind drehen 
können. Auch die Lufttrocknungsanlage ist auf 
eine externe Stromversorgung angewiesen.

Üblicherweise erfolgt die Errichtung von Türmen, 
Turbinen und Rotoren mittels eines Jack-up Ves-
sel in einem Arbeitsgang. Die Türme werden da-
bei an Land vormontiert und im Hafen stehend 
auf den Jack-up Vessel verladen und seefest gesi-
chert. Bei der Montage der Gondeln und Rotoren 
gibt es derzeit zwei gängige Varianten: Entweder 
werden die Rotorblätter jeweils in einem passen-
den Rack verladen und bei der Installation auf 
See einzeln an die Rotornabe der bereits aufge-
setzten Turbine montiert oder die Vormontage 
des Rotorsterns (Rotorblätter und -nabe) erfolgt 
bereits im Hafen. Der Rotorstern wird dazu kom-
plett verladen und am Zielort am Stück montiert. 

Nach der Beladung fährt der Jack-up Vessel mit 
einer Ladung von bis zu sechs Anlagen (sechs 
Türme, sechs Gondeln und 18 Rotorblätter) ins 
Baufeld und hebt sich neben einem Fundament 
aus dem Wasser. Mit dem bordeigenen Kran wird 
dann der Turm auf dieses Fundament gestellt und 
verschraubt. Anschließend wird die Turbine auf-
gesetzt, bevor variantenabhängig einzeln oder 
im Ganzen montiert werden kann. Während der 
Jack-up Vessel bereits die nächste Anlage instal-
liert, kann hier schon der Betrieb oder zumindest 
der Trudelbetrieb aufgenommen werden.

11.2  Gefahren und Schäden in  
 der Errichtungsphase

Aufgrund der langen Lieferwege einzelner Kom-
ponenten muss bereits bei den Vortransporten 
mit Schäden gerechnet werden. Neben den üb-
lichen Gefahren beim Verladen ist insbesondere 
bei Seetransporten via Barge von einem erhöh-
ten Risiko auszugehen. Da Bargen nicht bemannt 
sind, unterliegen sie nur geringen bis gar keinen 
Vorschriften in Bezug auf Sicherheit und See-
tüchtigkeit. Vor Einsatz einer Barge sollte diese 
daher durch einen Fachmann in Augenschein ge-
nommen und für den geplanten Einsatz freige-
geben werden.

Bargen sind einfache Schwimmkörper ohne eige- 
nen Antrieb, die mit mehreren getrennten Schwimm- 
kammern ausgestattet sind, um das Trimmen zu 
ermöglichen. Die einzelnen Schwimmkammern 
sind über Mannlöcher zugänglich und werden 
beim Trimmen auch über diesen Zugang mit Bal-
lastwasser befüllt. Da es bei Seegang nicht unüb-
lich ist, dass das Deck einer Barge überspült wird, 
ist die sorgfältige Prüfung des Verschlusses sämt-
licher Öffnungen (watertight integrity) vor Beginn 
des Schleppvorgangs essenziell, da sonst ein Ken-
tern der Barge droht. Da Bargen nicht selbstfah-
rend sind, werden sie von Schleppern gezogen. 
Während des Schleppvorgangs sind aber weder 
der Reeder noch der Kapitän des Schleppers, son-
dern ausschließlich die Eigentümer von Barge und 
Ladung für diese verantwortlich – und zwar je-
der für seinen Teil. Schäden an der Ladung oder 
deren Verlust gehen also zulasten des Windpark-
projekts und werden in den gängigen Policen mit-
versichert. 

Die meisten Schäden innerhalb der Errichtungs-
phase entstanden in der Vergangenheit an den 
Seekabeln. Erste Mängel waren zumeist bereits 
beim Umspulen auf den Kabelleger zu verzeich-
nen. Auch beim Verlegen oder Einspülen werden 
Kabel beschädigt, besonders gefährdet sind sie 
zudem beim Einziehen der Kabelenden in das 
Fundament der Turbinen oder der OSS. Auch Be-
schädigungen an der Außenhaut der Kabel, die 
auf den ersten Blick geringfügig erscheinen, kön-
nen später zu einem Durchschlag führen.
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11.3  Risikobegleitung

Offshore-Projekte werden üblicherweise von ei-
nem Marine Warranty Surveyor (MWS) begleitet. 
Die Aufgabe des MWS besteht unter anderem 
darin, sämtliche Offshore-Aktivitäten auf deren 
Machbarkeit hin zu prüfen und die Verfahren, 
die angewendet werden sollen, freizugeben. Der 
MWS berücksichtigt dabei sowohl die Eignung 
der zum Einsatz kommenden Schiffe, Plattfor-
men und Kräne als auch die vor Ort zu erwarten-
den Strömungen, Wellenhöhen sowie die Wind- 
und Wetterbedingungen. Ein wesentlicher Punkt 
ist auch die Ladungssicherung während des See-
transports, das sogenannte Seafastening.

Der Umfang der Tätigkeit des MWS variiert stark 
von Projekt zu Projekt, was auch mit der Einstel-
lung der Verantwortlichen zu tun hat. So gibt 
es sowohl Projektbeauftragte, die den MWS als 
ihren verlängerten Arm bei der Qualitätssiche-
rung – insbesondere auch den Subunterneh-
mern gegenüber – verstehen, als auch solche, 
die in ihm nur einen Hemmschuh für die zü-
gige Durchführung des Projekts sehen, der ihnen 
von den Versicherern aufgezwungen wird. Der 
Mindestumfang der Tätigkeit des MWS (Scope 
of Work) wird in der Regel in der Police festge-
legt, zusätzlich findet sich in der entsprechen-
den Klausel eine Whitelist von qualifizierten An-

bietern, aus denen der Versicherungsnehmer 
dann auswählen kann. Den Scope of Work sollte 
der Projektverantwortliche unbedingt detail-
liert mit dem ausgewählten MWS besprechen, 
um sicherzustellen, dass dieser auch alle hierin 
enthaltenen Tätigkeiten übernehmen kann. Ge-
gebenenfalls können einzelne Aufgaben vom Ri-
sikomanagement des federführenden Versiche-
rers übernommen werden. Grundsätzlich sollte 
die tatsächliche Tätigkeit des MWS flexibel ge-
handhabt werden, da beispielsweise vorab nicht 
final zu bestimmen ist, bei wie vielen Installati-
onsvorgängen er anwesend sein sollte. Dies ent-
scheidet sich idealerweise erst, wenn der MWS 
die Eignung der Beteiligten nach den ersten Ter-
minen einschätzen kann, und ist dann entspre-
chend anzupassen. 

Um den MWS in seiner Arbeit zu unterstützen 
und seinen Empfehlungen das nötige Gewicht zu 
geben, sollten entsprechende Rechtsfolgen für 
Missachtung oder Arbeiten ohne vorherige Frei-
gabe in der Police vereinbart werden. Insbeson-
dere für die Begleitung der Onshore-Aktivitäten 
sollte der Versicherer auch eine ergänzende Risiko-
begleitung durchführen – etwa bei der Fertigung 
der Kabel und bei Prüfungen des Equipments vor 
dem Offshore-Einsatz, wie zum Beispiel am 
Rammhammer.

Abbildung 59: VMOP MP Installation; Quelle: Specialist Marine Consultants Ltd
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12 Betrieb

12.1  Service- und Wartungsverträge

Der entscheidendste Faktor für die Bewertung 
des Betriebsrisikos ist das jeweils vereinbarte 
Service & Maintenance Agreement (SMA), das in 
der Regel mit dem Lieferanten der Windkraftan-
lage abgeschlossen wird. Diese Verträge werden 
im Bereich Offshore-Windkraft für den jewei-
ligen Windpark individualisiert angepasst und 
sind kaum vergleichbar. Die Spannbreite reicht 
hier von reinen Wartungsdienstleistungen über 
Verträge, die auch die Lieferung von Ersatztei-
len mit einschließen, bis hin zu Vollwartungs-
verträgen mit Verfügbarkeitsgarantie (analog 
Onshore-Wind) und Ersatzleistungen des An-
bieters, falls die zugesagte Verfügbarkeit nicht 
erreicht wird. Bei allen Vertragsformen gibt es 
aber eine Vielzahl an Abstufungen, die in die Be-
wertung miteinbezogen werden müssen. Neben 
absoluten oder auf die Verfügbarkeit bezogenen 
Haftungsbegrenzungen ist hier auch die Ersatz-
leistung von Hauptkomponenten zu beachten.

Wesentlich sind jedoch die Offshore-Logistikkos-
ten: Wenn für die Reparatur einer Anlage oder ei-
nes Kabels Spezialschiffe (wie ein Jack-up Vessel 
oder ein Kabelleger) benötigt werden, entstehen 
sowohl Kosten für die eigentliche Reparaturkam-
pagne als auch Kosten für Anfahrt, Mobilisierung 
(Ausrüstung der Schiffe für den jeweiligen Ein-
satzzweck) sowie Demobilisierung und eventuelle 
Wartezeiten (z. B. bei Schlechtwetter). Aufgrund 
der unbeständigen Charterkosten und der ebenso 
ungewissen Verfügbarkeit können so schnell Ge-
bühren im zweistelligen Millionenbereich auflau-
fen. Sollten diese Kosten nicht über das SMA ge-
deckt sein, sind sie vom Betreiber – und somit im 
Schadensfall vom Versicherer – zu tragen. Vom 
Versicherer sollte das SMA daher vor Indeckung-
nahme intensiv geprüft und analysiert werden.

12.2  Rückwirkungsschäden

Ein nicht zu unterschätzender Faktor sind auch 
die aus dem Ausfall der Landanbindung resul-
tierenden Rückwirkungsschäden. Zwar sind die 
Netzbetreiber in der deutschen AWZ gesetz-
lich verpflichtet, die entgangenen Einspeisever-

Abbildung 60: Wake-Effekt durch Turbulenzen im Windpark Horns Rev 1; Quelle: Vattenfall
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gütungen zu 90 Prozent zu erstatten, allerdings 
entstehen neben den verbleibenden zehn Pro-
zent Nutzungsausfall noch weitere Kosten. Hier 
sind neben der Notstromversorgung und den 
damit verbundenen Kosten für die Treibstoffver-
sorgung der Notstromaggregate auch diejenigen 
für die Wiederinbetriebnahme der Windkraftan-
lagen nach Wiederherstellung der Landanbin-
dung zu beachten. Auch die Höhe der Entschä-
digung durch den Netzbetreiber ist bei aktuellen 
Schadensfällen noch strittig, da bei der Berech-
nung unterschiedliche Faktoren für den Wake- 
Effekt (Windschatten durch Windkraftanlage) 
und die zugrunde zu legende Windgeschwindig-
keit angesetzt werden.

Des Weiteren können bei Ausfall der Notstrom-
versorgung, zum Beispiel bei Treibstoffmangel 
aufgrund fehlender Auftankmöglichkeiten bei 
anhaltend schlechtem Wetter, auch mechani-
sche Folgeschäden an den Windkraftanlagen 

eintreten. Hier sind neben Feuchtigkeitsschäden 
durch die fehlende Lufttrocknung mögliche Still-
standsmarkierungen in Hauptlagern und Getrie-
ben zu nennen, die im weiteren Betrieb zu sub-
stanziellen Lagerschäden führen können.

12.3  Kumulbetrachtungen

Offshore-Windkraftanlagen sind von Naturge-
fahren, in erster Linie Sturm, bedroht. Welche Aus-
wirkung ein Sturmereignis auf Offshore-Wind-
parks haben kann, ist mangels Erfahrungswerten 
nur grob abschätzbar. Auch die Frage, wie sich 
die Sturmereignisse zukünftig aufgrund des 
Klima wandels entwickeln werden, kann derzeit 
nicht sicher beantwortet werden. Da mit einer 
Zunahme von Extremwetterereignissen in den 
kommenden Jahrzehnten zu rechnen ist, muss 
dieser Punkt – insbesondere von den Rückversi-
cherern – in die Kumulbetrachtungen miteinbe-
zogen werden.

Legende
Planungsareale 2025
Windgeschwindigkeiten 
auf Nabenhöhe
140–170 km/h
170–190 km/h
190–210 km/h
210–230 km/h
> 230 km/h

Munich Re Wintersturmszenario

Abbildung 61: Wintersturm-Simulation über Europa; Quelle: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 2012
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Erdbeben und Tsunamis spielen bei den Kumul-
betrachtungen für die Nordsee hingegen kaum 
eine Rolle, da sie in dieser Region nicht zu erwar-
ten sind. Die sogenannten Monsterwellen (auch 
Freakwaves) können zwar Höhen von 20 Metern 
und mehr erreichen, sind aber äußerst selten 
und eher eine lokale Erscheinung, da es sich hier-
bei um die Überlagerung mehrerer Wellen un-
terschiedlicher Frequenz handelt, die sich relativ 
schnell wieder trennen, sodass eine Beschädi-
gung mehrerer Windparks nicht zu erwarten ist.

Neben den Naturgefahren sind Unterbrechun-
gen der Landanbindung von mehreren Parks nicht 
auszuschließen. Ein mögliches Szenario ist hier 
die Beschädigung mehrerer Landanbindungska-
bel infolge der Notankerung eines vollbelade-
nen, großen Containerschiffs. Um den Einfluss 
auf das geschützte Wattenmeer so gering wie 
möglich zu halten, werden die Querungen der 
Landanbindungskabel durch das Wattenmeer 

Abbildungen 62–63: Kabeltrassen und Verkehrsdichte im Verkehrstrennungsgebiet; Quelle: bsh.de

auf wenigen, relativ schmalen (ca. 1.000 Meter 
breite) Trassen gebündelt, in denen dann meh-
rere HGÜ-Seekabel parallel verlegt werden. Diese 
Trassen kreuzen das sogenannte Verkehrstren-
nungsgebiet, durch das ein Großteil des inter-
nationalen Schiffsverkehrs geführt wird – un-
ter anderem auch zum Hamburger Hafen. Im 
Falle eines Ausfalls der Steuerungs- und Naviga-
tionssysteme kann sich ein Kapitän zu einer Not-
ankerung gezwungen sehen, bei der das Schiff 
ausschließlich mittels des durch den Seeboden 
gezogenen Ankers abgebremst wird. Der Brems-
weg eines großen Schiffs beträgt mehrere Kilo-
meter, sollte es dabei eine Kabeltrasse kreuzen, 
können Seekabel beschädigt werden. Zwar sind 
diese im Sandboden eingespült, aber ihre Über-
deckung kann aufgrund von Bodenbewegungen 
in der Nordsee bereits verringert sein. Schon bei 
Verlegetiefen von fünf Metern kam es zu Schä-
den an Seekabeln.
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III Photovoltaikanlagen

1 Einleitung

Der Begriff Solaranlage wird sowohl für Anla-
gen zur Gewinnung von Wärme (= Solarthermie) 
als auch für Anlagen zur Gewinnung von Strom 
(= Photovoltaik) verwendet. Beide Technologien 
nutzen die Energie der Sonne. Im Folgenden wer-
den nur Anlagen zur Stromerzeugung behandelt.

Den Hauptanteil der photovoltaischen Energie 
liefern die Bereiche des sichtbaren Lichts von 380 
bis 780 Nanometern (nm) Wellenlänge (blau bis 
rot) mit circa 50 Prozent und die Infrarotstrah-
lung mit circa 49 Prozent. Ein Prozent entfällt auf 
die UV-Strahlung.

In Deutschland beträgt die Einstrahlung circa 900 
bis 1.000 kWh/m2 und Jahr. Die durchschnittli-
chen Sonnenstunden, das sind Stunden direkter 
Sonnenstrahlung mit mindestens 0,2 kW/m2, be-
laufen sich auf etwa 1.300 bis 1.900 h/a, wobei 
die Einstrahlung im Sommer etwa das Fünffache 
von der des Winters beträgt. 

Die Einstrahlung, die die Erdoberfläche erreicht, 
wird als Globalstrahlung bezeichnet. Sie setzt sich 
aus direkter und reflektierter (diffuser) Strahlung 
zusammen. Der Anteil der diffusen Strahlung an 
der Globalstrahlung lässt sich in Deutschland auf 
circa 60 bis 70 Prozent beziffern.

2 Zellen und Module

Der Kern des Stromerzeugungssystems ist die 
Solarzelle. Sie hat üblicherweise eine Dicke von 
0,18 Millimetern und eine Kantenlänge von 
156 mal 156 Millimetern. 

In der Solarzelle wird die Lichtenergie in elektri-
schen Strom umgewandelt – und das bei jedem 
Tageslicht. Mehrere Zellen werden auf einer Fo-
lie untereinander verbunden, 60 Zellen bilden ein 
Standardmodul. Es wird immer die Rückseite ei-
ner Zelle an die Vorderseite der nächsten Zelle 
gefügt (Reihenschaltung). Als Zellverbinder wird 
versilbertes Kupferband aufgelötet, aber auch 
leitfähige Pasten werden eingesetzt. Fehlerhafte 
Zellverbinder und -kontakte sind eine häufige Ur-
sache für Leistungsverluste und vorzeitige Alte-
rung.

Die in den Zellen erzeugte Spannung ist abhän-
gig von der Photonenenergie (Lichtfarbe), der er-
zeugte Strom von der Beleuchtungsstärke. Das 
am häufigsten verwendete Zellmaterial ist Sili-
zium in Reinstform. Es ist bis zu einer Wellenlänge 
von 1.100 Nanometern lichtempfindlich, nutzt 
aber nur einen schmalen Bereich des Lichtspek-
trums. Daher ist die Forschung bestrebt, mit al-
ternativen Materialien und Materialkombinatio-
nen ein breiteres Lichtspektrum und damit auch 
das UV-Licht nutzen zu können. 

Bei einer Photovoltaikanlage werden die Module 
wie die Zellen nach dem Prinzip der Reihenschal-
tung miteinander verbunden. Ein Photovoltaik-
modul besteht dabei üblicherweise aus einem 
Deckglas, dem Einkapselungspolymer und einer 
Rückseitenfolie. Angeboten werden aber auch 
Module, die anstelle der Rückseitenfolie mit Glas-
scheiben an Vorder- und Rückseite ausgerüstet 
sind. In das Einkapselungsmaterial sind die Pho-
tovoltaikzellen mit ihren verlöteten Leitern ein-
gebettet. Über eine rückseitige Modulanschluss-
dose werden die Module untereinander ebenfalls 
in Reihenschaltung miteinander vernetzt.
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Photovoltaikmodule gibt es in vielen Ausführun-
gen: mit und ohne Rahmen, als Solardachziegel, 
als Rollenware, als Isolierglasscheibe für die Fens-
ter- und Dachverglasung, als gekrümmtes Modul 
etc. 

Das Verhältnis der Spitzenleistung einer Zelle, ei-
nes Moduls oder einer kompletten Anlage zur 
einfallenden Strahlungsleistung wird als Wir-
kungsgrad angegeben. Dieser Begriff wird sehr 
variabel gehandhabt:

Zu unterscheiden sind

• der Laborwirkungsgrad, 

• der Zellwirkungsgrad,

• der Modulwirkungsgrad und

• der Anlagenwirkungsgrad, der durch Bauteile 
wie Wechselrichter, Kabel und andere beein-
flusst wird.

Die Modulwirkungsgrade liegen bei Silizium zwi-
schen 15 und 22 Prozent, Dreischichtzellen errei-
chen bis zu 25 Prozent.

An Zellmaterialien und Herstellverfahren wird 
intensiv geforscht. Die Wissenschaftler verspre-
chen sich einen Wirkungsgrad von über 40 Pro-
zent. Mit Neuentwicklungen, die einen Proto-
typcharakter aufweisen können, muss weiterhin 
gerechnet werden. 

Versicherungstechnisch muss auch in Betracht 
gezogen werden, dass wirtschaftliche oder tech-

nische Weiterentwicklungen zu Produktionsein-
stellungen oder -verlagerungen führen können 
und dadurch die Ersatzbeschaffung teurer oder 
unmöglich gemacht wird.

Wegen ihrer Reihenschaltung und unterschied-
licher Wirkungsgrade können Module unter-
schiedlichen Typs nicht ohne Leistungseinbu-
ßen miteinander kombiniert werden, denn das 
schwächste Modul bestimmt die Leistung des 
gesamten Strangs. Es müssen daher immer Mo-
dule gleichen Typs in einem Strang (englisch: 
String) montiert sein. Eine Modul-Einzelanfer-
tigung durch darauf spezialisierte Hersteller ist 
zwar möglich, verteuert aber die Ersatzbeschaf-
fung und verlängert unter Umständen die Unter-
brechungsdauer.

Die Forschung verfolgt folgende Ziele:

• Steigerung des Wirkungsgrads, das heißt Erhö-
hung der Stromerzeugung bei gleicher Fläche 
und Lichtstärke

• Reduzierung des Siliziumverbrauchs

• Einsatz anderer Materialien als Substitut für 
Silizium

• konstruktive Veränderung der Zellen und Mo-
dule zur Leistungsverbesserung (z. B. Pyrami-
denstruktur der Solarzelle, Konzentrator-Solar-
zelle)

• Reduzierung der Herstellungskosten
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2.1 Gebräuchliches Zellmaterial, Wirkungsgrad, 
Lebensdauer und Marktanteil

Zellmaterial Wirkungsgrad Lebensdauer Marktanteil

Silizium (amorph) 5–10 % < 20 Jahre 14 %

Cadmiumtellurid 5–12 % > 20 Jahre ohne

organische Solarzelle 12 % gering ohne

Silizium (polykristallin) 14–20 % 25–30 Jahre 47 %

Silizium (monokristallin) 16–22 % 25–30 Jahre 38 %

Galliumarsenid 
(Dreischicht)

25 % > 20 Jahre ohne

2.2 Organische Solarzellen 

Organische Solarzellen sind Solarzellen, die aus 
Werkstoffen der organischen Chemie bestehen, 
das heißt aus Kohlenwasserstoffverbindungen 
(Kunststoffen). Sie werden auch als Plastiksolar-
zellen bezeichnet. 

Ihr Wirkungsgrad liegt bei in Labors hergestell-
ten Zellen mit Flächen von etwa einem Qua-
dratzentimeter bei zwölf Prozent (Stand 2016). 
Da viele organische Moleküle synthetisiert und 
gezielt chemisch modifiziert werden, ist es mög-
lich, Materialien so zu gestalten, dass sie die ge-
wünschten elektrischen und optischen Eigen-
schaften aufweisen. Ihre Vorteile gegenüber 
Siliziumzellen sind Flexibilität, Transparenz und 
die mechanischen Eigenschaften von Kunststof-
fen. Ihr Wirkungsgrad bleibt dadurch auch unter 
Wärmeeinwirkung konstant, und sie verwerten 
diffuses Streulicht besser.

Nachteilig ist ihre unzureichende Langzeitsta-
bilität von 5.000 Stunden. Organische Module 
oxidieren leicht, wodurch sich ihre elektrischen 
Eigenschaften ändern. Zusätzlich altern die Kon-
taktmaterialien und Grenzflächen. Ziel der For-
schung ist es, die Mechanismen, die zur Degra-
dation führen, zu verstehen.

2.3 Photothermie (PVT)

Photothermie wird auch als Photovoltaik-Ther-
mie-Modul-, Solarhybrid- oder Photovoltaisch- 
Thermischer Kollektor (oder PVT-Kollektor) be-
zeichnet. Ein Kollektor ist an seiner Oberfläche ein 
Photovoltaikmodul, im Inneren aber ein Wärme-
absorber. Der PVT-Kollektor nutzt den photo-
voltaischen Effekt zur Stromerzeugung und die 
Wärmestrahlung zur Erwärmung eines Wärme-
trägers. 

2.4 Transparente Module

Solarmodule können opak (blickdicht) oder semi-
transparent sein.

Wird die Solarzellenschicht sehr dünn auf eine 
Glasscheibe aufgebracht, entsteht eine semi-
transparente Wirkung. Dazu können verschie-
dene Halbleitermaterialien eingesetzt werden. 
Die wesentlichsten sind: 

• amorphes Silizium (a-Si)

• ein Tandem aus amorphem und mikrokristal-
linem Silizium (a-Si/μc-Si)

• Kupfer-Indium-Diselenid (CIS)

• Cadmium-Tellurid (CdTe)
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Im Vergleich zu kristallinen Modulen weisen 
Dünnschichtmodule einen Wirkungsgrad von 
sechs bis zwölf Prozent auf. 

Eine weitere Möglichkeit, amorphe Solarzellen 
semitransparent zu machen, besteht darin, ei-
nen Teil der Beschichtung im Laserverfahren 
wieder abzunehmen. Standard-Siliziummodule 
werden so mit einer Lichttransmission von circa 
zehn Prozent erstellt. Durch das Lasern kann die 
Beschichtung transparent gestreift oder geras-
tert werden. 

Die a-Si-Module auf Glassubstrat werden mit ei-
ner front- und rückseitigen Glasscheibe verse-
hen. Somit entstehen Glas-Glas-Laminate. Amor-
phe Solarmodule werden sowohl gerahmt als 
auch ungerahmt angeboten. 

2.5 Andere Sonderbauformen

• Solardachziegel. Diese Module in Form von 
Dachziegeln führen ein Nischendasein. Meh-
rere Hersteller haben die Produktion einge-
stellt. 

• Dreieckige, trapezförmige, gekrümmte oder 
runde Module sind Sonderanfertigungen. Auf-
grund ihrer Einzelfertigung entstehen zum Teil 
erhebliche Mehrkosten. 

• Solarfolien

• eingefärbte Solarmodule

• Blindmodule, auch Dummymodule genannt. 
Sie haben nur eine optische Funktion und er-
zeugen keinen Strom.

2.6 Gebäudeintegrierte Module 

Bei der gebäudeintegrierten Photovoltaik (GiPV) 
werden die Photovoltaikmodule multifunkti-
onal genutzt, das heißt, sie erfüllen zusätzlich 
zur Stromerzeugung weitere Funktionen im und 
am Gebäude wie Verschattung oder Schalldäm-
mung und sind als „Baustoff“ Teil der Gebäude-
hülle (Fassade, Dach, Brüstung etc.).

2.7 Leistungsverluste (Degradation)

Photovoltaikmodule können sowohl einmalig als 
auch über ihre gesamte Betriebsdauer an Leis-
tung verlieren. Üblich ist ein Betrachtungszeit-
raum von 25 Jahren. In diesem Zeitraum verliert 
eine Zelle circa zehn bis 13 Prozent ihrer ur-
sprünglichen Leistung. Die Ursachen dafür sind 
sehr vielfältig. Es wird unterschieden in:

• alterungsbedingte,

• lichtinduzierte und

• potenzialinduzierte Degradation.

Altersbedingte Degradation

Die altersbedingte Degradation ist verschleißbe-
dingt. Ursächlich für sie sind kristalline Verhärtun-
gen im Halbleitermaterial und äußere Einflüsse. 
Die Degradationswerte werden uneinheitlich ein-
geschätzt, sie liegen für mono- und polykristal-
line Solarmodule zwischen 0,1 und 0,5 Prozent 
pro Jahr. 

Lichtinduzierte Degradation

Die lichtinduzierte Degradation ist nur für amor-
phe Module (Dünnschichtmodule) von Bedeu-
tung. Kristalline Module sind nicht betroffen. 
Eine Ursache wird im Entstehen von Bor-Sauer-
stoff-Komplexen gesehen, die sich bei länge-
rem Kontakt mit Licht in den Solarzellen bilden 
und deren Leitfähigkeit beeinträchtigen. Der Ef-
fekt wird insbesondere bei Silizium-Modulen des 
p-Typs beobachtet. Die Ursache ist wissenschaft-
lich noch nicht bis ins Detail geklärt.

Potenzialinduzierte Degradation durch Wechsel-
richter (PID)

Näheres zur potenzialinduzierten (= spannungs-
induzierten) Degradation durch Wechselrichter 
(Potential Induced Degradation, auch PID) findet 
sich im Kapitel 2.10 Folienqualität.
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Die Degradation wird bei Anlagen mit hoher 
Spannung und trafolosen Wechselrichtern und 
ausschließlich bei kristallinem Silizium beobach-
tet. Ausgelöst wird sie durch Leckströme. Die po-
tenzialinduzierte Degradation tritt häufig bei 
ungeerdeten Photovoltaiksystemen mit negati-
ver Spannung gegenüber dem Erdpotenzial be-
ziehungsweise dem aus Sicherheitsgründen ge-
erdeten Aluminiumrahmen auf und kann durch 
hohe Systemspannung, hohe Temperaturen 
und hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt werden. 
Dadurch wurden Leistungsverluste von bis zu 
30 Prozent beobachtet. Aufladungen sollten zum 
Rückkontakt der Zelle fließen und so zur Strom-
produktion beitragen. Stattdessen fließen diese 
Aufladungen aber über das Einkapselmaterial 
und das Frontglas zum Rahmen und tragen nicht 
zum Wirkungsgrad bei. Der PID-Effekt kann sich 
verstärkt bei hohen Systemspannungen zeigen. 

Viele Zell- und Modulhersteller arbeiten an die-
sem Problem. Die Verwendung einer veränder-
ten Antireflexschicht der Zellen sowie die Re-
duzierung des Sauerstoffanteils und der Einsatz 
angepasster Einkapselmaterialien wirken dieser 
Erscheinung entgegen. 

Die potenzialinduzierte Degradation kann ver-
hindert werden, indem ein Wechselrichter zur Er-
dung des positiven oder negativen Pols verwen-
det wird.

2.8 Messung der Einstrahlung 

Ob Module einwandfrei arbeiten, kann nur durch 
Referenzmessungen ermittelt werden. Dafür 
sind Pyranometer oder eine vom Modulherstel-
ler geeichte Referenzzelle gebräuchlich. Eine sol-
che Referenzzelle sollte immer dem installierten 
Modultyp entsprechen und das gleiche Deckglas 
aufweisen, um alle Einflussgrößen, denen auch 
das Modul unterliegt, zu erfassen.

2.9 Kanten- und Rückseitenversiegelung

Die Zellen und die Zellverbinder korrodieren 
durch eindringende Feuchtigkeit, wodurch die 
Module unbrauchbar werden. Eine entschei-
dende Bedeutung kommt dabei dem Dichtungs-
material zu. Zur Randabdichtung verwendeten 
Hersteller bisher EVA-Einkapselmaterial. Jedoch 
scheint dieses Material dafür wenig geeignet. 
Neuerdings wird an seiner Stelle Polyisobutylen 
(PIB) genutzt.

2.10  Folienqualität

Die Qualität der Ethylen-Vinylacetat-Folie (auch 
EVA-Folie) in einem Modul entscheidet maßgeb-
lich über dessen Lebensdauer und langfristige 
Leistung. Oft werden minderwertige Folien ein-
gesetzt, die vielfältige Schäden hervorrufen kön-
nen. Im Zusammenhang mit einer schlechten 

Abbildung 1: Korrosion der Zellverbinder durch Feuchtig-
keit im Randbereich; Quelle: PVGutachten.info

Abbildung 2: Gelbverfärbung der Rückseitenfolie. Diese 
Verfärbung führt langfristig zur Leistungsminderung;  
Quelle: PVGutachten.info
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Folienqualität steht beispielsweise die potenzia-
linduzierte (PID-)Degradation. Aber auch Delami-
nation und jegliche Art von Korrosion – wie korro-
dierte Solarzellenmetallisierung und sogenannte 
Schneckenspuren, die Mikrohaarrisse und Zell-
brüche sichtbar machen – lassen sich häufig auf 
minderwertige Folien zurückführen. 

Über die Qualität einer Folie geben Polymerana-
lysen durch ein Fachlabor Auskunft.

2.11  Browning/Yellowing

Als Browning wird eine Braun- oder Gelbverfär-
bung der EVA-Folie bezeichnet. Diese Folie enthält 
Zusatzstoffe zur UV-Stabilisierung. Der Browning- 
Effekt kann durch minderwertiges EVA, eine fal-
sche Lagerung vor der Weiterverarbeitung, feh-
lende Zusatzstoffe und eine Erwärmung ausge-
löst werden. 

Das Browning ist ein Alterungsprozess, in dessen 
Folge Zellausbleichung, Blasenbildung und Alte-
rung des Kunststoffs, aber auch Zellkorrosion 
auftreten können.

2.12  Hotspots 

Durch fehlerhafte Lötverbindungen in den Zel-
len auftretende Hotspots führen zu hochohmi-
gen Widerständen, die eine Erhitzung nach sich 
ziehen. Hotspots treten auch als Folge von klei-
nen oder größeren Teilabschattungen, wie sie 
durch Schnee, Vogelkot oder Laub entstehen, auf.

Eine teilabgeschattete Zelle verhält sich wie ein 
ohmscher Widerstand: Die Spannung wird nega-
tiv, und die Zelle arbeitet als Verbraucher. Wenn 
der Strom der übrigen Zellen hindurchfließt, er-
hitzt sie sich. Dadurch können Verfärbungen 
entstehen, so zum Beispiel Zellausbleichung, 
Blasenbildung am Kunststoff, Degradation des 
Kunststoffs und zum Teil auch Zellkorrosion. Bei 
hohen Einstrahlungen über 900 Watt pro Qua-
dratmeter kann es zu Brandlöchern im Modul 
kommen.

Um Hotspots zu verhindern, werden parallel zu 
den einzelnen Zellen Bypassdioden geschaltet. Sie 
verhindern, dass ein Rückstrom fließt. Verschattet 
man aber nur einen Teil der Zelle, wird unter Um-
ständen die Bypassdiode nicht aktiviert, und es 
können weiterhin Hotspots auftreten. 

Abbildung 3: Mangelhafte Lötverbindung. Als Folge der  
dadurch entstehenden Erwärmung ist auch das Deck-
glas beschädigt; Quelle: PVGutachten.info

Abbildung 4: Schneckenspur; Quelle: PVGutachten.info
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Auf Wärmebildaufnahmen lassen sich die Erwär-
mungen gut erkennen.

2.13  Schneckenspuren 

Schneckenspuren können am Zellrand und/oder 
entlang von Mikrorissen über der Zelle auftre-
ten. Diese Spuren ähneln den Verfärbungen, die 
Schnecken hinterlassen. Die Bildungsbedingun-
gen von Schneckenspuren sind durch bestimmte 
Materialkombinationen und den Herstellungs-
prozess induziert. In Fachkreisen konnten bereits 
kritische Faktoren identifiziert werden. Dazu ge-
hören: Rückseitenfolien aufgrund ihrer Feuchtig-
keitsdurchlässigkeit, EVA-Folien und Silberpasten 
wegen ihrer unterschiedlichen chemischen Zu-
sammensetzung. Die durch die Rückseitenfolie 
eindringende Feuchtigkeit kann am Zellrand oder 
durch Mikrorisse an die Zelloberfläche gelangen. 
Unter Einfluss des elektrischen Felds, der Tempe-
ratur und möglicherweise der UV-Einstrahlung 
finden an der Grenzfläche zwischen Silberkon-
taktfingern und Einkapselungsfolie Korrosions-
vorgänge statt, die zu einer Wanderung von sil-
berhaltigen Partikeln in die Folie führen.

2.14  Mikrorisse 

Die Ursachen für Mikrorisse werden in der me-
chanischen Belastung und den unterschiedli-
chen Ausdehnungskoeffizienten der Materialien 

gesehen. Module sind während der Herstellung, 
des Transports und im Betrieb mechanischen 
und thermischen Belastungen ausgesetzt. Rah-
menlose Module sind dabei sehr häufig von 
Mikro rissen betroffen. Durch Löten und Lami-
nation können so unterschiedliche Stoffe wie 
Glas, Kunststoff und Metall miteinander verbun-
den werden. Strahlungstemperaturen, Wind und 
Schneelasten führen zu Spannungen, die sich in 
Rissen bemerkbar machen.

2.15  Delamination

Als Delamination bezeichnet man das Ablösen 
der EVA-Folie von den Zellen unter dem Deckglas. 
Es entstehen helle, teils graue, teils milchige Fle-
cken. Eine Erklärung für die Delamination ist die 
thermische Beanspruchung, zum Beispiel durch 
Hotspots. Eine andere Ursache wird in einem 
fehlerhaften Herstellungsprozess oder einer fal-
schen Lagerung des EVA vor der Verarbeitung ge-
sehen.

Durch die Delamination sind die Zellen nicht 
mehr ausreichend vor Witterungseinflüssen ge-
schützt, sodass Feuchtigkeit an die Zellen gelan-
gen kann. In der Folge kann eine Zellkorrosion 
auftreten. 

Eine weitere mögliche Ursache für die Delamina-
tion ist die physikalische Alterung. Diese umfasst 

Abbildung 5: Mikrorisse. Hier sind haarfeine Zellbrüche  
nach einem Hagelschlag fotografisch erfasst. Mikro risse  
lassen sich nur durch das Elektrolumineszenz-Verfahren  
nachweisen; Quelle: PVGutachten.info

Abbildung 6: Delamination; Quelle: PVGutachten.info
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im Wesentlichen Effekte wie Aufnahme und Ab-
gabe niedermolekularer Bestandteile, Nachkris-
tallisation, Umorientierung von Molekülketten 
und Abbau verarbeitungsbedingter Eigenspan-
nungen.

Daneben spricht man von der chemischen Al-
terung, die auf Reaktionen des Kunststoffs mit 
Sauerstoff oder aggressiven Chemikalien zurück-
zuführen ist, woraus meist eine Spaltung der Mo-
lekülketten resultiert. Als Auslöser dieser Form 
der Alterung wirken erhöhte Einsatztemperatu-
ren oder eine energiereiche Strahlung. Die häu-
figste Ursache für die chemische Alterung ist 
die Oxidation, wobei man in thermo-oxidative 
(Wärme + Sauerstoff) und photo-oxidative Pro-
zesse (UV-Strahlung + Sauerstoff) unterscheidet 
(vgl. Bittmann: Bad Staffelstein, 2007).

Da die Delamination häufig bei älteren Anlagen 
auftritt, setzt die Fachwelt sie selbst mit Alte-
rung gleich. 

2.16  Ammoniak

Vorwiegend auf Dächern von landwirtschaftli-
chen Tierställen, über die gleichzeitig auch ent-
lüftet wird, unterliegen Module, Kabel und 
Anschlussdosen häufig einer starken Ammoniak-
einwirkung. In Verbindung mit einer hohen Luft-
feuchtigkeit bildet sich außerdem aggressives 
Kondensat, das zu einer Korrosion der Modul-
komponenten Verglasung, Anschlussdose oder 
Rückseitenfolie führen kann. Auch nichtmetalli-
sche Materialien wie Schutzüberzüge und Kunst-
stoffe werden angegriffen. Die Schädigung ist 
dauerhaft und führt zum Leistungsverlust. 

Eine Ammoniakbeständigkeit wird nach IEC 62716  
geprüft. Die Norm gilt für Photovoltaikflachmo-
dule.

2.17  Modulrahmen 

Module werden mit und ohne Rahmen ange-
boten. Als Rahmenwerkstoff wird zumeist Alu-
minium eingesetzt, aber auch Edelstahl- oder 
Kunststoffrahmen sind gebräuchlich.

Der Rahmen schützt die Glaskanten vor Beschädi-
gungen, dient der Befestigung des Moduls auf der 
Unterkonstruktion und vor allem der Versteifung.

Im Moduldatenblatt oder in einer Installations-
anleitung muss es Vorgaben dazu geben, wie 
und mit welchen Befestigungsmitteln das Mo-
dul sicher, herstellerkonform und verspannungs-
frei zu montieren ist. Bei punktueller Klemmung 
sind die Anzahl und die Platzierung der Befesti-
gungspunkte festzulegen. Außerdem sollten die 
zulässigen statischen Lastgrade nach den Bedin-
gungen des RAL-Solar Umweltlastgrads verbind-
lich aufgeführt werden. Hierbei ist eine Angabe 
der Kombination aus Modul und Montagesys-
tem zulässig, wenn eine verbindliche Festlegung 
des Modultyps eines oder mehrerer Hersteller 
sowie des benutzten Montagesystems vorliegt 
(vgl. RAL-GZ 966).

Bei gerahmten Modulen müssen Rahmenform 
und -höhe über dem Glas und dem Glaseinstand 
so bemessen sein, dass auch bei einem flachen 
Installationswinkel Schmutz- und Wasserabla-
gerungen sowie ein Schattenwurf auf die Zellen 
verhindert werden. In den Rahmen eingedrunge-
nes Wasser und Kondenswasser muss ablaufen 
können (vgl. RAL-GZ 966), da es sonst bei Frost 
zu einer Sprengung des Rahmens, bekannt unter 
dem Begriff „frozen frames“, kommen kann.

2.18  Modulanschlussdose und Kabelaustritt

Eine besondere Fehlerquelle stellt die Kabel-
durchführung an der Rückseite der Module dar. 
Die Kabel werden entweder durch eine Bohrung 
im Rückseitenglas oder durch den Glasrand ge-
führt. Beim Austritt auf der Rückseite wird auf 
die Austrittsöffnung eine Anschlussdose ge-
klebt. Wichtig ist in beiden Fällen, dass weder in 
die Anschlussdose noch in das Modul Feuchtig-
keit eindringen kann. Verlangt werden hier die 
Schutzklasse II und der Schutzgrad IP 54.

Modulanschlussdosen und Steckverbinder müs-
sen mindestens für die zu erwartende Modul-
lebensdauer, für die Umgebungsbedingungen 
(Temperatur, UV-Stabilität etc.) und die zu erwar-
tenden Spannungen und Ströme geeignet sein. 
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Sie müssen außerdem vom Hersteller so gebaut 
und bemessen sein, dass sie bei bestimmungs-
gemäßem Gebrauch den auftretenden elekt-
rischen (bis 1.500 Volt), thermischen, mecha-
nischen, korrosiven und witterungsbedingten 
Belastungen standhalten und für den Anwen-
der und die Umwelt keine Gefährdung darstel-
len. Die technischen Eigenschaften der Modul-
anschlussdosen müssen die Anforderungen der  
DIN EN 50548 VDE 0126-5:2012-02 (vgl. RAL-GZ 966, 
Januar 2008) erfüllen.

2.19  Steckverbinder

Steckverbinder sind wichtige Bestandteile einer 
Photovoltaikanlage. Ihre Qualität ist eine Voraus-
setzung für den störungsfreien und vor allem si-
cheren Anlagenbetrieb. In Photovoltaikleitungen 
fließen Ströme bis zu 40 Ampere und Spannun-
gen bis zu 1.000 Volt.

Anforderungen an Steckverbinder:

• hohe Steck-, Löse- und Auszugskraft

• Besitz einer Verriegelung 

• Übergangswiderstand auch nach mehrmaliger 
Steckung gering

• hoher Isolationswiderstand 

• Prüffinger bei offenen Steckern nicht berührbar

Seit dem Jahr 2015 gilt die Norm „Steckverbinder 
für Gleichspannungsanwendungen in Photovol-
taik-Systemen“ DIN EN 62852 VDE 0126-300:2015-
10 „Sicherheitsanforderungen und Prüfungen“.

Diese Norm gilt für Steckverbinder mit Bemes-
sungsspannungen bis 1.500 Volt Gleichstrom 
und Bemessungsströmen bis 125 Ampere je 
Kontakt sowie für diejenigen, die keine Schalt-
leistung haben, jedoch spannungsführend ge-
trennt und gesteckt werden können. Außerdem 
ist sie auch für Steckverbinder gültig, die in Ge-
häuse von Einrichtungen mit Photovoltaik-Sys-
temen eingebaut oder integriert werden sollen.

2.20  Generatoranschlusskasten

Module werden parallel und in Reihe geschal-
tet. Die in Reihe geschalteten Module werden 
als Strang (englisch: String) bezeichnet. Diese 
Stränge werden im Generatoranschlusskasten  
zusammengeführt und von dort mit dem Wech-
selrichter verbunden. Der Anschlusskasten enthält 
auch den Potenzialausgleichs- beziehungsweise 
Erdungsleiter und den Überspannungsableiter. 
Auch Überwachungselemente, die bei Störun-
gen ansprechen, können hier montiert sein.

Der Anschlusskasten muss mindestens für die 
zu erwartende Modullebensdauer geeignet sein 
und entsprechend der Umgebungsbedingungen 
ausgewählt werden. Die Grundlage für Auswahl 
und Betrieb bilden die DIN VDE 100-712 und die 
Schaltanlagennorm DIN EN 61439-1 (VDE 0660-
600-1 und -2).

2.21 Mittelspannungsrichtlinie des BDEW 

Seit im Jahr 2011 die sogenannte Mittelspan-
nungsrichtlinie des Bundesverbands der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) in Kraft getreten 
ist, müssen Anlagen ab 1 MWp weitere Zertifi-
zierungen nachweisen. Die Richtlinie stellt Anfor-
derungen an die Kurzschlussfestigkeit, die Dau-
erstrombelastbarkeit und an die bereitgestellte 
Wirk- und Blindleistung und deren Regelung. 
Eine Ergänzung der Richtlinie ist seit dem 1. Ja-
nuar 2013 gültig.Abbildung 7: Kabel und Klemme sind durch Lichtbogen-

bildung verschmort; Quelle: PVGutachten.info
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Ein weiteres Zertifikat für Erzeugungseinheiten  
(EZE) dient der Bescheinigung, dass Wechselrich-
ter alle relevanten Richtlinien erfüllen. Es wird 
vom Wechselrichterhersteller selbst ausgestellt. 
Die Prüfgrundlage dafür ist die Technische Richt-
linie der Fördergesellschaft Windenergie und 
andere Erneuerbaren Energien (FGW). Dem-
nach dürfen sich Wechselrichter bei Fehlern im 
Netz nicht selbst abschalten. Im Falle eines Kurz-
schlusses im öffentlichen Netz müssen sie wei-
terhin einen definierten Kurzschlussstrom zur 
Verfügung stellen. 

Ist das Erdkabel länger als zwei Kilometer, wird 
auch hierfür ein Zertifikat erforderlich. Das Ziel 
der Zertifizierungen ist es, ein Anlagenverhalten 
gleich einem Großkraftwerk sicherzustellen.

2.22 Windeinfluss 

Photovoltaikanlagen müssen so aufgestellt und 
befestigt werden, dass sie den lokalen Windge-
schwindigkeiten widerstehen. Diese werden von 
den Wetterämtern an einer Vielzahl von Mess-
stationen aufgezeichnet. Für das Bauwesen wer-
den die mittleren Windgeschwindigkeiten an-
hand eines Zehn-Minuten-Mittelwerts in zehn 
Metern Höhe gemessen. 

Die Grundlage für die Statik bildet aber nicht die 
Windgeschwindigkeit, sondern der daraus ab-
geleitete Staudruck. In dessen Ermittlung geht 
die Windgeschwindigkeit im Quadrat ein. Das 
bedeutet bei einer Verdoppelung eine Vervier-
fachung des Staudrucks. Anhand der Messda-
ten wurde Deutschland in vier Windzonen ein-
geteilt:

Windzone 4

Windzone 3

Windzone 2

Windzone 1

Abbildung 8: Windzonen nach DIN 1055-4:2005-03;  
Quelle: Wikipedia, Störfix

WINDZONEN NACH 
DIN 10554:200503

Wind
zone

Windgeschwindig
keit (m/s)

Geschwindigkeits
druck (kN/m2)

1 22,5 0,32

2 25,0 0,39

3 27,5 0,47

4 30,0 0,56

Einstufung in Geländekategorien gemäß 
DIN 1055 Teil 4

• Geländekategorie I: glattes, flaches Land ohne 

Hindernisse

• Geländekategorie II: Gelände mit Hecken, 

einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, z. B. 

landwirtschaftliches Gebiet

• Geländekategorie III: Vorstädte, Industrie- oder 

Gewerbegebiete, Wälder

• Geländekategorie IV: Stadtgebiete, bei denen 

mindestens 15 Prozent der Fläche mit Gebäuden bebaut 

ist, deren mittlere Höhe 15 Meter überschreitet



III PHOTOVOLTAIKANLAGEN 73

2.23  Schneelast nach DIN EN 1991-1-3:2010-12

Die maßgeblichen Einflussfaktoren auf die Größe 
von Schneelasten sind die des Standorts, also 
seine lokale Klimazone und topografische Höhe. 
Das Schneeklima wird in den Normen durch eine 

Abbildung 9: Schneelastzonen in Deutschland nach DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12; Quelle: Wikipedia, Störfix

Die Dachform ist ein wesentlicher Parameter für die 

Schneelast. Durch Formbeiwerte wird zum Beispiel erfasst, 

dass der Schnee bei einem steilen Dach schneller abrutscht 

als bei einem flachen. Die Verteilung der Schneelast wird 

auch durch die Windverhältnisse beeinflusst. So bilden 

sich an Höhensprüngen oft Schneeverwehungen, die zu 

beachten sind. Der Formbeiwert beschreibt das Verhältnis 

zwischen der Schneemenge auf dem Dach und der 

gefallenen Schneemenge.
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Schneelastzonenkarte erfasst, die die Schnee-
intensität für verschiedene geografische Regio-
nen angibt. Diese Normen sind bis zu einer Ge-
ländehöhe von 1.500 Metern gültig. Darüber 
hinausgehende Höhenlagen werden durch spe-
zielle nationale Anhänge geregelt.

Charakteristischer Wert der Schneelast sk für  
Geländehöhe und Schneelastzone nach DIN 1055-5
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3 Wechselrichter

Photovoltaikmodule erzeugen Gleichspannung. 
Um den Strom auch nutzen zu können, muss die 
Gleichspannung in netzkonforme Wechselspan-
nung (230 V oder 400 V und 50 Hz) umgewandelt 
werden. Die Umwandlung erfolgt mithilfe eines 
Wechselrichters oder Converters/Inverters. 

Bei Wechselrichtern unterscheidet man zwi-
schen Zentral- und Strangwechselrichtern (auch 
Stringwechselrichter oder String Inverter). Zent-
ralwechselrichter werden üblicherweise in Groß-
anlagen verwendet und erfordern einen zu-
sätzlichen Transformator. Sie speisen auf der 
Mittelspannungsebene ins Netz. Unter Mittel-
spannung wird in der elektrischen Energietech-
nik eine Spannung im Bereich von über einem 
und unter 75 Kilovolt verstanden. Niederspan-
nungsnetze werden üblicherweise mit Spannun-
gen unter einem Kilovolt betrieben.

Stringwechselrichter erfordern zwar keinen se-
paraten Transformator, werden aber auch mit 
Transformator angeboten. Sie haben den Vorteil, 
dass Module in einer Reihe zusammengeschal-
tet werden können. Dabei gilt der Grundsatz: 
„das schwächste Modul bestimmt die Leistung“ 
im String. Module werden daher schon vor der 
Installation nach ihrem Wirkungsgrad sortiert 
und in jeweils einem String verbaut. Zudem soll-
ten alle Module eines Strings die gleichen Eigen-
schaften, wie gleicher Modultyp, einheitliche 
Dachneigung und gleiche Ost-West-Ausrichtung, 
aufweisen. 

Auch eine mögliche Teilverschattung kann so 
berücksichtigt werden. Module sind wegen ihrer 
Reihenschaltung mit Bypassdioden ausgestat-
tet. Diese haben die Aufgabe, den Strom an ei-
nem defekten, verschatteten oder teilverschat-
teten Modul vorbeizuleiten. Jedoch setzt diese 
Wirkung bei einem nur teilverschatteten Modul 
unter Umständen nicht oder erst verspätet ein. 
In so einem Fall reduziert das verschattete Mo-
dul die Leistung des gesamten Strangs.

Wechselrichter, die mit mehr als einem MPP-Tra-
cker für mehrere Stränge ausgestattet sind, be-
zeichnet man als Multistring-Wechselrichter. Mit 
diesen lassen sich verschiedene Modultypen ver-
legen, sofern sie nur in jeweils einem String ein-
heitlich sind. 

Ein Wechselrichter hat außerdem die Aufgabe, 
Netz und Anlage zu schützen. Zur Zulassung be-
nötigt er eine typgeprüfte „Einrichtung zur Net-
züberwachung mit zwei selbstständigen Schalt-
organen“ (ENS) nach VDE 0126. Eine solche ENS 
überwacht Frequenz, Spannung und Impedanz 
des Netzes. 

Um die Netzstabilität zu gewährleisten und ein 
gleichzeitiges Abschalten vieler Wechselrich-
ter und damit einen sogenannten Blackout zu 
verhindern, wurde die Systemstabilitätsverord-
nung erlassen, die zuletzt im Jahr 2016 geändert 
wurde. Sie bewirkte die Nachrüstung aller Wech-
selrichter von Anlagen über zehn Kilowatt und 
ermöglicht dadurch ein schrittweises Herunter-
fahren und eine „sanfte“ Trennung vom Netz.

3.1 Wechselrichter mit Transformator

Der Transformator wandelt Wechselspannung auf 
das Netzspannungsniveau um. Die Eingangs- und 
die Ausgangsspannung werden dabei galvanisch 
getrennt. Beim Einsatz von 50-Hertz-Transforma-
toren kommt es zwangsläufig zu magnetischen 
und ohmschen Verlusten. In einigen Wechselrich-
tern werden auch Hochfrequenz-Transformato-
ren eingesetzt. 

3.2 Wechselrichter ohne Transformator

Auf Transformatoren kann verzichtet werden, 
wenn die Modulspannung deutlich über dem 
Scheitelwert der sinusförmigen Wechselspan-
nung liegt (Ü = 325 V). Wegen der fehlenden gal-
vanischen Trennung von Photovoltaikmodul und 
Netz ist eine VDEW-konforme (Verband der Elek-
trizitätswirtschaft), im Wechselrichter integrierte 
gleichstromsensitive Fehlerstromschutzschaltung 
notwendig. 
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Auf eine vermutete Wechselwirkung zwischen 
trafolosen Wechselrichtern und Dünnschicht-
modulen wurde bereits hingewiesen. Es wird 
angenommen, dass die Wechselrichtertopolo-
gie für eine beschleunigte Alterung der transpa-
renten Schicht (auch TCO-Schicht) verantwort-
lich ist. 

3.3 Zusatzfunktionen

Wechselrichter erfüllen eine ganze Reihe von Zu-
satzfunktionen, abhängig vom Hersteller und 
vom Gerätetyp. Diese können sein:

• Datenerfassung. Erfasst werden unter ande-
rem die Temperatur im Inneren des Wech-
selrichters, verschiedene Spannungen an sei-
nem Ein- und Ausgang, die Betriebsdauer, die 
Strommenge, der Gerätestatus und Störungen.

• Anlagenüberwachung. Über eine Schnittstelle 
kann per SMS, Fax, PC, Internet oder E-Mail 
eine Störungsmeldung abgesetzt werden.

• Auswertesoftware. Eine meist optionale Soft-
ware ermöglicht die Auswertung aller Daten 
per Modem oder Rechnerschnittstelle am PC.

• Ein- und Ausschalten.

• MPP-Tracking. Bei einer definierten Strom-Span-
nungs-Relation geben Solarmodule ihre maxi-
male Leistung ab. Wechselrichter mit MPP-Tra-
cking suchen die Spannung U oder den Strom I, 
bei der/dem das Produkt (die Leistung) P = U × I 
sein Maximum erreicht.

3.4 Installationsvorschriften 

Da Wechselrichter für verschiedene Umgebungs-
bedingungen hergestellt werden, ist den Installa-
tionsvorschriften unbedingt Folge zu leisten. 

Von Seiten der Hersteller werden vorgegeben:

• Die Umgebungstemperatur. Wechselrichter sind  
häufig in der Nähe der Module installiert. Bei 

Dachanlagen können an schönen Sommertagen  
in unklimatisierten Räumen bis zu 70 Grad Cel-
sius erreicht werden. Der Wechselrichter lässt 
aber oftmals nur Umgebungstemperaturen von  
25 bis 60 Grad Celsius zu. Nicht selten anzu-
treffen sind Wechselrichter, bei denen entwe-
der die Mindesttemperatur bei null oder die 
maximale Temperatur bei 40 Grad Celsius liegt. 

• Die maximal zulässige Temperatur des Wech-
selrichters bei Nennleistung. Diese ist nicht im-
mer identisch mit der Umgebungstemperatur. 
Wechselrichter, bei denen die zulässige Tem-
peratur überschritten wird, benötigen eine ak-
tive Kühlung.

• Die relative Luftfeuchte. Die zulässige relative 
Feuchte variiert zwischen null und 90 Prozent, 
seltener auch bei 100 Prozent.

• Der Aufstellungsort. Wechselrichter werden 
für die Außen- oder Innenmontage hergestellt.

• Die Taupunktunterschreitung. Wechselrichter,  
die starken Temperaturschwankungen ausge-
setzt sind, bilden Kondenswasser. Einige Herstel-
ler schreiben vor, dass Taupunktunterschreitun-
gen zu vermeiden sind. Solche Wechselrichter 
benötigen gegebenenfalls eine Beheizung.

3.5 IP-Schutzarten nach DIN EN 60529/IEC 529

Die IP-Schutzart gibt den Schutzgrad des Wech-
selrichters gegen Berührung, Fremdkörper und 
Wasser an. IP steht für International Protection 
Code, im englischen Sprachraum auch Ingress 
Protection Code.

Wechselrichter im Außenbereich müssen min-
destens die Schutzart IP 54 besitzen.

Zur Codierung: Den Buchstaben IP sind in der 
Regel zwei Ziffern angefügt. Die erste gibt den 
Schutzgrad des Gehäuses gegen die Berührung 
stromführender Teile und gegen Fremdkörper, 
die zweite Ziffer den Schutz gegen Wasser an.
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Kennziffern für Berührungsschutz –  
erste Ziffer (Auszug)

IP 5x vollständiger Schutz gegen 
Berührung, Schutz gegen 
schädliche Staubablagerungen 
im Inneren

IP 6x vollständiger Berührungs-
schutz, Schutz gegen Eindrin-
gen von Staub (staubdicht)

Kennziffern für Wasserschutz –  
zweite Ziffer (Auszug)

IP x4 Schutz gegen Sprühwasser

IP x5 geschützt vor Strahlwasser aus 
allen Richtungen

IP x6 geschützt vor eindringendem 
Wasser bei vorübergehender 
Überflutung

Die Prüfung der IP-Schutzart berücksichtigt keine 
Alterung. Dadurch ist die Aufrechterhaltung der 
Schutzklasse über die Lebensdauer des Gehäuses 
nicht gewährleistet.

3.6 Wechselrichterzuverlässigkeit

Langzeiterfahrungen mit vielen Geräten erga-
ben einen durchschnittlichen defektfreien Be-
trieb von fünf bis acht Jahren. Im Mittel steht 
nach zehn Betriebsjahren eine Reparatur oder ein 
Komplettaustausch an.

Ältere Wechselrichter erreichten im Betrieb Tem-
peraturen von über 90 Grad Celsius. Sachver-
ständige halten hohe Bauteiltemperaturen für 
eine der Ursachen von Funktionsausfällen. Das 
Institut für Solare Energieversorgungstechnik 
(ISET) hat Bauteiltemperaturen von mehr als 
135 Grad Celsius gemessen. Bei 40 Grad Celsius 

Umgebungstemperatur erreichten die Kühlkör-
per Temperaturen von 90 Grad Celsius, Transfor-
matoren von über 130 Grad Celsius.

Beim Test eines Wechselrichters wurden Bau-
teiltemperaturen von 121 Grad Celsius bei einer 
Umgebungstemperatur von 26 Grad Celsius ge-
messen. Die Schlussfolgerung dort lautete: „Bei 
Temperaturdifferenzen bis zu 95 Grad Celsius 
und mehr wirkt sich dies auf jeden Fall reduzie-
rend auf die Lebensdauer des Gerätes aus.“1

Moderne Wechselrichter mit Halbleitern aus Sili-
ziumkarbid erreichen Wirkungsgrade von 98 Pro-
zent und darüber. Im Labor wurden bei diesen 
Wechselrichtern deutlich geringere Bauteiltempe-
raturen gemessen; bei einigen Herstellern liegen 
die bei 65 Grad Celsius. Die geringere Betriebs-
temperatur lässt auf eine längere Lebensdauer 
schließen. Noch ungeklärt ist aber, ob diese auch 
20 Jahre erreicht.

Bekannte Ausfallursachen bei normalem Einsatz 
von Schaltungen sind zum Beispiel:

• mangelnde Verkapselung des Bauelements

• schaltungsbedingter ständiger Betrieb des 
Bauelements an den Grenzwerten

• elektrostatische Anziehung beweglicher leiten-
der Partikel in Hohlräumen des Bauteils und da-
durch bewirkte dauernde oder zeitweilige Quer-
ströme

• mobile Ionen werden angezogen und führen 
zu Leckstrompfaden

• elektrolytische Korrosion durch eingeschlos-
sene Feuchte bei der Fertigung

• Feuchtekondensation in den Hohlräumen gekap-
selter Bauelemente durch Temperaturschwan-
kungen

1 Peter Funtan, Thermische Bauteilbelastung bei 

PV-Wechselrichtern, 2001
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Eine Schwachstelle ist der Lüftermotor. Sol-
che Motoren haben nur eine begrenzte Lebens-
dauer – 100.000 Betriebsstunden bei 25 Grad 
Celsius sind eine Ausnahme. Fällt der Lüfter aus, 
kommt es zur Überhitzung und mitunter auch 
zur Selbstabschaltung des Wechselrichters.

Sind Wechselrichter in einer staubigen Umge-
bung installiert, kann auch eine Verschmutzung 
des Lüfters zu seinem vorzeitigen Ausfall führen. 
Im Wartungsplan sollten Reinigungen und gege-
benenfalls ein regelmäßiger Austausch vorgese-
hen sein.

3.7 Datenlogger

Ein Datenlogger überwacht die Leistung der 
Wechselrichter und speichert deren Daten. Aus 
den Messwerten lässt sich ein Ertragsprotokoll 
erstellen. Via RS485-Schnittstelle oder Bluetooth 
wird der Datenlogger an den Wechselrichter an-
geschlossen. Die Datenübermittlung erfolgt in 
der Regel online via PC oder Mobiltelefon. Durch 
Vergleiche mit Referenzdaten kann der Daten-
logger bei Störungen des Wechselrichters durch 
SMS oder E-Mail eine Störungsmitteilung sen-
den.

4 Montagesysteme

Da die Module über kein eigenes Befestigungs-
system verfügen, benötigen sie einen Träger oder 
Carrier, mit dem sie am Einsatzort sicher und 
dem vorgesehenen Einsatzzweck angemessen 
befestigt werden können. Die Anforderung an 
ein Montagesystem ist im Wesentlichen Stand-
festigkeit gegen Schnee- und Windlasten. Das 
Befestigungssystem sollte neben ausreichender 
Festigkeit auch eine Korrosionsbeständigkeit für 
20 bis 25 Jahre gewährleisten. 

4.1 Einwirkungen und Lasten, 
Montagesysteme und Laminatverklebung

Der Auslegung und dem Standsicherheitsnach-
weis eines Montagesystems beziehungsweise 
der Einheit Solargenerator und Montagesystem 
sind mindestens die Einwirkungen und Lasten 
nach DIN EN 1991 (Eurocode 1) Teil 1–3 und 1–4 
sowie DIN 1055 (Einwirkungen auf Tragwerke) 
zugrunde zu legen. Bei der Berechnung des sta-
tischen Nachweises gemäß DIN 1055 ist der er-
weiterte Kombinationslastfall Sk + Se (Schneelast 
und Schneeanhäufung) zu berücksichtigen (vgl. 
RAL GZ 966 2008).

Montagesysteme können in starre und nachge-
führte Systeme unterteilt werden. Starre Mo-
dule sind mit dem Boden oder einem Baukörper 
fest oder schwimmend verbunden. Sie können 
vorgebaut oder eingefügt Teile der Fassade oder 
des Dachs bilden. Die häufigste Verwendung fin-
den Module auf dem Dach. Gemeinsam ist diesen 
starren Systemen die Ausrichtung nach Süden mit 
einem Winkel von circa 30 Grad zum Horizont. 

Bei Flachdächern findet man zwei vorherr-
schende Befestigungsmethoden. Module wer-
den zum einen schwimmend auf dem Dach auf-
gestellt. Die Trägersysteme werden dazu auf die 
Dachhaut gestellt, ohne mit dieser verbunden zu 
sein. Gebräuchlich sind hier Systeme wie mit Kies 
befüllte Kunststoffwannen und Betontröge. Bei 
dieser Methode mangelt es häufig an der erfor-
derlichen Windsicherheit.
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Eine andere Befestigungsmethode besteht da-
rin, die Dachhaut zu durchbohren und die Trä-
gersysteme direkt mit der Unterkonstruktion zu 
verbinden. 

Laminatverbundklebung 

Eine weitere Befestigungsmethode ist die Laminat -
verbundklebung. Die Aufständerungswinkel wer-
den dabei ohne Dachdurchdringung auf der 
Dachoberfläche verklebt. Bei dieser Methode sollte 
unbedingt ein Standsicherheitsnachweis (Statik) 
angefordert werden. Versicherungstechnisch wer-
den diese Module – da mit dem Gebäude fest ver-
bunden – zum Gebäudebestandteil.

4.2 Nachführsysteme

Den höchsten Ertrag erzielen Module, wenn die 
Sonne senkrecht auf ihre Oberfläche trifft. Mehr-
erträge von bis zu 30 Prozent gegenüber starren 
Systemen werden prognostiziert, wenn Module 
der Sonne im Tagesverlauf folgen. Dafür ist der 
höhere Herstellungs- und Reparaturaufwand ge-
genüber starren Systemen von Nachteil. Nach-
führanlagen verfügen über bewegliche Teile, die 
einem Verschleiß unterliegen und eine regelmä-
ßige Wartung erfordern. Zudem wirkt sich auch 
der erhöhte Energieverbrauch nachteilig aus. 

4.2.1 Einachsige Nachführung 

Nachführsysteme werden in die einachsige und 
die zweiachsige Nachführung eingeteilt. Bei der 
einachsigen Nachführung unterscheidet man 
außerdem zwischen der vertikalen und der hori-
zontalen Nachführung.

Bei der vertikalen Nachführung ist der Winkel 
zum Horizont wie bei einer starren Anlage fest 
eingestellt. Die Anlage folgt der Sonne um eine 
senkrechte Achse von Ost nach West. 

Bei der horizontalen Nachführung folgen die Mo-
dule dem Sonnenstand, indem sie um eine ho-
rizontale Achse gedreht werden. Dabei ist diese 
Achse nicht immer eine Waagerechte – es wer-

den auch Nachführsysteme angeboten, bei de-
nen sie um 20 Grad zum Horizont geneigt ist. 

Der Vorteil der horizontalen Nachführung liegt in 
einer flachen Bauweise mit entsprechend vermin-
derten Windlasten. Dieser Anlagentyp kommt in 
kleinem Maßstab auch als Aufdachanlage vor. 

4.2.2 Zweiachsige Nachführung

Bei zweiachsig nachgeführten Anlagen werden 
die Module mithilfe einer Mechanik zusätzlich 
so ausgerichtet, dass die Strahlung permanent 
senkrecht auf die Moduloberfläche trifft. Dieses 
System verspricht den höchsten Stromertrag. Bei 
der Konzentratortechnik ist es eine zwingende 
Voraussetzung für den Betrieb. Dort ist eine Ge-
nauigkeit von 0,1 Winkelgrad erforderlich.

4.3 Sturmsicherheit

Wie der Sturm Kyrill gezeigt hat, sind viele Kon-
struktionen nicht sturmsicher. Von ihm waren 
insbesondere schwimmende – das heißt nur 
durch Ballast gesicherte – Flachdach- und nach-
geführte Anlagen betroffen. Letztere sollen die 
Module ab einer vom Hersteller definierten 
Windgeschwindigkeit in eine waagerechte Posi-
tion bringen. Viele Systeme sind dazu aber nicht 
in der Lage. Einige Konstruktionen wurden durch 
Windböen bereits so stark beschädigt, dass sie 
die angestrebte Position nicht mehr erreichen 
konnten. Scheinbar sind einachsige Anlagen von 
Schäden signifikant weniger betroffen als zwei-
achsige. 

Bei den schwimmend aufgestellten Anlagen zeigte 
sich, dass die Sicherung mit Ballast allein nicht 
optimal ist. Viele Trägerkonstruktionen sind nicht 
ausreichend standsicher und gegen das Kippen 
gesichert. Hilfreich ist eine große Unterstützungs-
fläche, wie sie entsteht, wenn die Modulreihen 
untereinander eine starre Verbindung erhalten. 

Sturmereignisse zeigten Mängel bei der Mon-
tage und Berechnung. Die Stürme Anatol und Lo-
thar (Dezember 1999) sowie Kyrill (2007) zeigten, 
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dass Windgeschwindigkeiten mit über 200 Stun-
denkilometern keine Seltenheit mehr sind. Diese 
Tatsache muss auch in die Standfestigkeitsbe-
rechnung mit einfließen. Die höchste jemals in  
Deutschland gemessene Windgeschwindigkeit be-
trug 335 Kilometer pro Stunde (= 93 m/s), gemes-
sen am 12. Juni 1985 auf der Zugspitze. Dieses 
Beispiel zeigt, dass Anlagen entsprechend ihrer 
örtlichen Exponierung berechnet werden müssen.

4.4 Fassadenanlagen

Bei Photovoltaikanlagen an Fassaden müssen 
die Richtlinien aus dem Glasbau beachtet wer-
den. Für sie gibt es keine besonderen Normen. 
Der ausführende Installateur hat daher alle Nor-
men und Zulassungsbedingungen aus dem Bau-
wesen zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere 
im Bereich von öffentlichen Gebäuden, wenn der 
Bereich vor der Fassade allgemein zugänglich ist.

Zwei Montagefälle werden unterschieden:

• Von einer Vertikalverglasung wird gesprochen, 
wenn Photovoltaikmodule parallel zur Wand – 
entweder direkt oder auch in einem gewissen 
Abstand – montiert sind.

• Eine Überkopfverglasung liegt vor, wenn die 
Module unter einem gewissen Winkel als „Vor-
dachkonstruktion“ montiert sind, und der Be-
reich unter den Modulen betreten werden 
kann.

In allen Fällen besteht die grundsätzliche Ge-
fahr, dass Glasmodule beschädigt und Passan-
ten durch herabfallende Glasscherben gefährdet 
werden können. Dabei ist es grundsätzlich uner-
heblich, wodurch die Module schadhaft gewor-
den sind.

5 Standsicherheitsnachweis (Statik)

Unter einem Standsicherheitsnachweis wird die 
für die Befestigungselemente und die Module 
notwendige Berechnung für den spezifischen 
Aufstellungsort verstanden. Keinesfalls ist das 
gleichzusetzen mit einer Statik für das Gebäude. 

Bei der Aufstellung an oder auf einem Gebäude 
muss auch die Tragfähigkeit des Gebäudes neu 
berechnet werden. Diese Prüfung kann ohne Be-
fähigungsnachweis weder der Installateur noch 
sein Systemlieferant leisten. Für eine prüffähige 
Statik werden Informationen zur Bauweise und 
zum Zustand des Gebäudes benötigt. Diese kön-
nen entweder der ursprünglichen Statik entnom-
men werden oder ein Architekt oder Statiker er-
mittelt die notwendigen Daten, wozu auch ein 
Aufmaß vor Ort notwendig sein kann.

Probleme bestehen auch bei neueren Gebäu-
den: Sind diese nach der bis 2007 geltenden 
DIN 1055 berechnet worden, können sie nach 
der neuen DIN 1055, insbesondere bei Schnee-
last, an ihre Belastbarkeitsgrenzen stoßen. Die 
neue DIN 1055 geht in einigen Teilen Deutsch-
lands von weitaus höheren Schneelasten aus 
als vor 2007. Die Schneelasten reichen von circa 
65 Kilogramm pro Quadratmeter (0,65 kN/m2) 
in Schneelastzone 1 bis circa 700 Kilogramm pro 
Quadratmeter (7 kN/m2) in Schneelastzone 3 
und Lagen über 1.000 Meter über Normalnull.
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6 Kabelanforderungen

An Kabel sind folgende Anforderungen zu stellen:

mechanische Festigkeit Druck-, Zug-, Biege- und Scherbeanspruchung

Witterungsbeständigkeit UV, Ozon, Wärme und Kälte
z. B. −55° C bis + 125° C

erd- u. kurzschlusssichere Verlegung Einzelleitung mit doppelter Isolierung

Kabel sind wenig resistent gegen UVA- (400 bis 
320 nm) und UVB-Strahlung (320 bis 280 nm). 
Wie bei einer Laboruntersuchung (vgl. For-
schungsprojekt SIDENA, ISET Kassel 2005) an Lei-
tungen vom Typ H07RN-F festgestellt wurde, ist 
dieser Leitungstyp auch nicht resistent gegen 
Ozoneinwirkung. Schon nach 24 Stunden zeigte 
sich eine signifikante Schädigung der Schlauch-
leitung. Noch im Jahr 2001 wurde die Gummi-
schlauchleitung vom Typ H07RN-F in etwa zwei 
von drei aller Anlagen verbaut.

6.1 Aluminiumkabel

Besondere Sorgfalt ist notwendig, wenn Alumi-
niumkabel verbaut werden. Durch die Nichtbe-
achtung der besonderen Installationsvorschrif-
ten sind bereits einige Brände aufgetreten.

Aluminium hat gegenüber Kupfer folgende Nach-
teile:

Aluminium reagiert intensiv mit Luftsauerstoff 
und bildet dadurch eine nicht stromleitende 
Oxidschicht. Das abisolierte Leiterende muss so-
mit sorgfältig durch Schaben, zum Beispiel mit 
einem Messer, von der Oxidschicht befreit wer-
den. (Achtung: Keine Feilen, Schmirgelpapier oder 
Bürsten verwenden.) Unmittelbar nach dem Ent-
fernen der Oxidschicht ist das Leiterende mit 

säure- und alkalifreiem Fett, zum Beispiel tech-
nischer Vaseline, einzureiben und sofort in der 
Klemme anzuschließen. Damit wird verhindert, 
dass sich eine neue Oxidschicht bildet. Ein ohm-
scher Widerstand durch die Oxidschicht kann 
von der Erhitzung des Kabels bis hin zum Brand-
schaden führen. 

Der vorgenannte Arbeitsgang ist zu wiederholen, 
wenn der Leiter abgeklemmt wurde und wieder 
angeklemmt wird. 

Aluminium neigt unter Last zum Kriechen (Schwin-
den, auch Retardation). So wird bei Werkstoffen 
eine zeit- und temperaturabhängige, plastische 
Verformung bezeichnet. Aufgrund der Retarda-
tion von Aluminium sind die Klemmen vor der 
Inbetriebnahme und nach den ersten 200 Be-
triebsstunden nachzuziehen. 

Die Klemme muss im Bereich des Stromüber-
gangs eine entsprechende Oberfläche haben, 
um die Fettschicht und eine – trotz korrekter Lei-
terbehandlung – vorhandene, sehr geringe Oxid-
schicht beim Anschluss zu durchbrechen. Sie 
muss herstellerseits für Aluminiumkabel zuge-
lassen sein. Aufgrund ungeeigneter Klemmen 
kam es zu Ausfällen und sogar Bränden durch 
sich lösende Kontakte.



III PHOTOVOLTAIKANLAGEN 81

7 Blitzstrom und Überspannung 

Der Blitzstrom einer Blitzentladung kann auf un-
terschiedliche Weise in Photovoltaikanlagen ein-
gekoppelt werden:

• durch galvanische Kopplung

• durch magnetische Feldkopplung

• durch elektrische Feldkopplung

Darunter fallen:

• Überspannung infolge atmosphärischer Elek-
trizität (induktive, galvanische und kapazitive 
Einkopplungen)

• Schalthandlungen von induktiven und kapazi-
tiven Verbrauchern (z. B. Elektromotoren und 
Kompensationsanlagen)

• Rückwirkungen aus dem Netz, beispielsweise 
durch Schalten von Netzteilen und Frequenz-
umrichtern.

Die galvanische Kopplung setzt eine direkte Ein-
kopplung des Blitzstroms oder eines Teils davon 
voraus. Wenn eine bauliche Anlage vom Blitz ge-
troffen wird, erzeugt der in die Erde fließende 
Strom üblicherweise eine galvanische Spannung. 

Als magnetische Feldkopplung oder magnetische 
Induktion wird ein Vorgang bezeichnet, bei dem 
das magnetische Feld einer Blitzentladung Leiter-
schleifen durchsetzt. Magnetische Ein kopplungen 
können durch den Abstand von Fangeinrichtun-
gen und Ableitungen erheblich reduziert werden.

Die elektrische Feldkopplung setzt eine „elek-
trisch wirksame Antenne“ voraus, zum Beispiel 
den Modulrahmen.

7.1 Äußerer Blitzschutz

Prinzipiell gilt: Es muss auf jeden Fall eine Blitz-
schutz-Fachkraft nach DIN VDE 0185-305 hinzu-
gezogen werden.

Wird eine Photovoltaikanlage auf einem Ge-
bäude errichtet, erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit eines direkten Blitzeinschlags nicht, sofern 
die Anlage nicht mehr als anderthalb Meter über 
das Gebäude hinausragt.

Sofern kein äußeres Blitzschutzsystem vorhan-
den ist, wird empfohlen, die Funktionserdung 
des metallenen Montagegestells durchzufüh-
ren. Es ist ausreichend, die Modulrahmen und 
Gestelle an die Haupterdungsschiene des Ge-
bäudes anzuschließen und die Gestelle unterei-
nander zu verbinden. Der Leiterquerschnitt bei 
Kupferdraht sollte mindestens sechs Quadrat-
millimeter betragen (vgl. Merkblatt „Blitz- und 
Überspannungsschutz“ ZVEH).

Ist auf dem Gebäude bereits ein äußeres Blitz-
schutzsystem angebracht – oder wird es notwen-
dig –, muss die Photovoltaikanlage in das Schutz-
konzept integriert werden. Ziel ist es dabei, zu 
verhindern, dass der Blitz direkt in die Photovol-
taikmodule einschlägt. Das bedeutet aber nicht, 
dass die Photovoltaikanlage an den Blitzableiter 
angeschlossen werden darf. Direktanschlüsse 
an Fangeinrichtungen sind unter allen Umstän-
den zu vermeiden! Es wird empfohlen, auf aus-
reichende Trennungsabstände von einem halben 
bis zu einem Meter zu achten. Können diese Ab-
stände nicht eingehalten werden, wird die Photo-
voltaikanlage selbst Teil des äußeren Blitzschutz-
systems. 

Bei Metalldächern, Metallfassaden und gegebe-
nenfalls auch bei metallenen Attikaabdeckungen 
kann der Trennungsabstand nicht berücksichtigt 
werden. Deshalb sind geeignete Verbindungen 
zwischen dem Blitzschutzsystem und den Kom-
ponenten der Photovoltaikanlage herzustellen. 
Kabel und Leitungen sollten in einer blitzstrom-
leitfähigen Abschirmung verlegt werden.
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Der äußere Blitzschutz umfasst alle Einrichtun-
gen und Maßnahmen zum Auffangen und Ab-
leiten des Blitzes. Er besteht aus einer Fangein-
richtung, der Blitzleitung (mindestens 16 mm2 

Kupferleitung) und der Erdungsanlage (vgl. 
DIN EN 62305-3, Beiblatt 5). 

Die Aufgaben des äußeren Blitzschutzes sind:

• das Auffangen von Direkteinschlägen

• das Ableiten des Blitzstroms zur Erde mit ei-
nem Erdungsleiter

• das Verteilen des Blitzstroms über die Erdungs-
anlage

Nachgeführte und konzentrierende Photovol-
taikanlagen werden im Beiblatt 5 Anhang B der 
DIN EN 62305-3 besonders erwähnt.

Eine Blitzschutzanlage ist nicht wartungsfrei. 
Kontakte können sich lockern oder korrodieren. 
Eine Prüfung sollte im Abstand von drei bis fünf 
Jahren durchgeführt werden.

7.2 Innerer Blitzschutz 

Der innere Blitz- und Überspannungsschutz be-
schreibt Maßnahmen und Einrichtungen zum 
Schutz im Gebäude. Jeder Blitzeinschlag im Um-
kreis von einem Kilometer hat eine indirekte Wir-
kung auf eine Photovoltaikanlage. Die Wahrschein-
lichkeit von diesen indirekten Blitzeinwirkungen 
ist daher wesentlich höher als die eines direkten 
Blitzeinschlags. Die Voraussetzung für das Funkti-
onieren des inneren Blitzschutzes ist ein lückenlo-
ser Potenzialausgleich nach VDE 0100, Teil 540 be-
ziehungsweise IEC 364-5-54. 

Induktive Einkopplungen können in die Photo-
voltaikmodule, in die Modulleitung und in die 
Gleichstromhauptleitung erfolgen. Um die Photo-
voltaikanlage vor Einkopplungen und netzseitiger 
Überspannung zu schützen, werden Überspan-

nungsableiter in den Generatoranschlusskasten 
eingebaut. Bei Photovoltaikkomponenten, die vom 
Hersteller mit entsprechend ausgelegtem Über-
spannungsschutz (meist Varistoren) ausgestat-
tet sind, kann auf den externen Schutz vor atmo-
sphärischer Überspannung verzichtet werden.

Darüber, ob und wie eine Photovoltaikanlage ge-
erdet wird, muss von Fall zu Fall entschieden wer-
den. Es lassen sich wegen der unterschiedlichen 
Anforderungen keine generalisierenden Aussa-
gen treffen. Dazu einige Beispiele:

• Bei Anlagen bis fünf Kilowatt mit Modulen 
der Schutzklasse II oder bei einem Schutzklein-
spannungskonzept und gebäude- beziehungs-
weise erdnaher Aufständerung kann auf die 
Erdung des Trägergestells verzichtet werden.

• Bei der Verwendung von trafolosen Wechsel-
richtern wird die Erdung der Modulrahmen ab 
einer Fläche von zehn Quadratmetern emp-
fohlen (siehe DGS).

Der Blitzschutz ist in jedem Bundesland indivi-
duell geregelt. In den Landesbauordnungen (LBO) 
werden keine Angaben zu Ausführung, Prüfung 
und Wartung der Blitzschutzanlage gemacht. Je-
doch wird für bestimmte Gebäude zur Gewähr-
leistung der öffentlichen Sicherheit ein Blitzschutz 
gefordert, zum Beispiel für Krankenhäuser, Ver-
sammlungsstätten und Schulen.

7.3 Erdungsanlagen 

Freiflächenanlagen benötigen nach Beiblatt 5 An-
hang D der DIN EN 62305-3 eine Erdungsanlage. 
Die Norm unterscheidet zwischen Schraubfun-
damenten einerseits und Platten-, Streifen- oder 
Rundfundamenten andererseits. Fundamente 
sind entsprechend der Norm mit einem Funda-
menterder mit einer Mindestlänge von 2,5 Me-
tern zu versehen. Sie müssen mehrfach mit der 
Betonbewehrung verbunden werden.
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7.4 Normen für Blitzschutzanlagen

DIN EN 62305 Teil 1–4 (Neue Blitzschutznorm) 
(DIN VDE 0185-305 1–4)

DIN EN 62305 Teil 3 Beiblatt 5: Blitz- und Über-
spannungsschutz für Photovoltaik-Stromversor-
gungssysteme

DIN VDE 0100 Teil 712 (Photovoltaik-Versor-
gungssysteme)

DIN VDE 0100 Teil 540

DIN VDE 0185 Blitzschutz

Literaturempfehlung: Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV):

VdS 2010: Risikoorientierter Blitz- und Über-
spannungsschutz.

8 Ursachenverteilung und Schadenaufwand an Photovoltaikanlagen

BEISPIELHAFTE STATISTIK EINES GDVMITGLIEDSUNTERNEHMENS

Ursache Schadenaufwand Schadenanzahl

Schneelast 6 % 6 %

Überspannung 5 % 9 %

Sturm 23 % 6 %

Diebstahl 9 % 2 %

Hagel 4 % 3 %

Marderbiss 3 % 8 %

Feuer 18 % 2 %

Blitzschlag 17 % 21 %

Sonstige Ursachen 15 % 43 %

100 % 100 %
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IV Biomasse

1 Grundlagen

Biomasse

Unter dem Begriff Biomasse werden sämtliche 
Stoffe organischer Herkunft (d. h.: kohlenstoff-
haltige Materie) verstanden. Biomasse beinhal-
tet somit:

• lebende oder abgestorbene (aber noch nicht 
fossile) Pflanzen- und Tiermasse (z. B. Holz, 
Stroh und Flotatfette),

• die daraus resultierenden Rückstände (so auch 
tierische Exkremente wie Dung) sowie

• alle weiteren organischen Stoffe, die durch 
eine technische Umwandlung entstanden 
sind oder bei der stofflichen oder Nahrungs-
mittelnutzung anfallen (u. a. Pflanzenöl, Alko-
hol, Papier, Schlachthofabfälle).

Die Abgrenzung der Biomasse gegenüber den 
fossilen Energieträgern beginnt beim Torf, dem 
fossilen Sekundärprodukt der Verrottung. Torf 
zählt im strengeren Sinn nicht mehr zur Bio-
masse. Dies widerspricht der in einigen Ländern 
(unter anderem in Schweden und Finnland) übli-
chen Definitionspraxis. Dort wird Torf aufgrund 
der hohen Nachbildungsraten auch zur Biomasse 
gezählt. Die Verarbeitungskette stellt sich bei der 
Biomasse wie folgt dar:

Quelle: Handbuch Bioenergie-Kleinanlagen, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V.

Energiepflanzen Ernterückstände Organ. Nebenprodukte Organ. Abfälle

Fester Brennstoff
Gasförm. 

Brennstoff Flüssiger Brennstoff

Ernten, Sammeln, Verfügbarmachen

Aufbereitung (Pressen, Trocknen, 
Anfeuchten, Vermischen usw.)

Transport (Lkw, Förderband,
Traktor,  Rohrleitung, Schiff usw.)

Lagerung (Tank, Flachlager, Silo, 
Feldmiete usw.)

Alkohol-
gärung

Anaerob.
Abbau

Aerob.
AbbauVerkohlung Vergasung Pyrolyse

Pressung/Extraktion

Umesterung

Verbrennung

Thermisch-mechanische Wandlung

Typische Bereitstellungskette zur End- bzw. Nutzenergiebereitstellung aus Biomasse

Miscanthus, Triticale usw. Stroh, Waldrestholz usw. Gülle, Industrierestholz usw. Klärschlamm, Schlachthofabfälle usw.

Thermochemische Umwandlung Physikalisch-chemische Umwandlung Biochemische Umwandlung

Kohle Produktgas Prolyseöl Pflanzenöl PME Ethanol Biogas

WärmeKraft

Elektrische Energie
(Brennstoffzelle)

Thermische Energie

Typische Bereitstellungsketten zur End- bzw. Nutzenergie-Bereitstellung aus Biomasse
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Nutzung pflanzlicher Öle als Brenn- und  
Kraftstoff

Biokraftstoffe wie Rapsöl und Rapsöl-Methyl-
ester (RME, auch bekannt als Rapsdiesel) können 
als Treibstoff für den mobilen und stationären 
Einsatz verwendet werden. Allerdings müssen 
die Motoren entsprechend „angepasst“ und vom 
Hersteller für die Biokraftstoffnutzung freigege-
ben sein.

Raps ist die bedeutendste Ölpflanze in Deutsch-
land und nimmt auch unter den Industriepflan-
zen die Spitzenposition ein.

2 Energetische Nutzung

Die bei der Verbrennung freigesetzte Wärme-
energie kann für Heizzwecke oder zur Strom-
erzeugung eingesetzt werden.

Wärme aus fester Biomasse

Die Wärmegewinnung aus Holz hat historisch, 
kulturell und wirtschaftlich eine besondere Be-
deutung. Techniken zur Verbrennung von Holz 
in Kleinanlagen sind weitgehend ausgereift und 
erprobt. Für Großfeuerungsanlagen gilt das nur 
bedingt. Verfahren zur thermischen Nutzung an-
derer fester Biomassen dagegen sind zwar ver-
fügbar; langjährige Betriebserfahrungen liegen 
jedoch nur selten vor.

VERBRENNUNGSABLAUF

Phase 1 
(Trocknung)

Aufgrund der unterschiedlichen Eingangsfeuchte ist eine ausrei-
chende Trocknung des Holzes mittels Wärmezufuhr notwendig. 
Das frei werdende Wasser (H20) wird an die Atmosphäre abgege-
ben.

Phase 2 
(Pyrolyse)

Durch Einblasen von Primär- beziehungsweise Unterluft entsteht 
aus Kohlenwasserstoff (HC), Kohlenstoffmonoxid (CO) und 
molekularem Wasserstoff (H2) ein Pyrolysegas.

Phase 3 
(Oxidation)

Durch Einblasen von Sekundärluft entsteht ein brennbares 
Gas, Wasser (CO2 H2O (+N2)) und Wärme. Dabei werden auch 
unerwünschte Produkte wie Staub und Stickoxide (NOx) erzeugt. 
Bei einer vollständigen Verbrennung entsteht hauptsächlich Asche.

3TRegel

„Time“: Die Brennstoffteilchen oder Brenngase müssen solange 
in einer Zone mit hoher Temperatur (ca. 750 bis 850 ° C) verblei-
ben, bis sie verbrannt sind. Das dauert circa zwei bis zweieinhalb 
Sekunden.

„Temperature“: Die Kohlenwasserstoffe (CH) und das Kohlenmon-
oxid (CO) haben eine hohe Zündtemperatur (ca. 650 ° C). Es sind 
daher Temperaturen von rund 850 Grad Celsius notwendig.

„Turbulence“: Verwirbelung ist ebenfalls zwingend erforderlich, 
weil die Brenngase zäh sind und sich nicht ohne Zwang mischen. 
Daher ist auf ausreichende Sekundärluft mit hoher Düsenaus-
trittsgeschwindigkeit zu achten.
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2.1 Feuerungstechniken

Kleinanlagen

Der Begriff Kleinfeuerungsanlagen umfasst in 
Deutschland laut Bundesimmissionsschutzver-
ordnung (1. BlmSchV) Anlagen von 15 Kilowatt 
bis zu einem Megawatt.

Unter diesen Begriff fallen handbeschickte Ka-
minöfen wie auch vollautomatisch arbeitende 
Anlagen.

Die Kleinfeuerungsanlagen lassen sich grund-
sätzlich nach Stückholz-, Hackschnitzel- und Pel-
letfeuerungen unterteilen. Für sehr feinstückige 
Materialien wie beispielsweise Säge- und Hobel-
späne nutzt man die Einblasfeuerung, die eine 
thermische Leistung von 200 Kilowatt bis 50 Me-
gawatt erreichen kann.

Grundsätzlich werden Kleinfeuerungsanlagen nach 
der Verbrennungsführung unterschieden:

• Verbrennung mit oberem Abbrand

• Verbrennung mit Durchbrand

• Verbrennung mit unterem Abbrand

Bei der Verfeuerung von Strohpellets oder Ge-
treideganzpflanzenpellets ist es von zentraler 
Bedeutung, eine wassergekühlte Brennmulde zu 
verwenden, um einer Ascheerhitzung von über 
1.000 Grad Celsius (und damit der Schlackebil-
dung) entgegenzuwirken.

Anlagen mit beweglichem Rost sind betriebssi-
cherer, aber auch teurer. Bei größeren Biomasse-
feuerungsanlagen kommen Schrägschubroste 
zum Einsatz.

Großanlagen

Unter Großanlagen sind jene Anlagen zu verste-
hen, die den Emissionsbestimmungen der „Tech-
nischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft“ (kurz: 
TA-Luft) unterliegen und im Sinne des Bundes-
immissionsschutzgesetzes genehmigungspflich-

tig sind. Darunter fallen Anlagen im Bereich zwi-
schen einem und 50 Megawatt thermischer 
Leistung (MWth) sowie mit Halmgütern befeu-
erte Anlagen oberhalb von 100 Kilowatt thermi-
scher Leistung (kWth).

Biomasseanlagen sollen eine möglichst schad-
stoffarme Verbrennung gewährleisten. Daher ist 
die Verbrennungstechnik auf den einzusetzen-
den Brennstoff und die benötigte Wärmemenge 
abzustimmen.

Abbildung 1: Biomassekraftwerk mit angegliederter  
Rohmateriallagerhalle; Quelle: VGH

Verwendete Brennstoffe: Altholz der Katego-
rien A I (naturbelassen) bis A IV (schadstoffbe-
lastet), Treibholz, nachwachsende Rohstoffe 
sowie andere Rohstoffe im Sinne der Biomasse-
verordnung zum Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG). Die Gesamtmenge beläuft sich auf circa 
150.000 Tonnen pro Jahr.

Leistungsdaten: Das Kraftwerk erzeugt ganzjäh-
rig 20 Megawatt elektrisch (MWel) und hat eine 
Feuerungswärmeleistung von 70 Megawatt. Die 
Dampfparameter betragen 500 Grad Celsius und 
85 Bar.

Abbildung 2: Zugehörige Anlieferungsfläche mit  
Aufbereitung; Quelle: VGH
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ÜBERSICHT DER FEUERUNGSTECHNIKEN

Feuerungsart Beschickung Geeignete Biomasse Feuerungsleistung

Vorofenfeuerung Mechanisch Hackschnitzel 35 kW–3 MW

Unterschubfeuerung Mechanisch Hackschnitzel + 
Späne

20 kW–2 MW

Rostfeuerung durch 
Hölzer

Mechanisch Holz, Rinde, feuchte 
Brennstoffe + hoher 
Aschegehalt

ab 1 MW

Rostfeuerung durch 
Halmgüter

Mechanisch Halmgutballen 2,5–20 MW

Wirbelschicht-
feuerung

Mechanisch Holz, Rinde, Brenn-
stoffe + hoher 
Wassergehalt

ab 10 MW

Einblasfeuerung Pneumatisch Staub, Späne aus 
Holz + Halmgut 

ab 200 kW

Quelle: Philipp Michaels

Weitere Informationen zu Feuerungstechniken 
unter: www.carmen-ev.de/biogene-
festbrennstoffe/biomasseheizkraftwerke/
dampfkraftprozesse/637-feuerungstechnologien 

2.2 Wärme und Strom

Die sogenannte gekoppelte Erzeugung, das heißt 
die Umwandlung von Energie in die verschie-
denen Formen von Kraft und Wärme, ist bei 
der Vielfalt möglicher Anlagensysteme eine der 
wichtigsten Techniken der rationellen Energie-
umwandlung.

Kraft-Wärme-Kopplung

(Definition nach der Richtlinie des Vereins Deut-
scher Ingenieure, VDI 4661, www.vdi.de/uploads/ 
tx_vdirili/pdf/2090463.pdf)

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist die gleichzei-
tige Umwandlung von zugeführten Energien 
in einer Energieanlage in mehrere Zielenergien, 
das heißt, mechanische oder elektrische Energie, 
Wärme oder Kälte – wobei diese Zielenergien je-
weils an die Endverbraucher abgegeben werden 
(siehe auch Kapitel VII zum Thema Biogas).

Nicht alle Feuerungskonzepte sind dabei glei-
chermaßen zur Verbrennung von Biomasse ge-
eignet wie zur Verbrennung fossiler Rohstoffe. 
Bei der Verfeuerung von fester Biomasse kommt 
als Arbeitsmaschine nur die Dampfturbine oder 
der Dampfmotor in Betracht.

https://www.carmen-ev.de/biogene-festbrennstoffe/biomasseheizkraftwerke/dampfkraftprozesse/637-feuerungstechnologien
https://www.carmen-ev.de/biogene-festbrennstoffe/biomasseheizkraftwerke/dampfkraftprozesse/637-feuerungstechnologien
https://www.carmen-ev.de/biogene-festbrennstoffe/biomasseheizkraftwerke/dampfkraftprozesse/637-feuerungstechnologien
https://www.vdi.de/uploads/tx_vdirili/pdf/2090463.pdf
https://www.vdi.de/uploads/tx_vdirili/pdf/2090463.pdf
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Einsatzmöglichkeiten von Biomasse bei der 
Kraft-Wärme-Kopplung

Quelle: Philipp Michaels

Weitere Strom- und Wärmeerzeugungs-
techniken (Teilweise handelt es sich hierbei um 
Prototypen):

Stirlingprozesse

Stirlingmotore sind Verbrennungskraftmaschi-
nen mit äußerer Wärmezufuhr. Die Wärme wird 
von außen auf ein im Motor eingeschlossenes Ar-
beitsgas übertragen. Das Gas wird im Motor per-
manent aufgeheizt und wieder abgekühlt, wo-
durch am Schwungrad mechanische Energie frei 
wird. Sowohl die Abwärme als auch die mechani-
sche Energie lassen sich vielfältig nutzen.

Organic-Rankine-Cycle-Verfahren (ORC)

Der Organic-Rankine-Cycle-Prozess basiert auf ei-
nem Turbogenerator, der wie eine herkömmliche 
Dampfturbine arbeitet. Wärmeenergie wird erst 
in mechanische Energie und schließlich mittels 
eines Generators in elektrische Energie umge-
wandelt. Anstelle von Wasserdampf verdampft 
im ORC-System eine organische Flüssigkeit, de-
ren Molekülmasse höher ist als beim Wasser. 
Das wiederum führt zu einer langsameren Um-
drehung der Turbine, einem niedrigeren Druck 
sowie zu einem geringeren Verschleiß der Me-
tallbestandteile und Laufschaufeln. Die Materi-
alien, vor allem die Abdichtungen, müssen aller-

dings gegenüber der organischen Flüssigkeit in 
der Gasphase resistent sein.

Bei einer Biomasse-Kraft-Wärme-Kopplungsan-
lage beruht der Prozess auf dem folgenden ther-
modynamischen Kreislauf:

1. Eine Wärmequelle erhitzt das Thermoöl 
in einem geschlossenen Kreislauf auf 
eine hohe Temperatur, normalerweise 
auf rund 300 Grad Celsius.

2. Das heiße Thermoöl wird von und zum 
Organic-Rankine-Cycle-Modul in dem 
geschlossenen Kreislauf gepumpt. 
Im ORC wird das dort befindliche 
organische Arbeitsmittel mithilfe des 
Thermoöls in einem entsprechenden 
Wärmeaustauschsystem (bestehend aus 
Vorwärmer und Verdampfer) verdampft.

3. Organischer Dampf dehnt sich in 
der Turbine aus und produziert 
mechanische Energie, die dann durch 
einen Stromerzeuger in elektrische 
Energie umgewandelt wird. 

4. Der Dampf wird anschließend von 
einer Flüssigkeit im geschlossenen 
Kreislauf gekühlt und kondensiert. 

Biogene
Festbrennstoffe:

• Holz
• Stroh

• Getreide

Einsatzmöglichkeiten von Biomasse bei der KWK

Ölpflanzen
• Raps

• Sonnenblumen

Verbrennung

Vergasung

Verflüssigung

Dampfturbine/
Dampfmotor

Gasturbine

Motor

Strom/Wärme

Strom/Wärme

Strom/Wärme
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Das Wasser erwärmt sich dabei auf 
80 bis 90 Grad Celsius und wird 
für verschiedene Anwendungen 
genutzt, die Wärme erfordern.

5. Die kondensierte organische Flüssigkeit 
wird zurück in den Regenerator gepumpt, 
um den Kreislauf zu schließen und 
einen neuen Prozess zu starten.

Effizienz

Das Organic-Rankine-Cycle-Verfahren verfügt über 
eine gute Gesamtenergieeffizienz. Circa 98 Pro zent 
der eingehenden Wärmeenergie des Thermoöls 
werden in elektrische Energie (20 Pro zent) bezie-
hungsweise in Wärme (78 Prozent) umgewan-
delt. Dank der Wärmeisolierung kommt es nur zu 
einem minimalen Wärmeverlust (zwei Prozent).

Elektrische Leistung

Biomasse-Kessel
(Hackschnitzel, Sägemehl, Rinde)

Luftkühler

Fernheizung

Tr
oc

ke
n

-
ka

m
m

er
n

Turboden ORC

Thermoöl niedrige Temperatur

Thermoöl hohe Temperatur

Warmwasser

Quelle: www.turboden.eu

Thermoöl

Verdampfer Turbine
KondensatorGenerator

Regenerator

Pumpe

Wasser

elektrische
Energie

Quelle: www.turboden.eu

http://www.turboden.eu
http://www.turboden.eu
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2.3 Biogene Festbrennstoffe

Rohstoffangebot und -herkunft fallen sehr un-
terschiedlich aus. Es gibt eine große Auswahl von 
Brennstoffarten, Aufbereitungsformen und Ma-
terialqualitäten:

• Waldholz (Durchforstung und Ernte)

• Holzindustrie (Be- und Verarbeitungsrückstände)

• Landschaftspflege (Reststoffe aus der Pflege)

• Landwirtschaft (Stroh und Energiepflanzen)

• Entsorgung (Alt- und Gebrauchtholz)

Je nach Feuerungstechnik einer Anlage (mit ent-
sprechender Filter- und gegebenenfalls auch 
Rauchgasreinigungstechnik) darf nur der vom 
Hersteller und vom Gesetzgeber zugelassene 
Brennstoff verwendet werden. Bei Nichtbeach-
tung besteht die Gefahr von Schäden an der Feu-
erungstechnik (inklusive der Zuführtechnik) und 
an der Umwelt.

 

3 Schadenpotenziale

Die Verbrennung von Holz (sofern es sich nicht 
um Altholz handelt) in Kleinfeuerungsanlagen 
ist weitgehend ausgereift. Hier liegen die meis-
ten Erfahrungen vor.

Bei Großfeuerungstechniken ist auf Folgendes zu 
achten:

• Die Feuerung muss zum Brennstoff passen.

• Die Brennstoffzusammensetzung muss be-
kannt sein.

• Jeder Brennstoff sollte im Idealfall seine ei-
gene Feuerung haben.

Auch hier gilt: Erfahrung zählt!

Bei der Verbrennung anderer Biomassen kann es 
zu Teerentstehung und zu Ascheversinterungen 
(also zu mineralischen Ablagerungen) kommen. 
Beides kann zu Problemen an der Feuerungstech-
nik führen.

Bei der Erzeugung von Wärme und Strom ist der-
zeit nur die klassische Anwendung mittels Was-
serdampferzeugung und anschließender Ent-
spannung über eine Dampfturbine oder einen 
Dampfmotor hinreichend ausgereift.

Vergasungs- und Verflüssigungsanlagen (Pyro-
lyse) haben noch keine Marktreife erlangt. Sie 
sind oft Anlagen mit Erstkonstruktionsmerkma-
len und versicherungstechnisch als Prototypen 
einzustufen.

Werden Kraftmaschinen (Motoren oder Gas-
turbinen) mit diesen Treibstoffen gespeist, so 
müssen aufwendige Gasreinigungsstufen vor-
geschaltet werden, um schwere Maschinenschä-
den zu vermeiden.

Es muss außerdem sichergestellt sein, dass die 
Mindestbrennstoffeigenschaften der jeweiligen 
Kraftmaschinen ständig überwacht und dauer-
haft eingehalten werden.
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Ferner muss auf eine Freigabe des jeweiligen Ori-
ginalherstellers für den verwendeten Brenn- be-
ziehungsweise Treibstoff geachtet werden.

Wartungskonzepte und damit verbundende In-
standhaltungsverträge sind für Energieerzeu-
gungsanlagen unverzichtbar. Es ist davon aus-
zugehen, dass Betreiber mit der Zeit von einer 
vorbeugenden Instandhaltung zu einer zustands-
orientierten Wartung übergehen. Das kann be-
deuten, dass erst in letzter Minute gewartet und 
für das Restrisiko eine Versicherung in Anspruch 
genommen wird. Geeignete Revisionsklauseln, 
welche im Vorfeld definiert werden, können hier 
für Klarheit sorgen und somit das Risiko für alle 
Beteiligten überschaubarer machen.

Generell ist eine genaue Risikoanalyse zu emp-
fehlen. Bestandteile der Risikoprüfung sollten 
neben der Besichtigung der Anlage auch Gesprä-
che mit den Betreibern, mit den Wartungsfirmen 
und gegebenenfalls auch mit den Planern und 
Herstellern sein. Der Auftragnehmer sollte seine 
Fähigkeiten zudem über entsprechende Referen-
zanlagen nachgewiesen haben.

Nicht schlüsselfertige Anlagen beinhalten meist 
aufgrund von Abgrenzungsfragen hinsichtlich 
der jeweiligen Haftungen im Schadenfall ein hö-
heres Kostenpotenzial.

Die bisher gemachten Schadenerfahrungen zei-
gen, dass eine sorgfältige Risikoprüfung sehr zu 
empfehlen ist. 

Einige wichtige Ansatzpunkte für die Prüfung 
sind:

• Projektbeschreibung mit Zeitplan

• Liefervertrag 

• Genaue Beschreibung der Biomasse

• Flussdiagramme der Arbeitsabläufe

• Betriebszeiten und Volllaststunden

• Technische Daten der Anlage und der Kompo-
nenten

• Geplante Maßnahmen, die einer vorzeitigen 
Abnutzung entgegenwirken

• Sicherheitseinrichtungen

Des Weiteren sollten folgende Fragen gestellt 
werden:

• Inwieweit liegen Erstkonstruktionsmerkmale 
vor?

• Ab wann und wie lange dauert der Probebe-
trieb?

• Wird die bestellte Leistung erbracht?

• Wurde die Anlage durch einen unabhängigen 
Sachverständigen oder Experten abgenom-
men?

• Gibt es aussagekräftige Referenzen vom Pla-
ner und Errichter?
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4 Schadenerfahrungen

„Brände hat es in Biomassekraftwerken schon 
mehrfach gegeben. Wegen des umsichtigen Ver-
haltens der hoch qualifizierten Betriebsmann-
schaften konnten die Brände jedoch in den 
meisten Fällen bereits in der Entstehungsphase 
erkannt und bekämpft werden. Daher entstand 
meist kein größerer Schaden an den Anlagen, der 
den Betrieb nachhaltig gestört oder Umwelt-
schäden verursacht hätte. 

Durch das erhöhte Staubaufkommen bei der Ver-
arbeitung und dem Transport von Biomasse und 
den spezifischen Eigenschaften des entstehen-
den Staubes ist grundsätzlich die Gefahr der Bil-
dung explosionsfähiger Atmosphären zu unter-
stellen.“1

Beispielhafte Aufzählung von Schäden:

• Die Schlacke dringt in die Schamottsteine ein. 
Es entstehen Ablösungen oder Abzehrungen.

• Schlacke behindert die Verbrennung und den 
Abtransport.

• Im Brenngas enthaltenes Chlor sowie Schwe-
fel können zu Schäden durch Hochtempera-
turkorrosion an Bauteilen der Kesselanlage 
(beispielsweise am Überhitzer oder an den 
Kesselrohren) führen.

• Schäden an der Zuführtechnik führen zu Pro-
zessstörungen.

• Defekte an den Rückbrandsicherungen kön-
nen zu teuren Feuerschäden führen.

• Staubexplosionen kommen eher selten vor, 
führen dann aber zu erheblichen Schäden.

• Selbstentzündungen bei der Lagerung von Bio-
masse sind ebenfalls möglich.

Weitere Informationen siehe „Brand- und Explo-
sionsschutz in Biomasse-Kraftwerken“, heraus-
gegeben vom VGB PowerTech e. V., www.vgb.org/
vgbmultimedia/VGB_S+018+Content-p-7676.pdf

1 Quelle: „Brand- und Explosionsschutz in 

Biomasse-Kraftwerken“, herausgegeben vom 

internationalen Fachverband für die Erzeugung 

und Speicherung von Strom und Wärme, VGB 

Power Tech e. V.

https://www.vgb.org/vgbmultimedia/VGB_S+018+Content-p-7676.pdf
https://www.vgb.org/vgbmultimedia/VGB_S+018+Content-p-7676.pdf
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5 Fazit

Neben der klassischen Verbrennung von Fest-
brennstoffen könnte die Vergasung von Fest-
brennstoffen in der Zukunft eine Rolle für die 
energetische Nutzung von Biomasse und Rest-
stoffen darstellen. Diese Technologie bietet die 
Möglichkeit zur Herstellung von Treibstoffen aus 
regenerativen Energieträgern. Ein weiterer Ein-
satzbereich für die Vergasung ist die Entwick-
lung kohlendioxidfreier Kohlekraftwerke. Fast 
alle Verfahren für die Kohlendioxid-Abtrennung 
setzen eine vorherige Vergasung voraus, da das 
Kohlendioxid aus dem Brenngas mit weitaus ge-
ringerem Aufwand abgetrennt werden kann als 
aus dem Brennstoff.

Alle derzeitigen Verfahren zur thermochemi-
schen Biomassevergasung haben noch keine 
Marktreife erlangt. Der Nachweis eines stö-
rungsarmen, dauerhaften und wirtschaftlichen 
Betriebs ist noch nicht in Sicht. Aufgrund der 
Marktentwicklung und der politischen Vorga-
ben hinsichtlich der Kohlendioxid-Reduzierung 
und dem Einsatz von Biokraftstoffen (zum Bei-
spiel „Biomass to Liquid“ oder Biomasseverflüs-
sigung, kurz BtL) ist eine Markteinführung noch 
nicht in Sicht. Ob sich zentrale Großanlagen oder 
kleine und mittlere dezentrale Anlagen am Markt 
durchsetzen, bleibt abzuwarten.

Neben den technischen Herausforderungen, ein 
sauberes und motorengeeignetes Brenngas zu 
erzeugen, gilt es auch, logistische Herausforde-
rungen (Bereitstellung, Aufbereitung, Lagerung 
und Transport) zu lösen.

6 Quellenangaben

Energie aus Biomasse/Grundlagen, Techniken 
und Verfahren (Springer-Verlag)

Handbuch Bioenergie-Kleinanlagen 
www.fnr.de

Pelletheizungen 
www.fnr.de

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit 
www.bmu.de

Leitfaden Bioenergieanlagen – Planung und 
Installation, Deutschen Gesellschaft für 
Sonnenenergie e. V. (DGS)

Leitfaden Bioenergie  
www.nachwachsende-rohstoffe.de

Rechtliche Anforderungen an Anbau 
und Gewinnung von Biomasse, Stiftung 
Umweltenergierecht, Christian Witschel

Die deutsche Biomasseverordnung 
www.erneuerbare-energien.de/EE/
Redaktion/DE/Gesetze-Verordnungen/
biomasseverordnung_biomassev_2011.html

Altholzverordnung 
www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/
altholzv/gesamt.pdf

Europäische Normung für Biomasse-
Festbrennstoffe 
www.tfz.bayern.de/festbrennstoffe/
brennstoffe/034721/index.php

Biogene Festbrennstoffe 
www.carmen-ev.de/biogene-festbrennstoffe

http://www.fnr.de
http://www.fnr.de
http://www.bmu.de
http://www.nachwachsende-rohstoffe.de
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Gesetze-Verordnungen/biomasseverordnung_biomassev_2011.html
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Gesetze-Verordnungen/biomasseverordnung_biomassev_2011.html
https://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Gesetze-Verordnungen/biomasseverordnung_biomassev_2011.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/altholzv/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/altholzv/gesamt.pdf
http://www.tfz.bayern.de/festbrennstoffe/brennstoffe/034721/index.php
http://www.tfz.bayern.de/festbrennstoffe/brennstoffe/034721/index.php
https://www.carmen-ev.de/biogene-festbrennstoffe
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V Biogas
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V Biogas

1 Einführung/Grundlagen

Abbildung 1: Landwirtschaftliche Biogasanlage; 
Quelle: VGH Versicherungen aus Niedersachsen

Biogas ist ein brennbares Gas, das durch Ver-
gärung von unterschiedlichen Biomassen unter 
Luftabschluss, die sogenannte anaerobe Fermen-
tation, entsteht. Die Herstellung erfolgt in Biogas-
anlagen. In landwirtschaftlichen Biogas anlagen 
werden Abfälle wie Mist, Gülle oder nachwach-
sende Rohstoffe vergoren. 

Rohstoffe sind biogene Stoffe, wie zum Beispiel:

• vergärbare, biomassehaltige Reststoffe (Klär-
schlamm, Bioabfall, Speisereste) 

• Wirtschaftsdünger (Mist, Gülle)

• bisher nicht genutzte Pflanzen sowie Pflan-
zenteile (Zwischenfrüchte, Pflanzenreste etc.)

• gezielt angebaute Energiepflanzen als nach-
wachsende Rohstoffe (NawaRo)

Das Gas kann zur Erzeugung von elektrischer 
Energie, zum Betrieb von Fahrzeugen oder zur 
Einspeisung in ein Gasversorgungsnetz einge-
setzt werden. Für die Verwertung von Biogas ist 
der Methananteil sehr wichtig, da durch die Ver-
brennung Energie freigesetzt wird. Die Bezeich-
nung Biogas wird zusammenfassend für ener-
giereiche Gase verwendet, die unter anaeroben 
Bedingungen durch Mikroorganismen aus Bio-
material gebildet werden:

• Klärgas: das bei der Reinigung von Abwasser 
entstehende Gas

• Faulgas: das erst in der Klärschlammfaulung 
produzierte Gas

• Deponiegas: aus einer Mülldeponie austreten-
des Gas

Entstehung 

Biogas entsteht durch den natürlichen Prozess 
des mikrobiellen Abbaus organischer Stoffe un-
ter Ausschluss von Sauerstoff (anaerob). Dabei 
setzen Mikroorganismen die enthaltenen Koh-
lenhydrate, Eiweiße und Fette in die Hauptpro-
dukte Methan und Kohlendioxid um.

Weitere Informationen dazu im „Leitfaden Bio-
gas – Von der Gewinnung zur Nutzung“ (FNR) un-
ter 2. Grundlagen der anaeroben Fermentation

Zusammensetzung

Die Zusammensetzung von Biogas kann sehr un-
terschiedlich sein, weil sie von der Substratzu-
sammensetzung und der Betriebsweise abhängt. 
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DURCHSCHNITTLICHE ZUSAMMENSETZUNG VON BIOGAS

Bestandteil Konzentration NawaRoAnlagen:  
Typische Werte

Methan (CH4) 50–75 Vol.-% 53–56 Vol.-%

Kohlendioxid (CO2) 25–45 Vol.-%

Wasser (H2O) 2–7 Vol.-% (20–40 ° C)

Schwefelwasserstoff (H2S) 20–20.000 ppm 5–100 ppm vor A-Kohle

Stickstoff (N2) < 2 Vol.-%

Sauerstoff (O2) < 2 Vol.-%

Wasserstoff (H2) < 1 Vol.-%

Quelle: Leitfaden Biogas – Von der Gewinnung zur Nutzung

Die Gasmischung besteht aus den Hauptkom-
ponenten Methan (CH4) und Kohlendioxid (CO2). 
Dabei sind auch Stickstoff (N2), Sauerstoff (O2), 
Schwefelwasserstoff (H2S), Wasser (H2O), Was-
serstoff (H2) und Ammoniak (NH3) enthalten.

Von Bedeutung im wassergesättigt anfallenden 
Biogas ist das zu 53 bis 56 Prozent (NawaRo) ent-
haltene Methan. Je höher dieser Anteil ist, desto 
energiereicher ist das Gas. Nicht nutzbar ist der 
Wasserdampf, der vor der energetischen Nut-
zung unbedingt entfernt werden muss. 

Die weiteren gravierenden Störstoffe im Rohbio-
gas sind Schwefelwasserstoff und Ammoniak. 
Sie müssen durch eine Biogasreinigungsanlage 
hinreichend abgereinigt werden, um Schäden an 
Gasleitungen, Gasregelventilen, Gasmagnetven-
tilen, Motoren und nachgeschalteten Kompo-
nenten (Schalldämpfer, Abgaswärmetauscher) 
zu verhindern. Durch diese Maßnahmen werden 
auch Gefährdungen des Menschen sowie Ge-
ruchsbelästigungen vermieden.

Blockheizkraftwerk (auch BHKW) mit  
Katalysatorbetrieb

Beim Einsatz von Katalysatoren zur Abgasreini-
gung muss der Schwefelwasserstoffgehalt nahe 
0 ppm gehalten werden, um den Katalysator 
nicht zu schädigen. Es gibt bereits Katalysato-
ren, die relativ schwefelunempfindlich sind. Zu 
beachten sind die jeweiligen Standzeiten. Durch 
die Wirkungsweise des Oxidationskatalysators 
können Schwefelreste zu hochkorrosiven Schwe-
felverwendungen aufoxidiert werden, die bei 
Taupunktunterschreitung in kürzester Zeit das 
Abgasführungssystem (Abgaswärmetauscher, 
Schalldämpfer etc.) schädigen.
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2 Anlagentechnik

2.1 Landwirtschaftliche Biogasanlagen

Abbildung 2: Luftaufnahme NawaRo-Anlage; Quelle: R. Evers

Die Anlagentechnik zur Biogasgewinnung und 
-verwertung ist sehr individuell. Die Auswahl 
an Komponenten- und Aggregatkombinatio-
nen ist nahezu unbegrenzt. Empfehlenswert ist 
eine fallspezifische Prüfung der Aggregat- und 
Systemeignung durch ein erfahrenes Planungs-
büro mit Referenzen im Bereich des Biogasan-
lagenbaus. Bewährt haben sich schlüsselfertige 
Biogasanlagenerrichtungen, das bedeutet, die 
Übernahme des Auftrags für die Komplettanlage 
erfolgt durch einen einzelnen Anbieter (General-
unternehmer, auch GU).

Der Vorteil für den Bauherrn: Die eingesetzte 
Technik ist in der Regel aufeinander abgestimmt, 
und die Gewährleistung für die Einzelaggregate 
und die Gesamtanlage liegt beim Anlagenherstel-
ler. Damit ist auch die Funktionalität des Prozesses 
(Biogasgewinnung) Teil der Gewährleistung. Der 
Haftungsübergang der fertiggestellten Anlage 
findet bei der Beauftragung eines Generalunter-
nehmers im Regelfall erst nach der Leistungsab-
nahme statt, wenn die Anlage die Nennlast er-
reicht hat. Das ist deshalb so wichtig, da das Risiko 
des Anfahrens der Anlage der Hersteller trägt und 
bei einer zeitlichen Verzögerung kein finanziel-
les Risiko für den zukünftigen Betreiber entsteht, 
wenn beispielsweise der Übergabetermin nicht 
eingehalten werden kann. Das Risiko von Schnitt-
stellenproblemen der verschiedenen technischen 

Komponenten ist minimiert, da der Generalunter-
nehmer meist Konfigurationen einsetzt, mit de-
nen bereits Erfahrungen vorliegen.

Die Nachteile für den Bauherrn: Da sehr viele 
Komplettanbieter standardisierte Anlagenmo-
dule – mit weniger Flexibilität und nicht immer 
optimaler Qualität – anbieten, ist der eher ge-
ringe Einfluss des Bauherrn auf die Technikaus-
wahl im Detail nachteilig. Das kann die Anpas-
sung an die betrieblichen Gegebenheiten (zum 
Beispiel bei Substratauswahl oder Einbindung 
vorhandener Baulichkeiten) erschweren.

Im Gegensatz zu einer schlüsselfertigen Anlage 
wird bei einer Komponentenanlage nur die Pla-
nungsleistung vom Bauherrn eingekauft (Inge-
nieurvertrag). Die Bauabschnitte werden dann 
vom Bauherrn einzeln an die jeweiligen Fachfir-
men vergeben. Diese Vorgehensweise erlaubt 
eine weiter gehende Einflussnahme des Bau-
herrn, kann aber nur empfohlen werden, wenn 
dieser ausreichend sachkundig ist. Denn bei Pro-
blemen mit dem Anfahrbetrieb und der Leistungs-
abnahme ist er oft auf sich allein gestellt. Auch 
Schnittstellenprobleme müssen selbst bereinigt 
und etwaige Regressansprüche einzeln mit den 
Fachfirmen abgehandelt werden. Im Schadenfall 
erweist sich das oft als sehr problematisch.

UNTERSCHEIDUNG DER 
VERFAHRENSVARIANTEN

Kriterium Unterscheidungs
merkmale

Trockensubstanzgehalt 
der Substrate

Nassvergärung/
Feststoffvergärung

Art der Beschickung diskontinuierlich/
quasikontinuierlich/
kontinuierlich

Anzahl der Prozess-
phasen

einphasig/zweiphasig

Prozesstemperatur psychrophil/mesophil/
thermophil

Quelle: Leitfaden Biogas (FNR)
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Die bei landwirtschaftlichen Biogasanlagen in 
Deutschland am häufigsten umgesetzte Vari-
ante ist die Nassvergärung (kontinuierlich, me-

sophil) in klassischen Rundbehältern. Neben den 
guten Prozesseigenschaften ist der bequeme Zu-
gang zur Technik im Reparaturfall von Vorteil. 

Allgemeiner Verfahrensablauf bei der Biogasgewinnung:

Anlieferung und Lagerung

Aufbereitung und Vorbehaltung (optional)
Aufbereitung, Zerkleinerung, Anmaischen, 

Homogenisieren

Einbringung
Förderung, Dosierung

Biogasgewinnung
Vergärung im Fermenter

Gärrück-
stände

Biogas

Gärrückstandslagerung und/oder Nachgärung
Gärrückstandsaufbereitung

Biogasaufbereitung und -speicherung
Entschwefelung, Trocknung

CO2-Abscheidung
O2-Abscheidung

Abtrennung weiterer Spurengase

Biogasverwertung

Stromproduktion und 
Wärmegewinnung (KWK)

Biomethannutzung
(KWK, Wärme, Kraftstoff)

Fest-Flüssig-Trennung
(optional)

Ausbringung oder
Kompostierung ohne
Fest-Flüssig-Trennung

Ausbringung,
Kompostierung 

Flüssigdünger

Biogas

1. Verfahrensschritt

2. Verfahrensschritt

3. Verfahrensschritt 4. Verfahrensschritt

Biogas Biomethan

Quelle: Leitfaden Biogas (FNR)

Weitere Informationen dazu im: „Leitfaden Bio-
gas – Von der Gewinnung zur Nutzung“ (FNR) un-
ter 3. Anlagentechnik zur Biogasbereitstellung

Publikation der deutschen Versicherer zur Scha-
denverhütung, VdS 3470: Biogasanlagen

Relevante technische und Arbeitsschutzregel-
werke

Es gibt eine Reihe von Anlagen- und Arbeitssicher-
heitsregelwerken sowie gesetzliche Vorschriften 
zu beachten. Eine beispielhafte Auflistung dazu 
befindet sich auch im „Leitfaden Biogas“ (FNR) 
unter Punkt 3.4.
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Viehhal-
tung

Futter

Gülle
oder 
Mist

Energiepflanzen
oder Bioabfälle

Vorgrube

Gärrestelager

Fermenter

Biogas

Fackel

Entfeuchtung/
Entschwefelung

Biogastankstelle

Erdgasnetz

Gasaufbereitungsanlage

Blockheizkraftwerk (BHKW)

Gasmotor

Generator

Prozesswärme

Wärme Strom

Energiepflanzen

Schema einer landwirtschaftlichen Biogasanlage

großtechnisch genutzt. Die derzeit am häufigs-
ten eingesetzten Verfahren sind die Aminwäsche 
und die Druckwasserwäsche. 

Weitere Informationen dazu im „Leitfaden Bio-
gasaufbereitung und Einspeisung“ (FNR)

Abbildung 3: Methanaufbereitung als Aminwäsche  
(links im Bild); Quelle: VGH

Abbildung 4: Druckerhöhungsstationen; Quelle: VGH

Quelle: Philipp Michaels

2.2 Biogasaufbereitung und -einspeisung

Um das produzierte (Roh-)Biogas in das Erdgas-
netz einspeisen zu können, ist es notwendig, 
die geforderte Gasqualität nach DVGW-Arbeits-
blatt G 260 (2.1) zu erzielen. Bei den Verfahren 
zur Biogasaufbereitung wird der Methangehalt 
im Biogas erhöht – gleichzeitig werden Kohlen-
dioxid und weitere Störstoffe abgetrennt. Zuvor 
muss das Rohbiogas entschwefelt und getrock-
net werden. In der Regel wird hierfür die biolo-
gische Entschwefelung im Fermenter (Gärbehäl-
ter) genutzt, gegebenenfalls auch durch Zugabe 
von Eisenhydroxid/Eisensalzen. Anschließend er-
folgt eine Trocknung und Reinigung über Aktiv-
kohle. Dieses Vorgehen ist vorgeschrieben und 
wichtig, um Korrosionsschäden zu vermeiden. In 
der Aufbereitung wird dann der Methangehalt 
von 50 bis 55 auf bis zu 98 Prozent erhöht. 

In der Praxis kommen in Deutschland fünf ver-
schiedene Aufbereitungsverfahren vor. Dazu 
zählen die Aminwäsche und die Druckwasser-
wäsche (auch DWW), die physikalischen und 
chemischen Wäschen, die Druckwechseladsorp-
tion (englisch: PSA – Pressure Swing Adsorption) 
und das Membranverfahren. Kryogene Verfah-
ren zur Biogasaufbereitung werden bisher nicht 
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3 Schadenerfahrungen

Aufgrund des sehr breiten technischen Anlagen-
spektrums wird hier nur auf die typischen Anla-
genschäden eingegangen. Die Aufzählung erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und basiert 
auf den Schadenerfahrungen der letzten 16 Jahre. 

Die Schadensituation wird bislang geprägt von 
folgenden Problembereichen:

• Blockheizkraftwerk – Motoren und Generatoren

• Rührwerke, Einbringtechnik, Schäden an der 
Dachkonstruktion

Die Häufigkeitsschäden verteilen sich zu einem 
Drittel auf die Gasgewinnung und zu zwei Drit-
teln auf die BHKW-Technik. Die Schadenhöhe 
liegt dabei zwischen 20.000 und 150.000 Euro 
für Maschinenbruch und Ausfallkosten (Betriebs-
unterbrechung, auch BU).

Schäden, die eher selten auftreten:

• Brandschäden

• Explosionen/Berstungen

• Sturmschäden

• Umweltschäden

Die Schadenhöhe kann dabei je nach Sachlage 
bis in den siebenstelligen Bereich gehen. 

Schadenquoten von 2006 bis 2014

Quelle: GDV

3.1 Gasgewinnung

Eintragssystem/Pumpen

Je nach Herkunft und Zusammensetzung des 
Substrats führen Störstoffe (Steine, Reifen, Höl-
zer, abgebrochene Zinken und andere Fremd-
körper) zu Schäden an der Eintragstechnik wie 
Kratzböden, Förderschnecken, Getrieben, Elektro-
motoren und Pumpen. Zu den Schadenbeseiti-
gungskosten zählen auch Suchkosten, wenn zum 
Beispiel Fremdkörper in den Rohrleitungen ste-
cken geblieben sind.

Sachschäden können aber auch durch mangel-
hafte Pflege und Wartung entstehen, wenn etwa 
bei einem Getriebe Feuchtigkeit oder Substrat 
durch eine Abdichtung eindringen und Zahnrä-
der und Lagerung beschädigen, oder die Wick-
lung von einem Elektromotor durchbrennt, weil 
die Lüftungsschlitze nicht gereinigt wurden.

Kommt es zu Komplikationen, weil Ersatzteile 
nicht sofort lieferbar sind, kann die Biologie be-
einträchtigt werden, sodass zusätzlich ein Aus-
fallschaden durch die verminderte Gasproduk-
tion eintritt.

Rührwerkstechnik

Der weitaus größere Teil der Schadenaufwen-
dungen im Bereich der Gasgewinnung ist an der 
Rührwerkstechnik festzustellen. Je nach Bauart 
und Einsatzweise kommt es hier häufig zu Aus-
fällen, sodass regelmäßige Revisionen empfeh-
lenswert sind, die auch den Vorteil von geplan-
ten Stillständen mit sich bringen. Sinnvoll sind 
hier technische Lösungen, die den Antrieb außen 
und kein Bodenlager haben, um im Havariefall 
das gesamte Rührwerk ohne Dachöffnung kom-
plett bergen und überholen zu können. Wenn 
dann auch noch ein Reserverührwerk verfügbar 
ist, kann der Vorgang schnell abgeschlossen wer-
den.

Eine sehr häufig eingesetzte Technik ist das 
Tauchmotorrührwerk. Dieses hängt an einem 
Seil aus Draht oder Kunststoff im circa 40 Grad 
Celsius warmen Substrat im Behälter und ist in 
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Schadenquoten von 2006 bis 2014
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der Regel nur schlecht zugänglich. Der häufigste 
Ausfallgrund ist Verschleiß am Propeller, an der 
Abdichtung sowie durch Seilrisse oder Brüche an 
der Halterung (vgl. Abb. 5–6).

Muss bei größeren Havarien der Behälter kom-
plett geleert werden, fallen Zusatzkosten für die 
Entleerung, Lagerung oder Entsorgung des Sub-
strats an. Hinzu kommen Ausfallkosten durch 
das Ausbleiben der Gasproduktion. Diese Zu-
satzkosten können sich schnell auf 20.000 bis 
100.000 Euro und sogar mehr belaufen, wenn es 
sich um eine Einspeiseanlage handelt.

Neben den Tauchmotorrührwerken kommen 
auch Großflügelrührwerke zum Einsatz. Hier ist 
im Havariefall oft der Behälter zu entleeren, um 
den Personenschutz zu gewährleisten und an die 
Technik zu gelangen (vgl. Abb. 7–9).

Zu berücksichtigen ist, dass es bei Rührwerks-
ausfällen häufig zu Schwimmschichten kommt, 
die im Extremfall mehrere Meter mächtig wer-
den und dann aufwendig aufgerührt, separiert 

und gegebenenfalls sogar ausgebaggert werden 
müssen. Die Folge sind dann oft erheblich ange-
stiegene Schwefelwasserstoffkonzentrationen,  
die zumeist nicht hinreichende Beachtung finden 
und zu überhöhten Schwefelfrachten im Biogas 
führen, was wiederum schlecht für das Blockheiz-
kraftwerk ist (Übersäuerung des Motorschmier-
öls mit Folgeschäden an der Motorentechnik, 
Buntmetallangriff, Korrosionen am Abgaswär-
metauscher usw.) (vgl. Abb. 10 auf der nächsten 
Seite). 

Abbildung 5: Halterung defekt; Quelle: VGH

Abbildung 6: Abgerissener Propeller; Quelle: VGH

Abbildung 7: Bruchstelle; Quelle: VGH

Abbildung 8: Abgerissener Rührwerksmast; Quelle: VGH

Abbildung 9: Blick in einen Behälter mit Aufputz-Be-
heizung und hoher Sedimentschicht. Am oberen Bild-
rand ist der Rest vom Großflügelrührwerk zu sehen. 
Der Behälter war sieben Jahre in Betrieb; Quelle: VGH
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Fermenter/Behälter mit Holzbalken als  
Dachkonstruktion 

Betriebsschäden an Holzbalken-Dachunterkon-
struktionen durch ein Versagen der Holzbalken-
konstruktion sind leider keine Seltenheit mehr. 
Es gab bereits vereinzelte Balkenbrüche bei älte-
ren Anlagen (älter als zehn Jahre). Der Aufwand 
für die Beseitigung der Balkenbrüche wurde je-
weils im Rahmen von Bagatellschäden abgewi-
ckelt und meist nicht näher untersucht. Die Situ-
ation hat sich jedoch leider insofern verändert, 
als dass nicht nur die Häufigkeit dieser Ereignisse 
zunimmt – auch Reparaturkosten und Ausfallzei-
ten sind enorm gestiegen.

Neben den Großereignissen durch Feuer und 
Naturgefahren (wie Sturm, Hagel, Schneedruck, 
Frost und Gewitter) – die zwar nur selten auf-
treten, aber die durch sie verursachten Schäden 
meist im sechs- bis siebenstelligen Bereich lie-
gen – wurden anhand von Schadenanalysen fol-
gende Zusammenhänge festgestellt:

Holzbalken fällt in den Fermenter 

Die Auflagertiefe der Sparren ist oft zu gering, 
da diese keine ausreichende Lagesicherheit auf-
weisen. Bei starker Durchbiegung ist die Lage-
sicherheit dann nicht mehr gegeben. Einzelne 
oder mehrere Holzbalken können so abrutschen, 
werden zu Treibgut im Behälter und führen zu 
Folgeschäden an der Rührwerkstechnik und ge-
gebenenfalls auch an der Behälterbeheizung. Oft 
folgt dann eine komplette Behälterrevision mit 
entsprechend längeren Ausfallzeiten. Wenn das 

Substrat noch entsorgt werden muss, erhöhen 
sich die Kosten.

Einsturz einer Dachkonstruktion durch zu kurze 
Balkenschuhe 

Abbildung 10: Aufrühren einer Schwimmschicht Quelle: VGH

Abbildung 11: Durchbiegung von Balken; Quelle: VGH

Abbildung 12: Zu kurze Balkenschuhe; Quelle: VGH

Abbildung 13: Schwefelbelege; Quelle: VGH
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Eine sehr tückische Ausfallart ist das plötzliche 
Versagen der Holzkonstruktion durch die so-
genannte Holzkorrosion oder auch Mazeration 
(vgl. Krause 2015). Durch die hohe Luftfeuchtig-
keit sowie einen niedrigen pH-Wert löst sich die 
Holzstruktur auf, die Festigkeit nimmt ab, und es 
kommt schließlich zu einem Bruch (vgl. Abb. 14). 

Unterdruckschäden 

Ein unzulässiger Unterdruck im Behälter kann 
zum Beispiel dadurch entstehen, dass ange-
schlossene Blockheizkraftwerke mehr Biogas 
aus dem Behälter abziehen als produziert wird. 
Falls die vorhandenen Sicherheitseinrichtungen 
nicht ausreichen, nicht rechtzeitig funktionieren, 
falsch ausgelegt oder durch Wartungsfehler aus-
gefallen sind, kann dies auch zu einer Überlas-
tung der Holzbalkenkonstruktion führen. Kommt 
es zum Versagen der gesamten Dachkonstruk-
tion, sodass Sauerstoff in das System gelangt, 
führt das zu unerwünschten Nebeneffekten wie 
einer vermehrten Schwefelsäurebildung und ei-
ner Beeinträchtigung der Biologie.

Je nach Anlagenart und Größe liegen die Wieder-
herstellungskosten für die beschriebenen Scha-
denarten mit Ausfallkosten im höheren fünf- bis 
sechsstelligen Bereich.

Es ist daher zu empfehlen, die Holzbalkenkon-
struktionen einer regelmäßigen Überprüfung im 
Rahmen einer Behälterrevision zu unterziehen. In 
Fachkreisen wird die Eignung von Holz als Werk-
stoff ernsthaft infrage gestellt. Immer häufiger 
wird nach größeren Havarien auf Gurtsysteme 

umgerüstet. Das Material der Gurte inklusive der 
möglichst säurefesten Beschläge muss für die-
sen Einsatz nachgewiesen geeignet sein. Auch 
hier hat es bereits Probleme gegeben, weil Gurte 
vom Rührwerk erfasst wurden und die gesamte 
Dachkonstruktion einstürzte. 

Foliendächer/Dachhaut

Je nach Bauart des Gasspeichers liegt die Folie 
als Dach über dem Fermenter oder unter einem 
Tragluftdach. Als häufigste Ausfallursache sind 
Sturm und Hagelschäden zu nennen. Bei einem 
unzulässigen Überdruck kann es zu einem Aufrei-
ßen der Folien kommen (vgl. Abb. 15).

Behälterkorrosion

Die Behälter sind aufgrund der Substrate und der 
Biogaszusammensetzung einer erhöhten Korro-
sion ausgesetzt. Das gilt für Beton- und Edel-
stahlausführungen.

Edelstahlbehälter

Nach neueren Untersuchungen (vgl. Dr. Redeker/ 
Dr. Kuever 2016) werden Schäden an nicht ros-
tenden Stählen im Bereich der Gasphase von 
Fermentern insbesondere durch mikrobiell in-
duzierte Korrosion verursacht. Der Korrosions-
mechanismus ist durch den chemischen An-
griff der im Bereich von Schwefelablagerungen 
durch mikrobielle Prozesse gebildeten Schwe-
felsäure auf den nicht rostenden Stahl gekenn-
zeichnet. Voraussetzungen für diesen Prozess 
sind die Gehalte von Schwefelwasserstoff und 

Abbildung 14: Korrosiver Angriff; Quelle: VGH Abbildung 15: Sturmschaden, circa 100.000 Euro;  
Quelle: R. Evers
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Sauerstoff (O2 ca. > 0,5 Volumenprozent) im Gas-
raum des Fermenters. Dabei wird mikrobiell zu-
nächst Schwefelwasserstoff zu Schwefel und in 
einem zweiten Schritt Schwefel zu Sulfationen 
und Schwefelsäure oxidiert. Die Schwefelsäure-
bildung findet dabei auch an der Behälterwan-
dung statt und führt zur Auflösung des Stahls. 
Äußerlich kennzeichnen diesen Prozess die gel-
ben Ablagerungen von elementarem Schwefel 
im Gasraum und die Entstehung von schwarzen 
bis schwarzbraunen Eisensulfiden als Korrosions-
produkte an der Stahloberfläche. 

Demzufolge muss der Schutz vor einem Korros-
ionsangriff konsequent erfolgen, um eine Bau-
teilschädigung zu vermeiden, da der Behälter 
dadurch undicht wird und unter Umständen in 
seiner Standsicherheit gefährdet ist. Nur mit ei-
nem richtig kalibrierten Gasanalysegerät können 
die erforderlichen Werte überwacht und der Kor-
rosion entgegengewirkt werden.

Als eine Ursache wird die überwiegend ange-
wendete Luftdosierung (biologische Entschwe-
felung) angesehen, bei der es vereinfacht zu fol-
gender Reaktion kommen kann:

S + O2 (Luftdosierung) + H2O (100 Prozent rel. 
feuchtes Biogas) → H2S (als Gas) → H2SO4

Schadensanalysen zeigen, dass dieser Prozess an 
der Grenze vom Gasraum zum Gärsubstrat am 
stärksten ausgeprägt ist.

Zur Vermeidung: Die Korrosion durch die gebil-
dete Schwefelsäure kann durch die Einstellung 

der Luftdosierung vermieden werden, da kein 
Schwefel gebildet wird und sich die schwefel-
oxidierenden Bakterien nicht entwickeln bezie-
hungsweise vermehren können. Der gebildete 
Schwefelwasserstoff würde dann nur geringe Kor-
rosionserscheinungen verursachen und könnte 
durch eine nachgeschaltete biologische Ent-
schwefelung oder chemische Aufbereitung ent-
fernt werden (Quelle: DAS – IB GmbH, Kiel) (vgl. 
Abb. 16–17).

Betonbehälter

Beton unterliegt in Biogasanlagen unterschied-
lichen Beanspruchungen, zwei davon sind we-
sentlich:

• der mehr oder weniger schwache chemische 
Angriff im flüssigkeitsberührten Bereich

• der starke chemische Angriff im Gasraum 
durch die biogene Schwefelsäurekorrosion

Der ausgewählte Beton muss diesen Anforde-
rungen entgegenwirken. Besonders im Biogas-
fermenter wird der Beton zusätzlich beschich-
tet – in neueren Gülleanlagen häufig sogar der 

Abbildung 16: Durchkorrodierter Einlaufstutzen;  
Quelle: VGH

Abbildung 17: Korrodierte Edelstahlwandung nach fünfjäh-
riger Betriebszeit. Schadenhöhe circa 120.000 Euro;  
Quelle: DAS – IB GmbH
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gesamte Fermenter. Es ist zu empfehlen, dabei 
einen hochwertigen Beton zu wählen, da damit 
zu rechnen ist, dass die Beschichtung eine kür-
zere Lebensdauer als das Betonwerk selbst auf-
weist. Im Fall von Fehlstellen oder Alterungser-
scheinungen der Beschichtung muss der dann 
ungeschützte Beton zumindest für eine gewisse 
Zeitspanne widerstandsfähig gegen auftretende 
Säure- und Sulfatbeanspruchung bleiben. Die re-
gelmäßige Kontrolle der Beschichtung und de-
ren kurzfristige Instandsetzung ist für eine Dau-
erhaftigkeit des Bauwerks unerlässlich. Kommt 
es zum Abplatzen von Beton, wird schnell die Ar-
mierung angegriffen, was unter Umständen die 
Standsicherheit des Bauwerks gefährdet. Ähnlich 
verhält es sich bei den Fahrsilos: Beim Versagen 
der Konstruktion infolge von biogener Schwefel-
säurekorrosion gelangen Silagesickersäfte un-
kontrolliert in die Umgebung und können zu Um-
weltschäden führen (Quelle: Heidelberger Beton) 
(vgl. Abb. 18–19).

Weitere Informationen zum Thema Korrosion im 
„Leitfaden Korrosion metallischer Werkstoffe in 
Biogasanlagen“ (FNR)

Behälterschaden durch äußere Einwirkung

Aus unbekannter Ursache kollabierte der Behäl-
ter. Eine Wassersackbildung wird vermutet, denn 
andere Witterungsfolgen konnten ausgeschlos-
sen werden. Ein innerer Betriebsschaden (Unter-
druck etc.) konnte nicht hergeleitet werden.

3.2 Gasverwertung

Die überwiegende Nutzung von Biogas erfolgt 
durch die Verbrennung in einer Verbrennungs-
kraftmaschine. Technisch durchgesetzt haben sich 
der Gasmotor mit Fremdzündung und der Die-
sel-Gasmotor mit Selbstzündung (Zündstrahlmo-
tor). Die größten Aufwendungen für Betriebsschä-
den bei Biogasanlagen liegen derzeit im Bereich 
der motorischen Nutzung.

Hierzu im Folgenden einige typische Ausfallursa-
chen:

Produktmängel bei Hochleistungsmotoren 

An leistungsgesteigerten Motoren treten Kurbel-
wellenbrüche, Ventil- und Nockenwellenschäden  
sowie Pleuelstangenabrisse mit teilweisen Block-
durchschlägen auf. Es ist zu vermuten, dass ei-
nige dieser Motortypen nicht hinreichend er-
probt wurden beziehungsweise nicht robust 
genug für den Einsatz in einer Biogasanlage sind 
(vgl. Abb. 20–23). 

Die wenigsten Schäden treten an den Anlagen auf, 
die standardmäßig mit einer technischen Gas-
trocknung und einer mehrstufigen Aktivkohle-
filteranlage ausgestattet sind und an denen die 
Regelwartungsintervalle nach den Vorgaben des 

Abbildungen 18–19: Behälter eingeknickt, Schadenhöhe  
200.000 Euro; Quelle: VGH

Abbildung 20: Kurbelwellenbruch nach 5.000 Betriebs - 
stunden (Bh); Quelle VGH
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Herstellers konsequent eingehalten werden. Lei-
der trifft das nicht in allen Fällen zu.

Wartungsfehler/Motorschmieröl

Als Schmieröl dürfen nur die vom Motorherstel-
ler freigegebenen Öle verwendet werden. Zu-
sätzlich sind die Schmiervorschriften der jewei-
ligen Hersteller zu befolgen. In der Praxis ist oft 
zu beobachten, dass keine oder nur sporadische 
Ölanalysen durchgeführt werden. Die Analyse-
werte (Verunreinigungen, Alterung, alkalische 

Reserve, Säurezahl, Pufferfähigkeit gegen Säure 
etc.) können dann nicht ausreichend ausgewer-
tet und beachtet werden. Werden diese Erkennt-
nisse aber nicht vor Ort umgesetzt, kommt es 
frühzeitig zu aufwendigen Überholungsarbei-
ten oder Totalausfällen, wie beispielsweise Kol-
benfresser und Pleuelstangenabrisse. Sehr viele 
Motorschäden sind auf die Nichtbeachtung der 
Schmierölvorschriften der Motorhersteller zu-
rückzuführen. Auffällig bei den Schadensanaly-
sen war eine nicht immer optimale Unterstüt-
zung durch die Wartungsfirmen (vgl. Abb. 24–26). 

Wartungsfehler/Kühlmittel

Auch das Kühlmittel muss regelmäßig untersucht 
und gewechselt werden. Wird es beispielsweise 
gecrackt, bilden sich Partikel, die sich im Kühl-
kreislauf ablagern und zu Verstopfungen führen 
können. Hierdurch entstehen sogenannte Hot-
spots, die lokale Überhitzungen mit sich bringen 
und schwere Motorschäden verursachen kön-
nen. Wenn Verbrennungsgase in den Kühlkreis-
lauf gelangen, kann das Kühlmittel übersäuern Abbildung 21: Folgeschaden am Motorblock; Quelle: VGH

Abbildung 22: Materialfehler am Stößel; Quelle: VGH

Abbildung 23: Durch einen Materialfehler am Stößel wurde  
ein Nockenwellentausch notwendig; Quelle: VGH

Abbildungen 24–25: Neue Pleuelstange (li.) und Korro dierte  
Pleuelaugenlager (re.); Quelle: VGH

Abbildung 26: Wasser im Schmieröl führte zum Kavita-
tionsschaden an einem Kurbelwellenlager; Quelle: VGH
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sorgen. Werden die Meldungen jedoch missach-
tet oder nicht richtig interpretiert, folgen meist 
schwerwiegende Motorausfälle (vgl. Abb. 29).

Überspannungsschäden

Aufgrund des meist vorhandenen inneren Über-
spannungsschutzkonzepte sowie guter Erdungs-
verhältnisse sind Überspannungsschäden bei 
Biogasanlagen kein relevantes Thema.

3.3 Feuerschäden

Feuerschäden als Sekundärereignisse treten 
meist aufgrund von technischem Versagen auf. 
Ursächlich können ein Behälterbruch (selten), ein 
undichter Gasspeicher (selten), ein Motorbrand 
(häufiger) oder ein elektrischer Defekt (häufi-
ger), der einen Brand auslöst, sein. Explosions-
ereignisse durch ausgetretenes Biogas sind sehr 
seltene Ereignisse. Das ist vermutlich auf die kon-
sequente Beachtung des Explosionsschutzkon-
zepts zurückzuführen.

Elektrische Brandursachen

Besonders bei älteren Anlagen führten scheu-
ernde Kabel und lose Kabelschuhe zu Bränden. 
Eine weitere Gefahr geht von einer unterdimen-
sionierten oder schlecht verlegten Leistungs-
stromverkabelung aus. Bei Leistungserweite-
rungen stellt eine dann unterdimensionierte 
Schaltanlage ebenfalls ein Brandpotenzial dar. 
Nicht fachgerecht ausgeführte Installationen 
und das Außerachtlassen von wiederkehrenden 
Prüfungen bedingen immer wieder Brände, die 
dann im Millionenbereich liegen können.

Mechanische Brandursachen

Undichte oder scheuernde Kraftstoff-/Schmier-
ölleitungen können ebenfalls zu Bränden führen, 
da in unmittelbarer Nähe meist ein rot glühen-
der Turbolader ist, der als Zündquelle dient. Be-
findet sich zum Beispiel eine Ölzentrifuge in der 
Nähe eines Turboladers, kann bei einer Undich-
tigkeit schnell ein Brand ausgelöst werden. Wenn 
Motorteile wie bei einem Durchschlag aus dem 
Motorblock treten, kann sich ebenfalls Öl an hei-

und es dadurch zu Schäden an der Laufbuchsen-
abdichtung (O-Ringe) kommen. Es muss immer 
ein vom Hersteller freigegebenes Produkt ver-
wendet werden. Außerdem ist zu beachten, dass 
nur hochwertige temperaturbeständige O-Ringe 
eingesetzt werden (vgl. Abb. 27–28).

Bedienungsfehler durch den Betreiber

Die modernen Anlagensteuerungen verfügen 
über diverse Sicherheits- und Meldeeinrichtun-
gen, die für eine optimale Motorüberwachung 

Abbildung 27: Kühlmittel im Schmieröl durch defekte Abdich-
tungen. Grund war ein falscher Kühlmittelzusatz; Quelle: VGH

Abbildung 28: Übermäßiger Rostansatz im gesamten Kühl-
kreislauf durch schlechte Kühlmittelaufbereitung; Quelle: VGH

Abbildung 29: Trotz Warnhinweisen aus der Motor-
steuerung erfolgte ein Neustart; Quelle: VGH
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ßen Teilen des Motors entzünden. Eine weitere 
Brandgefahr kann durch die Nachverbrennung 
von unverbrannten Brenngasen im Katalysator-
bereich entstehen. Durch eine Temperaturüber-
wachung kann das vermieden werden (vgl. Abb. 
30–32).

3.4 Umweltschäden

Umweltschäden durch den Austritt von Silage-
sickersäften oder auch Substrat aus Behältern 
kommen vor. Regelmäßige Schulungen wie zur 
„Technischen Regel für Gefahrstoffe“ (TRGS 529) 
müssen unbedingt durchgeführt werden. 

Silagesickersäfte (häufiger)

Durch undichte Lagerplätze (Platte und Seiten-
befestigung/Fahrsilos) gelangte in der Vergan-
genheit immer wieder Sickersaft in die Umge-
bung. Daher ist auf jeden Fall auf eine sichere 
Abdichtung und ein funktionierendes Rückhalte-
system zu achten. Dabei sind die Vorschriften 
einzuhalten. 

Behälterbruch (selten)

Es werden überwiegend Rundbehälter in Beton-
bauweise verwendet. Diese Bauweise ist nach 
den bisherigen Erfahrungen besonders robust – 
es kam zu sehr wenigen Behälterbrüchen. Inwie-
weit die Betonbehälter hinreichend gegen die 
Betonkorrosion beständig sind, bleibt aber abzu-
warten.

Bei Metallbehältern kommen ebenfalls vereinzelt 
Behälterbrüche (z. B. Großereignisse) vor. Wenn 
ein solcher Bruch während oder kurz nach der In-
betriebnahme passiert, ist zumeist ein Material-, 
Konstruktions- oder Ausführungsfehler ursäch-
lich. Bei Korrosionsangriffen kann im schlimms-
ten Fall neben der Undichte sogar eine Gefähr-
dung der Standsicherheit eintreten. 

Absperrschieber/Entnahmestellen (häufiger)

Bei ungesicherten Absperrschiebern sind durch 
unbefugtes Öffnen bereits Auslaufschäden ein-
getreten (vgl. Abb. 33). 

Abbildungen 30–31: Turbolader, ca. 600 ° C; Quelle: VGH Abbildung 32: Feuerwehr im Einsatz bei einem Motor-
brand; Quelle: Freiwillige Feuerwehr Gartow
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3.5 Großschadenereignisse

Januar 2006

Auf einer Biogasanlage zur Behandlung von Haus-
haltsabfällen in der Nähe von Göttingen platzten 
zwei Vergärungsbehälter. Circa sieben Millionen 
Liter Gärschlamm und Regenwasser ergossen 
sich über die zentrale Mülldeponie. Bei einem 
dritten der 20 Meter hohen Behälter bestand 
Einsturzgefahr. Die Brühe lief den Müllberg hin-
unter. Dabei wurden neben dem Gelände auch 
der Schneenbach und die Leine verunreinigt. Für 
die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Durch 
die Wucht beim Platzen der stehenden Fermen-

ter wurden ein angrenzendes Gebäude und ein 
Heizöltank beschädigt. Aus diesem liefen etwa 
1.000 Liter Heizöl aus. Die Schadenhöhe betrug 
circa zehn Millionen Euro. Bis heute konnte die 
Schadenursache nicht eindeutig geklärt werden 
(vgl. Abb. 34–35).

Dezember 2007

Auf der Biogasanlage in Daugendorf in der Nähe 
von Riedlingen ereignete sich ein Behälterbruch. 
Durch ein mechanisches Versagen brach der 
rund 20 Meter hohe und 17 Meter breite Fermen-
ter der Anlage. Dabei wurde die im Fermenter be-
findliche Biomasse bis zu 200 Meter um die An-
lage verteilt. Mehrere Baugeräte wurden schwer 
beschädigt, die in unmittelbarer Nähe stehen-
den Gebäude zum Teil zerstört. Aus einem um-
gestürzten Tank liefen mehrere Hundert Liter 
Heizöl aus. Das Ereignis passierte kurz nach der 
Erstinbetriebnahme.

Der Sachschaden lag bei circa anderthalb Millio-
nen Euro, der Schaden durch die Betriebsunter-
brechung bei circa einer Million Euro (vgl. Abb. 
36–37).

Abbildung 33: Ausgelaufene Biomasse/Substrat; Quelle: VGH

Abbildungen 34–35: Behälterbruch nach dem Befüllen;  
Quelle: www.as-nds.de

Abbildungen 36–37: Behälterbruch nach der 
Inbetrieb nahme; Quelle: Thomas Warnack

http://www.as-nds.de
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4 Prävention

Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleis-
ten, empfiehlt es sich, mit dem Hersteller der An-
lage einen Vollwartungsvertrag abzuschließen. 
Insbesondere die Motoren haben aufgrund ihrer 
Betriebsweise und der schwankenden Biogas-
qualität einen höheren Wartungsbedarf. Wegen 
der Anforderungen der Regelenergie (diskonti-
nuierlicher Motorbetrieb, Teillastfahrten, Mo-
torstillstände und häufigere Starts) ist mit einer 
Verkürzung der Wartungsintervalle und einem 
höheren Verschleiß zu rechnen. Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, Wartungsverträge abzu-
schließen.

4.1 Wartungsverträge

Vertragsformen nach VDI-Richtlinie 4688:

• Inspektionsvertrag

• Wartungsvertrag

• Instandsetzungsvertrag

• Instandhaltungsvertrag (Vollwartungsvertrag)

• Full-Service-Vertrag

Grundsätzlich sollten Serviceverträge für ein 
Blockheizkraftwerk an der Richtlinie VDI 4680 
gemessen werden. Darüber hinaus sind die Re-
gelwartungspläne der Hersteller und Lieferanten 
für alle technischen Einrichtungen einzuhalten. 
Unverbindlich wird empfohlen, die Wartungs-
vorgaben im Versicherungsvertrag durch eine 
Revisionsklausel zur Obliegenheit zu machen.

4.2 Behälter-Revisionen

Empfehlenswert ist es, Behälter sowie deren tech-
nische Ausrüstung mindestens alle fünf Jahre zu 
kontrollieren. Dazu muss ein Behälter stillgelegt, 
entleert und gereinigt werden. Die Behälterwan-
dungen und alle Einbauteile können dann auf 
Rissfreiheit und Funktion überprüft werden. So 
lassen sich außerplanmäßige Stillstände durch 

Technikausfall, die sich auf die gesamte Anlage 
ausweiten können, vermeiden.

Die Intervalle sind abhängig von der eingesetz-
ten Technik und lassen sich gegebenenfalls mit 
einer Generalüberholung des gesamten Block-
heizkraftwerks (oder nach einer tatsächlich ein-
getretenen Schadensituation) kombinieren. 

4.3 Thermografie

Elektrische Schaltanlagen

Die Thermografie zur Zustandsüberprüfung der 
elektrischen Anlage (Einspeisung, Transformator, 
Mittelspannungsanlage, Niederspannungshaupt-
verteilung und jeweiliger Steuerungsschrank) ist 
heute Standard. Bereits bei der Abnahme der An-
lage lassen sich so Mängel feststellen (z. B. lose 
Generatorklemmen), die dann schnell und ohne 
großen Aufwand beseitigt werden können. Mit 
dieser Methode sind unzulässige Übergangswi-
derstände und andere defekte Bauteile (Hot-
spots) schnell lokalisiert und analysiert (vgl. Abb. 
38–39).

Dichtigkeitsprüfung mit einer Methankamera 

Für den visuellen Nachweis der Gasdichtigkeit 
kommt häufig eine Methankamera zum Einsatz, 
die Undichtigkeiten gut sichtbar macht. Weiter 
gehende Informationen dazu können zum Bei-
spiel bei der DAS – IB GmbH eingesehen werden.

4.4  Ölanalysen vom Motorschmieröl

Wie bereits unter 3.2 beschrieben sind die Schmier-
ölvorschriften der Motorhersteller unbedingt 
zu beachten. Da übersäuertes und verbrauch-
tes Schmieröl immer noch zu den häufigsten 
Ausfallursachen zählt, sollten im Interesse eines 
langlebigen Motorbetriebs regelmäßige Ölanaly-
sen durchgeführt und ausgewertet werden. Die 
Ölanalyse gibt in der Trendbewertung wertvolle 
Hinweise, beispielsweise auf Verschleißzustände 
von Zylindern (Fe) oder Lager (Cu, Pb) sowie die 
allgemeine Alterung (Oxidation und Nitrifikation), 
die alkalische Reserve (auch TBN) und die Säure-
zahl (auch TAN) inklusive ph-Wert.
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Bei konsequenter Anwendung lassen sich schwere 
Motorschäden vermeiden: Die Schadenpraxis zeigt 
aber, dass diese Möglichkeit oft gar nicht oder 
nicht richtig genutzt wurde. 

Siehe dazu auch 3.2 Gasverwertung – Wartungs-
fehler/Motorschmieröl auf S. 110.

4.5 Blitz- und Überspannungsschutz

Soweit vorgeschrieben, ist ein äußerer Blitzschutz 
fachgerecht einzubauen. Dabei sollte beachtet 
werden, dass auch ein inneres Überspannungs-
schutzkonzept (Typ 1, 2, 3) Anwendung findet. 
Grundvoraussetzung ist eine gute Ableitung 
durch das Erdungssystem mit einem TN-S-Netz-
aufbau (5-Leiter) und einem zentralen Erdungs-
punkt, vorzugsweise am Transformator. Weitere 
Informationen können in den Publikationen zum 
Blitz- und Überspannungsschutz in den jeweils 
aktuellen GDV/VdS-Veröffentlichungen nachge-
lesen werden.

4.6 Flexible Stromproduktion 
(diskontinuierlicher Motorbetrieb)

Die Blockheizkraftwerktechnik ist grundsätzlich 
für einen Volllastbetrieb ausgelegt. Durch den 
voranschreitenden Ausbau der flukturierenden 

Erneuerbaren Energien wurde eine Neubewer-
tung der restlichen Erzeugungsanlagen und so-
mit auch der Biogasanlagen vorgenommen. Ne-
ben den wirtschaftlichen sind hier vor allem die 
technischen Anpassungen zu betrachten. Die 
Biogasanlagentechnik muss auf die Flexibilisie-
rung der Strom- und Wärmeeinspeisung ausge-
richtet werden. Neben den größeren Gas- und 
Wärmespeichern sollte sie so ausgelegt sein, 
dass ein sicherer und verschleißarmer Betrieb ge-
währleistet wird. Dazu sind auch die Freigaben 
der jeweiligen Motorhersteller zu berücksich-
tigen. So muss sichergestellt sein, dass bei Mo-
torstillstand alle Aggregateteile betriebswarm 
gehalten werden, um Kondensationen und so-
mit auch Korrosionen zu vermeiden. Je nach Mo-
torgröße sind Vor- und Nachschmiersysteme für 
die Motorschmierung sinnvoll. Auch eine gege-
benenfalls vorhandene Aktivkohle-Gasreinigung 
ist so anzupassen, dass zu jeder Betriebszeit eine 
ausreichende Abscheidung von Störstoffen er-
folgen kann. Es ist zu empfehlen, die Wartungs-
pläne an der geänderten Fahrweise der Anlage zu 
orientieren.

Weitere Informationen zum Thema Prävention 
in der Publikation der deutschen Versicherer zur 
Schadenverhütung, VdS 3470: Biogasanlagen.

Abbildung 38: Lasttrennschalter; Quelle: VGH Abbildung 39: Infrarotaufnahme vom Lasttrennschalter  
mit zu hoher Temperatur; Quelle: VGH
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4.7 Betreiberpflichten

Die Betreiberpflichten ergeben sich aus

• den gesetzlichen Vorgaben,

• der erteilten Genehmigung und

• weiteren behördlichen Verfügungen.

Eine grundsätzliche Pflicht besteht darin, eine 
Biogasanlage jederzeit ordnungsgemäß und si-
cher zu betreiben. Dafür muss die Anlage nach 
den einschlägigen Normen und technischen Re-
gelwerken gebaut und an den Regeln des EG-Bin-
nenmarktes ausgerichtet worden sein (CE-Kon-
formität).

Für den laufenden Betrieb sind mindestens wie-
derkehrende Prüfungen nach

• Wasserrecht (VAwS/AwSV, JGSF VO),

• BetrSichV (§ 14),

• Prüfung nach Energierecht,

• Empfehlungen der Sachversicherer VdS,

• Immissionsschutzrecht (Störfallvorsorge § 29a 
BImSchG),

vorzunehmen.

5 GDV-Publikationen

Neben den gesetzlichen und behördlichen Vor-
schriften sowie den Sicherheitsregeln für Biogas-
anlagen der landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaften können folgende GDV-Publikationen 
zur Information herangezogen werden:

VdS 2000: Leitfaden für den Brandschutz im 
Betrieb

VdS 2010: Risikoorientierter Blitz- und 
Überspannungsschutz

VdS 2017: Überspannungsschutz für 
landwirtschaftliche Betriebe

VdS 2025: Elektrische Leitungsanlagen

VdS 2033: Elektrische Anlagen in 
feuergefährdeten Betriebsstätten und diesen 
gleichzustellende Risiken

VdS 2046: Sicherheitsvorschriften für 
elektrische Anlagen bis 1000 Volt

VdS 2057: Sicherheitsvorschriften für elektrische 
Anlagen in landwirtschaftlichen Betrieben

VdS 3470: Biogasanlagen 
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6 Ausblick

In den letzten 16 Jahren wurden erhebliche An-
strengungen unternommen, um die Herstellung 
von Biogas als festen Bestandteil der Erneuerba-
ren Energien zu etablieren. Nach zahlreichen Neu-
erungen (Optimierung des biologischen Prozesses, 
verbesserte Materialien, Motoren mit höheren 
Wirkungsgraden, Anschluss an Nahwärme netze 
für eine sinnvollere Nutzung der Motorwärme 
etc.) ist aufgrund der geänderten Rahmenbedin-
gungen eine Beruhigung beim Bau von Neuanla-
gen eingetreten. Derzeit werden nur noch kleine 
Einheiten als 75-Kilowatt-Gülleanlagen neu er-
richtet. Für die bedarfsgerechte Einspeisung wer-
den Altanlagen teilweise mit größeren Motoren 
von 500 bis 1.000 Kilowatt inklusive Gasspeiche-
rerweiterung aufgerüstet.

Aufgrund dieser Anpassungen sind bereits ei-
nige Anbieter vom Markt verschwunden, was 
sich bereits jetzt auf den Service der Altanlagen 
auswirkt. Der Betreiber eines Kraftwerks hat ne-
ben dem Sach- und Personenschutz zunehmend 
mit verschärften Umweltauflagen (u. a. Gewäs-
serschutz) und Gesetzesänderungen zu tun. Es 
bleibt zu hoffen, dass er dabei nicht den Überblick 
verliert. Wie es wirtschaftlich mit den Biogasan-
lagen nach dem auslaufenden Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (auch EEG) nach 20 Jahren Betrieb 
weitergeht, bleibt abzuwarten. Die konkurrie-
renden erneuerbaren Energieformen Wind- und 
Solarenergie erhalten ihren „Brennstoff“ kosten-
frei geliefert. Die nachhaltig erzeugte Biomasse 
muss durch Anbau, Pflege, Ernte, Transport und 
Aufbereitung aufwendig bereitgestellt werden, 
sodass zu vermuten ist, dass nach Stand der heu-
tigen Strompreise an der Börse, ein wirtschaftli-
cher Betrieb von Biogasanlagen nach Ablauf der 
EEG-Förderung nicht mehr möglich ist und es zu 
Stilllegungen kommt. 

Sinkende Vergütungen werden auch Auswirkun-
gen auf Wartung und Instandhaltung haben.

7 Fazit

Der Betrieb einer Biogasanlage unterliegt einer 
stärkeren Abnutzung als ursprünglich erwar-
tet wurde. Der abrasive und korrosive Verschleiß 
setzt den Einsatz von hochwertigen verschleiß-
resistenten Materialien voraus. Leider wird das 
nicht immer berücksichtigt, sodass es allein da-
durch zu teuren Havarien kommt. Die Vorstel-
lung von einem weitgehend automatisierten, 
störungsfreien Biogasbetrieb wurde in vielen Fäl-
len nicht verwirklicht. 

Jeder Verbrennungsmotor muss mit sauberem, tro-
ckenem Brenngas und unter Einhaltung der jewei-
ligen Schmiermittelvorschriften betrieben werden. 
Die Schadenpraxis zeigt, dass diese Grundvoraus-
setzungen in vielen Fällen nicht eingehalten wur-
den. So erreichen beispielsweise Hochleistungs-
motoren mit ihren Wirkungsgraden die geplanten 
Revisionsintervalle nicht und müssen in kurzer Zeit 
grundüberholt werden. Allerdings gibt es auch bei 
Einhaltung dieser Voraussetzungen Technikaus-
fälle durch weniger robuste Motoren mit Kurbel-
wellenbrüchen, abgerissene Pleuelstangen und 
Nockenwellenschäden. Die Auswahl der einzelnen 
Komponenten und die Erfahrung der Errichter- und 
Wartungsfirmen sind weitere wichtige Bausteine 
für einen störungsfreien und sicheren Anlagenbe-
trieb. Der wichtigste Einflussfaktor ist immer noch 
der Betreiber, der für den gesamten Biogas-Kraft-
werksbetrieb zuständig und verantwortlich ist. 

Ein Kraftwerksbetrieb erfordert ein erhebliches 
Maß an technischem Wissen (z. B. bei der Beach-
tung technischer Regeln und Vorschriften) und 
somit eine besondere Spezialisierung. Das ist 
nicht so nebenbei zu realisieren. 
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8 Quellenangaben

Energie aus Biomasse. Grundlagen, Techniken 
und Verfahren, Kaltschmitt/Hartmann/Hof-
bauer (Hrsg.), Springer Verlag

Tagungsband: Biogasanlagen & Prüfungen 
und neueste Regelwerke/Entwicklungen am 
20.09.2012 in Weimar, DAS – IB (Hrsg.) und wei-
tere Tagungsbände

Tagungsband: 2. VDI-Fachkonferenz, Bedarfso-
rientierte Stromerzeugung aus Biogas und Bio-
methan am 18./19.09.2012 in Mannheim

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. 
(FNR)

Leitfaden Biogas/Von der Gewinnung zur Nut-
zung

Leitfaden Biogasaufbereitung und -Einspeisung

Leitfaden Korrosion metallischer Werkstoffe in 
Biogasanlagen 

Biogashandbuch Bayern – Materialienband

Beton für das landwirtschaftliche Bauen,  
Heidelberger Beton 
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VI Brennstoffzellen 

1 Brennstoffzellen

Eine Brennstoffzelle ist eine galvanische Zelle, die 
die chemische Reaktionsenergie eines kontinu-
ierlich zugeführten Brennstoffs und eines Oxida-
tionsmittels in elektrische Energie umwandelt. 
Anders ausgedrückt findet in einer Brennstoff-
zelle der umgekehrte Prozess einer Elektrolyse 
statt. Bei dieser wird mithilfe eines elektrischen 
Stroms und zweier Elektroden Wasser in seine 
Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff zer-
legt. Eine Verbrennung, wie der Name vermuten 
lässt, findet in einer Brennstoffzelle nicht statt. 
Allenfalls kann man von einer kalten Verbren-
nung sprechen.

Im Unterschied zu einer Verbrennungskraftma-
schine wandelt die Brennstoffzelle chemische 
Energie direkt in elektrische Energie um und un-
terliegt damit nicht dem Carnot-Faktor, im Ge-
gensatz zur konventionellen Stromerzeugung im 
Wärmekraftwerk: 

chemische Energie ⇒ thermische Energie ⇒ kine-
tische Energie ⇒ elektrische Energie

Brennstoffzellen haben eine wechselvolle Ent-
wicklung hinter sich. Um das Jahr 1838 gelang es 
erstmals, aus Wasserstoff und Sauerstoff Strom 
zu erzeugen. Die Entdeckung blieb zunächst 
ohne praktische Anwendung. In den 1960er-Jah-
ren wurde die Brennstoffzelle für die Raumfahrt 
intensiver erforscht. Die Technik wurde in den 
Folgejahren an Bord von Satelliten und für den 
Apollo-Mondflug eingesetzt. Seit dem Jahr 2016 
werden Pkw, Busse etc. und Hausheizungs-Block-
heizkraftwerke sowie Großkraftwerke aus Serien-
produktionen angeboten. Eine breite Marktein-
führung wird nach 2020 erwartet.

Unverändert gelten für alle Brennstoffzellentypen 
als Entwicklungsziele 

• Verkleinerung der Systeme, 

• Reduzierung der Kosten, 

• Steigerung der Effizienz, 

• Verlängerung von Einsatzdauer und Reichweite,

• Verringerung der Degradation (Alterung).

Das potenzielle Anwendungsspektrum der Brenn - 
stoffzelle ist sehr vielfältig. Neben Kleinstbrenn-
stoffzellen im Ein- bis 500-Watt-Bereich, die die  
Energieversorgung für portable Computer, Tele- 
kommunikationsgeräte oder Mobiltelefone be-
reitstellen, handelt es sich vor allem um Blockheiz-
kraftwerke (BHKW) mit Modulen im Leistungs-
bereich von 200 bis 300 Kilowatt zur Versorgung 
von Nahwärmenetzen oder Gebäude gruppen, 
Hotels und Krankenhäusern und um Kleinstsys-
teme (Mini-BHKW) mit einer Leistung zwischen 
einem und fünf Kilowatt zur Einzelgebäudever-
sorgung. 

Zum Einsatz in Kraftwerken im Zehn- bis 100-Me-
gawatt-Bereich gibt es ebenfalls eine Reihe von 
Vorschlägen. In Kombination mit Dampf- oder 
Gasturbinen sind prinzipiell hohe Gesamtwir-
kungsgrade erreichbar. In Asien sind Brennstoff-
zellen-Kraftwerke mit Leistungen im Zig-Mega-
watt-Bereich in Betrieb oder geplant.

Neu in der praktischen Anwendung ist die Was-
serstofferzeugung durch Elektrolyseure auf Ba-
sis einer Protonen-Austausch-Membran (Pro-
ton Exchange Membrane, PEM). Deren Leistung 
reicht seit 2016 bis 1,25 Megawatt. Weiterent-
wicklungen sind zu erwarten.
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2 Brennstoffzellenfunktion

Das Bauprinzip aller Brennstoffzellen ist identisch: 
In einer Brennstoffzelle wird die Gesamt reaktion 
von Wasserstoff mit Sauerstoff zu Wasser in zwei 
katalysierte Einzelreaktionen aufgetrennt. 

Zwei Elektroden werden durch eine semiperme-
able (teildurchlässige) Membran oder einen Elek-
trolyten gasdicht voneinander getrennt. An eine 
Elektrode – die Anode – wird Wasserstoff oder 
ein wasserstoffreiches Gas herangeführt. Dort 
bilden sich positiv geladene Wasserstoffionen.

An der anderen Elektrode – der Kathode – entste-
hen aus Sauerstoff oder einem sauerstoffreichen 
Gas wie Umgebungsluft Sauerstoffionen mit ne-
gativer Ladung. Daraus resultiert eine elektrische 
Spannung zwischen den Elektroden. Die Elek-
tronen fließen über einen äußeren Stromkreis 
und können dort Arbeit leisten, während der La-
dungstransport in der Zelle durch die Bewegung 
von Ionen in der Membran oder im Elektrolyten 
erfolgt. Je nach System wandern Hydroxidionen, 
Protonen, Carbonationen oder Sauerstoffionen 
durch die Membran oder den Elektrolyten. 

Die Elektrodenplatten/Bipolarplatten bestehen 
meist aus Metall oder Kohlenstoffnanoröhren 
oder -platten. Als Elektrolyt können gelöste Lau-
gen, Säuren, Alkalicarbonat-Schmelzen, Kerami-
ken oder Membranfolien dienen.

Bei der Protonen-Austausch-Membran wird auf 
beiden Seiten der Membran ein Katalysator be-
nötigt, um die chemische Reaktion auszulösen. 
Dafür wird derzeit Platin eingesetzt, was die 
Herstellung allerdings erheblich verteuert. Aktu-
ell wird intensiv nach preiswerteren Katalysator-
materialien geforscht. Erste gute Resultate gab 
es in Schweden mit einer Palladium-Wolfram- 
Mischung.

Den Strom liefert eine Reaktion von Sauerstoff 
mit dem Brennstoff, der neben Wasserstoff auch 
Methan oder Methanol oder eine andere organi-
sche Verbindung sein kann. 

Für die Bruttoreaktion lässt sich unter Standard-
bedingungen (STC) theoretisch eine Zellspan-
nung von 1,23 Volt bei 25 Grad Celsius errech-
nen. Da in technischen Zellen aber Verluste zu 
berücksichtigen sind, ergeben sich tatsächlich 
Zellspannungen im Bereich von 0,6 bis 0,9 Volt. 
Als ein guter Kompromiss zwischen steigender 
Stromstärke und absinkender Spannung hat sich 
ein Betrieb der Zelle bei Spannungen um etwa 
0,7 Volt erwiesen. 

Um höhere Spannungen und Leistungen zu er-
zielen, schaltet man mehrere Zellen in Reihe und/
oder parallel zusammen. Wegen ihrer Stapelform 
wird diese Schaltung nach ihrem englischen Be-
griff Stack (= Stapel) benannt. 

Brennstoffzellen erzeugen wie alle galvanischen 
Elemente Gleichstrom.



VI BRENNSTOFFZELLEN 123

3 Übersicht

Bezeichnung Kurzform Amerikanische 
Bezeichnung

Betriebs
temperatur

Elektrolyt Brennstoff

W = elektri
scher Wir
kungsgrad 

° C

Polymer-
elektrolyt-BZ

PEMFC Polymer 
Electrolyte
Membrane 
Fuel Cell 
W = 35–60 %

10–90 ° C
Polymer-
membran 

Wasserstoff

Hochtempe-
ratur-PEMFC

HT-PEMFC
HT-PEMFC

130–180 ° C
Polymer-
membran

Wasserstoff

Direkt- 
Methanol-BZ

DMFC Direct Metha-
nol/Ethanol 
Fuel Cell
W = < 60 %

60–130 ° C
Polymer-
membran 

Wasserstoff
Direkt- 
Ethanol-BZ

DEFC

Phosphor-
säure-BZ

PAFC
Phosphoric Acid 
Fuel Cell
W = 38–40 %

11–220 ° C

Konzentrierte 
flüssige Phos-
phorsäure
(H3PO4)

Wasserstoff

Schmelz-
karbonat-BZ

MCFC

Molten 
Carbonate Fuel 
Cell
W = 48–70 %

550–700 ° C
Alkalicarbonat- 
Schmelzen

Erdgas, 
Methangas, 
Kohlengas, 
Wasserstoff

Alkalische BZ AFC
Alkaline Fuel 
Cell
W = 40–60 %

150–220 ° C
40–60 % 
Kalilauge
(KOH)

Wasserstoff 
und Sauerstoff

Festoxid-BZ SOFC
Solid Oxide 
Fuel Cell
W = 47–70 %

440–1.000 ° C
Oxidkerami-
scher Elektrolyt

Erdgas, Biogas, 
Wasserstoff, 
Kohlengas

FC = Fuel Cell, englisch für Brennstoffzelle 
BZ = Brennstoffzelle

3.1 Polymerelektrolyt-BZ (PEMFC)

Der Kern der PEM-Brennstoffzelle ist eine Folie, 
die Membran-Elektroden-Einheit (MEA). Diese 
besteht zum Beispiel aus Nafion, einem Sulfon-
säure-Tetrafluorethylen-Polymer (PTFE). Sie ist 
von beiden Seiten mit Kohlenstoff beschichtet. 
In die Beschichtung ist ein Katalysator eingebet-
tet, der aus Platinpartikeln, Palladium oder einer 

Platin-Ruthenium-Legierung bestehen kann (vgl. 
Abb. 1 auf der nächsten Seite). 

Bei diesem Brennstoffzellentyp reagiert der gas-
förmige Wasserstoff am Katalysator. Dabei wird 
das Wasserstoffmolekül in seine positiv gelade-
nen Wasserstoffionen und zwei Elektronen ge-
trennt. Das positiv geladene Wasserstoffion H+ 

(oder Proton) durchquert die Membran wegen 
des darin enthaltenen Überschusses an Proto-



124 VI BRENNSTOFFZELLEN

nen. Um leitfähig zu sein, muss die Folie feucht 
gehalten werden.

Im Gegensatz dazu können die negativ gelade-
nen Elektronen nicht passieren. Dadurch kommt 
es zu einer Ladungstrennung, das heißt, zu ei-
ner elektrischen Spannungsdifferenz zwischen 
Anode und Kathode. Die negativ geladenen Elek-
tronen wandern um die Membran herum und 
leisten dabei elektrische Arbeit. Die Protonen 
diffundieren durch die Elektrolyt-Membran zur 
Kathode. An der Kathode verbinden sich die Pro-
tonen, Elektronen und Sauerstoff, wiederum 
mithilfe eines Katalysators, zu Wasser.

Forschungsveröffentlichungen aus dem Jahr 
2015 berichten über ein Verfahren, das zunächst 
die Fertigung der Katalysatorschichten vorsieht. 
Mittels Inkjet-Druck wird eine Polymer-Elektro-
lyt-Dispersion in flüssiger Form auf die Kataly-
satorschichten aufgedruckt. Bei dieser Methode 
verbindet sich die gedruckte Membranschicht 
aufgrund ihrer zunächst flüssigen Beschaffen-
heit besser mit den Katalysatorschichten. Die 

direkte Aufbringung der Membran auf die Elek-
trode ermöglicht sehr dünne Membranschich-
ten mit der Folge einer Verringerung des protoni-
schen Widerstands. Die Leitwerte liegen bei über 
vier Watt/Quadratzentimeter.

Das Brennstoffspektrum der PEM-Brennstoff-
zelle ist auf Wasserstoff und Sauerstoff bezie-
hungsweise Umgebungsluft beschränkt. 

Für die Leistungsfähigkeit einer Brennstoffzelle 
spielen die Eigenschaften der drei Membran-
schichten eine entscheidende Rolle. Die Kataly-
satorschichten sollen eine gute elektrische und 
protonische Leitfähigkeit aufweisen und wegen 
der Kosten möglichst wenig Platin enthalten. 
Weiterentwickelt werden muss auch die Mem-
bran selbst. Hier konzentriert sich die Forschung 
auf die Entwicklung neuer Polymere, die eine 
hohe chemische und mechanische Stabilität mit 
hoher protonischer Leitfähigkeit aufweisen. Die 
Folie verändert ihre Ausdehnung bei wechseln-
dem Feuchtegrad, muss aber gleichzeitig me-
chanisch so in einem Rahmen befestigt bezie-

MEA: Membran-Elektroden-Einheit  
(Membrane Electrode Assembly) 
Kohlenstoffträger mit Katalysatoren 

Abbildung 1: Reaktion von Wasserstoff zu Strom und Wasser; Quelle: H-TEC EDUCATION GmbH 
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hungsweise abgedichtet sein, dass ein Übertritt 
des Wasserstoffs auf die Sauerstoffseite verhin-
dert wird.

Die Luftversorgung hat einen großen Einfluss 
auf die Leistung und den Gesamtwirkungsgrad 
der Brennstoffzelle. Die spezifische Leistung 
hängt vom Druck der zugeführten Luft ab. Ein 
weiterer Leistungsfaktor ist die Luftstöchiomet-
rie. Die Stöchiometrie wird definiert als das Ver-
hältnis des eingebrachten Sauerstoffmassen-
stroms zum tatsächlichen Sauerstoffverbrauch. 
Die Leistung der Brennstoffzelle kann durch Er-
höhung der Luftstöchiometrie signifikant erhöht 
werden. 

Verschleißerscheinungen (Degradation) der 
PEM-Brennstoffzelle

In Laborversuchen wurde festgestellt, dass schwe-
felhaltige Schadgase (SO2, H2S) schon bei Konzen-
trationen im Millionstelbereich die Brennstoff-
zelle irreversibel schädigen. Auch eine Belastung 
mit Stickoxid (NOx) führt zu einer Spannungsab-
nahme, die allerdings reversibel ist. Eine Beauf-
schlagung mit Luft beseitigt den Fehler. Durch 
Versuche wurde deutlich gemacht, dass im Fahr-
zeugbereich unbedingt Luftfilter eingesetzt wer-
den müssen, um im Straßenverkehr Schadgase 
und Stickoxide von der Membran fernzuhalten. 

Viele Materialien der PEM-Brennstoffzelle sind 
zum Teil äußerst aggressiven Atmosphären aus-
gesetzt. Analysen des Produktwassers haben ge-
zeigt, dass darin Salpetersäure (HNO3), Wasser-
stoffperoxid (H2O2), Fluorwasserstoff (HF) und 
Schwefelsäure (H2SO4) enthalten sind. PH-Werte 
unter 4 wurden nachgewiesen. Diese Verunreini-
gungen schädigen die Brennstoffzelle dauerhaft. 

Die chemische Zersetzung der Membran ist ein 
weiterer Schädigungsmechanismus. Die PTFE- 
Membran (PTFE = Polytetrafluorethylen, auch: 
Polytetrafluorethen, Handelsname: Teflon) kann 
sich in Anwesenheit von Metallionen im Wasser-
stoffperoxid zersetzen. Als Katalysatorgift wirkt 
auch Kohlenmonoxid (CO). Bei niedrigen Tempe-
raturen reagiert es mit dem Platinkatalysator, 
was meist zu seiner Zerstörung führt.

Wird der Wasserstoff durch Dampfreformierung 
erzeugt, muss das dabei produzierte Kohlenmo-
noxid bis auf einen Gehalt von < 10 ppm redu-
ziert werden. Auch das dabei entstehende Am-
moniak (NH3) schädigt die Zelle. Beim Einsatz 
von Erdgas oder flüssigen Kohlenwasserstoffen 
ist deshalb ein großer technischer Aufwand für 
die Reformierung des Brennstoffs erforderlich. 
Durch das Spülen der Brennstoffzelle mit reinem 
Wasserstoff kann das Kohlenmonoxid wieder 
von der Membran entfernt werden.

Den durch die Membran hindurch auf die Ka-
thodenseite diffundierenden Wasserstoff und 
den in die Gegenrichtung diffundierenden Stick-
stoff bezeichnet man als Crossover. Dieser Ef-
fekt zerstört die Brennstoffzelle. Ein völlig neues 
Konzept für die Anodengasführung soll zu einer 
längeren Lebensdauer und einem höheren Wir-
kungsgrad führen (Stand 2016). 

Befeuchtung

Trockene Membranen sind nicht leitfähig. Um  
das Austrocknen zu verhindern, sollte die PEM- 
Brennstoffzelle im ausgeschalteten Zustand beid- 
seitig abgedichtet werden. Auch Eisbildung kann 
die Startfähigkeit der Brennstoffzelle bei Umge-
bungstemperaturen unter dem Gefrierpunkt be-
hindern. Es muss daher immer gewährleistet sein, 
dass die Diffusion der Brenngase nicht erschwert 
wird. Eine geeignete Elektrodenstruktur und eine 
Beheizung wirken der Eisbildung entgegen.

Wesentlichen Einfluss auf die Langzeitstabilität 
und den Wirkungsgrad von PEM-Brennstoffzel-
len hat neben der Luftbefeuchtung auch deren 
Reinheitsgrad. In Forschung und Entwicklung 
wird intensiv daran gearbeitet, die Befeuchtung 
zu optimieren und Filter zu entwickeln, die auch 
gegen Salznebel (wie sie z. B. beim Pkw-Einsatz 
auftreten) wirksam sind.

Das angestrebte Lebensdauer-Ziel einer PEM- 
Brennstoffzelle sind 40.000 bis 80.000 Betriebs-
stunden im Blockheizkraftwerk (= rund zehn 
Jahre) und 5.000 Betriebsstunden bei einem Pkw, 
was einer Laufleistung von rund 250.000 Kilome-
tern entspricht. 
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Stationäre Anwendung der  
PEM-Brennstoffzelle

Bei der stationären Anwendung werden zwei un-
terschiedliche Konzepte verfolgt: einmal der Ein-
satz im Blockheizkraftwerk in einem Bereich von 
200 bis 250 Kilowatt (analog zur PA-Brennstoff-
zelle), zum zweiten im Hausbereich mit Leistun-
gen um ein bis fünf Kilowatt (vgl. 4. Gebäude- 
Energieversorgung).

Große Erwartungen werden auch an den Einsatz 
von PEM-Brennstoffzellen bei Kleinverbrauchern 
wie Laptops oder Mobiltelefonen geknüpft. 
Aus Laboratorien wird von der Entwicklung ei-
ner PEM-Brennstoffzelle in der Größe einer Kre-
ditkarte (1,2 Volt) berichtet, die keinen Wasser-
dampf abgibt. Dahinter stehen Substratlagen 
aus Fullerenen („Fußballmoleküle“, kugelförmige 
Kohlenstoffstrukturen von C60 oder höher), die 
die für die Reaktion benötigten Gase ohne Hilfe 
von Wasser durchlassen. Das vereinfacht die Kon-
struktion erheblich und ermöglicht eine Nutzung 
bei niedrigen Temperaturen.

Zusammenfassung

Die Degradation ist ein Alterungsprozess. Sie 
reicht von der betriebsbedingten normalen Ab-
nutzung und der betriebsbedingten vorzeitigen 
Abnutzung bis hin zu korrosiven Angriffen oder 
Abzehrungen. Die Literatur unterscheidet zwi-
schen mechanischer, thermischer und chemi-
scher Degradation (vgl. Vogel: Zersetzungsme-
chanismen von Polymerelektrolytmembranen für 
Brennstoffzellenanwendungen).

Mechanismen, die Einfluss auf eine Degradation 
haben, sind: 

• die Auflösung von Platin durch Wasser

• das Wassermanagement in der PEM-Brenn-
stoffzelle

• die Korrosion der kohlenstoffhaltigen Kataly-
satorträger durch hohe Betriebsspannungen

• eine Katalysatorvergiftung durch Verunreini-
gungen im Wasserstoff und in der Luft

• der chemische Abbau von Ionomer-Materia-
lien (Membran und Ionomer-Netzwerke in der 
Katalysatorschicht)

• eine Membranblockade durch den Einbau von 
Fremdionen, wodurch die Leitfähigkeit für H+ 

gemindert wird

• eine mechanische Belastung der Membran durch 
Einspannen sowie Quellen und Schrumpfen

• die Versprödung von Dichtungen

• das Zusammenwachsen von Platin-Nanopar-
tikeln, die dadurch ihre aktive Oberfläche ver-
ringern

3.2  Hochtemperatur-PEM-
Brennstoffzelle (HT-PEMFC)

Bei der Hochtemperatur-PEM-Brennstoffzelle wird 
eine hochtemperaturfeste Kunststoffmembran 
(z. B. Polybenzimidazol, auch PBI) eingesetzt, in 
die Phosphorsäure (H3PO4) als Elektrolyt einge-
bunden ist. HT-PEM-Brennstoffzellen arbeiten 
bei Temperaturen zwischen 130 und 200 Grad 
Celsius und sind kostengünstiger, effizienter und 
zuverlässiger als konventionelle Niedertempera-
tur-Brennstoffzellen. 

HT-PEM-Brennstoffzellen benötigen kein Was-
sermanagement und haben eine vereinfachte 
Gasaufbereitung. Die höhere Temperatur hat 
zur Folge, dass eine große Kohlenmonoxidtole-
ranz gegeben ist. Bei einer Betriebstemperatur 
von 160 Grad Celsius kann die Zelle ohne signi-
fikanten Leistungsverlust betrieben werden. Be-
legt sind stabile Betriebszustände bis zu einem 
Kohlenmonoxid-Gehalt von 15 Prozent. 

Durch das nicht erforderliche Wassermanagement 
wird der Betrieb der HT-PEM-Brennstoffzelle we-
sentlich vereinfacht. Notwendig ist eine Starttem-
peratur von circa 130 Grad Celsius. Langzeitsta-
bilitäten von über 3.000 Stunden (Stand 2016) 
konnten mehrfach nachgewiesen werden.
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Anforderungen an Bipolarplatten in HT-PEM-Brenn-
stoffzellen:

• eine Trennung der Reaktionsgase und Kühlme-
dien

• gute elektrische und thermische Leitfähigkeit

• Robustheit gegenüber chemischen Einflüssen

• Widerstandfähigkeit gegenüber dem mecha-
nischen Anpressdruck in der Zelle

3.3 Direkt-Methanol-Brennstoffzelle (DMFC)

Die Direkt-Methanol-Brennstoffzelle ist im Prin-
zip eine modifizierte PEM-Brennstoffzelle, die 
jedoch anstelle von Wasserstoffgas ein Metha-
nol-Wassergemisch als Brennstoff verwendet. 
Dieser Brennstoff besteht entweder aus Me-
thanol (CH3OH) mit einer Temperatur von 80 bis 
90 Grad Celsius oder Methanoldampf mit 120 
bis 130 Grad Celsius. Als Katalysatormaterial 
wird zumeist eine Mischung aus Platin und Ru-
thenium eingesetzt. Das Methanol kann zusam-
men mit Wasser ohne vorherige Reformierung 
direkt der Anode zugeführt werden. Als Abgas 
entsteht bei der Reaktion Kohlendioxid.

Der Vorteil dieser Brennstoffzelle liegt in ihrer 
einfachen Handhabung und Nachfüllung. Die 
Leistungsdichte bleibt im Betrieb bei Raumtem-
peratur aber weit hinter der Leistungsdichte 
des Wasserstoffsystems zurück, sodass die 
DM-Brennstoffzelle lediglich für kleinste Leis-
tungen Vorteile bietet. Der elektrische Wirkungs-
grad liegt bei nur 20 bis 40 Prozent. 

Die DM-Brennstoffzelle stellt für den Antrieb 
von Fahrzeugen eine interessante Alternative zur 
PEM-Brennstoffzelle dar. Forschungsbedarf be-
steht derzeit noch zur Stabilität der Edelmetall-
katalysatoren (Vergiftung durch Kohlenmonoxid 
und andere Zwischenprodukte) sowie zur Zuver-
lässigkeit der verfügbaren Membranmaterialien. 
Ziel ist dabei die Verhinderung der Querdiffusion 
von Methanol zur Sauerstoffelektrode.

Die DM-Brennstoffzelle befindet sich auch im 
Jahr 2016 noch im Entwicklungsstadium. Die 
Forschung bemüht sich um die Klärung des Re-
aktionsmechanismus der Methanol-Oxidation. 
Einerseits muss die Aktivität der Anodenkataly-
satoren verbessert werden, andererseits dringt 
Methanol durch die Membran zur Kathode und 
führt auch dort zur Methanol-Oxidation. Sowohl 
bei der Stromausbeute als auch in der Zellspan-
nung sind Verluste die Folge.

Durch die Verwendung einer vom Fraunhofer-In-
stitut entwickelten Kompositmembran lässt sich 
bei Methanol als Brennstoff das Crossover – also 
der Durchtritt des Methanols durch die Mem-
bran zur Kathode – verringern. Nachteilig bei der 
Akzeptanz von Methanol als Kraftstoff wirkt sich 
dessen Toxizität aus. Bei Hautkontakt kommt es 
zu gesundheitlichen Schäden. Ferner ist Metha-
nol unbegrenzt mit Wasser mischbar. Daher wä-
ren bei Leckagen die bei Benzin oder Diesel üblichen 
Abscheider unwirksam. Allerdings ist Methanol gut 
biologisch abbaubar.

3.4 Alkalische Brennstoffzelle (AFC)

Alkalische Brennstoffzellen sind Niedertempera-
turzellen, die üblicherweise in einem Tempera-
turbereich zwischen 60 und 220 Grad Celsius ar-
beiten. Die reguläre Betriebstemperatur liegt bei 
80 Grad Celsius.

Als Betriebsgase werden Wasserstoff und Sauer-
stoff verwendet. Die der Kathode zugeführte 
Luft muss frei von Kohlendioxid sein, da durch 
Ausfällung von Kaliumcarbonat ansonsten eine 
Verstopfung der porösen Elektroden eintritt. 
Der Elektrolyt ist 30-prozentige Kalilauge (KOH). 
Beim Einsatz von geeigneten Gasaufbereitungs-
einheiten können auch andere Brenngase ge-
nutzt werden. 

Der theoretische Wirkungsgrad liegt bei 83 Pro-
zent. Die alkalische Brennstoffzelle bietet noch 
ein großes Entwicklungspotenzial. Forschungen 
beschäftigen sich auch im Jahr 2016 mit Materia-
lien für Membranen und Elektroden.
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3.5 Phosphorsäure-Brennstoffzelle (PAFC)

Der Brennstoff einer Phosphorsäure-Brennstoff-
zelle ist Wasserstoff oder ein wasserstoffreiches 
Gas. Die Reaktion findet an der Anode statt. Die 
PA-Brennstoffzelle wird mit konzentrierter, na-
hezu wasserfreier Phosphorsäure als Elektrolyt 
betrieben. Dieser liegt eingepresst in einer Ma-
trix aus Siliciumcarbid vor, durch die die Proto-
nen wandern. Als Katalysator wird Platin oder 
eine Platinlegierung wie Platin-Ruthenium ver-
wendet.

Die Verwendung einer Säure als Elektrolyt er-
laubt auf der Brennstoffseite auch den Einsatz 
von Kohlendioxid-haltigen Gasen, da Kohlendi-
oxid nicht mit der Säure reagiert. Dadurch eig-
net sich die PA-Brennstoffzelle auch zur Stro-
merzeugung aus Kohlenwasserstoffen. Bei der 
Reformierung anfallendes Kohlendioxid muss 
nicht extra abgetrennt werden. Aufgrund der 
Betriebstemperatur von 135 bis 220 Grad Cel-
sius ist auch die Toleranz gegenüber Kohlenmon-
oxid höher. Dessen Gehalt wird bis circa ein Pro-
zent toleriert.

Sehr empfindlich reagiert die PA-Brennstoffzelle 
auf Abkühlung. Bei Temperaturen unter 42 Grad 
Celsius kristallisiert die Phosphorsäure aus: Die 
Zelle ist irreversibel zerstört.

Anlagen mit PA-Brennstoffzellen wurden als einzi-
ger Brennstoffzellentyp in nennenswerten Stück-
zahlen produziert, sodass erste Praxiserfahrungen 
vorliegen.

3.6 Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle (MCFC)

In der Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle wird ein 
Elektrolyt in Form geschmolzener Alkalikarbonate 
(z. B. Lithiumkarbonat (Li2CO3) und Kaliumkar-
bonat (K2CO3)) fixiert und in einer hochporösen 
keramischen Matrix verwendet. Die Salzschmelze 

wird erst bei einer Temperatur oberhalb von 
200 Grad Celsius flüssig. Die Betriebstemperatur 
liegt zwischen 550 und 700 Grad Celsius.

Die MC-Brennstoffzelle ist aus relativ preiswer-
ten Materialien wie Nickel, Nickeloxid, Keramik 
und Stahl aufgebaut. Aufgrund der hohen Be-
triebstemperaturen sind keine Platinkatalysato-
ren notwendig – Nickel und Nickeloxid sind aus-
reichend aktive Elektrodenmaterialien.

Als Brenngas wird ein Gemisch aus Wasserstoff 
und Kohlenmonoxid an der Anode zugeführt. 
Durch die interne Reformierung wird das Brenn-
gas aus einem methanhaltigen Energieträger wie 
Erd- oder Biogas gewonnen. Der Sauerstofftrans-
port von der Kathode zur Anode erfolgt durch die 
Wanderung von Carbonationen im Elektrolyten. 
Dazu wird die Kathode mit einem Gemisch aus 
Luft und Kohlendioxid versorgt. Um einen Kreis-
lauf an Carbonationen zu erhalten, muss das Ano-
denabgas dem Luftstrom beigemischt werden. 
Dieses sogenannte Heiß- oder Anoden(ab)gas ist 
die eigentliche Besonderheit des MC-Brennstoff-
zellen-Konzepts.

Da Kohlendioxid in die Zellreaktionen der MC- 
Brennstoffzelle integriert wird, ist diese sehr gut 
zur Verstromung kohlenstoffhaltiger Brenngase 
geeignet. Unter Ausnutzung der Abwärme des 
Brennstoffzellen-Stacks wird das Brenngas zu 
Wasserstoff und Kohlendioxid reformiert (so-
genannte interne Reformierung). Die MC-Brenn-
stoffzelle ist prinzipiell in der Lage, unterschied-
liche Brenngase (z. B. Erdgas, Kohlegas, Biogas) 
direkt zu verarbeiten. 

Aufgrund der hochkorrosiven Karbonatschmel-
zen liegt ein Hauptproblem in der Werkstoffaus-
wahl. Die Karbonatschmelzen greifen viele Mate-
rialien an, insbesondere auch das Trennmaterial 
zwischen den einzelnen Zellen. Auch die Kathode 
löst sich nach relativ kurzer Zeit auf.
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Forschung und Entwicklung

Im Jahr 2017 ist das Hauptproblem der MC-Brenn-
stoffzelle ihre geringe Standzeit und mangelnde 
Zyklenfestigkeit (Zyklus = Aufheizen–Betrieb–
Abkühlen). Jeder Startvorgang reduziert die Le-
benserwartung um rund zehn Prozent.

3.7 Festoxidbrennstoffzelle (SOFC) 

Der Elektrolyt dieses Zelltyps besteht aus einem 
festen keramischen Werkstoff. Auf der Anoden-
seite findet eine Reaktion von Sauerstoff mit 
einem Brenngas, das Wasserstoff oder auch 
Kohlenmonoxid sein kann, statt. Auf der Katho-
denseite herrscht Sauerstoffüberschuss, auf der 
Anodenseite Sauerstoffmangel, weil der Sauer-
stoff mit dem Wasserstoff reagiert. Es entsteht 
ein Gefälle, das den Sauerstoff von der Kathode 
zur Anode diffundieren lässt. Der Elektrolyt da-
zwischen ist nur für Sauerstoffionen durchlässig. 
Das Sauerstoffmolekül nimmt an den Grenzflä-
chen zwischen Kathode und Elektrolyt zwei Elek-
tronen auf. Dadurch wird es zum Ion und wan-
dert durch den Elektrolyten. Auf der Anodenseite 
reagiert es erneut, gibt zwei Elektronen ab und 
erzeugt so einen Arbeitsstrom. 

Der Elektrolyt der SO-Brennstoffzelle besteht 
aus einem festen, bei Temperaturen von 450 bis 
1.000 Grad Celsius Sauerstoffionen leitenden, 
keramischen Material, zum Beispiel Yttrium-sta-
bilisiertes Zirkonoxid. Modernere Bauformen 
verwenden Strontium- und Magnesium-dotier-
tes Lanthangalliumoxid (auch LSGM). Es trägt 
wesentlich zur Entwicklung von SO-Brennstoff-
zellen mit niedrigeren Temperaturen bei. Diese 
tragen die Bezeichnung IT-SOFC (englisch: inter-
mediate-temperature SOFC oder auch Mittel-
temperatur-SO-Brennstoffzelle).

Die Anode (= Brennstoffseite) besteht in der Regel 
aus Nickeloxid oder Nickel-Cermet und einem für 
Sauerstoffionen leitfähigen Elektrolytmaterial.

Die Kathode besteht aus keramischem Lanthan- 
Strontium-Manganit (auch LSM), das mit Yttrium- 
stabilisiertem Zirkonoxid vermischt sein kann.

In einem Jülicher Labor erreichte eine planare 
(flache) SO-Brennstoffzelle erstmals 40.000 Be-
triebsstunden mit einem Wirkungsgrad von 
64 Prozent, was einer Betriebszeit von fünf Jah-
ren entspricht. Für die industrielle Anwendung 
werden bis zu 80.000 Betriebsstunden erwartet. 

Haushaltsanwendungen setzen auf kleine Anla-
gen („BlueGen“: 2 kWel, 1 kWth, Wirkungsgrad: 
60 % el und 25 % th). Als Energiequelle dient Erd-
gas, aus dem Wasserstoff durch Reformierung 
gewonnen wird. 

Beim Röhrenkonzept – oft auch nach der entwi-
ckelnden Firma als Westinghouse-Konzept be-
zeichnet – werden auf eine tragende Struktur 
von 0,5 bis 1,5 Meter langen Rohren aus porö-
ser Keramik Schichten mit 22 Millimetern Durch-
messer aufgebracht. Sie bilden Anode, Elektrolyt 
und Kathode. Die zu Bündeln zusammengeschal-
teten Rohre werden von innen mit Luft und von 
außen mit Brennstoff beströmt. 

Von Nachteil ist beim Röhrenkonzept, dass nur 
eine kleine, ringförmige Fläche zur Leitung des 
elektrischen Stroms zur Verfügung steht. Planare 
SO-Brennstoffzellen bieten aber technische Vor-
teile bei der Abdichtung der Elektroden-Gas-
räume.

In Abhängigkeit von der tragenden Struktur wird 
weiterhin zwischen metallgetragenen (Metal- 
supported Cell, MSC), anodengetragenen (Anode- 
supported Cell, ASC) und elektrolytgetragenen 
Zellen (Electrolyte-supported Cell, ESC) unter-
schieden. Durch den Einsatz von 3-D-Druckern, 
deren Tinte aus keramischen Partikeln und Lö-
sungsmitteln besteht, lassen sich unterschiedli-
che Bauformen realisieren.



130 VI BRENNSTOFFZELLEN

4 Gebäude-Energieversorgung 
mit Mini-BHKW

Von 2008 bis 2012 lief in Deutschland ein staat-
lich gefördertes Entwicklungsprogramm für Haus-
heizungs-Brennstoffzellen unter dem Namen „Cal-
lux“, deren Markteintritt im Jahr 2016 erfolgte. Ihre 
Bauweise beruht entweder auf einer PEM- oder 
einer SO-Brennstoffzelle. Jährlich sollen mehr als 
1.000 Geräte installiert werden.

Ihren Brennstoff bezieht die Hausenergiezen-
trale aus Erdgas, aus dem in einem Reformer Was-
serstoff gewonnen wird. Das Mini-BHKW liefert 
Strom und Wärme. Die Leistung der Mini- 
BHKW liegt je nach Hersteller zwischen andert-
halb und fünf Kilowatt.

Abbildung 2: XellPOWER BZ; Quelle: Vaillant

5 Marktübersicht und Aussichten

Der Brennstoffzellenmarkt ist auch im Jahr 2016 
durch lange Entwicklungszeiten und ein langsa-
mes Wachstum gekennzeichnet. Auch wenn sich 
2015 die Herstellung von PEM-Brennstoffzellen 
gegenüber 2014 auf 180 Megawatt mehr als ver-
doppelt hat, bedeutet dies für die Märkte Nord-
amerika, Europa und Asien betrachtet auf dem 
Energiesektor nur einen Marktanteil im Ein-Pro-
zent-Bereich gegenüber der konventionellen 
Energieerzeugung. Trotzdem lohnt es, sich mit 
dieser Technologie auseinanderzusetzen und 
die Entwicklung zu beobachten. Neben New-
comern steigen auch etablierte Firmen wie Sie-
mens (auch Siemens-Westinghouse) und GE in 
diesen Markt ein.

Zur Brennstoffzellentechnologie gehören auch 
Wasserstofferzeuger (Elektrolyseure) sowie La-
ger- und Betankungseinrichtungen. Insbeson-
dere Elektrolyseuren kommt eine ebenso große 
Bedeutung wie den Brennstoffzellen zu, zumal 
sie wie PEM-Brennstoffzellen aufgebaut sind. 
Bereits heute werden Elektrolyseure in Leis-
tungsklassen bis 1,25 Megawatt in Serie gefer-
tigt. Mit ihnen soll aus überschüssigem Strom 
aus der Wind- und Sonnentechnologie großtech-
nisch speicherfähiger gasförmiger Wasserstoff 
erzeugt werden, der den Bedarf der Industrie de-
cken und auch zur Rückverstromung eingesetzt 
werden kann. Mit der Erzeugung von Wasser-
stoff wächst auch der Bedarf an Lagerstätten 
und Speicherformen. Wasserstoff kann sowohl 
flüssig als auch gasförmig gespeichert werden. 
Im gasförmigen Zustand wird er in Tanks bei ei-
nem Druck von bis zu 800 Bar eingelagert. Für 
Großlager wird an Kavernen gedacht, wie sie 
bereits in Großbritannien existieren. Deutsch-
land verfügt über 51 Gaslagerstätten mit ei-
ner Kapazität von 24,6 Milliarden Kubikmetern 
(Stand 2016), die auch für Wasserstoff genutzt 
werden können.
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In der Erforschung befinden sich alternative For-
men der Speicherung:

• Metallhydridspeicher (Speicherung als chemi-
sche Verbindung zwischen Wasserstoff und 
einem Metall) 

• Adsorptionsspeicherung (adsorptive Speiche-
rung von Wasserstoff in hochporösen Mate-
rialien)

• Graphitnanofaser-Speicher

Quellen

E4tech: The Fuel Cell Industry Review 2015

Roland Berger Strategy Cunsultants: Stationary 
fuel cells in distributed generation

Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
verband

Netzwerk Brennstoffzelle und Wasserstoff NRW

6 Betankungsinfrastruktur

Die Einführung von mobilen Brennstoffzellen für 
den Pkw- und Bus-Sektor ist eng verknüpft mit 
den Betankungsmöglichkeiten. Mitte 2016 gab 
es in Deutschland an die 20 so ausgerichteten 
Tankstellen, von denen zwölf öffentlich zugäng-
lich waren. Gemeinsam mit der Nationalen Orga-
nisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentech-
nologie (NOW) haben die Firmen Daimler, Linde, 
Air Liquide, Vattenfall und EnBW sowie die Tank-
stellenbetreiber OMV, Shell, Total einen Hand-
lungsplan erarbeitet. Laut Informationen aus 
Teilnehmerkreisen sollen in den nächsten vier 
Jahren 100 Wasserstofftankstellen in den Bal-
lungsräumen Hamburg, München, Berlin, Stutt-
gart, dem Rheinland und Frankfurt/Main entste-
hen. Die geplante Investitionssumme beträgt 
rund 350 Millionen Euro. 

Der Wasserstoff wird entweder mit Lkw von zen-
tralen Produktionsstellen angeliefert oder bei 
abgelegenen Tankstellen durch kleine Elektro-
lyseure lokal erzeugt. 

6.1 Pkw

6.1.1 Marktentwicklung

Nahezu alle bekannten Pkw-Hersteller weltweit 
arbeiten an der Entwicklung eines Brennstoffzel-
lenfahrzeugs. Führend in dieser Technologie sind 
japanische und koreanische Hersteller. Toyota hat 
Ende 2015 einen Pkw vorgestellt, dessen Produk-
tion bis 2017 auf 3.000 Einheiten hochgefahren 
werden soll. Weitere Hersteller mit Serienferti-
gung sind Honda und Hyundai. Koreas Automo-
bilindustrie konstruierte bereits 2013 das erste 
weltweit in Serie gefertigte Brennstoffzellen-
fahrzeug. Eine Weiterentwicklung zu einem um 
43 Prozent reduzierten Preis soll 2018 folgen. 

Die Unternehmensberatung Roland Berger hat 
eine Studie zu den Kosten und Marktaussich-
ten für Brennstoffzellenfahrzeuge erstellt. Darin 
kommt man zu dem Schluss, dass die Kosten für 
Brennstoffzellen bis zum Jahr 2025 wahrschein-
lich erheblich sinken. Der größte Kostentreiber 
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bei der Brennstoffzelle bleibt das Platin. Laut Stu-
die werden Brennstoffzellenfahrzeuge so lange 
ein Nischenphänomen bleiben, bis eine Alterna-
tive zu Platin gefunden wird. Einen breiten Durch-
bruch auf dem Markt hält die Studie – selbst bei 
80 Prozent geringeren Produktionskosten – für 
nicht realistisch. 2016 kostete ein Brennstoff-
zellensystem immer noch 45.000 Euro pro Fahr-
zeug. Eine erfolgreiche Einführung von Brenn-
stoffzellenfahrzeugen ist laut Studie langfristig 
unwahrscheinlich – vor allem wegen des stark 
eingeschränkten Platinangebots. 

6.1.2 Sicherheitsaspekte

Das Sicherheitskonzept der Fahrzeughersteller 
sieht prinzipiell vor, dass Tank- und Leitungssys-
teme sowie die Ventile an Bord eines Fahrzeugs 
vollständig dicht sein müssen. Brennstoffzellen-
fahrzeuge können daher auch in eine Garage ein-
fahren. Für den Fall eines Brands muss sicherge-
stellt sein, dass der durch das Feuer aufgeheizte 
Wasserstoff, der im Tank einen Druckanstieg ver-
ursacht, durch ein Entlastungsventil abgeblasen 
und im umgebenden Feuer mit verbrannt wird, 
bevor er eine explosionsfähige Mischung bilden 
kann. 

Die Probleme der Speicherung in Druckbehältern 
gelten im Jahr 2017 als gelöst. Verwendet wird 
ausschließlich gasförmiger Wasserstoff. Durch 
den Einsatz neuer Materialien ist der Schwund 
durch Diffusion stark verringert. Waren für den 
Kfz-Bereich um das Jahr 2000 noch Drucktanks 
mit 200 bis 350 Bar üblich, so sind es 2016 schon 
700- und 800-Bar-Tanks. Die Tanks der neues-
ten Generation (Typ IV) sind High-Density-Poly-
ethylen-Tanks (kurz HDPE-Tanks), Behälter mit 
Kohlefaserumwicklung. Das komplette Wasser-
stofftanksystem für einen Pkw wiegt nur noch 
125 Kilogramm. Auch Drucktanks bis zu 1.200 Bar 
sind technisch möglich. Verwendet werden zylin-
drische Tanks mit sphärischen Polkappen, da sich 
andere Formen nicht bewährt haben.

Alle Tanks sind mit Druckentlastungseinrichtun-
gen und Schmelzsicherungen ausgestattet und 
sprechen auf Druck und Temperatur an. Die Re-

gelarmatur schließt ein Druckreduktionsventil 
ein, das den Gasdruck vom Speicherdruckniveau 
(700–800 bar) auf das Druckniveau der Gasför-
derleitung zur Brennstoffzelle oder zum Motor 
reduziert (0,2–0,3 MPa). Wird bei einem Aufprall 
die Leitung vom Tank abgerissen, steht nur der 
deutlich verminderte Druck in der Förderleitung an.

Manche Hersteller sehen zusätzlich einen ge-
häuseartigen Prallschutz um das Ventil herum 
vor oder integrieren dieses in den Druckbehälter. 
Um die Zahl der Ventile so gering und die Längen 
der Rohrleitungen so kurz wie möglich zu halten, 
versucht man, mit so wenig Tanks wie möglich 
auszukommen. Die Rohrleitung sollte prinzipiell 
geschweißt sein. 

Der Einbauraum der Wasserstofftanks wird be-
lüftet und zum Fahrzeuginneren gasdicht abge-
schlossen. Ferner sehen die Fahrzeughersteller 
an der höchsten Stelle im Innenraum sowie im 
Motorraum und auch über den Tanks Wasser-
stoffsensoren vor. Die Druckentlastungsleitung 
des Tanküberdruckventils wird meist unter den 
Wagen geführt, damit es im Notfall den durch 
eine Druckerhöhung abgeblasenen Wasserstoff 
gezielt dort freisetzt und gegebenenfalls abbren-
nen lässt, ohne vorher noch eine explosionsfä-
hige Luftmischung herbeizuführen. 

Die im Jahr 2017 im kommerziellen Einsatz be-
findlichen Drucktanks entsprechen allen Sicher-
heitsanforderungen und sind vom TÜV abge-
nommen. Seit 2016 strebt kein Hersteller mehr 
Flüssigwasserstoff als Speicherlösung an Bord 
von Fahrzeugen an. 

Brennstoffzellenfahrzeuge verfügen über eine 
Lithium-Ionen-Batterie. Diese Batterie dient als 
zusätzliche Energiequelle für den Elektromo-
tor und lässt sich intern und extern aufladen. 
Durch die Kombination von Brennstoffzelle und 
Batterie werden Reichweiten über 500 Kilome-
ter erreicht. Die Batterie garantiert zugleich das 
Erreichen einer Tankstelle im Radius von 50 Kilo-
metern.
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6.2 Busse

Anders als bei Pkw- und stationären Brenn-
stoffzellen hat Europa eine Marktführerschaft 
bei Brennstoffzellen-Bussen. Eine Interessenge-
meinschaft, bestehend aus fünf europäischen 
Busherstellern und den Städten Hamburg, Lon-
don und weiteren Kommunen, plant bis 2020 bis 
zu 1.000 Busse zu produzieren beziehungsweise 
einzusetzen. Die Busse wurden bereits über län-
gere Zeit getestet, so beispielsweise im Hambur-
ger Personennahverkehr und in London. Außer-
dem hat sich in Europa neben anderen Initiativen 
auch eine „EU Fuel Cell Bus Coalition“ mit 83 Mit-
gliedern gebildet, die den Einsatz solcher Busse 
fördern will. Darunter sind 35 Verkehrsunterneh-
men aus zwölf Ländern.

6.3 Gabelstapler

Im Jahr 2015 waren in den USA über 7.000 Brenn-
stoffzellen-Gabelstapler im Einsatz, in Europa ge-
rade einmal 70. Allein der Einzelhändler Walmart 
verfügt in den USA und in Kanada über 2.270 die-
ser Gabelstapler. BMW setzt in seinem Werk in 
Spartanburg (South Carolina) eine geschätzte 
Fahrzeuganzahl von 400 Einheiten plus 14 Be-
tankungseinheiten ein.

Einer Studie zufolge werden in Nordamerika im Jahr 
2025 rund 47.000 Elektrostapler im Einsatz sein. In 
dieser Zahl sind allerdings Lithium-Ionen-Akkus 
und Brennstoffzellen zusammengefasst.

Verlässliche Zahlen für Europa liegen hingegen 
nicht vor. Verschiedene Einsatzgebiete wurden ge-
testet, so wie am Frankfurter Flughafen. Deutsch-
land und Europa befinden sich noch im Demon-
strationsstadium. Gabelstaplerhersteller sind die 
Firmen Linde, Still und Plug Power/Axane (eine 
Tochtergesellschaft des Air-Liquide-Konzerns).

6.4 Eisenbahn-Triebfahrzeuge mit 
Brennstoffzellenantrieb

Elektrische Eisenbahn-Triebfahrzeuge mit Brenn-
stoffzellenantrieb werden ab Winter 2017 auf der 
Strecke Buxtehude–Bremervörde–Bremerhaven–
Cuxhaven verkehren. Die Höchstgeschwindigkeit 

der Züge beträgt 140 Stundenkilometer und ihre 
Reichweite 600 bis 800 Kilometer. Die Firma Hy-
drogenics liefert die Brennstoffzellen für die Züge. 

Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersach-
sen bestellte insgesamt 14 Züge. Absichtser-
klärungen liegen auch von den Bundesländern 
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und 
Hessen vor. Die Brennstoffzellenzüge sollen auf 
den Strecken Dieseltriebwagen ersetzen, deren 
Nebenstrecken noch nicht elektrifiziert sind. In 
Deutschland betrifft das aktuell mehr als 2.700 
Züge.

6.5 Stationäre Anlagen

Japan und Südkorea forcieren die Nutzung von 
stationären Brennstoffzellenanlagen. Japan ist 
führend in der Mikro-BHKW-Anwendung für Haus-
halte. Dort waren im Jahr 2015 rund 140.000 Ein-
heiten installiert. Ziel der japanischen Regierung 
ist es, bis 2020 1,4 Millionen und bis 2030 5,3 Mil-
lionen Einheiten zu realisieren.

Korea ist führend in der Stromgewinnung aus 
Brennstoffzellen-Großkraftwerken, die im Jahr 
2016 eine Kapazität von geschätzten 220 Mega-
watt erreicht haben. Weitere 270 Megawatt sol-
len folgen.

In Europa haben sich verschiedene Hersteller an 
stationären Brennstoffzellen im Leistungsbe-
reich um 0,5 Megawatt versucht. Über Kleinse-
rien ist bis 2016 allerdings kein Hersteller hinaus-
gekommen. Forschung und Entwicklung laufen 
gleichwohl weiter. 

Die kanadische Firma Ballard errichtet ein Ein-Me-
gawatt-AFC-Kraftwerk am Gelände von AkzoNo-
bel in Bordeaux.

Im Kraftwerk Stade errichtet AFC Energy aus 
Großbritannien ein Kraftwerk, das im Endausbau 
240 Kilowatt leisten soll. Dieser Hersteller hat 
sehr ambitionierte Pläne: In Thailand will er ein 
Sieben-Megawatt-Kraftwerk bauen, gefolgt von 
einem 50-Megawatt-Kraftwerk in Korea und ei-
nem 300-Megawatt-Kraftwerk in Dubai im Jahr 
2020.
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Erste Ansätze für die kommerzielle Nutzung von 
Mikro-Brennstoffzellen sind auch in Europa zu 
erkennen. So bieten unterdessen neun europäi-
sche Hersteller Mikro-Brennstoffzellen für Einfa-
milienhäuser an. Mittelfristig wird mit einem Ab-
satz von bis zu 10.000 Einheiten gerechnet. Im 
Jahr 2015 wurden im Rahmen des „Callux“-Pro-
gramms etwa 500 Einheiten installiert. 

Innerhalb des europäischen Rahmenprogramms 
„ene.field“ sollen bis Ende 2017 europaweit 1.000 
Einheiten installiert sein.

In den USA dominieren nur wenige Hersteller den 
Brennstoffzellenmarkt. Sie produzieren MC-, PA-, 
stationäre und SO-Brennstoffzellen in beachtli-
chen Stückzahlen. Es wird von einem SO-Brenn-
stoffzellen-Auftrag über 40 Megawatt, verteilt 
auf 170 Standorte, berichtet. Pro Kalenderjahr 
werden Anlagen mit einer Leistung von 200 Me-
gawatt hergestellt.

Die Firma FCES INC. (Connecticut) ist Hersteller 
und Betreiber eines 15-Megawatt-DFC-Brenn-
stoffzellenparks in Nordamerika sowie Lieferant 
des mit 59 Megawatt größten DFC-Brennstoff-
zellenparks der Welt in Südkorea.

6.6 Notstromversorgung und mobile Anlagen 

Brennstoffzellen mit einer Leistung von 100 Watt 
und mehr eignen sich hervorragend für die 
Stromversorgung in abgelegenen Gebieten ohne 
Stromnetz – manchmal kombiniert mit einer Li-
thiumbatterie. Deren neue Fabrikate aus Turin 
(Firma Electro Power Systems) werden eine Ka-
pazität von zwei Megawatt pro Jahr haben. Die 
Einsatzgebiete reichen vom Camping bis zum mi-
litärischen Einsatz.

Eine deutsche Werft produziert derzeit U-Boote, 
die ausschließlich mit Brennstoffzellen ausgerüs-
tet sind.

Bei tragbaren Geräten wird die Niedertempera-
tur-Brennstoffzelle vom Typ PEM (Versorgung 
mit Wasserstoff) oder die Methanol-Brennstoff-
zelle (vgl. 3.3) eingesetzt. 

Brennstoffzellen eignen sich auch hervorragend 
für die Notstromversorgung. Als Beispiel kann 
hier die Telecom Indien angeführt werden, die 
400.000 Dieselgeneratoren und Akkus für eine 
USV-Notstromversorgung in Betrieb hat. Einige 
Hundert Methanol-Brennstoffzellen hat sie in 
einem Feldtest eingesetzt.

In Japan wird der Kawasaki City Airport im Not-
fall mit einer Mischung aus Photovoltaik (30 Ki-
lowatt), USV-Batterien (350 Kilowattstunden), 
Elektrolyseuren, Wasserstoff, Wasser und Brenn-
stoffzellen mit Strom versorgt.

6.7 Großelektrolyseure

Im Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyseur  
(PEM-Elektrolyseur) wird destilliertes Wasser 
durch elektrischen Strom in Wasserstoff und 
Sauerstoff zersetzt. Der Elektrolyseur ist im Auf-
bau identisch mit der PEM-Brennstoffzelle. Wie 
bei dieser wird eine protonendurchlässige Poly-
mermembran eingesetzt. Sie ist ebenfalls katho-
denseitig mit einer porösen Elektrode aus Koh-
lenstoff und Platin als Katalysator beschichtet. 
Zusätzlich besteht eine Zelle aus einer Gasdif-
fusionsschicht (Gas Diffusion Layer, auch GDL). 
Anodenseitig ist sie mit Kohlenstoff und Edel-
metallen wie Iridium und Ruthenium beschich-
tet. Die aktive Zellfläche liegt bei einem Quadrat-
meter und darüber. 

An die Elektroden wird eine äußere Stromspan-
nung angelegt und auf der Anodenseite destillier-
tes Wasser zugeführt. Die katalytische Wirkung 
der eingebetteten Metalle führt zur Zer setzung 
des Wassers auf der Anodenseite. Es entstehen 
Sauerstoff, freie Elektronen und positiv geladene 
H+-Ionen. Diese Ionen diffundieren durch die 
Membran auf die Kathodenseite, auf der sie mit 
den Elektronen Wasserstoff bilden. Die Mem-
bran ist gasdicht und erlaubt einen Druckbetrieb 
bis 100 Bar und mehr. Für ein Kilogramm Wasser-
stoff werden zehn Liter demineralisiertes Wasser 
benötigt. 

Weltweit werden jährlich über 600 Milliarden Kubik-
meter Wasserstoff produziert, von denen bislang 
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über 95 Prozent durch einen kohlendioxidlastigen 
Gasreformierungsprozess hergestellt werden. Wasser-
stoff aus regenerativer Energie hat daher das Po-
tenzial zu einem Schlüsselelement bei der Integ-
ration in die Stromerzeugung. Boston Consulting 
schätzt, dass bis zum Jahr 2030 über 150 Milli-
arden Euro an Investitionen in großindustrielle 
kohlendioxidfreie Wasserstoff erzeuger getätigt 
werden. 

Für die Herstellung von Wasserstoff setzen Hy-
drogenics in den USA, AREVA H2Gen in Frank-
reich und Siemens auf die PEM-Elektrolyse (u. a. 
für Power-to-Gas-Systeme). Die Firma Nel Hydro-
gen setzt dagegen auf die alkalische Druckelek-
trolyse.

Elektrolyseure eignen sich für hohe Stromdich-
ten und reagieren innerhalb von Sekunden auf 
Netzschwankungen. Daher nehmen sie hervor-
ragend überschüssige oder nicht ins Netz integ-
rierbare Energie auf.

Der Wasserstoff kann zur Rückverstromung über 
PEM-Brennstoffzellen oder Gasturbinen genutzt 
werden. Er steht aber auch als Grundstoff in der 
Industrie und als Treibstoff für Brennstoffzellen-
fahrzeuge zur Verfügung. Durch PEM-Elektroly-
seure kann er an Tankstellen „vor Ort“ und damit 
ohne lange Transportwege erzeugt werden. Der 
Netzanschluss erfolgt an das Mittel- oder Hoch-
spannungsnetz.

Künftige Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff:

• als Energiespeicher, besonders geeignet für die 
Speicherung von elektrischer Energie aus Pho-
tovoltaik und Wind

• Rückumwandlung in elektrische und thermi-
sche Energie durch Brennstoffzellen bei einem 
Gesamtwirkungsgrad von 90 Prozent

• Rückumwandlung zur Netzstabilisierung

• Verwendung als Kraftstoff für Brennstoffzel-
lenfahrzeuge mit lokaler Elektrolyse

Die größten bis Anfang 2017 bekannt geworde-
nen Elektrolyseure sind im Energiepark Mainz in-
stalliert. Sie haben je Stack eine Leistung von 
1,25 Megawatt bei einem Speicherdruck bis zu 
35 Bar und eine Produktion von 225 Normkubik-
meter pro Stunde. Ab 2018 sollen Großelektroly-
sesysteme neuerer Entwicklung mit 50 Mega-
watt und mehr verfügbar sein.

Abbildung 3: Im Energiepark Mainz ist ein Elektrolyse-
system auf PEM-Basis installiert. Die Anlage hat eine 
Leistung von 1,5 Megawatt, in der Spitze zwei Mega-
watt und erzeugt zwischen 60 und 90 Kilogramm 
Wasserstoff/Stunde. Die Elektrolyseure sind auf 
eine Nutzungsdauer von 80.000 Betriebsstun-
den = 10 Jahre ausgelegt; Quelle: Energiepark Mainz^
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7 Ausblick

Bis zum Jahr 2020 wird eine signifikante Stei-
gerung bei der Automobil- und Busproduktion 
erwartet. Kaliforniens „Air Resources Board“ 
rechnet bis dahin mit mehr als 18.000 Brenn-
stofffahrzeugen. Andere Quellen vermuten 
weltweit etwa 35.000 Fahrzeuge – dabei plant 
allein ein japanischer Hersteller, rund 30.000 
Fahrzeuge abzusetzen. 

Realistisch erscheint auch eine staatliche Initia-
tive in Japan. Dort sollen bis 2020 rund 40.000 
Brennstoffzellenfahrzeuge zugelassen und 160 
Tankstellen in Betrieb genommen werden.

Im Kraftwerkssektor werden etliche Nuklear- 
und Kohlekraftwerke stillgelegt. Dies eröffnet 
neue Marktchancen für Brennstoffzellen-Kraft-
werke. Einen sehr großen Einfluss auf die Realisie-
rung dieser Projekte hat dabei auch die staatliche 
Förderung. Diese ist aber volatil, sodass sämtli-
che Prognosen sehr unsicher und vage bleiben.

Regelwerke, Internetplattformen und Literatur

Die Europäische Kommission hat im Oktober 
2014 die „Alternative Fuels Infrastructure Direc-

tive“ (2014/94/EU) veröffentlicht. Diese verweist 
auf einige ISO-Normen, die künftig in aktualisier-
ter Version für den Wasserstoffsektor aus dieser 
Richtlinie abgeleitet werden und somit Rechts-
kraft erlangen. Diese Normen betreffen die Aus-
legung von Wasserstofftankstellen, das Was-
serstoffbetankungsprotokoll, die Geometrie der 
Wasserstoffbefüllkupplung sowie die Wasser-
stoffqualität. Es wird erwartet, dass die Anforde-
rungen aus dieser Richtlinie spätestens bis zum 
Jahr 2020 in den relevanten Mitgliedstaaten 
rechtlich verbindlich sein sollen.

Weitere Informationen

www.now-gmbh.de 
Nationale Organisation Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie

www.eihp.org 
European Integrated Hydrogen Project

Töpler/Lehmann: Wasserstoff und Brennstoff-
zelle, Verlag Springer Vieweg

Vogel: Zersetzungsmechanismen von Polymer-
elektrolytmembranen für Brennstoffzellanwen-
dungen

http://www.now-gmbh.de
http://www.eihp.org


VII Geothermie



138 VII GEOTHERMIE



VII GEOTHERMIE 139

VII Geothermie

1 Energiepotenzial

Die in der Erde gespeicherte Wärme ist nach 
menschlichen Maßstäben unerschöpflich. Sie 
steht unabhängig von Tages- und Jahreszeit oder 
den herrschenden Klimabedingungen zur Verfü-
gung. Die heute entwickelten Technologien er-
möglichen es, diese Ressourcen praktisch über-
all zu nutzen.

Je tiefer man in das Innere der Erde vordringt, 
umso wärmer wird es. Eine Tatsache, mit der 
sich Bergleute immer auseinanderzusetzen hat-
ten. Heute weiß man, dass die Temperatur in den 
obersten Erdschichten im Mittel um drei Grad 
Celsius pro 100 Meter zunimmt. Im obersten Erd-
mantel herrschen nach heutigen Erkenntnissen 
circa 1.300 Grad Celsius, im Erdkern wahrschein-
lich bis zu 5.000 Grad Celsius. Unmittelbar an 
der Erdoberfläche werden die Temperaturen fast 
ausschließlich durch die Sonne bestimmt. Da der 
Boden die Wärme schlecht leitet, ist in der Regel 
spätestens unterhalb von 20 Metern Tiefe kein 
Einfluss der Sonne mehr festzustellen.

In der Erdkruste gespeicherte Energie

Will man diese geothermische Energie für die 
menschliche Versorgung verwerten, nutzt man 
normalerweise nicht den ständig nachfließen-
den Wärmestrom, sondern das sehr viel höhere 
Potenzial der im Gestein oder in Fluiden (Wasser 
oder Dampf) gespeicherten Erdwärme.

GESPEICHERTE GEOTHERMISCHE 
ENERGIE UND WELTENERGIEVERBRAUCH

geothermische Energie
(weltweit bis 3.000 m)

43 × 1024 Joule

davon 85 % mit 
T < 100 ° C

36 × 1024 Joule

Weltenergie verbrauch
(1987)

0,3 × 1021 Joule/a

davon 40 % mit 
T < 100 ° C

0,1 × 1021 Joule/a

Vergleicht man die bis in 3.000 Meter Tiefe ge-
speicherte geothermische Energie mit dem 
Weltenergieverbrauch, so scheinen wir uns um 
Energieprobleme keine Sorgen mehr machen 
zu müssen. Auf die heutigen Möglichkeiten 
der Bohrtechnik bezogen, reicht das, was eher 
im oberflächennahen Bereich gespeichert ist, 
schließlich aus, um den Bedarf der Menschheit 
für die nächsten 100.000 Jahre zu decken. Aber 
das wäre zu einfach gedacht, und man würde ei-
nem Trugschluss aufsitzen: 

• Nur ein Teil der gespeicherten Wärme kann 
tatsächlich genutzt werden. 

• 85 Prozent der geothermischen Energie in die-
sen Tiefenbereichen verfügen lediglich über Spei-
chertemperaturen von weniger als 100 Grad 
Celsius. 

Obwohl mindestens 40 Prozent des Weltenergie-
verbrauchs gerade in dem letztgenannten Tem-
peraturbereich liegen, ist die Nutzung nur dort 
möglich, wo gleichzeitig entsprechende Abneh-
mer vor Ort zur Verfügung stehen, die mit die-
sem Angebot auch etwas anfangen können.

Unter den Erneuerbaren Energien nimmt die 
Geothermie wegen ihrer Eigenschaften eine be-
sondere Stellung ein, denn sie steht unabhän-
gig von Witterung, Tag- und Nachtzeiten immer 
bedarfsgerecht zur Verfügung. Geothermische 
Energie ist Grundlastenergie.
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2 Die Nutzungsarten

Um die Wärme aus dem Untergrund gewinnen 
zu können, braucht man gewöhnlich ein Trans-
portmittel: das Fluid, also Dampf, Wasser oder 

Die mittlere Erdtemperatur nahe der Erdober-
fläche schwankt in Deutschland jahreszeitlich 
zwischen sieben und zwölf Grad Celsius. In circa 
zehn Metern Tiefe liegt sie fast konstant bei 
zehn Grad Celsius und nimmt dann zum Erdin-
neren hin zu. Auch dafür bietet sich ein breites 
Anwendungsspektrum in kleinen und mittleren 
dezentralen Anlagen zur Bereitstellung von Wär-
meenergie und Klimakälte für: 

• Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Wohnblocks, 
Gebäudegruppen 

• öffentliche Gebäude wie Verwaltungen, Kran-
kenhäuser, Schulen 

• Gewerbebetriebe usw. 

Die Nutzung oberflächennaher Geothermie ist in 
der VDI 4640 „Thermische Nutzung des Unter-
grunds“ geregelt.

Da der Temperaturbereich zwischen sieben und 
zwölf Grad Celsius zum direkten Heizen zu ge-
ring ist, wird er mittels erdgekoppelter Wärme-

Sole. Man kann die Nutzungsarten danach unter-
scheiden, ob das Fluid bereits im Untergrund vor-
handen ist oder erst künstlich eingebracht wer-
den muss. Nachfolgend eine Auswahl möglicher 
Systeme, die Übergänge sind dabei fließend.

Petrophysikalische Systeme
Nutzung der im Stein gespeicherten 
Energie, z. B. 

Magma-Körper

Hot-Dry-Rock  
(auch HDR) 

Hydrothermale Systeme mit hohem 
Temperaturangebot

Hochdruckwasserzonen 
Dampf systeme
Heißwassersysteme 

Hydrothermale Systeme mit niedrigem 
Temperaturangebot

Aquifere (wasser-
führende Schich-
ten im Unter-
grund) mit 

heißem (> 100 ° C)

Thermal quellen 
(> 20 ° C)

warmem (40–100 ° C) 

oder Niedrigtem-
peraturwasser 
(25–40 ° C) 

Oberflächennahe geothermische  
Systeme (Temperaturbereich bis max. 

25 ° C, max. bis 400 m Tiefe)

Erdkollektoren 
Erdwärmesonden
Grundwasserbohrungen

Weitere Nutzungsarten

tiefe Erdwärmesonden (ab 400 m Tiefe) 
Energiepfähle, erdberührte Betonbauteile 
saisonale Speicherung 
Aquifer speicher 
Grubenwärme, Tunnelwärme

2.1 Oberflächennahe Geothermie
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pumpen auf das benötigte Temperaturniveau 
(ca. 35–55 ° C) angehoben. Hierfür wird das immense 
Erdwärmepotenzial über Erdwärmekollektoren, Erd-
wärmesonden, Grundwasserbrunnen oder erdbe-
rührte Betonpfähle erschlossen. In Deutschland 
werden etwa die Hälfte der Wärmepumpen an 
Erdwärmesonden installiert, circa zehn Prozent 
nutzen Grundwasser. Die übrigen 40 Prozent be-
dienen sich der Außenluft als Wärmequelle und 
sind somit nicht der Geothermie zuzurechnen. 
Durch einen Betrieb in umgekehrter Richtung kann 
im Sommer auch Kälte bereitgestellt werden.

2.1.1 Arbeitsprinzipien von Wärmepumpen

Generell kann eine Wärmepumpe als ein Aggre-
gat bezeichnet werden, das Wärme auf einem 
niedrigen Temperaturniveau aufnimmt und un-
ter Hinzunahme von Antriebsenergie (mechani-
sche Energie oder höhere Temperaturen) Wärme 
auf einem höheren, nutzbaren Temperaturniveau 
abgibt. Damit eignet sich eine Wärmepumpe 
grundsätzlich für die Nutzung oberflächennaher 
Geothermie zu Heizzwecken – Wärme wird aus 
der Erde bei Temperaturen von etwa minus fünf 
bis plus zehn Grad Celsius gewonnen und mit 

circa 35 bis 55 Grad Celsius an die Heizung abge-
geben. Je niedriger dabei der Temperaturhub ist 
(z. B. 0 auf 35 ° C), desto weniger Antriebsenergie 
wird benötigt, und desto besser ist die Energie-
effizienz. 

In der Praxis sieht der Arbeitsmittelkreislauf fol-
gendermaßen aus: Durch Wärmezufuhr auf nied-
rigem Temperaturniveau wird ein Medium mit 
tiefem Siedepunkt verdampft, die gasförmige 
Phase dann in einem Kompressor verdichtet (in 
der Praxis bis > 20 bar) und dadurch erhitzt. Un-
ter hohem Druck gibt das Arbeitsmittel seine 
Wärme zur Nutzung ab (Heizungswasser, Luft-
strom) und kondensiert dabei. Durch ein Dros-
selorgan (Kapillarrohr, Expansionsventil) tritt das 
Arbeitsmittel wieder mit geringem Druck in den 
Teilkreislauf ein und wird dem Verdampfer zuge-
führt.

Für den Antrieb von Wärmepumpenkompressoren 
werden überwiegend Elektromotoren eingesetzt. 
Bei größeren Einheiten (> 100 kW Heizleistung) 
stehen auch Wärmepumpen zur Verfügung, de-
ren Kompressor durch einen Gas- oder Dieselmo-
tor angetrieben wird.

Wärmequellenanlage Wärmepumpe Wärmeverteil- und Speichersystem

Aerothermie

Geothermie

Hydrothermie Entspannen

Verdichten

VerflüssigerVerdampfer

Umweltenergie

Antriebsenergie

Abbildung 1: Arbeitsprinzipien von Wärmepumpen; Quelle: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V.
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2.1.2 Grundwasserwärmepumpen

Abhängig vom Standort lässt sich Grundwasser 
über Brunnen entnehmen und direkt zur Wärme-
pumpe bringen. Es muss jedoch auch wieder in 
den Untergrund eingeleitet werden, sodass ne-
ben Förderbrunnen auch Schluckbrunnen einzu-
richten sind. Grundwasserwärmepumpen kön-
nen relativ hohe Wärmequellentemperaturen 
nutzen und vermeiden Wärmetauscherverluste 
im Untergrund. Das wirkt sich günstig auf die 
Jahresarbeitszahlen aus. Bei größeren Anlagen 
sind diese Systeme daher den Erdwärmesonden 
wirtschaftlich überlegen. 

Abbildung 2: Grundwasserwärmepumpen; Quelle: ERGO

2.1.3 Erdwärmekollektoren

Erdwärmekollektoren werden normalerweise 
horizontal – ähnlich wie eine Fußbodenheizung – 
in 80 bis 160 Zentimetern Tiefe verlegt. Durch 
das geschlossene Rohrsystem zirkuliert ein Was-
ser-Glykol-Gemisch als Wärmeträger. Die durch 
Sonne und Regen ins Erdreich eingebrachte 
Wärme wird über das Trägermedium entnom-
men und der Wärmepumpe zugeführt.

Um Erdwärmekollektoren nutzen zu können, ist 
eine ausreichend große Fläche erforderlich (für ein 
Einfamilienhaus etwa eine Grundfläche von 200 
bis 250 Quadratmetern). Erdwärmekollektoren 
unterliegen den an der Oberfläche herrschenden 

Sickerbrunnen Saugbrunnen

Grundwasser

Heizungswärme

Witterungseinflüssen. Eine Wärmepumpe ist bei 
Kopplung an einen Erdwärmekollektor daher ge-
zwungen, in der Zeit des größten Wärmebedarfs 
mit besonders ungünstigen Wärmequellentem-
peraturen auszukommen.

Abbildung 3: Erdwärmekollektoren; Quelle: ERGO

2.1.4 Erdwärmesonden (EWS)

Erdwärmesonden sind die in Mittel- und Nordeu-
ropa verbreitetsten Anlagentypen. Ihr Flächen-
bedarf ist gering, und sie nutzen ein konstantes 
Temperaturniveau. Es handelt sich bei Erdwär-
mesonden um senkrechte oder schräge Bohrun-
gen – bei einem Ein- beziehungsweise Zweifa-
milienhaus sind diese in der Regel nicht tiefer als 
100 Meter. Im Vorfeld der Bohrung ist eine ge-
naue Planung bezüglich der Dimensionierung 
und der Bodenbeschaffenheit notwendig. Je 
nach Bodenklasse speichert der Untergrund ent-
weder viel Wärme – und kann dadurch auch viel 
abgeben – oder aber das Gegenteil ist der Fall. In 
das Bohrloch werden zwei Kunststoffrohre ein-
gebracht. In ihnen zirkuliert eine Wärmeträger-
flüssigkeit, die die Wärme aus dem umgebenden 
Erdreich aufnimmt und an eine Wärmepumpe 
weiterleitet.

Besonders effizient arbeiten Erdwärmesonden 
im Winter, da die Temperatur im Erdreich ab ei-
ner Tiefe von rund zehn Metern ganzjährig annä-
hernd gleich ist. 

Erdkollektor

Heizungswärme
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Abbildung 4: Erdwärmesonden (EWS); Quelle: ERGO

2.1.5 Kohlendioxid-Erdsonde

Bei dieser Technik befindet sich im Sumpf, dem 
unteren Teil einer unter Druck stehenden Erd-
sonde, flüssiges Kohlendioxid. Durch die Erd-
wärme verdampft es und steigt in der Mitte der 
Sonde in die Höhe. Am oberen Teil der Sonde 
gibt es seine Kondensationswärme über einen 
Wärmetauscher an den Kältemittelkreislauf der 
Wärmepumpe ab. Das Kohlendioxid-Kondensat 
läuft anschließend an der Innenseite der Sonde 
wieder zurück in die Tiefe, und der Kreislauf be-
ginnt von Neuem. Anders als bei der üblichen 
Sondentechnik kann hier auf eine Solepumpe 
verzichtet werden, weil der Kreislauf selbststän-
dig ohne elektrische Hilfsenergie funktioniert.

Abbildung 5: Kohlendioxid-Erdsonde; Quelle: ERGO

2.1.6 GRD-Verfahren

Eine weitere effiziente Variante, die Erdwärme zu 
erschließen, ist der Einbau von Erdwärmesonden 
mit dem GRD-Verfahren (für Geothermal Radial 
Drilling). Bei diesem Verfahren wird von einem 
kleinen Schacht (ein Meter Durchmesser, ein Me-
ter Tiefe) aus strahlenförmig in verschiedene 
Richtungen und Neigungen gebohrt und der 
oberflächennahe Bereich eines Grundstücks 
dreidimensional erfasst. Die Neigungen betra-
gen 35 bis 65 Grad bei Bohrtiefen zwischen 30 
und 40 Metern. Die Vorteile des Verfahrens lie-
gen in der einfachen und unkomplizierten Tech-
nik und der kostengünstigen Erstellung.

Abbildung 6: GRD-Verfahren; Quelle: ERGO

2.1.7 Erdberührte Betonbauteile, Energiepfähle 

Betonbauteile lassen sich nicht nur als tragende 
oder architektonische Elemente einsetzen. Als 
Schlagwort für diese Technologie hat sich der Be-
griff Energiepfahl durchgesetzt. Er rührt aus der 
Nutzung von Gründungspfählen zu Heizzwecken 
her. Grundsätzlich lässt sich jedoch jede erdbe-
rührte Betonfläche entsprechend einrichten. Der 
Einbau der Wärmetauscher kann nur im Rahmen 
der Errichtung des Bauwerks selbst erfolgen. Eine 
Nachrüstung bereits vorhandener Betonflächen 
ist nicht möglich.

Der Mehraufwand, um die infrage kommenden 
Bauteile als Wärmequelle zu nutzen, ist relativ ge-

Tiefenbohrung

Heizungswärme

Heizzone
(im Erdreich)

Kühlzone

Transportzone
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ring. Der wirtschaftliche Vorteil ergibt sich vor al-
lem daraus, dass nur solche Bauteile herangezo-
gen werden, die aus statischen Gründen sowieso 
errichtet werden müssen. Zusätzliche Bohr- oder 
Verlegearbeiten, wie etwa bei Erdwärmekollek-
toren oder Erdwärmesonden, fallen nicht an. Als 
Wärmetauscher werden in der Regel flexible 
Kunststoffrohre verwendet. Bei Fertig- und Ort-
betonpfählen werden diese noch vor dem Verset-
zen des Pfahls an der Armierung befestigt und in 
Beton eingegossen. 

Abbildung 7: Gebäude mit Erdwärmenutzung; Quelle: ERGO

2.2 Prinzip der hydrothermalen Nutzung

Das Angebot an geothermischer Energie ist in 
Deutschland aufgrund nur weniger Gebiete 
mit geeigneten thermischen Eigenschaften be-
grenzt. Diese liegen vor allem im Oberrhein-
graben bei Wiesbaden und Landau und im Ura-
cher Vulkangebiet südlich von Stuttgart. Weitere 
bekannte Heißwasservorkommen sind im Be-
reich des bayerischen Molassebeckens sowie in 
der Eifel beispielsweise im Raum Aachen und in 
Norddeutschland zu finden.

Gründungspfähle/Energiepfähle

Geothermische
Heizzentrale

Nicht tragfähiger
Baugrund

Tragfähiger
Baugrund

Grundwasserleiter
(Sand)

Abbildung 8: Heißwasservorkommen in Deutschland;  
Quelle: ERGO

Das allgemeine Prinzip der hydrothermalen Nut-
zung beruht darauf, dass das in tieferen Schichten 
vorhandene Thermalwasser über eine Bohrung 
an die Erdoberfläche gefördert (Förderbohrung) 
und nach dem Wärmeentzug über eine zweite 
Bohrung (Injektionsbohrung) wieder in die Ent-
nahmeschicht verbracht (Dublettenprinzip) wird. 
Die in der Regel erforderliche Rückführung der 
Wässer in den Untergrund dient einerseits der 
Aufrechterhaltung des hydraulischen Regimes, 
andererseits können vor allem hochminerali-
sierte Wässer aus Gründen des Umweltschutzes 
nicht oberirdisch abgeleitet werden. Der Was-
serkreislauf zwischen Förder- und Injektionsboh-
rung wird als geschlossener Primärkreislauf be-
trieben. Die Wärme wird dem Thermalwasser 
über Wärmetauscher entzogen und über einen 
sekundären Kreislauf an den Verbraucher abge-
geben.

Hamburg

Hannover

Frankfurt

München

Berlin

Süddeutsches
Molassebecken

Oberrhein-
graben

Norddeutsches
Becken
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Abbildung 9: Allgemeine Prinzip der hydrothermalen  
Nutzung; Quelle: ERGO

2.3 Hot-Dry-Rock-Verfahren (HDR)

Anders als bei der Nutzung hydrothermaler Lager-
stätten ist beim HDR-Verfahren nicht zwingend 
eine ergiebige wasserführende Gesteinsschicht 
erforderlich. Bei diesem Verfahren werden im 
tiefen Untergrund Klüfte durch das Einpressen 
großer Wassermengen unter hohem Druck er-
zeugt (hydraulische Stimulation). Dadurch wird 
zwischen Injektions- und Produktionsbohrung 
ein Zirkulationssystem mit vergleichsweise kur-
zen Verweilzeiten hergestellt. Als Wärmeträger-
medium dient Wasser, das entweder bereits im 
Untergrund vorhanden ist oder von oben mit 
starken Wasserpumpen zugeführt wird. Das Er-
reichen der für den wirtschaftlichen Betrieb not-

wendigen Temperaturen in entsprechenden Tie-
fen ist dabei mehr ein finanzielles und weniger 
ein technisches Problem. Die in HDR-Projekten 
gewonnenen Erkenntnisse über die Stimulation 
des Untergrunds werden in Zukunft verstärkt 
auch bei der Erschließung hydrothermaler La-
gerstätten zur Verbesserung der Speichereigen-
schaften eingesetzt. Dies verringert das Fündig-
keitsrisiko und gibt der Geothermie weitgehende 
Standortunabhängigkeit.

Im Rahmen eines EU-Projekts wurde nach Vor-
untersuchungen in Rosemanowes Quarry (Groß-
britannien), dem deutschen Bad Urach sowie 
Soultz-sous-Forêts (Frankreich) das im Elsass am 
Rand des Rheingrabens liegende Soultz für ein 
HDR-Projekt ausgewählt. 

Abbildung 10: HDR-Prinzip; Quelle: ERGO

Förderbohrung

Erwärmung

Schluckbrunnen

heißes, trockenes Gestein

Kraftwerk

Förderbohrung

Tiefenpumpe

Reinjektionsbohrung

geothermisches
Reservoir

Thermalwasserkreislauf



146 VII GEOTHERMIE

3 Projektierung einer 
hydrothermalen Anlage

Bei der Entwicklung von Tiefengeothermie-Pro-
jekten muss schon in einer frühen Planungs-
phase ein Konzept zur Geothermie-Nutzung, 
wie zum Beispiel zu Zielhorizont, Erschließungs-
art, Stromgewinnung und Wärme-/Kältegewin-
nung, erstellt werden. Ein Überblick über sämt-
liche notwendigen Verfahrensschritte von der 
Planung bis zur Inbetriebnahme des Kraftwerks 
beziehungsweise der Fernwärmeversorgung ist 
zwingende Voraussetzung.

Grundsätzlich ist die vorhandene Geologie für 
den Erfolg eines Geothermie-Projekts von ent-
scheidender Bedeutung (→ die Projektierung 
folgt den geologischen Anforderungen). Der 
Grundstein für den Projekterfolg wird daher im 
Weiteren in der Prospektions- und Explorations-
phase gelegt. 

Die Prospektionsphase beinhaltet die systemati-
sche Suche nach vorhandenen Lagerstätten oder 
Reservoirs durch geeignete Untergrunderkun-
dungen (Datenerhebung durch 3-D-Seismiken, 
Geophysik, bereits bekannte Bohrungen usw.) 
und eine fundierte wissenschaftliche Auswer-
tung der gewonnenen Daten, um einen geeigne-
ten Explorationsstandort zu erhalten.

Während der Explorationsphase (lokale Erkun-
dung und Erschließung von Lagerstätten) werden 
planerisch unter anderem das Vorhandensein von 
Speicherhorizonten geprüft, Untergrundtempe-
raturen erhoben und zuletzt die Bohrlandepunkte, 
der optimale Bohrstandort sowie die Bohrpfade 
festgelegt.

Zu den notwendigen Planungsschritten gehören 
beispielsweise Punkte, die in der folgenden Tabelle 
aufgelistet sind.

I Vorstufe II Machbarkeitsstudie III Exploration IV Erschließung

Zielstellung Feinkonzept zur  
Vorstudie

Beauftragung eines 
Planungsbüros

Errichtung der 
Übertage anlagen

Ermittlung geowissen-
schaftlicher Grundlagen, 
insbesondere geologi-
scher Schnitte durch das 
Untersuchungsgebiet, 
Interpretation seismi-
scher Profile

Investitionskosten,  
Betriebskosten, 
Wirtschaftlichkeits-
berechnung

Beantragung eines 
Erlaubnisfelds bei der 
Bergbehörde

Produktion

Tiefenlage der wasser-
führenden Schichten

Risikoanalyse (bohrtech-
nisches Risiko, seismi-
sches Risiko, Fündig-
keitsrisiko usw.)

Bohrkonzeption und 
Durchführung der 
Bohrung, gegebenen-
falls Stimulationsmaß-
nahmen

technisches Grobkon-
zept der Geothermie-
anlage

Projektablaufplan

Erschließungsvarianten 
(Dublette, Entfernung 
der Bohrungen zueinan-
der, Ablenkungen)

Kostenschätzung
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3.1 Bohrablauf

Geothermische Bohrungen sind gegenwärtig 
weitgehend von den Entwicklungen in der Erd-
ölindustrie abhängig. Wegen der vergleichsweise 
geringen Anzahl geothermischer Bohrungen wa-
ren umfangreiche und speziell auf die Geother-
mie zugeschnittene Weiterentwicklungen der 
Bohrtechnik bisher nicht realisierbar. Die Lage 
änderte sich jedoch mit der Aufnahme der geo-
thermischen Stromerzeugung in das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz, aus der auch eine neue 
Marktsituation für die Tiefbohrindustrie resul-
tierte. So können nun technische Innovationen 
zum Tragen kommen, deren Verwirklichung bis-
lang aufgrund der Marktsituation nicht ange-
schoben wurde. Die wichtigste Neuerung seit 
Jahrzehnten ist das gerichtete Bohren. Hier-
bei lenken Steuermodule Bohrmeißel und Bohr-
strang in die gewünschte Richtung. Mit dieser 
Technologie können Förder- und Injektionsboh-
rung von einem Bohrplatz aus in unterschiedli-
che Richtungen durchgeführt werden. Dadurch 
wird der erforderliche Abstand zwischen den 
Bohrungen sichergestellt.

Die bohrtechnische Erschließung des Unter-
grunds ist bei der Tiefengeothermie weitaus 
komplexer als bei der oberflächennahen Geo-
thermie, denn eine solche Bohrung ist im Durch-
messer größer, dringt tiefer vor und hat andere 
Umgebungsbedingungen wie Druck, Wärme 
und Härte. Diese Problemstellungen führten zur 
Entwicklung verschiedener Bohrtechniken. Die 
gebräuchlichste Form ist heute das Rotary-Bohr-
verfahren.

3.2 Rotary-Bohrverfahren

Beim Rotary-Bohrverfahren wird ein Bohrmei-
ßel mittels eines elektrischen Motors in Bewe-
gung gesetzt. Die Drehmomentübertragung er-
folgt über eine hohle Mitnehmerstange, die den 
Antrieb mit dem Meißel verbindet. Während des 
Bohrfortschritts wird diese stetig verlängert. Der 
Meißel, der bei der Arbeit stumpf und unbrauch-
bar wird, sollte auch ausgewechselt werden kön-
nen. Um seine Haltbarkeit zu verlängern, muss 
er gekühlt werden. Darüber hinaus wird in das 

hohle Bohrgestänge eine Flüssigkeit gepresst, 
um das Bohrklein aus dem Bohrloch zu entfer-
nen. Damit nicht ständig neues Spülmittel nach-
gepumpt werden muss, wird die Bohrspülung, 
sobald sie mitsamt dem Bohrklein über Tage an-
gelangt ist, gereinigt und wiederverwendet. 

3.3 Spülmitteleinsatz

Bohrspülungen dienen während des Bohrvor-
gangs dem Austrag des erbohrten Bodenmate-
rials (Bohrklein) aus dem Arbeitsbereich des Mei-
ßels. Des Weiteren muss eine Stützfunktion auf 
die Bohrlochwand übernommen werden, um 
dem Gebirgsdruck entgegenzuwirken.

Dazu wird die eingesetzte Spülflüssigkeit spe-
ziell auf die zu durchbohrende Geologie abge-
stimmt, indem ihr spezifisches Gewicht und ihre 
Zusammensetzung verändert werden. In der Re-
gel kommt dazu eine wasserbasierte Spülung 
(Suspension) mit verschiedensten mineralischen 
oder polymeren Zusätzen, wie zum Beispiel 
Tonsuspensionen oder Betonit, zur Anwendung,

Ohne die stützende Wirkung würden lockere Ge-
steinsschichten in die Bohrung gedrückt und da-
mit den Bohrfortschritt behindern oder blockie-
ren. Weiterhin könnte das unter hohem Druck 
stehende Spülmittel in poröse oder gar (trink-)
wasserführende Schichten eindringen. Damit 
dies vermieden wird, muss die Spülflüssigkeit 
durch geeignete Zusätze „verdickt“ werden. 

3.4 Verrohrung bis zum Entnahmepunkt

Die Stützfunktion der Spülung reicht mit zuneh-
mender Bohrtiefe nicht mehr aus, um die Stabi-
lität der Bohrlochwand zu gewährleisten. Folg-
lich muss das Bohrloch in gewissen Abständen 
durch die Einbringung von Stahlrohren (soge-
nannte Casings) gegen Einsturz abgesichert wer-
den. Gleichzeitig erreicht man damit einen Tor-
sionsschutz – quasi ein verlängertes Bohrfutter.

Mit zunehmender Tiefe reduziert sich der Durch-
messer der Casings teleskopartig. In den unter-
schiedlichen Tiefen sind die Rohre aber nicht nur 
unterschiedlich breit, sondern haben auch dem 
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jeweiligen Durchmesser entsprechende Aufga-
ben. Der Rohrdurchmesser steht wiederum in 
Abhängigkeit zur endgültigen Teufe. Insofern 
kann eine Bohrung gemäß ihrer Verrohrung grob 
in folgende Abschnitte unterteilt werden:

Standrohr

Das Standrohr bildet den ersten Teil der Bohrung 
und hat von allen Casings den größten Durch-
messer – zum Beispiel ein 20″-Rohr, das bis in 
eine Tiefe von circa 40 Metern eingebaut wird. 
Die Aufgabe besteht zunächst darin, eine grund-
legende Bohrführung für das Bohrgestänge ein-
zurichten und den Bohrturm vor Unterspü-
lungen zu schützen. Im Normalfall wird das 
Standrohr in den Untergrund gerammt. Im An-
schluss wird es – wie alle folgenden Rohre auch – 
mit der Bohraußenwand verbunden, indem von 
unten Zement in den Zwischenraum von Bohr-
wand und Rohr (den sogenannten Ringraum) ein-
gepresst wird.

Ankerrohrtour

Nach dem Setzen des Standrohrs wird dessen 
zementierter Boden mit einem kleineren Durch-
messer (z. B. 17,5″) durchbohrt und weiter abge-
teuft. Die Ankerrohrtour „verankert“ gleichsam 
das Bohrgestänge über einen Blowout-Preventer 
(auch BOP) mit dem Antrieb. Dieser ist notwen-
dig, damit plötzliche Gasaustritte vermieden 
werden. Außerdem werden durch die Ankerrohr-
tour die tiefer gelegenen Trinkwasserhorizonte 
geschützt.

Arbeitsrohrtour

Bei der Arbeitsrohrtour handelt es sich um den 
Hauptteil des Bohrungsaufbaus, in dem die Bohr-
arbeiten bis zum Zielhorizont ausgeführt wer-
den. Die Arbeitsrohrtour sichert die abgeteufte 
Bohrung gegen Einsturz. Bei Richtbohrarbeiten 
dient sie zudem dazu, die Schleiflasten am Ab-
lenkpunkt aufzunehmen. Mit dem Ende der Ar-
beitsrohrtour wird der Meißel durch den Zielho-
rizont vorangetrieben und unterstützt damit als 
Produktionsrohrtour. 

Im Weiteren können die Bohrarbeiten durch eine 
Stimulation des Zielhorizonts ergänzt werden, 
wenn die Zuflussrate unmittelbar nach dem 
Bohren nicht den Erwartungen entspricht oder 
ein darauffolgender Pumpversuch unbefriedi-
gende Förderraten nachweist.

Abbildung 11: Verrohrung; Quelle: ERGO

Bohrlochkomplettierung

Die Bohrlochkomplettierung im unteren Bereich 
kann in Abhängigkeit zu den geologischen Bedin-
gungen in zwei Varianten erfolgen. Die erste, die 
sogenannte Open-Hole-Komplettierung, kommt 
dann zum Einsatz, wenn der Förderhorizont be-
züglich seiner petrophysikalischen Eigenschaf-
ten relativ stabil ist, wie beispielsweise im Granit. 
Dann erfolgt keine Komplettierung der Bohrung 
beziehungsweise kein Rohreinbau. 

Ist dagegen der Förderhorizont brüchig oder in-
stabil, wird der Förderbereich verrohrt. Um Ther-
malwasser fördern zu können, werden die Rohre 
(auch Liner genannt) mit Schlitzen versehen und 
frei hängend von der Arbeitsrohrtour mittels Pa-
cker eingebracht. Bei dieser Variante spricht man 
von einer Cased-Hole-Komplettierung. 

3.5 Bohrlochmessungen

Bohrlochmessungen sind notwendig, um die je-
weiligen geophysikalischen Parameter wie Dichte/ 
Porosität, tektonisches Spannungsverhalten usw.  

Standrohr

Zement

Ankerrohr

Arbeitsrohr
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zu lokalisieren und zu bestimmen. Neben diesen 
wichtigen Daten liefern sie auch Aufschluss über 
die korrekte Durchführung der Bohrarbeiten (Nei-
gung der Bohrung) sowie die Festigkeit und Stärke 
der Zementierungen. Weiterhin können Bohrloch-
messungen unterteilt werden in Messungen wäh-
rend des Bohrfortschritts (MWD = Measurement 
While Drilling, Mud-Logging) und Messungen 
nach dem Erreichen des Zielhorizonts.

Measurement While Drilling

Measurement While Drilling nutzt eine Mess-
sonde hinter dem Bohrmeißel, mit der während 
des Bohrens verschiedene Messungen durchge-
führt werden können. Für eine Geothermieboh-
rung lohnt sich ihr Einsatz insofern, als dass bei 
einer Richtbohrung der Verlauf der Bohrung ge-
ortet werden kann, indem ein Druckimpuls – 
ähnlich dem seismischen Verfahren – in die 

Spülflüssigkeit gegeben wird, der am Bohrkopf 
aufgenommen wird. Durch eine computerunter-
stützte Berechnung lässt sich ermitteln, wo sich 
der Meißel im dreidimensionalen Gebirgsraum 
befindet (vgl. Abb. 12).

Mud-Logging

Das Mud-Logging ist eine Untersuchungsme-
thode, mit der die erzielte Teufe ermittelt wer-
den kann, auch wenn die eigentliche Messung 
beziehungsweise Entnahme oberirdisch erfolgt. 
Mit Mud-Logging wird das ausgespülte Bohrklein 
geprüft, indem ihm in bestimmten zeitlichen Ab-
ständen eine Probe entnommen und mikrosko-
pisch untersucht wird. Mithilfe einer Analyse der 
im Bohrklein enthaltenen fossilen Einlagerungen 
und Bestandteile kann ein grobes geologisches 
Schichtenverzeichnis erstellt werden, aus dem 
auf die erbohrte Teufe zu schließen ist.
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Abbildung 12: Measurement While Drilling; Quelle: ERGO
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3.6 Stimulationsmaßnahmen

Nach der Bohrung und den Bohrlochmessungen 
stehen die hydrothermalen Parameter vorläufig 
fest. Falls sie nicht den Erwartungen gemäß der 
geologischen Machbarkeitsstudie entsprechen, 
werden zur Verbesserung Stimulationsverfahren 
eingesetzt. Ein häufig angewandtes Verfahren 
im Molassebecken ist die Säurestimulation. Bei 
diesem Verfahren wird eine hoch konzentrierte 
Säure in die erbohrten Zielhorizonte injiziert, um 
das anstehende Mineral zu lösen und aufzubre-
chen. Dabei werden reine Salz-, Zitronen- oder 
Essigsäure oder Mixturen dieser Säuren mitein-

ander in das Bohrloch eingepresst. Mit der Säure-
stimulation erzielt man erhebliche Produktions-
steigerungen in kalkhaltigen Lagerstätten.

3.7 Multilaterale Bohrungen

Bei der multilateralen Bohrung wird von der Pro-
duktionsbohrung ein Seitenast in ein anderes 
Target gebohrt und dadurch der Kontakt zum 
Reservoir verbessert. Da beide Bohrungen offen 
sind, können auch beide für die Produktion ge-
nutzt werden. Dieses Verfahren wir eingesetzt, 
wenn das Mutterbohrloch nicht die gewünschte 
Fündigkeit erbringt. 
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4 Risiken der Bohrtechnik

Es gibt kaum eine geothermische Tiefbohrung, 
die nicht unter erschwerten Bedingungen abge-
teuft wird. Da die geologischen Voraussetzun-
gen lokal verschieden sind, gibt es keine „Stan-
dardroutine“, um Tiefbohrungen bohrtechnisch 
zu bewältigen. Zur Bohrtechnik zählen die Boh-
rungsart (Richtbohrung), das Bohrgestänge, der 
Einsatz von verschiedenen Werkzeugen, die in 
das Bohrloch eingebracht werden, sowie die 
Spülungszusammensetzung und die Ringraum-
zementation. Alle bohrtechnischen Einrichtun-
gen müssen individuell an alle geologischen Ge-
gebenheiten angepasst werden, um optimal die 
Zielteufe zu erreichen.

4.1 Technologische Risiken

Die technologischen Risiken können zum Beispiel 
darin liegen, dass bei einer Richtbohrung die Ab-
lenkung in einer ungünstigen Gesteinsformation 
erfolgt. Dies kann in einem instabilen Bereich zu 
Bohrspülungsverlusten und in zu massiven har-
ten Bereichen zu Winkelabweichungen führen. 
Das hat zum Resultat, dass der Bohrfortschritt 
nicht den geplanten Erwartungen entspricht. Es 
kommt zu Verzögerungen und folglich auch zu 
einer Kostenerhöhung.

Weiterhin kann der Umlenkdruck am Umlenk-
punkt zum „Auskavernen“ des Gesteins füh-
ren, wodurch ein späterer Rohreinbau erschwert 
wird und sich beim späteren Betrieb eine latente 
Schwachstelle bildet, weil es hier an seitlichem 
Halt fehlt.

Als weiteres technologisches Risiko ist der Bruch 
des Bohrgestänges aufgrund eines überhöh-
ten Torsionsdrucks zu nennen. Dadurch kann 
eine Kettenreaktion im Bohrloch eintreten und 
im schlimmsten Fall die unverrohrte Bohrwand 
teilweise einstürzen, sodass die Bohrung mögli-
cherweise oberhalb des Einsturzbereichs seitlich 
abgelenkt und parallel zur bereits abgeteuften, 
zugeschütteten Bohrung weitergeführt wird. 
Dies kann gleichermaßen zu einem Zeitverzug 
und einer erheblichen Kostenerhöhung führen.

Eine den geologischen Bedingungen nicht ad-
äquate Meißelplanung kann zweierlei Auswir-
kungen haben. Zum einen kann ein falscher Mei-
ßeleinsatz den Peripheriebereich der Bohrung 
(Bohrwand) strukturell so schädigen, dass die 
Stabilität nicht mehr gewährleistet ist. Dadurch 
kann die Bohrwand einstürzen und den unteren 
Bohrbereich zuschütten, sodass in der Folge der 
Bohrkopf stecken bleibt und der weiterlaufende 
obertägige Antrieb durch die Torsionskraft das 
Gestänge abschert. Zum anderen kann eine fal-
sche Meißelwahl zur schnelleren Abnutzung und 
damit zu häufigem Auswechseln führen. Verzö-
gerungen im Bohrfortschritt und eine erhebli-
che Kostensteigerung sind dadurch vorprogram-
miert.

Weiterhin birgt eine falsche Zusammensetzung 
der Spülflüssigkeit ein technologisches Risiko. Es 
besteht hier die Gefahr, dass die Spülflüssigkeit 
nicht ausreichend thixotrop ist, sodass die Sta-
bilität beispielsweise während eines Werkzeug-
wechsels nicht gewährleistet werden kann und 
das Bohrloch im unverrohrten Bereich kollabiert.

Auch die Zusammensetzung des Ringraumze-
ments kann sich nachteilig auswirken. So kommt 
es vor, dass die Zementierung nicht wie ge-
wünscht aushärtet und dadurch Rohrtouren stel-
lenweise unzureichend hinterfüllt sind. In diesen 
Bereichen können die radialen und axialen Ge-
birgskräfte auf das Rohr nicht nachhaltig auf-
genommen werden. Die Folgen im späteren Be-
trieb sind Ermüdungserscheinungen sowie die 
Undichtigkeit im hydraulischen und pneumati-
schen Sinne.

4.2 Geologische Risiken

Das geologische Risiko ist von den hydraulischen 
Gesteinseigenschaften, dem vor Ort tatsächlich 
herrschenden Temperaturniveau sowie von den 
geologischen Rahmenbedingungen abhängig. 
Bohrtechnische Risiken sind beispielsweise das 
Beherrschen von Überdrücken, die in einigen geo-
logischen Horizonten in Erscheinung treten kön-
nen, die Gefahr von totalen Spülungsverlusten 
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(z. B. im Bereich von Störungen), das Antreffen 
von Kohlenwasserstoffen oder das Festwerden 
beziehungsweise Abreißen des Bohrgestänges.

4.3 Festwerden

Neben geologischen und technischen Fragen 
stellt ein zu langsamer Bohrfortschritt einen zu-
sätzlichen Risikobereich dar. In Kombination mit 
dem seitlich auf die Bohrung einwirkenden Ge-
birgsdruck kann es zu einer Verformung des noch 
unverrohrten Bohrlochs kommen, sodass die 
Form eines Ovals entsteht. Sofern alle Fangme-
thoden versagen, kann der Bohrkopf nicht mehr 
gezogen werden. In der Folge muss die Bohrung 
sektional aufgegeben, der Bohrkopf abgetrennt, 
das Bohrloch teilverfüllt (zementiert) und ober-
halb des Bereichs wieder seitlich abgelenkt wer-
den.

4.4 Fangarbeiten

Fangarbeiten, um Bohrequipment oder Mess-
werkzeuge zu bergen, sind aufwendig und kost-
spielig. Die Kosten für das Vorhalten eines Bohr-
geräts einschließlich einer Bohrmannschaft 
belaufen sich auf circa 50.000 Euro pro Tag. Der 
Aufwand für Fangarbeiten kann so schnell eine 
Million Euro übersteigen. Ein möglicherweise er-
forderlicher Sidetrack schlägt nochmals in glei-
cher Größenordnung zu Buche. Der Verlust von 
hochempfindlichen Messwerkzeugen kann die 
Aufwendungen um eine weitere Million Euro er-
höhen.

4.5 Fündigkeitsrisiko

Das Fündigkeitsrisiko, also die Frage nach der Ein- 
trittswahrscheinlichkeit der prognostizierten Wer- 
te für Temperatur und Menge des Thermalwas-
sers, hat einen entscheidenden Einfluss auf die 
Investitionsbereitschaft in geothermische Pro-
jekte. Mit steigendem Erkundungsumfang sinkt 
in aller Regel das Fündigkeitsrisiko. Dabei ist we-

niger die Temperaturvorhersage für einen de-
finierten Zielhorizont problematisch, sondern 
die Aussage zu potenziellen Förderraten. Bei 
den hohen Bohrkosten ist dieses Risiko erheb-
lich. Bestimmend sind die zu erzielenden Para-
meter Massenstrom, Temperatur und Nachhal-
tigkeit beziehungsweise Dauer der möglichen 
Nutzung. Einen bisherigen Ansatz, dieses Risiko 
finanziell abzusichern, stellt ein staatlich initiier-
ter Versicherungsfonds dar. Dieser soll die Zeit 
überbrücken, bis verwertbare statistische Daten 
vorliegen, und das Risiko damit für die Versiche-
rungswirtschaft „berechenbar“ machen. Nicht 
unter den möglichen Versicherungsschutz fallen 
geologische und technische Risiken.

Die Fündigkeitsversicherung deckt den Schaden, 
der eintritt, wenn die Bohrung trotz Stimulati-
onsmaßnahmen nicht zum geplanten Zweck ge-
nutzt werden kann. Die maximale Schadenhöhe 
errechnet sich aus den Bohrkosten plus den Kos-
ten für Stimulationsmaßnahmen. Das Fündig-
keitsrisiko wird durch die Parameter Fließrate 
(Schüttung) und Temperatur definiert.

Für den Abschluss einer solchen Versicherung 
müssen verschiedene Informationen vorliegen, 
wie:

• geologische und hydrogeologische Gutachten 
zum geplanten Projekt

• Machbarkeitsstudie über das geplante Projekt

• Projektplan

• Referenzdaten (benachbarte Bohrungen mit 
Testergebnissen)

• Bohrplan mit Stimulationsmaßnahmen und 
Kosten

• Definition der versicherten Ereignisse
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5 Thermalwasserkreislauf

Der Thermalwassertransport zwischen der För-
derbohrung und dem Maschinenhaus und von 
dort zur Injektionsbohrung erfolgt über größ-
tenteils erdverlegte wärmeisolierte Rohrleitun-
gen. Die in Norddeutschland energetisch ge-
nutzten Thermalwässer sind sehr salzhaltig. Die 
tiefenabhängige Salzkonzentration kann hier 
über 300 Gramm pro Liter erreichen (Meerwas-
ser enthält durchschnittlich 35 g/l). Im Thermal-
wasser sind meist geringe Anteile gelöster Gase 
als „Schichtgase“ nachweisbar, die sich vorrangig 
aus Stickstoff (N2), Kohlendioxid (CO2), mitun-
ter auch Schwefelwasserstoff (H2S) und Methan 
(CH4) sowie Spuren von Helium (He) zusammen-
setzen. Solche Wässer wirken ausgesprochen 
korrosiv auf die meisten Metalle. Ein Korrosi-
onsschutz des Thermalwasserkreises ist deshalb 
zwingend erforderlich. Da das Thermalwasser in 
seiner Zusammensetzung möglichst nicht verän-
dert werden darf (z. B. durch Entfernen einzelner 
Komponenten oder die Zugabe von Hemmstof-
fen bzw. die pH-Wert-Anhebung in den basi-
schen Bereich), sind Korrosionsschutzmaßnah-
men vorrangig auf die Materialauswahl oder 
die Beschichtung begrenzt. Falls es Temperatur 
und Druck in der Anlage zulassen, werden daher 
glasfaserverstärkte oder vernetzte Kunststoffe 
eingesetzt. Dies betrifft beispielsweise die Ver-
rohrung innerhalb der Bohrungen oder die ver-
bindende obertägige Rohrleitung, die beide aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) erstellt 
werden. Einfache Stahlrohrleitungen kommen 
dagegen im Normalfall nicht infrage.

Der Thermalwasserkreis wird unter einem Druck 
von bis zu 16 Bar betrieben. Zusätzlich werden 
die mit Thermalwasser in Berührung kommen-
den Anlagenteile mit sogenanntem Inertgas 
(z. B. Stickstoff) beaufschlagt. Dies gilt für die 
Ringräume und die Druckhaltesysteme inner-
halb der Anlage. Damit soll der Sauerstoffeintrag 
in den Thermalkreis verhindert werden, da nicht 
nur die Bildung von Oxidations- und Korrosions-
produkten, sondern auch die bei einem Kontakt 
der Thermalwässer mit Sauerstoff auftretenden 
Redoxpotenzialänderungen, insbesondere bei 

der Reinjektion der Wässer, zu erheblichen Pro-
blemen führen können. Zusätzlich sollte auch 
während des Betriebs in regelmäßigen Abstän-
den der Sauerstoffgehalt der Injektionswässer 
messtechnisch bestimmt werden, um gegebe-
nenfalls rechtzeitig vor einer starken Verände-
rung des Speichers zu reagieren.

Außer den im Bohrloch installierten Filtern sind 
oberirdisch weitere im Thermalwasserkreislauf 
angeordnet. Eine Filteranlage unmittelbar nach 
der Fördersonde hält bei der Bohrung mitgeför-
derte Partikel zurück. Das dient dem Schutz des 
oberirdischen Anlagenaufbaus – zum Beispiel 
vor Sedimentation in Bauteilen, die mit geringer 
Strömungsgeschwindigkeit passiert werden. Die 
mitgeführten Partikel können sowohl aus dem 
Förderhorizont selbst stammen als auch Fremd-
stoffe aus den Sondeneinbauten, der Pumpe 
oder der Verrohrung sein. Eine weitere in der Re-
gel mit feinmaschigeren Filtern ausgestattete 
Filteranlage ist vor der Einleitung des Thermal-
wassers in die Injektionsbohrung installiert. Sie 
verhindert den Eintrag von feinsten Partikeln aus 
dem Förderhorizont und chemischen Fällungs-
produkten in die Injektionssonde und damit in 
den Speicherhorizont. Im Verhältnis zum Förder-
volumenstrom ist die Menge der abgeschiede-
nen Feststoffpartikel sehr gering.

Das Slopsystem (Auffangbehältnis) nimmt die-
jenigen Thermalwässer auf, die bei Wartungs-
arbeiten am Wärmeüberträger oder beim Filter-
wechsel anfallen oder durch geringe Leckströme 
an Dichtungselementen austreten. Dies gilt 
auch für die beim Anfahren der Anlage anfallen-
den Thermalwässer aus der Spülung der Bohrung 
und des obertägigen Anlagenkreises. Die aus der 
Erde entzogene Wärme wird in einem Wärme-
tauscher an einen Sekundärkreis zur Nutzung im 
Heizsystem oder im Kraftwerk übertragen. So 
sind die Kreise vollständig stofflich und hydrau-
lisch voneinander getrennt. Die Auslegung der 
Hydraulik und die Materialauswahl erfolgen für 
jeden Kreis eigenständig. Diese oben genannten 
Anforderungen gelten allein für den Thermal-
wasserteil.
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6 Geothermische Kraftwerke

Um die Wärme aus der Erde in elektrische Ener-
gie umzuwandeln, stehen verschiedene Prozesse 
und Anlagen zur Verfügung. Alle beinhalten eine 
Turbine, in der das Arbeitsmedium entspannt und 
dabei über eine Welle einen Generator antreibt. 
Der klassische Dampfkraftprozess (Clausius-Ran-
kine-Prozess) und der offene Gasturbinenprozess 
bilden dafür die Basis. Das aus der Bohrung geför-
derte Fluid (Thermalwasser, Dampf oder eine Mi-
schung aus beidem) dient entweder direkt als Ar-
beitsmedium oder überträgt die Wärme in einem 
Wärmetauscher an ein Sekundärfluid. Neben Re-
servoirtemperatur, Dampfgehalt und Druck le-
gen der Gehalt an nicht kondensierbaren Gasen, 
die Mineralisation und nicht zuletzt die Ergiebig-
keit eines Geothermievorkommens fest, welche 
Arten von Kraftwerken zur Stromerzeugung im 
jeweiligen Fall infrage kommen:

• Anlagen zur direkten Nutzung des Fluids wer-
den ab Reservoirtemperaturen von 150 Grad 
Celsius eingesetzt. Alle diese Prozesse profitie-
ren von möglichst geringen Anteilen an nicht 
kondensierbaren Gasen und einer geringen 
Mineralisation.

• Binäranlagen werden ab Reservoirtempera-
turen von 80 Grad Celsius verwendet, höhere 
Temperaturen sind möglich und verbessern 

den Wirkungsgrad erheblich. Durch die Wahl 
eines geeigneten Arbeitsmittels kann das je-
weilige Temperaturniveau bestmöglich ge-
nutzt werden. Die für Geothermieanlagen typi-
schen verfahrenstechnischen Fragestellungen 
beschränken sich auf den Thermalwasserkreis. 
Deswegen werden Binäranlagen auch gern 
bei Lagerstätten, die prinzipiell aufgrund des 
Dampfgehalts und der Temperatur zur direk-
ten Nutzung geeignet wären, aber eine hohe 
Mineralisation oder hohe Anteile an nicht kon-
densierbaren Gasen aufweisen, eingesetzt. 
Dabei nutzen sie entweder das gesamte Ent-
halpiegefälle oder arbeiten als zweite Stufe 
hinter einer Gegendruckturbine.

6.1 Rankine-Kreislauf

Der Rankine-Kreislauf mit organischem Arbeits-
mittel (Organic Rankine Cycle, ORC) gleicht, wenn 
man die einzelnen Komponenten betrachtet, 
dem klassischen Rankine-Kreislauf: 

Das Arbeitsmedium wird vorerwärmt, verdampft, 
überhitzt und dann in der Turbine entspannt. An-
schließend kondensiert es, und die Speisepumpe 
erhöht wieder den Druck. Der wesentliche Unter-
schied liegt in den Prozessparametern Druck und 
Temperatur. Beide liegen weit unter den Werten, 
wie sie in Dampfkraftwerken vorherrschen. Die 
Bedingungen für die verwendeten Arbeitsstoffe 
werden von der Temperatur der zur Verfügung 
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stehenden Wärmequelle bestimmt. Das Arbeits-
mittel sollte bei vergleichsweise niedrigen Tem-
peraturen verdampfen, ungiftig sein und keine kli-
maschädigende Wirkung haben. Zurzeit werden 
kurzkettige Kohlenwasserstoffe (z. B. Pentan) und 
sogenannte azeotrope Gemische (Ammoniak/
Wasser in entsprechender Zusammensetzung) 
eingesetzt. Das Arbeitsmittel wird so gewählt, 
dass seine thermodynamischen Eigenschaften 
optimal zur vorhandenen Wärmequelle passen. 
ORC-Anlagen mit der typischen 0,5- bis 1,5-Mega-
watt-Leistung werden weltweit seit über 15 Jah-
ren sicher und zuverlässig betrieben.

Durch die Verwendung organischer Arbeitsmit-
tel treten verschiedene technische Fragestellun-
gen auf: 

• Turbinen sind meist Sonderturbinen, da sich 
das Arbeitsmittel stark von Wasser unterschei-
det (Molekulargewicht, geringere spezifische 
Wärmekapazität). 

• Die Arbeitsmittel sind oftmals aggressiv, sodass 
die Oberflächen der Turbinen und der Wärme-
überträger beschichtet oder auf andere Art ge-
gen Korrosion geschützt werden müssen. 

• Die Dichtung der Kreisläufe ist aufwendiger als 
bei Wasser und dadurch in manchen Fällen nur 
schwer realisierbar. 

6.2 Kalina-Kreislauf

Beim Kalina-Kreislauf werden Zweistoffgemi-
sche (z. B. Ammoniak/Wasser) als Arbeitsmedien 
verwendet. Der besondere Vorteil des Kalina-Pro-
zesses liegt in den günstigeren Wärmeübertra-
gungsverhältnissen bei Verdampfung und Kon-
densation. Beide Zustandsänderungen erfolgen 
im Gegensatz zum Rankine-Prozess nicht iso-
therm. Vielmehr wird jeweils die Eigenschaft der 
Gemische genutzt, durch Änderungen der Kon-
zentration auch Temperaturänderungen zu be-
wirken. Dies geschieht durch die Konzentrati-
onsänderung der Einzelphasen von Wasser und 
Ammoniak bei konstanter Gesamtkonzentration 
und konstantem Druck. Dabei verdampft das Ge-
misch unter stetig ansteigenden Temperaturen 
beziehungsweise kondensiert unter stetig sin-
kenden Temperaturen. Die größten technischen 
Schwierigkeiten wurden bisher in der Zersetzung 
des Ammoniaks und den damit erforderlichen er-
heblichen Aufwendungen zum Ausschleusen der 
Zersetzungsprodukte gesehen. 

Ein bedeutender Vorteil gegenüber ORC-Anlagen 
ist der höhere thermodynamische Wirkungs-
grad, insbesondere bei niedrigen Vorlauftempe-
raturen (< 140 ° C). In Abhängigkeit von den Rah-
menbedingungen werden Verbesserungen von 
bis zu 50 Prozent erwartet. 
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VIII Smart Grid

Einleitung

Der aus dem Englischen stammende Begriff 
Smart Grids bezeichnet sogenannte intelligente 
Stromnetze. Er zielt auf eine Steuerung der Netze, 
der Erzeuger und der Verbraucher, also eine Re-
gulierung aller beteiligten Parteien, ab.

Dabei geht es um die zukünftige Gestaltung der 
Netze und die An- und Einbindung der Energie-
erzeugung und des Energieverbrauchs. Die The-
matik ist nicht auf Deutschland beschränkt; viel-
mehr bedarf es aufgrund der Klimaziele und 
Veränderungen neuer Regelungen in Europa und 
weltweit.

1 Ausgangssituation

Nicht nur in Deutschland, sondern europaweit 
steht der Strombereich vor großen Veränderun-
gen.

Die in Betrieb befindlichen Kraftwerke sind viel-
fach veraltet. In Deutschland hat der Ausbau der 
Erneuerbaren Energien vor allem dafür gesorgt, 
dass manche Kraftwerke nicht mehr wirtschaft-
lich betrieben werden können. Die Betreiber wür-
den diese Kraftwerke gern abstellen, allerdings 
muss dies durch die Bundesnetzagentur geneh-
migt werden. Um stabile Netze zu gewährleis-
ten, werden diese Kraftwerke allerdings noch 
benötigt. Der massive Ausbau im Bereich der Er-
neuerbaren Energien, speziell der Windenergie 
und Photovoltaik, bringt es mit sich, dass sich 
die wetterbedingten Schwankungen bei der Er-
zeugung von Strom aus diesen beiden Energie-
quellen in einer hohen Fluktuation im Stromnetz 
zeigen. Gleichzeitig erfolgt ein Paradigmenwech-
sel. Vor dem Ausbau der Erneuerbaren Energien 
wurde die Energieerzeugung zentral durch große 
Kraftwerke bewerkstelligt. Inzwischen erfolgt 
die Stromerzeugung häufig dezentral. Durch den 
gleichzeitig geplanten Ausstieg aus der Kernener-
gie hat sich der Handlungsdruck in Deutschland 

zusätzlich erhöht, da auch in Zukunft die zuver-
lässige und stabile Verfügbarkeit von Strom vor-
handen sein soll. Zudem erfolgt die Energiege-
winnung oft dezentral, aber nicht in der Nähe der 
Verbraucher. Die Stromerzeugung aus Windener-
gie – der mit Abstand stärkste Bereich innerhalb 
der Erneuerbaren Energien – erfolgt überwie-
gend im nördlichen Teil Deutschlands. Durch den 
Ausbau auf See wird dieser Effekt noch verstärkt. 
Ein Großteil des Stroms wird in Süddeutschland 
benötigt. Aufgrund dieses Ungleichgewichts ist 
ein erheblicher Ausbau der Netze notwendig, um 
den Strom an die Stelle zu bringen, an der er be-
nötigt wird.

2 Die zukünftigen Anforderungen und 
Gestaltungen des Strommarktes

Die europäische Klimapolitik hat mit dem Be-
schluss der Reduzierung der sogenannten Treib-
hausgase bis 2030 um 40 Prozent und der gleich-
zeitigen Steigerung des Anteils der Erneuerbaren 
Energien bis 2030 auf 27 Prozent an der gesam-
ten Stromerzeugung Eckpunkte gesetzt. Ziel der 
Bundesregierung ist eine Reduktion der Emissi-
onen von mindestens 40 Prozent bis 2020 und 
80 bis 95 Prozent bis 2050 gegenüber 1990. 
Das soll vor allem durch den Ausbau Erneuer-
barer Energien und eine Steigerung der Energie-
effizienz erreicht werden. Diese Ziele sind in ih-
ren Grundzügen bereits im Energiekonzept von 
2010 festgeschrieben. Durch das Aktionspro-
gramm Klimaschutz kann Deutschland bis 2020 
zusätzlich zwischen 62 und 78 Millionen Ton-
nen Treibhausgase einsparen. Dies soll auch da-
durch erreicht werden, dass 2,7-Gigawatt-Kohle-
kraftwerke schrittweise vom Netz genommen 
werden. Durch diese Maßnahme soll die Dekar-
bonisierung des Strombereichs vorangetrieben 
werden.
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Nach heutigem Stand gibt es drei wesentliche 
Möglichkeiten der Energieerzeugung im künf-
tigen Stromsystem: Kernkraftwerke, thermi-
sche Kraftwerke mit „Carbon Capture and Stora-
ge“-Technologie (CCS) und Erneuerbare Energien. 
Dabei spielt es eine große Rolle, inwieweit die 
Energie in Zukunft gespeichert werden kann.

Darüber hinaus sind erhebliche Anstrengungen 
notwendig, um die Stromnetze an die zukünfti-
gen Herausforderungen anzupassen.

Abbildung 1: Neubau Hochspannungsmast; Quelle: Teko

Zuletzt ist es wichtig, die Verbrauchsseite beein-
flussen beziehungsweise zumindest teilweise 
steuern zu können.

2.1 Energieerzeugung

Die Energieerzeugung aus den bereits vorhande-
nen und bekannten Energiequellen Kohle, Gas, 
Kernenergie und den Erneuerbaren Energien ist 
hinlänglich bekannt. Die Steuerung der Einspeise-
mengen erfolgt bereits heute durch die Netzbe-
treiber.

Im Folgenden werden die sich neu entwickeln-
den Technologien und ihr Zusammenhang mit 
den bestehenden Methoden beleuchtet.

2.1.1 Batteriespeicher

Batteriespeicher sind zunächst einmal keine voll-
kommen neue Technologie. Die Speicherung von 
Energie gibt es in vielfältigen Anwendungsberei-
chen, wie Fahrzeugen oder Telefonen. Neu ist die 
Größe der Batteriespeicher und die damit ver-
bundenen Problematiken. Durch die Speicherung 
ist es möglich, den aus den Erneuerbaren Ener-
gien gewonnenen Strom zwischenzuspeichern 
und bei Bedarf abzurufen und ins Netz einzuspei-
sen. Um eine Speicherung in erforderlicher Kapa-
zität und wirtschaftlichem Rahmen vornehmen 
zu können, bedarf es weiterer Forschungen. Die 
größten Speicher weltweit haben eine Leistung 
von 32 Megawatt.

Energie in größeren Mengen wurde bisher in Pump - 
speicherwerken „gespeichert“. Indem in Zeiten der 
geringen Stromnachfrage Wasser hochgepumpt 
wird, kann in Zeiten größerer Nachfrage Wasser 
abgelassen und auf diese Weise Strom erzeugt 
werden. 

Anhand eines Projekts der RWTH Aachen soll die-
ser Prozess beleuchtet werden.

Batteriespeicher mit Fünf-Megawatt-Leistung

Die RWTH Aachen hat sich zusammen mit ihren 
Partnern aus der Industrie zum Ziel gesetzt, fun-
dierte Aussagen über die Kosten und Einsparpo-
tenziale von Batteriespeicherkraftwerken zu ge-
winnen. 

Dazu wurde ein Batteriespeicherkraftwerk mit 
einer Leistung von fünf Megawatt errichtet, das 
im September 2016 in Betrieb gegangen ist. 
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Projektdaten

Projektstatus in Betrieb

Typische Anlagengröße 
(Energie) 

5 MWh

Typische Anlagengröße 
(Leistung) 

5 MW

Speicherverlust ca. 0,1 %/Tag 

Brauchbarkeitsdauer 
der Anlage 

technologieabhän-
gig bis zu 20 Jahren 

Ansprechzeit bei Be
reitstellung der Energie 

ca. 100 ms 

Wirkungsgrad (AC/AC) 
je nach Anwendung 
und Batterietyp 
ca. 90 %

Zyklenfestigkeit 
je nach Anwendung 
und Batterietyp bis 
zu 10.000 

Typische Entladezeit 45–60 min 

Typische Zeit zwischen 
Ein und Auslagerung 

stark anwendungs-
abhängig – von 
Sekunden bis zu 
mehreren Stunden 

Anwendungsbeispiele 

Integration von 
Erneuerbarer 
Energie, Regelleis-
tung, Stromhandel 

Projektlaufzeit
Juli 2013 bis Juni 
2017

Die Besonderheit von M5BAT ist der modulare 
Aufbau des Mittelspannungsspeichers, bei dem 
unterschiedliche Batterietechnologien miteinan-
der verknüpft werden. M5BAT steht für „Modu-
larer multi-Megawatt multi-Technologie Mittel- 
spannungsbatteriespeicher“. Es werden Lithium- 
Ionen-Batterien als kurzfristige Leistungsspeicher  
eingesetzt, Hochtemperaturbatterien dienen der  
Energiebereitstellung über mehrere Stunden und 
Bleibatterien werden bei kurzen und bei mittle-
ren Entladezeiten eingesetzt. 

Während des Baus und Betriebs der Anlage er-
mitteln die Wissenschaftler technische und wirt-
schaftliche Optimierungspotenziale. Zudem er-
arbeiten sie sogenannte Zielkostenansätze für 
Speicheranwendungen – wie Primär- und Sekun-
därregelung. Diese erlauben Aussagen darüber, 
ab welchen Erlösen Batteriespeicherkraftwerke – 
unter Berücksichtigung der Kostendegression 
insbesondere bei Batteriezellen – wirtschaftlich 
betrieben werden können oder welche regulato-
rischen Anreize geschaffen werden müssen. Die 
Ergebnisse werden dann in einem Handbuch für 
Batteriespeicherkraftwerke zusammengefasst, 
das für die Kostenplanung und den Einsatz von 
Batteriespeicherkraftwerken dienen soll.

Im laufenden Betrieb das Batteriekraftwerk 
weiter optimieren 

Die Errichtung und der Betrieb der Anlage soll 
belastbare Aussagen zur Lebensdauer, zu Kos-
ten und Einsatzpotenzialen ermöglichen. Dazu 
gehören neben den eigentlichen Kosten für die 
Batteriezelle vor allem auch Peripherien für die 
Installation der Batterieanlage. Diese enthalten 
neben der Unterbringung auch die Batteriema-
nagement- und Batterie-Diagnosesysteme so-
wie die zentrale Anlagensteuerung und das ther-
mische Management. Die Forscher erproben und 
optimieren das Zusammenspiel der unterschied-
lichen Batterietypen für verschiedene Anwen-
dungsprofile. Zudem soll ein Energiemanage-
mentsystem der Anlage an den einzusetzenden 
Batterien, dem Wechselrichter und der Leittech-
nik entstehen.

Elektrochemische Speicher sind dadurch inter-
essant, dass sie nicht wie Druckluftspeicher und 
Pumpspeicherwerke an geografische Voraus-
setzungen geknüpft sind und dass mit verhält-
nismäßig geringen Planungsfristen für die Er-
richtung zu rechnen ist. Es ist daher notwendig, 
die Kompetenzen zur Entwicklung kostengüns-
tiger Bauformen, zum optimierten Betrieb und 
zur vergleichenden Technologiebewertung auf-
zubauen und die Leistungsfähigkeit verschiede-
ner Technologien unter realistischen Einsatzbe-
dingungen ergebnisoffen zu prüfen. 
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Neue Formen von Batterien

Redox-Flow-Zellen nutzen chemisch gespei-
cherte Energie zur Stromerzeugung. Insofern 
ähneln sie Akkumulatoren, jedoch mit einem 
entscheidenden Unterschied: Anders als bei Bat-
terien bilden der elektrochemische Speicher und 
der Energiewandler keine untrennbare Einheit. 
Redox-Flow-Batterien speichern Energie in Elek-
trolytlösungen, indem gelöste Salze an Membra-
nen Elektronen aufnehmen und abgeben. Das 
Tankvolumen für die Elektrolyte bestimmt den 
Energiegehalt des Akkumulators.

2.1.2 Carbon Capture and Storage (CCS)

Carbon Capture and Storage beschäftigt sich mit 
Technologien, die es ermöglichen, Carbon oder 
genauer gesagt Kohlendioxid dauerhaft im Erd-
reich zu speichern.

Die rechtliche Grundlage hierzu wurde mit dem 
Gesetz zur Demonstration und Anwendung von 
Technologien zur Abscheidung, zum Transport 
und zur dauerhaften Speicherung von Kohlendi-
oxid am 17. August 2012 gelegt. Damit wird die 
Richtlinie 2009/31/EG zur geologischen Kohlen-
dioxidspeicherung umgesetzt.

Auf dieser Grundlage sollen in Deutschland Anla-
gen der CCS-Technologie umgesetzt und erprobt 
werden. Diese Demonstrationsprojekte sind so-

wohl zeitlich als auch mengenmäßig begrenzt. 
Das maximale Speichervolumen für ein Projekt 
liegt bei 1,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid jähr-
lich. Insgesamt dürfen in Deutschland mithilfe 
dieser Technologie im Rahmen des Projekts ma-
ximal vier Millionen Tonnen Kohlendioxid jähr-
lich in unterirdische Speicher gebracht werden. 
Der Untergrund ist im Hinblick auf die Eignung 
als Langzeitspeicher von Kohlendioxid zu unter-
suchen. Negative Auswirkungen auf Menschen 
und Umwelt sollen vermieden werden.

Die Anträge auf Speicherzulassung mussten bis 
Ende 2016 gestellt werden.

Der Ansatz bei dieser Technologie ist die deutli-
che Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes bei 
den industriellen Prozessen, der Energiegewin-
nung und der Erdgasgewinnung. Damit ließe sich 
ein erheblicher Beitrag zu den Klimaschutzzielen 
leisten.

Technologien zur Abscheidung von  
Kohlendioxid

Zur Abtrennung von Kohlendioxid bei Kraftwer-
ken gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Bei dem Prozess der Pre-Combustion wird der 
Festbrennstoff vergast und das Kohlendioxid ab-
getrennt. Durch den Prozess wird beispielsweise 
aus Kohle ein Brenngas erzeugt und kompri-

CO2-
Abscheidung

(Aminwäsche etc.)
Brennraum

Wärme

Kohle, Öl, 
Erdgas

Luft,
Sauerstoff

Asche Abgase

CO2-
Transport

(Pipeline, 
Bahn, Schiff)

CO2-
Sequestrierung

(Unterirdisch, 
untermeerisch)

Abbildung 2: Prozess CO2 - Speicherung; Quelle: Teko
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miert. Bei dem anschließenden Reinigungspro-
zess wird das Kohlendioxid aus dem Gas heraus-
gelöst, bevor es in eine Gasturbine geleitet wird.

Eine weitere Möglichkeit besteht mit dem Oxy-
fuel-Prozess. Das Verfahren basiert auf der Zu-
gabe von reinem Sauerstoff. Der Festbrennstoff 
wird verbrannt und das entstehende Kohlendi-
oxid anschließend abgetrennt.

Als dritte Methode ist das Post-Combustion-Ver-
fahren zu nennen. Bei diesem Prozess wird nach 
dem herkömmlichen Verfahren der Energiege-
winnung gearbeitet. Die Methode setzt auf die 
Reinigung der entstehenden Rauchgase. Die 
Rauchgasreinigung wird heute schon in allen An-
lagen eingesetzt, aber nicht zu Reduzierung von 
Kohlendioxid, sondern von Stickoxiden. Durch eine 
zusätzliche Reinigungsstufe kann die Kohlendi-
oxidabscheidung erfolgen.

Es können sich noch weitere Verfahren für die 
Kohlendioxidminderung entwickeln. Damit las-
sen sich auch in anderen Bereichen der Industrie 
die Abgabe von Kohlendioxid an die Umwelt re-
duzieren. Forschungen zielen auf die Steigerung 
der Effizienz dieser Prozesse. 

Das gewonnene Kohlendioxid wird anschließend 
in geeigneten Bodenschichten gespeichert. Da-
bei kann auf die Erfahrungen, die im Bereich der 
Ölindustrie gemacht wurden, zurückgegriffen 
werden.

Die Nutzung des eingelagerten Kohlendioxids ist 
eine weitere Herausforderung, die in Ergänzung 
zur Speicherung betrachtet wird.

2.1.3 Umwandlung von Energie  
 in Gas (Power to Gas)

Weltweit erste industrielle  
Power-to-Gas-Anlage

Forscher verfolgten im Projekt WOMBAT die 
Idee, das Strom- und Gasnetz miteinander zu ver-
binden. Überschüssiger Strom aus regenerativen 
Quellen soll zur Gewinnung von Wasserstoff ge-
nutzt werden. Dieser wird mit Kohlendioxid in ei-

ner Biogasanlage zu Methan, also der Hauptkom-
ponente von Erdgas, synthetisiert. So lässt sich 
die komplexe Infrastruktur der Gaswirtschaft 
vom Transport bis zur Speicherung nutzen.

Projektstatus Projekt beendet

Typische Anlagengröße 
Energie 

Kapazität des 
Erdgasnetzes 

Typische Anlagengröße 
Leistung 

6 MW 

Energiedichte  
volumetrisch 

Analog Erdgasnetz 

Wirkungsgrad AC/
VN CH4 

54 % ± 3 % 

Brauchbarkeitsdauer 
der Anlage (ein Zyklus/

Tag) 
Zielwert: > 20 Jahre 

Ansprechzeit bei Be
reitstellung der Energie 

30 s 

Typische Entladezeit 

Variabel durch 
sehr hohe Verstro-
mungsleistung im 
Netz 

Typische Zeit zwischen 
Ein und Auslagerung 

Beliebig durch orts- 
und zeitunabhängi-
ge Speicherung 

Anwendungsfelder, 
Beispiele 

Bereitstellung von 
e-gas für Mobilität 
unter Verwendung 
von elektrischer 
Überschussenergie. 
Einsatz als Sekun-
därregelleistung 
(SRL) möglich 

Laufzeit
Juli 2012 bis 
September 2016

Der Name des Projekts WOMBAT leitet sich von 
„Wirkungsgrad-Optimierung Methanisierungs- 
und Biogas-Anlagen-Technologie“ ab. An der An-
lage in der niedersächsischen Gemeinde Werlte 
wollen die Wissenschaftler die gesamte Prozess-
kette von der Elektrolyse und Methanisierung bis 



164 VIII SMART GRID

hin zur Nutzung optimieren. Dazu gehören tech-
nische Optimierungen am Anlagenverbund so-
wie systemische Analysen zu den Rückkopplun-
gen in den Netzen und im Mobilitätsbereich. 
Untersucht wird auch, wie Vermarktungswege 
für die eingespeicherte Energie etabliert wer-
den können. Die Forscher wollen aufzeigen, wie 
die Gesamtwirtschaftlichkeit der Technologie er-
reicht werden kann und zur ökologischen Opti-
mierung für die Sektoren Energie und Mobilität 
beitragen. Die weltweit erste Power-to-Gas-Pilot-
anlage im industriellen Maßstab bietet die Mög-
lichkeit, Erkenntnisse aus dem laufenden Betrieb 
einer solchen Anlage zu ziehen.

Synergien im Verbund

Ein besonderer Forschungsschwerpunkt liegt auf 
den Synergien mit der Biomethananlage des Pro-
jektpartners EWE. Die Wissenschaftler prüfen, in-
wieweit der Wirkungsgrad eines Verbunds Bio-
methan-/Power-to-Gas-Anlage (PtG-Anlage) durch 
ein spezifisches Wärmemanagement gegenüber 
einem Einzelbetrieb der beiden Anlagen gestei-
gert werden kann. Dieser Ansatz erscheint viel-
versprechend, denn in der PtG-Anlage gibt es 
verschiedene Wärmequellen, wie den Elektroly-
seur und die Methanisierungseinheit. In der Bio-
methananlage hingegen wird für einige Prozess-
schritte Wärme benötigt, zum Beispiel für die 
Hygienisierung der Abfälle, für die Fermenter-Be-
heizung und für die Kohlendioxidabtrennung. Ein 
Austausch der Wärmemengen erscheint nahe-
liegend. Besondere Herausforderungen ergeben 
sich aber durch den intermittierenden Betrieb der 
PtG-Anlage, dem ein kontinuierlicher Wärme bedarf 
der Biomethananlage gegenübersteht. 

Ein Großteil des eingespeicherten synthetischen 
Methans soll als Kraftstoff für Erdgasfahrzeuge 
genutzt werden. Im Rahmen des Projekts sollen 
Möglichkeiten gefunden werden, die Erlöse für 
das erneuerbare Methan und die Kosten für sein 
Inverkehrbringen zu optimieren. Auf diese Weise 
soll gezeigt werden, wie PtG-Anlagen innerhalb 
eines marktwirtschaftlichen Rahmens noch vor 
Eintreten einer energiewirtschaftlichen Notwen-
digkeit kostendeckend betrieben und damit wei-
terentwickelt werden können. 

Die Optimierung des Verbunds Biomethanan-
lage/PtG-Anlage soll durch ein umfassendes 
Monitoring begleitet und dokumentiert wer-
den. Dazu wird ein technisches Konzept mit ei-
ner Reihe von Messpunkten entwickelt, mit dem 
Stoff- und Energieströme in hoher zeitlicher Auf-
lösung über die Dauer des Projektvorhabens er-
fasst und analysiert werden können. Durch die 
unterschiedlichen zu analysierenden Betriebs-
strategien, die zudem in Abhängigkeit der Situa-
tion im Stromnetz, der Witterung usw., also un-
ter wechselnden Bedingungen, umgesetzt und 
analysiert werden sollen, wird die PtG-Anlage 
mit erhöhtem personellen Aufwand gefahren. 
Ziel ist eine Optimierung nach unterschiedlichen 
Kriterien (Stabilisierung Stromnetz, Reduzierung 
nicht nutzbarer Strommengen, Wirtschaftlich-
keit, Gesamtökologie des Verbunds PtG/BGA, 
Standfestigkeit Elektrolyse/Methanisierung), so-
dass schließlich im Sinne einer weitgehenden 
Automatisierung des Anlagenbetriebs sinnvolle 
und stabile Regelalgorithmen entwickelt werden 
können.

Bei der Optimierung im Bereich der Nutzung der 
eingespeicherten Energiemengen werden sys-
temische Untersuchungen unter Zuhilfenahme 
klassischer Life-Cycle-Assessments und Szena-
rio-Analysen vorgenommen.

PtG-Anlagen werden ihre Systemdienstleistung 
nur erbringen können, wenn eine Gesamtwirt-
schaftlichkeit erreicht werden kann und somit 
eine gewisse Verbreitung der Technologie über 
entsprechende Investments möglich erscheint. 
Daher liegt ein besonderer Fokus auf der Analyse 
und Optimierung der Stellgrößen, die einen gro-
ßen Einfluss auf Kosten und Erlöse haben.

Regelbetrieb seit Ende 2013

Im Mai 2011 wurde die Entscheidung getroffen, 
gemeinsam mit dem Anlagenbauer SolarFuel 
(heute: ETOGAS) im Emsland eine industrielle 
Power-to-Gas-Anlage neben eine bestehende 
Biomethananlage des Energieversorgers EWE 
zu bauen. Dabei soll das für die Methanisierung 
benötigte Kohlendioxid aus der Biogasaufberei-
tung genutzt werden. 
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Die PtG-Anlage hat ihren Regelbetrieb seit Ende 
2013 aufgenommen. Grundsätzliche Vorarbeiten 
wurden in den Bereichen Monitoring Wärmema-
nagement, Strombezug sowie Life-Cycle-Analyse 
und Inverkehrbringen des Energieträgers e-gas in 
Angriff genommen.

Hinzu kommen in diesem Jahr unter anderem Op-
timierungsmaßnahmen an der Biome than-Anlage, 
die eine verbesserte Versorgung der e-gas-Anlage  
mit hochkonzentriertem Kohlendioxid gewähr-
leisten sollen. Mit der Inbetriebnahme der e-gas- 
Anlage im Laufe des Sommers können auf Ba-
sis der Monitoring-Installationen Daten erhoben 
werden und später die ersten technischen Op-
timierungsmaßnahmen bezüglich des Betriebs 
der beiden Anlagen im Zusammenspiel einge-
leitet werden. Für 2014 und die Folgejahre sind 
dann ökologische wie ökonomische Optimierun-
gen in der Fahrweise beider Anlagen vorgesehen, 
insbesondere vor dem Hintergrund der Verfüg-
barkeit von Substraten für die Biogasanlage und 
der konkreten Netzsituation (Strom und Gas) am 
Anlagenstandort Werlte.

2.2 Stromnetze und Infrastruktur

Das deutsche Stromnetz ist weit verzweigt und 
gut ausgebaut. Unterteilt wird das Netz in 

a) Übertragungsnetze (Höchstspannung) 

und 

b) Verteilnetze, die wiederum in 
Hochspannungs-, Mittelspannungs- und 
Niederspannungsnetze unterteilt werden.

Den Netzbetreibern obliegt es, die Netze ent-
sprechend dem Bedarf weiterzuentwickeln und 
für einen sicheren Betrieb zu sorgen. Im Ener-
giewirtschaftsgesetz (EnWG) werden die Ver-
antwortlichkeiten klar geregelt. Neben der Ver-
antwortung zum Betrieb, der Erhaltung und der 
Modernisierung des Netzes haben die Netzbe-
treiber für einen offenen Zugang von Strom-
händlern und Stromlieferanten zu den Netzen 
zu sorgen.

Das deutsche Übertragungsnetz ist derzeit auf 
vier Gesellschaften aufgeteilt. Dies sind TenneT,  
50Hertz Transmission, Amprion und TransnetBW.

Die Übertragungsnetze ermöglichen einen Trans-
port von Strom über große Entfernungen mit ei-
ner relativ geringen Übertragungsverlustrate. 
Der Strom wird mithilfe dieser Netze in ganz 
Deutschland verteilt und an die Netze der an-
deren europäischen Staaten angebunden. Das 
Netz verfügt über circa 35.000 Kilometer. Bisher 
erfolgt die Übertragung mit Drehstrom und ei-
ner Höchstspannung von 220 oder 380 Kilovolt. 
Zukünftig soll die Übertragung bei den neuen 
Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-
leitungen mit bis zu 525 Kilovolt erfolgen.

Mit den Verteilernetzen wird der Strom aus den 
Übertragungsnetzen bis hin zum Endverbrau-
cher übertragen. Der Strom wird dabei nicht in 
Gänze diesen Weg gehen, weil Strom auch in die 
Verteilnetze eingespeist und von dort direkt zum 
Verbraucher geleitet wird.

Bei den Verteilnetzen wird zwischen Hochspan-
nung, Mittelspannung und Niederspannung un-
terschieden.

Die Nutzung der verschiedenen Netze und Span-
nungen dienen dem möglichst verlustarmen Trans-
port von Strom und werden in Abhängigkeit des 
Transportwegs bestimmt. Umspannwerke und 
Transformatorenstationen sorgen dafür, dass die 
Spannung für den Wechsel zwischen den Netzen 
hoch- oder runtertransformiert wird.

Das Hochspannungsnetz wird mit einer Span-
nung von 60 bis 220 Kilovolt betrieben. Das Netz 
umfasst circa 77.000 Kilometer.

Von Mittelspannung spricht man bei sechs bis 
60 Kilovolt. Das Leitungsnetz umfasst circa 
480.000 Kilometer.

Das Niederspannungsnetz mit 230 oder 400 Volt 
regelt die Verteilung zu den privaten Haushalten 
und größtenteils den gewerblichen oder kom-
munalen Nutzern, sofern sie nicht bereits einen 
Anschluss an das Hochspannungs- beziehungs-
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weise Mittelspannungsnetz haben. Die Länge des 
Netzes umfasst circa 1.123.000 Kilometer. 

Zukünftige Anforderungen an die Stromnetze

Die Änderungen bei der Energieerzeugung sor-
gen für einen erheblichen Anpassungsbedarf bei 
den Stromnetzen. Das gilt für alle Stromnetze. 
Die Schwankungen in der Erzeugung sind durch 
die Erneuerbaren Energien groß geworden und 
die Erzeugung folgt nicht mehr dem Bedarf, son-
dern den Naturgegebenheiten. Zusätzlich ste-
hen wir in Deutschland vor dem Problem, dass 
es zusätzlich eine örtliche Diskrepanz zwischen 
den Erzeugungsstandorten und den Nachfrage-
standorten gibt. Die Erzeugung aus Windener-
gie ist im Norden sehr ausgeprägt. Im Süden von 
Deutschland gibt es viele Industriestandorte. Der 
Ausbau der Übertragungsnetze ist für den zu-
künftigen Netzbetrieb enorm wichtig und be-
deutet ein erhebliches Investitionsvolumen.

Zusätzlich wird diese Thematik durch den Aus-
bau der Windenergie auf See noch verstärkt. Um 
dies in den Griff zu bekommen, sind zusätzliche 
Regeln notwendig, die den Ausbau auf See mit 
dem Ausbau der Übertragungsnetze an Land 
harmonisieren.

Der Vorteil der Energieerzeugung auf See liegt in 
der höheren Verlässlichkeit. Durch die konstante-
ren Windverhältnisse auf der Nord- und Ostsee 
ist die Energieerzeugung planbarer als an Land.

Die geeigneten Standorte für Deutschland lie-
gen 20 bis 40 Kilometer vor der Küste in der so-
genannten ausschließlichen Wirtschaftszone 
(AWZ). Andere europäische Länder haben weit-
aus küstennähere Standorte. 

Für die in der Ostsee erzeugte Energie kommt 
Drehstrom zum Einsatz. Im Gegensatz dazu 
nutzt man bei dem Strom, der in der Nordsee er-
zeugt wird, aufgrund der größerer Entfernung in 
der Regel Gleichstrom.

Welche Offshore-Anbindungsleitungen in den 
nächsten Jahren gebaut werden sollen, wird 
alle zwei Jahre mit dem Offshore-Netzentwick-

lungsplan (O-NEP) festgestellt, den die Bundes-
netzagentur in der Regel zusammen mit dem 
Netzentwicklungsplan an Land (NEP) bestätigt. 
Auf dessen Grundlage werden von den Über-
tragungsnetzbetreibern die erforderlichen Maß-
nahmen umgesetzt.

Durch die vielen kleinen Einheiten und die hö-
here Anzahl an Einspeisepunkten sowie durch die 
Nutzung der deutschen Netze zum Stromhandel 
zwischen den europäischen Partnern steigt die 
Belastung der Netze zusätzlich an. 

Nur mithilfe neuer Leitungen auf der Höchstspan-
nungsebene kann die Distanz zwischen Erzeu- 
gungsschwerpunkten (Norddeutschland) und Ver- 
brauchszentren (Süddeutschland) gelöst werden. 
Durch das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) 
und das Netzausbaubeschleunigungsgesetz Über- 
tragungsnetz (NABEG) sind die rechtlichen Vor-
aussetzungen dafür geschaffen worden.

Die Steuerung und Koordination der unterschied-
lich agierenden, dezentralen Komponenten erfolgt 
durch den informationstechnischen Zusammen-
schluss mit einem Energiemanagementsystem. 
Diese sogenannten Virtuellen Kraftwerke (VK) oder 
Regenerativen Kombikraftwerke (RKW) erweitern 
die Möglichkeiten zur bedarfsgerechten Energie-
bereitstellung erheblich. Es reicht jedoch nicht 
aus, den Energiebedarf jederzeit zu decken, son-
dern der Betrieb des Netzes muss durch System-
dienstleistungen (SDL) aktiv unterstützt wer-
den. Die Energiewirtschaft bezeichnet diese von 
den verteilt agierenden, regenerativen Energie-
trägern geforderte Eigenschaft als Kraftwerksei-
genschaft.

Der Begriff Kraftwerkseigenschaften für regene-
rative Energieanlagen deutet an, dass die Erzeu-
gung entsprechend den Systemanforderungen 
kontrollierbar und zuverlässig sein muss und die 
Anlagen das elektrische Netz bei Störungen stüt-
zen müssen. Wenn in Zukunft die Erneuerbaren 
Energien und besonders die Windenergie immer 
häufiger die gesamte Last im Netz decken, wer-
den die konventionellen Kraftwerke gedrosselt 
oder ganz abgeschaltet. Dann werden regenera-
tive Energieanlagen, die Systemdienstleistungen 
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bereitstellen müssen, genutzt, um das Netz sta-
bil zu fahren.

Zu den Dienstleistungen gehören neben der Regel-
leistungsbereitstellung (Frequenzhaltung, Primär-
regelleistung, Sekundärregelleistung und Minu-
tenreserve) auch die Blindleistungsbereitstellung 
(Spannungshaltung) und das Netzengpassmana-
gement. Weitere Systemdienstleistungen wie die 
Schwarzstartfähigkeit sind zwar bedeutend, ste-
hen jedoch nicht im Fokus der Herausforderun-
gen. Diese Fähigkeiten basieren auf der Steue-
rung der Wirk- und Blindleistung der Anlagen 
sowie dem Verhalten bei Netzstörungen wie 
zum Beispiel dem Fault-Ride-Through-Verhalten.

Mit Regelenergie wird die Energie, die ein Netz-
betreiber benötigt, um unvorhergesehene Leis-
tungsschwankungen in seinem Stromnetz aus-
zugleichen, bezeichnet. Es wird dabei zwischen 
positiver und negativer Regelenergie unterschie-
den. Bei dem Ausgleich von plötzlich erhöhter 
Nachfrage bei nicht ausreichendem Angebot 
spricht man von positiver Regelenergie – mehr 
Strom muss schnell in die Netze eingespeist wer-
den. Der Ausgleich von erhöhtem Angebot und 
plötzlich schwacher Nachfrage wird hingegen 
negative Regelenergie genannt – Strom muss 
aus dem Netz genommen werden. Die Bereit-
stellung negativer Regelenergie darf nicht mit 
der Zwangsabregelung von Stromerzeugern im 
Einspeisemanagement verwechselt werden. 

Für den Ausgleich von Leistungsungleichgewich-
ten sind die Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz 
Transmission, Amprion, EnBW Transportnetze 
und TenneT TSO für ihre jeweiligen Regelzonen 
verantwortlich. Die Übertragungsnetzbetreiber 
dürfen diesen Ausgleich nicht einfach unterein-
ander herbeiführen, sondern müssen die Rege-
lenergie ausschreiben. Die Verfahrensweise und 
die Ergebnisse sind unter www.regelleistung.net 
nachzulesen. Die Ausschreibungen erfolgen für 
die positive und die negative Regelenergie und 
für die 

• Primärregelenergie (wird zur schnellen Stabi-
lisierung des Netzes innerhalb von 30 Sekun-
den benötigt),

• Sekundärregelenergie (muss innerhalb von 
fünf Minuten in voller Höhe zur Verfügung 
stehen), 

• Minutenreserve (wird zur Ablösung der Se-
kundärregelenergie eingesetzt, ist mit einer 
Vorlaufzeit von bis zu 7,5 Minuten zu erbrin-
gen und wird mindestens 15 Minuten lang in 
konstanter Höhe abgerufen).

Erdkabel im Übertragungsnetz

Die Planung der Nord-Süd-Trasse im Übertragungs-
netz ist auf Widerstand gestoßen. Der rasche Aus-
bau wurde verhindert, die geplanten Freileitungen 
konnten nicht errichtet werden. Aufgrund des-
sen hat sich die Bundesregierung zu einer unter-
irdisch über Erdkabel erfolgenden Übertragung 
entschlossen und die gesetzlichen Grundlagen 
dafür geschaffen. Zukünftig sollen bei den soge-
nannten Stromautobahnen in Nord-Süd-Richtung 
aber auch Höchstspannungs-Gleichstrom-Über-
tragungsleitungen (HGÜ-Leitungen) zum Einsatz 
kommen (z. B. SuedLink). Aufgrund fehlender Er-
fahrungen mit Drehstrom erfolgt die Übertra-
gung mit Gleichstrom. Grund ist, dass diese neue 
Technologie im sogenannten vermaschten Dreh-
stromnetz noch technische Herausforderungen 
birgt. Diese müssen vor einem weitergehenden 
Einsatz erst geklärt werden, damit es zu keinen 
Einschränkungen bei der Versorgungssicherheit 
kommt. In einem Pilotprojekt im nordrhein-west-
fälischen Raesfeld werden derzeit erste praktische 
Erfahrungen gesammelt. 

2.3 Stromverbraucher

Bei den Verbrauchern handelt es sich sowohl um 
private als auch gewerbliche, industrielle oder 
kommunale Verbraucher. 

Der Verbrauch unterliegt tages- und jahreszeitli-
chen Schwankungen, die teilweise planbar sind. 
Zusätzlich gibt es Stromanforderungen durch 
Geräte, die sich verschieben lassen. Das können 
bei Privatleuten beispielsweise Wärmepumpen 
und Tiefkühler sein. Das kann zweierlei Effekt ha-
ben. Zum einen kann mittels der Steuerung die-
ses Prozesses der Bedarf dem Angebot angepasst 

http://www.regelleistung.net
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werden. Das wird in der Praxis nicht vollständig 
gelingen, kann allerdings sehr effizient sein.

Zum anderen hat der Verbraucher den Vorteil, 
dass der Strombezug in Zeiten verlegt werden 
kann, zu denen der Strom günstiger zu beziehen 
ist. Um das zu ermöglichen, ist der Einbau von 
sogenannten intelligenten Zählern notwendig. 
Diese Zähler sind mit einer Datenfernübertra-
gung ausgestattet und erlauben so, kurzfristig 
innerhalb eines Tages schwankende Preise reali-
sieren zu können. 

Das gilt nicht nur für private Verbraucher, son-
dern ebenso für Unternehmen. Diese können 
durch die gezielte Abschaltung (Lastabwurf) 
ebenso für eine reduzierte Nachfrage sorgen 
und zur Netzstabilität beitragen. Dabei kann 
es sich auch nur um kurzzeitige Abschaltungen 
handeln, wenn beispielsweise der Wind weniger 
stark ist. Anstatt dann zusätzliche Kapazitäten 
der Erzeugung anzufordern, wird der Bedarf – 
also die Nachfrage – dem Angebot angepasst. 
Dieses Verfahren hat zudem den Vorteil, dass es 
keinen Stromverlust durch die Netzübertragung 
nach sich zieht und damit günstiger ist. Die mög-
lichen Reduzierungen auf der Nachfrageseite rei-
chen in der Regel nicht aus, um die Änderungen 
durch die nicht nachfrageorientierte Erzeugung 
im Bereich der Erneuerbaren Energien auszuglei-
chen und wird von den Eingriffen auf der Ange-
botsseite begleitet.

In den Auswirkungen erzielt die Lastverschie-
bung die gleichen Effekte wie der Einsatz von 
Speicherkraftwerken zur Angebotsanpassung: 
Die Lasterhöhung (Zuschalten der Last bei Strom-
überschüssen) entspricht der Ladung eines Spei-
chers, die spätere Lastminderung der Speiche-
rentladung; daher fungiert Lastverschiebung als 
„virtueller Speicher“.

3 Auswirkungen auf den Bereich 
der Versicherungen

Für die Versicherungswirtschaft ergeben sich aus 
diesem Transformationsprozess veränderte (in 
Bezug auf die bereits vorhandenen) und neue Ri-
siken (durch die neuen Technologien und die An-
bindung an die bestehenden).

Die durch die Änderungen herbeigeführten Risi-
ken wirken sich besonders im Bereich der tech-
nischen Versicherungen aus. Die Thematik kann 
aber auch im Bereich der Haftpflichtversicherun-
gen zu Anpassungen führen.

Die Fahrweise der konventionellen Kraftwerke 
ändert sich. Es werden insgesamt weniger Be-
triebsstunden gefahren und die Anzahl der 
Starts nimmt zu. Der daraus resultierenden Ver-
schlechterung der Wirtschaftlichkeit wird durch 
den Abbau von Instandhaltungsmaßnahmen 
oder durch Verlängerung von Wartungs- und Re-
visionsintervallen versucht zu begegnen. Letzt-
endlich kann es aufgrund der wirtschaftlichen 
Situation zu hohen Verlusten und in letzter Kon-
sequenz zu Stilllegungen führen. Zudem ist eine 
Anpassung der Leit- und Anlagentechnik auf-
grund der geänderten Verhältnisse erforderlich, 
da diese nicht für diesen Betrieb ausgelegt sind. 
Das führt zu einem erheblich größeren Schaden-
risiko in Bezug auf die Sachschäden als auch auf 
die daraus resultierenden Schäden durch die Be-
triebsunterbrechung.

Die Regelung von Revisionsintervallen nach Be-
triebsstunden ist vor dem Hintergrund der ge-
änderten Fahrweise nicht mehr sinnvoll, da die 
höhere Belastung durch die Vielzahl von Starts 
nicht erfasst wird.

Wenn die Stromspannung von 50 Hertz zu sehr 
schwankt, weil die Netzbetreiber es nicht schaf-
fen, die Spannung konstant zu halten, kann es zu 
unplanmäßigen Abschaltungen mit erheblichen 
Schäden an den herkömmlichen Energieerzeu-
gungsanlagen kommen.
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Auf der anderen Seite ergeben sich auch Chan-
cen durch neue Einnahmemöglichkeiten. Die 
Ausschreibungen im Bereich der Regelenergie 
können für die Betreiber von konventionellen 
Kraftwerken zusätzliche Einnahmen bedeuten. 
Die Regelenergie wird von den Netzbetreibern 
nach einem festgelegten Verfahren regelmäßig 
für einen bestimmten Zeitraum ausgeschrieben. 
Die Ausschreibung erfolgt für die Primär-, Se-
kundärregelenergie und die Minutenreserve ge-
trennt. Die Erzeuger können Angebote abgeben, 
die den Preis und die bereitgestellte Menge ent-
halten. Der Netzbetreiber wählt im Bedarfsfall 
die für ihn günstigsten Angebote aus und der Er-
zeuger erhält die entsprechende Vergütung. Die 
Ergebnisse werden unter www.regelleistung.net 
veröffentlicht. Die Ausschreibung betrifft dabei 
sowohl die positive als auch die negative Regel-
energie. Von positiver Regelenergie spricht man, 
wenn zusätzliche Erzeugungskapazitäten ange-
fordert werden und von negativer Regelener-
gie, wenn die Nachfrage reduziert wird. Damit 
kommt es auch bei Unternehmen, die keine Ener-
gieerzeugung haben, zu Schwankungen, die bei 
der Risikoerfassung nicht berücksichtigt werden. 
Diese Unternehmen können dann dafür, dass sie 
im Bedarfsfall ihren Bedarf reduzieren, Vergü-
tungen erhalten. Die dadurch erzielten Einnah-
men können in die Versicherungssummen der 
Betriebsunterbrechungsversicherung einfließen, 
obwohl sie mit der eigentlichen Produktion des 
Unternehmens nichts zu tun haben.

Die Folgen für die Versicherer liegen in der gestie-
genen Schadeneintrittswahrscheinlichkeit durch 
die höheren Belastungen der Anlagen beim An- 
und Abfahren und die Kosteneinsparungen im 
Bereich der Wartung und Instandhaltung. In den 
VDI-Nachrichten ist dazu am 27. Oktober 2016 
ein Artikel unter der Überschrift „Kraftwerke fah-
ren auf Verschleiß“ erschienen. Im Bereich der 
Betriebsunterbrechungsversicherung wird die 
Risikoerfassung und die Berechnung von mögli-
chen Ausfallschäden wesentlich schwieriger und 
unübersichtlicher. Die Folge der veränderten Fahr-
weise ist eine bei Weitem ungleichmäßigere Ver-
teilung der Einnahmen über das Jahr mit einer 

großen Schwankungsbreite. Zusätzlich ist die Be-
reitstellung von Regelenergie weniger erfassbar. 
Durch den Ausschreibungsprozess und die Vola-
tilität bei der Anforderung sind mehr Variablen 
zu berücksichtigen.

Trotz des aufgezeigten höheren Risikos sinken 
dadurch tendenziell die Versicherungssummen – 
und damit einhergehend auch die Prämien – im 
Bereich der Betriebsunterbrechungsversicherung.

Abbildung 3: Verteilung der Versicherungssumme  
über das Jahr; Quelle: Teko

Durch den Merit-Order-Effekt wird zugunsten 
der Erneuerbaren Energien auf den Strom aus 
dem Bereich der konventionellen Kraftwerke ver-
zichtet. Die vorrangige Einspeisung von aus Er-
neuerbaren Energien erzeugtem Strom ins Netz 
ist gesetzlich verankert.

Abbildung 4: „Merit-Effekt“; Quelle: Wikipedia, Andromedus
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Eine weitere neue Thematik entsteht durch die 
teilweise Befreiung der Netzkosten der strombe-
ziehenden Unternehmen. Diese ist abhängig von 
der Höhe des Strombezugs und der Benutzungs-
dauer.

Unternehmen mit einem Strombezug von mehr 
als zehn Gigawattstunden pro Jahr können ein 
reduziertes Netzentgelt gemäß § 19 der Strom-
netzentgeltverordnung (StromNEV) beantragen.

Die Verordnung sieht folgende Staffel vor:
20 Prozent des Netzentgelts bei > 7.000 VBh/a 
15 Prozent des Netzentgelts bei > 7.500 VBh/a 
10 Prozent des Netzentgelts bei > 8.000 VBh/a 

Durch die Befreiung zahlt das Unternehmen den 
sich nach der Staffel ergebenden geringeren An-
teil des Netzentgeltes. Zeigt sich jedoch nach 
Ablauf des Jahres, dass der Strombezug gerin-
ger war, dann ist das entsprechend höhere Ent-
gelt nachzuentrichten. Im Falle des vollständigen 
Wegfalls der Befreiung und im Vorfeld angesetz-
ter höchster Befreiungsstufe kann es zu einer 
Verzehnfachung des Netzentgeltes kommen.

Das kann beispielweise durch einen größeren 
Schaden an den Produktionsanlagen ausgelöst 
werden. Der Ausfall der Produktion durch einen 

Maschinenschaden für eine Dauer von 42 Tagen 
kann bei einem Durchfahrbetrieb bereits den 
Wegfall bedeuten.

Hierzu ein Beispiel: Ein Betrieb plant einen Strom-
bezug in Höhe von 98,4 Gigawattstunden pro 
Jahr bei einer Bezugsspitze von zwölf Megawatt 
und einer Bezugsdauer von 8.200 vorläufigen Be-
triebsstunden im Jahr (VBh/a).

Durch einen Maschinenschaden kommt es zu ei-
ner Betriebsunterbrechung von zwei Wochen. In 
der Zeit werden 3,6 Gigawattstunden weniger 
als geplant bezogen. Die Benutzungsdauer redu-
ziert sich auf 7.900 Betriebsstunden im Jahr. Die 
Voraussetzungen für die höchste Befreiungs-
stufe sind damit nicht mehr gegeben – trotz des 
weiterhin deutlich über zehn Gigawattstunden 
liegenden Bezugs.

Wenn das auf zehn Prozent reduzierte Leistungs-
entgelt 500.000 Euro beträgt, dann verdoppelt 
es sich auf 1.000.000 Euro, wenn der Betrieb nur 
noch eine auf 20 Prozent reduzierte Netzentgelt-
befreiung erhält. Bei vollständigem Wegfall er-
höht sich das Netzentgelt auf 5.000.000 Euro.

Die Preisregelung für das Netzentgelt ist nachfol-
gender Tabelle zu entnehmen. 

Jahresbenutzungsdauer = 2.500 h/a

Entnahmestelle im Leistungspreis 
EUR/kW/a Netto

Leistungspreis 
EUR/kW/a Brutto

Arbeitspreis 
Ct/kWh Netto

Arbeitspreis 
Ct/kWh Brutto

Hoch 
spannungsnetz

40,61 48,32 0,07 0,08

einschl.  
Umspannung

43,92 52,27 0,33 0,39

Mittel
spannungsnetz

44,34 52,76 0,56 0,67

einschl.  
Umspannung

54,74 65,15 0,46 0,55

Nieder 
spannungsnetz

39,93 47,52 1,36 1,62

Quelle: Teko

>
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Für den Versicherer ergibt sich damit die Situa-
tion, dass neben dem eigentlichen Produktions-
ausfall ein „weiterer“ Schaden hinzukommen 
kann. Dabei handelt es sich um ein separates Ri-
siko, das erfasst und kalkuliert werden müsste.

Das Gleiche gilt für Unternehmen, die von der 
EEG-Umlage teilweise befreit sind. Das sind Un-
ternehmen mit einem Stromverbrauch, der bei 
mehr als einer Gigawattstunde pro Jahr liegt. 
Wenn der Bezug von einer Gigawattstunde un-
terschritten wird, entfällt die Ermäßigung. Gere-
gelt wird das in den §§ 40 ff. des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes (EEG).

Der Strompreis für den Verbraucher steigt durch die 
vielen Umlagen und die steigende Höhe der Umla-
gen. Ab 2017 wird die EEG-Umlage auf 6,88 Cent 
pro Kilowattstunde steigen.

Das führt dazu, dass die Erzeuger von Strom nach 
Möglichkeit den Strom nicht mehr ins Netz ein-
speisen, sondern für die Abdeckung des eigenen 
Bedarfs nutzen. Das ist insbesondere bei Unter-
nehmen der Fall, die für die Herstellung eines 
Produkts Strom benötigen und eigene Energie-
erzeugungsanlagen besitzen. Der Vorteil liegt in 
der kostengünstigeren Produktion. Im Falle der 
Unterbrechung durch einen Schaden muss der 
Strom aus dem Netz bezogen werden. Dadurch 
entstehen dem Unternehmen höhere Kosten 
(Mehrkosten).

Eine weitere Thematik stellt die Erzielung von 
Umsatzerlösen für die vermiedene Netznutzung 
bei der Erzeugung von regionalem Strom dar. 
In § 18 der StromNEV finden sich die Regelun-
gen und Voraussetzungen hierzu. Erzeuger von 
Strom, die keine Förderung gemäß EEG erhalten 
und Strom vor Ort erzeugen, bekommen eine 
Vergütung, wenn Strom nicht durch die Netze 
oder besser gesagt nicht durch alle Ebenen der 
Netze geleitet werden muss, weil der Strom in 
der Nähe verbraucht wird. Die Höhe der Vergü-
tung richtet sich nach dem Netz, in das das Un-
ternehmen einspeist. Wenn das Unternehmen 
auf Niederspannungsebene den Strom einspeist, 
wurden Höchst- und Mittelspannungsnetz ver-
mieden und der Energieerzeuger erhält daraus 
die mögliche Vergütung. Speist das Unterneh-
men in das Mittelspannungsnetz, dann fällt die 
Vergütung geringer aus, weil nur das Höchst-
spannungsnetz vermieden wurde. Die Vergü-
tung ist jedoch nicht nur von der Netzebene der 
Einspeisung abhängig, sondern auch von der 
selbst erzeugten Spitze im Mai und der Spitze 
des vorgelagerten Netzbetreibers im November. 
Die Spitze ist die über eine Viertelstunde gemes-
sene Höchstleistung. Es handelt sich damit um 
eine zeitunabhängige Vergütung, die zudem vom 
Unternehmen nur teilweise beeinflusst werden 
kann. Die Vergütung für die vermiedene Netz-
nutzung kann sich je nach Unternehmen im sie-
benstelligen Eurobereich bewegen. Das ist zum 
Beispiel bei Stadtwerken der Fall. Für den Betriebs-
unterbrechungsversicherer handelt es sich auf-
grund des Anfallcharakters um ein Spitzenrisiko. 
Der Informationsbedarf des Versicherers ist bei 
diesen Risiken ebenfalls höher.

Zusammensetzung des Strompreises je kWh

28,4

34,8

21,9

11,4

Angaben in %

17,92 ct/kWh

Arbeitspreis 

EEG-Umlage  

Nutzungsentgelte 

Stromsteuer

Netzumlagen 

2,05 ct

5,09 ct

6,24 ct

3,94 ct

0,60 ct

17,92 ct/kWh

Abbildung 5: Zusammensetzung des Strompreises je Kilowattstunde; Quelle: Teko
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4 Fazit

Eingeleitet durch die zunehmende Bedeutung 
der Erneuerbaren Energien, die Klimaziele und 
den Ausstieg aus der Kernenergie befindet sich 
der Stromsektor in einem Wandel, der mit einem 
erheblichen Aufwand verbunden ist. Die Verän-
derungen sind dabei so einschneidend wie noch 
nie seit Bestehen der Bundesrepublik. Die Verän-
derungen beschränken sich nicht auf Deutsch-
land und führen europaweit zu bedeutenden 
Wandlungen.

Von vielen Kreisen wird dies als das Projekt un-
seres Jahrhunderts betrachtet. Die Neuerungen 
sind für alle Seiten signifikant und aufgrund des 
lange andauernden Veränderungsprozesses im-
mer wieder herausfordernd.

Die Kreation von sogenannten intelligenten Net-
zen ist der Versuch, diesen Veränderungsprozess 
zu begleiten. 

Durch die immer stärkere Verknüpfung von An-
gebot, Transport und Nachfrage mittels ver-
bundenen Steuerungen ist die Anfälligkeit für 
sogenannte Cyberrisiken ebenfalls gestiegen be-
ziehungsweise wird noch weiter steigen. Bei der 
großen Anzahl von Einheiten ist ein großes Feld 

von Angriffsflächen gegeben. Kriminelle Ele-
mente können sich dies zunutze machen und 
mit Angriffen drohen, wenn nicht Zahlungen er-
folgen. Außerdem kann durch das Vorgeben ei-
ner erhöhten Nachfrage, die ein erhöhtes Ange-
bot nach sich zieht, der Zusammenbruch eines 
oder aller Netze erreicht werden.

Durch weitere technische Entwicklungen können 
und müssen sich weitere Änderungen ergeben. 
Noch sind nicht alle Probleme im Kontext des 
eingeleiteten Wandels gelöst und die Aufrecht-
erhaltung der Stromversorgung und der Netzsta-
bilität ist ohne die konventionellen Stromerzeu-
ger derzeit noch Zukunftsmusik.

Die Versicherungswirtschaft und speziell der Be-
reich der Technischen Versicherung steht vor der 
großen Aufgabe, diesen Veränderungsprozess zu 
begleiten. Dabei ist eine aktive Rolle eine Zielset-
zung, aber auch eine Herausforderung. Dieser 
Aufgabe stellen sich die deutschen Versicherer, 
wie auch schon mit dem Code of Conduct im Be-
reich der Offshore-Windenergie gezeigt.

Die sich ergebenden Veränderungen werden im-
mer komplexer und anspruchsvoller und die da-
bei zutage tretenden möglichen Unterbrechun-
gen können nicht allein von einem Risikoträger 
bewältigt werden.
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IX Betriebsunterbrechungsrisiken im Bereich der Erneuerbaren Energien

gen entstehen häufig Schäden. Dieser Faktor ist 
nicht unbedeutend, er wird im Folgenden aber 
nicht besonders betrachtet, weil er kein spezifi-
sches Problem der Erneuerbaren Energien allge-
mein oder einer darunter gefassten Technik ist.

Die Auswirkungen dieser einzelnen Aspekte kom-
men bei den einzelnen Bereichen der Erneuerba-
ren Energien unterschiedlich zum Tragen und 
werden in den folgenden Kapiteln dargestellt.

Die Darstellung der einzelnen Techniken steht 
nicht im Vordergrund dieses Kapitels. Hierfür ste-
hen die entsprechenden Kapitel zur Windenergie 
etc. zur Verfügung.

Im Folgenden wird auf die allgemeine Situation 
im Bereich der Erneuerbaren Energien eingegan-
gen. In den Unterkapiteln werden spezielle As-
pekte in den einzelnen Bereichen dargelegt.

Abbildung 1: Prämienverteilung Erneuerbare Energien;  
Quelle: Teko

Einleitung

Für den Betreiber von Anlagen im Bereich der Er-
neuerbaren Energien bestehen – neben Haftungs-
risiken – zwei Schwierigkeiten. Zum einen muss 
infolge eines Schadens die Anlage selbst wieder-
hergestellt werden, und zum anderen entfällt in 
der Zeit des Ausfalls der geplante Ertrag.

Der geplante Gewinn dient der Finanzierung, der 
Deckung der Kosten und der Gewinnerzielung 
aus dem Betrieb der Anlagen. Nach Ablauf der Fi-
nanzierung wird der Gewinnanteil höher. Der An-
teil der Kosten kann durch einen gestiegenen Er-
haltungsaufwand ebenfalls steigen.

In die betriebswirtschaftliche Planung müssen 
diese Aspekte miteinbezogen und in den ver-
schiedenen Lebensphasen der Anlagen entspre-
chend berücksichtigt werden. Das Gleiche gilt für 
Schwankungen bei den Einnahmen. Die Vergü-
tungspreise sind zwar im Erneuerbare-Energien- 
Gesetz (EEG) festgelegt, aber die Erzeugungs-
menge und die Kosten der Erzeugung schwanken. 

Durch die im Laufe der Jahre immer weiter ge-
sunkenen Vergütungssätze gemäß dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz ist ein zusätzlicher Druck 
hinsichtlich der Ausführungen der Anlagen ent-
standen.

Menschliches Versagen oder Fehler sind bei jeg-
licher Technik ein Faktor. Durch fehlerhafte In-
stallation, Wartung oder Einstellung der Anla-
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1 Windenergieanlagen

Den höchsten Anteil an den Erneuerbaren Ener-
gien hat die Windenergie. Bei der Betrachtung 
der Risiken ist zwischen den Windenergienanla-
gen an Land (onshore) und denjenigen auf dem 
Wasser (offshore) zu unterscheiden. Die be-
triebswirtschaftlichen Risiken sind nicht nur auf-
grund der Höhe der Investitionsvolumen sehr 
unterschiedlich, sondern auch wegen der unter-
schiedlichen Bedingungen an Land und auf dem 
Wasser. 

Abbildung 2: Durch Brand beschädigte Windenergieanlage;  
Quelle: Teko 

1.1 Onshore

Im Jahr 2015 wurden 77,1 Terawattstunden aus 
dem Bereich der Windenergie onshore erzeugt. 
Die Anzahl der Anlagen betrug 25.980 mit insge-
samt 41,7 Gigawatt installierter Leistung. Bei den 
aufgestellten Anlagen handelt es sich um Anla-
gen verschiedener Größen, die entweder einzeln 
oder in Windparks stehen. 

Der Betreiber von Windenergieanlagen hat sich 
bei den Risiken der Betriebsunterbrechung ne-
ben denen aus der Technik, den Wetterverhält-
nissen und dem Kostenmanagement auch mit 
der rechtlichen Seite aus dem Netzanschluss zu 
beschäftigen.

Die Erlöse werden durch die im Erneuerbare-Ener - 
gien-Gesetz geregelte Einspeisevergütung erzielt.  
Es besteht aber auch die Möglichkeit der Direkt-
vermarktung mit dem Ziel, hieraus höhere Erträge 
zu erzielen. Weitere Optionen gibt es zurzeit nicht. 

Der hohe Anteil an Erneuerbaren Energien und 
insbesondere der Windenergie führte zu einer 
Anpassung im Erneuerbare-Energien-Gesetz be-
zogen auf die Einspeisung. Die Netzanschlussre-
geln mussten bezüglich der Netzsicherheit ge-
ändert werden. Gerade an windreichen Tagen 
kann es zu Abschaltungen von Windenergiean-
lagen durch den Netzbetreiber kommen. Durch 
die Windanlagensteuerung ist dies möglich. Der 
Wunsch der Netzbetreiber, einen direkten Zu-
griff auf die Windparksteuerung zu bekommen, 
um die Energieerzeugung in dem Park wie in ei-
nem Kraftwerk regeln zu können, ist durch die 
Zunahme der Erzeugung aus diesem Bereich im-
mer größer geworden. Das EEG 2009 verpflichtet 
Betreiber von Anlagen mit mehr als 100 Kilowatt 
installierter Leistung dazu, diese mit einer tech-
nischen oder betrieblichen Einrichtung zur fern-
gesteuerten Reduzierung der Einspeiseleistung 
bei Netzüberlastung sowie zur Abrufung der je-
weiligen Ist-Einspeisung auszurüsten. Die Bun-
desregierung regelt in der Rechtsverordnung zur 
Verbesserung der Netzintegration bei Windener-
gieanlagen vor allem die Anforderungen

• an das Verhalten der Anlagen im Fehlerfall,

• an die Frequenzhaltung,

• an das Nachweisverfahren,

• an den Versorgungswiederaufbau (zusätzlich 
nur bei Neuanlagen),

• an die Spannungshaltung und Blindleistungs-
bereitstellung,

• bei der Erweiterung bestehender Windparks 
(zusätzlich nur bei Altanlagen) sowie

• bei der Nachrüstung von Altanlagen in beste-
henden Windparks.
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1.1.1 Technische Risiken

Die Risiken sind begründet in den Windenergie-
anlagen, der Peripherie und dem Netzanschluss 
der Anlagen.

Die Belastung der Anlagen ist durch die wechsel-
haften Bedingungen (Windverhältnisse) deutlich 
höher als bei anderen Risiken, der Anspruch an 
die Haltbarkeit der Komponenten entsprechend 
schwieriger. Die Lebenserwartung einer Wind-
energieanlage von 20 Jahren kann nicht von al-
len Komponenten erzielt werden. Durch den 
Schaden an der Technik entstehen vielfach län-
gere Betriebsstillstände. Zu den Komponenten 
mit den längsten Lieferzeiten zählen Getriebe, 
Generatoren und Transformatoren. Darüber hin-
aus haben Kabelschäden zugenommen. 

Wenn es zu Brandschäden kommt, hat das in der 
Regel einen Totalschaden zur Folge.

Ursachen hierfür liegen in der Überlastung von 
elektrischen Anlagen. Das Versagen von Bremssys-
temen und ein Schmiermittelmangel in Genera-
tor- oder Getriebelagern können ebenfalls Brand-
schäden auslösen.

Löschsysteme in der Gondel sind meistens nicht 
vorhanden. Da die Gondeln für die Feuerwehr bei 
der Brandbekämpfung zudem nicht zu erreichen 
sind, kann die Feuerwehr die Anlage nur kontrol-
liert abbrennen lassen und dafür sorgen, dass es 
nicht zu weiteren Schäden durch abstürzende 
Teile infolge des Brands kommt. Die Anzahl die-
ser Schäden ist zwar relativ gering, aber dafür 
sind die finanziellen Folgen umso größer.

Die Ausfalldauer hängt von den Reparaturzeiten, 
den Lieferzeiten der beschädigten oder zerstör-
ten Teile, dem Wetter und der Verfügbarkeit von 
Auto- oder Raupenkränen ab. 

1.1.2 Naturgefahren

Die häufigsten Schäden an den Anlagen entste-
hen durch Blitzschlag. In der Regel beschränken 
sich die Schäden auf die Flügel. Bei falschem oder 
unzureichendem Blitzschutz kann es zu Schäden 

an weiteren Komponenten kommen, bis hin zum 
Totalschaden durch Brand.

Weiterhin sind Schäden aus Starkwind oder 
Überschwemmungen nicht häufig, aber auch 
nicht auszuschließen. Insbesondere bei Stark-
wind kann ein Versagen der Bremssysteme zu ei-
nem Brand oder einem Schaden durch Überdreh-
zahl führen.

1.1.3 Behördliche Auflagen

Ist der Schaden so groß, dass eine Neuerrichtung 
der Windenergieanlage notwendig ist, sind die 
behördlichen Auflagen zu berücksichtigen. Im 
Genehmigungsbescheid für die Errichtung einer 
Windenergieanlage ist der Anlagentyp festge-
schrieben. Der Betreiber hat keine Möglichkeit, 
eine neue Anlage auf dem Platz der beschädigten 
Anlage zu errichten, wenn der Genehmigungs-
bescheid nicht mehr gültig ist oder keine Ge-
nehmigung für ein Repowering vorliegt. In bei-
den Fällen ist ein neues Genehmigungsverfahren 
notwendig, das die Betriebsunterbrechung zu-
sätzlich verlängert.

1.1.4 Wartungsverträge

Wartungsverträge können das Risiko des Betrei-
bers begrenzen. Dabei gibt es verschiedene Aus-
prägungen der Wartungsverträge. Vom Ver-
trag – der lediglich die Arbeiten der normalen 
Wartungen umfasst – bis hin zum Vollwartungs-
vertrag besteht eine große Spannbreite. Enercon 
hat mit dem Enercon PartnerKonzept (EPK) als 
erster Hersteller einen Vollwartungsvertrag auf 
den Markt gebracht. Andere Hersteller haben 
nachgezogen, und es existieren auch hersteller-
unabhängige Firmen, die entsprechende Ver-
träge anbieten.

Die Schwierigkeit bei der Betrachtung derarti-
ger Verträge liegt in den unterschiedlichen Aus-
prägungen. Der Inhalt muss sehr genau geprüft 
werden. Ein Vollwartungsvertrag kann viele Ein-
schränkungen beinhalten, die Risiken aus dem 
Vollwartungsvertrag ausschließen. Der Ausschluss 
kann sich dabei auf bestimmte Teile grundsätzlich 
beziehen oder auch Einschränkungen nach einem 
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Punktesystem oder durch Höchstgrenzen festle-
gen. Genauso ist zu prüfen, ob einzelne Risiken 
ausgeschlossen wurden. In der Regel sind alle Ge-
fahren, die von außen auf die Anlage einwirken, 
ausgeschlossen. Schäden durch Windgeschwin-
digkeiten unterhalb der vom Hersteller angege-
benen Überlebenswindgeschwindigkeiten soll-
ten allerdings mitabgedeckt sein.

Leider lässt sich aus der Vertragstypbezeichnung 
des Vollwartungsvertrags keine verlässliche Aus-
sage über den bestehenden Deckungsinhalt tref-
fen, da auch diese Verträge variieren.

Für die herstellerunabhängigen Anbieter besteht 
zusätzlich die Schwierigkeit der Bevorratung der 
Ersatzteile, um diese im Schadenfall zur Verfü-
gung zu haben.

Die Vollwartungsverträge enthalten eine be-
stimmte zugesagte Verfügbarkeit der Windener-
gieanlage oder des Windparks. Die Berechnung 
dieser Verfügbarkeit setzt sich aus verschiede-
nen Faktoren wie geplanten Stillständen, Still-
ständen außerhalb des Einflussbereichs der War-
tungsfirma, Reparaturstillständen und anderen 
zusammen. Es gibt hierfür ebenfalls keine ein-
heitliche Definition. Die definierte Verfügbar-
keit liegt in der Regel zwischen 95 und 97 Pro-
zent. Wird die Verfügbarkeit unterschritten und 
ist die Unterschreitung vom Wartungsunterneh-
men zu verantworten, dann werden Zahlungen 
an den Betreiber fällig.

Das Risiko von Schäden, die nicht vom Wartungs-
vertrag erfasst sind, verbleibt beim Betreiber.

1.1.5 Schadenbetrachtung aus Sicht der  
 Maschinenbetriebsunter- 
 brechungsversicherung

Die oben aufgeführten Faktoren stellen durch 
die damit verbundene Variabilität eine große He-
rausforderung für den Versicherer dar. Dies be-
zieht sich zum einen auf den notwendigen Ver-
sicherungsschutz und zum anderen auf die 
Berechnung des jeweiligen Ausfallschadens.

In Abhängigkeit von dem eingetretenen Schaden 
müssen die einzelnen Faktoren betrachtet wer-
den, um die Entschädigungsleistung ermitteln zu 
können. Die zu berechnende Energiegewinnung 
ist dabei in erster Linie abhängig von den Wind-
verhältnissen im Ausfallzeitraum.

Ist eine benachbarte, baugleiche Anlage vorhan-
den, dann kann diese als Referenz herangezogen 
werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass 
die Anlage in dem Zeitraum nicht selbst aufgrund 
eines Schadens oder einer Wartung gestanden 
hat. Sind keine Vergleichswerte vorhanden, wird 
der Aufwand wesentlich größer, um festzustel-
len, wie viel Wind an den jeweiligen Tagen vor-
handen war und welche Energieausbeute daraus 
hätte erzielt werden können. 

Neben den bereits erwähnten Faktoren kann der 
Ausfall der Windenergieanlage auch durch einen 
Schaden am Umspannwerk oder der parkexternen 
Verkabelung erfolgen. Dieser Schaden (Rückwir-
kungsschaden) kann ebenfalls versichert werden. 
Insbesondere, wenn es sich um einen Windpark 
handelt, hat der Schaden am Umspannwerk einen 
Ausfall des gesamten Windparks zur Folge. 

Bei der Erweiterung von Windparks kann es sein, 
dass die neue Windenergieanlage mit einer alten 
verkabelt wird und der Ausfall der bereits vor-
handenen Anlage zum Ausfall der neuen Anlage 
führt. Der daraus resultierende Bedarf zur Absi-
cherung ähnelt demjenigen, der bei einem Aus-
fall von Umspannwerken eintritt. Unterschiede 
können sich durch die Eigentumsverhältnisse der 
einzelnen Windenergieanlagen ergeben.

Variable Kosten fallen bei Onshore-Windenergie-
anlagen so gut wie nicht an und können bei der 
Schadenbetrachtung vernachlässigt werden.

1.2 Offshore

1.2.1 Besonderheiten von Standorten auf See

An den guten Standorten im Küstenbereich liegt 
die Jahresenergieproduktion einer Windenergie-
anlage bei circa 25 bis 30 Prozent des bei Volllast 
theoretisch möglichen Jahresertrags. An Offshore- 
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Standorten werden wegen der konstanteren und 
höheren Windgeschwindigkeiten merklich hö-
here Auslastungen der Windkraftwerke erwar-
tet, die zwischen 45 und 50 Prozent (3.942 bis 
4.380 Vollstunden) liegen könnten. Daraus ist zu 
entnehmen, dass theoretisch circa 66 Prozent 
mehr Stromausbeute möglich wären. Zu beach-
ten ist, dass die Einschaltwindgeschwindigkeiten 
der Windkraftanlage zwischen 2,5 und 4,0 Me-
tern pro Sekunde liegen und die Abschaltung 
meist bei circa 20 bis 25 Metern pro Sekunde 
erfolgt. Die Nennleistung wird bereits bei circa 
zwölf bis 15 Metern pro Sekunde erreicht.

Berücksichtigt werden muss, dass durch die 
Trafo- und Leitungsverluste zum Festland nicht 
unerhebliche Verluste bei der Übertragung bis an 
Land erfolgen und sich die zu vergütende Strom-
menge damit reduziert.

Bei Offshore-Windparks ist eine Reservehaltung 
an Land unerlässlich, um die Verfügbarkeit der 
Anlagen sicherzustellen.

In Abhängigkeit der Größe des Windparks und 
seiner Entfernung zum Einspeisepunkt am Fest-
land wird die elektrische Energie mittels Seeka-
bel entweder direkt oder über eine Umspannsta-
tion im Windpark an Land geführt.

Diese Seekabel müssen vor Beschädigungen durch 
von außen einwirkende Ereignisse geschützt  
werden. Dies geschieht in der Regel durch Einspü-
len des Seekabels in den Untergrund. An neural-
gischen Punkten wie zum Beispiel der Kreuzung 

von Schifffahrtsrouten bieten über den Seeka-
beln angebrachte Steinschüttungen oder Spezial-
matten zusätzliche Sicherheit. Die Verlegung er-
folgt mit Spezialschiffen. Es gibt nur wenige 
Firmen, die das hierfür erforderliche Know-how 
mitbringen. Die Querung bereits im Meer lie-
gender Leitungen (Crossings) sowie von Deichen 
an der Küste mit Horizontal Directional Drilling 
(HDD) stellen besonders hohe Anforderungen 
an die Projektierung und die ausführenden Un-
ternehmen dar.

Bei Offshore-Anlagen sind zusätzlich die Wetter-
abhängigkeit bei der Erreichbarkeit der Anlagen 
und die Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der 
notwendigen Service- beziehungsweise Spezial-
schiffe (Kranschiff, Jack-up, Kabelverleger) zu be-
rücksichtigen. Für umfangreiche Retrofit- oder 
Schadenbehebungsmaßnahmen kann es sich als 
günstiger erweisen, die gesamte Gondel an Land 
zu bringen, um dort wetterunabhängig notwen-
dige Arbeiten ausführen zu können.

Offshore-Kraftwerke speisen in das 380-Kilo volt-
Netz ein. Die Netzanbindungen zählen mit zu 
den Haupt-Risikokomponenten eines Offshore- 
Kraftwerks. Im Schadenfall sind alle angebunde-
nen Windenergieanlagen vollständig vom Netz 
getrennt, sofern keine Redundanzen bestehen. 
Das Gleiche gilt für zentrale Kabeltrassen zur An-
bindung eines Parks an den Einspeisepunkt in 
das Verteilernetz, wie sie bei heutigen Offshore- 
Windparks üblich ist. Hier wird die Planung gefor-
dert, die zwischen redundanten oder einfachen 
Lösungen betriebswirtschaftliche Abwägungen 
zu treffen hat. Die Seekabelverbindungen zwi-
schen den einzelnen Windenergieanlagen mit 
Entfernungen von 500 bis 1.000 Metern erfor dern  
technische Innovationen. Rein optisch könnte 
ein Windpark eine rechteckige oder quadrati-
sche Form erhalten, mit einer Kantenlänge von 
zum Beispiel zehn Kilometern. Bei beispielsweise 
120 Windenergieanlagen eines Windparks wer-
den Untergruppen gebildet, die an zentrale Mit-
telspannungsschaltanlagen gebündelt werden. 
Diese Mittelspannungsschaltanlagen werden in 
einem Umspannwerk zusammengefasst. Im Mit-
telspannungsbereich können die Windenergie-
anlagen zu fünft oder zehnt in Stich- oder Ring-

Abbildung 3: Trianel Offshore-Windpark Borkum West II;  
Quelle: Teko
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leitungen gebündelt werden. Das hätte den 
Vor teil, dass beim Ausfall einer Stich- oder Ring-
leitung nur eine begrenzte Zahl von Anlagen be-
troffen ist. Fällt die Sammelleitung aus, wäre die 
Anzahl wesentlich höher.

Die heute existierenden Hochspannungsnetze an 
Land sind größtenteils ausgelastet und können 
die Aufgabe der Abführung zusätzlicher Offshore- 
Leistung mit Sicherheit nicht erfüllen. Für den 
Zeitraum von 2012 bis 2020 müssten nach heu-
tiger Planung weitere vorgesehene Leistungen 
über Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragun-
gen (HGÜ) in die südlich gelegenen Ballungs- 
und Verbrauchszentren transportiert und dort 
in das Verbundnetz eingespeist werden, wozu 
diese Transportkapazitäten in die Mitte und den 
Süden Deutschlands gleichzeitig deutlich ausge-
baut werden müssten.

Bei größeren Windparks ist es wirtschaftlich, den 
erzeugten Strom auf einem höheren Spannungs-
niveau und gegebenenfalls als Gleichstrom vom 
Windpark ans Festland zu transportieren, um 
Übertragungsverluste zu minimieren. Die hier-
für erforderliche Technik wird auf einer eigenen 
Plattform zusammengefasst. 

Um die Anzahl der Seekabelverbindungen zu 
den Netzknoten an Land nicht unnötig in die 
Höhe zu treiben, fasst der Netzbetreiber jeweils 
mehrere Windparks zu Clustern zusammen und 
stellt pro Cluster eine große Umspannplattform 
bereit, die den Strom aus den einzelnen parkei-
genen, kleineren Plattformen des Clusters über-
nehmen kann.

Der Standort dieser Plattform wird in Abhängig-
keit von den Umgebungsbedingungen festge-
legt. Aufgrund der zentralen Bedeutung für den 
Betrieb des Windparks wird in der Regel ein Stand-
ort gewählt, der möglichst wenig den Gefahren 
durch die Schifffahrt ausgesetzt ist. Zusätzlich 
können auf den Plattformen für die Umspann-
station Aufenthaltsräume für Wartungspersonal 
und Notstrom-Dieselaggregate für den Windpark 
untergebracht werden. Die Dieselaggregate sol-
len bei einer Störung der Verbindung zum Land 
die Energieversorgung der überlebenswichtigen 

Funktionen des kompletten Windparks sicher-
stellen.

Bei größeren Entfernungen zum Festland muss 
für die Übertragung der elektrischen Leistung 
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung ein-
gesetzt werden, um Leitungsverluste zu mini-
mieren. Die entsprechenden Gleichrichter auf 
der Seeseite der Kabel müssten dann eben-
falls auf dieser Plattform untergebracht wer-
den. Diese Technik wird erstmals auf der Platt-
form BorWin Alpha eingesetzt, um die Verluste 
durch die 125 Kilometer lange Seekabelverbin-
dung über Norderney und Hilgenriedersiel zum 
Festland zu minimieren. Erfahrungen gibt es be-
reits mit derartigen Anlagen für die Stromversor-
gung großer Ölbohrplattformen.

In den großen Windparks übernimmt jeweils eine 
eigene Umspannplattform den produzierten Strom 
der einzelnen Windenergieanlagen und spannt die-
sen vor der Übergabe an die Station des Über-
tragungsnetzbetreibers von Mittelspannung (ca. 
30 kV) auf Hochspannung (110 kV und höher) 
um. Topside und Jacket werden in der Regel an 
Land vorgefertigt.

1.2.3 Beurteilung aus Sicht eines Maschinen- 
 Betriebsunterbrechungs-Versicherers

Einige Einflussfaktoren, die eine Betriebsunter-
brechung auf See maßgeblich negativ beeinflus-
sen können, wurden bereits in den vorangehen-
den Kapiteln dargestellt. An dieser Stelle werden 
noch einmal vier dieser Faktoren herausgestellt, 
die als wesentlich zu betrachten sind. Dies soll 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch 
andere Ursachen zu erheblichen Betriebsunter-
brechungen führen können.

Verzögerte Reparatur durch eingeschränkte 
Verfügbarkeit von Spezialschiffen

Durch die Vielzahl parallel startender Offshore- 
Projekte sind Engpässe bei der Bereitstellung von 
für eine Reparatur benötigten Spezialschiffen pro-
grammiert. Zu diesen Schiffen zählen vor allem 
große Kranschiffe, Hubplattformen und Kabel-
verleger. Hersteller und Projektverantwortliche 
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reagierten teilweise bereits auf den zu erwarten-
den „Flaschenhals“ und gaben eigene Schiffe in 
Auftrag – die ersten Einheiten befinden sich be-
reits im Einsatz, mittelfristig ist mit einer Entzer-
rung dieses Engpasses zu rechnen. Für die Beur-
teilung des Betriebsunterbrechungsrisikos wird 
es zukünftig eine maßgebliche Rolle spielen, wel-
chen Zugriff der Windparkerrichter oder -betrei-
ber auf solche Spezialschiffe hat und ob gegebe-
nenfalls durch ein Naturgefahrenereignis oder 
einen Serienschaden mehrere Parks gleichzeitig 
betroffen sind. 

Verzögerte Reparatur infolge maritimer  
Umgebungsbedingungen

Maritime Umgebungsbedingungen können den 
Zugang zur Windenergieanlage und die Durch-
führung der notwendigen Reparaturarbeiten zum 
Teil über eine längere Zeit verhindern. Eine Repa-
ratur ist in dieser Zeit meist nicht möglich. So-
fern nur eine einzelne Windenergieanlage nicht 
betrieben werden kann, hält sich der finanzielle 
Schaden in „vertretbaren“ Grenzen. Fallen meh-
rere Anlagen über eine längere Zeit aus, ist der 
daraus folgende Unterbrechungsschaden nicht 
mehr akzeptabel. Es ist somit verständlich, wenn 
in diesem Zusammenhang der Einsatzmöglich-
keit von Transport- und Spezialschiffen und den 
für die Instandsetzung erforderlichen Wetterbe-
dingungen eine hohe Bedeutung zukommen.

Mensch und für die Reparatur erforderliches Ma-
terial müssen nach Möglichkeit zu jedem Zeit-
punkt sicher an die Windenergieanlage gebracht 
werden (Transport auf See und Übersetzen vom 
Transportmittel an die WEA).

In diesem Zusammenhang sollte berücksichtigt 
werden, dass viele der Reparatur ausführenden 
Unternehmen aufgrund bislang fehlender Pra-
xis offshore auch mit den unangenehmen Rand-
bedingungen, wie Seegang mit mehr als zwei 
Meter großen Wellen, zurechtkommen müssen. 
Wahrscheinlich werden einige Reparaturen allein 
deswegen nicht zeitnah ausgeführt werden, weil 
körperliche Probleme (z. B. Übelkeit) die Repara-
turmannschaft darin hindern.

Der Zugang zur Windenergieanlage mit dem 
Hubschrauber, bei dem die Monteure aus der 
Luft auf eine Plattform abgesetzt beziehungs-
weise abgeseilt werden, ist auch bei manchen 
Anlagentypen eingeplant. Erfahrungen zeigen 
jedoch, dass das Abseilen bei Extrembedingun-
gen (z. B. starkem Wind) aus dem Hubschrauber 
nicht frei von Gefahren für den Menschen ist. 
Allerdings bietet aber gerade dieser Ansatz bei 
den deutschen Offshore-Projekten einen erheb-
lichen Vorteil durch die kürzeren Transportzeiten 
und die damit bessere Nutzung passabler Witte-
rungsfenster.

Schäden an der AC-Umspannplattform

Bei Ausfall der Umspannplattform selbst oder 
von Teilen ihrer technischen Einrichtung, zum 
Beispiel den Transformatoren, ist die Einspeise-
möglichkeit des gesamten Windparks betroffen. 
Es ergibt sich in der Regel eine „Flaschenhals“-Si-
tuation, die letztlich zu einem vollständigen Be-
triebsunterbrechungsschaden führen kann. Ob 
der Parkbetrieb zumindest in Teilen aufrechter-
halten werden kann, wird dadurch bestimmt, 
inwieweit die Spannungsumwandlung in zwei 
oder mehreren voneinander unabhängigen pa-
rallel geschalteten Strängen erfolgt. Häufig wird 
auch, anstelle von einzelnen Großkomponen-
ten (z. B. Transformatoren), die schwer auszutau-
schen sind und lange Lieferzeiten haben, zwei 
parallel arbeitende Einheiten mit Reservekapazi-
tät realisiert.

So könnten Schäden wie im Offshore-Wind-
park Nysted gemindert werden. Dort fiel im 
Juni 2007 – noch innerhalb der Garantiezeit – 
die Transformatorstation nach einem Fehler 
im Haupttransformator aus. Der 140 Tonnen 
schwere und vier Jahre alte Transformator eines 
italienischen Herstellers musste ausgebaut und 
an Land gebracht werden. Der Transformator ist 
zentraler Einspeisepunkt für 72 Windenergiean-
lagen mit einer installierten Leistung von jeweils 
2,3 Megawatt, die bis zum Abschluss der meh-
rere Monate dauernden Reparatur keine Energie 
in das Netz einspeisen konnten.
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Schäden an der HVDC-Umspannplattform

Über eine HVDC-Konverterstation können bis zu 
drei Windparks ausspeisen. Dies hat zur Folge, 
dass es im Falle eines Verlusts der HVDC-Platt-
form zu erheblichen Rückwirkungsschäden für 
die einzelnen Windparkbetreiber kommen kann, 
da eine Ausspeisung nicht mehr möglich ist. 
Der Wiederbeschaffungszeitraum im Falle ei-
nes Totalverlusts liegt bei bis zu 24 Monaten. 
Die entgangenen Einspeisevergütungen eines 
Parkbetreibers liegen bereits im Bereich einiger 
100 Millionen Euro pro Jahr. Dieses Szenario birgt 
neben den Naturgefahren ein erhebliches Ku-
mulierungspotenzial für die Versicherungswirt-
schaft.

Seekabelschäden

Das zweite Ereignis, das eine sehr bedeutsame 
Unterbrechung des Betriebs der Windenergiean-
lage zur Folge haben kann, ist die Beschädigung 
des Seekabels. Seekabel lassen sich in der Bedeu-
tung für den Windpark grundsätzlich unterschei-
den in interne und externe Parkverkabelung.

Während die interne Parkverkabelung durch Schä-
den falsch ankernder Serviceschiffe oder Beschä-
digungen durch Transport- oder Reparaturschiffe 
(z. B. Jack-up) gefährdet ist, ist die externe Park-
verkabelung zum Beispiel durch die Notankerung 
von in Seenot geratenen Schiffen bedroht.

Die Auswirkungen der Beschädigung eines See-
kabels können sehr unterschiedlich sein. Die 

Konsequenzen reichen bei Beschädigung der in-
ternen Parkverkabelung von der Betriebsunter-
brechung einzelner Windenergieanlagen über 
den Ausfall einzelner Produktionslinien (in Reihe 
geschaltete WEA) bis hin zum Ausfall des gesam-
ten Windparks bei Beschädigung der externen 
Parkverkabelung. Eine Beschädigung der externen 
Parkverkabelung kann bei einem Offshore-Wind-
park mit einer Größe von 80 Windenergie anlagen 
und einer Leistung von fünf Megawatt je Wind-
energieanlage zu einem Ertragsausfall pro Tag 
von circa 800.000 Euro führen.

Seekabelschäden können längere Reparaturzei-
ten nach sich ziehen, da nicht nur die für die Re-
paratur notwendigen Spezialisten, ROVs (Remote 
Operating Vehicle), geeignete Schiffe sowie auch 
erforderliche Kabelkapazitäten zur Verfügung ste-
hen müssen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, 
bleibt ein geeignetes Wetterfenster für die Ope-
ration abzuwarten.

Das größte Schadenpotenzial ist bei den Offshore- 
Windparks im Bereich der Betriebsunterbre-
chung vorhanden. Rückwirkungsschäden durch 
den Ausfall der an Land vorhandenen Leistungen 
sind nicht auszuschließen. Die Übertragungs-
netzbetreiber haben zudem die Eingriffsmög-
lichkeit bei einem zu großen Angebot auf der 
Stromerzeugerseite. Dann können nur reduzierte 
Leistungen abgenommen werden. Der aufgrund 
dieser Maßnahme nicht erzeugte Strom wird mit 
90 Prozent vergütet.
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2 Photovoltaikanlagen

Abbildung 4: Photovoltaikanlage; Quelle: Teko

Grundsätzlich ist im Bereich der Photovoltaikan-
lagen zwischen Boden- und Dachanlagen zu un-
terscheiden.

Die möglichen Volllaststunden im Jahr betragen 
zwischen zehn und 20 Prozent je nach Standort 
der Anlage.

Im Grunde ist die Technik bei diesen Anlagen die 
gleiche. Die zu beachtenden Gefahren sind je-
doch unterschiedlich.

Andere Anlagen aus dem Bereich der Erzeugung 
von Strom aus der Sonnenenergie werden hier 
nicht betrachtet, weil diese derzeit eine geringe 
Rolle spielen.

2.1 Dachanlagen

Die Erzeugung von Energie aus Dachanlagen 
ist abhängig von der zur Verfügung stehenden 
Dachfläche. Im Januar 2012 waren die Strom-
preise erstmals höher als die Einspeisevergütung 
für die Anlagen.

Daraus ergibt sich eine Änderung in der Nutzung. 
Die bis dahin errichteten Anlagen profitieren von 
den höheren Vergütungssätzen des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes. In letzter Zeit werden die An-
lagen eher dazu genutzt, den Eigenverbrauch zu 
reduzieren. Damit das funktionieren kann, wer-
den zusätzlich Batteriespeicher installiert. Dadurch 
wird die Möglichkeit geschaffen, den erzeugten 

Strom zwischenzuspeichern und bei Bedarf aus 
dem Speicher zu beziehen. In welchem Umfang 
die Speicherung erfolgt, ist auch abhängig von 
der Zielsetzung des Betreibers. Will der Betreiber 
möglichst autark vom Fremdstrombezug sein, 
werden größere Speicher verwendet, als wenn 
der Betreiber auf die Ersparnis der Stromkosten 
abzielt. Der höhere Investitionsaufwand wird in 
beiden Fällen den eingesparten Kosten durch den 
Speicher gegengerechnet. Es sind Li thium- und 
Bleibatterien im Handel erhältlich. Zusätzlich ist 
es möglich, Gleichstrom (DC), Wechselstrom (AC) 
oder beides einzuspeisen. Dies ist ebenfalls vom 
verwendeten System abhängig.

2.1.1 Technische Risiken

Der Ausfall der Photovoltaikanlage oder von we-
sentlichen Teilen kann Schäden erheblich ver-
größern – insbesondere dann, wenn Teile nicht 
mehr zu beziehen sind. Viele Hersteller sind vom 
Markt verschwunden, und der Austausch gegen 
Module eines anderen Herstellers kann nicht ein-
fach vorgenommen werden, weil die einzelnen 
Komponenten auf den ursprünglichen Typ abge-
stimmt wurden und nur mit diesem kompatibel 
sind. Ohne die Anpassung an das Gesamtsystem 
sind weitere Schäden unvermeidlich.

Das größte Risiko entsteht nach wie vor durch 
die schlecht ausgeführte Installation beziehungs-
weise durch die falsche Verlegung von Kabeln und 
die Nichtbeachtung von Sicherheitsvorschriften.

Durch die zusätzlich verwendeten Komponenten 
für die Speicherung ist das Ausfallrisiko gestie-
gen. Neben dem Ausfall der Photovoltaikanlage 
sind nun zusätzliche Komponenten vorhanden, 
wodurch die Ausfallwahrscheinlichkeit des Ge-
samtsystems erhöht wird. Welche Technik weni-
ger anfällig ist, lässt sich aus den bisher gewon-
nenen Erfahrungen noch nicht ableiten.

2.1.2 Naturgefahren

Bei den Naturgefahren sind es nicht nur die Wet-
terverhältnisse, die eine Rolle spielen, sondern es 
kommen durch Tiere verursachte Schäden hinzu. 
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Häufig treten Schäden an Kabeln durch Marder-
verbiss auf.

Hierzu empfehlen sich Schutzeinrichtungen, ins-
besondere in Gebieten mit höherem Aufkom-
men der Tiere.

Beschädigungen durch Hagel nehmen tenden-
ziell zu. Dies ist auf der einen Seite der Häufig-
keit der Ereignisse geschuldet und zum anderen 
der potenziell gestiegenen Größe der Hagelkör-
ner und der damit verbundenen größeren Ener-
gie, die auf die Photovoltaikmodule beim Auf-
prall einwirkt.

Eine weitere Gefahrenquelle sind Schneedruck 
und Eislasten. In Wintern mit viel Schnee und län-
geren Frostperioden steigt dieses Risiko. Dies war 
zuletzt im Winter 2009/2010 der Fall. Durch den 
Schnee, der infolge von Sonneneinstrahlung zu 
schmelzen beginnt, und den Frost in der Nacht 
bilden sich Eisschichten. Durch weitere Schnee-
fälle werden die tragbaren Lasten überschritten, 
und Modulreihen brechen ein. 

Die in Blitzen enthaltene Energie führt nicht nur 
beim direkten Blitzeinschlag in die Anlage, son-
dern auch bei indirekter Blitzeinwirkung zu Schä-
den.

Im schlimmsten Fall entsteht dadurch ein Feuer, 
das zum Abbrennen der gesamten Anlage und 
des Gebäudes führt.

Schäden durch Sturm sind ebenfalls nicht unbedeu-
tend. Eine Beschädigung kann durch das Lösen von 
nicht ausreichend befestigten Anlagen oder An-
lagenteilen erfolgen sowie durch he rumfliegende 
Teile des Dachs oder beispielsweise Äste von Bäu-
men.

2.1.3 Diebstahl

Diebstahlschäden stellen eine große Gefahr im Be-
reich Photovoltaik dar. Module und auch Wechsel-
richter werden gern entwendet, um diese ander-
weitig zu veräußern.

2.1.4 Gebäude

Eine zusätzliche Gefahrenquelle können das Ge-
bäude selbst beziehungsweise die darin gelager-
ten Waren sein. Kommt es beispielsweise zu ei-
nem Feuerschaden, dann kann die Anlage – auch 
ohne beschädigt zu sein – nicht betrieben wer-
den. Die in dem Gebäude gelagerten Waren kön-
nen zudem eine erhöhte Brandgefahr darstellen. 
In einer Scheune gelagertes Stroh oder Heu stel-
len eine erhebliche Brandgefahr dar.

2.1.5 Schadenbetrachtung aus Sicht des  
 Elektronik-Betriebsunterbrechungs- 
 Versicherers

Durch die Integration der Speicher in die Systeme 
ist die Ermittlung des Betriebsunterbrechungs-
schadens deutlich anspruchsvoller geworden. Bei 
der Berechnung des Ausfalls ist eine weitere Va-
riable hinzugekommen.

Welche Leistung aufgrund der Sonneneinstrah-
lung hätte erzeugt werden können, ist von der 
Jahreszeit und den Wetterverhältnissen im je-
weiligen Jahr abhängig. Module, die mit Schnee 
bedeckt sind, können unabhängig von ihrem Zu-
stand keinen Strom erzeugen. Durch Alterung 
der Anlagen lässt die Leistung der Anlagen nach. 
Verschmutzungen können zu einem weiteren 
Verlust bei der Einspeisung führen.

Während in früheren Jahren nur die entgan-
gene Einspeisevergütung für die Berechnung des 
Ausfalls relevant war, stellt sich heutzutage die 
Frage, inwieweit der erzeugte Strom zum Eigen-
bedarf genutzt wurde – entweder direkt oder 
durch den Speicher.

Im Fall von Brandschäden kann die Ausfalldauer 
je nach Schaden zwischen wenigen Tagen und ei-
nem Jahr oder länger liegen. 

Die Versicherer haben Modelle entwickelt, um 
die Schadenabwicklung möglichst zu vereinfa-
chen. Dabei wird das Jahr in eine sogenannte 
Sommer- und Wintervergütung eingeteilt.



IX BETRIEBSUNTERBRECHUNGSRISIKEN IM BEREICH DER ERNEUERBAREN ENERGIEN 187

Dadurch kann sich die Berechnung des Ausfall-
schadens von dem tatsächlichen entfernen, aber 
die Differenz steht in keinem Verhältnis zum 
Aufwand, der nötig ist, um die tatsächlichen Aus-
fälle zu vermeiden. Noch schwieriger wird es bei 
der Berechnung der durch den Speicher erspar-
ten Kosten für den Strombezug. Wenn nur der 
Speicher ausfällt, dann beschränkt sich die Scha-
denhöhe auf den Anteil der Stromerzeugung, der 
nicht gespeichert werden konnte. Dieser Strom 
kann jedoch ins Netz eingespeist werden. Die 
Differenz ist in Abhängigkeit der Größe des Spei-
chers relativ gering. Der Anteil kann sich durch 
die Entwicklung der Strompreise für die privaten 
Haushalte und die weitere Entwicklung der Ein-
speisevergütung aus dem Erneuerbare-Energien- 
Gesetz noch vergrößern.

Im Falle des Ausfalls der Photovoltaikanlage selbst, 
erhöht sich der Unterbrechungsschaden durch die 
fehlende Speicherung.

Eine Betrachtung der Stromverbräuche des Haus-
halts oder des Betriebs vor und nach dem Scha-
denzeitraum kann eine Annäherung erzielen.

Die Thematik ist noch relativ neu, und es hat sich 
noch kein entsprechendes System hierfür etab-
liert.

Es ist auf jeden Fall notwendig, dieses Risiko bei 
der Anmeldung zur Versicherung mit zu erfassen, 
weil die dadurch entstehenden Erträge in Form 
von ersparten Bezugskosten in der Deckung 
sonst nicht enthalten sind.

SCHADENBEISPIEL

Aufgrund eines Überspannungsschadens kam es zu einer Beschädigung von 1.010 Photovoltaikmo-
dulen. Dies führte zu einem Ausfall von 24 Strings mit 20 × 195 Wp-Modulen sowie 52 Strings mit 
20 × 190 Wp-Modulen. Dadurch verringerte sich die Anlagenleistung um 291,20 kWp. 

Die Bypassdioden der betroffenen Module wurden ausgetauscht und die Module im Anschluss auf 
etwaige anderweitige Beschädigungen überprüft. Dabei wurden noch 111 Module mit 190 Wp sowie 
29 Module mit 195 Wp festgestellt, die irreparable Beschädigungen aufwiesen. Diese Module wurden 
demontiert und durch intakte Module der Anlage ersetzt, wodurch nach Beendigung der Arbeiten 
lediglich sieben Strings (mit jeweils 20 Modulen) mit einer Leistung von 27,16 kWp außer Betrieb waren. 

Der Austausch der 140 beschädigten Module erfolgte anschließend. Seit diesem Zeitpunkt läuft die 
Photovoltaikanlage wieder mit ihrer vollen Leistung.

Der Gesamtschaden durch die Betriebsunterbrechung belief sich auf 14.000 Euro.

2.2 Bodenanlagen

Die Gesamtleistung von Bodenanlagen ist um 
ein Vielfaches höher als die von Dachanlagen. 
Die Gefährdungen sind oftmals die gleichen 
wie bei den Dachanlagen. Es gibt aber auch Un-
terschiede. Im Folgenden sollen nur die Unter-
schiede betrachtet werden.

2.2.1 Naturgefahren

Bei den Bodenanlagen ist das Überschwemmungs-
risiko erheblich höher als bei den Dachanlagen. 

Die Tendenz bei dieser Art von Schäden zeigt 
dabei einen Anstieg infolge der sich ändernden 
Wetterbedingungen.

2.2.2 Diebstahl

Die Bodenanlagen sind für Diebe ein oftmals loh-
nenderes Ziel als die Dachanlagen. Das liegt an 
der Menge der zu entwendenden Teile und der 
einfacheren Möglichkeit, die Teile zu demon-
tieren. Das resultiert nicht nur aus der Tatsa-
che, dass die Diebe auf kein Dach klettern müs-
sen, sondern auch daraus, dass sich in der Nähe 
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niemand befindet, und die Sicherungsmaßnah-
men nur unzureichend sind, weil die Kosten da-
für nicht aufgewendet werden sollen. Die Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung einer Anlage kann 
sich durch die fehlenden Investitionen in Sicher-
heitseinrichtungen besser darstellen.

2.2.3 Schadenbetrachtung aus Sicht des  
 Elektronik-Betriebsunterbrechungs- 
 Versicherers

Fehlende oder nicht ausreichende Schutzmaß-
nahmen stellen aus Sicht des Versicherers ein 
erhebliches Gefahrenpotenzial dar, das der Be-
treiber maßgeblich beeinflussen kann. Der Um-
fang der notwendigen Schutzmaßnahmen wird 
aus den Schadenerfahrungen der Versicherer als 
notwendige Maßnahmen für den Versicherungs-
schutz benannt. Die aus den Diebstählen resul-
tierenden Unterbrechungsschäden sind durch 
den Umfang und die Dauer bedeutend.

Wenn eine Anlage von einer Überschwemmung 
betroffen ist, dann kann das Ausmaß der Unter-
brechung dadurch minimiert werden, dass die 
Anlage rechtzeitig abgeschaltet wird, und vor In-
betriebnahme eine vollständige Trocknung und 
gegebenenfalls Reinigung durchgeführt wird. 

Dafür gibt es Spezialfirmen, auf die zurückgegrif-
fen werden kann.

Bei den Bodenanlagen wird der Ertrag in der Re-
gel mit den Einspeisevergütungen aus dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz erzielt. Größere Bat-
teriespeicherwerke sind allerdings im Kommen. 
Der Unterschied zu den Dachanlagen besteht in 
der Identität der Eigentümer. Es handelt sich um 
eigens gegründete Gesellschaften, die den im 
Batteriespeicher gespeicherten Strom selbst ver-
markten. Die Situation ist in solchen Fällen wie 
bei den Dachanlagen zu betrachten, bei denen 
der Betreiber der Photovoltaikanlage und auch 
der Versicherer allerdings keinen Einfluss auf den 
Schaden am Batteriespeicher haben. Der daraus 
resultierende sogenannte Rückwirkungsschaden 
stellt den Unterbrechungsschaden bei dem Be-
treiber der Bodenanlage dar. 

Wenn der Strom aus der Bodenanlage in ein pri-
vates Umspannwerk einspeist wird, kann es 
ebenfalls zu einem Rückwirkungsschaden kom-
men. Die Situation tritt auch bei dem Anschluss 
an ein öffentliches (vom Netzbetreiber errich-
tetes und betriebenes) Umspannwerk auf. Das 
Ausfallrisiko ist dort aber geringer.



IX BETRIEBSUNTERBRECHUNGSRISIKEN IM BEREICH DER ERNEUERBAREN ENERGIEN 189

3 Biomasse 

Bei der Biomasse kommen sowohl feste als auch 
flüssige Stoffe zum Einsatz. Wird das Biomaterial 
zur Erzeugung von Gas eingesetzt, dann handelt 
es sich bei der eingesetzten Technik um Biogas-
anlagen. Werden die Stoffe jedoch als Brennstoff 
eingesetzt, dann sind es Biomassekraftwerke, die 
zum Einsatz kommen.

3.1 Biogasanlagen

Die Biogasanlagen umfassen den Prozess der Gas-
erzeugung und -aufbereitung bis hin zur energe-
tischen Nutzung mithilfe eines Blockheizkraft-
werks (BHKW). Es besteht auch die Möglichkeit, 
das aufbereitete Gas ins Gasnetz einzuleiten.

3.1.1 Technische Risiken

Das größte technische Risiko besteht im Bereich 
der Motoren im Blockheizkraftwerk. Die wech-
selhafte Qualität des erzeugten Biogases führt 
zu einer hohen Beanspruchung der Motoren und 
zu Schäden. Schäden an den Rührwerken, häufig 
durch zu hohe Schwefelgehalte, sind ebenfalls zu 
beachten – ebenso Schäden in der Gasaufberei-
tung. 

Die Schäden werden oftmals durch das Überfah-
ren von Wartungsintervallen stark begünstigt. 
Das gleiche gilt für fehlende oder nicht ausrei-
chend durchgeführte Kontrollen der eingesetz-
ten Motorenöle.

Dadurch können auch Brandschäden ausgelöst 
werden.

3.1.2 Naturgefahren

Schäden durch Naturgefahren spielen keine sehr 
große Rolle. Durch Sturm und Hagel kommt es in 
einigen Fällen zu Defekten.

3.1.3 Schadenbetrachtung aus Sicht des  
 Maschinen-Betriebsunterbrechungs- 
 Versicherers

Der Versicherer muss den gesamten Prozess, an-
gefangen mit der Anlieferung des zu verwerten-
den Materials bis hin zu den erzeugten Energien 
und der Verbringung eventueller Reststoffe, be-
trachten.

Zu prüfen ist, welche Verpflichtungen zur Ab-
nahme beziehungsweise Lieferung bestehen. 
Die Einspeisung des erzeugten Stroms wird nach 
EEG vergütet. Die Vergütung ist im EEG gestaf-
felt. Dabei ist zu beachten, dass wenn es sich um 
relativ kurze Ausfallzeiten handelt, der Versiche-
rer lediglich die geringste Vergütungsstufe er-
setzt, weil die höheren Vergütungen durch die 
Einspeisung im übrigen Jahr bereits erzielt wur-
den oder werden. Der Betreiber kann zusätzlich 
Einnahmen durch die Wärmelieferung an bei-
spielsweise ein Gewächshaus erzielen. Diese sind 
dann ebenfalls in die Versicherungen mit der ent-
sprechenden Summe miteinzubeziehen. Zu prü-
fen ist in diesem Fall, ob eine Lieferverpflichtung 
besteht. Wenn dies der Fall ist, dann hat der Be-
treiber der Biogasanlage die daraus resultieren-
den Mehrkosten durch die Bereitstellung der 
Wärme zu tragen. In welcher Höhe diese Ver-
pflichtung besteht, ist dem Liefervertrag zu ent-
nehmen.

Bezüglich der zu beziehenden Biomassen ist zu 
prüfen, ob die Abnahmeverpflichtung ganz oder 
teilweise besteht. Wenn eine solche Verpflich-
tung vorliegt, dann können dadurch im Falle ei-
nes längeren Ausfalls erhöhte Kosten entstehen, 
weil die Lagerkapazitäten nicht ausreichend vor-
handen sind, die Biomasse verkauft wird und zu 
einem anderen Abnehmer transportiert werden 
muss.

In der Regel muss der Biogasanlagenbetreiber für 
die Entsorgung der Gärreste bezahlen. Dies ist 
ebenfalls zu prüfen, wie auch die Höhe der Kos-
ten, die für die Entsorgung anfallen. 
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Wenn die zeitliche Verzögerung, die durch den 
schadenbedingten Ausfall der Biologie im Fermen-
ter entsteht, mitversichert werden soll, dann soll-
ten zusätzlich die Wiederbeschaffungsmöglich-
keiten hierfür im Fokus stehen.

SCHADENBEISPIEL

In einem 2.500 Kubikmeter fassenden Fermen-
ter kommt es zu einem Schaden am Rührwerk. 
Der Schaden wurde verursacht durch den 
Eintrag einer Eisenstange mit der Maissilage 
in den Fermenter. Die Eisenstange diente 
vorher der Befestigung der Folie, die über die 
Maissilage gespannt war. An den Fermenter 
angeschlossen waren insgesamt drei Block-
heizkraftwerke mit einer Gesamtleistung 
von 1.100 Megawatt. Das Rührwerk musste 
infolge eines Bruchs getauscht werden. 
Der dadurch verursachte Stillstand dauerte 
43 Tage. Der Betriebsunterbrechungsschaden 
belief sich auf 130.000 Euro.

3.2 Biomassekraftwerke

Abbildung 5: Biomassekraftwerk; Quelle: Teko

Bei den Biomassekraftwerken handelt es sich in 
der Regel um Kraftwerke, die Holz der verschie-
denen Qualitäten (A1 bis A4) verwenden.

3.2.1 Technische Risiken

Die meisten Schäden treten im Bereich der Kes-
sel oder der Turbine auf. Im Kessel kommt es zu 
Unregelmäßigkeiten bei der Verbrennung durch 
inhomogene Brennstoffe. Die Folge sind Anba-
ckungen und Abrasionen durch erhöhte Rauch-
gasgeschwindigkeiten infolge der Ablagerungen. 

Im Bereich der Turbinen sind Schäden als Folge 
von schlechter Wasserqualität an den auch im 
konventionellen Bereich eingesetzten Turbinen 
zu beobachten. 

Die höhere Schadenhäufigkeit bei Biomassekraft-
werken beruht auch auf fehlenden Sicherheits-
einrichtungen und nicht ausreichender Qualifika-
tion der Betreiber.

3.2.2 Naturgefahren

Naturgefahren spielen nur eine untergeordnete 
Rolle bei Biomasseheizkraftwerken.

3.2.3 Schadenbetrachtung aus Sicht des  
 Elektronik-Betriebsunterbrechungs- 
 Versicherers

Unterbrechungsschäden können durch Störungen 
an der Feuerungstechnik eintreten. Die Gründe lie-
gen oft an einer nicht optimalen Brennstoffauf-
bereitung (Stückigkeit, Restfeuchte) oder daran, 
dass die Biomasse nicht zur Feuerungstechnik passt. 

Ebenso wie bei den Biogasanlagen ist der ge-
samte Prozess, der an den Betrieb des Biomasse-
heizkraftwerks gekoppelt ist, zu erfassen.

Die Einspeisung des erzeugten Stroms wird nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet. Die 
Einnahmen sind unter Abzug der Kosten, die im 
Unterbrechungsfall nicht mehr anfallen, für die 
Bildung der Versicherungssumme anzusetzen. Ein-
nahmen durch eventuell erfolgte Wärmelieferung 
sind hinzuzurechnen. Besteht eine Verpflichtung 
zur Lieferung der Wärme, dann sind die Kosten 
für die anderweitige Wärmeerzeugung, beispiels-
weise gasgefeuerte Kessel, in Form von Mehrkos-
ten mit in die Versicherung aufzunehmen. Ein Ein-
blick in den Liefervertrag gibt Auskunft über den 
bestehenden Umfang der Verpflichtung.

Bezüglich der zu beziehenden Biomassen ist zu 
prüfen, ob eine Abnahmeverpflichtung ganz oder 
teilweise besteht. Wenn eine solche Verpflichtung 
besteht, dann können dadurch im Falle eines län-
geren Ausfalls erhöhte Kosten entstehen, weil die 
Lagerkapazitäten nicht ausreichend vorhanden 
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sind und die Biomasse verkauft und zu einem 
anderen Abnehmer transportiert werden muss.

Die Kosten für die Entsorgung der Asche sind in 
Abzug zu bringen. 

SCHADENBEISPIEL

Kurz nach der Inbetriebnahme der Dampftur-
bine nach der Revision und der Instandsetzung 
des Generators wurde die Turbine aufgrund 
hoher Lagerschwingungen automatisch 
abgeschaltet. Auslöser der Schwingungen 
war ein Zahnausbruch im Sonnenritzel des 
Lastgetriebes. Nachdem die Turbine etwa 
acht Stunden im Drehwerk getörnt wurde, 
kam es zu einem Defekt des Turbinenläu-
fers. Ursachen für diese beiden, voneinander 
unabhängigen Sachschäden sind ein Material-
fehler im Sonnenritzel sowie eine ungeeignete 
Bearbeitung der Kupplung und die mangelhafte 
Entwässerung der Turbine vor der Remontage 
nach der Revision.

Das Getriebe wurde provisorisch instandge-
setzt und die Turbine konnte weiter betrieben 
werden. Nach acht Monaten wurde das alte 
Sonnenritzel gegen ein neues getauscht. 
Der Betriebsunterbrechungsschaden betrug 
1,2 Millionen Euro.

Abbildung 6: Gerissenes Sonnenritzel mit Zahnausbrüchen;  
Quelle: Teko

4 Geothermie

Die Gewinnung von Energie aus Erdwärme er-
folgt in Deutschland in zwei Bereichen. Der erste 
Bereich ist die Nutzung der Wärme für Gebäude. 
Die oberflächennahe Geothermie nutzt den Un-
tergrund bis zu einer Tiefe von circa 400 Metern 
und Temperaturen bis 25 Grad Celsius für das Be-
heizen und Kühlen von Gebäuden, technischen 
Anlagen oder Infrastruktureinrichtungen. Hierzu 
wird die Wärme aus dem Erdreich und oberflä-
chennahen Gestein oder aus dem Grundwasser 
gewonnen.

Der zweite Bereich ist der der Tiefengeothermie. 
Diese nutzt Lagerstätten, die in größeren Tiefen 
als 400 Meter unter Geländeoberkante erschlos-
sen werden. Nutzbar sind trockene Tiefenge-
steine, bei denen die Wärme im Gestein gespei-
chert ist, und hydrothermale Schichten, in denen 
die Wärme im Gestein und Wasser gespeichert 
sind. 

In Deutschland liegen die hierfür infrage kommen-
den Schichten zwischen 1.000 und 5.000 Metern. 
Die Schwierigkeit, die benötigen Verhältnisse an-
zutreffen, ist in dieser Tiefe begründet. Bohrun-
gen sind teuer und wenn diese nicht zum ge-
wünschten Erfolg führen, dann ist das Interesse 
schnell erloschen und die Anzahl der Rückschläge 
durch solche Fehlversuche kann insgesamt zu ei-
ner sehr zurückhaltenden Nachfrage führen.

Diese hohe Hürde zu Beginn lenkt die Betrach-
tung auf das Errichtungsrisiko. Die Bohrungen an 
sich stellen ein nicht einfaches Risiko dar, aber 
das Antreffen der erforderlichen Parameter das 
noch größere. Dieses Risiko bezeichnet man als 
Fündigkeitsrisiko.

In Deutschland werden zurzeit 15 Standorte zur 
Erzeugung von Strom aus der Erdwärme genutzt. 
Insgesamt sind es 34 Standorte, die Erdwärme 
aus Tiefengeothermie nutzen. Die Leistung be-
trägt insgesamt 37,69 Megawatt elektrisch und 
280,68 Megawatt thermisch. 
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4.1 Fündigkeitsrisiko

Das Fündigkeitsrisiko – das heißt die Frage nach 
der Eintrittswahrscheinlichkeit der prognosti-
zierten Werte für Temperatur und Menge des 
Thermalwassers – hat einen entscheidenden Ein-
fluss auf die Investitionsbereitschaft in geother-
mische Projekte. Mit steigendem Erkundungs-
umfang sinkt in aller Regel das Fündigkeitsrisiko. 
Dabei ist weniger die Temperaturvorhersage für 
einen definierten Zielhorizont problematisch als 
vielmehr die Aussage zu potenziellen Förderra-
ten. Bei den hohen Bohrkosten ist dieses Risiko 
erheblich. Bestimmend sind die zu erzielenden 
Parameter Massenstrom, Temperatur und Nach-
haltigkeit beziehungsweise Dauer der möglichen 
Nutzung. Ein bisher diskutierter Ansatz, dieses 
Risiko finanziell abzusichern, ist ein staatlich ini-
tiierter Versicherungsfonds. Dieser soll die Zeit 
überbrücken, bis verwertbare statistische Da-
ten vorliegen und das Risiko damit für die Versi-
cherungswirtschaft berechenbar machen. Nicht 
unter den möglichen Versicherungsschutz fallen 
geologische und technische Risiken.

Die Munich Re hat jedoch bereits im Fall des 
Geothermieprojekts Unterhaching ein „versiche-
rungstechnisches Pilotprojekt“ gewagt, indem 
sie die europaweit erste privatwirtschaftliche 
Fündigkeitsversicherung für eine geothermische 
Tiefbohrung abschloss. Weitere Projekte folgten.

Die Fündigkeitsversicherung deckt den Schaden, 
der eintritt, wenn die Bohrung trotz Stimulati-
onsmaßnahmen nicht für den geplanten Zweck 
eingesetzt werden kann. Die maximale Schaden-
höhe errechnet sich aus den Bohrkosten plus den 
Kosten für Stimulationsmaßnahmen. Das Fün-
digkeitsrisiko wird durch die Parameter Fließrate 
(Schüttung) und Temperatur definiert.

Für den Abschluss einer solchen Versicherung 
müssen verschiedenen Informationen vorliegen, 
wie

• geologische und hydrogeologische Gutachten 
zum geplanten Projekt,

• Machbarkeitsstudie über das geplante Projekt,

• Projektplan,

• Referenzdaten (benachbarte Bohrungen mit 
Testergebnissen),

• Bohrplan mit Stimulationsmaßnahmen und 
Kosten sowie

• Definition der versicherten Ereignisse.

4.2 Ausfall der Geothermieanlage

4.2.1 Technische Risiken

Neben den hohen Risiken der Bohrung sind im 
Betrieb die normalen Risiken eines Kraftwerks zu 
beachten.

4.2.2 Naturgefahren

Durch das geförderte Thermalwasser ergeben 
sich die Herausforderungen für den Wasserkreis-
lauf des Systems. Die Zusammensetzung dieser 
Thermalwässer führt vielfach zu Schäden an der 
Technik. Insbesondere die Tiefenpumpen sind 
sehr anfällig und müssen regelmäßig getauscht 
werden.

4.2.3 Schadenbetrachtung aus Sicht des  
 Maschinen-Betriebsunterbrechungs- 
 Versicherers

Das Betriebsrisiko ist im Gegensatz zum Errich-
tungsrisiko überschaubarer. Die Stromerzeugung 
erfolgt mithilfe von ORC-Turbinen von bis zu ei-
ner Fünf-Megawatt-Leistung. Dennoch können 
Schäden von mehreren Monaten Dauer eintre-
ten.

Die unterirdische Technik, insbesondere die Pum-
pen, sind nach wie vor sehr anfällig und müssen 
regelmäßig ersetzt werden. 

Das Kraftwerk kann relativ konstant über das 
ganze Jahr betrieben werden; 8.000 Betriebs-
stunden können erreicht werden. 
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5 Wasserkraft

5.1 Technische Risiken

Die Technik im Bereich der Wasserkraft ist altbe-
währt. Der Ausbau ist zumindest in Deutschland 
nur beschränkt möglich. Dadurch ist der Markt 
nicht von Innovationen gekennzeichnet. Es gibt 
eine Vielzahl von kleinen und mittelgroßen An-
lagen. 

Nicht betrachtet werden hier die Anlagen, die 
sich in Staudämmen befinden und von den gro-
ßen Energieerzeugern betrieben werden, aber 
den größten Teil der Energieerzeugung in diesem 
Bereich beitragen.

Diese werden meistens nicht im Bereich der 
Technischen Versicherungen versichert.

5.2 Naturgefahren

Hier sind vor allem die Wassergefahren zu nen-
nen. Durch die Erfahrungen der Vergangenheit 
sind diese aber weitgehend beherrschbar.

5.3 Schadenbetrachtung aus Sicht des 
Maschinen-Betriebsunterbrechungs-
Versicherers

Die Tatsache, dass die meisten Anlagen tatsäch-
lich alt sind und häufig nur nebenbei betrieben 
werden, stellt das größte Problem aus Sicht der 
Versicherer dar. Die Anlagen sind meistens nicht 
sehr groß und haben eine relativ überschaubare 
Leistung und damit ebenso einen eingeschränk-
ten Ertrag.

Wartungen und Revisionen der Anlagen werden  
nicht immer ausreichend durchgeführt. Die Folge 
sind Schäden, die sich im Bereich von mehreren 
Monaten bewegen.

6 Ausblick

Die weitere Entwicklung im Bereich der Erneuer-
baren Energien wird sich durch die Reform des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2017 prägend 
ergeben. Die Ergebnisse, die sich durch die vor-
gesehenen Ausschreibungen einstellen werden, 
sind eine spannende Angelegenheit. Es bleibt ab-
zuwarten, ob es durch die Ausschreibung zu Ein-
sparungen kommt, die sich negativ auf die Zuver-
lässigkeit und/oder Standzeit von Komponenten 
niederschlagen. 

Hohes Entwicklungspotenzial ist im Bereich der 
Geothermie weiterhin gegeben. Dort bleibt es 
aber abzuwarten, inwieweit sich die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen im Hinblick auf die mögli-
che Erschließung entwickeln.

Die Herausforderungen für die Branche bleiben 
hoch. Das Thema Speicherung von Energie und 
Verfügbarkeit ist neben den damit verbunden 
technischen Herausforderungen auch eine Frage 
der möglichen Umsetzungsgeschwindigkeit.
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7 Fazit

Die Erneuerbaren Energien werden weiter an Be-
deutung gewinnen. Die Verteilung auf die ver-
schiedenen Bereiche wird sich in absehbarer Zeit 
nicht wesentlich ändern. Inwieweit die Branche 
vom Ausstieg aus der Kernenergie und dem Rück-
gang im Bereich der fossilen Brennstoffe profitie-
ren kann, bleibt abzuwarten.

Eine Unabhängigkeit von festen Vergütungssätzen  
für den erzeugten Strom sollte das Ziel sein, da ohne 
den Wettbewerb langfristig keine Grundlage für den 
Betrieb von Erneuerbaren Energien gegeben ist.

Die Versicherungswirtschaft muss auf die sich 
ergebenden Veränderungen im Bereich der Er-
neuerbaren Energien reagieren und diese mög-
lichst eng begleiten. Dass die Versicherer Willens 
sind, dies zu tun, haben sie bereits in der Vergan-
genheit bewiesen und zuletzt mit dem Code of 
Conduct im Bereich der Offshore-Windenergie 
gezeigt. Von diesem Engagement kann der Be-
reich der Erneuerbaren Energien profitieren.
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AC Alternating Current (Wechselstrom)

AF Air Forced

AFC Alkaline Fuel Cell (Alkalische Brennstoffzelle)

AN Air Natural

ASC Anode-supported Cell

AWZ Ausschließliche Wirtschaftszone

B+L Biomass to Liquid (Biomasseverflüssigung)

BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft  

BGA Biogasanlage

BHKW Blockheizkraftwerk 

BOP Blowout-Preventer 

BU Betriebsunterbrechung

BWP Bundesverband Wärmepumpe

BZ Brennstoffzelle

CCS Carbon Capture and Storage

CFK Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff

CMS Condition Monitoring System

CTV Crew Transfer Vessel 

DC Direct Current (Gleichstrom)

DEFC Direct-ethanol Fuel Cell

DGS Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e. V.

DIBt Deutsches Institut für Bautechnik 

DMFC Direct Methanol Fuel Cell (Direkt-Methanol-Brennstoffzelle)

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.

DWW Druckwasserwäsche

X Abkürzungsverzeichnis
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EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz

EnLAG Energieleitungsausbaugesetz

ENS Einrichtung zur Netzüberwachung mit Schaltorganen

EnWG Energiewirtschaftsgesetz 

ESC Electrolyte-supported Cell

EWS Erdwärmesonde 

EWTC European Wind Turbine Committee 

EZE Zertifikat für Erzeugungseinheiten  

FC Fuel Cell, englisch für Brennstoffzelle

FET Stahl-Fundamenteinbauteil

FGW Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbaren Energien e. V. 

GDL Gas Diffusion Layer (Gasdiffusionsschicht)

GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff

GiPV Gebäudeintegrierten Photovoltaik  

GRD Geothermal Radial Drilling

GU Generalunternehmer

HDD Horizontal Directional Drilling 

HDPE High-Density Polyethylene 

HDR Hot-Dry-Rock

HGÜ Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungen

HT-PEMFC Hochtemperatur-Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle

HVDC High-voltage, Direct Current (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung, HGÜ) 

IGBT Insulated-gate Bipolar Transistor  (Bipolartransistor mit isolierten Gate-Elektrode

INDCs Intended Nationally Determined Contributions

IP International Protection

ISET Institut für Solare Energieversorgungstechnik
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KWK Kraft-Wärme-Kopplung

LBO Landesbauordnung

M5BAT Modularer multi-Megawatt multi-Technologie Mittelspannungsbatteriespeicher 

MCFC Molten Carbonate Fuel Cell (Schmelzkarbonat-Brennstoffzelle)

MEA Membrane Electrode Assembly (Membran-Elektroden-Einheit)

MPP Maximum Power Point

MSC Metal-supported Cell

MWD Measurement While Drilling 

MWS Marine Warranty Surveyor

NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz Übertragungsnetz 

NawaRo Nachwachsende Rohstoffe 

NEP Netzentwicklungsplan 

NOW Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie

OCoP Offshore Code of Practice 

O-NEP Offshore-Netzentwicklungsplan

ORC Organic Rankine Cycle

OSS Offshore Substation

PAFC Phosphoric Acid Fuel Cell (Phosphorsäure-Brennstoffzelle)

PEM Proton Exchange Membrane (Protonen-Austausch-Membran)

PEMFC Proton Exchange Membrane Fuel Cell (Polymerelektrolytbrennstoffzelle)

PID Potential Induced Degradation (Potenzialinduzierte Degradation) 

PSA Pressure Swing Adsorption (Druckwechsel-Adsorption)

PtG-Anlage Power-to-Gas-Anlage

PVT Photothermie 

RKW Regenerative Kombikraftwerke

ROV Remote Operating Vehicle
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SDL Systemdienstleistungen

SMA Service & Maintenance Agreement

SOFC Solid Oxide Fuel Cell (Festoxid-Brennstoffzelle)

STC Standard Test Conditions (Standard-Testbedingungen)

StromNEV Stromnetzentgeltverordnung

TA Luft Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft 

TCO Transparent Conducting Oxide (Transparente, elektrisch leitfähige Oxide)

TP Transition Piece

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (Rahmenüber-
einkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen)

VDEW Verband der Elektrizitätswirtschaft e. V. 

VK Virtuelle Kraftwerke 

WEA Windenergieanlage 

ZVEH Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke
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Vorwort


Der in allen Wirtschaftsbereichen zunehmende Ein-
satz elektrischer und elektronischer Systeme erfor-
dert es, den zunächst grundsätzlich raumbezogenen
Brandschutz um spezifische Schutzmaßnahmen
durch Branderkennungs- und Feuerlöschanlagen zu
ergänzen und damit zu verbessern. Die Einrich-
tungsschutzanlagen verringern Brandschäden und
Betriebsunterbrechungen im Wege frühzeitiger
Brandmeldung und gezielter Löschung. Zugleich
kann auch die Löschmittelmenge im Interesse von
Mensch und Umwelt reduziert werden.


Entstehungsbrände in oder im unmittelbaren Umfeld
von elektrischen und elektronischen Geräten, z.B. an
Installationen und Anschlüssen innerhalb der Luftfüh-
rungswege, breiten sich durch die Geräte hindurch
aus (Kamineffekt). Durch spezifische Einrichtungs-
schutzmaßnahmen wie Detektion, Abschaltung und
Löschung wird eine Sicherheitsbarriere an neuralgi-
scher Stelle errichtet, auch wenn Raumschutzmaß-
nahmen dadurch nicht ersetzt werden können.


1 Allgemeines


Voraussetzung für die brandschutzmäßige Bewer-
tung einer Einrichtungsschutzanlage ist grundsätz-
lich, daß die Anlage nach den folgenden sowie den
Richtlinien für automatische Brandmelde- und
CO2-Feuerlöschanlagen, Planung und Einbau (VdS
2095 und VdS 2093 ), geplant und unter Verwendung
VdS-anerkannter Bauteile und Systeme von einer
VdS-anerkannten Errichterfirma unter Beachtung
der anerkannten Regeln der Technik eingebaut wird.


1.1 Begriffe


Aktivmelder: Detektoren in Meßkammern mit An-
saugeinrichtungen, durch die Teilströme der Abluft
gesaugt oder denen anderweitig Brandkenngrößen
aktiv zugeleitet werden.


Alarmierung: Akustische und optische Alarmierun-
gen werden unterschieden nach


■ örtlicher Alarm: Akustischer und eventuell zusätz-
licher optischer Alarm im Meldebereich


■ interner Alarm: Akustische und optische Anzeige
an der Brandmelderzentrale und eventuell zusätz-
lich an weiteren Anzeigeeinrichtungen


■ externer Alarm: Alarm an hilfeleistender Stelle wie
Feuerwehr


Einrichtung: Anlageneinheiten technischer Syste-
me innerhalb eines Raumes


Einrichtungslöschanlage: Feuerlöschanlage zur
selektiven Eingabe des Löschmittels in die Einrich-
tung


Einrichtungsschutz (Objektschutz): Schutz einzel-
ner Einrichtungen durch Branderkennungs- und
Löschanlagen


Einrichtungsüberwachungsanlage: Branderken-
nungsanlage zur Früherkennung von Entstehungs-
bränden in Einrichtungen


Gerät: Einheit innerhalb eines Gehäuses, eventuell
mit eigener Stromversorgung und Belüftung


Gerätegruppe: Mehrere Geräte, die melde- und
löschtechnisch zusammengefaßt sind und durch
Trennwände geteilt sein können


Zwangsbelüftung: Ableitung der Geräteabwärme
mittels Luft durch Ventilationseinrichtungen in den
Geräten oder durch Überdruck der Raumklimaanlage


1.2 Planung


Planung, Ausführung und Instandhaltung der Ein-
richtungsschutzanlage sind zwischen Geräteherstel-
ler, Betreiber, Versicherer sowie den Brandmelde-
und Löschanlagenerrichtern abzustimmen.


Das komplette Brandschutzkonzept inklusive Ein-
richtungsschutz ist im wesentlichen abhängig von
folgenden Einflußgrößen, die im Wege einer Risiko-
analyse zu ermitteln sind:


■ Interne und externe Brandgefahren
■ Personenschutz
■ Betriebswirtschaftlicher Stellenwert
■ Betriebsunterbrechung


Einrichtungsschutz für elektrische
und elektronische Systeme
Richtlinien für Planung und Einbau


VdS 2304 : 1998-12 (03)
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Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere  
Sicherheitsvorkehrungen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen akzeptieren, die  
diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.
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1 Einleitung


Die Brandgefahr stellt eine ernste Bedrohung in-
dustrieller und gewerblicher Betriebe dar. Eine 
Feuer- und Feuer-Betriebsunterbrechungs-Ver-
sicherung vermag zwar den materiellen Schaden 
eines Brandes auszugleichen; schwerer wiegen 
häufig jedoch die nicht ersetzbaren Ver luste, wie 
zum Beispiel solche an Leben, Gesundheit und 
der natürlichen Lebensgrundlagen sowie  Ver-
lust von Markt anteilen oder die Abwanderung be-
währter Mitarbeiter.


Zahlreiche und schwere Brandschäden in den 
letzten Jahren veranlassen aus diesem Grunde 
den


 J Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. 
(BDI)  
und 


 J Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirt schaft e.V. (GDV),


gemeinsam dazu aufzurufen, den Brand-
schutz in Betrieben mit angemessenen Mitteln 
zu  verbessern. Der Brandgefahr im Betrieb 
kann durch vorbeugende Maßnahmen - Brand-
schutzmaßnahmen - wirksam begegnet werden. 
Die nach stehenden Ausführungen sollen Anre-
gung und Anleitung für einen effektiveren Brand-
schutz geben.


Gesetzliche und behördliche Vorschriften sowie 
die Verein barungen mit dem Versicherer bleiben 
unberührt.


Wirksame Risikoverbesserungen durch geeignete 
Brand schutzmaßnahmen werden von Feuerversi-
cherern in Ab hängigkeit von objektspezifischen 
Gegebenheiten im Regel fall positiv bewertet.


Angesichts der Verschiedenheit der Betriebe und 
ihrer unter schiedlichen Größe ist es nicht mög-
lich, ein allgemein gültiges Muster für die jeweils 
erforderlichen Brandschutz maßnahmen aufzu-
stellen.


Für weitergehende Information wird auf gesetz-
liche und be hördliche Vorschriften sowie auf 
Richtlinien, Merkblätter und Literatur weiterer 
Institutionen hingewiesen.


2 Verantwortung für 
den Brandschutz


2.1 Unternehmer


Arbeitsstätten müssen so eingerichtet und betrie-
ben werden, dass von ihnen keine Gefährdungen 
für die Sicher heit und Gesundheit der Beschäf-
tigten bei der Arbeit ausge hen. 


Hinweis: siehe


 J Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV)
 J Verordnung über Arbeitsstätten 


(Arbeitsstättenver ordnung – ArbStättV)


Das Bauordnungsrecht der Bundesländer legt 
zudem fest, dass jeder Betreiber einer baulichen 
Anlage dafür sorgen muss, dass Leben, Gesund-
heit und Umwelt beim Anordnen, Errichten und 
Betreiben von baulichen Anlagen nicht gefährdet 
werden.


Hinweis: siehe Bauordnungen der Bundesländer


Um die zahlreichen Pflichten eines Unternehmens 
sicher zu erfüllen, ist es zweckmäßig, die betrieb-
lichen Aufgaben und Prozesse, z.  B. Arbeits-, 
Informations- und Kommunikations prozesse 
jeweils durch eine Aufbau- und Ablauforganisa-
tion konkret festzulegen und zu dokumentie ren. 
Die Zuordnung und Delegation von Auf gaben in 
der hie rar chischen Unternehmensstruktur führt 
zu Anweisungs-, Auswahl- und Kontrollpflich-
ten hinsichtlich der Mitarbeiter und/oder Dritten. 
Aufbau- und Ablauforganisation müssen in re-
gelmäßigen Abständen aktualisiert und bei be-
trieblichen Änderungen überprüft werden.


Zivilrechtlich haftet das Unternehmen, gemäß 
den §§ 31 und §§ 823 BGB, für Handlungen seiner 
Organe und der diesen gleichgestellten Personen. 
Ein Arbeitgeber kann sich nur unter den engen 
Voraussetzungen des §  831 Abs. 1 Satz 2 BGB 
für die Handlungen seiner Arbeitnehmer entlas-
ten (Auswahl- und Überwachungsverschulden). 
Die strafrechtliche Verantwortung des Unterneh-
mens kann auch von seinen Mitarbeitern getra-
gen werden. Basis ist der jeweils gesellschafts- 
und arbeitsrechtlich festgelegte innerbetriebliche 
Aufgabenbereich des Mitarbeiters. 


Versicherungsrechtlich ist das Unternehmen als 
Ver sicherungsnehmer gemäß z. B. den Allge-
meinen Be dingungen für die Feuerversicherung 
verpflichtet, Brand schäden abzuwenden bzw. zu 
mindern.
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2.2 Führungskräfte


Das Unternehmen kann seine Schutzpflichten 
durch aus drückliche, dokumentierte Übertragung 
an Führungskräfte delegieren. Die Garantenstel-
lung der Führungskräfte um fasst dann, im zuge-
wiesenen Kompetenz- und Aufgaben bereich, die 
Verantwortung für eine richtige Handlungs weise 
bzw. deren bewusste Unterlassung. Die Grenzen 
der Aufgaben und Verantwortung müssen gegen-
einander klar abgegrenzt sein. Eine vollständige 
Übertragung der Ver kehrssicherungspflicht ist 
gemäß § 823 BGB nicht möglich.


Hinweis: siehe


 J Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG),  
§ 9 „Handeln für einen anderen“ 


 J Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche 
Unfallversicherung - (Artikel 1 des Gesetzes 
vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254), das 
zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2010 (BGBl. I S. 2309) geändert 
worden ist; § 15 Unfallverhütungsvorschriften


 J Arbeitsschutzgesetz, § 13 „Verantwortliche 
Personen” Abs. 2 


2.3 Arbeitnehmer


Die Beschäftigten sind gemäß dem Arbeits-
schutzgesetz verpflichtet, nach ihren Möglich-
keiten sowie gemäß der Unterweisung und Wei-
sung des Arbeitgebers für die Sicherheit und 
Gesundheit der Personen Sorge zu tragen, die 
von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei 
der Arbeit betroffen sind; sie sind im Rahmen 
seiner Befugnisse und Aufgaben somit auch für 
den Brandschutz verantwortlich. Nach dem Be-
triebsverfassungsgesetz (§ 89 Arbeitsschutz und 
betrieblicher Umweltschutz) hat auch die Arbeit-
nehmervertretung einen permanenten Beitrag 
zur Unternehmenssicherheit zu leisten. 


Hinweis: siehe Betriebsicherheitsverordnung  
(BetrSichV)


2.4 Brandschutzbeauftragter


Zur Sicherstellung betrieblicher Brandsicher-
heit hat sich die Ernennung eines persönlich und 
fachlich geeigneten Brandschutzbeauftragten be-
währt (siehe auch Abschnitt 7.2).


Hinweis: siehe Muster-Richtlinie über den bau-
lichen Brandschutz im Industriebau (Muster-In-
dustriebaurichtlinie – M IndBauRL)


Brandschutzbeauftragter kann ggf. auch die ent-
sprechend qualifizierte Sicherheitsfachkraft sein, 
die im Rahmen des Arbeits sicherheitsgesetzes 
ebenfalls für den Brandschutz zu ständig sein 
kann. Auch ein qualifiziertes Mitglied der 
Werkfeuerwehr kann ggf. die Aufgaben eines 
Brandschutz beauftragten übernehmen.


2.5 Fremdfirmen


Bei Beschäftigung von Fremdfirmen ist ebenfalls 
der Unternehmer für die Einhaltung der Brand-
schutzmaßnahmen verantwortlich. Diese Verant-
wortung kann im Einzelfall auf die Fremdfirma 
übertragen werden (siehe hierzu auch Abschnitt 8).


3 Schutzziele des Brandschutzes 
– Brandschutzkonzept


Durch Brandschutzmaßnahmen soll


 J die Entstehung von Bränden verhindert und 
die Ausbreitung von Feuer und Rauch be-
grenzt werden,


 J erreicht werden, dass Brände möglichst schon 
im Entstehen erkannt und bekämpft werden 
sowie


 J Gefahren für Menschen, Umwelt und Sach-
werte abgewendet und


 J eine Unterbrechung der Unternehmenstätig-
keit verhindert bzw. minimiert werden.


Die Umsetzung dieser Schutzziele erfolgt mit Hil-
fe eines Brandschutzkonzeptes.


Ein wirkungsvoller Brandschutz kann nur durch 
ein auf den Betrieb abgestimmtes Gesamtkon-
zept – auch ganzheitliches Brandschutzkonzept 
genannt – erreicht werden, in dem die in diesem 
Leitfaden enthaltenen Einzelmaßnahmen optimal 
kombiniert werden. Damit soll neben der Gewähr-
leistung des Personenschutzes und Berücksich-
tigung des Umweltschutzes gemäß gesetzlichen 
Vorgaben insbesondere erreicht werden:


 J die Aufrechterhaltung der Produktions- und 
Lieferfähigkeit


 J die Erhaltung der Marktstellung
 J die Vermeidung von Imageverlusten
 J die Sicherstellung von Sach- und Vermögens-


werten
 J Bewahrung der Kreditwürdigkeit
 J Bewahrung der Versicherbarkeit
 J Schaffen von Voraussetzungen einer günstigen 


Prämiengestaltung in der Feuerversicherung.







Brandschutz im BetriebVdS 2000 : 2010-12 (04)


7


Dieses Konzept sollte durch bauliche, technische 
und organisatorische Maßnahmen des vorbeu-
genden und abwehrenden Brandschutzes kon-
kretisiert werden.


Hinweis: siehe


 J Anlagen der Informationstechnologie (IT-
Anlagen), Merkblatt zur Schadenverhütung 
(VdS 2007)


 J Brandschutz-Management, Leitfaden für die 
Verantwortlichen im Betrieb und Unterneh-
men (VdS 2009)


 J Baustellen, Unverbindlicher Leitfaden für ein 
umfassendes Schutzkonzept (VdS 2021)


 J Holz bearbeitende und verarbeitende Be-
triebe, Richtlinien für den Brandschutz (VdS 
2029) 


 J Brandschutz für Kühl- und Tiefkühllager, Leit-
faden für die Planung, Ausführung und den 
Betrieb (VdS 2032) 


 J Sicherheitsvorschriften für Betriebe des Gast-
stättengewerbes (VdS 2056) 


 J Brandschutzkonzept für Hotel- und Beherber-
gungsbetriebe, Richtlinien für die Planung und 
den Betrieb (VdS 2082) 


 J Krankenhäuser, Pflegeheime und ähnliche 
Einrichtungen zur Unterbringung oder Be-
handlung von Personen, Richtlinien für den 
Brandschutz (VdS 2226) 


 J Rauchgas-Entschwefelungs-Anlagen (REA), 
Richtlinien für den Brandschutz (VdS 2371) 


 J Lagerung von Sekundärrohstoffen aus Kunst-
stoff, Brandschutztechnische Richtlinien (VdS 
2513) 


 J Abfallverbrennungsanlagen, Richtlinien für 
den Brandschutz (VdS 2515)


4 Baulicher Brandschutz


Hohe Brandlasten und Abbrandverhalten der ver-
wendeten Baustoffe begünstigen die Brandaus-
breitung, erschweren die Brandbekämpfung und 
führen damit in vielen Fällen zu Totalschäden. 
Um dieser Gefahr zu begegnen, sollten deshalb 
zur Errichtung von Bauwerken soweit möglich 
nichtbrennbare Bau- und Dämmstoffe verwendet 
werden.


Die Wirksamkeit der Maßnahmen des baulichen 
Brandschutzes wird wesentlich beeinflusst von 


 J der Anordnung der räumlichen bzw. baulichen 
Trennung, 


 J der Feuerwiderstandsfähigkeit baulicher Tren-
nungen und der Tragwerke,


 J dem Brandverhalten der hierbei verwendeten 
Baustoffe.


4.1 Brandverhalten von Baustoffen


Das Brandverhalten von Baustoffen wird insbe-
sondere durch die Brennbarkeit nach DIN 4102-1 
gekennzeichnet (siehe auch Tabelle 1).


Baustoffklasse 
nach DIN 4102-1 Bauaufsichtliche Benennung


A A1


A2
nichtbrennbare Baustoffe


B
B1 schwerentflammbare Baustoffe


B2 normalentflammbare Baustoffe


B3 leichtentflammbare Baustoffe


Zur Errichtung von baulichen Anlagen sollten, 
soweit möglich, nichtbrennbare Baustoffe ver-
wendet werden, um die Gefahren der Brandent-
stehung und der Brandausbreitung zu begrenzen.


Leichtentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse 
DIN  4102-B3) dürfen nach den Landesbauord-
nungen nicht verwendet werden; es sei denn, dass 
sie in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht 
mehr als leichtentflammbar eingestuft werden.


Hinweis: siehe Technischer Leitfaden der Feuer- 
und Feuerbetriebsunterbrechungs-Versicherung, 
Risiken, Schutzziele, Schutzkonzepte und Schutz-
maßnahmen (VdS 195)
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Abb. 1: Systematik des Brandschutzkonzeptes


Hinweis: siehe


– Anlagen der Informationstechnologie (IT-Anlagen), 
Merkblatt zur Schadenverhütung (VdS 2007)


– Brandschutz-Management, Leitfaden für die Verantwort-
lichen im Betrieb und Unternehmen (VdS 2009)


– Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutz-
konzept Baustellen (VdS 2021)


– Holz bearbeitende und verarbeitende Betriebe, Richtli-
nien für den Brandschutz (VdS 2029) 


– Brandschutz für Kühl- und Tiefkühllager, Leitfaden für die 
Planung, Ausführung und den Betrieb (VdS 2032)


– Sicherheitsvorschriften für Betriebe des Gaststättenge-
werbes (VdS 2056) 


– Brandschutzkonzept für Hotel- und Beherbergungsbe-
triebe, Richtlinien für die Planung und den Betrieb 
(VdS 2082) 


– Krankenhäuser, Pflegeheime und ähnliche Einrichtungen
zur Unterbringung oder Behandlung von Personen, Rich-
tlinien für den Brandschutz (VdS 2226) 


– Rauchgas-Entschwefelungs-Anlagen (REA), Richtlinien 
für den Brandschutz (VdS 2371) 


– Lagerung von Sekundärrohstoffen aus Kunststoff, 
Brandschutztechnische Richtlinien (VdS 2513) 


– Abfallverbrennungsanlagen, Richtlinien für den Brand-
schutz (VdS 2515)


Abb. 1: Systematik des Brandschutzkonzeptes


Tabelle 1: Baustoffklassen nach DIN 4102 und ihre 
bauaufsichtliche Benennung (ausgenommen Boden-
beläge)
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Die Baustoffklassen nach DIN 4102-1 sind durch 
einen Verwendbarkeitsnachweis nach den Bau-
ordnungen der Bundesländer zu dokumentieren.


Im Zuge europäischer Harmonisierung wer-
den Baustoffe als Bauprodukte bezüglich ihrer 
Brennbarkeit parallel zur DIN 4102-1 nach DIN 
EN 13501 klassifiziert. Eine Gegenüberstellung 
dieser Klassen ist im Anhang D enthalten. 


4.2 Tragwerke


Die tragenden Bauteile der baulichen Anlagen, wie 
z. B. Decken, Balken, Stützen und Wände, müssen 
in der Regel eine gemäß geltenden Landesbau-
ordnungen oder Sonderbauvorschriften oder dem 
Brandschutzkonzept ausreichende Feuerwider-
standsdauer nach DIN 4102-2 aufweisen und dem 
Verwendbarkeitsnachweis bzw. den Angaben der 
DIN 4102-4 entsprechend ausgeführt werden. Da-
bei sind die brandschutztechnischen Anforderun-
gen an die Feuerwiderstandsklasse der Bauteile 
u. a. von der Gebäudeklasse abhängig.


4.3 Räumliche und bauliche Trennungen


Die Zusammenfassung mehrerer Betriebsbe-
reiche ohne brandschutztechnisch wirksame 
bauliche Trennungen begünstigt die Brandaus-
breitung und führt häufig zu einer wesentlichen 
Schadenvergrößerung bzw. zu einem Totalscha-
den. Räumliche und bauliche Trennungen verhin-
dern für die Dauer ihrer Feuerwiderstandsfähig-
keit eine Ausbreitung von Feuer und Rauch und 
begrenzen den Brand je nach Schutzzielen und 
dem Brandschutzkonzept 


 J auf den Brandentstehungsraum, 
 J auf einen Brandabschnitt bzw. Brandbekämp-


fungsabschnitt innerhalb des betroffenen 
Gebäudes,


 J auf das betroffene Gebäude,
 J auf den betroffenen Komplex1.


Betriebe und ihre unterschiedlichen Nutzungs-
bereiche sollten deshalb durch die räumlichen 
bzw. baulichen Trennungen so unterteilt und 
gegliedert werden, dass be triebswichtige Be-
reiche selbstständige Brandabschnitte bilden. 
Dabei sind neben den unmittelbaren thermischen 
Brandauswirkungen auch die Brandfolgeschäden 
durch korrosive Brandgase zu berücksichtigen.


1 Ein Komplex wird von einem oder mehreren Gebäuden, 
Gebäudeabschnitten oder Lagern im Freien gebildet, die 
untereinander keine, jedoch zu anderen Gebäuden, Gebäu-
deabschnitten oder Lagern eine räumliche oder bauliche 
Trennung aufweisen.


Betriebsbereiche, die räumlich oder baulich von-
einander getrennt werden sollten, sind u. a.:


 J Produktion/Fertigung
 J Lager für Rohstoff und Fertigwaren, Lager im 


Freien und Gefahrstofflager
 J Energieversorgung, z. B. Kesselhaus
 J IT-Räume
 J Verwaltung, Sozialgebäude.


Hinweise: siehe


 J Anlagen der Informationstechnologie, Merk-
blatt zur Schadenverhütung (VdS 2007)


 J Brandschutz im Lager (VdS 2199)


Eine räumliche Trennung, z. B. räumliche Kom-
plextrennung, ist anzustreben. Ist dies nicht zu 
verwirklichen, können auch durch Komplextrenn-
wände oder Brandwände sowie feuerbeständige 
Bauteile bauliche Trennungen geschaffen wer-
den.


Öffnungen in baulichen Trennungen, die einen 
Betriebsfluss bzw. -ablauf ermöglichen, müssen 
brandschutztechnisch mit allgemein bauauf-
sichtlich zugelassenen bzw. anerkannten Feuer-
schutzabschlüssen geschützt werden (siehe hier-
zu auch Abschnitt 4.6).


4.3.1 Räumliche Trennung


Für eine räumliche Komplextrennung sind ggf. 
folgende Mindestabstände erforderlich:


Räumliche  
Komplextrennung Mindestabstand


Zwischen Gebäuden 
mit einer Höhe von 5 
bis 20 m


= Höhe des höheren 
   Gebäudes


zu Lägern brennbarer 
Stoffe im Freien 20 m


zwischen sonstigen 
Gebäuden und/oder 
Lägern


5 m


Bei besonderen Risikoverhältnissen, z. B. Hoch-
regalanlagen, Explosionsgefahr, Gebäuden mit 
einer Gebäudehöhe von mehr als 20 m, hohe 
Brandlasten auch im Freilager, können erhöhte 
Mindestabstände erforderlich werden, die im Ein-
zelfall gesondert festzulegen sind.


Tabelle 2: Mindestabstände für räumliche Komplex-
trennung
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Bei der Beurteilung räumlicher Brandabschnitts-
trennung (bzw. Komplextrennung) zwischen Ge-
bäuden mit einem Abstand von 5 m soll analog 
zu Lägern nichtbrennbarer Stoffe im Freien ins-
besondere die Ausführung der Außenwände be-
rücksichtigt werden. Erfahrungsgemäß können 
Außenwände aus nichtbrennbaren Stoffen be-
sonders bei einem geringen zulässigen Abstand 
zwischen Gebäuden die Gefahr einer Brandüber-
tragung wirksam begrenzen.


Der Zwischenraum für den Mindestabstand darf 
nicht zum Lagern und Abstellen brennbarer 
Stoffe, auch nicht für Fahrzeuge, benutzt werden. 
Wird im Zwischenraum brennbares Material gela-
gert, so ist die räumliche Komplextrennung wir-
kungslos. Im Brandfall kann dies durch Brandü-
bertragung den Totalschaden des gesamten Be-
triebes zur Folge haben.


Gebäudeverbindende Bauteile (Brücken, Tunnel 
etc.) heben eine räumliche Brandabschnittstren-
nung nicht auf, wenn:


 J diese Bauteile grundsätzlich aus nicht brenn-
baren Baustoffen bestehen, 


 J Zugänge beiderseits der Verbindung jeweils 
mit feuerhemmenden Türen/Toren (T 30) so-
wie einer allgemein bauaufsichtlich zugelas-
senen Feststellanlage gesichert sind, 


 J keine brennbaren Gegenstände im Zuge der 
Verbindungsbauteile abgestellt, aufbewahrt 
oder gelagert werden, 


 J eine Brandübertragung durch eine Winkel-
beeinflussung im Anschlussbereich der Ver-
bindungsbauteile an Gebäudeaußenwände, 
ausgeschlossen ist.


Anstelle von zwei feuerhemmenden Türen/Toren 
ist es auch möglich, die Verbindung einseitig mit 
einer feuerbeständigen Tür bzw. einem feuerbe-
ständigen Tor (T 90) zu schützen.


Hinweis: siehe 


 J Technischer Leitfaden der Feuer- und Feu-
erbetriebsunterbrechungs-Versicherung, 
Risiken, Schutzziele, Schutzkonzepte und 
Schutzmaßnahmen (VdS 0195)


 J Brand- und Komplextrennwände, Merkblatt 
für die Anordnung und Ausführung (VdS 2234)


4.3.2 Komplextrennwände/Brandwände


Komplextrennwände/Brandwände unterteilen 
Gebäude, Gebäudeabschnitte oder Läger im Frei-
en in Komplexe/Brandabschnitte. 


Komplextrennwände müssen auf Grund ihrer be-
sonderen brandschutz- und versicherungstech-
nischen Bedeutung höhere Anforderungen erfül-
len als Brandwände. 


Komplextrennwände einschließlich der sie aus-
steifenden Bauteile, wie z.  B. Riegel oder/und 
Stützen, entsprechen der Feuerwiderstandsklas-
se F 180-A nach DIN 4102 oder REI 180-MGDV.


Hinweis: siehe 


 J Baulicher Brandschutz; Produkte und Anlagen 
- Erläuterungen und Verzeichnisse in 10 Tei-
len, Teil 3 Konstruktive Bauteile (VdS 2097-3)


 J Brand- und Komplextrennwände, Merkblatt 
für die Anordnung und Ausführung (VdS 2234)


Brandwände einschließlich der sie aussteifenden 
Bauteile entsprechen der Feuerwiderstandsklas-
se F 90-A nach DIN 4102 oder REI 90-M nach DIN 
EN 13501. Sie begrenzen Brandabschnitte.


Komplextrennwände und Brandwände müssen im 
Brandfall unabhängig von der Gebäudekonstruk-
tion auch bei Einsturz eines Gebäudeteils stand-
sicher bleiben und die Ausbreitung von Feuer und 
Brandgasen auf andere Gebäude oder Gebäude-
abschnitte verhindern.


4.3.3 Feuerbeständig abgetrennte Räume


Gebäudeabschnitte oder Räume innerhalb von 
Gebäuden gelten als feuerbeständig geschützt, 
wenn sie durch feuerbeständige Wände und De-
cken abgetrennt und deren notwendige Öffnungen 
feuerbeständig und ggf. rauchdicht geschützt sind 
(siehe auch Abschnitt 4.6). 


Innerhalb des Betriebes ist es über bauordnungs-
rechtliche Bestimmungen hinaus empfehlens-
wert, Bereiche mit besonderer Brandgefahr oder 
Abteilungen, die von besonderer betrieblicher Be-
deutung für die Aufrecht erhaltung der Produktion 
sind, in feuerbeständig abge trennten Räumen un-
terzubringen. Dies können z. B. sein:


 J IT- und Prozesssteuerungsanlagen
 J elektrische Schalt- und Betriebsräume sowie 


Räume der Mess-, Steuer- und Regeltechnik 
(MSR)


 J Lagerräume, z. B. für Gefahrstoffe, Archive
 J Zentrale für Hydraulik und Umlaufschmierung
 J Feuerungs- und Heizungsanlagen
 J Betriebswerkstätten
 J haustechnische Anlagen wie Lüftungszentrale, 


Aufzugsmaschinenraum, zentrale Druckluft-
versorgung, Batterieladestation
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 J Filteranlagen
 J Labore.


Soweit im Einzelfall feuerbeständig abgetrennte 
Räume technisch oder wirtschaftlich nicht re-
alisiert werden können, sind andere, geeignete 
Brandschutzmaßnahmen erforderlich, wie z.  B. 
Einrichtungsschutzanlagen. 


Hinweis: siehe


 J Anlagen der Informationstechnologie (IT-
Anlagen), Merkblatt zur Schadenverhütung 
(VdS 2007)


 J Holz bearbeitende und verarbeitende Be-
triebe, Richtlinien für den Brandschutz (VdS 
2029)


 J Technische Regeln für brennbare Flüssig-
keiten TRbF 20 – Läger


4.4 Dächer


Dächer bestehen im Allgemeinen aus tragenden 
Konstruktionen, Wärmedämmung und Dachab-
dichtungen.


Wie Schadenerfahrungen zeigen, ist eine Vermin-
derung der Gesamtbrandlast der Dachkonstruk-
tion von Vorteil, sofern sie aus bauphysikalischen 
Gründen zu vertreten ist. Eine Verminderung der 
Gesamtbrandlast, die bei den risikorelevanten 
Dachkonstruktionen mit nicht feuerwiderstands-
fähiger Dachschalung im Wesentlichen aus Kor-
rosionsschutzanstrichen, Dampfsperren, Dämm- 
und Klebstoffen sowie den Bestandteilen der 
Dachabdichtung besteht, kann durch verschie-
dene Maßnahmen erreicht werden.


Hinweis: siehe Brandschutzmaßnahmen für Dä-
cher; Merkblatt für die Planung und Ausführung 
(VdS 2216)


Dächer sind bei der brandschutztechnischen Be-
wertung als System zu betrachten. Dabei lässt 
das Brandverhalten der einzelnen Funktions-
schichten nur sehr bedingt einen Rückschluss 
auf das Brandverhalten des gesamten Daches zu. 


Das Brandverhalten wird wesentlich bestimmt 
durch die Brennbarkeit – insbesondere das Zer-
setzungs- und Ausgasungsverhalten – der Bau-
stoffe im Dach während einer thermischen Belas-
tung. Die brandschutztechnische Qualifizierung 
einzelner Bestandteile des Dachaufbaus ermög-
licht keine Aussage zum Brandverhalten des ge-
samten Daches.


Bei einer „harten Bedachung“, deren Wider-
standsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende 
Wärme nach DIN 4102-7 nachgewiesen ist, kann 
im Fall einer direkten Brandeinwirkung z. B. eine 
Entflammung der Bedachung und eine Brand-
ausbreitung über das Dach nicht ausgeschlossen 
werden.


Bei Dächern mit nicht feuerwiderstandsfähiger 
Dach schalung sollte daher der weitere Dach-
aufbau beispielsweise mit nichtbrennbaren 
Baustoffen nach DIN  4102 oder Baustoffen mit 
möglichst wenig brennbaren Be stand teilen und 
günstigem Abbrandverhalten erfolgen, wie nicht-
brennbare Wärmedämmung und brandlastarme, 
bitumen freie Dachabdichtung.


Hinweis: siehe 


 J DIN 18234 Baulicher Brandschutz großflä-
chiger Dächer - Brandbeanspruchung von 
unten


 J Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Prü-
fungen; Geschlossene Dachflächen


 J Teil 2: Verzeichnis von Dächern, welche die 
Anforderungen nach DIN 18234-1 erfüllen; 
Geschlossene Dachflächen


 J Teil 3: Begriffe, Anforderungen und Prü-
fungen, Durchdringungen, Anschlüsse und 
Abschlüsse von Dachflächen


 J Teil 4: Verzeichnis von Durchdringungen, An-
schlüssen und Abschlüssen von Dachflächen, 
welche die Anforderungen nach DIN 18234-3 
erfüllen


Bei Verwendung von mindestens feuerhem-
mender Dachschalung wird die Durchzündung 
bzw. die Brandeintragung ins Gebäude so weit 
verzögert, dass dem dachoberseitigen Einsatz 
von nichtbrennbaren Baustoffen geringere Be-
deutung zukommt.


Hinweise: siehe


 J Stahltrapezprofildächer, Planungshinweise für 
den Brandschutz (VdS 2035)


 J Sandwichelemente als raumabschließende 
Wand- und Dachbauteile; Brandschutz-
Hinweise für die Planung, Ausführung und 
Instandhaltung (VdS 2244)


4.5 Nichttragende Außenwände


Bei der Errichtung von nichttragenden Außen-
wänden sind grundsätzlich nichtbrennbare Bau-
stoffe zu bevorzugen. Zusätzliche Hinweise er-
geben sich aus den bauordnungsrechtlichen Be-
stimmungen, z. B. Bauordnung der Bundesländer 
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(LBO), Sonderbauvorschriften und ergänzende 
Hinweise der Versicherer.


Hinweis: siehe Sandwichelemente als raumab-
schließende Wand- und Dachbauteile; Brand-
schutz-Hinweise für die Planung, Ausführung und 
Instandhaltung (VdS 2244)


4.6 Sicherung von Öffnungen


Alle Öffnungen sowie Durchführungen für Instal-
lationen (z.  B. elektrische Leitungen, Rohr- und 
Lüftungsleitungen) in 


 J Komplextrennwänden (KTW),
 J Brandwänden (BW) und 
 J Wänden und Decken für feuerbeständig abge-


trennte Räume (siehe Abschnitt 4.3.3)


müssen feuerbeständig (fb) geschützt sein (siehe 
auch Tabelle 3). 


Auch während Bauarbeiten sind Durchbrüche 
entsprechend zu sichern. 


Hinweis: siehe Baustellen, Unverbindlicher Leit-
faden für ein umfassendes Schutzkonzept (VdS 
2021)


4.6.1 Feuerschutztüren und -tore


Feuerschutztüren und Feuerschutztore sind 
selbstschließende Feuerschutzabschlüsse. Sie 
müssen ihre Verwendbarkeit durch eine allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung nachweisen 
und dementsprechend eingebaut werden.


Erfüllen Feuerschutztüren und Feuerschutztore 
auch die Anforderungen an Rauchschutztüren, 
ist es möglich, die beiden nachgewiesenen Eig-
nungen zusammenfassend zu kennzeichnen. 


Feuerschutztüren und -tore müssen grundsätz-
lich geschlossen bleiben. Sofern ein längeres Of-
fenstehen aus betrieblichen Gründen notwendig 
ist, dürfen sie nur mit allgemein bauaufsichtlich 
zugelassenen Feststellanlagen offen gehalten 
werden (s. hierzu Abschnitt 4.6.4). Das Offenhal-
ten von Feuerschutztüren durch Holzkeile, Fest-
binden usw. ist verboten. Empfehlenswert ist es, 
hierzu entsprechende Hinweisschilder an Türen 
und Toren anzubringen (siehe auch Abb. 2). 


Der Schließbereich der Abschlüsse muss ständig 
freigehalten werden und soll dementsprechend 
deutlich gekennzeichnet sein, z.  B. durch Be-
schriftung, Fußbodenmarkierung o. ä.


Hinweis: siehe DIN 4102-5: Brandverhalten von 
Baustoffen und Bauteilen; Feuerschutzabschlüs-
se, Abschlüsse in Fahrschachtwänden und gegen 
feuerwiderstandsfähige Verglasungen, Begriffe, 
Anforderungen und Prüfungen


4.6.2 Rauchschutztüren


Rauchschutztüren sind selbstschließend und 
dazu bestimmt, die Ausbreitung von Rauch zu be-
hindern. Sie sind keine Feuerschutzabschlüsse 
nach Abschnitt 4.6.1.


Rauchschutztüren nach DIN 18095 gelten als ge-
regelte Bauprodukte und benötigen für ihre Ver-
wendung nur eine Übereinstimmungserklärung 
des Herstellers nach einer vorherigen Prüfung 
durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle. An-
dere Rauchschutztüren müssen ihre Verwend-
barkeit durch ein allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis nachweisen.


Hinweis: siehe DIN 18095 


 J Teil 1: Türen; Rauchschutztüren; Begriffe und 
Anforderungen


 J Teil 2: Türen; Rauchschutztüren; Bauartprü-
fung der Dauerfunktionstüchtigkeit und Dicht-
heit


 J Teil 3: Rauchschutzabschlüsse; Anwendung 
von Prüfergebnissen


Erfüllen Rauchschutztüren auch die Anforderun-
gen an Feuerschutztüren und Feuerschutztore, 
ist es möglich, die nachgewiesenen Eignungen 
zusammenfassend zu kennzeichnen.
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4.6.1 Feuerschutztüren und -tore


Feuerschutztüren und Feuerschutztore sind selbst-
schließende Feuerschutzabschlüsse. Sie müssen ihre Ver-
wendbarkeit durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung nachweisen und dementsprechend eingebaut werden.


Erfüllen Feuerschutztüren und Feuerschutztore auch die An-
forderungen an Rauchschutztüren, ist es möglich, die bei-
den nachgewiesenen Eignungen zusammenfassend zu 
kennzeichnen. 


Feuerschutztüren und -tore müssen grundsätzlich geschlos-
sen bleiben. Sofern ein längeres Offenstehen aus betriebli-
chen Gründen notwendig ist, dürfen sie nur mit allgemein 
bauaufsichtlich zugelassenen Feststellanlagen offen gehal-
ten werden (s. hierzu Abschnitt 4.6.4). Das Offenhalten von 
Feuerschutztüren durch Holzkeile, Festbinden usw. ist ver-
boten. Empfehlenswert ist es, hierzu entsprechende Hin-
weisschilder an Türen und Toren anzubringen (siehe auch 
Abb. 2).


Der Schließbereich der Abschlüsse muss ständig freigehal-
ten werden und soll dementsprechend deutlich gekenn-
zeichnet sein, z. B. durch Beschriftung, Fußbodenmarkie-
rung o. ä.


Abb. 2: Beispiel für Hinweisschild “Feuerschutzab-
schluss”


Hinweis: siehe DIN 4102-5: Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen; Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse in 
Fahrschachtwänden und gegen feuerwiderstandsfähi-
ge Verglasungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfun-
gen


4.6.2 Rauchschutztüren


Rauchschutztüren sind selbstschließend und dazu be-
stimmt, die Ausbreitung von Rauch zu behindern. Sie sind 
keine Feuerschutzabschlüsse nach Abschnitt 4.6.1.


Abb. 2: Beispiel für Hinweisschild “Feuerschutzab-
schluss”
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Feuerwider-
standsklasse 


KTW BW fb 
Wand/ 
Decke3)


fh 
Wand/ 
Decke


Erforderlicher  
Verwendbarkeitsnachweis


Tür/Tor/Klappe T 90 X2) X X - Allgem. bauaufsichtl. Zulassung
Für T 30 Türen auch DIN 18082T 30 - - x


Abschluss im Zuge 
bahngebundener 
Förderanlage


T 90 X X X - Allgem. bauaufsichtl. Zulassung
für die gesamte Bauart ein-
schließlich der SteuerungT 30 - - X4)


Abschluss für  
pneumatische  
Förderleitungen


T 90 X X X - Allgem. bauaufsichtl. Zulassung
für die gesamte Bauart ein-
schließlich der SteuerungT 30 - - X4)


Feststellanlage - X X X X Allgem. bauaufsichtl. Zulassung


Brandschutz- 
verglasung


F 90 X2) X5) X - Allgem. bauaufsichtl. Zulassung
für die gesamte Bauart ein-
schließlich der Scheiben, 
Rahmen, Dichtungen und Befe-
stigungen; Einbau der Brand-
schutzverglasung nur in Bauteile 
gemäß der Zulassung


F 30 - - X6)


G 90 - X5/7) X7) -


G 30 - - X6/7)


Kabelabschottung S 90 X X X - Allgem. bauaufsichtl. Zulassung


S 30 - - - X


Rohrabschottung/
Rohrummantelung


R 90 X X X - Allgem. bauaufsichtl. Zulassung


R 30 - - - X


Installationskanal/ 
-schacht


I 90 X X X - Allgem. bauaufsichtl. Prüf-
zeugnis oder Ausführung nach 
DIN 4102-4I 30 - - - X


Lüftungsleitung L 90 X8) X8) X8) - Allgem. bauaufsichtl. Prüf-
zeugnis oder Ausführung nach 
DIN 4102-4L 30 - - X8) X8)


Absperrvorrichtung 
für Lüftungsleitung


K 90 X8) X8) X8) - Allgem. bauaufsichtl. Zulassung 
(bisher Prüfzeichen)K 30 - - X8) X8)


1) Feuerschutzabschlüsse dürfen grundsätzlich nur in die Wände und/oder Decken eingebaut werden, die im zugehörigen 
Verwendbarkeitsnachweis für die Feuerschutzabschlüsse ausdrücklich angegeben sind. Weitere konkrete Anforderungen 
sind in den Landesbauordnungen (LBO), ergänzenden Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, in DIN 4102 
und im Verwendbarkeitsnachweis enthalten. Öffnungen in Wänden und Decken, die Brandbekämpfungsabschnitte nach 
DIN 18230 trennen, müssen in der Feuerwiderstandsdauer gesichert werden, die auch die Bauteile selbst aufweisen müs-
sen (siehe hierzu auch Muster-Industriebaurichtlinie).


2) Nach dem Merkblatt VdS 2234 sollten in Komplextrennwänden maximal vier Öffnungen für Feuerschutztüren und -tore 
sowie Brandschutzverglasungen mit einer gesamten Fläche von 22 m² bzw. einem gesamten Flächenanteil von 10 % vor-
handen sein. Abschottungen für Kabel- und Rohrdurchführungen bleiben bei der Ermittlung der Anzahl und der Fläche 
von Öffnungen unberücksichtigt.


3) Öffnungen in Wänden und Decken der feuerbeständig abgetrennten Räume (siehe auch Abschnitt 4.3.3) sind mit feuerbe-
ständigen Feuerschutzabschlüssen zu sichern.


4) Derzeit gibt es noch keine feuerhemmenden Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen und Feuer-
schutzabschlüsse für pneumatische Förderleitungen, die allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind.


5) Nach den Landesbauordnungen kann die zulässige Größe der einzelnen Brandschutzverglasung beschränkt sein, z. B. auf 
1 m2 bzw. 10 % der Brandwand.


6) Einzelne, kleinere Öffnungen, wenn bezüglich des Brandschutzes keine Bedenken bestehen.
7) Über die Zulässigkeit von G-Verglasungen (z. B. in Flucht- und Rettungswegen, ab 1,80 m über dem Fußboden) entschei-


den die zuständigen örtlichen Bauaufsichtsbehörden in jedem Einzelfall.
8) Die Anordnung der feuerwiderstandsfähigen Lüftungsleitungen und Brandschutzklappen richtet sich nach dem jeweiligen 


Brandschutzkonzept, vgl. auch Richtlinien über brandschutztechnische Anforderungen an Lüftungsanlagen.


Tabelle 3: Brandschutzanforderungen an Schutzmaßnahmen für betriebsnotwendige Öffnungen1) gemäß der DIN 
4102 und Empfehlungen der GDV-Publikation2) (VdS 2034) 
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Mit Feststellanlagen ausgerüstete Feuerschutz-
abschlüsse müssen außerhalb der Betriebszeit 
geschlossen sein.


Der Schließbereich der Abschlüsse muss ständig 
freigehalten werden und deutlich gekennzeichnet 
sein, z. B. durch Beschriftung, Fußbodenmarkie-
rung o. ä. Erforderlichenfalls ist durch konstruk-
tive Maßnahmen sicherzustellen, dass Leitungen, 
Lagergüter oder Bauteile (z. B. Unterdecken oder 
deren Bestandteile) nicht in den freizuhaltenden 
Bereich hineinfallen können. (siehe Abb. 3).


4.6.5 Brandschutzverglasungen


Sind Öffnungen in baulichen Trennungen nach Ab-
schnitt 4.3.2 und 4.3.3 mit Sichtkontakt erforder-
lich, müssen sie mit Brandschutzverglasungen 
geschützt werden.


Brandschutzverglasungen bestehen im Wesent-
lichen aus einem oder mehreren lichtdurchläs-
sigen Elementen, die in einen Rahmen und mit 
Halterungen, Dichtungen sowie Befestigungsmit-
teln in die umgebenden Bauteile einzubauen sind. 
Sie müssen als System ihre Verwendbarkeit durch 
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
nachweisen oder den Angaben der DIN  4102-4 
Abschnitt 8.4 entsprechen.


F-Verglasungen sind dazu bestimmt, entspre-
chend ihrer Feuerwiderstandsdauer die Ausbrei-
tung von Feuer und Rauch, sowie den Durchtritt 
der Wärmestrahlung zu verhindern. 


G-Verglasungen können entsprechend ihrer 
Feuerwiderstandsdauer nur die Ausbreitung von 
Feuer und Rauch sowie konvektiver Wärme ver-
hindern; der Durchtritt der Wärmestrahlung wird 
lediglich behindert.


Brandschutzverglasungen können Mehrfachfunk-
tionen, z. B. durchwurf-, durchbruch- und durch-
schusshemmende Eigenschaften aufweisen, die 
gesondert nachzuweisen sind.


Hinweis: siehe 


 J DIN 4102: Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen; Teil 4: Zusammenstellung und An-
wendung klassifizierten Baustoffe, Bauteile 
und Sonderbauteile Teil 13: Brandschutzver-
glasungen; Begriffe, Anforderungen und Prü-
fungen


4.6.3 Feuerschutzabschlüsse im Zuge  
bahngebundener Förderanlagen  
(Förderanlagenabschlüsse)


Führen Förderanlagen durch die baulichen Tren-
nungen nach Abschnitt 4.3.2 und 4.3.3, müssen die 
hierfür notwendigen Öffnungen mit Feuerschutz-
abschlüssen geschützt werden. Diese Abschlüsse 
müssen die Öffnungen im Brandfall auch unter 
Berücksichtigung aller möglichen Störeinflüsse 
des Förderanlagenbetriebes (z.  B. Stromausfall 
und das gleichzeitige Stehenbleiben eines Förder-
gutes im Schließbereich des Abschlusses) sichern 
und unverzüglich verschließen.


Förderanlagenabschlüsse müssen allgemein 
bauaufsichtlich zugelassen sein und dement-
sprechend ausgeführt werden. Sie müssen nach 
ihrem betriebsfertigen Einbau durch einen aner-
kannten Sachverständigen (z. B. von VdS oder an-
derer vergleichbarer Einrichtung) abgenommen 
werden (Abnahmeprüfung). Hierbei ist die ein-
wandfreie Funktion der Förderanlagenabschlüs-
se im Zusammenwirken aller Komponenten zu 
prüfen. Über diese Prüfung ist ein Abnahmepro-
tokoll anzufertigen. Außerdem sind regelmäßige 
Prüfungen entsprechend der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung erforderlich. Die Ergeb-
nisse dieser Prüfungen sind in einem Prüfbuch zu 
vermerken.


Hinweis: siehe Abnahmeprüfung der Feuer-
schutzabschlüsse im Zuge bahngebundener För-
deranlagen; Merkblatt für den Baulichen Brand-
schutz (VdS 2223)


4.6.4 Feststellanlagen 


Feststellanlagen sind Vorrichtungen, mit denen 
Feuerschutztüren und -tore sowie Förderanla-
genabschlüsse aus betrieblich erforderlichen 
Gründen offen gehalten werden können. Sie be-
stehen aus Feststellvorrichtung, Branderken-
nungselement und Auslösevorrichtung sowie 
einer Energie versorgung. Sie bewirken beim An-
sprechen des Branderkennungselementes das 
selbsttätige Schließen der Abschlüsse.


Feststellanlagen müssen ihre Verwendbarkeit 
durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulas-
sung nachweisen und entsprechend den Bestim-
mungen der Zulassung ausgeführt werden. Nach 
dem betriebsfertigen Einbau ist eine Abnahme-
prüfung durchzuführen. Außerdem sind regelmä-
ßige Prüfungen entsprechend der Zulassung er-
forderlich. Die Ergebnisse dieser Prüfungen sind 
in einem Prüfbuch zu vermerken.
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4.6.6 Durchführungen elektrischer Leitungen 


Führen Kabel durch Wände und Decken nach 
Abschnitt 4.3.2 und 4.3.3, müssen die Öffnungen 
mit bauaufsichtlich zugelassenen Kabelabschot-
tungen geschützt sein. 


Unmittelbar nach dem Abschluss einer eventu-
ellen Nachinstallation ist der zulassungsgemäße 
Zustand der Kabelabschottungen wieder herzu-
stellen. Ist eine Nachinstallation z.  B. im Zuge 
einer geplanten Betriebserweiterung abzusehen, 
sollte den Bauarten der Kabelabschottung, die 


eine Nachbelegung der Kabel und Wiederherstel-
lung der Abschottung ohne große Aufwand er-
möglichen, der Vorzug gegeben werden. 


Es ist empfehlenswert, alle Kabelabschottungen 
in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.


Hinweis: siehe Muster-Richtlinie über brand-
schutztechnische Anforderungen an Leitungsan-
lagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR)


VdS 2000; Brandschutz im Betrieb Seite 20 von 81


Stand 05/00 
Nur für den internen Gebrauch!


© Copyright by VdS Schadenverhütung
Postfach 103753 • D-50477 Köln


o:\verlag\publikationen\2000\_workspace\d_10_36_vds2000_100925a.doc


Legende:
1 Branderkennungselemente mit Überwachungszei-


chen
2 Auslösevorrichtung mit Überwachungszeichen
3 Elektrische Haltemagnete mit Überwachungszei-


chen
4 Haftplatten
5 Schalter für Handauslösung mit Hinweis “Tür Zu”
6 Hydraulische Türschließer
7 Schließfolgeregler
8 Schild mit folgenden Angaben:


Bezeichnung der Feststellanlage, Überwachungs-
zeichen, Zulassungsnummer, Hersteller, 
Name des Prüfers, Datum der Abnahme


9 Hinweisschild: Schließbereich freihalten
10 Kennzeichnung des für den Schließvorgang erfor-


derlichen Bereichs
11 Elektromagnetischer Türfeststeller mit Überwa-


chungszeichen
12 Sicherheitszone


Abb. 3: Beispiele für Feststellanlagen und Freihalten des Schließbereichs bei Feuer-
schutzabschlüssen mit Feststellanlagen


4.6.5 Brandschutzverglasungen


Sind Öffnungen in baulichen Trennungen nach Abschnitt 
4.3.2 und 4.3.3 mit Sichtkontakt erforderlich, müssen sie 
mit Brandschutzverglasungen geschützt werden.


Abb. 3: Beispiele für Feststellanlagen und Freihalten des Schließbereichs bei Feuerschutzabschlüssen mit 
Feststellanlagen
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4.6.7 Rohrleitungen


Um eine Übertragung von Feuer und Rauch über 
die Rohrleitungen, die durch die baulichen Tren-
nungen nach Abschnitt 4.3.2 und 4.3.3 hindurch-
führen, zu verhindern, müssen besondere Vorkeh-
rungen getroffen werden. Hierzu gehören z. B. die 
Rohrabschottungen oder Rohrummantelungen, 
deren Eignung und Feuerwiderstandsdauer nach 
DIN  4102-11 durch eine bauaufsichtliche Zulas-
sung oder ein allgemeines bauaufsichtliches 
Prüfzeugnis nachgewiesen sind.


Durchführungen von nichtbrennbaren Rohrlei-
tungen sind nach anerkannten Regeln der Tech-
nik und technischen Baubestimmungen zu si-
chern. Eine Durchführung von Rohr leitungen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen – ausgenommen 
Aluminium – mit einem Außendurchmesser bis 
160  mm und für nichtbrennbare Medien gilt als 
feuerbeständig, wenn die Öffnungen z.  B. durch 
vollständiges Umschließen mit nichtbrennbaren 
Baustoffen, wie Mineralfaser, Mörtel oder Sand-
tassen, verschlossen sind.


Für die Sicherung von Durchführungen von Rohr-
leitungen mit brennbaren Medien wie Brenn-
stoff- und Gasleitungen sind die erforderlichen 
Brandschutzmaßnahmen, wie das Absperren der 
brennbaren Medien im Brandfall, im Einzelnen 
festzulegen. Erforderlichenfalls sind zusätzlich 
Maßnahmen des Explosionsschutzes zu berück-
sichtigen (s. Abschnitt 6.1).


Hinweis: siehe 


 J Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR)


 J DIN 4102: Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen; Teil 11 Rohrummantelungen, 
Rohrabschottungen, Installationsschächte 
und -kanäle sowie Abschlüsse ihrer Revisi-
onsöffnungen; Begriffe, Anforderungen und 
Prüfungen


4.6.8 Pneumatische Förderleitungen


Durchführungen von pneumatischen Förderlei-
tungen müssen mit bauaufsichtlich zugelassenen 
Feuerschutzabschlüssen gesichert werden. Bei 
brennbarem Fördergut wie Holzspänen, Stäuben, 
Stoffen, Papierschnitzeln und Tabak sind weiter 
gehende Schutzmaßnahmen zur Verhinderung 
einer Brandweiterleitung innerhalb der Leitung 
durch Funken und Glutnester erforderlich. Hierzu 
gehören z.  B. Funkenlöschanlagen, Funkenaus-
scheider, Schnellschlussschieber. Erforderlichen-


falls sind zusätzlich Maßnahmen des Explosions-
schutzes zu berücksichtigen (s. Abschnitt 6.1).


Hinweis: siehe Muster-Richtlinie über brand-
schutztechnische Anforderungen an Leitungsan-
lagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR)


4.6.9 Lüftungsleitungen


Führen Leitungen von raumlufttechnischen Anla-
gen durch mehrere brandschutztechnisch abge-
trennte Bereiche, sind besondere Brandschutz-
maßnahmen erforderlich. Hierzu gehören


 J feuerbeständige Ausführung oder Ummante-
lung der Lüftungsleitungen oder 


 J Anordnung von Absperrvorrichtungen gegen 
die Übertragung von Feuer und Rauch (Brand-
schutzklappen).


Brandschutzklappen mit einer thermischen Aus-
lösevorrichtung, die in der Regel eine Nenn-Aus-
lösetemperatur von 72  °C aufweist, verhindern 
nicht die Ausbreitung von “kalten Rauchgasen”.


Bestehen im Rahmen des Brandschutzkonzeptes 
höhere Anforderungen an den Personen- und 
Sachschutz (insbesondere bei Vorhandensein von 
gegenüber Rauchgasen empfindlichen Gütern), 
sind die Brandschutzklappen zusätzlich über 
Rauchmelder anzusteuern. Dies kann dezentral, 
an den einzelnen Klappen oder zentral gesche-
hen (Brandmeldeanlage, Gebäudemanagement-
system, Gebäudeleittechnik).


Brandschutzklappen müssen einen Verwendbar-
keitsnachweis in Form einer “Allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung” haben und entspre-
chend eingebaut, betrieben und instand gehalten 
werden.


Lüftungsanlagen sollten im Brandfall abgeschal-
tet und nicht zur Entrauchung verwendet werden.


Hinweis: siehe


 J Lüftungsanlagen im Brandschutzkonzept; 
Merkblatt für Planung, Ausführung und Be-
trieb (VdS 2298)


 J Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-
Lüftungsanlagen-Richtlinie MLüAR)


4.7 Flucht- und Rettungswege 


Jede Arbeitsstätte und jeder Aufenthaltsraum 
eines Gebäudes muss im Brandfall durch zwei 
voneinander unabhängige Flucht- bzw. Rettungs-
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wege zu verlassen sein. Anordnungen und Ausbil-
dung der Flucht- und Rettungswege werden auf 
der Grundlage der Bauordnung und der Verord-
nung für Arbeitsstätten festgelegt.


Flucht- und Rettungswege sind gleichzeitig auch 
Angriffswege für die Feuerwehr und dürfen we-
der verstellt noch durch nachträgliche Umbauten, 
Einbauten und Erweiterungen von Anlagen in ih-
rer Funktion eingeschränkt werden.


Hinweis: siehe


 J Verordnung über Arbeitsstätten (ArbStättV)
 J Arbeitsstättenregel ASR 2.3: Fluchtwege und 


Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan


4.8 Flächen für die Feuerwehr


Die Zugänglichkeit zum Grundstück und zum Ge-
bäude ist für die Feuerwehr eine der Grundvo-
raussetzungen für den erfolgreichen Lösch- und 
Rettungseinsatz. Auf dem Grundstück und am 
Gebäude müssen deshalb Feuerwehrzufahrten, 
Durchfahrten, Aufstellflächen für Hubrettungs-
fahrzeuge und Bewegungsflächen vorhanden 
sein. 


Anforderungen an Flächen für die Feuerwehr sind 
in den jeweiligen Landesbauordnungen bzw. Aus-
führungsverordnungen geregelt. In einigen Bun-
desländern wird hierfür die DIN  14090 herange-
zogen.


Hinweis: siehe


 J Muster-Richtlinien über Flächen für die Feu-
erwehr (MRFlFW)


 J DIN 14 090: Flächen für die Feuerwehr auf 
Grundstücken


4.9 Löschwasserrückhaltung


Das Erfordernis der Rückhaltung verunreinigten 
Löschwassers ergibt sich aus dem Besorgnis-
Grundsatz des Wasserrechtes § 19 g, Abs. 1 (Was-
serhaushaltsgesetz – WHG) in Verbindung mit 
der Regelung des § 3 der Anlagenverordnung. 
Maßnahmen zur Vermeidung von Löschwasser-
schäden werden notwendig, wenn im Brandfall in 
Verbindung mit Löschwasser schädliche Stoffe, 
insbesondere wassergefährdende Stoffe, freige-
setzt werden können. Dabei ist es gleichgültig, 
ob diese Stoffe als Betriebsstoffe vorhanden sind 
oder erst durch den bzw. im Zusammenhang mit 
dem Brandfall entstehen können.


Zur Bemessung von Löschwasser-Rückhaltean-
lagen beim Lagern wassergefährdender Stoffe 
steht die gleichnamige Richtlinie (LöRüRL) zur 
Verfügung. Der Geltungsbereich der LöRüRL be-
schränkt sich auf die Lagerung wassergefähr-
dender Stoffe. Sie greift zudem nur dann, wenn 
bestimmte Mengenschwellen überschritten sind.


Das Löschwasser-Rückhaltekonzept muss in je-
dem Fall in die Einsatzpläne der betrieblichen 
Gefahrenabwehr eingebunden sein, damit im 
Einsatzfall ein reibungsloser Ablauf der erforder-
lichen Maßnahmen (z. B. kurzfristiger Einsatz von 
Löschwasserschotts) gewährleistet ist. Für ggf. 
im Gefahrenfall notwendige Maßnahmen müs-
sen entsprechend geschultes Personal in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung stehen und die Ver-
antwortlichkeiten festgelegt sein.


Hinweis: siehe 


 J Richtlinien zur Brandschadensanierung, 
Richtlinien für den Umweltschutz (VdS 2357) 


 J Leitlinien für den Umgang mit verunreinigtem 
(kontaminiertem) Löschwasser (VdS 2557, in 
Vorbereitung)


5 Technischer Brandschutz


Zur Sicherstellung erforderlicher Brandsicherheit 
und zur Ergänzung von baulichen Brandschutz-
maßnahmen stehen die unterschiedlichsten ma-
nuellen und automatischen Brandschutzanlagen 
als auch Brandbekämpfungseinrichtungen zur 
Verfügung. 


Die Brandschutzanlagen sollten nach den aner-
kannten Regeln der Technik geplant, errichtet, 
betrieben und geprüft werden.


Bei der Risikobewertung in der Industrie-Feuer- 
und Feuer-Betriebsunterbrechungs-Versiche-
rung können Brandschutzanlagen von den Feuer-
versicherern positiv bewertet werden.


5.1 Maßnahmen zur Branderkennung und 
Brandmeldung 


Je früher ein Brand entdeckt und gemeldet wird, 
desto wirkungsvoller kann er bekämpft werden 
und desto geringer ist der Schaden.


5.1.1 Nichtautomatische Brandmeldung


Während der normalen Arbeitszeit kann im All-
gemeinen davon ausgegangen werden, dass ein 
Brand in Produktionsbereichen und Büroräumen 
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von den anwesenden Mitarbeitern schnell ent-
deckt wird. Hierfür sollten zur Brandmeldung im 
gesamten Betrieb Telefone verfügbar sein. Die 
Rufnummern der Feuerwehr oder der betriebsin-
ternen Feuermeldestelle sollten an jedem Appa-
rat deutlich sichtbar angebracht sein.


Alternativ kann eine Feuermeldung auch von 
Hand über Handfeuermelder (Druckknopf-Feu-
ermelder) erfolgen. Diese Melder sind vorzugs-
weise im Verlauf von Rettungswegen, z. B. an 
den Ausgängen ins Freie anzuordnen. In beson-
ders gefährdeten Bereichen oder in Abhängigkeit 
von Nutzung und Beschaffenheit eines Gebäudes 
sollten die Abstände untereinander nicht mehr als 
40 m betragen. Sie müssen von der Anzahl und 
vom Anbringungsort her so angeordnet sein, dass 
eine Person nicht mehr als maximal 30  m zum 
nächsten Handfeuermelder zurücklegen muss. 
Die Melder müssen den einschlägigen Normen 
entsprechen. 


Hinweise: siehe DIN EN 54-11: Brandmeldeanla-
gen; Teil 11: Handfeuermelder


Besteht nur eine betriebsinterne Meldestelle, so 
muss diese ständig besetzt und von den Betriebs-
bereichen über Telefon oder Brandmeldeanlage 
(z. B. Handfeuermelder) jederzeit erreichbar sein. 
Von hier muss jederzeit eine Alarmierung der 
zuständigen Feuerwehr erfolgen können. Brand-
schutzpläne, Alarmpläne, Sicherheitsdatenblät-
ter und sämtliche Anschriften der im Brandfall zu 
alarmierenden Personen und Stellen sollten dort 
verfügbar sein. Die Brandschutzpläne sollten da-
rüber hinaus an der Anlaufstelle der Feuerwehr 
bereit liegen. 


In Produktions- und Lagerbereichen ohne ständig 
anwesendes Personal besteht die Gefahr, dass ein 
Brand über längere Zeit unentdeckt bleibt. Des-
halb sollten diese Bereiche grundsätzlich über-
wacht werden. Am besten eignen sich hierzu au-
tomatische Brandmeldeanlagen. Sind diese nicht 
vorhanden, sind regelmäßige Kontrollen durch 
Werkschutz oder Wachpersonal zu empfehlen.


Das für die Überwachung vorgesehene Personal 
ist auf besondere Gefahrenquellen des Betriebes, 
wie Feuerstätten, laufende Anlagen, eingeschal-
tete Heizgeräte usw. nachdrücklich hinzuweisen.


5.1.2 Automatische Brandmeldung


Nach der Statistik ist die Wahrscheinlichkeit eines 
Großbrandes umso höher, je später der Brand 
entdeckt und entsprechende Löschkräfte alar-
miert werden. Automatische Brandmeldeanlagen 


entdecken und melden einen Entstehungsbrand 
bereits im Anfangsstadium, unabhängig von der 
Anwesenheit von Personen auf dem Betriebs-
grundstück. 


Automatische Brandmeldeanlagen sollten u. a. bei 
besonders brandgefährdeten oder brandempfind-
lichen Anlagen, wie Schaltanlagen, EDV-Anlagen 
oder anderen wichtigen Anlagen, die nicht ständig 
mit Personal besetzt sind, installiert werden.


Automatische Brandmeldeanlagen können auch 
zur Ansteuerung von Feuerlöschanlagen nach 
Abschnitt 5.2 verwendet werden.


Um auch während der betriebsfreien Zeit den 
Löschkräften, z. B. Feuerwehr, die Chance für 
eine wirksame und schnelle Brandbekämpfung 
durch frühzeitige Alarmierung zu ermöglichen, 
bevor es zu einem Großbrand kommt, empfiehlt 
es sich, die automatische Brandmeldeanlage auf 
eine ständig besetzte Stelle aufzuschalten, z.  B. 
Feuerwehrleitstelle, Werkschutzleitstelle oder 
Pförtner. 


Automatische Brandmeldeanlagen müssen den 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen.


Hinweise: siehe


 J DIN 14675:  Brandmeldeanlagen – Aufbau und 
Betrieb


 J DIN VDE 0800:  Fernmeldetechnik
 J DIN VDE 0833-2:  Gefahrenmeldeanlagen für 


Brand, Einbruch und Überfall, Teil 2: Festle-
gungen für Brandmeldeanlagen (BMA)


 J Richtlinien für automatische Brandmeldean-
lagen, Planung und Einbau (VdS 2095), enthält 
DIN VDE 0833-2 (VDE 0833 Teil 2)


 J Richtlinien für die Ansteuerung von Feuer-
löschanlagen (VdS 2496) 


 J Schutzmaßnahmen gegen Überspannung für 
Gefahrenmeldeanlagen (VdS 2833) 


 J Vernetzung (Zusammenschaltung) von Brand-
melde-Alt- und Neuanlagen, Merkblatt (VdS 
2878)


 J Projektierung von Ansaugbrandmeldern, 
Merkblatt (VdS 3435)


Um die Zuverlässigkeit der automatischen Brand-
meldeanlage sicherzustellen und Falschalarme 
möglichst auszuschließen, sollte sie nach VdS-
Richtlinien für Brandmeldeanlagen und unter 
Verwendung von VdS oder einer vergleichbaren 
Einrichtung anerkannten Komponenten geplant 
und eingebaut sowie betrieben werden. 
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Alle Einrichtungen zum Entdecken und Melden 
von Bränden müssen regelmäßig überprüft und 
gewartet sowie instandgesetzt werden, wenn 
Mängel bei der Wartung und/ oder Prüfung fest-
gestellt sind.


5.2 Feuerlöschanlagen


Grundsätzlich können Feuerlöschanlagen auto-
matisch oder manuell ausgelöst und jeweils als 
Raumschutz- oder Einrichtungsschutzanlagen 
(Objektschutzanlagen) ausgeführt werden.


Selbsttätige ortsfeste Feuerlöschanlagen können 
Brände im Entstehungsstadium erkennen, mel-
den und bekämpfen. Sie sind insbesondere dann 
erforderlich, wenn ein rechtzeitiger und wirk-
samer manueller Löschangriff durch die Feuer-
wehr nicht möglich ist. Bei Betriebsbereichen mit 
hoher Brandbelastung und Wertkonzentration, 
bei denen im Brandfall eine rasche Ausbreitung 
von Feuer und Rauch möglich und hoher Schaden 
zu erwarten ist, sind selbsttätige ortsfeste Feuer-
löschanlagen dringend zu empfehlen.


In Industrie- und Gewerbebetrieben haben sich 
vor allem Sprinkleranlagen als automatische und 
stationäre Feuerlöschanlagen gut bewährt. In 
Abhängigkeit von dem zu schützenden Betriebs-
bereich können aber auch selbsttätige Sprühwas-
ser-, Gas-, Schaum- oder Pulverlöschanlagen 
eingesetzt werden.


Feuerlöschanlagen sollten den anerkannten Re-
geln der Technik entsprechen. Sie sind regelmäßig 
zu warten, von unabhängiger Stelle zu überprüfen 
und bei festgestellten Mängeln umgehend instand 
zu setzen sowie den veränderten Risiken infolge 
von z. B. veränderten Nutzungen anzupassen.


Darüber hinaus sollte ein Betriebsbuch für die 
Feuerlöschanlage geführt werden. Das Betriebs-
buch dient dazu, über den gesamten Zeitraum 
des Betriebes hinweg sowohl den allgemeinen 
Zustand als auch alle sonstigen Geschehnisse im 
Zusammenhang mit der Löschanlage zu doku-
mentieren. 


Hinweis: siehe


 J Betriebsbuch für Wasserlöschanlagen 
(VdS 2212) 


 J Betriebsbuch für Inertgas- und Pulverlösch-
anlagen (VdS 2240)


 J Richtlinien für die Ansteuerung von Feuer-
löschanlagen (VdS 2496) 


5.2.1 Sprinkleranlagen


Sprinkleranlagen sind selbsttätig und selek-
tiv wirkende Feuerlöschanlagen. Sie schützen 
Gebäude und Gebäudeinhalt durch ein flächen-
deckendes und räumlich verteiltes Rohrlei-
tungsnetz, das in regelmäßigen Abständen mit 
„Sprinklern“ (automatischen Sprühdüsen) verse-
hen ist. Die Öffnungen von Sprinklern sind durch 
thermische Auslöseelemente im Bereitschaftszu-
stand verschlossen die jeweils als mit Flüssigkeit 
gefüllte Glasfässchen oder Schmelzlote ausge-
führt sein können. Im Brandfall können nur dieje-
nige Sprinkler öffnen, bei denen die Auslösetem-
peratur durch die Brandhitze überschritten ist.


Durch Zumischung von löschaktiven Substanzen, 
z. B. filmbildenden Schaummittel (AFFF), lässt 
sich der Anwendungsbereich von Sprinkleranla-
gen durch die Erhöhung der Löschwirksamkeit 
vergrößern.


Hinweis: siehe VdS CEA-Richtlinien für Sprinkler-
anlagen: Planung und Einbau (VdS CEA 4001)


5.2.2 Sprühwasser-Löschanlagen 


Sprühwasser-Löschanlagen sind Feuerlösch-
anlagen mit ortsfest verlegten Rohrleitungen, 
die im Gegensatz zu Sprinkleranlagen mit offe-
nen Löschdüsen versehen sind. Sie werden dort 
installiert, wo im Brandfall mit einer schnellen 
Brandausbreitung zu rechnen ist, z. B. Kabelkanä-
le, Förderbände, Spänesilos; Theaterbühnen usw.. 


Die Auslösung der Sprühwasser-Löschanlagen 
erfolgt i. d. R. über eine automatische Brandmel-
deanlage.


Durch Zumischung von filmbildenden Schaum-
mittel (AFFF) lässt sich die Löschwirksamkeit  
z.B. bei Kunststoffen ver bessern.


Hinweis: siehe


 J Richtlinien für Sprühwasser-Löschanlagen; 
Planung und Einbau (VdS 2109) 


 J Richtlinien für Halbstationäre Sprühwasser-
Lösch anlagen, Teil1: Planung und Einbau (VdS 
2395-1)


Sprühwasser-Löschanlagen mit Feinsprühdü-
sen (Wassernebel-Löschanlagen) erzeugen sehr 
kleine Wassertropfen (Wassernebel). Die große 
Oberfläche eines Tropfenschwarms führt zu einer 
hohen Wärmebindung und damit zu einer guten 
Löschwirksamkeit. 
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Jedoch sind Feinsprühlöschanlagen aufgrund 
der kleinen Tropfengröße empfindlich gegenüber 
Luftströmungen und Sprühbehinderungen und 
ziehen u. U. wegen der speziellen Anlagentechnik 
einen erhöhten Wartungsaufwand nach sich.


Anmerkung: Die wissenschaftlichen und tech-
nischen Grundlagen dieses Löschprinzips sind 
zurzeit für den allgemeinen Löschanlagen einsatz 
noch nicht umfassend erforscht. Der Einsatz von 
Feinsprühdüsen wird deshalb nur für solche Fäl-
le empfohlen, bei denen die Wirksamkeit durch 
Löschversuche nachgewiesen wurde. Für den 
Schutz von z. B. Kabelkanälen, -schächten und 
-räumen wurde die Wirksamkeit dieses Lösch-
prinzips auf Basis einer im Vergleich zu her-
kömmlichen Löschanlagen reduzierten Wasser-
leistung nachgewiesen. Die bisherigen Erkennt-
nisse lassen erwarten, dass unter bestimmten 
Voraussetzungen eine gute Lösch wirkung beim 
Einrichtungsschutz zu erzielen ist. Beispielhaft 
seien Turbinen, Spanplattenpressen und Nass-
lackieranlagen ge nannt. Der deutlich reduzierte 
Wasserbedarf ist insbesondere auch im Hinblick 
auf die zu beurteilende Umweltschutzproblema-
tik durch kontaminierte Löschwasser ein wesent-
licher Vorteil gegenüber alter nativen Löschanla-
genkonzepten. 


5.2.3 Gaslöschanlagen


Hierunter sind Löschanlagen mit Inertgasen (CO2, 
Argon, Stickstoff sowie Gemische daraus) oder 
halogenierten Kohlenwasserstoffen (so genannte 
chemische Löschgase)  zu verstehen. Sie werden 
dort eingebaut, wo das Löschmittel „Wasser” un-
geeignet ist, z.  B. in Bereichen mit brennbaren 
Flüssigkeiten (Lackieranlagen, Lackläger usw.) 
und elektrischen/elektronischen Anlagen. 


Die Löschwirkung einer Gaslöschanlage beruht 
auf dem Prinzip, dass durch das Eindringen ei-
ner ausreichenden Menge des Löschgases in 
den Schutzbereich eine Löschgaskonzentration 
aufgebaut wird, bei der ein Verbrennungsvorgang 
nicht mehr ablaufen kann. Diese Konzentration 
muss ggf. über eine längere Zeit aufrecht erhal-
ten werden, um eine Rückzündung des Brand-
stoffes zu verhindern. Die Herabsetzung des 
Sauerstoffgehaltes macht Personenschutzmaß-
nahmen erforderlich, deren Umfang vom einge-
setzten Löschgas und der Sauerstoffkonzentrati-
on bestimmt und durch die Sicherheitsregeln der 
gewerblichen Berufsgenossenschaften festgelegt 
wird.


Hinweis: siehe


 J Richtlinien für CO2-Feuerlöschanlagen: Pla-
nung und Einbau (VdS 2093)


 J Einrichtungsschutz für elektrische und elek-
tronische Systeme, Planung und Einbau (VdS 
2304) 


 J Richtlinien für Feuerlöschanlagen mit nicht 
verflüssigten Inertgasen: Planung und Einbau 
(VdS 2380) 


 J Richtlinien für Feuerlöschanlagen mit halo-
genierten Kohlenwasserstoffen: Planung und 
Einbau (VdS 2381)


5.2.4 Pulverlöschanlagen


Pulverlöschanlagen werden ortsfest dort einge-
setzt, wo bei Bränden von Flüssigkeiten, Gasen 
und bestimmten Chemikalien mit anderen Lösch-
mitteln kein sicherer Löscherfolg gewährleistet ist.


Das in Behältern gelagerte Löschpulver (je nach 
Einsatzfall ABC-, BC- oder D-Pulver) wird im 
Fall der Anlagenauslösung durch Treibgas unter 
Druck gesetzt, über ein Rohrnetz zu den Lösch-
düsen geführt und von dort aus über den Brand-
herd verteilt. Befinden sich im Löschbereich 
Menschen, so muss neben der Alarmierung eine 
Verzögerungszeit angesteuert werden, die das si-
chere Verlassen des Raumes gewährleistet. Erst 
nach Ablauf dieser Zeit darf das Löschpulver frei-
gegeben werden.


Da Löschpulver nach seinem Einsatz starke Ver-
schmutzungen hinterlässt, sollte es nur zum Ein-
satz kommen, wenn keine Alternative möglich 
ist. Auf keinen Fall sollten elektronische Einrich-
tungen mit derartigen Anlagen geschützt werden.


5.2.5 Schaumlöschanlagen 


Schaumlöschanlagen können dort eingesetzt 
werden, wo mit Wasser keine hinreichenden 
Löscherfolge  erzielt werden können, z.  B. bei 
brennbaren Flüssigkeiten.


Grundsätzlich kann Löschschaum je nach dem 
Grad der Verschäumung, der von den eingesetz-
ten Schaumerzeugern und dem Schaummittel 
bestimmt wird, in Schwer-, Mittel- und Leicht-
schaum eingeteilt werden. Für die Löschwirk-
samkeit – im Wesentlichen ein Kühl- und Trenn-
effekt – ist die Höhe der abdeckenden Schaum-
schicht entscheidend.


Bei Bränden polarer Flüssigkeiten (Isopropylal-
kohol, Azeton u. ä.) müssen Sonder-Schaummit-
tel eingesetzt werden.
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Hinweis: siehe Richtlinien für Schaum-Löschan-
lagen: Planung und Einbau (VdS 2108)


5.2.3 Halbstationäre Feuerlöschanlagen


Halbstationäre Löschanlagen sind Löschanlagen, 
die nicht in allen Teilen ortsfest installiert sind. 
Sie werden in der Regel erst durch die Zuführung 
des Löschmittels wirksam.


Voraussetzung für den wirksamen Betrieb ei-
ner halb stationären Löschanlage ist eine Ab-
stimmung der Löschan lage auf die vorhandene 
Brandlast und die hinreichende Leistungsfähig-
keit der Feuerwehr. Darunter sind insbesondere 
zu verstehen:


 J die vollständige Überwachung des geschütz-
ten Bereiches durch eine automatische 
Brandmeldeanlage, die zu der Feuerwehr 
durchgeschaltet ist


 J eine für den erfolgreichen Einsatz der halb-
stationären Löschanlage entsprechend kurze 
Hilfsfrist der zu ständigen Feuerwehr, von 5 bis 
maximal 8 min, die in der Regel nur von einer 
Werkfeuer sichergestellt werden kann  


 J eine ausreichende Löschwasserversorgung 
durch die Feuerwehr.


Hinweis: siehe Richtlinien für Halbstationäre 
Sprühwasser-Löschanlagen, Teil1: Planung und 
Einbau (VdS 2395-1)


5.2.7 Einrichtungsschutzanlagen


Einrichtungsschutzanlagen sind selbsttätige Feu-
erlöschanlagen, die einzelne Maschinen oder An-
lagen schützen und durch eine gezielte Brander-
kennung und -bekämpfung eine ggf. vorhandene 
Raumschutzanlage ergänzen. Geeignete Anwen-
dungsbereiche für Einrichtungsschutzanlagen 
sind u. a.:


 J Elektrische und elektronische Schalt- und 
Steuereinrichtungen und IT-Anlagen


 J Beschichtungssysteme für elektrostatisches 
Pulver- und Lackauftragen


 J Funkenerosionsanlagen und mit brennbaren 
Kühlschmierstoffen arbeitende Maschinen


 J Härtebäder
 J Laboreinrichtungen.


Hinweis: siehe Einrichtungsschutz für elektrische 
und elektronische Systeme, Planung und Einbau 
(VdS 2304) 


5.2.8 Funkenlöschanlagen 


Funkenlöschanlagen erkennen Funken, die durch 
Fremdkörper, stumpfe Werkzeuge u. ä. im Bear-
beitungsprozess entstehen können und in pneu-
matische Förderleitungen gelangt sind. Sie lö-
schen diese Funken durch Einsprühen von klei-
nen Wassermengen in den Förderstrom. Dadurch 
werden nach geschalteten Betriebseinrichtungen 
wie Filteranlagen und Spänebunkern etc. vor 
Brand- und Explosionsgefahren geschützt. 


In vielen Fällen können die Funkenlöschanlagen 
die Funken bei laufender Produktion ohne jede 
Betriebsunterbrechung ablöschen. Funkenmel-
der ermöglichen das Auslösen weiterer Siche-
rungs- und Steuerungsfunktionen, wie die Umlei-
tung von Förderströmen zur Funkenausscheidung 
und das automatische Abschalten von Anlagen-
teilen.


Hinweis: siehe Richtlinien für Funkenerken-
nungs-, Funkenausscheidungs- und Funken-
löschanlagen: Planung und Einbau (VdS 2106)


5.2.9 Selbsttätige Sonderlöschanlagen


In Abhängigkeit von Brandgefahren, u. a. der vor-
handenen Brandlast, kann der Einsatz von selbst-
tätigen Sonderlöschanlagen in Betracht kommen, 
z. B. bei gewerblichen Küchen mit Friteusen, 
Fettpfannen, Aerosolabscheidern und zugehö-
rigen Abluftanlagen. 


Sauerstoffreduzierungsanlagen


Die Wirkungsweise der Sauerstoff-Reduzie-
rungsanlagen beruht auf der Absenkung der Sau-
erstoffkonzentration in einem Raum. Dabei wird 
die Sauerstoffkonzentration durch die Zuführung 
von Inertgasen gezielt auf einen Wert eingestellt, 
bei dem potenziell brennbare Stoffe nicht mehr 
entzündet werden können. Als Inertgas kommt 
insbesondere Stickstoff in Frage.


Aufgrund der dauernden Absenkung der Sau-
erstoffkonzentration sind in jedem Einzelfall die 
Notwendigkeit und Art von ggf. erforderlichen 
Personenschutzmaßnahmen zu prüfen.


Sauerstoff-Reduzierungsanlagen sollen für be-
stimmte Anwendungen die Funktionen einer 
Löschanlage übernehmen bzw. ergänzen. Sie 
sollen nicht dazu dienen, Maßnahmen im Bereich 
des Explosionsschutzes zu ersetzen. Sie können 
nicht eingesetzt werden, wenn ein Lagergut den 
Sauerstoff selber mit in einen möglichen Verbren-
nungsprozess einbringt, bzw. für einen exother-
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men Prozess kein Sauerstoff benötigt wird. Ein-
richtungen zum Lagern von Peroxyden, Spreng-
stoffen usw. können durch eine Sauerstoff-Redu-
zierungseinrichtung nicht geschützt werden.


Sinnvoll dagegen kann ein Schutz von rauchemp-
findlichen und hochwertigen Wirtschaftsgütern 
sein, z. B. bei medizinischen Produkten, Textili-
en. Dies gilt auch für den Schutz von Gebäuden, 
bei denen eine konventionelle Löschanlage keine 
optimale Lösung darstellt, z. B Tiefkühllager, Ge-
fahrstofflager, EDV-Räume.


Hinweis: siehe Richtlinien für Inertisierungs- und 
Sauerstoffreduzierungsanlagen, Planung und 
Einbau (VdS 3527)


5.2.10 Schutz von Filtern und Silos


Zum Schutz von Filtern und Silo sind vorrangig 
Maßnahmen zur Vermeidung von Zündquellen 
durch Rauchen, Schweißen, funkenreißende Be-
arbeitungsverfahren, heiße Oberflächen, Überhit-
zung des Lagergutes, elektrische Betriebsmittel, 
statische Aufladung, Selbstentzündung oder Fun-
ken durch metallische Fremdkörper zu ergreifen.


Können zündfähige Funken nicht vollständig aus-
geschlossen werden, sind zusätzliche Schutz-
maßnahmen erforderlich. Diese sind abhängig 
von den sicherheitstechnischen Kenngrößen der 
vorliegenden Stoffe. 


Anzustreben ist, zündfähige Funken schon vor Er-
reichen von Filter- und Siloanlagen zu erkennen, 
abzulöschen oder auszuscheiden (s. Abschnitt 
5.2.8). Weitere Schutzmaßnahmen sind z. B.:


 J Explosionsunterdrückungsanlagen
 J Löschmittelsperren (Einbringen von Löschpul-


ver in Förderstrecken)
 J Inertgas-Feuerlöschanlagen
 J Inertisierungsanlagen
 J Schaumlöschanlagen
 J Sprühwasser-Löschanlagen (nur begrenzt 


einsetzbar)


Welche Schutzmaßnahmen bzw. Schutzkombina-
tionen zweckmäßig sind, muss im Einzelfall er-
mittelt werden.


Hinweis: siehe Inertisierung von Silos im Brand-
fall; Merkblatt zur Schadenverhütung (VdS 2154)


5.3 Brandbekämpfungseinrichtungen


Brandbekämpfungseinrichtungen, z.B. Feuerlö-
scher, Lösch decken, Wandhydranten usw., dienen 
in erster Linie der Selbsthilfe bei der Brandbe-
kämpfung durch anwesende Personen und müs-
sen gut sichtbar und leicht zugänglich angeordnet 
werden. 


Die Standorte aller Brandbekämpfungseinrich-
tungen sind deutlich und dauerhaft zu kennzeich-
nen.


Hinweis: siehe BGV A 8 (VBG 125):  Berufsgenos-
senschaftliche Vorschriften – Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz 


5.3.1 Feuerlöscher


Zur Bekämpfung von Entstehungsbränden ist 
eine ausreichende Anzahl von hierfür geeigneten 
Feuerlöschern bereitzuhalten. Diese sollten in al-
len Räumen und Anlagen, in denen Brände mög-
lich sind, vorhanden sein. Informationen über die 
Bauarten, Eignung und erforderliche Anzahl von 
Feuerlöschern enthalten die „Regeln für die Aus-
rüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“ 
sowie die Arbeitsstättenverordnung mit der Ar-
beitsstättenrichtlinie ASR 13/1,2 Feuerlöschein-
richtungen.


Hinweis: siehe


 J Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten 
mit Feuerlöschern (VdS 2001) 


 J VdS-anerkannte Feuerlöscher, Verzeichnis 
(VdS 2002) 


 J Anlagen der Informationstechnologie (IT-
Anlagen), Merkblatt zur Schadenverhütung 
(VdS 2007)


 J Brandschutz-Management, Leitfaden für die 
Verantwortlichen im Betrieb und Unterneh-
men (VdS 2009)


Bei größerer Brandgefahr sollten leistungsfähige 
fahrbare Löschgeräte bereitgestellt werden.


Bei der Ausstattung von Betrieben mit Feuer-
löschern können unter bestimmten Vorausset-
zungen Wandhydranten mit einem formstabilen 
Schlauch angerechnet werden.


Feuerlöscher müssen regelmäßig, mindestens 
alle zwei Jahre, durch einen Sachkundigen ge-
prüft werden. Bei hohen Brandrisiken oder 
starker Beanspruchung des Löschers, z. B. durch 
Umwelteinflüsse, können kürzere Zeitabstände 
erforderlich sein.
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Hinweis: sieh DIN 14 406-4: Tragbare Feuerlö-
scher; Instandhaltung


Feuerlöscher müssen typgeprüft (DIN EN 3) und 
gemäß 97/23/EWG (EG-Druckgeräterichtlinie) 
zertifiziert sowie CE-gekennzeichnet sein. 


Nach der Benutzung sind Feuerlöscher unver-
züglich instand zu setzen.


5.3.2 Löschwasserleitungen und Feuerlösch-
Schlauchanschlusseinrichtungen  
(Wandhydranten)


In Gebäuden sollten Wandhydranten installiert 
werden. Sie sind frostgeschützt und möglichst 
an den Eingängen zu den Betriebsräumen oder 
an sonstigen sicher erreichbaren Stellen so an-
zuordnen, dass jeder Punkt der zu schützenden 
Räume über die angeschlossenen Schläuche 
wirksam erreicht werden kann.


Werden diese Anlagen in frostgefährdeten Be-
reichen eingebaut, sind besondere Anlagenteile 
zu verwenden (Steigleitungen nass-trocken).


Bevorzugt sollten Wandhydranten mit einem 
formstabilen 1”-Schlauch und entsprechendem 
Strahlrohr eingesetzt werden.


Hinweis: siehe DIN EN 671-1: Ortsfeste Lösch-
anlagen; Schlauchanlagen; Schlauchhaspeln mit 
formstabilem Schlauch


Werden Wandhydranten auch zum Schutz bei 
Flüssigkeitsbränden, Brandklasse  B, eingesetzt, 
so sind Schaum-Wasser-Hydranten einzusetzen.


Besonders bei mehrgeschossigen Gebäuden 
sollten „trockene Steigleitungen” vorgesehen 
werden, die über spezielle Entnahmeeinrich-
tungen in den einzelnen Stockwerken verfügen 
und in die die Feuerwehr im Einsatzfall Wasser 
einspeist, um das Auslegen von Schläuchen zu 
ersparen. 


Es ist ggf. eine Druckerhöhungspumpe mit gesi-
cherter Energieversorgung vorzusehen. 


Trockene Steigleitungen sollten aus Gründen der 
Frostsicherheit zu Beginn der Frostperiode über-
prüft und, sofern Wasser enthalten ist, entleert 
werden.


Wandhydranten und Schläuche müssen in re-
gelmäßigen Zeitabständen gewartet und nach 
DIN 14461 mindestens jährlich fachgerecht über-
prüft werden. Trockene Steigleitungen müssen 


alle 2 Jahre instand gehalten und sollten aus 
Gründen der Frostsicherheit zu Beginn der Frost-
periode überprüft und, sofern Wasser enthalten 
ist, entleert werden.


5.3.3 Löschdecken


Löschdecken sollten in Bereichen vorhanden sein, 
in denen von ihrer Wirksamkeit beim Löschein-
satz ausgegangen werden kann, z.  B. Lackiere-
reien, Laboratorien und Großküchen.


Anmerkung: Zur Bekämpfung von Fettbränden, 
wogegen Feuerlöscher der Brandklasse F einge-
setzt werden können, sind nach neueren Untersu-
chungen der Berufsgenossenschaften die derzeit 
verfügbaren Löschdecken ungeeignet.


5.3.4 Notduschen


Körperduschen zum Löschen von Kleiderbrän-
den müssen in Laborräumen und ähnlichen Be-
triebsbereichen vorhanden sein, in denen ständig 
Personen beschäftigt sind und brennbare Flüs-
sigkeiten oder ätzende Stoffe verwendet werden. 
Bau und Ausrüstung müssen den berufsgenos-
senschaftlichen Anforderungen entsprechen.


Hinweise: siehe


 J ASR 39/1,3: Mittel und Einrichtungen zur er-
sten Hilfe


 J BGR 120 (ZH 1/119): Berufsgenossenschaft-
liche Regeln für Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit - Richtlinien für Laboratorien; 
Anhang 1, Löschmittel für Brände


 J DIN 12899-1: Laboreinrichtungen; Notdu-
schen-Einrichtungen, Körperduschen, Sicher-
heitstechnische Anforderungen, Prüfungen, 


 J DIN 12899-2:  Laboreinrichtungen; Notdu-
schen-Einrichtungen, Augenduschen, Sicher-
heitstechnische Anforderungen, Prüfungen


5.3.9 Löschwasserversorgung


Die Bereitstellung der Löschwasserversorgung 
(Grundschutz) ist in den entsprechenden Feuer-
schutzgesetzen der Bundesländer geregelt und 
Aufgabe der Gemeinde. Darüber hinaus gehender 
Löschwasserbedarf, zum Beispiel für Feuer-
löschanlagen, muss ggf. vom Betreiber bereitge-
stellt werden.


Hinweis: siehe DVGW Arbeitsblatt W 405: Bereit-
stellung von Löschwasser durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung - Arbeitsblatt 
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Richtwerte für den allgemeinen Löschwasserbe-
darf unter Berücksichtigung der baulichen Nut-
zung und der Gefahr einer Brandausbreitung sind 
in den technischen Regeln DIN 1988-6 enthalten.


Bei unzureichender Wasserversorgung durch das 
öffentliche Versorgungsnetz sind weitere Wasser-
entnahmemöglichkeiten vorzusehen, z. B. aus 
besonderen Löschwasserbehältern, Teichen, auf-
gestauten Bächen, Seen, Hafenbecken.


Empfehlenswert sind Ringleitungssysteme in 
mindestens DN  150 und daran angeschlossene 
Hydranten im Abstand von nicht mehr als 80  m 
untereinander. 


Die Hydranten sollten als Überflurhydranten aus-
geführt werden, da diese im Vergleich zu Unter-
flurhydranten leichter auffindbar, schneller ein-
satzbereit sind und im Winter auch nicht einfrie-
ren. Unterflurhydranten müssen von Verschmut-
zungen sowie von Schnee und Eis freigehalten 
werden.


Die Standorte von Hydranten sind grundsätzlich 
freizuhalten und zu kennzeichnen. 


Die Leistungsfähigkeit einer betrieblichen Lösch-
wasserversorgung ist regelmäßig zu überprüfen.


Um die ständige Betriebsbereitschaft der Hy-
dranten zu gewährleisten, sollten diese in re-
gelmäßigen Abständen gewartet werden. Dabei 
sollten bewegliche Teile und Kupplungen gegebe-
nenfalls eingefettet und die Funktion der selbst-
tätigen Entwässerungseinrichtung aus Frost-
schutzgründen überprüft werden.


5.4 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)


Rauch- und Wärmeabzugsanlagen können in 
Brandfällen


 J die Sicherung der Fluchtwege gegen Verrau-
chung,


 J den gezielten Löschangriff der Feuerwehr,
 J den Schutz der Gebäudekonstruktion, der Ein-


richtungen und des Inhalts, z. B. durch Verzö-
gerung des Feuerübersprungs und


 J die Herabsetzung der durch Brandgase und 
thermische Zersetzungsprodukte verursach-
ten Brandfolgeschäden.


ermöglichen oder erleichtern. Hierfür ist es u. a. 
erforderlich, Rauchabschnitte durch die Unter-
teilung des Dachraumes mit Rauchschürzen zu 
bilden, die Zu- und Abluftöffnungen im Dach oder 


in der Wand bzw. geeignete Ventilatoren und Lei-
tungen zur Entrauchung ausreichend zu dimensi-
onieren und entsprechend anzuordnen.


Hinweis: siehe


 J VdS CEA 4020: Natürliche Rauch- und Wärme-
abzugsanlagen (NRA), Planung und Einbau


 J Zusammenwirken von Wasserlöschanlagen 
und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA), 
Merkblatt zum Brandschutz (VdS 2815)


 J Sicherstellung der Qualität für Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen, Merkblatt (VdS 3433)


5.5 Schlüsseldepot


Schlüsseldepots (SD) dienen dazu, den berech-
tigten hilfeleistenden Kräften mit den darin auf-
bewahrten Schlüsseln den gewaltfreien Zugang 
zu einem Objekt zu ermöglichen. Diese Schlüs-
sel sind gegen unbefugten Zugriff geschützt und 
überwacht; sie sind bei einer Brandmeldung für 
die Feuerwehr schnell erreichbar. VdS-anerkann-
te oder von einer vergleichbaren Einrichtung an-
erkannte Systeme für Schlüsseldepots sind zu 
empfehlen.


Hinweise: siehe


 J Schlüsseldepots (SD), Anforderungen an Anla-
geteile (VdS 2105)  


 J Schlüsseldepots (SD), Planung, Einbau und 
Instandhaltung (VdS 2350)  


 J VdS-anerkannte Schlüsseldepots und Adapter, 
Verzeichnis (VdS 2139)


6 Betrieblicher Brandschutz


Der betriebliche Brandschutz ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Brandschutzkonzeptes. Sein Ziel 
ist die Vermeidung und Minimierung der sich aus 
der verwendeten Produktionstechnik und den Be-
triebsabläufen ergebenden Risikopotenziale.


6.1 Betriebliche Brand- und  
Explosions gefahren


Häufig sind für die Produktion und für betrieb-
liche Entwicklungs- oder Prüfvorgänge brenn-
bare Stoffe sowie Wärmequellen erforderlich.


Aufgabe des betrieblichen Brandschutzes ist es, 
schon im Planungsstadium mögliche Brand- und 
Explosionsgefahren zu erkennen und in der Kon-
sequenz
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 J brandgefährliche Arbeitsverfahren durch we-
niger brandgefährliche zu ersetzen,


 J brennbare Stoffe von möglichen Zündquellen 
zu trennen,


 J brennbare Stoffe in Produktionsbereichen auf 
ein Minimum zu begrenzen.


Für die Risikobeurteilung sind nachstehende 
häufige Brandursachen wichtig: 


 J Selbstentzündungen
 J Explosionen
 J maschinelle Einrichtungen mit besonderem 


Gefahrenpotenzial (z. B. Anlagen mit Wärme-
trägeröl)


 J elektrische Geräte und Anlagen
 J sonstige Licht- und Wärmequellen
 J brennbare Stoffe, Flüssigkeiten und Gase 
 J Blitzschlag


Anmerkung: Die Reihenfolge der Aufzählung be-
deutet keine Wertung.


Im Folgenden wird auf Gefahren aufmerksam ge-
macht und auf Möglichkeiten der Gefahrenminde-
rung hingewiesen.


6.1.1 Feuerungs- und Erhitzungsanlagen


Bei Aufstellung und Betrieb von Feuerungs- und 
Erhitzungsanlagen sind die entsprechenden Ver-
ordnungen der Länder zu beachten. Feuerstätten 
für feste Brennstoffe über 50  kW dürfen nur in 
feuerbeständig abgetrennten Heizräumen auf-
gestellt werden. Heizräume dürfen grundsätzlich 
nicht anderweitig genutzt werden.


Hinweis: siehe


 J Musterbauordnung (MBO), § 42 Feuerungs-
anlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeu-
gung, Brennstoffversorgung


 J Muster-Feuerungsverordnung (M-FeuVO)


Feuerstätten einschließlich ihrer Feuerungsein-
richtungen sowie Sicherheitseinrichtungen gel-
ten als betriebssicher, wenn sie die Kennzeichen 
DIN, DIN-DVGW oder DVGW tragen. Darüber hi-
naus ist die CE-Kennzeichnung unerlässlich.


Ortsfeste Feuerungsanlagen innerhalb von Be-
triebsräumen sind so auszuführen und aufzu-
stellen, dass benachbarte Bauteile oder Stoffe 
nicht durch Wärmeleitung, Wärmestrahlung oder 
durch Einwirkung von glimmenden Teilen, Fun-
ken oder Flammen entzündet werden können. Zu 
Anlagenteilen, wie Dampfleitungen, Auspufflei-
tungen, Rauchrohren, Kaminwänden und Wärme-


schränken ist ein ausreichender Schutzabstand 
einzuhalten. Möglich ist auch eine Ummantelung 
mit nichtbrennbaren Dämmstoffen. Trocknen, 
Lagern oder Ablegen von brennbaren Stoffen auf 
Öfen und heißen Anlagenteilen ist nicht gestattet.


Ortsfeste und ortsveränderliche Warmlufterzeu-
ger, gasbetriebene Heizstrahler, Heizungsanlagen 
mit Hell- oder Dunkelstrahlern sowie elektrische 
Wärme- und Wärmestrahlgeräte müssen den 
anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
Die Herstellerangaben in den Aufstellungs- und 
Bedienungsanleitungen, insbesondere die vorge-
schriebenen Sicherheitsabstände zu brennbaren 
Stoffen (auch zu Baustoffen) sind einzuhalten und 
ggf. durch bauliche Maßnahmen zu gewährleisten. 
Direktbefeuerte, ortsveränderliche Feuerungsan-
lagen stellen eine besondere Brandgefahr dar. 
Sie sollten deshalb grundsätzlich nicht verwendet 
werden. Falls ihre Verwendung im Ausnahmefall 
notwendig ist, ist dies nur mit Genehmigung der 
Betriebsleitung und unter Beachtung besonderer 
Sicherheitsmaßnahmen, wie


 J standsichere Aufstellung von Flüssiggasfla-
schen,


 J Mindestabstände zu brennbaren Stoffen (min-
destens 2 m),


 J nur beaufsichtigter Betrieb,


zulässig.


Hinweis: siehe


 J DIN EN 416-1: Gasgeräte-Heizstrahler – Dun-
kelstrahler mit einem Brenner mit Gebläse für 
gewerbliche und industrielle Anwendung


 J DIN EN 419-1: Gasgeräte-Heizstrahler – Hell-
strahler mit einem Brenner ohne Gebläse für 
gewerbliche und industrielle Anwendung


 J DIN 3372-2: Gasverbrauchseinrichtungen; 
Heizstrahler mit Brennern ohne Gebläse, für 
Freianlagen


 J DVGW G 638-1: Heizungsanlagen mit Heiz-
strahlern ohne Gebläse (Hellstrahlern) Pla-
nung – Installation - Betrieb und Instandset-
zung


 J DVGW G 638-2: Heizungsanlagen mit Dunkel-
strahlern; Planung, Installation, Betrieb


 J Elektrowärmegeräte und Elektroheizungsan-
lagen, Richtlinien zur Schadenverhütung (VdS 
2279)


Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht unwirksam 
gemacht werden. Bei Auftreten von Störungen an 
Feuerungsanlagen sind die Anlagen unverzüglich 
abzuschalten, die Betriebsleitung zu verständigen 
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und die Anlagen erst nach Beheben der Störung 
durch Fachpersonal wieder in Betrieb zu nehmen.


Brennstoffvorräte dürfen nur bis zu den behörd-
lich zugelassenen Höchstlagermengen gelagert 
werden.


Alle Wärmegeräte und -anlagen müssen mindes-
tens einmal jährlich von einer Fachkraft geprüft 
werden. Festgestellte Mängel sind unverzüglich 
zu beseitigen.


6.1.2 Maschinelle Einrichtungen


Maschinelle Einrichtungen, z. B.


 J Dampfkesselanlagen,
 J Einbrenn- und Trockenöfen,
 J Lackieranlagen,
 J Antriebsmaschinen (Elektro- oder Verbren-


nungsmaschinen),
 J Fördereinrichtungen,
 J Kompressoranlagen,
 J Härtebäder,
 J Funkenerosionsmaschinen,
 J Hydraulikanlagen und
 J Wärmeträgeranlagen


bergen auf Grund ihrer spezifischen Eigenschaf-
ten besondere Gefahren, z. B. stark erhitzte Ober-
flächen, brennbare Gase und Dämpfe, Umgang 
mit brennbaren Stoffen (Öle, Kraftstoffe), Über-
hitzung durch Reibung (heiß laufende Lager oder 
Rollen).


Zur Abwehr dieser Gefahren sind in Abhängigkeit 
der objektspezifischen Gegebenheiten folgende 
Maßnahmen möglich:


 J Unterbringung der Anlagen in eigenen, feuer-
beständig abgetrennten Räumen


 J Anbringen von Hitzeschildern und Abschran-
kungen


 J Drehzahlüberwachung (z. B. bei Förderein-
richtungen)


 J Temperatur-Überwachungseinrichtungen
 J Überlastschutzeinrichtungen
 J Installation von Feuerlöschanlagen (Raum- 


und Einrichtungsschutz)
 J Sofortmaßnahmen beim Austritt brennbarer 


Stoffe oder bei Überhitzung (Verriegelungen 
durch technische Verknüpfungen in der Mess-, 
Steuer- und Regelungstechnik).


6.1.3 Elektrische Geräte und Anlagen


Elektrische Anlagen müssen mindestens den 
anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Be-


stimmungen des Verbandes der Elektrotechnik 
Elektronik Informationstechnik e.V. – VDE) oder 
gleichwertiger Sicherheit entsprechen. Elek-
trische Geräte müssen den für sie geltenden Pro-
duktnormen genügen.


Elektrische Anlagen dürfen nur von Elektrofach-
kräften errichtet werden. Für deren Betrieb gilt 
DIN VDE 0105. 


Nach DIN VDE 0105 müssen die elektrischen An-
lagen in ordnungsgemäßem Zustand gehalten 
werden. 


Elektrische Anlagen sind regelmäßig, entspre-
chend den VDE-Bestimmungen, den Unfallverhü-
tungsvorschriften und den mit dem Versicherer 
vereinbarten Sicherheitsvor schriften zu prüfen. 


Eine Überprüfung der elektrischen Anlagen kann 
gemäß Klausel 3602 im Feuerversicherungsver-
trag vereinbart sein.


Anmerkung: Das Erhalten des ordnungsgemäßen 
Zustandes bedingt im Allgemeinen nicht, dass 
bestehende Anlagen den Anforderungen der spä-
ter in Kraft getretenen Sicherheitsvorschriften 
jeweils angepasst werden, es sei denn, das Wei-
terbestehen des bisherigen Zustandes bedeutet 
eine Gefahr für Personen oder Sachen, oder die 
Anpassung wird in den gesetzlichen oder behörd-
lichen Sicherheitsvorschriften, den VDE-Bestim-
mungen oder den Sicherheitsvorschriften der 
Feuerversicherer ausdrücklich gefordert.


Hinweis: siehe 


 J Sicherheitsvorschriften für Starkstromanla-
gen bis 1000 Volt (VdS 2046)


 J Berufsgenossenschaftliche Vorschriften – Elek-
trische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A 3)


Funkenbildende Maschinen, elektrische Licht-
bögen sowie Erhitzung schadhafter oder über-
lasteter Anlagenteile können eine Brandgefahr 
darstellen. 


Daher dürfen 


 J Sicherheitsabstände elektrischer Betriebs-
mittel zu brennbaren Materialien nicht unter-
schritten,


 J Sicherungen nicht geflickt oder überbrückt,
 J Leitungen nicht behelfsmäßig verlegt und
 J elektrische Betriebsmittel, die zur Befesti-


gungsfläche hin offen sind, nicht auf brenn-
barer Unterlage montiert


werden.
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Es sind


 J Maßnahmen zum Schutz bei Isolationsfehlern 
nach den „Richtlinien zur Schadenverhütung 
– Störungsarme Elektroinstallation“ in feuer-
gefährdeten Betriebsstätten, diesen gleich-
zustellenden Risiken sowie in elektrischen 
Anlagen, in denen auf eine Isolationsmessung 
verzichtet wird, einzubauen und auf allen Ka-
bel- und Leitungswegen Schutzleiter mitzu-
führen,


 J Motorschutzeinrichtungen zu verwenden 
(Temperatur-Überwachungseinrichtungen/
Motorvollschutz),


 J Notausschalter vorzusehen.


Sicherheitseinrichtungen und die für die Sicher-
heit erforderlichen Schutz- und Überwachungs-
einrichtungen müssen in ordnungsgemäßem 
Zustand erhalten werden; sie dürfen weder un-
wirksam gemacht noch unzulässig verstellt oder 
verändert werden.


Es ist darauf zu achten, dass alle Kabel- und Lei-
tungsdurchführungen durch Wände und Decken 
verschlossen sind.


Hinweise zur Schadenverhütung bei feuergefähr-
deten Be triebsstätten und diesen gleichgestell-
ten Risiken sind in der Publikation “Elektrische 
Anlagen in feuergefährdeten Be trieb stätten und 
diesen gleichzustellende Risiken; Richt linien zur 
Schadenverhütung” (VdS 2033) 


Die Überprüfung kann nach der GDV-Publikation, 
VdS 2134 “Verbrennungswärme der Isolierstoffe 
von Kabel und Leitungen” vorgenommen werden.


Die Verwendung privater elektrischer Geräte, 
z.  B. Kaffeemaschinen, Tauchsieder, Radioge-
räte, Kühlschränke, ist grundsätzlich im Betrieb 
zu verbieten. Andernfalls muss in jedem Fall 
gewährleistet sein, dass es sich um geeignete 
Geräte handelt, die ordnungsgemäß betrieben 
werden, am besten unter Aufsicht. Zudem ist es 
erforderlich, dass regelmäßig Prüfungen durch 
eine Elektrofachkraft durchge führt werden. Hier-
für trägt der Unternehmer Verantwortung. 


Kopierer und Büromaschinen, wie Personalcom-
puter, sind nach Dienstende abzuschalten (evtl. 
über eine Abschaltzeituhr). Geräte, die unbeauf-
sichtigt betrieben werden, müssen, entsprechend 
den Herstellerangaben, für den Dauerbetrieb ge-
eignet sein. Fehlen solche Angaben, sind die Ge-
räte nicht für den Dauerbetrieb geeignet.


Es dürfen nicht mehrere Verlängerungsleitungen 
hintereinander geschaltet werden, da sie sich un-
zulässig erwärmen können.


Lagergut sollte so gestapelt werden, dass von den 
Leuchten ein Mindestabstand von 0,5 m eingehal-
ten wird. Bei Strahlerleuchten sollten die vom 
Herstellern angegebenen Sicherheitsabstände 
oder, wenn diese fehlen, ein Mindestabstand von 
1 m eingehalten werden.


Bei der Anbringung von Leuchten auf brennbarer 
Befestigungsfläche oder in der Nähe brennbarer 
Materialien sind hierfür geeignete Ausführungen 
auszuwählen. Weitere Hinweise sind in „Richtli-
nien für den Brandschutz - Elektrische Leuchten“ 
und “Richtlinien für Niedervolt-Be leuch tungs-
anlagen und -systeme” enthalten.


Für elektrische Wärmegeräte sollten die Richtli-
nien für Elektrowärmegeräte und Heizungsanla-
gen beachtet werden.


6.1.4 Batterie-Ladeanlagen


Batterie-Ladeanlagen sind Laderäume, Ladesta-
tionen und Einzelladegeräte sowie die zum Laden 
erforderlichen elektrischen Einrichtungen. 


Obwohl Ladegeräte im Allgemeinen mit niedrigen 
Gleichspannungen betrieben werden, können 
durch Windungs- und Körperschlüsse Zündener-
gien und -temperaturen entstehen, die die brenn-
baren (Isolier-) Stoffe entzünden.


Beim Ladevorgang von Nassbatterien entsteht 
Wasserstoff (H2), der zusammen mit Raumluft ein 
explosionsfähiges Gemisch (Knallgas) mit weitem 
Explosionsbereich (4-76 Vol.%) bildet, das durch 
Funken, wie sie z. B. bei elektrischen Schaltvor-
gängen entstehen, oder heiße Oberflächen ge-
zündet werden kann.


Gefahrerhöhend ist der Umstand, dass Ladege-
räte nutzungsbedingt außerhalb der allgemeinen 
Arbeitszeit unbeaufsichtigt betrieben werden und 
somit Fehler nicht rechtzeitig erkennbar sind.


Allgemeine Schutzmaßnahmen sind:


 J Ladegeräte müssen auf nichtbrennbaren 
Unterlagen (Blech, Steinplatten, Brand-
schutzplatten) abgestellt oder an eine Wand 
aus nichtbrennbaren Baustoffen angehängt 
werden.


 J Ladegeräte sollten durch die Benutzer täglich 
auf sichtbare Beschädigungen und jährlich 
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bzw. im Rahmen der Revision der elektrischen 
Anlagen geprüft werden.


In Abhängigkeit der Nutzung und Größe des Auf-
stellraumes sollten mehrere Ladegeräte (je nach 
Standort ab ca. fünf Einzelgeräten) in einer zen-
tralen Ladestation aufgestellt werden, die im 
Wesentlichen folgenden Anforderungen genügen 
sollte:


 J Die Unterbringung erfolgt in einem eigenen 
feuerhemmend abgetrennten Raum.


 J Die Belüftung muss entweder durch eine aus-
reichende natürliche Belüftung (Anordnung 
des Raumes an einer Außenwand mit groß-
flächigen Dauer-Zu- und -Abluftgittern über 
dem Boden und unterhalb der Raumdecke) 
oder durch eine Zwangsbe- und -entlüftung 
(ca. 5-facher Luftwechsel, elektrolytbestän-
dig - Säure-Schutzanstrich -, explosionsge-
schützt) erfolgen.


 J Die Gasaustrittsöffnungen der Batterien beim 
Ladevorgang müssen mindestens 1 m von 
funkenbildenden Betriebsmitteln (Schalter, 
Ladegerät) entfernt sein.


 J Die elektrische Installation sollte entspre-
chend Feuchträumen (IP 54, Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD)) ausgebildet sein.


 J Die Ladestation muss als erhöht brand- und 
explosionsgefährdeter Betriebsbereich ge-
kennzeichnet und ausgebildet werden (in 
Fluchtrichtung aufschlagende Türen, Rauch-
verbot, keine offenen Zündquellen, Begren-
zung ggf. vorhandener Oberflächentempera-
turen, z. B. Heizungen, auf Tmax. 200 °C).


 J Die Ladestation muss als Lagerverbotszone 
gekennzeichnet werden.


 J Die Ladestation sollte durch eine Brandmel-
deanlage mittels Wärmedifferenzialmelder 
überwacht werden.


Einzelgeräte sollten mindestens folgende Bedin-
gungen erfüllen:


 J Im Umkreis von 2,5 m (bei feuer-, explosi-
ons- und explosivstoffgefährdeten Bereichen, 
soweit generell zulässig, mindestens 5 m) um 
die Ladestelle (Ladegerät und Fahrzeug mit 
Batterie) herum (auch oberhalb) dürfen keine 
brennbaren Materialien gelagert werden bzw. 
vorhanden sein.


 J Ladegeräte dürfen keinesfalls in oder an Re-
galen aufgestellt werden.


 J Der Ladeplatz sollte mittels Farbmarkie-
rungen (gelb-schwarze Bodenmarkierung) 
oder Absperrgitter dauerhaft und sichtbar ab-
getrennt und gekennzeichnet werden.


 J Der Ladeplatz sollte, soweit möglich, als 
Ladebox mit Seitenwänden (nichtbrennbar, 
wärmebeständig, standsicher, z. B. Mauer-
werkswand, Gipsdielen-, -kartonwand), die 
mindestens 1 m über Oberkante Ladegerät 
reichen, ausgeführt werden.


Hinweis: siehe Batterieladeanlagen für Elektro-
fahrzeuge, Richtlinien zur Schadenverhütung 
(VdS 2259)


6.1.5 Selbstentzündung


Einige Stoffe neigen in bestimmten chemischen 
Zusammensetzungen oder in feiner Verteilung, 
besonders in Gegenwart von Katalysatoren, zur 
Selbstentzündung. Gebrauchte Putzlappen oder 
verschmutztes Sägemehl (z.  B. durch Öl, Lacke, 
Lösemittel, Kleber) sind in dieser Hinsicht be-
sonders gefährlich. Sie sind in nichtbrennbaren 
Behältern mit dicht schließendem Deckel aufzu-
bewahren und nach Arbeitsschluss aus den Be-
triebsräumen zu entfernen.


Zum Aufnehmen von ausgelaufenen Ölen, La-
cken, Klebern, Lösemitteln sollten nur hierfür 
geeignete nichtbrennbare Bindemittel verwendet 
und sachgerecht entsorgt werden.


Hinweis: siehe Allgemeine Sicherheitsvorschrif-
ten der Feuerversicherer für Fabriken und ge-
werbliche Anlagen (VdS 2038)


6.1.6 Sonstige Licht- und Wärmequellen


Licht- und Wärmequellen, die durch Wärmeüber-
tragung (Leitung oder Strahlung) in der Lage sind, 
in ihrer unmittelbaren Nähe gelagerte brennbare 
Stoffe zu zünden, bedürfen besonderer Beachtung.


Brennende Kerzen, z. B. auf Adventskränzen und  
-gestecken, Öllämpchen und dergleichen sind in 
Betriebsräumen, z. B. Büro-, Betriebs- und Werk-
statträumen sowie anderen nicht gestattet.


Hinweis: siehe Elektrowärme, Merkblatt zur 
Schadenverhütung (VdS 2278)


6.1.7 Lagerung und Verwendung brennbarer 
Stoffe


Innerhalb von Produktionsbereichen dürfen ma-
ximal die für den Fortgang der Arbeit nötigen 
brennbaren Materialien aufbewahrt werden. Be-
urteilungskriterium sollte dabei der so genann-
te Tagesbedarf (max. 24 h), bezogen auf eine 
8-Stundenschicht, sein. Neben den eingesetzten 
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Rohstoffen sollten auch die gefertigten Halbzeuge 
und Fertigprodukte beurteilt werden.


Die über den Tagesbedarf bzw. die Tagesproduk-
tion hinausgehenden Mengen sollten in brand-
schutztechnisch getrennten Bereichen gelagert 
werden.


In Lagerräumen sollte das Lagergut so angeord-
net werden, dass planmäßige Verkehrswege und 
damit Brandschneisen sowie Angriffswege für die 
Feuerwehr freigehalten werden. Die Teillager-
flächen sollten dabei 200 m² und die Seitenlänge 
eines Stapels 20 m nicht überschreiten.


Hinweis: siehe Brandschutz im Lager (VdS 2199)


Grundsätzlich sollten für brennbare Stoffe kleine 
Teillagerflächen und geringe Stapelhöhen ange-
strebt werden.


Werden brennbare und nichtbrennbare Stoffe 
zusammen gelagert, empfiehlt es sich, mit den 
nichtbrennbaren Stoffen die Lagerflächen der 
brennbaren Stoffe zu unterteilen (Lagerorganisa-
tion).


Im Rahmen eines innerbetrieblichen Logistik- und 
Lagerkonzeptes sollten hochwertige Werkzeuge, 
Modelle, Halbzeuge, Fertigwaren etc. und/oder 
Produkte, die gegen Wärme- oder Rauchgase be-
sonders empfindlich sind, nicht mit brennbarem 
Verpackungsmaterial oder ähnlichem zusammen 
gelagert werden.


Da Kellerbrände besonders schwer zu beherr-
schen sind, sollten in Kellerräumen möglichst we-
nig brennbare Stoffe aufbewahrt werden. Sollten 


Kellerräume dennoch zu Lagerzwecken genutzt 
werden, so sind besonders kleine Brandabschnit-
te vorzusehen. Für eine schnelle Bekämpfung 
sollten Brandmeldeanlagen, Feuerlöschanlagen 
und maschinelle Rauchabzugseinrichtungen in-
stalliert werden.


6.1.7.1 Brennbare feste Stoffe


Die Verwendung brennbarer Verpackungsmittel 
sollte möglichst eingeschränkt werden. In die-
sem Zusammenhang ist der Einsatz von Schaum-
kunststoffen besonders kritisch zu überprüfen.


Für die über den Tagesbedarf hinausgehende 
Verpackungsmittelmenge sollte die Unterbrin-
gung in einem separaten, brandschutztechnisch 
abgetrennten Lagerbereich erfolgen.


Grundsätzlich sind bei der Lagerung und Ver-
wendung von brandschutztechnisch kritischen 
Stoffen, wie Peroxyde, Magnesium, Natrium oder 
Phosphor die gesetzlichen Bestimmungen des 
Chemikaliengesetzes, der Gefahrstoffverord-
nung, der Betriebssicherheitsverordnung und der 
zugehörigen Technischen Regeln zu beachten. 
Weitere Hinweise sind den Sicherheitsdatenblät-
tern der Produkte zu entnehmen. Gefährliche 
Stoffe sollten in separaten, brandschutztechnisch 
getrennten Räumen gelagert werden.


Hinweis: siehe


 J Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen 
ChemG – Chemikaliengesetz


 J Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen 
GefStoffV – Gefahrstoffverordnung


 J Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
 J Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-


schutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmit-
teln und deren Benutzung bei der Arbeit, über 
Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürf-
tiger Anlagen und über die Organisation des 
betrieblichen Arbeitsschutzes  
BetrSichV – Betriebssicherheitsverordnung


 J Technische Regeln für Betriebssicherheit 
(TRBS)


6.1.7.2 Brennbare Flüssigkeiten


Bisher sind brennbare Flüssigkeiten gemäß der 
Verordnung über brennbare Flüssigkeiten (VbF) 
klassifiziert. Im Rahmen der europäischen Har-
monisierung des Gefahrstoffrechtes werden die 
Rechtsvorschriften für die stofflichen und be-
trieblichen Aspekte neu geordnet und jeweils in 
der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der 


Abb. 4: Beispiel für ein feuerbeständiges Brandschutz-
system (F90) mit DIBt - Zulassung zur sicheren Aufbe-
wahrung von Gefahrstoffen, Quelle DENIOS AG
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anderen nicht gestattet.


Hinweis: siehe Elektrowärme, Merkblatt zur Schadenver-
hütung (VdS 2278)


6.1.7 Lagerung und Verwendung brennbarer Stof-
fe


Innerhalb von Produktionsbereichen dürfen maximal die 
für den Fortgang der Arbeit nötigen brennbaren Materia-
lien aufbewahrt werden. Beurteilungskriterium sollte dabei 
der so genannte Tagesbedarf (max. 24 h), bezogen auf ei-
ne 8-Stundenschicht, sein. Neben den eingesetzten Rohs-
toffen sollten auch die gefertigten Halbzeuge und Fertig-
produkte beurteilt werden.


Die über den Tagesbedarf bzw. die Tagesproduktion hi-
nausgehenden Mengen sollten in brandschutztechnisch 
getrennten Bereichen gelagert werden.


In Lagerräumen sollte das Lagergut so angeordnet wer-
den, dass planmäßige Verkehrswege und damit Brand-
schneisen sowie Angriffswege für die Feuerwehr freigehal-
ten werden. Die Teillagerflächen sollten dabei 200 m² und 
die Seitenlänge eines Stapels 20 m nicht überschreiten.


Hinweis: siehe Brandschutz im Lager (VdS 2199)


Grundsätzlich sollten für brennbare Stoffe kleine Teillager-
flächen und geringe Stapelhöhen angestrebt werden.


Abb. 4 Beispiel für ein feuerbeständiges Brand-
schutzsystem (F90) mit DIBt - Zulassung zur 
sicheren Aufbewahrung von Gefahrstoffen, 
Quelle DENIOS AG


Werden brennbare und nichtbrennbare Stoffe zusammen 
gelagert, empfiehlt es sich, mit den nichtbrennbaren Stof-
fen die Lagerflächen der brennbaren Stoffe zu unterteilen 
(Lagerorganisation).
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Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ge-
trennt geregelt.


Die GefStoffV sieht für die Einteilung der brenn-
baren Flüssigkeiten drei Gefahrenklassen vor:


 J hochentzündlich,
 J leichtentzündlich und
 J entzündlich.


Die Zuordnung der entzündlichen Flüssigkeiten 
zu den Gefahrenklassen erfolgt nach dem Flamm-
punkt der Flüssigkeit:


 J hochentzündlich: Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt unter 0 °C


 J leichtentzündlich: Flüssigkeiten mit einem 
Flammpunkt von 0 °C bis unter 21 °C


 J entzündlich: Flüssigkeiten mit einem Flamm-
punkt von 21 °C bis 55 °C.


VbF


EU-Gefahrstoffrecht
Gefahren-


klassen
Flamm-


punkt


A I  < 21 °C


< 0°C:  
hochentzündlich
< 21°C:  
leichtentzündlich


A II > 21 °C  
< 55 °C entzündlich


A III > 55 °C  
< 100 °C nicht mehr geregelt!


B (wasser-
löslich)


< 21 °C


< 0°C:  
hochentzündlich
< 21°C:  
leicht entzündlich


> 21 °C  
< 55 °C Entzündlich


Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von über 55 
°C bis 100 °C sind kein Gefahrstoff in Bezug auf 
Entzündlichkeit im Sinne der BetrSichV.


Eine Unterscheidung hinsichtlich der Mischbar-
keit mit Wasser, wie in der bislang gültigen VbF, 
erfolgt nicht mehr.


Hinweis: siehe


 J Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmit-
teln und deren Benutzung bei der Arbeit, über 


Sicherheit beim Betrieb überwachungsbe-
dürftiger Anlagen und über die Organisation 
des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssi-
cherheitsverordnung – BetrSichV)


 J Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Ge-
fahrstoffverordnung - GefStoffV)


Die Lagerung und Handhabung brennbarer Flüs-
sigkeiten bedarf hinsichtlich der notwendigen 
Sauberkeit und Ordnung besonderer Beachtung.


Für Um- und Abfüllarbeiten sind geeignete Hilfs-
mittel, z. B. fest installierte Pumpen und Rohrlei-
tungen, zu verwenden.


Behälter mit brennbarer Flüssigkeit dürfen nicht 
in Ausgüsse und Kanäle entleert werden. Bei Ver-
arbeitung und Lagerung von brennbaren Flüs-
sigkeiten, die leichter als Wasser sind, sowie von 
Flüssigkeiten mit leicht entzündlichen Lösungs-
mitteln (z.  B. Farben und Lacke) sind vor der 
Kanalisation Abscheider für Leichtflüssigkeiten 
oder gleichwertige Sicherungen anzuordnen, um 
Explosionen in der Kanalisation zu vermeiden.


Brennbare Flüssigkeiten (auch Reste) dürfen am 
Arbeitsplatz nur in besonders gekennzeichneten 
Sicherheitsschränken vorübergehend aufbewahrt 
werden. Die Lagerung von brennbaren Flüssig-
keiten ist u. a. in Abhängigkeit der Gefahrenklas-
se, der Gebindeform und der Lagermengen in der 
Betriebssicherheitsverordnung und den dazuge-
hörigen technischen Regeln (TRBS) im Detail ge-
regelt. Dies betrifft auch notwendige bauliche und 
anlagentechnische Schutzmaßnahmen.


Bei der Verarbeitung und Lagerung brennbarer 
Flüssigkeiten ist für die Räume oder Bereiche und 
die Anlagenteile eine Zoneneinteilung entspre-
chend der Betriebssicherheitsverordnung vorzu-
nehmen (s. 6.1.8).


Die Zoneneinteilung nach der Betriebssicher-
heitsverordnung ist die Grundlage für eine explo-
sionsschutzgerechte Installation der elektrischen 
Betriebsmittel für Licht- und Kraftanlagen.


Zur Vermeidung von Zündgefahren durch sta-
tische Elektrizität sind geeignete Maßnahmen, 
u. a. vollständige Erdung (Potenzialausgleich), Er-
höhung der Leitfähigkeit von Stoffen etc. zu tref-
fen. Damit die Aufladung von Anlagenteilen sicher 
verhindert wird, ist es eine unabdingbare Forde-
rung, dass alle leitfähigen Anlagenteile über ei-
nen Ableitwiderstand < 106 Ohm geerdet werden.


Neben den Maßnahmen des Brand- und Explosi-
onsschutzes sind die erforderlichen Maßnahmen 


Tabelle 4: Einstufung brennbarer Flüssigkeiten
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des Umweltschutzes (Sammelbehälter, Auffang-
einrichtungen etc.) zu beachten.


Grundsätzlich sollte geprüft werden, ob leichtent-
flammbare flüssige Stoffe durch nichtbrennbare 
Produkte oder solche mit geringerer Gefahrklas-
se ersetzt werden können.


Es ist anzustreben, die Produktionsanlagen 
(Tankanlagen, Rührwerke, Lackieranlagen Teile-
Reinigungsanlagen etc.) in eigenen, feuerbestän-
dig abgetrennten Betriebsteilen unterzubringen.


Die betreffenden Räume sollten grundsätzlich 
mit automatischen Systemen zur Branderken-
nung ausgerüstet werden. Darüber hinaus ist der 
Einsatz von Gaswarneinrichtungen, Einrichtungs- 
oder Raumschutzanlagen zu empfehlen.


Absaugleitungen sind möglichst aus nichtbrenn-
baren, korrosionsbeständigen Stoffen herzustel-
len und regelmäßig instand zu halten.


6.1.7.3 Brennbare Gase


Anlagen für brennbare Gase müssen den ein-
schlägigen technischen Regeln entsprechen. Sie 
dürfen nur von Fachleuten errichtet und gewartet 
werden.


Anlagenteile mit brennbaren Gasen müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen, Anlagenteile mit 
anderen Gasen zumindest aus schwerentflamm-
baren Stoffen bestehen.


In Gebäuden dürfen Druckgasbehälter nur in 
besonders hergerichteten und in ihrer Bauaus-
führung genehmigten Räumen mit besonderer 
Kennzeichnung gelagert werden. Dabei sind Be-
hälter mit brennbaren Gasen von solchen mit 
brandfördernden Gasen mit einem Abstand von 
mindestens 2 m getrennt zu lagern. 


Lagerräume für ortsbewegliche Druckgasbehälter 
(Druckgasflaschen) sind besonders zu kennzeich-
nen. Der Zugang ist Unbefugten zu untersagen.


Druckgasbehälter sollen in Betriebsräumen nur 
dann aufgestellt werden, wenn andere Möglich-
keiten nicht in Frage kommen. Der Aufstellungs-
ort ist in diesem Fall deutlich zu kennzeichnen. 
Druckgasbehälter müssen so aufgestellt wer-
den, dass sie ausreichend standsicher sind. Lee-
re Druckgasbehälter dürfen in Betriebsräumen 
nicht gelagert werden.


Die Rohrleitungen für Gase sind entsprechend 
ihrem Durchflussstoff zu kennzeichnen. Anla-


gen für Gase müssen zu anderen Gebäuden, die 
nicht dem Betrieb der Gasanlage dienen, sowie zu 
Brandlasten außerhalb der Gasanlage und zu öf-
fentlichen Verkehrswegen ausreichende Schutz-
abstände einhalten.


Die Anlagen für Gase müssen frei zugänglich 
sein, Flucht- und Rettungswege sowie Wege zur 
Brandbekämpfung sind frei zu halten. Grundsätz-
lich sollten Anlagen zum Melden von Gasgefahren 
vorhanden sein.


Anlagen im Freien müssen von außen so zu-
gänglich sein, dass eine wirksame Bekämpfung 
austretender Gase möglich ist. Der Zutritt Unbe-
fugter ist sicher zu verhindern.


6.1.8 Explosionen


Brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube, mit Luft 
oder einem anderen Oxidationsmittel gemischt, 
können schon durch geringe Zündenergie zu 
schnell verlaufender Verbrennung unter plötz-
licher starker Wärme- und Druckentwicklung (Ex-
plosion) angeregt werden. Neben Schäden durch 
die Druckwirkung ist auf Grund der sehr raschen 
Wärmefreisetzung häufig mit großflächigen Fol-
gebränden zu rechnen.


Während sich die Explosionseigenschaften von 
Stoffen auf Grund ihrer physikalischen und tech-
nischen Eigenschaften ergeben, erfordert die Be-
urteilung der in einem Bereich bestehenden Ex-
plosionsgefahr Ermessensentscheidungen. Dabei 
wird unterstellt, dass im Rahmen der Beurteilung 
einer Explosionsgefahr eine Entzündung eventu-
ell vorhandener explosionsfähiger Atmosphäre 
stets möglich ist.


Diese Beurteilung wird in einem Explosions-
schutzdokument nach § 6 der Betriebssicher-
heitsverordnung vorgenommen. Aus diesem 
Explosionsschutzdokument muss insbesondere 
hervorgehen, dass die Explosionsgefährdungen 
ermittelt und einer Bewertung unterzogen wor-
den sind, dass angemessene Vorkehrungen ge-
troffen werden, um die Ziele des Explosionsschut-
zes zu erreichen, welche Bereiche entsprechend 
Anhang 3 der Betriebssicherheitsverordnung in 
Zonen eingeteilt wurden und für welche Bereiche 
die Mindestvorschriften gemäß Anhang 4 der Be-
triebssicherheitsverordnung gelten.


Ist die Möglichkeit einer Explosion gegeben, sind 
gemäß den “Regeln für die Vermeidung der Ge-
fahren durch explosionsfähige Atmosphäre” fol-
gende Explosionsschutzmaßnahmen möglich, um 
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das Entstehen einer Explosion zu verhindern oder 
die Auswirkungen einer Explosion zu minimieren:


 J Maßnahmen, die die Bildung gefährlicher 
explosionsfähiger Atmosphäre verhindern 
oder einschränken (sog. primärer Explosions-
schutz). Hierzu zählen z. B.


 J Verzicht auf die Verwendung brennbarer 
Stoffe, 


 J Begrenzung der Stoffmenge oder der Kon-
zentration des Stoffes, 


 J Inertisierung des Bereiches, oder 
 J Verhinderung oder Einschränkung der 


Bildung explosionsfähiger Atmosphäre in 
der Umgebung von Apparaturen durch ver-
fahrenstechnische, bauliche, konstruktive 
oder lüftungstechnische Maßnahmen sowie 
durch messtechnische Überwachungsmaß-
nahmen.


Da die zuvor aufgeführten Maßnahmen das Ziel 
haben, das Entstehen einer Explosion auszu-
schließen, stellen sie die wirksamsten Schutz-
maßnahmen dar.


 J Maßnahmen, die eine Entzündung gefähr-
licher explosionsfähiger Atmosphäre ver-
hindern (sog. sekundärer Explosionsschutz). 
Hierzu zählen z. B.: 


 J Vermeiden von Zündquellen 


 J Unterteilung der gefährdeten Bereiche in Zo-
nen: (s. BetrSichV/BGR 104)


Zone 0
ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfä-
hige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brenn-
baren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über 
lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist. 


Zone 1
ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb ge-
legentlich eine gefährliche explosionsfähige At-
mosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren 
Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.


Zone 2
ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine 
gefährlich explosionsfähige Atmosphäre als Ge-
misch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen 
oder Nebeln normalerweise nicht oder aber nur 
kurzzeitig auftritt. 


Zone 20
ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfä-
hige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der 
Luft enthaltenem brennbaren Staub ständig, über 
lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.


Zone 21
ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb 
gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft 
enthaltenem brennbaren Staub bilden kann.


Zone 22
ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine ge-
fährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form 
einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brenn-
baren Staub normalerweise nicht oder aber nur 
kurzzeitig auftritt.


 J Installation und Einsatz von explosionsge-
schützten elektrischen Betriebsmitteln 


 J Potenzialausgleich 
 J In der Praxis ist es nahezu unmöglich, alle 


Zündquellen zu erkennen und auszuschließen. 
Aus diesem Grund sollten Schutzmaßnahmen 
dieser Art mit weiteren Explosionsschutzmaß-
nahmen gekoppelt werden.


 J Maßnahmen, die die Auswirkung einer Explo-
sion auf ein unbedenkliches Maß beschränken 
(so genannter tertiärer Explosionsschutz). 
Hierzu zählen insbesondere Maßnahmen wie


 J explosionsfeste Bauweise, 
 J explosionsdruckstoßfeste Bauweise, 
 J Explosionsdruckentlastung, 
 J Explosionsunterdrückung und 
 J Explosionsentkopplung. 


Diese Maßnahmen zielen darauf ab, dass alle ex-
plosionsgefährdeten Anlagen im Explosionsfall 
den zu erwartenden Druckbelastungen stand-
halten und die Explosion keine Schadenauswir-
kungen auf die Umgebung zeigt. Das Auftreten ei-
ner Explosion wird durch diese Maßnahmen nicht 
verhindert.


Hinweis: siehe 


 J TRBS 2152/TRGS 720: Gefährliche explosions-
fähige Atmosphäre; Allgemeines


 J TRBS 2152, Teil 1/TRGS 721: Beurteilung der 
Explosionsgefährdung


 J TRBS 2152, Teil 2/TRGS 722: Vermeidung oder 
Einschränkung gefährlicher explosionsfähige 
Atmosphäre


 J BGR 104: Explosionsschutz-Regeln; Regeln 
für das Vermeiden der Gefahren durch explo-
sionsfähige Atmosphäre mit Beispielsamm-
lung
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6.1.9 Folienschrumpfen


Das Schweißen und Schrumpfen von Folien stellt 
eine besondere Brandgefahr dar, weil in Tem-
peraturbereichen gearbeitet wird, die über der 
Zündtemperatur der meisten brennbaren Stoffe 
liegen können. Brandschutztechnisch besonders 
kritisch ist das Schrumpfen mit offener Flamme. 


Wegen der besonderen Gefahr sollte untersucht 
werden, ob ein weniger gefährliches Verpackungs-
verfahren, z. B. Wickelverfahren mit Stretchfolien 
ohne Heißdrahtschneider, Umreifungsverfahren 
mit Stahl- oder Kunststoffbändern oder Umhül-
lungen mit Netzen eingesetzt werden kann. Ist 
dies nicht möglich, sind Schrumpfverfahren mit 
indirekter Beheizung zu bevorzugen.


Bei Installation und Betrieb von Folienschweiß- 
und Schrumpfeinrichtungen sind folgende 
Schutzmaßnahmen dringend zu empfehlen:


 J Anlagen sind möglichst in brandschutztech-
nisch abgetrennten Räumen aufzustellen. Ist 
dies nicht möglich, sind mindestens 5 m breite 
Abstandsflächen zu Bereichen mit brennbaren 
Stoffen zu schaffen und durch Farbstreifen 
deutlich zu markieren. Diese Abstandsflächen 
sind immer freizuhalten.


 J Frisch geschrumpfte Einheiten sind vor dem 
Einlagern zum Auskühlen zwischen zu lagern, 
z. B. in einem eigenen, feuerbeständig abge-
trennten Raum oder im Abstand zu anderen 
Lagergütern.


 J Bei Materialstau oder sonstigen Betriebsstö-
rungen ist die Wärmezufuhr automatisch zu 
unterbrechen.


 J Folienschweißanlagen sind regelmäßig zu rei-
nigen und zu warten, brennbare Abfälle sind 
kontinuierlich zu entfernen.


 J Nur mit der Anlage vertraute Mitarbeiter sind 
zur Bedienung und Beaufsichtigung der Anla-
ge einzusetzen.


 J Feuerlöscheinrichtungen sind in ausrei-
chender Anzahl griffbereit anzubringen.


 J Folienschrumpfarbeiten sind möglichst eine 
Stunde vor Betriebsschluss zu beenden, um 
mögliche Glimmnester rechtzeitig erkennen 
zu können. Bei Betriebsende ist eine Nach-
kontrolle erforderlich.


6.2 Blitz- und Überspannungsschutz


Bauliche Anlagen, die besonders blitzgefährdet 
sind oder bei denen Blitzschlag zu schweren Fol-
gen führen kann, sind mit Blitz- und Überspan-
nungs-Schutzeinrichtungen nach den geltenden 
DIN VDE Bestimmungen zu versehen. Hierzu ge-
hören insbesondere


 J bauliche Anlagen, die die Umgebung wesent-
lich überragen,


 J bauliche Anlagen, die besonders brand- und 
explosionsgefährdet sind und


 J bauliche Anlagen für Personenansammlung.


Weiterhin empfehlen sich Blitz- und Überspan-
nungs-Schutzmaßnahmen für 


 J bauliche Anlagen mit Gefahrenmeldeanlagen 
und


 J bauliche Anlagen mit elektrischen und elek-
tronischen Einrichtungen, wie z. B. EDVA.


Eine Übersicht von baulichen Anlagen, die risi-
koorientiert mit Blitz- und Überspannungsschutz 
auszuführen sind, enthalten GDV-Publikationen 
zur Schadenverhütung.


Hinweis: siehe


 J DIN EN 623P5 (VDE 0185 -305) Blitzschutz 
 J Risikoorientierter Blitz- und Überspannungs-


schutz, Richtlinien zur Schadenverhütung (VdS 
2010) 


 J Blitz- und Überspannungsschutz in elektri-
schen Anlagen, Richtlinien zur Schadenverhü-
tung (VdS 2031) 


Grundvoraussetzung für einen wirkungsvollen 
Blitzschutz ist ein konsequenter Blitzschutz-Po-
tentialausgleich, der auch innerhalb der Gebäude 
vermascht ist. In diesem sind die 


 J Schutzleiter der elektrischen Anlage,
 J Erdungsanlage,
 J Ableitungen der Überspannungsschutzgeräte 


der energie- und informationstechnischen 
Netze,


 J Schirme von Leitungen und Kabeln,
 J metallene Gebäudekonstruktionen, Rohrlei-


tungen und Kanäle sowie die 
 J äußere Blitzschutzanlage


einzubeziehen.


Nach Fertigstellung der Anlage hat der Er-
richter dem Auftraggeber die ordnungsgemäße 
Ausführung nach den geltenden Blitzschutzbe-
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stimmungen schriftlich zu bestätigen. Zugleich 
ist eine Baubeschreibung mit entsprechender 
Zeichnung auszuhändigen. Fachgerecht errich-
tete Blitzschutzanlagen sind fast wartungsfrei 
und können bei normaler Umweltbelastung er-
fahrungsgemäß über mehrere Jahrzehnte ihre 
Schutzfunktion erfüllen.


Um diese dauerhaft aufrecht zu erhalten, sollte 
darauf geachtet werden, dass


 J Fang- und Ableitungen nicht beschädigt oder 
unterbrochen und


 J der Blitzschutz-Potenzialausgleich und die 
Überspannungs-Schutzmaßnahmen wirksam


sind. 


Nach baulichen Veränderungen oder Beschä-
digung durch z. B. Sturm, Schnee, Gewalt oder 
dergleichen ist das Blitzschutzsystem durch eine 
Fachkraft instand zu setzen bzw. zu ergänzen. Die 
Aufsichtsbehörden können weitere Festlegungen 
zur Instandhaltung (Prüfung) der Anlage treffen.


Wird die elektrische Anlage durch Ableiter ge-
gen Über spannungen geschützt, sind deren 
Kennmelde r / Funktionsanzeigen sowie evtl. vor-
handene vorgeschaltete Überstromschutzorgane 
nach jedem Gewitter zu kontrollieren. Hat ein 
Kennmelder/Funktionsanzeige ausge löst, ist der 
Ableiter zerstört und muss durch eine Elektro-
fachkraft ausgewechselt werden. Überstrom-
schutzorgane, die ausgelöst haben, sind zu erset-
zen bzw. einzuschalten. 


Hinweis: siehe


 J Blitzschutz durch Blitzableiter, Merkblatt zur 
Schadenverhütung (VdS 2006) 


 J Blitz- und Überspannungsschutz in elektri-
schen Anlagen, Richtlinien zur Schadenverhü-
tung (VdS 2031) 


Weitere Hinweise zur Errichtung vom Blitzschutz-
system, bestehend aus dem „äußeren Blitzschutz” 
und „inneren Blitzschutz” und zur Risikobeurtei-
lung, ob ein Blitzschutzsystem notwendig ist, sind 
enthalten in:


 J DIN EN 50164 (DIN VDE 0185): Blitzschutzbau-
teile 


 J VDE Schriftenreihe, Band 44 Blitzschutzanla-
gen; Erläuterungen zu DIN VDE 0185


 J DIN V EN V 61 024-1 / VDE V 0185-100: Blitz-
schutz baulicher Anlagen; Allgemeine Grund-
sätze


6.3 Hinweise zum Personenschutz


Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge 
müssen als solche gut sichtbar gekennzeichnet 
und jederzeit in ihrer vorgeschriebenen Breite 
freigehalten werden.


Hinweis: siehe BGV A8 - Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz


Rettungswege und Notausgänge dürfen weder 
verstellt noch durch nachträgliche Umbauten und 
Erweiterungen von Anlagen in ihrer Funktion ein-
geschränkt werden.


Türen im Verlauf von Rettungswegen dürfen 
grundsätzlich nicht verschlossen sein. Besteht 
ein besonderes betriebliches Interesse an der Zu-
trittskontrolle, so dürfen diese Türen mit bauauf-
sichtlich genehmigten Zutrittssicherungen aus-
gestattet werden.


Hinweis: siehe EltVTR - Richtlinie über elek-
trische Verriegelungssysteme von Türen in Ret-
tungswegen


Entsprechend der Verordnung für Arbeitsstätten 
sind ggf. Flucht- und Rettungspläne vorzuberei-
ten und auszuhängen.


Hinweis: siehe Arbeitsstättenverordnung   


Je nach Größe und Übersichtlichkeit des Betriebs 
sind Alarmeinrichtungen mit optischen oder 
akustischen Alarmmitteln empfehlenswert. Die 
Alarmmittel sollten so geschaltet sein, dass sie 
sektionsweise ausgelöst werden können.


Hinweis: siehe


 J DIN 33404-3: Gefahrensignale für Arbeitsstät-
ten


 J Normenreihe DIN VDE 0833: Gefahrenmelde-
anlagen für Brand, Einbruch und Überfall


6.4 Vorbeugende Maßnahmen zum Schutz 
von wichtigen Betriebsmitteln und  
Ein richtungen


Brände führen neben materiellen Schäden häufig 
auch zu einem längeren Betriebsstillstand. Ne-
ben Sachschäden an Gebäuden und Betriebsein-
richtungen kann z. B. durch den Verlust bzw. die 
Beschädigung von wichtigen Daten, Program-
men, Konstruktionszeichnungen, Modellen, For-
men und Werkzeugen sowie Angebots- und Auf-
tragsunterlagen der Betriebsablauf gestört oder 
gänzlich unterbrochen werden. Durch die daraus 
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resultierenden Folgeschäden kann die Existenz 
eines Betriebes gefährdet werden.


Datenverarbeitungsanlagen, z.  B. für die Steu-
erung von Produktions- und Transportanlagen, 
sollten von den übrigen Betriebsräumen mindes-
tens feuerbeständig abgetrennt sein. Für die Da-
tensicherung ist ein spezielles Datensicherungs-
konzept erforderlich. Sicherungskopien sollten 
in einem feuerbeständig abgetrennten Daten-
sicherungsraum oder besonderen Datensiche-
rungsschränken aufbewahrt werden. Alternativ 
ist die Aufbewahrung in einem anderen Komplex 
möglich. Gleiches gilt auch für andere wichtige 
Unterlagen (z. B. Konstruktionszeichnungen, Pa-
tente, Qualitätssicherungsdokumente oder Re-
zepturen). Auch hier sollten Duplikate hergestellt 
und nach den vorgenannten Gesichtspunkten ge-
lagert werden.


Schalt- und Steuerzentralen und andere für den 
Betriebsablauf wichtige Anlagen sollten mög-
lichst feuerbeständig von umgebenden Räumen 
abgetrennt werden. In Abhängigkeit von den Ver-
fügbarkeitsanforderungen können weitere Siche-
rungsmaßnahmen erforderlich sein, wie


 J Brandmeldeanlagen,
 J Feuerlöschanlagen,
 J schnelle Verfügbarkeit wichtiger Ersatzteile,
 J Aufbau von Ausweichmöglichkeiten (z. B.  


Sicherungskopien, Ausweichrechenzentrum).


Grundlage zur Festlegung von Schutzmaßnah-
men ist der Einfluss betriebswichtiger Anlagen 
auf die Produktions- bzw. Liefermöglichkeiten 
des Betriebes.


6.5 Schutz gegen Brandstiftung


Brandstiftung ist eine der häufigsten Schaden-
ursachen. Die Gefahr einer Brandstiftung kann 
reduziert werden, wenn die potenziellen Bedro-
hungsbilder und die entsprechenden Reaktions-
weisen schon im Vorfeld bedacht und beachtet 
werden. Der Werkschutz sollte daher Bestandteil 
des betrieblichen Sicherheitskonzeptes sein.


Einen 100%igen Schutz gegen Brandstiftung gibt 
es nicht. 


Positives Betriebsklima und Motivation der Mitar-
beiter als auch eine positive Perspektive für den 
wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens ver-
ringern ein mögliches Brandstiftungsrisiko.


Die in diesen Richtlinien beschriebenen vorbeu-
genden Brandschutzmaßnahmen (baulich, tech-
nisch, betrieblich und organisatorisch) können 
erheblich zur Schadenbegrenzung beitragen. 
Besonders vorteilhaft sind hierbei automatische 
Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen.


Um Maßnahmen gegen Brandstiftungen fest-
legen zu können ist es erforderlich, durch eine 
sys tematische, in regelmäßigen Zeitabständen 
zu aktualisierende Analyse des Betriebes den Ge-
fährdungsgrad zu ermitteln. Hierzu sind Check-
listen, s. Anhang A, eine wertvolle Hilfe, die im 
Grundsatz die folgenden Hauptelemente umfas-
sen sollten:


 J Risikobeurteilung
 J Schutz gegen unbefugtes Betreten
 J Organisatorische Sicherungsmaßnahmen.


6.5.1 Risikobeurteilung


Betriebe und insbesondere deren Lagerbereiche 
sind sowohl durch Brandstiftung von außen als 
auch durch Brandstiftung von innen (eigenes Per-
sonal und betriebsfremde Personen) in hohem 
Maß verwundbar. Brandstiftung tritt auch oft in 
Verbindung mit Diebstählen oder Einbrüchen auf 
(Vertuschung, Frust). Besonders gefährdet sind 
Betriebe, die an abgelegener Stelle oder in pro-
blematischen Innenstadtbereichen liegen. Außer-
dem ist das Risiko höher, wenn Fremdfirmen im 
Betrieb oder auf dem Betriebsgelände arbeiten. 
Weiterhin sollte berücksichtigt werden, ob es be-
reits früher im Betrieb oder in der Nachbarschaft 
zu ungeklärten Bränden oder Brandstiftungen 
gekommen ist.


6.5.2 Schutz gegen unbefugtes Betreten


Der wirksamste Schutz gegen Brandstiftung von 
außen ist ein auf die Situation des Betriebs an-
gepasster Schutz gegen unbefugtes Betreten. Die 
jeweils erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 
sollten möglichst schon in der Planungsphase 
vorgesehen werden. Hierzu gehören:


 J stabile Einfriedung (Umzäunung mit Über-
steigsicherung)


 J bauliche Gebäudesicherung (massive Wände, 
sichere Türen und Fenster)


 J Beleuchtung von Gebäuden, Freiflächen und 
Außenbereichen


 J technische Gebäude- und Geländesicherung 
(Einbruchmeldeanlagen, Überwachungssys-
teme, Freilandüberwachung).
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6.5.3 Organisatorische Sicherungsmaßnahmen


Organisatorische Maßnahmen können eine 
Brandstiftung erschweren. In diesem Zusam-
menhang haben sich beispielsweise die nachfol-
gend aufgeführten Maßnahmen als wirksam he-
rausgestellt:


 J ständige Bewachung des Grundstücks  
(am besten mit Wachhund)


 J Zugangskontrolle durch Werkschutz
 J tägliche Abfallbeseitigung aus den Betriebs-


räumen und sichere Aufbewahrung bzw. si-
cherer Verschluss leicht entflammbarer Stoffe


 J Sammlung von brennbaren Abfällen in im 
Freien aufgestellten, geschlossenen Container 
oder anderen Behältnissen. Der Abstand der 
Abfallsammelstelle sollte mindestens 10 m 
von Gebäuden entfernt liegen (mindestens 5 m 
bei Müllpresscontainern) 


 J keine Lagerung brennbarer Materialien auf 
Rampen, unter Vordächern oder direkt am 
Gebäude


 J keine Lagerung brennbarer Materialien im un-
mittelbaren Bereich der Außenumzäunung


 J keine Aufbewahrung von Geldbeträgen im 
Unternehmen in der betriebsfreien Zeit (z. B. 
Kaffeekasse)


 J sicherer Verschluss von Schlüsseln und Werk-
zeugen.


Hinweis: siehe Aufstellen von Müllpresscontai-
nern; Richtlinien für den Brandschutz (VdS 2207)


7 Organisatorischer Brandschutz


Der organisatorische Brandschutz ist darauf aus-
gerichtet,


 J die Gefahr der Brandentstehung zu minimie-
ren,


 J die frühzeitige Brandmeldung und -bekämp-
fung sicherzustellen, 


 J die Rettung gefährdeter Personen zu ermög-
lichen, 


 J Brände auf einen möglichst kleinen Raum zu 
begrenzen sowie 


 J Folgeschäden und mögliche Betriebsunter-
brechungen so gering wie möglich zu halten.


Maßnahmen des organisatorischen Brandschut-
zes sind allerdings nur dann wirksam, wenn sie 
im betrieblichen Alltag gelebt und von allen Per-
sonen im Betrieb einschließlich der Betriebslei-
tung und Personen von Fremdfirmen beachtet 
werden. 


Eine einfache und zugleich wirksame Maßnahme 
ist Ordnung und Sauberkeit. Hierzu gehören z. B.


 J Brandlasten auf das absolut notwendige Mini-
mum beschränken,


 J Verpackungsmaterialien sofort nach dem Aus-
packen entfernen, 


 J Arbeitsplätze und sonstige Betriebsräume re-
gelmäßig reinigen,


 J Staubablagerungen in Zwischenböden, Ka-
belkanälen, Lüftungsleitungen (Gefahr von 
Schwelbränden und mögliche Staubexplosi-
onen) sowie Ablagerungen in Absauganlagen, 
Lüftungsleitungen, Farbspritzständen und La-
ckieranlagen regelmäßig beseitigen,


 J Abfälle täglich aus den Betriebsräumen ent-
fernen und bis zur Entsorgung brandsicher 
lagern,


 J ölige Putzlappen in nichtbrennbaren Behäl-
tern mit dichtschließendem Deckel sammeln,


 J brennbare Stoffe nicht an Außenwänden la-
gern, da ein Brand von hier aus auf das Ge-
bäude übergreifen könnte; es ist ein Mindest-
abstand von 5 m erforderlich,


 J Anlagen und Einrichtungen zur Brandbe-
kämpfung, z. B. Zugänge zu Brandschutzan-
lagen, Zufahrten und Aufstellflächen sowie 
Angriffswege der Feuerwehr, Hydranten im 
Freien freihalten und kennzeichnen.


7.1 Brandschutzmanagement 


Brandschutzmanagement umfasst die Art und 
Weise, wie Brandschutzmaßnahmen geplant, or-
ganisiert und in der Praxis ausgeführt werden. 
Grundlage ist die Kenntnis der Brandgefahren, 
die sich z.  B. aus einer Gefährdungsanalyse er-
geben, und die Brandschutzanforderungen, die 
sich aus den öffentlich-rechtlichen Auflagen 
oder betriebseigenen Sicherheitsstandards ab-
leiten. Der Brandschutzmanager hat dafür zu 
sorgen, dass die Brandschutzmaßnahmen in die 
Betriebsabläufe integriert werden. Dazu zählen 
Arbeitsbeschreibungen für sicherheitsrelevante 
Tätigkeiten, Mitwirkung bei Umbaumaßnahmen 
oder Betriebs- und Prozessänderungen sowie 
die Schulung und Unterweisung der Mitarbeiter.  
Eine enge Zusammenarbeit mit den verschie-
denen Abteilungen und Verantwortlichen ist eine 
Voraussetzung, um den Brandschutz im Betrieb 
erfolgreich zu realisieren. 


Der Brandschutzverantwortliche kann seine Ziele 
am besten erreichen, wenn er die anerkannten 
Methoden des betrieblichen Managements für 
seinen Bereich anwendet. Die einzelnen Schritte 
werden in einem Brandschutz-Managementre-
gelkreis verdeutlicht: 
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Viele Unternehmen arbeiten heute mit integrier-
ten Sicherheitsmanagementsystemen, in denen 
die verschiedenen Sicherheitsbelange wie Um-
welt, Gesundheit, Arbeitssicherheit, Brandschutz 
zusammengefasst werden. In einer integrierten 
Struktur können Aufgaben effizienter und rei-
bungsloser erledigt werden. Dies setzt ein hohes 
Maß an Kommunikation und eine enge Zusam-
menarbeit mit anderen Abteilungen und Kollegen 
voraus. 


Konkret müssen die Betriebsabläufe und Aufga-
ben der verschiedenen Beteiligten (Abteilungen) 
aufeinander abgestimmt werden. Die Schritte 
zur praktischen Umsetzung sind festzulegen, die 
Verantwortungen, Zuständigkeiten und Kompe-
tenzen zu organisieren. Und auch Regelungen für 
die Leitung, Zusammenarbeit, Kommunikation 
und Information sind unverzichtbar. 


Das Ergebnis sollten abgestimmte Verfahrens- 
und Arbeitsanweisungen sein, die möglichst un-
kompliziert beschreiben, was der Mitarbeiter zu 
tun und zu beachten hat, damit keine Unfälle und 
Schäden passieren und damit die Zusammenar-
beit funktioniert. In einem integrierten System 
werden die Aufgaben in der Regel nach einem 
einheitlichen Muster beschrieben (=dokumen-
tiert), z.  B mittels Formularen oder Prozessvor-
gaben, und in einem übergeordneten Sicherheits-
management-Handbuch abgelegt. Eine gängige 
Form der Aufgabenbeschreibung sind Fließdia-
gramme, in denen die Verantwortungen der un-
terschiedlichen Bereiche/Abteilungen visuell dar-
gestellt werden. 


Die Mitarbeit in einem integrierten Management-
system bedeutet für den Brandschutzverantwort-
lichen sowohl fachlich als auch persönlich eine 
Herausforderung. Um dieser Aufgabe gerecht zu 
werden, sollte er grundlegende Kenntnisse in den 


Methoden anerkannter Managementsysteme, z. 
B. ISO 9000 für Qualität, ISO 14000 für Umwelt-
schutz oder OH-RIS für Arbeitsschutz, erwerben. 
Die Aufgabe eines Brandschutzmanagements 
besteht insbesondere darin, die Planungen und 
Entscheidungen sowie Umsetzungen der Brand-
schutzmaßnahmen im Betrieb bzw. Unterneh-
men durch hinreichende Kommunikationen zu 
überwachen, zu überprüfen und den sich verän-
dernden Randbedingungen anzupassen.


Hinweis: siehe Leitfaden für die Verantwortlichen 
im Betrieb und Unternehmen (VdS 2009)


7.2 Brandschutzbeauftragter


Zur Wahrnehmung der umfangreichen Brand-
schutzaufgaben sollte ein Brandschutzbeauftrag-
ter benannt werden. Bei baulichen Anlagen be-
sonderer Art und Nutzung, z. B. Industriebau mit 
einer bestimmten Größe der Abschnittsfläche und 
Krankenhäusern, ist die Bestellung eines Brand-
schutzbeauftragten gemäß dem Bauordnungs-
recht zum Teil vorgeschrieben.


7.2.1 Qualifikation


Dem Brandschutzbeauftragten müssen auf 
Grund seiner Vorbildung die Probleme des be-
trieblichen Brandschutzes ebenso bekannt sein, 
wie die speziellen Betriebsverhältnisse, z. B. die 
im Betrieb vorhandenen Arbeitsstoffe und die 
verfahrenstechnischen Besonderheiten der Pro-
duktionsabläufe. Er sollte eine mehrjährige Pra-
xis im vorbeugenden Brandschutz besitzen oder 
eine ausreichende Ausbildung im vorbeugenden 
Brandschutz haben. Eine regelmäßige Fort- und 
Weiterbildung ist erfahrungsgemäß notwendig.


7.2.2 Stellung im Betrieb


Der Brandschutzbeauftragte sollte in Analogie 
zur Fachkraft für Arbeitssicherheit unmittelbar 
der Leitung des Werkes oder Betriebes unter-
stellt sein, für dessen Brandschutz er zuständig 
ist. Er sollte zu allen den Brandschutz betref-
fenden Fragen des Unternehmens – auch bei der 
Planung – gehört werden.


7.2.3 Aufgaben und Pflichten


Der Brandschutzbeauftragte soll Gefahren er-
kennen, beurteilen und dafür sorgen, dass sie 
beseitigt und Schäden möglichst gering gehalten 
werden. Ihm obliegen insbesondere folgende Auf-
gaben:
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7.1 Brandschutzmanagement 


Brandschutzmanagement umfasst die Art und Weise, wie 
Brandschutzmaßnahmen geplant, organisiert und in der 
Praxis ausgeführt werden. Grundlage ist die Kenntnis der 
Brandgefahren, die sich z. B. aus einer Gefährdungsana-
lyse ergeben, und die Brandschutzanforderungen, die sich 
aus den öffentlich-rechtlichen Auflagen oder betriebseige-
nen Sicherheitsstandards ableiten. Der Brandschutzma-
nager hat dafür zu sorgen, dass die Brandschutzmaß-
nahmen in die Betriebsabläufe integriert werden. Dazu 
zählen Arbeitsbeschreibungen für sicherheitsrelevante Tä-
tigkeiten, Mitwirkung bei Umbaumaßnahmen oder Be-
triebs- und Prozessänderungen sowie die Schulung und 
Unterweisung der Mitarbeiter.  Eine enge Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Abteilungen und Verantwortlichen 
ist eine Voraussetzung, um den Brandschutz im Betrieb 
erfolgreich zu realisieren. 


Der Brandschutzverantwortliche kann seine Ziele am bes-
ten erreichen, wenn er die anerkannten Methoden des be-
trieblichen Managements für seinen Bereich anwendet. 
Die einzelnen Schritte werden in einem Brandschutz-
Managementregelkreis verdeutlicht: 


Brandschutzmanagement - Regelkreis
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Abb. 5  Regelkreis des Brandschutzmanagements


Viele Unternehmen arbeiten heute mit integrierten Sicher-
heitsmanagementsystemen, in denen die verschiedenen 
Sicherheitsbelange wie Umwelt, Gesundheit, Arbeitssi-
cherheit, Brandschutz zusammengefasst werden. In einer 
integrierten Struktur können Aufgaben effizienter und rei-
bungsloser erledigt werden. Dies setzt ein hohes Maß an 
Kommunikation und eine enge Zusammenarbeit mit ande-
ren Abteilungen und Kollegen voraus. 


Abb. 5: Regelkreis des Brandschutzmanagements
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 J Unterrichtung und Beratung der Unterneh-
mensleitung über die Erfordernisse des 
Brand- und Explosionsschutzes, z. B. bei der 
Planung von Neu- und Umbauten sowie bei 
betrieblichen Änderungen; Unterstützung bei 
der Erstellung einer Unternehmensleitlinie für 
die betriebliche Sicherheit


 J Aufstellen der Brandschutzordnung, der 
Alarm-, Feuerwehr- und Räumungspläne so-
wie ggf. betrieblicher Gefahrenabwehrpläne 
(GAP); zur besseren Übersicht kann es zweck-
mäßig sein, zusätzlich detaillierte Brand-
schutzpläne zu erstellen


 J Überwachung, dass das genehmigte und um-
gesetzte Brandschutzkonzept eingehalten 
wird 


 J Organisation und Überwachung der Brand-
schutzkontrollen im Betrieb


 J Veranlassung der Beseitigung von brand-
schutztechnischen Mängeln


 J Festlegen von Ersatzmaßnahmen bei Ausfall 
oder Außerbetriebsetzen von Brandschutzein-
richtungen


 J Zusammenarbeit mit Fachbehörden, z. B. 
Bauaufsicht, Berufsgenossenschaften, Feuer-
wehr, und Sachversicherern


 J Organisation von gemeinsamen Übungen und 
Betriebsbegehungen.


7.2.4 Vollmachten


Dem Brandschutzbeauftragten sollten folgende 
Vollmachten erteilt werden:


 J Weisungsbefugnis im Alarm- und Löschwesen 
des Betriebes


 J Weisungsbefugnis bei unmittelbar drohender 
Gefahr


 J Weisungsbefugnis zur Wiederherstellung des 
vereinbarten Brandschutzstandards


 J Mitentscheidungsrecht über die Art der durch-
zuführenden Brandschutzmaßnahmen


 J Vorschlagsrecht für Brandschutzinvestitionen.


7.3 Brandschutzordnung


Eine Brandschutzordnung ist eine auf ein be-
stimmtes Objekt zugeschnittene Zusammen-
stellung von Regeln für die Brandverhütung und 
das Verhalten im Brandfall. Zur Regelung der 
Brandverhütung und des Verhaltens im Brandfall 
sollte grundsätzlich eine Brandschutzordnung 
aufgestellt werden. Es empfiehlt sich, die Brand-
schutzordnung mit der zuständigen Feuerwehr 
abzustimmen.


Folgende Grobgliederung, die in der DIN 14096 
jeweils für die verschiedenen Zielgruppen detail-
liert aufgeführt ist, ist empfehlenswert:


 J Vorbeugende Maßnahmen


Aufstellen der Brandschutzordnung, Maßnah-
men gegen Brandausbruch sowie Brand- und 
Rauchausbreitung


 J Verhalten im Brandfall (siehe auch Abs. 9)


Brandmeldung, Alarmierung, Personenret-
tung, Brandbekämpfung, Zusammenarbeit mit 
der Feuerwehr


 J Verhalten nach Bränden 


Vermeiden von Folgeschäden, Sichern der 
Brandstelle, Wiederherstellen der Einsatzbe-
reitschaft von Brandschutzanlagen


Ihrer Bedeutung entsprechend sollte die Brand-
schutzordnung von der Betriebsleitung in Kraft 
gesetzt und allen aufsichtführenden Betriebsan-
gehörigen zur Kenntnis gebracht werden.


Die Brandschutzordnung ist der Belegschaft im 
jeweils notwendigen Umfang bekannt zu geben. 
Aushänge sollten nur Angaben enthalten, die für 
die Beschäftigten im betreffenden Bereich von 
Bedeutung sind (siehe auch Abs. 9).


Die Brandschutzordnung sollte ständig auf dem 
neuesten Stand gehalten werden; insbesondere 
sind dabei Änderungen, die sich durch Erweite-
rung oder Ergänzung der Verfahrenstechnik, des 
Betriebsablaufs und der baulichen Anlagen erge-
ben, zu berücksichtigen.


Hinweis: siehe DIN 14096: Brandschutzordnung 


 J Teil 1: Allgemeines und Teil A (Aushang); Re-
geln für das Erstellen und das Aushängen


 J Teil 2: Teil B (für Personen ohne besondere 
Brandschutzaufgaben); Regeln für das Erstel-
len


 J Teil 3: Teil C (für Personen mit besonderen 
Brandschutzaufgaben); Regeln für das Erstel-
len


7.4 Alarmplan


Der Alarmplan hat den Zweck, die schnelle Alar-
mierung der Löschkräfte und anderer wichtiger 
Stellen bei Brandausbruch sicherzustellen. Er ist 
im Einvernehmen mit der zuständigen Feuerwehr 
aufzustellen. Er enthält Angaben über Alarmie-
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rungsmittel, Alarmzeichen und den für die An-
ordnung des Räumungsalarms zuständigen Per-
sonenkreis.


Hinweis: siehe DIN 33 404-3: Gefahrensignale für 
Arbeitsstätten; Akustische Gefahrensignale


Er gibt an, wer die Feuerwehr mit Schlüsseln und 
Übersichtsplänen zu erwarten und einzuweisen 
hat und wer im weiteren Verlauf der Löschtätig-
keit dem Einsatzleiter der zuständigen Feuerwehr 
zur Beratung über betriebsspezifische Anlagen 
und Verfahren zur Verfügung steht.


Schließlich enthält der Alarmplan das Verzeichnis 
der leitenden Werksangehörigen mit Angaben, 
wie sie zu erreichen sind (Adresse, Rufnummer 
usw.) und andere im Brandfall wichtige Instituti-
onen. Der Alarmplan sollte an einer ständig be-
setzten Stelle (z. B. Telefonzentrale, Pförtner) be-
reitgehalten werden.


7.5 Feuerwehrplan


Der Feuerwehrplan zeigt mit einer einheitlichen 
Symbolik die Gefahrenschwerpunkte und die für 
den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz 
vorhandenen Sicherheitseinrichtungen auf. 


Hinweise: siehe


 J DIN 14 095: Feuerwehrpläne für bauliche An-
lagen


 J DIN4844: Graphische Symbole - Sicherheits-
farben und Sicherheitszeichen


Ein Feuerwehrplan sollte in Abstimmung mit der 
örtlichen Brandschutzdienststelle erstellt werden 
und u. a. Folgendes enthalten:


 J sämtliche Objekte mit Angabe der Nutzung, 
der Brandabschnitte, der Lage der Eingänge 
und Treppenräume


 J besondere Hinweise auf feuer- und explosi-
onsgefährdete Räume und Bereiche sowie die 
Lagerung von Gefahrstoffen


 J Bereiche, in denen nicht mit Wasser gelöscht 
werden darf


 J Bereiche, in denen nur mit Sonderlöschmittel 
gelöscht werden darf


 J Bereiche, die der Strahlenschutzverordnung 
unterliegen


 J Hochspannungs- und sonstige Energieversor-
gungsanlagen mit ihren Schaltstellen


 J Standorte von Druckgefäßen und Druckbehäl-
tern


 J Löschwasserentnahmestellen (Hydranten, 
Löschteiche, offene Gewässer u. ä.)


 J ortsfeste Feuerlöschanlagen, Standorte der 
Feuerlöscher, größere Löschgeräte und Bedie-
nungsstellen für Rauch- und Wärmeabzugs-
anlagen


 J Standorte der Handfeuermelder, der 
Auslöseein rictungen für Alarmanlagen


 J Zufahrtswege und Lotsenstellen
 J Flucht- und Rettungswege, Angriffswege und 


Aufstellflächen für die Feuerwehr
 J Löschwasserrückhalte- und Abwasserpläne
 J Sammelplatz im Freien für Betriebsangehö-


rige.


Die Erstellung von Feuerwehrplänen kann mit der 
Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen laut 
DIN 4844 kombiniert werden.


Es ist sicherzustellen, dass im Brandfall dem Ein-
satzleiter der Feuerwehr jeweils ein Exemplar 
des Feuerwehrplanes zur Verfügung steht (z.  B. 
beim Pförtner). Die Pläne sind regelmäßig zu ak-
tualisieren.


7.6 Offenes Feuer und Rauchen


Rauchen gehört zu den häufigen Ursachen für 
Brand- und Explosionsschäden. Die Missachtung 
des Rauchverbotes bzw. dessen Duldung kann im 
Ernstfall nicht nur zivil- und strafrechtliche Fol-
gen haben, sondern auch zum Verlust des Versi-
cherungsschutzes führen.


Hinweis: siehe Allgemeine Bedingungen für die 
Feuerversicherung (VdS 100)


Rauchen sowie der Gebrauch von Feuer und of-
fenem Licht ist in feuer- und explosionsgefähr-
deten Räumen und Bereichen verboten. 


Als feuergefährdet gelten Räume und Bereiche, 
in denen leicht entzündliche Stoffe in gefahrdro-
hender Menge vorhanden sind, z. B. Produktions- 
und Lagerbereiche mit brennbaren Stoffen.


Hinweis: siehe Feuergefährdete Betriebsstätten 
und diesen gleichzustellende Risiken (VdS 2033)


Als explosionsgefährdet gelten Räume und Be-
reiche, in denen sich Gase, Dämpfe oder Stäube, 
die mit Luftsauerstoff explosionsfähige Gemische 
bilden, in gefahrdrohender Menge ansammeln 
können, z.  B. Läger mit brennbaren Gasen und 
Flüssigkeiten, Lackierereien, Räume mit brenn-
baren Stäuben.







Brandschutz im BetriebVdS 2000 : 2010-12 (04)


39


Auf das Rauchverbot ist durch entsprechende 
Kennzeichnung deutlich und dauerhaft aufmerk-
sam zu machen. Auf das Rauchverbot ist bereits 
an den Zugängen zur Verbotszone hinzuweisen. 
Außerhalb der Rauchverbotszone sind geeignete 
Aschenbecher bereitzustellen. Papierkörbe und 
Abfallbehälter dürfen nicht als Aschenbecher be-
nutzt werden. Aschenbecher dürfen nicht in Pa-
pierkörbe entleert werden.


Hinweis: BGV A8 - Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung am Arbeitsplatz


Um heimliches Rauchen in Rauchverbotszonen 
zu verhindern, hat sich in der Praxis die Einrich-
tung von Raucherzonen bewährt. Diese sind von 
den Rauchverbotszonen räumlich oder baulich 
abzugrenzen und deutlich zu kennzeichnen. 


Raucherzonen sind von brennbaren Materialien 
freizuhalten. Standfeste Aschenbecher aus nicht-
brennbarem Material sind in ausreichender An-
zahl aufzustellen.


In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen 
dürfen keine Raucherzonen eingerichtet werden.


Die Durchsetzung des Rauchverbotes setzt eine 
entsprechende Unterweisung der Beschäftigten 
(Betriebspersonal und Fremdfirmen) voraus. Die 
diesbezügliche Belehrung sollte bereits im Zuge 
der Einstellung bzw. vor Arbeitsaufnahme erfolgen 
und ist mindestens jährlich zu wiederholen. Jede 
Unterweisung ist schriftlich zu dokumentieren.


7.7 Feuergefährliche Arbeiten


Feuergefährliche Arbeiten in Zusammenhang mit 
Reparatur-, Montage- und Demontagearbeiten, 
wie Schweißen, Trennschleifen, Löten und Brenn-
schneiden außerhalb des Werkstattbereiches so-
wie Dacharbeiten mit Flamme sind eine häufige 
Brandursache. 


Brände können z. B. entstehen durch


 J offene Flammen,
 J elektrische Lichtbögen,
 J Schweiß-, Schneid- und Schleiffunken,
 J abtropfendes glühendes Metall,
 J Wärmestrahlung,
 J Wärmeleitung stark erhitzter Werkstoffteile,
 J heiße Oberflächen,
 J heiße Gase.


Gefährdet ist nicht nur die nähere Umgebung der 
Arbeitsstelle. Schweiß-, Schneid- und Schleiffun-


ken beispielsweise können auch noch in Entfer-
nungen von 10 m und mehr brennbare Stoffe zün-
den. Aus diesem Grund sollten im Betrieb grund-
sätzlich Feuerarbeiten außerhalb hierfür ständig 
eingerichteter Arbeitsplätze untersagt sein.


Sind solche Arbeiten unvermeidlich, muss hier-
für eine schriftliche Genehmigung durch den 
Betriebsleiter oder seinem dafür Beauftragten 
erteilt werden (Erlaubnisschein für feuergefähr-
liche Arbeiten). Damit wird das durchführende 
Personal (eigenes als auch fremdes) verpflichtet, 
alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen zu er-
greifen und zu beachten.


Hinweis: siehe 


 J Feuergefährliche Arbeiten, Richtlinien für den 
Brandschutz (VdS 2008)


 J Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten 
(VdS 2036)


 J Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche 
Arbeiten (VdS 2047)


 J BGR 500, Teil 2, Kapitel 2.26: Schweißen, 
Schneiden und verwandte Verfahren


7.8 Ausbildung und Unterweisung der  
Belegschaft


Die Betriebsangehörigen sind in angemessenen 
Zeitabständen über die ihre Arbeitsplätze betref-
fenden Brandgefahren und Schutzmaßnahmen 
zu unterweisen. Dies gilt insbesondere für Aus-
zubildende, neu eingestellte oder im Betrieb an 
anderen Arbeitsplätzen eingesetzte Mitarbeiter. 
Die Unterweisung muss an die Gefährdungsent-
wicklung angepasst sein und regelmäßig wieder-
holt werden.


Die Betriebsangehörigen sollten regelmäßig, 
möglichst einmal jährlich, in der Wirkungsweise 
und Handhabung der Geräte für die Brandbe-
kämpfung sowie über das richtige Verhalten bei 
Ausbruch eines Brandes unterwiesen werden. 
Dabei sind besondere betriebliche Gegeben-
heiten, z. B. der Umgang mit gefährlichen Stoffen 
oder die Kenntnis spezieller Produktionsabläufe, 
zu berücksichtigen. Die Unterweisungen müssen 
auch die Alarmierung und die Rettung von Per-
sonen gemäß der Brandschutzordnung enthalten.


Sind im Betrieb ortsfeste Feuerlöschanlagen 
vorhanden, so ist es erforderlich, die in diesem 
Bereichen beschäftigten Betriebsangehörigen 
regelmäßig zu unterrichten, wie die Anlagen wir-
ken, wie sie auszulösen sind und wie die Betriebs-
angehörigen sich bei einer Auslösung zu verhal-
ten haben.
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Nach Möglichkeit ist jährlich eine Brandschutzü-
bung, z. B. mit Probealarm, Räumung bei Sicher-
heitsbeleuchtung, abzuhalten. Zu dieser Übung 
sollte ein Beauftragter der zuständigen Feuer-
wehr eingeladen werden. Praktische Löschver-
suche nehmen die Angst, einen plötzlich entstan-
denen Brand sofort anzugreifen. Deshalb sollten 
– soweit möglich – Löschübungen durchgeführt 
werden.


7.9 Brandschutzkontrolle im Betrieb


Der Brandschutzbeauftragte sollte den Betrieb in 
regelmäßigen Zeitabständen kontrollieren; Emp-
fehlungen zu Zeitabständen (täglich/wöchentlich/
monatlich) und dem Umfang der Kontrolle sind im 
Anhang enthalten. Er sollte bei den Sicherheits-
rundgängen auch die Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit hinzuziehen. Die Kontrollen sollten nach 
einem Plan durchgeführt werden, der die notwen-
digen Prüfungstermine und die zu besichtigenden 
Objekte und Bereiche festlegt.


Die betriebliche Brandschutzkontrolle kann 
ggf. mit der gesetzlich geforderten Brandschau 
durch die örtlich für den Brandschutz zuständige 
Dienststellen kombiniert werden,  wenn diese ge-
rade ansteht.


Das Ergebnis der Überprüfungen und die getrof-
fenen Maßnahmen zur Mängelbeseitigung sollten 
schriftlich festgehalten werden, z.  B. in einem 
Brandschutz-Kontrollbuch.


Außerdem empfiehlt sich, Folgendes zu doku-
mentieren:


 J alle Brände, auch wenn sie sofort gelöscht 
werden konnten und ihre Ursachen


 J den Bestand an mobilen Feuerlöschgeräten 
und deren vorgeschriebene Überprüfung


 J die Überprüfung der baulichen, technischen 
und organisatorischen Brandschutzmaßnah-
men


 J die durchgeführten Brandschutzübungen 
(Lösch übungen, Alarm- und Räumungsü-
bungen u. ä.)


 J betriebliche Veränderungen, die eine Erhö-
hung der Brandgefahr mit sich bringen kön-
nen; Anpassung der Feuerlöschgeräte, -mittel 
und -anlagen an diese Änderungen


 J Brandschutzkontrollen durch behördliche 
Dienststellen und Sachverständige und die 
hierbei festgestellten Mängel


 J die turnusmäßig vorgeschriebenen Überprü-
fungen, z. B. der elektrischen Anlagen, Blitz-


schutzsysteme, Gas- und Ölfeuerungsanlagen 
und die hierbei festgestellten Mängel


 J Veranlassung zur Mängelbeseitigung, Zustän-
digkeit und Lösungsvorschläge, Erledigung 
der Mängelbeseitigung.


In größeren Betrieben sollte regelmäßig eine 
Brandschutzbegehung mit dem Sachversicherer 
durchgeführt werden.


Festgestellte Mängel sollten unverzüglich beho-
ben werden. Bis zur endgültigen Behebung sind 
evtl. gleichwertige Ersatzmaßnahmen zu treffen. 
Bei unmittelbar drohender Gefahr für Personen 
und Sachwerte sind Sofortmaßnahmen auf Ver-
anlassung der Betriebsleitung bzw. deren Beauf-
tragten notwendig (z. B. Abschalten von Anlagen 
oder der Energiezufuhr, Räumung).


Die Mängelbeseitigung ist nachzuprüfen.


7.10 Neubau - Umbau - Nutzungsänderungen


Bei der Planung und Ausführung von Neu- und 
Umbaumaßnahmen und von Nutzungsänderungen 
ist zu prüfen, wie sie sich auf die bereits festge-
legten Brandschutzmaßnahmen und somit auf 
das Brandschutzkonzept auswirken. Es ist des-
halb sinnvoll, den Brandschutzbeauftragten, den 
Sachversicherer und die zuständige Feuerwehr 
frühzeitig hinzuzuziehen. Bei einer Erhöhung des 
Gefährdungspotenzials im Betrieb ist das Brand-
schutzkonzept entsprechend anzupassen.


Der Brandschutz muss auch während der Bau-
arbeiten jederzeit sichergestellt sein. Der Brand-
schutzbeauftragte sollte die Baustelle daher 
verstärkt kontrollieren. Es ist darauf zu achten, 
dass die bestehenden Brandschutzmaßnahmen 
und Sicherheitseinrichtungen voll funktionsfähig 
bleiben und dem veränderten Risiko angepasst 
werden. Mitarbeiter von Fremdfirmen sind in die 
betriebsspezifische Brandschutzordnung einzu-
weisen.


Insbesondere gilt dies für


 J Flucht- und Rettungswege,
 J Durchbrüche und Feuerschutzabschlüsse in 


brandschutztechnisch wirksamen baulichen 
Trennungen nach Abschnitt 4.3.2 und 4.3.3,


 J Wandhydranten und Feuerlöscher,
 J Brandmeldeanlagen,
 J Feuerlöschanlagen,
 J Rauch- und Wärmeabzugsanlagen,
 J Notrufanlagen,
 J Notausschalter.
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Hinweis: siehe Baustellen, Unverbindlicher Leit-
faden für ein umfassendes Schutzkonzept (VdS 
2021)


Brandschutzmaßnahmen, z. B. Abschottungen 
und Brandmelder in Deckenhohlräumen und Dop-
pelboden, sind nach dem Abschluss der Baumaß-
nahmen vielfach nicht mehr direkt sichtbar. Um 
eine lückenlose Instandhaltung zu ermöglichen 
(siehe auch Abschnitt 7.8), die eine regelmäßige 
Wartung und Prüfung sowie umgehende Instand-
setzung bei einer Mängelfeststellung beinhaltet 
und wodurch die ständige Funktionsbereitschaft 
der brandschutztechnischen Anlagen und Ein-
richtungen erfahrungsgemäß erst sichergestellt 
werden kann, ist es empfehlenswert, alle dies-
bezüglichen Einbauten und Installationen, die u. 
a. im vorliegenden Leitfaden genannt sind, z. B. 
Brandwände, Feuerschutztüren, Brandmelde- 
und Feuerlöschanlagen, umfassend zu dokumen-
tieren. 


7.11 Außerbetriebsetzen von  
Brandschutzanlagen


Brandschutzanlagen dürfen nur in Abstimmung 
mit den hierfür im Betrieb verantwortlichen Per-
sonen außer Betrieb genommen werden. Es kann 
zweckmäßig sein, Außerbetriebsetzungen mit der 
zuständigen Feuerwehr abzustimmen.


Eine Außerbetriebnahme einer Brandschutzanla-
ge sollte dem Versicherer zuvor angezeigt werden. 


Für die Zeit der Außerbetriebsetzung sind ausrei-
chende Ersatzmaßnahmen vorzusehen, z. B.


 J Brandwachen,
 J Sicherstellen der Brandmeldung,
 J Verringern der Brandlast,
 J Bereitstellung manueller Einrichtungen zur 


Brandbekämpfung, z. B. Auslegen von Lösch-
schläuchen.


Die Arbeiten, die ein Außerbetriebsetzen einer 
Brandschutzanlage erforderlich machen, sollten 
so schnell wie möglich durchgeführt werden.


Eine Brandschutzanlage sollte nur in dem Um-
fang außer Betrieb gesetzt werden, wie dies un-
bedingt nötig ist. Während der arbeitsfreien Zeit 
ist die Brandschutzanlage möglichst wieder in 
Betrieb zu nehmen. 


Nach der Wiederinbetriebnahme einer Brand-
schutzanlage ist die Betriebsbereitschaft sofort 
zu überprüfen.


7.12 Aufstellen einer nichtöffentlichen  
Feuerwehr


Nichtöffentliche Feuerwehren sind privat einge-
richtete Feuerwehren mit haupt- und/oder ne-
benberuflichen Kräften zum Schutz von Betrieben 
und/oder Einrichtungen (z.  B. Werk-, Betriebs- 
und Dienstleistungsfeuerwehren).


Hinweis: siehe Nichtöffentliche Feuerwehren; 
Merkblatt für die Bewertung (VdS 2034)


Betriebsfeuerwehren sind öffentlich nicht an-
erkannte Feuerwehren zum Schutz von privaten 
oder öffentlichen Betrieben, von Behörden oder 
von sonstigen Einrichtungen mit haupt- und/oder 
nebenberuflich tätigen Einsatzkräften.


Eine Dienstleistungsfeuerwehr ist eine private 
Feuerwehr, die auf einem Privatgelände die Auf-
gaben einer Werk- oder Betriebsfeuerwehr als 
nicht unternehmenseigene Feuerwehr erfüllt.


Eine Werkfeuerwehr ist eine behördlich aner-
kannte oder behördlich angeordnete Berufs- bzw. 
freiwillige Feuerwehr zum Schutz besonders 
brand- und/oder explosionsgefährlicher gewerb-
licher oder sonstiger Betriebe/Einrichtungen. 
Aufbau, Ausbildung und Ausrüstung müssen 
den Erfordernissen der/des zu schützenden 
Betriebe(s) und den an die öffentlichen Feuerweh-
ren gestellten Anforderungen entsprechen. Werk-
feuerwehren werden in regelmäßigen Abständen 
(i. d. R. alle 5 Jahre) von der Anerkennungsbehör-
de überprüft. Änderungen und Abweichungen zu 
den in dem Anerkennungsbescheid festgelegten 
Auflagen sind der zuständigen Behörde unver-
züglich anzuzeigen.


Zu den Aufgaben einer Werkfeuerwehr gehören:


 J der abwehrende Brandschutz mit Maßnahmen 
der Menschenrettung und Brandbekämpfung


und


 J der vorbeugende Brandschutz mit den bau-
lichen und betrieblichen, speziell auf die zu 
schützenden Risiken ausgerichteten Brand-
schutzmaßnahmen.


Die Aufstellung von Werkfeuerwehren ist in den 
jeweiligen Brandschutzgesetzen der Bundes-
länder und zum Teil in den darauf aufbauenden 
Werkfeuerwehr-Verordnungen geregelt.


Für Betriebe, die nicht verpflichtet sind, eine 
Werkfeuerwehr aufzustellen, wird die Aufstellung 
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einer eigenen Betriebsfeuerwehr empfohlen. Die 
Größe der Betriebsfeuerwehr und ihre Ausrüs-
tung sollten den jeweiligen Betriebsrisiken ange-
passt sein.


8 Beschäftigung von Fremdfirmen


Arbeitsmaßnahmen durch Fremdfirmen können 
mit besonderen Brandgefahren für einen Betrieb 
verbunden sein, z.  B. feuergefährliche Arbeiten 
oder Arbeiten in Bereichen mit erhöhtem Brand-
risiko. Deshalb sind neben den zu beachtenden 
einschlägigen Sicherheitsvorschriften und Richt-
linien ggf. weitere schriftliche Verhaltensregeln 
(Sicherheitsanweisungen) erforderlich.


Wichtig ist, dass die Mitarbeiter von Fremdfirmen 
vor Aufnahme von Arbeiten über die betrieblichen 
Besonderheiten (z.  B. Hinweise auf besondere 
Brand- und Explosionsgefahren) belehrt werden.


Eine schriftliche Sicherheitsanweisung für Arbei-
ten von Fremdfirmen im Betrieb sollte enthalten:


 J Allgemeine Hinweise
 J Art des Betriebes
 J Arbeitszeiten
 J Zutrittsformalitäten (Zutrittskontrollen, 


Besucherschein, Schlüsselverwaltung, Na-
mensschilder etc.)


 J Spezielle Hinweise
 J Ort der Fremdarbeiten
 J Information zu Betriebsabläufen, speziellen 


Gefahrenpotenzialen und vorhandenen 
Brandschutzeinrichtungen vor Ort


 J Auflistung wichtiger Ansprechpartner (z. B. 
zuständiger Betriebsleiter, Bauleiter ande-
rer Fremdfirmen, Brandschutzbeauftragter)


 J Arbeitszeiten der Fremdfirmen
 J Verhaltensmaßnahmen im Brandfall oder 


sonstige Besonderheiten
 J Sicherheitsvorschriften (z. B. der Berufsge-


nossenschaften, Versicherer)
 J ergänzende betriebliche Regelungen wie 


Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbei-
ten, Rauchverbotszonen, Sicherheitsmaß-
nahmen bei Erdarbeiten
Hinweis: siehe


 J Feuergefährliche Arbeiten, Richtlinien 
für den Brandschutz (VdS 2008)


 J Erlaubnisschein für feuergefährliche  
Arbeiten (VdS 2036)


 J Hinweis auf Verbot alkoholischer Getränke
 J Hinweis auf Ordnung und Sauberkeit an der 


Arbeitsstelle


Fremdfirmen sollten bei der Auftragserteilung 
schriftlich verpflichtet werden, die Sicherheits-
vorschriften des Betriebes, z. B. die Brandschutz-
ordnung, einzuhalten. Sie sind verantwortlich, 
ihre Mitarbeiter über die im jeweiligen Betrieb 
notwendigen Brandschutzmaßnahmen zu un-
terweisen und haben für eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Arbeit zu sorgen.


9 Verhalten im Brandfall


Für die Effektivität von Rettungs- und Brandbe-
kämpfungsmaßnahmen ist das richtige Verhalten 
der Betriebsangehörigen von großer Bedeutung.


Vorgesetzte sollten für ihren Zuständigkeitsbe-
reich Anweisungen über besondere Maßnahmen 
im Brandfall erteilen und ihre Mitarbeiter infor-
mieren.


9.1 Verhalten bei Brandausbruch


Jeder sollte vorher wissen, was er zu tun hat und 
wie er sich im Gefahrenfall zu verhalten hat. 


 J Ruhe bewahren, Panik vermeiden.
 J Jeder Brand (unabhängig von der Größe) ist 


sofort zu melden (z. B. an ständig besetzte 
Stelle, Feuerwehr). Kurze und genaue Anga-
ben über Brandort (Gebäude, Geschoss oder 
Abteilung), Brandobjekt und Personengefähr-
dung sind zu machen.


 J Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sind nach 
Möglichkeit folgende Maßnahmen zu treffen:


 J gefährdete Personen verständigen und, 
sofern erforderlich und möglich, aus dem 
Gefahrenbereich bringen; Hilfestellung für 
Behinderte sicherstellen


 J bei Brandgefahr sind die vom Brand be-
troffenen sowie die durch den Brand ge-
fährdeten Räume sofort und ruhig über die 
entsprechenden Fluchtwege zu verlassen 
und vorgegebene Sammelstellen aufzusu-
chen (bei verrauchten Räumen möglichst in 
Bodennähe fortbewegen und idealer Weise 
Brandfluchthauben anlegen)


 J bei Gebäuderäumung keine Aufzüge benut-
zen


 J Feuerschutzabschlüsse, Türen und Fenster 
schließen


 J den Brand bekämpfen, ohne dabei eine 
besondere Gefahr einzugehen. Bei Verwen-
dung von Feuerlöschern sollten mehrere 
Feuerlöscher gleichzeitig zur Brandbe-
kämpfung eingesetzt werden
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 J Anfahrten und Zugänge für die Feuerwehr 
freihalten, Schlüssel, Feuerwehrplan be-
reithalten


 J Gefahrenbereich absperren.


9.2 Zusammenarbeit mit der Feuerwehr


Bei Eintreffen der Feuerwehr ist dem Einsatzlei-
ter anhand des Feuerwehrplanes kurze sachliche 
Auskunft zu geben über


 J Lage der Brandstelle,
 J Ausdehnung des Brandes,
 J Konstruktion und Unterteilung des Gebäudes,
 J gefährliche Stoffe (Lagerstätte, Menge),
 J Zugang zum Brandherd,
 J Hinweise auf verletzte, vermisste und gefähr-


dete Personen,
 J ortsfeste Feuerlöschanlagen.


Den Anordnungen des Einsatzleiters der Feuer-
wehr ist unbedingt Folge zu leisten, die zuständi-
gen Betriebs- und Abteilungsleiter haben ihn zu 
unterstützen.


9.3 Sonstige Verhaltensmaßnahmen


Sofern notwendig und zudem keine Gefahr oder 
Gefahrerhöhung besteht, was ggf. auch in Ab-
stimmung mit der Feuerwehr festgestellt wer-
den kann, sollten folgende Maßnahmen getroffen 
werden:


 J Feststellen, ob ortsfeste Feuerlöschanlagen 
und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) 
ausgelöst haben. Erforderlichenfalls sind die 
RWA manuell auszulösen.


 J Ortsbewegliche Druckgasbehälter (Gasfla-
schen), brennbare Flüssigkeiten und sonstige 
brennbare Stoffe aus gefährdeten Bereichen 
entfernen


 J Absperren von Ver- und Entsorgungsleitungen 
sowie Abschalten von Lüftungs- und Klimaan-
lagen


 J Bergung von wichtigen Sachwerten, Ferti-
gungs-, Forschungs- und Planungsunterlagen 
veranlassen


 J Öl- und Druckluftleitungen absperren
 J Maschinenanlagen außer Betrieb setzen 
 J mit Vorzugssteuerung versehene Aufzüge in 


ein sicheres Geschoss rufen und dort stilllegen 
 J elektrische Anlagen abschalten (Betriebse-


lektriker hinzuziehen); Dauerversuche und 
Prozesse dürfen nur auf besondere Anweisung 
der Betriebsleitung unterbrochen werden und 
nur, wenn dies ohne zusätzliche Gefährdung 
möglich ist


 J wichtige Unterlagen und Güter in Sicherheit 
bringen.


Die Feuerwehr ist bei einem Brand unverzüglich 
zu benachrichtigen. Eine Meldung an den Feuer-
versicherer muss ebenfalls erfolgen.


10 Maßnahmen nach einem Brand


Jeder, auch der kleinste Brandfall, sollte der Be-
triebsleitung und dem Brandschutzbeauftragten 
gemeldet werden.


Brandschäden sind dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen. 


Um den Schaden so gering wie möglich zu halten, 
sollten nach einem Brand unverzüglich folgende 
Maßnahmen in Abstimmung mit dem Versicherer 
getroffen werden:


 J Sicherung der Brandstätte gegen erneutes 
Aufflammen


 J Sicherung der Brandstätte gegen das Betre-
ten Unbefugter (Spurensicherung, Schutz vor 
Plünderung)


 J Brandmeldeanlagen, Feuerlöschanlagen, -ge-
räte und -einrichtungen unverzüglich wieder 
einsatzbereit machen


 J Maßnahmen zur Verringerung des Löschwas-
serschadens (Beseitigen des Löschwassers, 
Austrocknen und Lüften von Räumen)


 J Abdichten beschädigter Dächer, Schließen 
bzw. Abdecken von Dachöffnungen


 J Elektrische Anlagen, Installationen und Be-
triebsmittel erst in Betrieb nehmen, wenn 
sichergestellt ist, dass sie noch - oder nach 
einer Wiederherstellung wieder - den ein-
schlägigen Sicherheitsbestimmungen (z. B. 
VDE-Bestimmungen) entsprechen.


Hinweise zum Umgang mit der kalten Brandstelle 
gibt die GDV-Publikation VdS 2357.
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11 Literatur / Quellen


11.1 Bezugsquellen


Brandschutzpublikationen 
FeuerTRUTZ GmbH 
Kanalstraße 24 
82515 Wolfratshausen


Gesetzliche Regelwerke 
Bundesanzeiger Verlag 
Postfach 1320 
53003 Bonn


Musterbauordnung (MBO), Muster-Industriebau-
Richtlinien und Landesbauordnungen (LBO) 
Verlage der Landesgesetz- und Verordnungs-
blätter oder örtliche Buchhandlung


Normen 
Beuth Verlag, GmbH  
10772 Berlin


Regeln der Berufsgenossenschaften 
Carl Heymanns Verlag KG 
Luxemburger Straße 449 
50939 Köln


Technische Regelwerke 
Verlag W. Kohlhammer GmbH 
Zweigniederlassung Köln 
Postfach 400263 
50832 Köln


VDE-Bestimmungen 
VDE-Verlag GmbH 
Bismarkstr. 33 
10625 Berlin


GDV- und VdS-Publikationen 
VdS Schadenverhütung Verlag 
Amsterdamer Straße 174 
50735 Köln


vfdb-Loseblattsammlung 
Verlag Kultur und Wissen GmbH 
Marktplatz 13 
65183 Wiesbaden


11.2 Literatur allgemein


Lehrgangsunterlagen VdS-Lehrgang Brand-
schutzbeauftragter; 
VdS Schadenverhütung - Schulung und Infor-
mation, Köln 
– wird laufend aktualisiert –


Lemke, E. (Hrsg.): 
Handbuch Brandschutz; 
ecomed verlagsgesellschaft mbH & Co KG; 
Landsberg 
- Loseblattsammlung, wird laufend ergänzt –


Mayr, J. (Hrsg.): 
Brandschutzatlas – Baulicher Brandschutz; 
Feuer TRUTZ GmbH, Verlag für Brandschutz-
publikationen; Wolfratshausen 
– Loseblattsammlung, wird laufend ergänzt –


Rempe, A.: 
Praxishandbuch betrieblicher Brandschutz - 
Aufbau, Durchführung, Optimierung; 
WEKA Fachverlag für Technische Führungs-
kräfte; Augsburg 
– Loseblattsammlung, wird laufend ergänzt –


Sommerfeld, H.: 
Brand- und Explosionsschutz als Bestandteile 
des Risikomanagements; 
Verlag W. Kohlhammer; Stuttgart, Berlin, 
Köln; 1998


Vorbeugender Brandschutz 
(vfdb-Loseblattsammlung mit Ergänzungslie-
ferung aller den Brandschutz betreffenden Ge-
setze, Verordnungen, Richtlinien, Technischen 
Regeln etc.); Verlag Kultur und Wissen GmbH, 
Wiesbaden 
– Loseblattsammlung, wird laufend ergänzt –
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11.3 Literaturangaben


VdS 100: 
Allgemeine Bedingungen für die Feuerversiche-
rung


VdS 0195: 
Technischer Leitfaden der Feuer- und Feuerbe-
triebsunterbrechungs-Versicherung, Risiken, 
Schutzziele, Schutzkonzepte und Schutzmaßnah-
men


VdS 2001: 
Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern 


VdS 2002: 
VdS-anerkannte Feuerlöscher; Verzeichnis 


VdS 2006: 
Blitzschutz durch Blitzableiter; Merkblatt zur 
Schadenverhütung 


VdS 2007: 
Anlagen der Informationstechnologie (IT-Anla-
gen); Merkblatt zur Schadenverhütung


VdS 2008: 
Feuergefährliche Arbeiten; Richtlinien für den 
Brandschutz 


VdS 2009: 
Brandschutz-Management; Leitfaden für die Ver-
antwortlichen im Betrieb und Unternehmen


VdS 2010: 
Risikoorientierter Blitz- und Überspannungs-
schutz; Richtlinien zur Schadenverhütung


VdS 2021: 
Baustellen, Unverbindlicher Leitfaden für ein 
umfassendes Schutz-konzept


VdS 2029: 
Holz bearbeitende und verarbeitende Betriebe; 
Richtlinien für den Brandschutz


VdS 2031: 
Blitz- und Überspannungsschutz in elektrischen 
Anlagen; Richtlinien zur Schadenverhütung


VdS 2032: 
Brandschutz für Kühl- und Tiefkühllager, Leitfa-
den für die Planung, Ausführung und den Betrieb 


VdS 2033: 
Feuergefährdete Betriebsstätten und diesen 
gleichzustellende Risiken 


VdS 2034: 
Nichtöffentliche Feuerwehren; Merkblatt für die 
Bewertung


VdS 2035: 
Stahltrapezprofildächer, Planungshinweise für 
den Brandschutz 


VdS 2036: 
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten


VdS 2038: 
Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuer-
versicherer für Fabriken und gewerbliche Anla-
gen


VdS 2047: 
Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Ar-
beiten


VdS 2056: 
Sicherheitsvorschriften für Betriebe des Gast-
stättengewerbes 


VdS 2082: 
Brandschutzkonzept für Hotel- und Beherber-
gungsbetriebe; Richtlinien für die Planung und 
den Betrieb


VdS 2093: 
Richtlinien für CO2-Feuerlöschanlagen; Planung 
und Einbau 


VdS 2095:  
Richtlinien für automatische Brandmeldeanla-
gen; Planung und Einbau 


VdS 2105: 
Schlüsseldepots (SD), Anforderungen an Anla-
geteile VdS 2106: Richtlinien für Funkenerken-
nungs-, Funken ausscheidungs- und Funken-
löschanlagen; Planung und Einbau


VdS 2108: 
Richtlinien für Schaum-Löschanlagen; Planung 
und Einbau


VdS 2109: 
Richtlinien für Sprühwasser-Löschanlagen; Pla-
nung und Einbau


VdS 2139: 
VdS-anerkannte Schlüsseldepots und Adapter; 
Verzeichnis 


VdS 2199: 
Brandschutz im Lager
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VdS 2207: 
Aufstellen von Müllpresscontainern; Richtlinien 
für den Brandschutz


VdS 2212: 
Betriebsbuch für Wasserlöschanlagen (Muster)


VdS 2223: 
Abnahmeprüfung der Feuerschutzabschlüsse im 
Zuge bahngebundener Förderanlagen; Merkblatt 
für den Baulichen Brandschutz


VdS 2216: 
Brandschutzmaßnahmen für Dächer; Merkblatt 
für die Planung und Ausführung 


VdS 2226: 
Krankenhäuser, Pflegeheime und ähnliche Ein-
richtungen zur Unterbringung oder Behandlung 
von Personen; Richtlinien für den Brandschutz 


VdS 2240: 
Betriebsbuch für Inertgas- und Pulverlöschanla-
gen (Muster)


VdS 2244: 
Sandwichelemente als raumabschließende 
Wand- und Dachbauteile; Brandschutz-Hinweise 
für die Planung, Ausführung und Instandhaltung


VdS 2278: 
Elektrowärme; Merkblatt zur Schadenverhütung


VdS 2304: 
Einrichtungsschutz für elektrische und elektro-
nische Systeme; Planung und Einbau


VdS 3527: 
Richtlinien für Inertisierungs- und Sauerstoffre-
duzierungsanlagen; Planung und Einbau


VdS 2350: 
Shlüsseldepots (SD); Planung, Einbau und In-
standhaltung 


VdS 2357: 
Richtlinien zur Brandschadensanierung, Richtli-
nien für den Umweltschutz 


VdS 2371: 
Rauchgas -Entschwefelungs-Anlagen (REA); 
Richtlinien für den Brandschutz


VdS 2380: 
Richtlinien für Feuerlöschanlagen mit nicht ver-
flüssigten Inertgasen; Planung und Einbau 


VdS 2381: 
Richtlinien für Feuerlöschanlagen mit haloge-
nierten Kohlenwasserstoffen; Planung und Ein-
bau


VdS 2395: 
Richtlinien für Halbstationäre Sprühwasser-
Löschanlagen, Teil1: Planung und Einbau


VdS 2815: 
Zusammenwirken von Wasserlöschanlagen und 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA); Merk-
blatt zum Brandschutz


VdS 2833: 
Schutzmaßnahmen gegen Überspannung für Ge-
fahrenmeldeanlagen


VdS 2878: 
Vernetzung (Zusammenschaltung) von Brand-
melde-Alt- und Neuanlagen; Merkblatt


VdS 3433: 
Sicherstellung der Qualität für Rauch- und Wär-
meabzugsanlagen; Merkblatt


VdS 3435: 
Projektierung von Ansaugbrandmeldern; Merk-
blatt 


VdS 2496: 
Richtlinien für die Ansteuerung von Feuerlösch-
anlagen


VdS 2513: 
Lagerung von Sekundärrohstoffen aus Kunst-
stoff; Brandschutztechnische Richtlinien 


VdS 2515: 
Abfallverbrennungsanlagen; Richtlinien für den 
Brandschutz


VdS CEA  4001:  
VdS CEA-Richtlinien für Sprinkleranlagen; Pla-
nung und Einbau


VdS CEA 4020:  
Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
(NRA); Planung und Einbau


DIN 4102: 
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen


DIN 4844: 
Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Si-
cherheitszeichen
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DIN 14095: 
Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen


DIN 14096: 
Brandschutzordnung


DIN 14675: 
Brandmeldeanlagen - Aufbau und Betrieb


DIN 18230: 
Baulicher Brandschutz im Industriebau 


 J Teil 1: Rechnerisch erforderliche Feuerwider-
standsdauer 


 J Teil 2: Ermittlung des Abbrandverhaltens von 
Materialien in Lageranordnung - Werte für 
den Abbrandfaktor m 


 J Teil 3: Rechenwerte Baulicher Brandschutz im 
Industriebau


DIN 18234: 
Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer - 
Brandbeanspruchung von unten


DIN 18095: 
 J Teil 1: Türen; Rauchschutztüren; Begriffe und 


Anforderungen
 J Teil 2: Türen; Rauchschutztüren; Bauartprü-


fung der Dauerfunktionstüchtigkeit und Dicht-
heit


 J Teil 3: Rauchschutzabschlüsse; Anwendung 
von Prüfergebnissen


DIN EN 12845: 
Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Automa-
tische Sprinkleranlagen - Planung, Installation 
und Instandhaltung


DIN EN 13501-1:  
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten 
zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung 
mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum 
Brandverhalten von Bauprodukten;


MLAR:  
Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie


MLüAR: 
Muster-Richtlinie über brandschutztechnische 
Anforderungen an Lüftungsanlagen (Muster-
Lüftungsanlagen-Richtlinie


MRFlFW: 
Muster-Richtlinien über Flächen für die Feuer-
wehr


ChemG: 
Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen – 
Chemikaliengesetz


ArbStättV: 
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstätten-
verordnung, http://www.arbeitssicherheit.de/de/
html/bgvr-verzeichnis)


BetrSichV:  
Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln 
und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicher-
heit beim Betrieb überwachungs-bedürftiger 
Anlagen und über die Organisation des betrieb-
lichen Arbeitsschutzes - Betriebssicherheitsver-
ordnung


Arbeitsstättenregel ASR 2.3:  
Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Ret-
tungsplan


Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen -  
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)


TRBS 2152/TRGS 720:  
Technische Regeln für Betriebssicherheit/Ge-
fahrstoffe Gefährliche explosionsfähige Atmo-
sphäre - Allgemeines


TRBS 2152 Teil 1/TRGS 721:  
TRBS 2152 Teil 1 Gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre - Beurteilung der Explosionsgefähr-
dung


TRBS 2151 Teil 2/TRGS 722:  
TRBS 2152 Teil 2 Vermeidung oder Einschrän-
kung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre


BGR 104:  
Explosionsschutz-Regeln; Regeln für das Ver-
meiden der Gefahren durch explosionsfähige 
Atmosphäre
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Anhang A - Muster-Checkliste 


Vorbemerkung 


Die nachfolgend aufgeführte Muster-Checkliste für die regelmäßigen Kontrollen wurde als unverbind-
liche Leitlinie entwi ckelt, um Betriebs- und Erhaltungszustände vorhandener Sicherheitseinrichtungen 
zu beurteilen. Sie dient damit auch als Anhalt für bestehende bauordnungsrechtliche oder privatrecht-
liche Bestimmungen zur Einhaltung geforderter Prüf- und Instandhaltungstermine. Sie erhebt keinen 
Anspruch auf Vollstän digkeit.


Zur Unterstützung der regelmäßigen Kontrolle und Wartung aller eingebauten bzw. installierten Brand-
schutzmaßnahmen hat sich die umfassende Baudokumentation bewährt (siehe auch Abschnitt 7.8 und 
7.9) 


Diese Checkliste kann nur Anhaltspunkte liefern, da betriebsspezifische Eigenheiten und Umgebungs-
einflüsse nicht berücksichtigt werden können. Sie kann deshalb nicht ohne fachliche Kenntnisse der 
je weiligen betrieblichen Abläufe und brandschutztechnischen Erfordernisse übernommen werden. 


Anmerkung: Die Fragen sind so gestellt, dass sowohl der Fachkundige im Brandschutz als auch die 
verant wortliche Person der Geschäftsführung die Bedeutung der Abfragen erkennt. Das Ankreuzen der 
Spalte ”ja” besagt, dass die Aussage stimmt oder die Vorkehrungen getroffen wurden. Ein Hinweis auf 
den ent sprechenden Abschnitt in VdS 2000 ist in Klammern gesetzt. 


Allgemeine Angaben:


Räumliche Komplextrennung (4.3.1) 


ja nein 


Ist der vorgesehene Abstand für die räumliche Komplextrennung noch eingehalten? 
 J Mindestabstand zwischen Gebäuden mit einer Höhe von 5 bis 20 m entspricht der 


Höhe des höheren Gebäudes 
 J Mindestabstand zu Lägern brennbarer Stoffe im Freien beträgt mindestens 20 m
 J Abstand zwischen sonstigen Gebäuden und Lägern beträgt mindestens 5 m. 


Sind brennbare Stoffe (z. B. Paletten, Tanks) ausnahmslos außerhalb der einzuhal-
tenden Abstandsflächen abgestellt bzw. angeordnet?


Sind Kraftfahrzeuge ausnahmslos außerhalb der einzuhaltenden Abstandsflächen 
abgestellt? 
Bestehen Bauteile bei Gebäudeverbindungen (Brücken, Tunnel, etc.) grundsätzlich 
aus nicht brennbaren Baustoffen?
Sind Zugänge beiderseits der Gebäudeverbindungen (Brücken, Tunnel, etc.) jeweils 
mit feuer hemmenden Türen/Toren oder mit einer/m feuerbeständigen Tür/Tor sowie 
einer allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Feststellanlage ge sichert?
Werden brennbare Gegenstände nicht im Zuge der Ver bindungsbauteile abgestellt, 
aufbewahrt oder gelagert?
Schließt die Winkelbeeinflussung im Anschlussbereich der Ver bindungsbau teile an 
Gebäude außen wände eine Brandübertragung aus?
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Komplextrennwände/Brandwände (4.3.2) Dieser Teil gilt bis auf die Überdachführung auch für  
Decken/Wände feuerbeständig abgetrennter Räume 


ja nein 


Ist die Wand frei von feststellbaren Rissen (z. B. Setzrisse)? 


Sind alle Durchgangsöffnungen in der Wand mit feuerbeständigen Feuerschutzab-
schlüssen (T 90) geschützt? 


Sind alle sonstigen Wanddurchbrüche mindestens feuerbeständig geschützt; sind 
diese Abschottungsmaßnahmen [z. B. für Kabeldurchführungen und Rohrlei tungen] 
ordnungs gemäß ausgeführt und intakt?


Sind Fugen in der Wand frei von Beschädigungen?


Ist die Überdachführung der Wand frei von möglicher Überbrückung mit brennbaren 
Materialien (z. B. Dacheindeckung)? 


Sind alle bei der letzten Überprüfung vom __.___._____festgestellten Mängel  
beseitigt?


Feuerbeständig abgetrennte Räume (4.3.3), siehe 4.3.2 Komplextrennwände/Brand wände 


Dächer (4.4) 


ja nein 


Ist der Oberflächenschutz durch Bekiesung (vollflächig bzw. streifenförmig beider seits 
der feuerwiderstandsfähigen Wände) noch flächendeckend? 


Sind Öffnungen (z. B. Sicken der Trapezprofilbleche) im Anschlussbereich zu Wän den 
voll ständig mit nichtbrennbaren Baustoffen verschlossen? 


Sind die normativen Schutzmaßnahmen für die Dachdurchbrüche (z. B. Aufsetzkranz, 
Randein fassung aus Stahlprofilen, Feuerschutzklappen) vorhanden und funktionsfähig 
(vgl. DIN 18234-3 und -4)? 


Feuerschutzabschlüsse (4.6.1) 


ja nein 


Liegt der Verwendbarkeitsnachweis für den Feuerschutzabschluss (z. B. allgemeine 
bauauf sicht liche Zulassung, Zustimmung im Einzelfall von der obersten Baubehörde) 
in Kopie vor?


Werden Feuerschutzabschlüsse ständig geschlossen gehalten oder verfügen sie über 
entsprechend zugelassene Feststellanlagen? 


Sind alle Feuerschutzabschlüsse frei von unzulässiger Feststellung mit Keilen oder 
sonstigen Materialien?


Ist Während der betriebsfreien Zeit der Feuerschutzabschluss immer geschlossen?


Wird der Zufahrbereich von Lagerungen freigehalten und der Schließbereich von 
Feuerschutz ab schlüssen nicht mit Material verstellt?


Sind Hinweise auf beiden Seiten der Feuerschutzab schlüsse vorhanden, wonach im 
Schließbereich keine Materialien ab gestellt werden dürfen und der Aufenthalt von 
Personen im Schließbereich verboten ist ?


Ist der Schließbereich des Feuerschutzabschlusses durch Beschriftung, 
Fußbodenmarkie rung oder andere Maßnahmen deutlich gekennzeichnet? 
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Ist die Verankerung der Zargen intakt?


Liegt das Türblatt in der vorgeschriebenen Weise in der Zarge (keine Spalte, Abstand 
zwi schen Zarge und Türblatt nicht zu groß oder zu klein)?


Sind das Türblatt und die Zarge der Abschlüsse frei von fest stellbaren Rostschäden 
oder mechanischen Beschädigungen?


Ist ein einwandfreies Schließen des Feuerschutzabschlusses sichergestellt (ohne 
feststel lbare Schleifspuren am Boden)? 


Ist der Schließzylinder in den Feuerschutzabschlüssen vorhanden? 


Sind Streifen aus im Brandfall aufschäumenden Baustoffen im Bereich der Zarge und 
des Türblattes vorhanden und unbeschädigt?


Ist der Feuerschutzabschluss frei von unzulässigen Änderungen (z. B. nachträgliche 
Bekleidung der Türblätter oder Zargen, aufge schweißte Stange, nachträglich  
angebrachte elektrische Türöffner, Türschließer, Durchbohrungen des Türblattes)  
vorgenommen worden?


Ist die Kennzeichnung des Feuerschutzabschlusses mit dem nach dem 
Verwendbarkeits nachweis vorgeschriebenen Schild vorhanden und lesbar?


Ist ein selbsttätiges, vollständiges Schließen des Feuerschutzabschlusses, und zwar 
aus je dem Öffnungswinkel heraus, ohne jegliche fremde Hilfe sichergestellt?


Ist der Schließfolgeregler bei 2-flügeligen Türen funktionsfähig und frei von Beschädi-
gungen?
Ist ein weiches Schließen des Feuerschutzabschlusses ohne größere Erschütterungen 
gegeben? 


Wurden alle bei der letzten Prüfung vom ___.___.____festgestellten Mängel beseitigt? 


Rauchschutztüren (4.6.2), der Checklistenteil für Feuerschutzabschlüsse gilt grundsätzlich auch 
hier 


ja nein 


Sind die elastischen Dichtungen in Zarge bzw. im Türblatt vorhanden und bestim-
mungsgemäß an vorgesehener Stelle angebracht? 


Feuerschutzabschlüsse im Zuge bahngebundener Förderanlagen (Förderanlagenabschlüsse) 
(4.6.3) 


ja nein 


Liegt der Verwendbarkeitsnachweis für den Förderanlagenabschluss (z. B. allgemeine 
bau aufsichtliche Zulassung, Zustimmung im Einzelfall der obersten Baubehörde), in 
Ko pie vor?
Liegt das Abnahmeprotokoll über die Prüfung der einwandfreien Funktion der 
Förderanlagen abschlüsse im Zusammenwirken mit der Feststell- und Förderanlage 
durch einen anerkannten Sachverständigen (z. B. VdS-Sachverständigen) vor und ist 
die Prüfplakette angebracht und lesbar? 
Ist die monatliche Überprüfung des Abschlusses auf Betriebsbereitschaft erfolgt und 
dokumentiert?


Ist die jährliche Überprüfung auf die störungsfreie Arbeitsweise im Zusammenwirken 
mit der Förder- und Feststellanlage (Prüfungen nur durch Fachmann oder einer hier-
für ausgebildeten Person,) erfolgt und dokumentiert (z. B. im Prüfbuch)?


Sind Abschlüsse frei von erkennbaren mechanischen Beschädigungen oder Korrosi-
onserscheinungen? 
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Wurden alle bei der letzten Überprüfung vom ___.___.____festgestellten Mängel  
beseitigt? 


Feststellanlagen (4.6.4) 


ja nein 


Liegt der Verwendbarkeitsnachweis für die eingebaute Feststellanlage (z. B. allge-
meine bau aufsichtliche Zulassung, Zustimmung im Einzelfall der obersten Bau- 
behörde) in Kopie vor?


Ist die Abnahme der Feststellanlage durch eine Fachkraft erfolgt und die Kennzeich-
nung der Feststellanlage gemäß der Zulassung angebracht und lesbar? 


Ist die Handauslösung für die Feststellanlage vorhanden? 


Führt die Betätigung der manuellen Auslöseeinrichtung zum vollständigen Schließen 
des Feuerschutz abschlusses? 
Ist die unterbrechungsfreie Fortsetzung des eingeleiteten Schließvorganges auch 
beim noch maligen Drücken des Hand auslösers sichergestellt?


Sind Brandmelder auf beiden Seiten des Feuerschutzabschlusses angeordnet und 
entspricht ihre Anzahl der Vorgabe der DIBt-Richtlinie (siehe auch VdS 2097-4)? 


Sind die Brandmelder der Feststellanlage frei von Beschädigungen (Sichtkontrolle)? 


Ist die Feststelleinrichtung (z. B. Magnetkontakte) funktionsfähig?


Ist die Energieversorgung frei von Beschädigungen (Kabel, Leitung, Batterie/Sicht-
kontrolle)? 


Ist die monatliche Funktionskontrolle auf einwandfreies Schließen der Feststellanlage 
er folgt und im Prüfbuch eingetragen? 


Ist die jährliche Überprüfung der Feststellanlage auf ordnungsgemäße Arbeitsweise 
und störungsfreies Zusammenwirken aller Bauteile, sofern in der Zulassung keine 
kürzere Frist genannt ist; er folgt und im Prüfbuch eingetragen? 


Wurden alle seit der letzten Überprüfung vom ___.___.____ festgestellten Mängel 
beseitigt? 


Brandschutzverglasungen (4.6.5) 


ja nein 


Ist der Zwischenraum zwischen der Verglasung und dem umschließenden Bauteil 
vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen verschlossen? 


Sind die Glaselemente frei von Beschädigungen? 


Sind die Rahmen und Glashalteleisten intakt und ordnungsgemäß befestigt? 


Durchführungen elektrischer Leitungen (4.6.6) 


ja nein 


Liegt der Verwendbarkeitsnachweis für die eingebaute Kabelabschottung (z. B.  
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zustimmung im Einzelfall der obersten  
Baubehörde) in Kopie vor? 
Ist die Abschottung selbst (z. B. Platte aus Mineralwolle für Weichschott) bestim-
mungsgemäß ausgeführt? 







Brandschutz im Betrieb VdS 2000 : 2010-12 (04)


52


Ist der Zwischenraum zwischen der Abschottung und dem umschließenden Bauteil 
vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen verschlossen? 


Sind Öffnungen in der Abschottung für die erfolgte Nachbelegung zulassungsgemäß 
ver schlossen? 


Sind die Brandschutzbeschichtungen der Kabeltrasse beiderseits der Abschottung 
ordnungsgemäß ausgeführt? 


Ist bei Deckenschotts die Schutzvorrichtung gegen Durchtritt ordnungsgemäß  
vorhanden? 
Sind die Kabelschottungen entsprechend des Verwendbarkeitsnachweises gekenn-
zeichnet?


Rohrleitungen (4.6.7) 


ja nein 


Liegt der Verwendbarkeitsnachweis für die eingebaute Rohrabschottung (z. B. allge-
meine bau aufsicht liche Zulassung, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis,  
Zustimmung im Einzel fall der obersten Baubehörde) in Kopie vor? 


Ist das Medium in der Rohrleitung geändert worden? Ist die Rohrabschottung für das 
Medium und für die verwendete Rohrleitung geeignet? 


Ist der Zwischenraum zwischen der Abschottung und dem umschließenden Bauteil 
vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen verschlossen? 


Sind die Rohrmanschetten und Rohrummantelungen intakt und ordnungsge mäß  
befestigt? 


Sind die Rohrschottungen entsprechend der Angaben des Verwendbarkeitsnach-
weises gekennzeichnet?


Pneumatische Förderleitungen (4.6.8) 


ja nein 


Führen Förderleitungen durch feuerwiderstandsfähige Bauteile und werden diese mit 
ge eigneten Rohr ab schottungen geschützt?


Kann im Brandfall die Förderanlage automatisch abge schaltet werden und wird die 
Förderleitung im Bereich der Rohrabschottung bei einem Brand durch ent sprechende 
Entlüftung druckfrei? 


Lüftungsleitungen (4.6.9) monatlich/jährlich


ja nein 


Liegt der Verwendbarkeitsnachweis für die Brandschutzklappen (z. B. allgemeine 
bauaufsicht liche Zulassung, Zustimmung im Einzelfall der obersten Baubehörde) in 
Kopie vor?


Entsprechen Lüftungsleitungen der DIN-Norm oder liegt hierfür ein allgemeines 
bauaufsicht liches Prüf zeugnis als Verwendbarkeitsnachweis in Kopie vor?


Sind Brandschutzklappen gemäß der Zulassung eingebaut, z. B. unmittelbar an der 
Wand oder der Decke? 


Ist die Kennzeichnung der Brandschutzklappen gemäß der Zulassung angebracht und 
lesbar? 
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Sind Revisionsöffnungen für die Brandschutzklappen und Lüftungsleitungen vorhan-
den und gut zugänglich? 


Ist die aktuelle Anlagendokumentation mit Angaben über z. B. die Führung der  
Lüftungsleitungen und Anordnung der Brandschutzklappen vorhanden?


Ist die regelmäßige Wartung der Brandschutzklappe (z. B. monatlich, halbjährlich 
oder jähr lich je nach den Vorgaben der Zulassung und der bauordnungsrechtli chen 
Vorschrift) durchgeführt und dokumentiert (z. B. im Prüfbuch)? 


Sind die Lüftungsleitungen und Brandschutzklappen frei von feststellbaren  
Korrosionsschäden? 


Sind Brandschutzklappen frei von feststellbaren Verschleißschäden oder mecha-
nischer Beschädigung ? 


Ist die Überwachung der Brandschutzklappen durch Rauchauslösung vorhanden und 
funktions bereit?
Ist die regelmäßige Prüfung und Wartung der Brandschutzklappen nach Vorgabe 
bauordnungsrecht licher Vorschriften, z. B. Sonderbauvorschriften, Technischer Prüf-
verordnung, Zu lassung durchgeführt und dokumentiert?


Sind bewegliche Teile der Brandschutzklappe gut geschmiert und nicht durch  
Verun reinigungen am Schließen gehindert?


Schließt die Brandschutzklappe dicht? 


Sind Ersatzschmelzlote vorhanden? 


Sind die Lüftungsleitungen frei von brennbaren Ablagerungen? 


Sind Brand schutz klappen frei von feststellbaren Ab lagerungen, z. B. von Staub und 
Verun reinigungen von außen? 


Sind Leitungen, Leitungsdurchführungen und Isolierungen frei von feststellbaren 
Schäden? 
Wurden alle bei der letzten Überprüfung vom ___.___.____festgestellten Mängel  
beseitigt? 


Manuelle Brandmeldung (5.1.1) 


ja nein 


Sind Handfeuermelder gut sichtbar und leicht zugänglich?


Sind Standorte des Handfeuermelders mit Hinweisschildern gekennzeichnet?


Sind Handfeuermelder funktionsfähig? 


Sind alle Handfeuermelder frei von feststellbarer Korrosion? 


Ist das Glas des Handfeuermelders unbeschädigt?


Sind Signaleinrichtungen (interner Notruf) funktionsfähig? 


Automatische Brandmeldung (5.1.2) 


ja nein 


Sind Hinweisschilder zur Brandmelderzentrale für die Feuerwehr oder ist ein Feuer-
wehrbedienfeld vorhanden?


Ist eine gute Zugänglichkeit zur Brandmelderzentrale gewährleistet?


Wird regelmäßig Kontrolle der Anzeigen der Brandmelderzentrale durchge führt?
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Liegt Installationsattest des Errichters vor? 


Ist das Betriebsbuch vorhanden? Sind alle Vorkommnisse aufgezeichnet? 


Ist eine Analyse von Falschalarmen erfolgt? Sind Abhilfemaßnahmen getroffen  
worden? 


Ist die Raumnutzung oder Raumgestaltung unverändert?


Erfolgt die Wartung ausschließlich durch eine anerkannte Errichterfirma?


Sind alle bei der letzten Überprüfung festgestellten Mängel beseitigt? 


Feuerlöschanlagen (5.2) 


Sprinkleranlagen (5.2.1), Sprühwasser-Löschanlagen (5.2.2), Schaumlöschanlagen (5.2.5) 


ja nein Tägliche Sichtkontrollen 


Ist der Wasserstand im Vorrats-, Zwischen-, Hoch-, Schaummittelbe hälter und Druck-
luftwasserkessel ausreichend? 


Ist der Druck in der Betriebswasserleitung in Ordnung? 


Ist der Druck im Druckluftwasserkessel in Ordnung?


Ist Druck vor und nach den Alarmventilen in Ordnung? 


Sind alle Anlagen bzw. deren Bauteile frei von Undichtigkeiten? 


Sind Heizeinrichtungen (während der Heizperiode) in der Löschanlagenzentrale, im 
Be reich von Nassanlagen usw. funktionsfähig?


ja nein Wöchentliche Kontrollen 


Wird ein Probealarm an jeder Alarmventilstation mit Überprüfung der mechanischen 
und elektrischen Alarmeinrichtungen durchgeführt? 


Wird die betriebsbereite Stellung aller Absperrarmaturen, Stellung, Sicherung und 
Über wachung der Ab sperrschieber inspiziert (Plomben, Riemen) und ist gegen  
Ver stellung durch Unbefugte gesichert?


Wird der Wasserstand von Pumpenauffüllbehältern kontrolliert und ist dieser in  
Ordnung? 


Ist der Druck vor dem Alarmventil bei Anlagen, die direkt aus dem öffentlichen Netz 
oder dem Betriebswassernetz gespeist werden, in Ordnung (Entleerungsventil DN 50 
am Alarmventil ist voll ständig zu öffnen, nicht bei Trockenalarmventilen, bei denen die 
Entleerung oberhalb des Ventils erfolgt)?


Ist der Druck im Rohrnetz von Trockenanlagen in Ordnung (der Luftdruck im Sprink-
lerrohrnetz darf das am Manometer oder im Abnahmezeugnis angegebene Maxi mum 
nicht über-, das Minimum nicht unterschreiten; der Druck darf innerhalb einer Woche 
maximal 0,5 bar fallen)?
Wird die Funktionsfähigkeit der automatischen und manuellen Starteinrichtungen von 
Pumpen – ausgenommen Schaummittelpumpen – überprüft? (Bei Die selmotoren wird 
der Pumpen probelauf bis zum Erreichen der Betriebstemperatur durchgeführt)


Wird der Fließdruck bei Schaumlöschanlagen, die direkt aus dem Betriebswassernetz 
gespeist werden, geprüft?
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ja nein Monatliche Kontrollen (Vergleich mit VdS CEA 4001)


Werden die Funktionsbereitschaft der Pumpen (außer Schaummittelpumpen) und 
ihrer Antriebe überprüft? [Pumpenaggregate sind einem Probebetrieb bei Nennför-
dermenge von mindestens 15 min (Elektromotor) bzw. 30 min (Dieselmotor) zu unter-
ziehen. Bei Elektromotorbe trieb werden Stromaufnahme und bei Dieselmotorbetrieb 
Drehzahl, Öldruck, und Kühlwasser temperatur in der Endphase des Probebetriebs 
gemessen. Dies gilt auch für Dieselmotoren von Ersatzstrom aggregaten. Wird ein 
Elektromotor bei Netzausfall von einem Ersatzstromaggregat versorgt, so ist auch die 
Umschaltautomatik zu überprüfen?


Werden bei Dieselmotoren der Batteriezustand und die Funktionsfähigkeit der  
Batterieladegeräte ge prüft (die Wartungsvorschriften des Batterieherstellers sind zu 
beachten)?


Sind Kraftstoffvorratsmenge bei Dieselmotoren und Ölstände bei Pumpen, Kompres-
soren, Dieselmotoren in Ordnung? 


Ist der Zustand des Rohrnetzes, der Sprinkler, der Düsen und der Rohraufhängungen 
in Ordnung (in der kalten Jahreszeit ist besonders auf die Frostsicherheit zu achten)? 


Wird eine Funktionsprobe der automatischen Auffüll- und Nachspeisevorrichtungen 
für Zwi schen-, Pumpenauffüll- und Hochbehälter durchgeführt? 


Wird eine Funktionsprobe der Überwachungsanlage durchgeführt?


Wird eine Funktionsprobe der Strömungsmelder durchgeführt? 


Sind zulässige Lagerhöhen und Mindestabstände zwischen Sprinklern bzw. Düsen und 
Lagergut eingehalten?


Ist die Funktionsfähigkeit der Alarmübermittlung zu den Alarmierungsstellen in  
Ordnung? 


Wird bei Sprinkleranlagen mit Zumischung von Schaummitteln eine Funktions-
probe der Zumischeinrichtung und deren Armaturen ohne Wasser und Schaummittel 
durchge führt?


ja nein Halbjährliche Kontrollen 


Wird Funktionsprobe der Trockenalarmventilstationen sowie der Schnellöffner oder 
Schnellentlüfter und Ventilstationen von Sprühwasserlöschanlagen durchgeführt?


Wird die Gängigkeit der Schieber überprüft?


Wird Sichtprüfung der Steinfänger durchgeführt?


Wird eine Funktionsprobe der Schaummittel-Zumischeinrichtung mit Wasser ohne 
Verwendung von Schaum mitteln, bei Sprinkleranlagen mit Zumischung von Schaum-
mitteln durchgeführt (Ziel der Kontrolle ist die Überprüfung der Funktion aller 
mechani schen und elektrischen Komponenten der Schaummittel-Zumischeinrichtung 
ohne Zumischung von Schaummittel konzentrat)?


Wird die Überprüfung der Schaummittel-Behälter und Bauteile, die dauernd mit 
Schaummit teln in Berührung stehen, auf äußerlich erkennbare Anzeichen eines  
Defektes, z. B. Undichtigkeit und Verkrustungen an Dichtungen, durchgeführt?


Wird die Überprüfung der mechanisch zu bewegenden Bauteile auf Leichtgängigkeit 
durch geführt?
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ja nein Jährliche Kontrollen 


Wird die Durchschlagsprobe der Trockenalarmventilstationen, der Schnellöffner oder 
Schnell entlüfter sowie der Ventilstationen von Sprühwasser-Löschanlagen durchge-
führt (je doch nicht während der Frostperiode!)?


ja nein Sonstiges 


Wird die jährliche Qualitätsprüfung des Schaummittels durch den Hersteller durchge-
führt? 


Wird die Verschmutzung der Sprüheinrichtungen wie Sprinkler, Löschdüsen, mit  
Farbe, Staubansammlungen, Fasern, beseitigt? 


Erfolgt die Verwendung von Sprinklern  mit hoher Nennauslösetemperatur nur soweit 
wie erforderlich? 


Ist der Zustand der Schutzanstriche in Ord nung (Keine Korrosion der Rohrleitungen 
feststellbar)? 


Wird die Überprüfung der Betriebsverhältnisse auf Einhaltung der Auslegungs- 
kriterien für die Feuerlöschanlage vorgenommen (z. B. Einhaltung der Lagerhöhe, 
keine Verände rung der Brandbelastung, keine Zunahme von glutbildenden Stoffen in 
CO2-geschützten Bereichen, keine bauliche Änderungen festzustellen, die Aus- 
wir kungen auf das Rohrnetz haben)?


Sind die Aufhängungen der Rohrleitungen in Ordnung? 


Sind die Rohrleitungen frei von feststellbaren/verbogenen Beschädigungen? 


Ist eine Installation von anlagenfremden Gegenständen, z. B. Kabel, Wasserrohre, 
Lüf tungskanäle, Bühnen an Rohrleitungen ausgeschlossen? 


Ist die ordnungsgemäße Instandhaltung (Alle 5 Jahre regelmäßige Prüfung und ggf. 
Reinigung der Vorrats-, Zwischen-, Hochbehälter und Druckluftwasserkessel. Falls 
erforderlich, Erneuerung des Korrosions schutzes) sichergestellt? 


Wird die regelmäßige amtliche Überprüfung der Druckluftwasserbehälter entspre-
chend der Druckbehälterverordnung durchgeführt? 


Wird ggf. die Kontrolle des gesamten Rohrnetzes nach 25 Jahren (z. B. Durchspülung 
und Abpressen des Rohrnetzes,  Beseitigung von verengten Rohrquerschnitten -  
Inkrustierungen -), Stichprobenartige Überprüfung der Kennda ten der eingebauten 
Sprinkler durch die VdS Laboratorien, Ausstellung eines neuen Installationsattestes 
und Einreichung bei VdS) durchgeführt? 


Wurden alle bei der letzten Überprüfung festgestellten Mängel beseitigt? 


Ist Betriebsanleitung für die Anlage in der Anlagenzentrale oder z. B. bei den Ventil-
stationen vorhanden?


Liegen Abnahme- und Revisionszeugnisse, Wartungs- und Prüfbescheinigungen vor?
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Inertgas- (5.2.3) und Pulverlöschanlagen (5.2.4) 


ja nein Tägliche Sichtkontrollen 


Werden sämtliche Anlagenanzeigen überprüft und sind sie in Ordnung (Hinweis: der 
maximale Abstand der Kontrollen darf an Sonn- und Feiertagen 3 Tage nicht über-
schreiten)?  
Anmerkung: Wird die Betriebsbereitschaft der Anlage analog VdS 2093, Richtlinien 
für CO2-Feuer löschanlagen – Planung und Einbau, Abschnitt 13, selbsttätig über-
wacht, kann auf die täglichen Kontrollen verzichtet werden. In diesem Fall sind 
entsprechen de Kontrollen aber mindestens wöchentlich vorzunehmen.


ja nein Wöchentliche Kontrollen 


Ist die Betriebsstellung der Armaturen in Ordnung? 


Wird die Funktionsbereitschaft der Zusatzaggregate (z.B. Kühlaggregate) überprüft 
und ist sie in Ordnung?


Wird die Energieversorgung überprüft (Betriebsbereitschaft des elektrischen Netzes, 
der Druckversorgung und der Auslösegewichte jeweils nach Anlagenart) und ist sie in 
Ordnung? 


Werden Löschmittelgewicht, Löschmitteldruck, Schwundmeldung, Gewicht oder 
Druck des Treibmittels (jeweils nach Anlagenart) überprüft und sind sie in Ordnung? 


Wird bei Raumschutzanlagen die Kontrolle sowohl auf unzulässige Öffnungen als 
auch auf einwandfreie Funktion selbstschließender Feuerschutzabschlüsse durchge-
führt und sind sie in Ordnung? 


ja nein Monatliche Kontrollen 


Wird der Zustand der Branderkennungselemente, der Alarmmittel und der Düsen auf 
Ver schmutzung und Beschädigung hin überprüft und sind sie in Ordnung?


Ist die Raumdichtigkeit weiterhin gegeben?


ja nein Sonstiges 


Wird bei Pulverlöschanlagen jährlich eine Probe aus dem Löschmittelbehälter ent-
nommen und diese untersucht? 


Hinweis: Besondere betriebliche Gegebenheiten können es erforderlich machen, dass Not-
stromaggregate und Alarmsysteme in kürzeren Zeitabständen zu prüfen sind 


Funkenlöschanlagen (5.2.8) 


ja nein 


Sind Funkendetektoren und der Löschköpfe in der Absauglei tung frei von Ver-
schmutzung? 


Sind Funkendetektoren und den Löschköpfen für Revisions - und Wartungszwecke gut 
zugänglich? 


Sind Betriebs- und Prüfbuch vorhanden? 


Sind die vorgeschriebenen Service- und Wartungsintervalle (z. B. herstellerseitig) 
eingehalten?
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Liegen Abnahme- und Revisionszeugnisse einer Technischen Prüfstelle, z. B. VdS, 
vor?


Sind Löschwasserzuleitungen frei von feststellbaren Korrosionserscheinungen? 


Sind Löschwasserleitungen frostsicher verlegt oder mit Begleitheizungen ausge-
rüstet?


Ist die Absauggeschwindigkeit unverändert geblieben? 


Ist die Absaugrohrleitung frei von feststellbaren Anbackungen? 


Sind die abgesaugten/transportierten Materialien unverändert geblieben?


Sind alle bei der letzten Überprüfung festgestellten Mängel beseitigt?


Feuerlöscher (5.3.1) 


ja nein 


Entspricht die Anzahl und Art der bereit gestellten Feuerlöscher den Regeln für die 
Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern (VdS 2001 bzw. ASR)? 


Befinden sich alle Feuerlöscher noch an ihren vorgesehenen Standorten?


Ist der Feuerlöscherart für den Arbeitsplatz/-bereich geeignet und kann ggf. auf den 
Einsatz Pulverlöschern auf Grund von Löschmittelschäden verzichtet werden? 


Sind Feuerlöscher und benutzt und unbeschädigt? Ist die Plombe in Ordnung? 


Sind Feuerlöscherkenndaten wie Hersteller, Gebrauchsanleitung, Zulassungs-Nr.,  
zu gelassene Brandklasse nach DIN EN 3 und DIN 14406, erkennbar? 


Sind Feuerlöscherstandorte gut sichtbar, frei zugänglich und durch Hinweisschilder 
gekennzeichnet?


Werden Feuerlöscher regelmäßig geprüft und ist die Prüfplakette vorhanden? 


Sind Feuerlöscher in leicht erreichbarer Höhe aufgehängt (auch für kleinere  
Personen)?


Sind Beschäftigte in der Handhabung der Feuerlöscher unterwiesen? 


Ist die letzte Prüfung des Feuerlöschers durch einen Sachkundigen vor < 2 Jahren 
erfolgt?


Wandhydranten, Steigleitungen, Löschwasserleitungen (5.3.2) 


ja nein 


Ist die Einspeisestelle für die Feuerwehr in die Steigleitung unverstellt und frei  
zugänglich?


Sind die Anschlussleitungen oder wasserführenden Anlagentei len frei von fest- 
stellbaren  Korrosionen? 


Sind die Anschlusskupplungen für die Feuerwehr unbeschädigt? 


Ist der Steigleitungsanschluss für die Feuerwehr gekennzeichnet?


Sind Wandhydranten-Zuleitungen und Steigleitungen dicht? 


Sind Steigleitungen unbeschädigt (z. B. Dellen, Knicke)?


Liegt die Prüfbescheinigung der letzten Prüfung vor (letztes Prüfdatum...............)? 


Sind Wandhydrantenkästen gut sichtbar und leicht zugänglich?


Sind Wandhydranten durch Hinweisschilder gekennzeichnet?
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Sind die Plomben in Ordnung? 


Werden Wandhydranten regelmäßig gewartet?


Ist der Schlauch mit angeschlossenem Strahlrohr vorhanden? 


Ist das Strahlrohr frei von Ablagerungen im Rohr und die Strahlrohrmündung nicht 
verklebt? 


Ist der Schlauch oder das Strahlrohr frei von feststellbarer Beschädigung? 


Kann das Ventil geöffnet werden, um Schmutzwasser zu entfernen? 


Sind eine ausreichende Wasserlieferung sowie Ruhe- und Fließdruck geprüft und für 
in Ordnung befunden worden?


Ist die Leichtgängigkeit der Kupplung von Strahlrohr und Schlauch gegeben?


Wurden alle bei der letzten Überprüfung am    .   .      . festgestellten Mängel beseitigt?


Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (5.4) 


ja nein 


Liegen Installationsattest und Bescheinigungen der regelmäßigen Wartung und  
Prüfung vor?


Wurden alle bei der letzten Überprüfung festgestellten Mängel beseitigt? 


Sind Auslöseeinrichtungen von den Zugangstüren her leicht zugänglich? 


Sind Auslöseeinrichtungen in Ordnung frei  von äußerlich erkennbaren Beschädi-
gungen? 


Ist das Anzeigeschild ”RAUCHABZUG” vorhanden? 


Ist die Bedienungsanleitung/das RWA-Hinweisschild vorhanden? 


Sind Steuerleitungen frei von Korrosionen und sonstigen Beschädigungen (Sicht-
kontrolle)? 


Ist die RWA-Kuppel dicht und frei von sichtbaren Beschädigungen (Sichtkontrolle)?


Ist das Glasfass oder die Schmelzlote in Ordnung und frei von Beschädigungen,  
Farben und sonstigen Verschmutzungen (Sichtkontrolle, sofern möglich)? 


Ist das Betriebsbuch für die RWA vorhanden? 


Achtung: Viele Rauch- und Wärmeabzugsanlagen besitzen Öffnungssysteme, die nur für den ein-
maligen Gebrauch ausgelegt sind. Von daher sollte bei einer betrieblichen Kontrolle die Anlage 
niemals probeweise ausgelöst werden. Daneben gibt es auch andere Bauarten, z.B. Betrieb über 
Druckluft und Umschaltventil. 


Feuerungs- und Erhitzungsanlagen (6.1.1) 


ja nein 


Entsprechen die Aufstellung und der Betrieb den bauordnungsrechtlichen  
Bestimmungen und technischen Regeln (z. B. FeuVO NRW)?


Sind vorgeschriebene Prüfungen durchgeführt (letzte Prüfung, Datum..................)? 


Ist der ordnungsgemäße Betrieb sichergestellt? Arbeiten die Anlagen ohne Störung?


Werden Sicherheitseinrichtungen regelmäßig kontrolliert? 
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Sind Mindestabstände zu brennbaren Stoffen eingehalten? 


Werden Feuer- und Erhitzungsanlagen von brennbaren Stoffen freigehalten (z.B.  
keine Lagerung brennbarer Stoffe in Heizräumen, Einhaltung von Sicherheits- 
abständen)?


Werden die Brennstoffversorgungseinrichtungen regelmäßig kontrolliert (Öllager-
räu me, Gasversorgungen, Flüssiggasläger)?


Ist eine standsichere Aufstellung von Flüssiggasflaschen gewährleistet?


Werden gasbefeuerte Wärmestrahlgeräte ordnungsgemäß betrieben? Sind 
Sicherheitsab stände zu brennbaren Stoffen, auch Baustoffen, vorhanden?


Sind ortsfeste und -veränderliche Warmlufterzeuger fachgerecht montiert bzw. auf-
gestellt?


 Wird der Heizraum/Aufstellraum nicht anderweitig genutzt?


Maschinelle Einrichtungen (6.1.2) 


ja nein 


Wird eine regelmäßige Sichtkontrolle aller maschinellen Einrichtungen durchgeführt 
(Leckagen, Beschädigungen usw.)?


Sind technische Einrichtungen, z.B. Motoren, Kabelanlagen, elektrische 
Schalteinrichtun gen, frei von brennbaren Staubablagerungen?


Arbeiten Prozesswärmeanlagen z. B. Wärmeträgerölanlagen, Dampf kesselheizungen, 
ohne Mängel? 


Sind die Folienschrumpfeinrichtungen in Ordnung und werden sie regelmäßig  
kontrolliert? 


Erfolgen die vorgeschriebenen Prüfungen an technischen Einrichtungen, z. B. 
Dampf-, Druckluftkessel, Kompressor- und Verdichteranlagen, Zu- und Abluft- 
einrichtungen usw., in regelmä ßigen Zeitabständen?


Werden Ablagerungen brenn barer Stoffe an Beschichtungs- und Trocken/ 
Trocknungsanlagen, z. B. Farbreste usw., regelmäßig beseitigt?. 


Arbeiten Fördereinrichtungen und ihre Bauteile, z. B. Transportbänder, Ketten- 
förderer, Becherwerke etc., ohne Mängel?


Werden Sicherheitseinrichtungen zur Unfallverhütung regelmäßig überprüft und sind 
sie in Ordnung? 


Sind ölbetriebene Betriebseinrichtungen in Ordnung (keine Ölverluste – Leckagen  in 
Hydraulikanlagen)?


Ist die vorgeschriebene Prüfung der Flüssigkeiten (Flüssigkeitsstand) regelmäßig  
erfolgt?


Sind Tauchbäder (Härteanlagen, Galvanik) mängelfrei und in Ordnung? 


Elektrische Einrichtungen (6.1.3) 


ja nein 


Wird die Kontrolle der elektrischen Einrichtungen, z. B. auf Beschä digungen, be-
stimmungswidriger Gebrauch, unzulässige Erwärmungen, regelmäßig durchgeführt? 


Erfolgt die Prüfung der elektrischen Anlagen nach Vorschriften (z. B. Prüfung laut 
Feuerversicherungsbedingungen)?
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Erfolgt der Betrieb elektrischer Betriebseinrichtungen ohne außergewöhnliche  
Vorkommnisse (z. B. Häufiges Auslösen von Überstrom-Schutzeinrichtungen,  
Sicherungen bzw. Motorschutz schaltungen etc.)?


Sind die Ursachen bei Ansprechen von Schutzeinrichtungen festgestellt worden?


Sind die zur Befestigungsfläche hin offene elektrische Betriebsmittel, z. B. Schalt-
geräte sowie Leuchten ohne Kennzeichnung bzw. mit dem Symbol F (im Dreieck 
durchkreuzt), auf nichtbrenn baren Un terlagen montiert? 


Sind Leitungen ordnungsgemäß verlegt?


Werden elektrische Wärmestrahlgeräte ordnungsgemäß betrieben? 


Sind Zündquellen durch das Vorhandensein brennbarer Stoffe ausgeschlossen? 


Werden elektrische Schaltanlagen, z. B. Niederspannungs hauptverteilungen, Not-
Ausschalter frei und zugänglich gehalten sowie gekennzeichnet?


Sind Blitz- und Überspannungsschutzanlagen in Ordnung (letzte Prüfung, Datum 
........................) 


Werden Batterieladeanlagen vorschriftsmäßig, z. B. nach VdS 2259 „Batterielade- 
anlagen für Elektrofahrzeuge; Richtlinien zur Schadenverhütung“ betrieben (Abstän-
de zu brennbaren Stoffen, Kabelverbindungen)? 


Sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vorhanden?


Sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) funktionstüchtig (manuelle Auslösung)?


Brennbare feste Stoffe (6.1.7.1) 


ja nein 


Sind Bereiche möglicher Zündquellen (Elektrische Geräte, Heizanlagen etc.) frei von 
brennbaren Stoffen? 


Werden brennbare Abfallstoffe, auch selbstentzündliche Stoffe, aus den Produktions- 
 und Lagerbereichen nach dem Arbeitsschluss entfernt?


Erfolgt die Lagerung größerer Mengen brennbarer Verpackungen in abgetrennten 
Räumen?


Wird die Mengenbegrenzung in den Betriebsräumen auf den Tagesbedarf, z. B. an 
Verpackungsmaterial, einge halten?


Brennbare Flüssigkeiten (6.1.6.2) 


ja nein 


Ist die Mengenbegrenzung in Betriebsräumen auf Tagesbedarf eingehalten? 


Erfolgt die ordnungsgemäße Aufbewahrung brennbarer Flüssigkeiten in dafür vorge-
sehenen Sicherheits schränken? 


Erfolgt die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in einem feuerbeständig abgetrennten 
Raum? 


Ist eine zulässige Mengenschwelle vorhanden? 


Sind entsprechende Auffangvorrichtungen vorhanden und nutzbar? 


Sind Zu- und Ablufteinrichtungen zur Verhinderung einer explosionsfähigen Atmo-
sphäre funktions- und betriebsfähig (evtl. Ersatzstromversorgung)? 


Ist ein Rauchverbot erlassen und durch Aushang bekannt gemacht worden?
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Ist der Zutritt zum Lagerraum nur für Berechtigte möglich und ist dieser ordnungs-
gemäß verschlossen? 


Werden verschmutzte Putzlappen (z. B. durch Öl, Lösungsmittel, Klebstoffe) in nicht-
brennbaren Behältnissen mit einem dichtschließenden Deckel aufbewahrt?
Werden nichtbrennbare Behältnisse mit einem dichtschließenden Deckel für ver-
schmutzte Putzlappen nach Arbeitsschluss aus den Betriebsräumen entfernt?


Brennbare Gase (6.1.6.3) 


ja nein 


Wird eine regelmäßige Sichtkontrolle der Betriebseinrichtungen für brennbare Gase 
regelmäßig durchgeführt (Produktionseinrichtungen, Lagerräume)?


Werden die einschlägigen ”Technischen Regeln für brennbare Gase” (BetrSichV)  
beachtet; werden Si cherheitsvorschriften eingehalten? 


Werden die vorgeschriebenen Prüfungen für Verbrauchsanlagen fristgerecht durch-
geführt?


Sind die sichere Aufbewahrung und der Betrieb von Druckgasbehältern gewährleistet 
(Lagerräume, Abtrennungen, Zündquellen, Zutrittssicherungen gegen Unbefugte)? 


Wurde die Prüfung der Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen, zum Beispiel 
Gaswarnein richtungen, Be- und Entlüftung, ohne Beanstandung durchgeführt? 


Ist eine ordnungsgemäße Kennzeichnung von gasführenden Rohrleitungen  
vorhan den?


Sind Explosionsschutzeinrichtungen vorhanden und funktionstüchtig (letzte Prüfung, 
Datum......................)?


Blitzschutzanlage (6.2) 


ja nein 


Sind Blitzschutzanlagen auf allen Gebäuden vorhanden? 


Sind Auffangeinrichtungen in Ordnung und unbeschädigt? 


Ist die äußere Blitzschutzanlage frei von Beschädigungen oder Fehlern?


Sind Auffangeinrichtungen und Leiter frei von Korrosionen und dadurch hervorge-
rufenen Querschnittsveränderungen? 


Sind die Schutzanstriche in Ordnung? 


Sitzen alle Verbindungen fest?


Ist eine ausreichende Verbindung von Teilen der Blitzschutzanlage mit der baulichen 
Anlage vorhanden? 
Wird die Blitzschutzerdung mit dem Potenzialausgleich der baulichen Anlage  
verbunden? 


Ist der Zustand des Überspannungsschutzgerätes (SPD) in Ordnung?


Sind die stromführende Leitungen von MSR Leitungen getrennt und mit ausrei-
chendem Abstand zu Blitzschutzanlagen (Gefahr von Induktionen)? 


Ist ein Blitzschutz-Potentialausgleich vorhanden? 


Wurden alle bei der Prüfung der Anlage am    .   .      festgestellten Mängel beseitigt? 


Wurde die Blitzschutzanlage seit der Inbetriebnahme schon einmal überprüft? 
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Wird der Kennmelder/Funktionsanzeige bei Ableitern nach jedem Gewitter regel-
mäßig überprüft und Überspannungsschutzgerät ggf. ausge wechselt? 


Wird der Zustand der Erdungsanlage durch Messung des Gesamtwider standes und 
der Einzelwiderstände an den einzelnen Erdleitungen überprüft?


Liegen alle Prüfbescheinigungen vor?


Wird das Überstromschutzorgan zur Absicherung des Überspannungsschutzgerätes 
nach jedem Gewitter regelmäßig geprüft und ggf. ausgewechselt oder eingeschaltet?


Schutz gegen Brandstiftung (6.5) 


ja nein 


Sind die Zaunanlagen und Außenbeleuchtungen in Ordnung? 


Werden Türen und Fenster nach Arbeitsschluss verschlossen? 


Wird die Einbruchmeldeanlage bei Betriebsschluss aktiviert? 


Sind Brandmelder- und Feuerlöschzentralen gegen den Zutritt von Unbefugten  
ge schützt? 


Ist die Beleuchtung von Gebäuden, Freiflächen und Außenbereichen während der 
Dun kelheit eingeschaltet bzw. mit Bewegungsmeldern gekoppelt?


Wird das Betriebsgelände außerhalb der Betriebszeit bewacht und sind Bewachungs-
rundgänge dokumentiert? 


Werden Zugänge und Zufahrten (z. B. Tore) ständig überwacht?


Ist die Zugangskontrolle (Mitarbeiter, Fremdfirmen, Besucher) lückenlos?


Werden Schlüssel sicher aufbewahrt? 


Erfolgt die Abfallbeseitigung aus den Betriebsräumen täglich und ist die sichere Auf-
bewahrung bzw. sicherer Verschluss leicht entflammbarer Stoffe ordnungsgemäß? 


Werden brennbare Abfälle in im Freien aufgestellten, geschlossenen Container oder 
anderen Behältnissen gesammelt (Hinweis: Der Abstand der Abfallsammelstelle 
sollte mindestens 10 m von Gebäuden entfernt liegen)?


Wird eine Lagerung brennbarer Materialien auf Rampen, unter Vordächern oder  
direkt am Gebäude vermieden? 


Wird eine Lagerung brennbarer Materialien im unmittelbaren Bereich der 
Außenumzäu nung (empfohlener Mindestabstand: 5 m) vermieden? 


Wird eine Aufbewahrung von Geldbeträgen im Unternehmen in der betriebsfreien Zeit 
(z. B. Kaffeekasse) vermieden?


Werden Werkzeuge sicher verschlossen? 


Lüftungsanlagen


ja nein


Ist die Überwachung der Lüftungsanlage funktionsfähig? 


Ist der Ventilator frei von Verschmutzungen? 


Ist der Ventilator frei von feststellbaren mechanischen Beschädigungen, z. B. Schleif-
spuren? 


Sind die Anlagenteilen frei von feststellbaren Korrosionen? 


Sind die Prozessbedingungen unverändert geblieben? 
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Ist die regelmäßige, stichprobenartige Messung der Konzentration, z. B. in Ecken, 
Boden ver tiefungen, Toträumen erfolgt? 
Sind Bedingungen für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen ein-
gehalten? 


Wurden alle bei der letzten Überprüfung am    .   .      festgestellten Mängel beseitigt? 


Wird die Prüfung der Lüftungsanlage regelmäßig durchgeführt und dokumentiert?


Gaswarnanlagen 


ja nein 


Werden nur Geräte verwendet, für die messtechnische Gutachten der BAM (Bundes-
anstalt für Materialprüfung) oder der DMT (Deutsche Montan Technologie, Prüfstelle 
für Grubenbe wetterung) vorliegen? 


Wird eine regelmäßige Kalibrierung der Gaswarngeräte auf die Umgebungs- 
bedin gungen vorgenommen? 


Sind die Anlagen frei von feststellbaren Korrosionen an den Anlagenteilen (Sicht-
kontrolle)?


Sind die Messeinrichtungen und Leitungen frei von fest stellbaren mechanischen  
Beschädigungen (Sichtkontrolle)? 


Sind die Sensoren frei von feststellbaren Verschmutzungen, z. B. durch Staub- 
ablagerungen (Sichtkontrolle)? 


Sind die betrieblichen Gegebenheiten seit Einbau der Sensoren bzw. ggf. nach der 
Überprüfung der Funktionssicherheit unverändert geblieben?


Sind Unterlagen über Betrieb, Einsatzort, Messstellen, Alarmpunkte, Typenbezeich-
nung usw. vorhanden?


Liegt das Protokoll über die Funktionsprüfung nach UVV 2 § 26 a vor (vor Inbetrieb-
nahme und mindestens jährliche Überprüfung der Funktionsfähigkeit durch einen 
Sachkun digen)?


Wurden alle bei der letzten Überprüfung am    .   .      festgestellten Mängel beseitigt? 


Explosionsdruck-Entlastungseinrichtungen 


ja nein 


Ist die technische Lebensdauer der eingesetzten Berstscheiben bekannt (Verfalls-
datum beachten)? 
Sind die Einrichtungen frei von feststellbaren Korrosionen oder Verwitterungser-
scheinungen? 


Ist die Berstscheibenöffnung oder Explosionsklappe frei von der Materialablage? 


Stand Regenwasser oder Schnee auf der Druckentlastungsöffnung (bei horizon taler 
Druckentlastungsfläche)? 


Ist die Druckentlastung so angeordnet, dass durch den Explosionsdruck Nachbar-
anlagen oder Personen nicht gefährdet werden? 


Sind die beweglichen Teile bei Explosionsklappen frei von Farbanstrichen? 


Sind die Einrichtungen frei von zusätzlichen Anbauten oder Überbauten en, z. B.  
Befestigung von Seilen, Überquerung durch Rohre oder Leitungen oder sogar Über-
dachungen? 


Sind die Prozessbedingungen unverändert geblieben? 
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Wurden alle bei der letzten Überprüfung am    .   .      festgestellten Mängel beseitigt?  


Explosionsunterdrückung 


ja nein 


Sind die Prozessbedingungen unverändert geblieben?


Ist ein Prüf- und Wartungsbuch vorhanden)?


Sind die Löschmittelbehälter frei von feststellbaren mechanischen Beschädigungen  
(Sichtkontrolle)? 


Sind die Anlagenteilen frei von feststellbaren Korrosionserscheinungen (Sicht- 
kontrolle)? 


Ist die Aufhängevorrichtung der Löschmittelbehälter in Ordnung (Sichtkontrolle)? 


Ist die gute Erreichbarkeit der Löschmittelbehälter sichergestellt?


Wurden alle bei der letzten Überprüfung am    .   .      festgestellten Mängel beseitigt? 


Inertisierung 


ja nein 


Sind die Betriebsbedingungen unverändert geblieben?


Sind die Prozessbedingungen unverändert geblieben? 


Sind die eingesetzten Stoffe unverändert geblieben? 


Ist ein Prüf- und Wartungsbuch vorhanden? 







Brandschutz im Betrieb VdS 2000 : 2010-12 (04)


66


Brandverhütungsvorschriften
für Fabriken und gewerbliche Anlagen


Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)


Verlag: VdS Schadenverhütung GmbH • Amsterdamer Str. 174 • 50735 Köln
© VdS Schadenverhütung. Alle Rechte vorbehalten.


Selbstschließende Feuerschutzabschlüsse dürfen nicht (z. B. durch Verkeilen oder
Festbinden) blockiert werden.


Elektrische Anlagen sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik (Bestimmungen
des Verbandes Deutscher Elektrotechniker - VDE -) nur von Fachkräften oder unterwiesenen
Personen zu errichten und zu betreiben.


In feuer- und/oder explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen ist Rauchen und Umgang
mit Feuer oder offenem Licht verboten. In explosionsgefährdeten Räumen und Bereichen
dürfen außerdem funkenbildende Geräte, Werkzeuge und nicht explosionsgeschützte
Elektrogeräte nicht verwendet werden.


Außerhalb ständiger, hierfür vorgesehener Arbeitsplätze sind Schweiß-, Schneid-, Schleif- und
Aufheizarbeiten nur mit schriftlicher Genehmigung (Schweißerlaubnisschein) der
Betriebsleitung zulässig. Dieser Schein muss genaue Angaben über die zu treffenden
Schutzmaßnahmen enthalten.


Feuerstätten (einschließlich Schornsteinen und Ofenrohren) und Heizeinrichtungen müssen
im Umkreis von mindestens 2 m von brennbaren Stoffen freigehalten werden. Benzin,
Petroleum, Spiritus, Lackreste oder ähnliches dürfen nicht als Feuerungsmaterial verwendet
werden Heiße Schlacke und Asche müssen in dafür vorgesehene feuerbeständig abge-
trennten Gruben oder Räumen oder im Freien mit sicherem Abstand gelagert werden
Behelfsmäßige Feuerstätten, elektrische Heiz- und Kochgeräte sowie Tauchsieder dürfen nur
mit Zustimmung der Betriebsleitung benutzt werden.


�


�


Beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen ist besondere Vorsicht geboten In
den Betriebsräumen dürfen höchstens die für den Fortgang der Arbeit nötigen Mengen
(jedoch nicht mehr als der Tagesbedarf) aufbewahrt werden Brennbare Flüssigkeiten sind in
sicheren Gefäßen aufzubewahren. Sie dürfen nicht in Ausgüsse oder Abwasserkanäle
geschüttet werden.


�


�


In den Packräumen darf leicht entflammbares Verpackungsmaterial (Holzwolle, Stroh, Papier,
Faserstoffe, Kunststoffolien, Schaumstoffe und dgl.) höchstens in der Menge eines
Tagesbedarfs vorhanden sein. Zerkleinertes Material dieser Art (Füllstoffe) ist in nichtbrennba-
ren Behältern mit dichtschließendem Deckel aufzubewahren. Packräume und Lagerräume für
Verpackungsmaterial dürfen nicht direkt (z. B. durch Ofen, Strahler, Öl befeuerte Lufterhitzer)
beheizt werden.


Brennbare Abfälle sind täglich aus den Arbeitsräumen zu entfernen. Sie sind im Freien mit
sicherem Abstand oder in feuerbeständig abgetrennten Räumen (Lagerplatz) zu lagern.
Ölige, fettige oder mit brennbaren Flüssigkeiten getränkte Putzwolle, Lappen und dergleichen
dürfen nur in nichtbrennbaren Behältern mit dicht schließendem Deckel - keinesfalls in der
Arbeitskleidung - aufbewahrt werden Zigarettenasche und Abfälle, die noch Glut enthalten
können, sind in geeigneten Aschenbehältern aufzubewahren.


�


Feuerlöscheinrichtungen müssen gut erkennbar und leicht zugänglich sein Jede Benutzung
ist der Betriebsleitung sofort zu melden. Die Feuerlöscheinrichtungen sind nach der
Benutzung unverzüglich wieder betriebsbereit zu machen. Missbräuchliche Benutzung ist
verboten.


�


Nach Arbeitsschluss hat eine der Betriebsleitung verantwortliche Person die Betriebsräume
auf gefahrdrohende Umstände zu kontrollieren.
Es ist besonders zu prüfen, dass alle Feuerschutzabschlüsse geschlossen, alle nicht
benötigten elektrischen Anlagen ausgeschaltet, an Stellen, an denen Reparaturarbeiten
vorgenommen wurden, keine Brandgefahr vorhanden, die Abfälle ordnungsgemäß beseitigt
und die Feuerstätten und Heizeinrichtungen gegen Brandausbruch gesichert sind.


� �


�


�


�


Feuerschutz-
abschlüsse


Elektrische
Anlagen


Rauchen und
offenes Feuer


Feuerarbeiten


Feuerstätten,
Heizein-
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Brennbare
Flüssigkeiten
und Gase


Verpackungs-
material


Abfälle


Feuerlösch-
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Anhang B - Aushang gemäß VdS 2038







Brandschutz im BetriebVdS 2000 : 2010-12 (04)


67


Anhang C - Muster-Aushang gemäß DIN 14 096


M
us


te
r


Verhalten im Brandfall
Ruhe bewahren


Feuerwehr 112 oder
Brand melden


Brandschutzordnung nach DIN 14096


Gefährdete Personen warnen
Hilflose mitnehmen


Gekennzeichnetem
Fluchtweg folgen


Auf Anweisungen achten


Türen schließen


Feuerlöschgeräte 
oder Löschschlauch 
benutzen


In Sicherheit 
bringen


Keinen Aufzug benutzen


Löschversuch
unternehmen


Brände verhüten


Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten


Brandmelder betätigen







Brandschutz im Betrieb VdS 2000 : 2010-12 (04)


68


Anhang D


Die Zuordnung der Klassen nach DIN 4102 bzw. nach DIN EN 13501 zu den bauaufsichtlichen Anforde-
rungen ersetzt nicht die für die jeweiligen Bauprodukte und Bauarten vorgeschriebenen bauaufsicht-
lichen Verwendbarkeits-nachweise bzw. Anwendbarkeitsnachweise.


Baustoffklassen nach DIN 4102 – 1 bzw. DIN EN 13501 – 1 und ihre bauaufsichtliche Benennung


Baustoffklasse 
DIN 4102 -1


Bauaufsichtliche  
Benennung


Euroklasse DIN EN 13501-11)


Bauprodukte,  
ausgenommen lineare 
Rohrdämmstoffe


lineare Rohrdämmstoffe2)


A A1 
A2


nichtbrennbare Bau-
stoffe


A1 
A2 -s1, d0


A1L 
A2L -s1, d0


B


brennbare Baustoffe


B1 schwerentflammbare 
Baustoffe


B -s1, d0 
C -s1, d0


BL -s1, d0 
CL -s1, d0


A2 -s2, d0 
A2 -s3, d0 
B -s2, d0 
B -s3, d0 
C -s2, d0 
C -s3, d0


A2L -s2, d0 
A2L -s3, d0 
BL -s2, d0 
BL -s3, d0 
CL -s2, d0 
CL -s3, d0


A2 -s1, d1 
A2 -s1, d2 
B -s1, d1 
B -s1, d2 
C -s1, d1 
C -s1, d2


A2L -s1, d1 
A2L -s1, d2 
BL -s1, d1 
BL -s1, d2 
CL -s1, d1 
CL -s1, d2


A2 -s3, d2 
B -s3, d2 
C -s3, d2


A2L -s3, d2 
BL -s3, d2 
CL -s3, d2


B2 normalentflammbare 
Baustoffe


D -s1, d0 
D -s2, d0 
D -s3, d0 
E


DL -s1, d0 
DL -s2, d0 
DL -s3, d0 
EL


D -s1, d1 
D -s2, d1 
D -s3, d1 
D -s1, d2 
D -s2, d2 
D -s3, d2 
E -d2


DL -s1, d1 
DL -s2, d1 
DL -s3, d1 
DL -s1, d2 
DL -s2, d2 
DL -s3, d2 
EL -d2


B3 leichtentflammbare 
Baustoffe F FL


1)  In den europäischen Prüf- und Klassifizierregeln ist das Glimmverhalten von Baustoffen nicht erfasst.  
Für Verwendungen, in denen das Glimmverhalten erforderlich ist, ist das Glimmverhalten nach nationalen 
Regeln nachzuweisen.


2)  anwendbar nach Ergänzung der DIN EN 13501-1


Tabelle 1: Baustoffklassen nach DIN 4102 und DIN EN 13501 – 1 und ihre bauaufsichtliche Benennung (ausge-
nommen Bodenbeläge)
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Die Rauchentwicklung und das brennende Abtropfen oder Ab fallen, welche in der Baustoffklasse nach 
DIN 4102-1 jeweils mit er fasst sind, werden im europäischen Klassen system mit Zusatz buchstaben s 
(smoke) und d (droplets) ge kenn zeichnet (s. Tabelle 3). Das Kürzel ... L (Linear pipe Thermal Insula-
tion Products) kennzeichnet Brandverhaltensklassen für Produkte zur Wärmedämmung von linearen 
Rohren.


Baustoffklasse  
DIN 4102 - 1 Bauaufsichtliche Benennung Euroklasse 


DIN EN 13501-1


A
A1


A2
nichtbrennbare Baustoffe


A1fl


A2fl -s1


B


brennbare Baustoffe


B1 schwerentflammbare Baustoffe
Bfl -s1


Cfl -s1


B2 normalentflammbare Baustoffe


A2fl -s2


Bfl, -s2


Cfl, -s2


Dfl -s1


Dfl  -s2


Efl


B3 leichtentflammbare Baustoffe Ffl


Das Kürzel ... fl (floorings) kennzeichnet Brandverhaltensklassen für Bodenbeläge


Hinweis: siehe 


 J Bauregellisten A und B und der Liste C – Ausgabe 2009/1, Anlage 0.2.2


Tabelle 2: Baustoffklassen nach DIN 4102 und DIN EN 13501-1 und ihre bauaufsichtliche Benennung für  
Bodenbeläge







Brandschutz im Betrieb VdS 2000 : 2010-12 (04)


70


Smoke (s) Rauchentwicklung Droplets (d) Brennendes Ab tropfen/ 
Abfallen


s1 SMOGRA  30 m² /s² und 
TSP600S 50 m² d0


kein brennendes  
Abtropfen/Abfallen  
innerhalb 600 Sec.


s2 SMOGRA  180 m²/s² und 
TSP600S 200 m² d1


kein brennendes  
Abtropfen/Abfallen > 10 
Sec. innerhalb 600 Sec.


s3 weder s1 noch s2 d2 weder d0 noch d1


Hierbei wird mit “SMOGRA” (smoke growth rate) die Ge schwindigkeit der Rauchfreisetzung und mit 
“TSP” (total smoke poduction) die gesamte Rauchfreisetzung während der normierten Prüfdauer von 
10 Minuten erfasst.


Tabelle 3: Zusatzkennzeichnungen des Brand verhaltens
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Risikoorientierter Blitz- und 
Überspannungsschutz


Publikation der deutschen Versicherer 
(GDV e.V.) zur Schadenverhütung 


VdS 2010 : 2015-04 (05)







Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor-
kehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen 
akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.


Zusammenfassung


Die vorliegende Publikation bietet Hilfe bei der Risikobeurteilung von Schäden infolge von Blitzen und 
Überspannungen. Sie richten sich hauptsächlich an Personen, die auf dem Gebiet des Blitz- und Über-
spannungsschutzes tätig sind, wie Versicherer, Behördenvertreter, Mitarbeiter von Fachorganisationen, 
Architekten, Planer, Errichter und Betreiber elektrischer Anlagen.


Wesentliche Anderungen gegenüber VdS 2010 : 2010-09 (04):


 Aktualisierung der Bezüge zu Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften und 
technischen Regeln in den Tabellen A.01, A.02 und A.03


Diese Publikation wurde gemeinsam erarbeitet von
Gütegemeinschaft für Blitzschutzanlagen e. V. (RAL Blitzschutz),


Verband Deutscher Blitzschutzfirmen e. V. (VDB),


Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung (ABB) im VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik  
Informationstechnik e.V.,


Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH),


Brandverhütungsstelle für Oberösterreich (BVS), Österreich,


Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF), Schweiz,


und


dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)
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1 Anwendungsbereich


Die Richtlinien bieten eine Hilfestellung bei der 
Entscheidung, ob Blitz- und Überspannungsschutz 
für Gebäude, Gebäudeteile, bauliche und tech-
nische Anlagen (Objekte) vorzusehen sind. Sie ent-
halten Hinweise für die risikobezogene Zuordnung 
von Schutzmaßnahmen und deren Ausführung. Sie 
richten sich hauptsächlich an Personen, die auf 
dem Gebiet des Blitz- und Überspannungsschut-
zes tätig sind, wie Versicherer, Behördenvertreter, 
Mitarbeiter von Fachorganisationen, Architekten, 
Planer, Errichter und Betreiber elektrischer An-
lagen. Sie sollen Personen-, Sach-, Vermögens- 
und Umweltschäden verhindern bzw. minimieren, 
die durch Blitzströme und kurzzeitige Überspan-
nungen entstehen können.


Die Richtlinien können durch Vereinbarung zwi-
schen Versicherer und Versicherungsnehmer 
verbindlicher Bestandteil des Versicherungsver-
trages werden. Sie enthalten Mindestanforde-
rungen, um einen wirksamen Schutz zu erreichen. 
Ihre Anwendung entbindet nicht von der Beachtung 
der Gesetze, Verordnungen, behördlichen Vorga-
ben sowie anerkannten Regeln der Technik wie 
z. B. DIN-Normen und DIN VDE-Bestimmungen.


2 Ursachen und Gefahren


Bei über 2 Millionen Blitzen pro Jahr in Deutsch-
land kann das Naturereignis Blitz „jeden“ treffen.


Ursachen für Blitzströme und kurzzeitige Über-
spannungen sind:


 Blitze (Blitzschlag)
 Überspannungen in Folge atmosphärischer 


Elektrizität
 Schalten von induktiven und kapazitiven  


Verbrauchern, z. B. Elektromotoren und  
Kompensationsanlagen


 Netzrückwirkungen, z. B. durch Schalten  
von Netzteilen und Frequenzumrichtern


Direkte oder indirekte Auswirkungen von Blitzen 
und Überspannungen sind:


 Gefährdung des Lebens und der Gesundheit 
von Personen und Tieren


 Brände
 Zerstörung der Isolierungen von elektrischen 


Leitungen
 Zerstörung von Geräten, insbesondere solche 


mit elektronischen Bauelementen
 Zerstörung von elektronischen Datenverarbei-


tungsanlagen


 Zerstörung von Kommunikationsanlagen, wie 
Telefon-, Telefax-, Fernseh- und Rundfunkgeräte 


 Unwirksamwerden und Fehlfunktionen von 
Mess-, Steuer- und Regel- (MSR-) Anlagen


 Unwirksamwerden und Fehlauslösung von 
Gefahrenmeldeanlagen, wie Brand- und Ein-
bruchmeldeanlagen


 Fehlauslösung von Feuerlöschanlagen
 Ausfall brandschutztechnischer Einrichtungen, 


wie Brandfall-Steuerungen für Aufzüge, Feuer-
wehraufzüge, Rauch- und Wärmeabzugsanla-
gen, elektroakustische Anlagen


 Auslösung von gefährlichen Betriebsabläufen
 Auslösung von elektrischen Schutzeinrich-


tungen, wie Fehlerstrom-(FI-) Schutzeinrich-
tungen, Sicherungen oder Leitungs-Schutz-
schaltern


 Löschung oder Veränderung von gespeicherten 
Daten


 Beschädigungen von Gebäuden oder Gebäude-
teilen


 Beschädigungen der Elektroinstallationen


3 Allgemeines
In den Bauordnungen der Länder und in mit gel-
tenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften 
und Ausführungsrichtlinien werden für bestimmte 
Gebäude zur Gewährleistung der öffentlichen Si-
cherheit Blitzschutzanlagen gefordert, z. B. für 
Krankenhäuser und Versammlungsstätten. Dabei 
wird auf eine dauerhaft wirksame Blitzschutzanla-
ge unter Berücksichtigung der Lage, Bauart, Nut-
zung sowie schweren Folgen verwiesen. Es werden 
keine Angaben zu Ausführung, Prüfung und War-
tung der Blitzschutzanlage gemacht.


Bei konkreten technischen Ausführungen sind die 
allgemein anerkannten Regeln der Technik, in die-
sem Fall die DIN EN 62305 (VDE 0185-305) Bestim-
mungen, anzuwenden.


Nach der Normenreihe DIN EN 62305 (VDE 0185-
305) ist entsprechend dem zu schützenden Objekt 
eine Blitzschutzklasse zu bestimmen. Welche Blitz-
schutzklasse im Einzelfall in Frage kommt, ist von 
Risikofaktoren abhängig, die zusammengefasst die


 örtliche Lage,
 Bauart,
 Nutzung,
 schweren Folgen (Panik),
 Folgen eines Ausfalls (Vermögensschaden z. B. 


durch Betriebsunterbrechung),
 Zerstörung des zu schützenden Objektes und
 Umweltschäden


berücksichtigen.
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Nach Norm gibt es vier Blitzschutzklassen. Blitz-
schutzsysteme, die in der Schutzklasse I ausge-
führt sind, bieten den höchsten Schutzgrad, die in 
der Schutzklasse IV den niedrigsten.


Nach Norm sind für die Ermittlung der Blitzschutz-
klasse Detailkenntnisse des Objektes und daraus 
resultierender Risikofaktoren erforderlich. Bei 
Anwendung der Tabelle A.03 kann eine Zuordnung 
ohne diese Detailkenntnisse bzw. Risikofaktoren 
vorgenommen werden. 


Fragen zur konkreten Ausführung ergeben sich 
jedoch nicht nur im Zusammenhang mit behörd-
lichen Forderungen, sondern auch wenn der Ver-
sicherer Blitzschutz verlangt, z. B. für Hochregal-
lager oder explosionsgefährdete Betriebsstätten. 
Der Versicherer muss dann auch die Ausführung 
des Blitzschutzsystems konkretisieren.


Für den Überspannungsschutz gelten ähnliche 
Verhältnisse wie für den Blitzschutz. Weder in ge-
setzlichen noch in behördlichen Vorschriften wird 
der Überspannungsschutz risikobezogen ange-
geben. Ähnlich wie für den Blitzschutz (DIN EN 
62305-2 (VDE 0185-305-2)) sind im Bereich der Er-
richtung elektrischer Anlagen (DIN VDE 0100-443) 
Risikofaktoren festgelegt, die die Ausführung von 
Überspannungs-Schutzmaßnahmen bestimmen.


Für einzelne Bereiche, z. B. elektrische Anlagen, 
landwirtschaftliche Betriebe und Wohngebäude, 
wird in GDV-Publikationen aufgezeigt, wie Über-
spannungs-Schutzmaßnahmen ausgeführt sein 
sollten (s. Anhang B).


Die Tabellen A.01 und A.02 enthalten Angaben 
über die baurechtlichen Vorgaben sowie bundes-
weit geltende Regelungen zum Blitzschutz. Tabel-
le A.03 wurde auf Grund des vorgenannten Sach-
verhaltes erstellt. In vereinfachter Weise werden 
Blitzschutzklassen und Überspannungs-Schutz-
maßnahmen Objekten zugeordnet. Die Empfeh-
lungen des GDV berücksichtigen neben den Erfah-
rungen und Erkenntnissen der Schadenverhütung 
auch die gesetzlichen Grundlagen und behörd-
lichen Vorschriften, die in Normen beschriebenen 
Berechnungsverfahren sowie die in Deutschland 
geübte Praxis.


Der Blitz- und Überspannungsschutz ist unter Be-
achtung der Normenreihen DIN EN 62305 (VDE 
0185-305) und DIN VDE 0845, von DIN VDE 0100-
443 und -534 sowie von VdS 2031 auszuführen.


Für die Planung und Errichtung derartiger Schutz-
maßnahmen wird angeraten, sich der vom VdS 
anerkannten Sachkundigen für Blitz- und Über-


spannungsschutz sowie EMV-gerechte elektrische 
Anlagen (EMV-Sachkundige) oder gleichwertiger 
Sachkundiger zu bedienen (siehe VdS 2832 und 
VdS 3432).


4 Gesetzliche Vorgaben


Tabelle A.01 zeigt die baurechtlichen Vorgaben der 
einzelnen Bundesländer zum Blitzschutz, seien 
dies die Landesbauordnungen (LBO), Sonderbau-
verordnungen und -richtlinien oder die Prüfver-
ordnungen. Hierbei sind bezogen auf die jeweiligen 
Bundesländer das Ausgabedatum der Vorgaben 
und die Fundstellen mit Angaben zum Blitzschutz 
und zu Prüfintervallen angegeben.


5 Bundesweite Regelungen


Tabelle A.02 zeigt die bundesweit geltenden Re-
gelungen mit Anforderungen zum Blitz und Über-
spannungsschutz.


6 Klassifizierung von Objekten


Tabelle A.03 zeigt alphabetisch sortiert Objekte, die 
aus Tabelle A.01 und A.02 und aus Sicht der Versi-
cherer mit Blitz- und Überspannungs-Schutzmaß-
nahmen zu versehen sind.


Zu den Objekten werden Angaben zur Blitzschutz-
klasse, zum Überspannungsschutz und zu Prüfin-
tervallen gemacht.


Sollte sich bei einer risikoorientierten Berechnung 
bzw. einer gesetzlichen oder behördlichen Vorgabe 
etwas Anderes ergeben, so ist dieses auszuführen.


7 Besondere Anforderungen


7.1 Dachaufbauten


Elektrisch betriebene Anlagen und Einrichtungen 
auf Dachflächen sind gemäß DIN EN 62305-3 (VDE 
0185-305-3) (Anhang E) durch eine separate Fang-
einrichtung (siehe Bild 7.01) gegen Direkteinschlä-
ge zu schützen. Gehäuse und Metallschirme sind 
in den Potenzialausgleich einzubeziehen. Direk-
tanschlüsse an Fangeinrichtungen führen zu di-
rekten Blitzstromeinkopplungen und sollten daher 
vermieden werden. 


Schadenerfahrungen zeigen, dass bestehende An-
lagen an diese Gegebenheiten angepasst werden 
sollten.







Risikoorientierter Blitz- und Überspannungsschutz VdS 2010 : 2015-04 (05)


6


7.2 Potentialsteuerung


Maßnahmen zum Schutz gegen Berührungs- und 
Schrittspannung sind nach DIN EN 62305-3 (VDE 
0185-305-3), Abschnitte 8.1 und 8.2 auszuführen.


Gefährliche Schrittspannungen werden vermie-
den, wenn die Standfläche


 isoliert aufgebaut ist (z. B. Asphalt von 5 cm 
Dicke) oder


 durch Einbringen von Metall eine Potenzial-
ebene (Potentialsteuerung) erhält.


7.3 Schutzmaßnahmen gegen Überspannung 
für sicherheitstechnische Anlagen


Da die sicherheitstechnischen Anlagen Bestand-
teile des Gesamtkonzeptes der Gebäudesicherheit 
sind, müssen diese ständig funktionstüchtig sein.


Zum Schutz gegen Zerstörung und ggf. gegen 
Falschmeldungen sind für alle Gefahrenmelde-
anlagen und sicherheitstechnische Anlagen Maß-
nahmen zum Überspannungsschutz notwendig. 
Grundsätzlich ist ein ordnungsgemäßer Potential-
ausgleich erforderlich.


Gefahrenmeldeanlagen GMA


 Brandmeldeanlagen BMA
 Einbruchmeldeanlagen EMA
 Überfallmeldeanlagen ÜMA


Sicherheitstechnische Anlagen


 Brandfallsteuerung für Aufzüge
 Löschanlagen
 Lüftungsanlagen
 Gas-Warnanlagen


 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen RWA
 Elektrische Lautsprecheranlage ELA
 Sicherheitsbeleuchtung
 Sicherheitsstromversorgung
 Gebäudeleittechnik GLT
 Zugangskontrolle


Diese Anlagen sind an allen in das Gerät (Zen-
trale) führenden Leitungen von Versorgungssys-
temen (externe Leitungsanlagen) mit Überspan-
nungs-Schutzgeräten zu beschalten (z. B. Ableiter  
Typ 3 für 230 Volt, Ableiter für Telekommunikation). 
In der zugehörigen Unterverteilung ist ein Ableiter 
Typ 2 notwendig (siehe Bild 7.02).


Für ein Gebäudeschutzkonzept sind weitergehende 
Maßnahmen erforderlich.


Es empfiehlt sich, diese Maßnahmen auch für 
bestehende sicherheitstechnische Anlagen anzu-
wenden.


8 Betrieb


Die Überspannungs-Schutzmaßnahmen sind als 
Bestandteil der elektrischen Anlagen wie diese re-
gelmäßig zu prüfen und zu warten.


Bild 7.01: Dachaufbau im Schutzbereich


Bild 7.02: Schutzbeschaltung
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Anhang A


Bundes-
land


Baurechtliche Vorgaben zum Blitzschutz


Bauordnung


Sonderbauverordnungen und -richtlinien
Prüfverord-


nung PV1)
Hochhaus Kranken-


haus Schule
Versamm-


lungs-
stätte


Verkaufs-
stätte


Alle Bun-
desländer 


(Mustervor-
schriften)


Ausgabe (09/12) (04/08) (04/09) (02/14) (07/14)


Fund-
stelle § 46 6.6.2 7 § 14 Abs. 4 § 19


Prüfung


Baden- 
Württem-


berg
BW


Ausgabe (11/14) 04/07 (01/11) (01/12)


Fund-
stelle § 15 Abs. 2 4.4 § 14 Abs. 4 § 19


Prüfung
VI Abs. 3    
3 bzw. 5 
Jahre


§ 37  
Abs. 3 
und 4  


3 Jahre


Bayern
BY


Ausgabe (11/14) (04/13) (11/07) (11/07)


Fund-
stelle Art. 44 § 14 Abs. 4 § 19 § 2 (4)


Prüfung


Berlin
BE


Ausgabe (06/11)


Fund-
stelle § 47


Prüfung


Branden-
burg
BB


Ausgabe (11/10) (07/08) (12/06) (09/99) (08/12) (03/05)


Fund-
stelle § 12 Abs. 3 6.6.2 § 10 Abs. 3 6 § 14 Abs. 4 § 19


Prüfung § 19 Abs. 1 
2 Jahre


Bremen
HB


Ausgabe (05/14) (07/14)


Fund-
stelle § 46 6.6.2


Prüfung


Hamburg
HH


Ausgabe (01/14) (03/11) (08/03)


Fund-
stelle § 43a Abs. 2 § 14 Abs. 4 § 19


Prüfung


Hessen
HE


Ausgabe (12/12) (12/13) (11/09) (12/10) (11/13)


Fund-
stelle § 13 Abs. 4 6.6.2 7 § 14 Abs. 4 § 19


Prüfung


Mecklen-
burg-Vor- 
pommern


MV


Ausgabe (05/11) (04/09) (04/09) (05/03) (05/01)


Fund-
stelle § 46 6.6.2 6 § 14 Abs. 4 § 19


Prüfung


Nieder- 
sachsen


NI


Ausgabe (07/14) (11/12) (11/12) (11/12)


Fund-
stelle § 42 5 § 14 Abs. 4 § 19


Prüfung
§ 48 Abs. 1


3 Jahre


Tabelle A.01: Baurechtliche Vorgaben der Bundesländer zum Blitzschutz
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Bundes-
land


Baurechtliche Vorgaben zum Blitzschutz


Prüfverord-
nung PV1)Bauord-


nung


Sonderbauverordnungen und -richtlinien


Hochhaus Kranken-
haus Schule Versamm-


lungsstätte
Verkaufs-


stätte


Nordrhein-
Westfalen 


NW


Ausgabe (05/14) (11/14) (03/11) (12/10) (11/14) (11/14) (09/14)


Fund-
stelle § 17 Abs. 4 § 105 Abs. 2 5.4 7 § 14 Abs. 4 § 75 § 2


Prüfung  3 Jahre


Rheinland- 
Pfalz 
RP


Ausgabe (03/11) (03/04) (12/02) (12/09)


Fund-
stelle § 15 Abs. 5 11 § 19 § 2


Prüfung PV PV PV PV PV Anlage 2.8/ 
5 Jahre


Saarland 
SL


Ausgabe (12/12) (02/11) (07/08) (01/12) (11/12) (02/04)


Fund-
stelle § 44 § 19 2.20 7 § 14 Abs. 4 § 19


Prüfung


Sachsen 
SN


Ausgabe (05/14) (08/12) (10/14) (04/05)


Fund-
stelle § 46 VII § 14 Abs. 4 2.17


Prüfung


Sachsen- 
Anhalt 


ST


Ausgabe (06/14) (03/10) (05/08) (11/14)


Fund-
stelle § 45 7 § 14 Abs. 4 § 2 Abs. 2 


Nr. 1


Prüfung PV PV PV PV PV § 2 Abs. 3/ 
5 Jahre


Schleswig- 
Holstein 


SH


Ausgabe (01/11) (09/11) (08/10) (09/14) (11/14)


Fund-
stelle § 47 6.6.2 7 § 14 Abs. 4 § 19


Prüfung


Thüringen 
TH


Ausgabe (03/14) (11/10) (06/97)


Fund-
stelle § 46 7 § 19


Prüfung


Stand 04/2015 – Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Anmerkungen bitte an den GDV (siehe Anhang B)
1) In einzelnen Bundesländern sind Prüffristen in speziellen Prüfverordnungen (PV) angegeben 


PV in ST = Verordnung über technische Anlagen und Einrichtungen nach Bauordnungsrecht - TAnlVO 


PV in  RP = Landesverordnung über die Prüfung Haustechnische Anlagen und Einrichtungen


PV in BY = Verordnung über Prüfungen von sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen (Sicherheitsanlagen-Prüfver-
ordnung – SPrüfV)


Anmerkung 1: VDI 3819 Blatt 1 „Brandschutz in der Gebäudetechnik“ enthält alle Verordnungstitel mit Ausgabedatum


Anmerkung 2: Werden in der Tabelle keine Angaben gemacht, existieren entweder keine baurechtlichen Vorgaben oder es 
werden keine konkreten Angaben zum Blitzschutz und zu dessen Prüfung gemacht.


Tabelle A.01: Baurechtliche Vorgaben der Bundesländer zum Blitzschutz
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Tabelle A.02: Bundesweit geltende Regelungen zum Blitz- und Überspannungsschutz


Regelung Ausgabe- 
datum


Fundstelle 
Blitz- und 
Überspan-
nungs-Schutz


Fundstelle 
Prüfung/ 
Prüfintervalle


Technische Regeln für Betriebssicherheit (TRBS)
TRBS 1201 Teil 1 – Prüfung von Anlagen in explosionsgefähr-
deten Bereichen und Überprüfung von Arbeitsplätzen in explo-
sionsgefährdeten Bereichen


12/06 3.2.1.1 (4) 
5.2.3 (2)


TRBS 1201 Teil 2 – Prüfungen bei Gefährdungen durch Dampf 
und Druck


07/14 4.3 (1.)


TRBS 1201 Teil 5 – Prüfung von Lageranlagen, Füllstellen, Tank-
stellen und Flugfeldbetankungsanlagen, soweit entzündliche, 
leichtentzündliche oder hochentzündliche Flüssigkeiten gela-
gert oder abgefüllt werden, hinsichtlich Gefährdungen durch 
Brand und Explosion


05/10 2.2.1


TRBS 2152 Teil 3 – Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 
– Vermeidung der Entzündung gefährlicher explosionsfähiger 
Atmosphäre 


11/09


TRBS 3151 – Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druck-
gefährdungen an Tankstellen und Füllanlagen zur Befüllung von 
Landfahrzeugen


01/13 4.1.13


Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
TRGS 509 – Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in 
ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbe-
wegliche Behälter


11/14 5


TRGS 510 – Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Be-
hältern


05/14 6.2 (17)


TRGS 511 Ammoniumnitrat 11/08 6.2.2.1 (9) 
6.6.4.2 (8)


6.1.4.4 (5)
jährlich


TRGS 520 – Errichtung und Betrieb von Sammelstellen und 
zugehörigen Zwischenlagern für Kleinmengen gefährlicher Ab-
fälle 


03/12 4.4.1 (1)


TRGS 751 – Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druck-
gefährdungen an Tankstellen und Füllanlagen zur Befüllung von 
Landfahrzeugen


01/13 4.1.13


TRGS 800 – Brandschutzmaßnahmen
01/11 4.2 Tabelle 1 


und Anlage 2 
(2.)


Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe – SprengG –  
Sprengstoffgesetz  
Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz


11/10 2.5.2 (4) 2.5.3 (9)  
jährlich 
3.3.2 (9)  
3 Jahre


Sprengstofflagerrichtlinie; SprengLR 300 – Richtlinie Aufbe-
wahrung sonstiger explosionsgefährlicher Stoffe


09/91 3.4 (2)


Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) 05/06 1.5.16
Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der gewerblichen Be-
rufsgenossenschaften
Berufsgenossenschaftliche Informationen – DGUV Information 
209-046 (ehemals BGI 740) – Lackieren – Lackierräume und 
-einrichtungen 


12/13 7.1 und 8
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Regelung


Ausgabe- 
datum


Fundstelle 
Blitz- und 
Überspan-
nungs-Schutz


Fundstelle 
Prüfung/ 
Prüfintervalle


Berufsgenossenschaftliche Vorschriften – DGUV Vorschrift 13 
(ehemals BGV B4) – Organische Peroxide


01/97 § 5 (12)


Berufsgenossenschaftliche Regel – DGUV Regel 113-017 – 
Tätigkeiten mit Explosivstoffen


03/12 6.13


Berufsgenossenschaftliche Vorschriften – DGUV Vorschrift 58 
(ehemals BGV D13) – Herstellen und Bearbeiten von Aluminium-
pulver 


01/97 § 8


Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft  
– BDEW – e.V.
Überspannungs-Schutzeinrichtungen Typ 1 – Richtlinie für den 
Einsatz von Überspannungs-Schutzeinrichtungen (ÜSE)  
Typ 1 in Hauptstromversorgungseinrichtungen 


08/04


DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
DIN 18015-1 – Elektrische Anlagen in Wohngebäuden –  
Planungsgrundlagen


09/13 10


VDI Richtlinien
Empfehlungen für Brandschutz in Hochregallagern, VDI 3564 01/11 3.7
Schutz der technischen Gebäudeausrüstung,  
Blitze und Überspannungen, VDI 6004 Blatt 2


07/07


VdS- GDV- Richtlinien
Abfallverbrennungsanlagen (AVA) 
Richtlinien für den Brandschutz 
VdS 2515


11/98 9 3 Jahre 
(Empfehlung)


Brandschutz für Kühl- und Tiefkühllager 
Leitfaden für die Planung, Ausführung und den Betrieb 
VdS 2032


09/08 9.3


Rauchgas-Entschwefelungs-Anlagen (REA) 
Richtlinien für den Brandschutz 
VdS 2371


10/93 8


Brandschutzkonzept für Hotel- und Beherbergungsbetriebe 
Richtlinien für die Planung und den Betrieb 
VdS 2082


02/03 4.1.6


Krankenhäuser, Pflegeheime und ähnliche Einrichtungen zur 
Unterbringung oder Behandlung von Personen 
Richtlinien für den Brandschutz 
VdS 2226


01/08 8.6


Brandschutzmaßnahmen für Dächer 
Merkblatt für die Planung und Ausführung 
VdS 2216


08/01 4.5


Richtlinien für die Ansteuerung von Feuerlöschanlagen 
VdS 2496


08/14 4.3.1


VdS-Richtlinien für Gefahrenmeldeanlagen 
Schutzmaßnahmen gegen Überspannung für Gefahrenmeldean-
lagen 
VdS 2833


11/03


Stand 04/2015 – Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Anmerkungen bitte an den GDV (siehe Anhang B)
Anmerkung: Werden in der Tabelle keine Angaben gemacht, liegen keine entsprechende Anforderungen vor.
Tabelle A.02: Bundesweit geltende Regelungen zum Blitz- und Überspannungsschutz
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Tabelle A.03: Risikoorientierter Blitz und Überspannungsschutz für Objekte


Objekt
Mehrfachnen-


nungen möglich


Äußerer 
Blitzschutz in 
den gesetz-
lichen und 


behördlichen 
Vorschriften 


gefordert 
(siehe auch 


Tabellen A.01 
und A.02)


Gebäude1) 
(-teile, -bereiche, 


-einrichtungen sowie 
-kenndaten)


Äußerer Blitzschutz Überspannungsschutz  
(innerer Blitzschutz) 


Potentialausgleich erforderlichBlitz-
schutz-


klasse nach 
DIN EN 


62305 (VDE 
0185-305)


Prüfintervalle in 
Jahren


be-
hördli-


che 
Vor-
gabe


Emp-
fehlung 
des GDV


erforderlich Ausführung nach  
DIN VDE 0100-443 
und -534, DIN EN 
62305 (VDE 0185-
305), DIN VDE 845 


sowie VdS 2031 und 
zusätzlich


Anlagen für  
brennbare Gase


Druck-, Regelanlagen, 
Verdichterstationen II 3 X Online- 


Überwachung2)


Lager > 1000 kg II 3 X


Ex-Bereiche I 1 X


Antenne X DIN VDE 0855


Archive III 5 X


Bäder


Hallenbad III 5 X


Freibad III 5 X


Kombi- 
(Spaß-)bad3) II 5 X


Bahnhöfe III 3 X


Banken
X


Nutzfläche > 2000 m2 III 3 X


Bauliche Anlagen 
der chemische, 
petrochemische 


Industrie


TRGS, TRBS
II 3 X Online- 


Überwachung2)


Explosionsgefahr I 1 X Online- 
Überwachung2)


Bauliche Anlagen 
der Landwirtschaft


Biogasanlage X VdS 2017


Stall X VdS 2017


Wohnhaus X VdS 2017/2019


Silo X


Mit Heu-/
Strohlagerung III 5


Gebäude > 10.000 m3 III 5


Bauliche Anlagen 
des Bergbaus


Tagesanlagen III 5 X


Bohrgerüste III 5 X


Fördergerüste III 5 X


Bauliche Anlagen in 
exponierter Lage für 


Personen  
zugänglich


Burgruinen3) III 5


Schutzhütten3) III 5


Bauliche Anlagen 
mit elektronischen 


MSR-Anlagen
III 5 X


Bauliche Anlagen 
zur Be-/Verarbei-


tung u. Lagerung v. 
brennbaren Stoffen  


(s. VdS 2033) 


Holzverarbeitung II 3 X


Mühlen II 3 X


DGUV  
Information 


209-046


Lack- und Farben-
fabriken (außer 


Ex-Bereich)
II 3 X


Kunststoff- 
fabriken II 3 X


Feuergefährdete 
Betriebsstätten II 3 X
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Objekt
Mehrfachnennungen 


möglich


Äußerer Blitz-
schutz in den 
gesetzlichen 
und behörd-
lichen Vor-


schriften ge-
fordert (siehe 
auch Tabellen 
A.01 und A.02)


Gebäude1) 
(-teile, -bereiche,  


-einrichtungen sowie 
-kenndaten)


Äußerer Blitzschutz Überspannungsschutz 
(innerer Blitzschutz) 


Potentialausgleich erforderlichBlitzschutz-
klasse nach 


DIN EN 
62305  


(VDE 0185-
305)


Prüfintervalle in 
Jahren


be-
hörd-
liche 
Vor-
gabe


Empfeh-
lung des 


GDV


erfor-
der-
lich


Ausführung nach  
DIN VDE 0100-443 und 


-534, DIN EN 62305 (VDE 
0185-305), DIN VDE 845 
sowie VdS 2031 und zu-


sätzlich


Beherbergungs-
stätten:


Almhütte
Hotel


Pension
Gästehaus


III 5 X


Anzahl Betten
< 60


X VdS 2082


Anzahl Betten
> 60


III 5 X VdS 2082


Burgen III 5 X


Burgruinen3) III 5


Bürogebäude
X


Nutzfläche >2000 m2 III 3 X


Campingplätze/ 
Wochenendplätze III 5 X


Druckereien III 5 X


Explosionsgefährdete 
Bereiche und Lager TRGS, TRBS I 1 X


Feuerwehr
Gerätehaus X


Einsatz-Leitwarte II 3 X


Fliegende Bauten 5) X


Flughäfen
III 3 X


Kontrollturm (Tower) I 1 X


Galvanikbetriebe III 3 X


Garagen/Parkhäuser Groß (> 1000 m²) X


Gaststätten > 200 Plätze III 3 X


Gebäude unter Denk-
malschutz, von his-
torischem Wert oder 


mit Kulturgütern


III 5 X


Gebäude mit alterna-
tiven regenerativen 
Energieversorgung-


sanlagen


Brennstoffzellen
> 100 kW elektrisch


III 5 X


Photovoltaik
(> 10 kW)


III 5 X


Sonnenkollektoren  
(> 15 m²) III 5 X


TRGS, TRBS Industriellgenutzte Bio-
gasanlage III 5 X


Gewerbebetriebe 
(gewerbliche Zwecke)


Brandabschnittsfläche  
> 2000 m² oder 2 Mio. 


Euro Inhalt
III 5 X


Erhöhte Brandgefahr II 3 X


TRGS, TRBS Explosionsgefahr I 1 X
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Objekt
Mehrfachnennungen 


möglich


Äußerer 
Blitzschutz in 
den gesetz-
lichen und 


behördlichen 
Vorschriften 


gefordert 
(siehe auch 


Tabellen A.01 
und A.02)


Gebäude1) 
(-teile, -bereiche,  


-einrichtungen sowie 
-kenndaten)


Äußerer Blitzschutz Überspannungsschutz 
(innerer Blitzschutz) 


Potentialausgleich erforderlichBlitzschutz-
klasse nach 


DIN EN 
62305 (VDE 
0185-305)


Prüfintervalle in 
Jahren


be-
hördli-


che Vor-
gabe


Empfeh-
lung des 


GDV


erforder-
lich


Ausführung nach  
DIN VDE 0100-443 
und -534, DIN EN 


62305 (VDE 0185-305), 
DIN VDE 845 sowie 


VdS 2031 und  
zusätzlich


Heime


Pflegeheim III 5 X VdS 2226


Altenheim III 5 X VdS 2226


Entbindungsheim III 5 X VdS 2226


Kinderheim III 5 X VdS 2226


Hochhäuser
BB, HB, HE, 
MV, NW, SL, 


SH


> 22 m III NW ≤ 3 3 X VdS 2019


> 100 m II NW ≤ 3 3 X VdS 2019


Hochregallager VDI 3564 III 5 X


Industrieanlagen


Brandabschnittsfläche 
> 2000 m2 oder 2 Mio. 


Euro Inhalt
III 5 X


Erhöhte Brandgefahr II 3 X


TRGS, TRBS Explosionsgefahr I 1 X


Justizvollzugsan-
stalten III 5 X


Kindergärten3) III 5 X


Kirchen mit Turm III 5 X


Kläranlagen/ 
Pumpstationen


Leitwarte III 5 X


Pumpstation X


Klärbecken X


Krankenhäuser


BW, BB, NW, 
SL Krankenhaus II


NW ≤ 3,
BW = 3 
bzw. 5, 
BB ≤ 2


3 X VdS 2226


Bettenhaus II 5 X


Verwaltung III 5 X


Versorgungsgebäude II 5 X


Schwesternwohnheim III 5 X


Kühlhäuser III 5 X VdS 2032


Lager
(Lagerstätten)


TRGS, TRBS Explosionsgefahr I 1 X


Speditionslager II 3 X


Schädliche Flüssig-
keiten III 5 X


TRGS 509, 
TRGS 510 


Brennbare Flüssig-
keiten II 3 X


> 100 t Getreide III 5 X


> 100 t Gewürze III 5 X


> 100 t Futter-
mittel


III 5 X


TRGS 511
Ammoniumnitrathal-
tige Stoffe (Mehrnähr-


stoffdünger) 
III 5 X


TRGS > 1 t Gefahrstoffe III 5 X


SprengG, 
SprengLR 300 Sprengstofflager I 1 X


Metalldächer6) III 6)
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Objekt
Mehrfachnennungen 


möglich


Äußerer 
Blitzschutz in 
den gesetz-
lichen und 


behördlichen 
Vorschriften 


gefordert 
(siehe auch 


Tabellen A.01 
und A.02)


Gebäude1) 
(-teile, -bereiche, 


-einrichtungen sowie 
-kenndaten)


Äußerer Blitzschutz Überspannungsschutz 
(innerer Blitzschutz) 
Potentialausgleich  


erforderlich
Blitzschutz-
klasse nach 


DIN EN 
62305 (VDE 
0185-305)


Prüfintervalle in 
Jahren


be-
hörd-
liche 
Vor-
gabe


Emp-
fehlung 


des 
GDV


erfor-
der-
lich


Ausführung nach  
DIN VDE 0100-443 und 


-534, DIN EN 62305 
(VDE 0185-305), DIN 
VDE 845 sowie VdS 
2031 und zusätzlich


Museen


Historisch III 5 X


Kunst III 5 X


Technisch III 5 X


Öffentlich zugängliche 
Gebäude mit Publikums-


verkehr
III 3 X


Photovoltaikanlage Freilandanlage 5 X


Polizei
Revier X


Einsatz-Leitstelle II 3 X


Rechenzentren I 1 X


Schifffahrtabfertigungs-
gebäude III 3 X


Schlösser III 5 X


Schornsteine (freistehend) III 5 X4)


Schulen


BB, HE, MV, 
NI, NW, RP, 
SL, SN, ST, 


SH, TH


III


NW ≤ 
3, RP, 


ST 
≤ 5


3 X


Schutzhütten3) III 5


Seilbahnen III 5 X


Silos (außer Landwirtschaft)
Ohne Explosionsgefahr II 3 X


TRGS, TRBS Mit Explosionsgefahr I 1 X


Sparkassen
X


Nutzfläche > 2000 m2 III 3 X


Sprengstofffabriken SprengG, 
SprengLR 300 Explosionsgefahr I 1 X


Tragluftbauten III 5


Türme3)


Aussichts-, Beobach-
tungstürme III 5


Fernmeldetürme II 3 X Online-Überwachung2)


Verkaufsstätten


BY, BB, HH, 
HE, MV, NI, 
NW, RP, SL, 
SN, SH, TH 


Verkaufsfläche  
> 2000 m2 III


NW ≤ 
3, RP 


≤ 5
3 X
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Objekt
Mehrfachnennungen 


möglich


Äußerer 
Blitzschutz in 
den gesetz-
lichen und 


behördlichen 
Vorschriften 


gefordert 
(siehe auch 


Tabellen A.01 
und A.02)


Gebäude1) 
(-teile, -bereiche, 


-einrichtungen sowie 
-kenndaten)


Äußerer Blitzschutz Überspannungsschutz 
(innerer Blitzschutz) 


Potentialausgleich erforderlichBlitzschutz-
klasse nach 


DIN EN 
62305 (VDE 
0185-305)


Prüfintervalle 
in Jahren


be-
hörd-
liche 
Vor-
gabe


Emp-
fehlung 


des 
GDV


erforder-
lich


Ausführung nach  
DIN VDE 0100-443 und 


-534, DIN EN 62305 
(VDE 0185-305), DIN 
VDE 845 sowie VdS 
2031 und zusätzlich


Versammlungsstätten


BW, BY, BB, 
HH, HE, MV, 
NI, NW, SL, 
SN, ST, SH


Sportstätten (> 5000 
Besucher) III


BW, 
NI, 


NW ≤ 
3, ST 
≤ 5


3 X 


Stätten im Freien > 
1000 Besuchern III 3 X 


Räume mit gemeins-
amen Rettungsweg  


> 200 Besucher
III 3 X 


Raum, z. B. Oper, 
Theater, Diskothek, 


Kino, Gaststätte, 
Mehrzweckhalle > 200 


Besucher 


III 3 X 


Verwaltungsgebäude
X


Nutzfläche > 2000 m2 III 3 X


Verwaltungsgebäude, öf-
fentlich III 3 X


Wasserwerke


Pumpstationen X


Hochbehälter III 5 X


Leitwarte III 5 X


Windkraftanlagen (Sonder-
vorschriften beachten)


Elektrische Energiean-
lagen II 3 X  Online- 


Überwachung2)


Windmühlen III 5 X  


Wohnhäuser


Mehrfamilienhaus ab 
20 Whg. III 5 X VdS 2019


mit weicher  
Bedachung II 5 X VdS 2019


allgemein X VdS 2019


Stand 04/2015 – Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Anmerkungen bitte an den GDV (siehe Anhang B)
1) Sind die Gebäude zusammenhängend, d.h. bautechnisch und versorgungstechnisch (Vernetzung) miteinander verbunden, so gelten die Anfor-


derungen zum Blitzschutz generell für alle Gebäude und der Blitzschutz ist für alle Gebäude einheitlich mit der höchsten Blitzschutzklasse 
(auf das Objekt bezogen) auszuführen.


2) Fernsignalisierung des Überspannungsschutzes
3) Potentialsteuerung nach Abschnitt 7.2
4) Überspannungsschutzmaßnahmen, falls elektrische Einrichtungen vorhanden sind, z. B. Messeinrichtung, Beleuchtungsanlagen zum Zweck 


der Flugsicherheit
5) Einzelfallentscheidung
6) Metalldächer sind mit einer äußeren Blitzschutzanlage auszurüsten, da spätere Folgeschäden (Feuchteschäden durch Durchschläge in der 


Dachhaut) vermieden werden müssen. Die Prüffristen sind entsprechend dem Gebäudetyp, mind. aber 5 Jahre.


Anmerkung: Werden in der Tabelle keine Angaben gemacht, liegen keine allgemeinen Empfehlungen vor.


Tabelle A.03: Risikoorientierter Blitz- und Überspannungsschutz für Objekte
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Anhang B Literatur


Gesetze und Verordnungen,  
behördliche Richtlinien,  
Regeln und Empfehlungen


Baurechtliche Vorgaben der einzelnen Bundeslän-
der wie Landesbauordnungen, Sonderbauverord-
nungen und -richtlinien siehe VDI 3819 Blatt 1


Verein Deutscher Ingenieure e.V. 
Postfach 101139 
40002 Düsseldorf 
Internet: www.vdi.de


Bundesweite Regelungen wie Gesetze, Verord-
nungen, technische Regeln


Bundesanzeiger, Verlagsgesellschaft mbH, 
Postfach 1320, 53003 Bonn 
(oder Fachbuchhandel) 
Internet: www.bundesanzeiger.de


Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit – BGV


Carl Heymanns Verlag KG, 
Luxemburger Str. 449, 50939 Köln 
Internet: www.heymanns.com


Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte 
und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen


Richtlinie 1999/92/EG (ATEX 137) über Mindest-
vorschriften zur Verbesserung des Gesundheits-
schutzes und der Sicherheit der Arbeitnehmer, die 
durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet 
werden können 


Beuth Verlag GmbH 
10772 Berlin 
Internet: www.beuth.de


Normen


DIN VDE 0100 Errichten von Niederspannungsan-
lagen


 443 Schutzmaßnahmen, Schutz bei Überspan-
nungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder 
von Schalthandlungen


 534 Auswahl und Errichtung elektrischer Be-
triebsmitteln, Überspannungs-Schutzeinrich-
tungen


Reihe DIN EN 62305 (VDE 0185-305) Blitzschutz


Reihe DIN VDE 0845 Schutz von Fernmeldeanlagen 
gegen Blitzeinwirkungen, statische Aufladungen 
und Überspannungen aus Starkstromanlagen


VDE-Verlag GmbH:, Berlin – Offenbach 
Bismarckstr. 33 
10625 Berlin 
Internet: www.vde-verlag.de


VdS- GDV- Publikationen


VdS 2017 Überspannungsschutz für landwirt-
schaftliche Betriebe – Richtlinien zur Schadenver-
hütung


VdS 2019 Überspannungsschutz in Wohngebäu-
den – Richtlinien zur Schadenverhütung


VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in elek-
trischen Anlagen – Richtlinien zur Schadenverhü-
tung


VdS 2033 Elektrische Anlagen in feuergefährdeten 
Betriebsstätten und diesen gleichzustellende Ri-
siken – Richtlinien zur Schadenverhütung


VdS 2832 VdS-anerkannte EMV-Sachkundige – 
Verzeichnis


VdS 2833 Schutzmaßnahmen gegen Überspan-
nung für Gefahrenmeldeanlagen


VdS 3432 VdS-anerkannte Sachkundige für Blitz- 
und Überspannungsschutz sowie EMV-gerechte 
elektrische Anlagen (EMV-Sachkundige)


VdS Schadenverhütung Verlag 
Amsterdamer Straße 174, 50735 Köln 
Internet: www.vds.de
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Alle Tabellen haben den Stand 04/2015. Sie erhe-
ben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Anmer-
kungen bitte an 


Gesamtverband der Deutschen  
Versicherungswirtschaft e.V. – GDV 
Dipl.-Ing. Thomas Langer oder  
Dipl.-Ing. Karsten Callondann 
Abteilung Sach-, Technische-,  
Transport- und Luftfahrtversicherung 
– Schadenverhütung Sach – 
Wilhelmstraße 43/43G 
10117 Berlin


Tel.: 030/20 20 53 58 
Fax: 030/20 20 63 58 
E-mail: t.langer@gdv.de  


Tel.: 030/20 20 53 59 
Fax: 030/20 20 63 59 
E-mail: k.callondann@gdv.de  
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Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch  
andere Sicherheitsvorkehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach  


eigenem Ermessen festgelegten Konditionen akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen 
oder Richtlinien nicht entsprechen.


Kurzreferat


Die Richtlinien informieren den Landwirt darüber, in welchen Fällen ein Überspannungsschutz zu emp-
fehlen ist.
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Unverbindliche Richtlinien zur Schadenverhütung


Überspannungsschutz für 
landwirtschaftliche Betriebe


Überspannungsschutz – Warum?


Ein Schreckenszenario dürften für jeden Landwirt 
die Folgen eines Ausfalls


 der Fütterungs- und Lüftungsanlage für 500 
Mastschweine,


 der Melkanlage für 50 Milchkühe und/oder
 der Klimatisierung der Stallung mit 5000 Stück 


Geflügel


sein.


Moderne Landwirtschaft ist ohne Elektronik nicht 
mehr denkbar. Dadurch steigen die Schäden 
durch Überspannungen. Besonders betroffen 
sind Fütterungscomputer, Lüftungs- und Kühl-
anlagen, Melkeinrichtungen sowie Waagen. Die 
Gründe liegen in der Empfindlichkeit der Elektro-
nik sowie der fortschreitenden Vernetzung (siehe 
Bild 2) der Anlagen.


Derartige Schäden können durch fachgerecht ge-
planten und installierten Überspannungsschutz 
vermieden werden.


Ein vollständiger Überspannungsschutz für den 
gesamten Betrieb ist zwar machbar, aber kosten-
mäßig kaum vertretbar. Daher muss entschieden 
werden, welche Geräte geschützt werden sollen. 
Viele Elektrogeräte und fast alle technischen Be-
triebseinrichtungen haben eine elektrische Steu-
erung auf Schwachstrombasis und sind deshalb 
überspannungsgefährdet. Um einen wirkungs-
vollen Schutz für die wichtigsten Geräte und Be-
triebseinrichtungen zu erreichen, sollten diese 
einzeln am Gerät geschützt werden.


Ein effektiver Überspannungsschutz lohnt sich. 
Er verhindert Sachschäden und erhöht die Ver-
fügbarkeit. Die Aufwendungen hängen von der 
Größe des Betriebs ab. Mit Kosten in Höhe von 
rund 1.500.- bis 3.500.- Euro für einen mittleren 


landwirtschaftlichen Betrieb lassen sich sinnvolle 
Überspannungsschutzmaßnahmen umsetzen. 
Die Wirksamkeit des Schutzes hängt im Wesent-
lichen nicht vom finanziellen Aufwand ab, son-
dern vielmehr von der fachgerechten Auswahl 
und Montage der Überspannungsschutzgeräte.


Überspannungsschutz – Wann?


Nach dem heutigen Stand der Technik dienen als 
Entscheidungskriterien folgende Punkte:


 Schadenhäufigkeit – z. B. in den letzten fünf 
Jahren traten bereits mehrere Überspannungs-
schäden auf


 Größe des Betriebs – der Betrieb verfügt über 
eine umfangreiche technische Ausstattung


 Netzausläufer – der Betrieb bildet den letzten 
Anschluss an einer Versorgungsleitung


 Sicherheits- und lebenserhaltende Elektro-
nik – es sind z. B. Lüftungs-, Alarm- und Mel-
deanlagen vorhanden


 Datennetz – mehrere Gebäude sind über Da-
tenleitungen (Schwachstromleitungen) mitei-
nander vernetzt.


Grundsätzlich ist heutzutage in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb ein Überspannungsschutz 
erforderlich, um die Funktionalität und Verfüg-
barkeit der vorhandenen Technik und somit den 
Schutz der Tiere zu gewährleisten.


Überspannungsschutz – Wie?


Überspannungsschutz beruht auf dem Prinzip, 
dass ein Blitzstrom an der Elektronik eines Ge-
rätes vorbeigeführt wird. Diese Umleitung ist die 
einzige Möglichkeit, ein Gerät zu schützen. Da-
mit der Schutz funktioniert, müssen alle ein- und 
ausgehenden Leitungen eines Gerätes geschützt 
werden. Sollte eine von außen kommende Leitung 
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(nur auf ein Gerät bezogen) nicht berücksichtigt 
werden, ist die Schutzwirkung nicht gegeben.


Eine sachgemäße Planung, Festlegung der zu 
schützenden Bereiche und die Installation kann 
in der Regel nur von einem Elektriker unter Be-
rücksichtigung der Vorgaben der Geräteher-
steller erfolgen. Empfehlenswert ist hierzu die 
Dienstleistung einer qualifizierten Fachkraft in 
Anspruch zu nehmen, z. B. EMV-Sachkundige  
(siehe www.vds.de/emv).


Die Bedeutung der in diesem Merkblatt aufge-
führten Symbole ist der Tabelle 1 zu entnehmen.


Hinweis: Bei einer vorhandenen äußeren Blitz-
schutzanlage (Blitzableiter) wird dringend emp-
fohlen in der Einspeisung einen Blitzstromableiter 
Typ 1 vorzusehen.


Bild 2: Anlagen- und Geräteschutz für zwei Gebäude, die miteinander durch Datenleitungen vernetzt sind  
(HV = Hauptverteilung; UV = Unterverteilung; PAS = Haupterdungsschiene, alte Bezeichnung: Potentialaus-
gleichsschiene; PE = Schutzleiterschiene im Verteiler)


UV
Fütterungs-
computer


Stall Wohngebäude


HV


PC


Strom-
anschluss


PEPE


PASPAS


Symbol Überspannungsschutzgerät


Überspannungsschutzgerät Typ 2 
(ehemals C-Ableiter, Anlagenschutz, 
Mittelschutz)


Überspannungsschutzgerät Typ 3 
(ehemals D-Ableiter, Geräteschutz, 
Feinschutz)


Überspannungsschutzgerät für Da-
tenleitungen (Kategorie C2)


Überspannungsschutzgerät  
für Steuerleitungen / Signalleitungen 
(Kategorie D1 oder C2)


Überspannungsschutzgerät für Tele-
fonanlagen, Kombiableiter für 230 V 
(Typ 3) und Telefonleitung (Kategorie 
C2)


Tabelle 1: Symbole für Überspannungs- 
schutzgeräte


Bild 1: Schutzprinzip einer Stalllüftung mit Schutzge-
räten


Eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD), 
auch FI-Schalter oder kurz FI genannt, bietet 
keinen Überspannungsschutz. Der FI-Schalter 
ist notwendig, um gefährliche Fehlerströme im 
Bruchteil einer Sekunde abzuschalten. Über-
spannungen können nur durch Überspannungs-
schutzgeräte, die tausendmal schneller als ein 
FI-Schalter sind, beherrscht werden.


Hinweis: Schaltet der FI-Schalter bei einem Gewit-
ter häufig ab, muss die Anlage durch einen Elektri-
ker überprüft werden.


Überspannungsschutz – Wo?


Die zu schützenden Geräte sind festzulegen, und 
in jeder zugehörigen Verteilung sind Überspan-
nungsschutzgeräte  Typ 2 vorzusehen, um en-
ergiereiche Überspannungen abzuleiten.
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Fallbeispiele
Anhand der nachfolgenden Beispiele wird aufge-
zeigt, wie mögliche Festlegungen für einen Über-
spannungsschutz aussehen könnten.


Mittels der Tabelle 2 sind beispielhaft Festle-
gungen getroffen worden, welche Geräte in den 
einzelnen Gebäuden eines Betriebes geschützt 
werden sollten.


Hinweis: Für die Geräte ist in der zugehörigen 
Elektroverteilung ein Anlagenschutz (Ableiter Typ 
2 oder Typ 1 und Typ 2) vorzusehen.


Typ Gerät Gebäude I Gebäude II Gebäude III


 Fütterungscomputer X X


 Lüftungsanlage / Lüftungscomputer X


 Melkanlage X


Kühlanlage X


Melde- / Alarmanlage X


1) Telefonwählgerät X X


 Waage X


Weidezaunanlage X


 1) PC X


1) Telefonanlage / Fax X


1) Im Kombiableiter  ist der Ableiter  enthalten. Für  können auch einzelne Ableiter bestehend aus  und  verwendet 


werden.


Tabelle 2: Festlegungstabelle


M


Steuer-/Signal-
leitungen


Steuer-/Signal-
leitungen


Steuer-/Signal-
leitungen


Fütterungs-
computer


Lüftungs-
anlage


Melde-/
Alarm-
gerät


Telefon-
wähl-
gerät


Telefonleitung


UV


Datenleitung


(PC im Wohngebäude)


Auswerte-
elektronik


Waage


PE


PAS


Strom-
anschluss


Beispiel: Schweinestall (Gebäude I)


Bild 3: Überspannungsschutz für einen Schweinestall
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Beispiel: Wohngebäude (Gebäude II)


Bild 4: Überspannungsschutz für ein Wohngebäude


Beispiel: Kuhstall (Gebäude III)


HV


Stall


Stall


PC


Telefon-
anlage/
Fax


Telefon-
wähl-
gerät


Telefonleitung


PE


PAS


Stall


Stromanschluss


(z.B. Lüftungs-
anlage)


Unterverteilung (UV)


Bild 5: Überspannungsschutz für einen Kuhstall


HV


Kühlanlage


Melkanlage


Fütterungs-
computer


PE


PAS


Stroman-
schluss


Weide-
zaun-
gerät


Hüteseite


PC
Wohngebäude


PC
Wohngebäude


Datenleitung


Datenleitung
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Bild 6: Überspannungsschutz für eine Waage


Bild 7: Überspannungsschutz für eine Weidezaunan-
lage


Stromanschluss
Weide-
zaun-
gerät


Hüteseite


Beispiel: Waage (am Gebäude I)


Die Messdosen oder Wägezellen sind sehr emp-
findliche Geräte. Die Wiegestäbe stellen die Ver-
bindung zwischen dem Fundament der Grube 
und der Brücke her. Daher ist es notwendig, dass 
ein Potentialausgleich an den Wiegestäben ge-
schaffen wird. Die Verbindung wird mit einer z. B. 
6 mm² Kupferleitung an jedem Wiegestab erstellt. 
Der Potentialausgleich der Unterverteilung ist mit 
dem Metall der Brücke zu verbinden, z. B. mit ei-
ner 16 mm² Kupferleitung (Korrosionsschutz be-
achten).


Der Stromanschluss ist mit einem Überspan-
nungsschutzgerät  Typ 3 zu schützen. Die 
Messleitungen sind in Abstimmung mit dem Waa-
genhersteller mit Überspannungsschutzgeräten 


 zu beschalten.


Beispiel: Weidezaunanlage  
(am Gebäude III)


Die Weidezaunanlage stellt ein besonderes Risi-
ko dar, weil sie durch ihre räumliche Ausdehnung 
wie eine Antenne wirkt, in die Blitze einschlagen 
oder Spannungen induziert werden können. Um 
einen Schutz sowohl für die elektrische Anlage 
als auch für das Weidezaungerät zu erzielen, ist 
die Netz- und Hüteseite zu schützen.


Der Stromanschluss ist mit einem Überspan-
nungsschutzgerät  Typ 3 zu schützen. In der 


zugehörigen Unterverteilung (UV) ist ein Über-
spannungsschutzgerät  Typ 2 vorzusehen.


Vom Weidezaungeräte-Hersteller gibt es spezielle 
Schutzeinrichtungen , die auf der Hüteseite vor 
Überspannungen schützen.


Messleitung


Auswerte-
elektronik


Strom-
anschluss


BrückeWiegestab


16 mm Cu-Leiter2


PAS


PE


Armierung


Abgrenzung zu den Normen


Die Auswahl berücksichtigt die notwendigen 
Überspannungsschutzmaßnahmen, um wieder-
kehrende Schäden (Alltagsschäden) zu vermei-
den und für den landwirtschaftlichen Betrieb not-
wendige Funktionen zu erhalten. Das dargestellte 
Konzept stellt eine wirtschaftlich und sicherheits-
technisch vertretbare Lösung dar. Für einen opti-
malen Blitz- und Überspannungsschutz sind wei-
tergehende Normen, Vorschriften und Gesetze 
zu beachten.
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Anhang Literatur


Normen


DIN VDE 0100 Errichten von Niederspannungs-
anlagen


 Teil 443 Schutzmaßnahmen; Schutz bei Über-
spannungen infolge atmosphärischer Einflüs-
se oder von Schaltvorgängen


 Teil 540 Auswahl und Errichtung elektrischer 
Betriebsmittel; Erdungsanlagen, Schutzleiter 
und Schutzpotentialausgleichsleiter


 Teil 534 Auswahl und Errichtung elektrischer 
Betriebsmittel – Trennen, Schalten und Steu-
ern; Überspannungs-Schutzeinrichtungen


DIN EN 62305-1 VDE 0185- 305-1 Blitzschutz; 
Allgemeine Grundsätze


DIN EN 62305-2 VDE 0185-305-2 Blitzschutz; 
Risiko-Management


DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3 Blitzschutz; 
Schutz von baulichen Anlagen und Personen


DIN EN 62305-4 VDE 0185-305-4 Blitzschutz; 
Elektrische und elektronische Systeme in bau-
lichen Anlagen


DIN EN 61643-11 VDE 0675-6-11 Überspan-
nungsschutzgeräte für Niederspannung; Über-
spannungsschutzgeräte für den Einsatz in Nie-
derspannungsanlagen -Anforderungen und Prü-
fungen


DIN EN 61643-21 VDE 0845-3-1 Überspan-
nungsschutzgeräte für Niederspannung; Über-
spannungsschutzgeräte für den Einsatz in Te-
lekommunikations- und signalverarbeitenden 
Netzwerken; Leistungsanforderungen und Prüf-
verfahren
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GDV- und VdS-Publikationen


VdS 2019 Überspannungsschutz in Wohngebäu-
den


VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in 
elektrischen Anlagen, Richtlinien zur Schaden-
verhütung


VdS 3428 Überspannungsschutzgeräte (Ablei-
ter), Anforderungen und Prüfmethoden
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Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor-
kehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen 
akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.


Zusammenfassung


Diese Richtlinien enthalten Anforderungen an Planung, Auswahl, Errichtung sowie Betrieb von Kabel- und 
elektrischen Leitungsanlagen (im Nachfolgenden kurz Leitungsanlagen genannt) und wenden sich an die 
betreffenden Elektrofachkräfte. 


Die nachfolgend beschriebenen Anforderungen sind Mindestanforderungen und gelten sowohl während 
der Bauphase als auch bei Betrieb und bei Änderungen bestehender Anlagen.


Ziel ist es, Wege aufzuzeigen, wie der Entstehung von Bränden, deren Ausdehnung und den Folgeschäden 
durch Rauch, aggressive und toxische Brandgase sowie Löschmittel vorgebeugt werden kann.
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1 Anwendungsbereich 


Diese Richtlinien gelten für die Planung, Auswahl, 
Errichtung sowie den Betrieb von Kabel- und elek-
trischen Leitungsanlagen (im Nachfolgenden kurz 
Leitungsanlagen genannt, siehe Abschnitt 4.5) und 
wenden sich insbesondere an Elektrofachkräfte. 


Ihre Anwendung entbindet nicht von der Beach-
tung der einschlägigen DIN-Normen und sonstiger 
Regeln bzw. Vorschriften. Gesetzliche und behörd-
liche Vorschriften sowie die Vereinbarungen mit 
dem Versicherer bleiben unberührt.


Die Richtlinien sollen auch während der Bauphase 
sowie bei bestehenden Anlagen Anwendung finden.


2 Allgemeines


Leitungsanlagen müssen so geplant, ausgewählt, 
errichtet und betrieben werden, dass von ihnen 
keine Gefahr ausgeht, also der Entstehung oder 
Ausbreitung von Bränden und deren Folgeschäden 
vorgebeugt wird.


3 Schadenursachen


Die Brandentstehung oder -ausbreitung bei Lei-
tungsanlagen kann häufig auf folgend genannte 
Ursachen zurückgeführt werden:


 unsachgemäße Verlegung und/oder unzurei-
chende Sicherheitsabstände zu äußeren Wär-
mequellen (DIN VDE 0100-520) 


 fehlerhafte und/oder verschmutzte elektrische 
Verbindungen (DIN VDE 0100-520)


 Überlast (DIN VDE 0100-430, VdS 2349-1)
 widerstandsbehaftete Kurzschlüsse und 


Lichtbogenkurzschlüsse, z. B. infolge von 
Isolations fehlern (VdS 2349-1)


 Beschädigungen der Leitungsanlagen durch äu-
ßere thermische, mechanische und chemische 
Einflüsse wie z. B. Wärmestrahlung, Hitze oder 
Kälte, zu kleine Biegeradien oder scharfkantige 
Unterlagen, Beaufschlagung mit Sonnenlicht 
(UV-Strahlung), Chemikalien sowie andere ag-
gressive Medien (DIN VDE 0100-520)


 Entzündung der Kabel- und Leitungsisolie-
rung durch äußere thermische Einflüsse wie 
z. B. Schweißen oder sonstige feuergefähr-
liche Arbeiten (VdS 2008, VdS 2047)


 unzureichende Wärmeableitung, z. B. infolge 
von Leitungshäufungen und/oder Schmutzab-
lagerungen sowie Verlegung in wärmedäm-
menden Materialien (DIN VDE 0298-4,  
DIN VDE 0100-430, VdS 2023)


 Beschädigungen durch Tiere (DIN VDE 0100-520)
 fehlende oder unzureichende Kabelabschot-


tungen (DIN VDE 0100-520, VdS 2234).
 Reduzierung des Isolationsvermögens durch 


Alterung
 unzulässige Nähe zu blitzstromführenden Tei-


len, z. B. Ableiter, Fangeinrichtungen


4 Begriffe


4.1 Brandabschnitte 


Brandabschnitte werden von einem oder mehre-
ren Gebäuden, Gebäudeabschnitten oder Lägern 
im Freien gebildet, die untereinander keine, jedoch 
zu anderen Gebäuden, Gebäudeabschnitten oder 
Lägern eine räumliche oder bauliche Trennung 
aufweisen. Siehe Publikation „Brand- und Kom-
plextrennwände“ (VdS 2234).


4.2 Brandlast


Brandlast ist die Wärmemenge (kJ bzw. MJ), die 
bei der vollständigen Verbrennung aller brenn-
baren Baustoffe und aller anderen brennbaren Ma-
terialien (die sich in der Regel in einem Gebäude 
befinden) freigesetzt wird.


Hinweis: 


Ein Maß für die Brandlast pro m² ist der Heizwert 
der brennbaren Materialien in kWh/m² (1 kWh/m² 
entspricht 3,6 MJ/m²).


4.3 Installationskanäle 


Installationskanäle sind bauliche Anlagen zur Auf-
nahme von Leitungsanlagen und sonstigen Rohr-
leitungen sowie anderen Installationen, die in der 
Regel waagerecht unterhalb von Räumen oder im 
Freien im Erdboden verlaufen.


Hinweis:


Elektroinstallationskanäle sind vorgefertigte In-
stallationsteile (Baueinheiten) nach DIN 40150 
und gelten als elektrische Betriebsmittel nach der 
Normenreihe DIN EN 50085 VDE 0604 (Elektroin-
stallationskanalsysteme für elektrische Installati-
onen). Sie können aus Kunststoffformmassen und/
oder Metall bestehen. Eine Baueinheit besteht aus 
einem Unterteil und einer Abdeckung.
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Es können Halteklammern und Trennwände dazu 
gehören. Elektroinstallationskanäle sind Instal-
lationskanäle ausschließlich für Kabel und elek-
trische Leitungen.


Installationskanäle geprüft nach DIN 4102-11 sind 
nicht begehbare, vorwiegend waagerechte Bauteile 
zur Umhüllung von Elektroinstallationen, die durch 
mehrere Räume hindurchgehen können. Sie wer-
den gemäß DIN 4102-11 geprüft und in Feuerwi-
derstandsklassen eingeteilt. Die Einteilung erfolgt 
durch Angabe der Feuerwiderstandsdauer in Minu-
ten (I 30, I 60, I 90 oder I 120).


4.4 Installationsschächte 


Installationsschächte sind bauliche Anlagen zur 
Aufnahme von Leitungsanlagen, Rohrleitungen 
und anderen Installationen. Sie verlaufen in der 
Regel senkrecht durch mehrere Geschosse.


Hinweis:


Installationsschächte im Sinne von DIN 4102-11 
sind vom übrigen Baukörper getrennte oder auf 
den Geschoßdecken aufgesetzte Bauteile. Sie wer-
den unterschieden nach:


 solchen nur für nichtbrennbare Installationen, 
 solchen für beliebige Installationen sowie 
 Elektroinstallationsschächten.


Installationsschächte werden gemäß DIN 4102-11 
geprüft und in Feuerwiderstandsklassen eingeteilt. 
Die Einteilung erfolgt durch Angabe der Feuerwi-
derstandsdauer in Minuten (I 30, I 60, I 90 oder I 120).


4.5 Leitungsanlagen 


Leitungsanlagen bestehen aus Kabeln, elektri-
schen Leitungen, Stromschienen, Schienenver-
teiler, dem zugehörigen Installationsmaterial wie 
Klemmen, Elektroinstallationsdosen, -kästen, 
-rohren sowie -kanälen, Tragekonstruktionen 
(z. B. Kabelpritschen) und dem erforderlichen 
Befestigungs material. Zu diesen Anlagen gehören 
auch Hausanschlusseinrichtungen, Verteilungen 
sowie deren dazugehörigen Mess-, Steuer- und 
Regeleinrichtungen. Bauliche Bestandteile von 
Leitungsanlagen sind Kabelabschottungen, Instal-
lationskanäle und -schächte, Kabelgeschosse und 
-böden sowie Kabelbeschichtungen.


4.6 Kabelböden (Doppelböden) 


Kabelböden sind Konstruktionen, bei denen auf 
Unterkonstruktionen – überwiegend metallenen 
Ständern – Bodenplatten aufgelegt sind. Der da-
durch entstehende Hohlraum dient im Allgemei-
nen zur Aufnahme von Leitungsanlagen.


Hinweis:


Anforderungen an Doppelböden sind in der Mu-
ster-Systembödenrichtlinie (MSysBöR) erfasst. 
In dieser werden Doppelböden auch als System-
böden bezeichnet.


4.7 Kabelgeschosse 


Kabelgeschosse sind begehbare bauliche Anlagen, 
in denen Leitungsanlagen aus darüber- oder dar-
unterliegenden elektrischen Anlagen, z. B. Leit-
warten, Schaltanlagen und Antriebsmaschinen, 
verlaufen.


4.8 Kabelkanäle 


Kabelkanäle sind bauliche Anlagen zur Aufnahme 
von Leitungsanlagen, die in der Regel waagerecht 
oder unterhalb von Räumen im Bodenbereich oder 
im Freien im Erdboden verlaufen.


4.9 Kabelabschottungen 


Kabelabschottungen verschließen die für die 
Durchführung von Leitungsanlagen erforderlichen 
Öffnungen durch Decken sowie Wände und verhin-
dern im Brandfall die Ausbreitung von Feuer so-
wie Rauch in angrenzende Bereiche. Die Abschot-
tungen werden entsprechend der Prüfung nach 
DIN 4102-9 in Feuerwiderstandsklassen von S 30 
bis S 180 klassifiziert und müssen vom Deutschen 
Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin, allgemein 
bauaufsichtlich zugelassen sein.


4.10 Kabelschächte 


Kabelschächte sind bauliche Anlagen, die dazu 
dienen, Leitungsanlagen aufzunehmen, die in der 
Regel senkrecht und durch mehrere Geschosse 
verlaufen.
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4.11 Musterrichtlinie über brandschutztech-
nische Anforderungen an Leitungsanlagen 
(MLAR)


Die MLAR ist das Muster einer Leitungsanlagen-
richtlinie. Sie wird von der „Konferenz der für 
Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen 
Minister und Senatoren der Länder (ARGEBAU)“ 
erarbeitet und herausgegeben und in der Regel 
von den Baubehörden der Bundesländer komplett 
oder mit geringen Änderungen übernommen. In-
halt dieser Richtlinie sind die Anforderungen an


 die Leitungsverlegung in Flucht- und 
Rettungs wegen einschließlich der 
Errichtungs anforderungen für Verteiler  
in diesen Bereichen,


 die Führung von Leitungen durch Wände  
und Decken, an die brandschutztechnische 
Anforderungen gestellt sind,


 den Funktionserhalt von elektrischen 
Leitungs anlagen im Brandfall.


Über die brandschutztechnischen Qualitäten von 
üblichen Kabel- und Leitungstypen gibt Anhang B 
Auskunft.


5 Planung und Errichtung 


5.1 Gesetzliche Bestimmungen, Normen, 
Richtlinien und Sicherheitsvorschriften 


Bei der Planung sowie Errichtung von Leitungs-
anlagen sind außer diesen und den folgend ge-
nannten Richtlinien die brandschutztechnischen 
Rechtsvorschriften, die behördlichen Auflagen und 
die DIN VDE-Bestimmungen zu beachten. 


Dies sind im Wesentlichen die


 Landesbauordnungen, Sonderbauverordnungen 
und ggf. spezielle Richtlinien, z. B. die im jewei-
ligen Bundesland geltende Leitungsanlagen-
richtlinie,


 Normenreihe DIN VDE 0100, Errichten von Nie-
derspannungsanlagen,


 DIN EN 61936-1 VDE 0101-1, Starkstromanlagen 
mit Nennwechselspannungen über 1 kV,


 Normenreihe DIN VDE 0105, Betrieb von elektri-
schen Anlagen,


 VdS 2046, Sicherheitsvorschriften für elektrische 
Anlagen bis 1000 Volt,


 VdS 2349-1, Auswahl von Schutzeinrichtungen 
für den Brandschutz in elektrischen Anlagen,


 VdS 2349-2, EMV-gerechte Errichtung von Nie-
derspannungsanlagen,


 VdS 2023, Elektrische Anlagen in baulichen An-
lagen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen,


 VdS 2033, Elektrische Anlagen in feuergefähr-
deten Betriebsstätten und diesen gleichzustel-
lende Risiken.


5.2 Grundsätzliche Anforderungen 


5.2.1 Grundsätzliche Anforderungen an Lei-
tungsanlagen werden in VDE-Normen beschrie-
ben. Beispiele und weitere Erläuterungen sind in 
Anhang A zu finden. Hervorzuheben sind die Be-
rücksichtigung


 von notwendigen Biegeradien in Abhängig-
keit von Leitungsart und -querschnitt nach 
DIN VDE 0100-520:2013-06, Abschnitt 521.10.2 
und 521.10.3,


 von Befestigungsabständen in Abhängig-
keit von Leitungsart und -querschnitt nach 
DIN VDE 0100-520:2013-06, Abschnitt 521.10.2 
und 521.10.3,


 der Strombelastbarkeit in Abhängigkeit von 
Verlegeart, Leitungsart und -querschnitt 
(unter Berücksichtigung eines Gleichzei-
tigkeitsfaktors) sowie Häufung und Umge-
bungstemperatur nach DIN VDE 0298-4 und 
DIN VDE 0100-430,


Hinweis: Bei Eigenerzeugungsanlagen, z. B. PV-
Anlagen, Biogasanlagen, ist der Gleichzeitigkeits-
faktor in der Regel mit 1,0 anzunehmen.


 der maximalen Leitungslänge in Abhängigkeit 
des Spannungsfalls nach DIN VDE 0100-520 
und DIN 18015-1, 


 des Schutzes bei Überstrom  
(DIN VDE 0100-430) 


 des Schutzes gegen elektrischen Schlag  
(DIN VDE 0100-410).


5.2.2 Leitungsanlagen sind so anzuordnen, 
zu schützen und die Leiterquerschnitte so zu be-
messen, dass sie weder bei vorschriftsgemäßem 
Betrieb noch im Fehlerfall mechanisch und/oder 
thermisch beschädigt werden.


5.2.3 Die gemäß Normenreihe DIN VDE 0298 
oder Herstellerangabe dauernd zulässige Betriebs-
temperatur für Kabel und elektrische Leitungen 
darf im Normalbetrieb nicht überschritten werden; 
unter Umständen ist es erforderlich, zusätzliche 
Maßnahmen für eine Wärmeableitung zu treffen, 
z. B. Verlegung auf Abstand, Klima- oder Lüftungs-
anlage.


5.2.4 Leitungsanlagen müssen gegen Umge-
bungs- und Betriebseinflüsse wie hohe Tempera-
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turen, Ablagerungen (z. B. Staub, Sägespäne und 
Schmierstoffe), Funken, Schweißperlen z. B. durch 
ausreichenden Abstand oder Abdeckungen ge-
schützt werden.


5.2.5 Leitungsanlagen sollen aus brandschutz-
technischen Gründen so geplant und errichtet 
werden, dass ein dauerhafter Kontakt mit leicht 
entzündlichen Stoffen vermieden wird. Bezüglich 
der Begriffsbestimmung „leicht entzündlicher 
Stoffe“ siehe Publikation VdS 2033. 


5.2.6 Ist kein Schutz gegen Überstrom nach 
DIN VDE 0100-430 vorhanden, sind Kabel und Lei-
tungen gemäß VdS 2033 kurz- und erdschluss-
sicher zu verlegen.


5.2.7 In Installationskanälen und -schächten so-
wie sonstigen Hohlräumen, die nicht ausschließ-
lich zur Aufnahme von Leitungsanlagen bestimmt 
sind, muss deren Verlegung so erfolgen, dass be-
nachbarte Anlagenteile wie Wasser- und Dampflei-
tungen keine schädigenden Einflüsse ausüben 
können. 


In Kanälen und Schächten mit brennbaren Rohrlei-
tungen, z. B. Druckluft in PE-Rohren, oder Rohrlei-
tungen mit brennbaren Medien, z. B. Ölleitungen, 
dürfen Kabel und Leitungen nicht verlegt werden.


5.2.8 Kabel und Leitungen sollten nicht an Tei-
len anderer Gewerke, z. B. Rohrleitungen, befe-
stigt werden, damit durch thermische oder mecha-
nische Einwirkungen von diesen Teilen oder durch 
Arbeiten an diesen Teilen, z. B. Austausch bzw. Re-
paratur, die Leitungsanlage nicht gefährdet wird.


5.2.9 Kabel und Leitungen sind möglichst von 
unten in Schalt- und Steuerschränke einzuführen, 
um das Eindringen von Wasser oder Schmutz zu 
vermeiden.


5.2.10 Um die elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV) zu gewährleisten, sind die Hinweise in der 
Publikation „EMV-gerechte Errichtung von Nieder-
spannungsanlagen“ (VdS 2349-2) zu beachten.


5.2.11 In Bereichen, in denen Beschädigungen 
durch den Betriebsablauf oder durch Tiere zu er-
warten sind, sind geeignete Maßnahmen erforder-
lich wie 


 die Auswahl der Kabel- und Leitungsanlage 
mit erhöhten mechanischen Eigenschaften, 
z. B. NYCWY, 


 die Auswahl eines geeigneten Errichtungsortes 
oder einer geeigneten Verlegeart, z. B. Unter-
putzverlegung, 


 zusätzlicher mechanischer Schutz, z. B. Kanä-
le oder Rohre, insbesondere in Fahrbereichen 
von Flurförderfahrzeugen bis zu einer Höhe 
von mindestens 2,50 m.


5.2.12 Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen 
wie z. B. Kabelabschottungen, Feuerschutzab-
schlüsse, Kabel- und Leitungskanäle sind bereits 
während der Errichtung der Leitungsanlagen für 
fertiggestellte Teilbereiche vorzunehmen.


5.2.13 Informationen zum Schutz von Kabeln 
und Leitungen gegen Isolationsfehler oder zum 
Schutz bei Isolationsfehlern enthalten VdS 2033 
und VdS 2349-1. Ein Isolationsfehlerschutz sollte 
in allen Bereichen angewendet werden, wo äußere 
Einflüsse, die zu Beschädigungen von Leitungsan-
lagen führen können, wahrscheinlich sind.


5.2.14 Da die Gefahr besteht, dass durch eine 
punktuelle Belastung die Isolation von Kabeln und 
Leitungen beschädigt wird, sind Kabelbinder für 
deren vertikale Befestigung nicht geeignet. Dies 
trifft auch auf horizontale Verlegungen zu, wenn 
das Eigengewicht der Kabel und Leitungen durch 
Kabelbinder gehalten wird.


5.2.15 Verlegung in Dachbereichen


Werden Kabel und Leitungen unbefestigt auf Dach-
flächen verlegt, besteht durch Witterungseinflüsse 
die Gefahr einer mechanischen Beschädigung der 
Isolation sowie der Dachfläche. Die unbefestigte 
Verlegung von Kabeln und Leitungen auf Dachflä-
chen ist daher unzulässig. Alternativ können z. B. 
auf Flachdächern aufgeständerte Kabelkanäle 
verwendet werden. Ein ausreichender Abstand zur 
wasserführenden Dachschicht ist einzuhalten.


5.2.16 Verlegung oberhalb der Zwischendecke


Werden Kabel und Leitungen oberhalb der Zwi-
schendecke verlegt, sind sie so zu befestigen, dass 
die Zwischendecke nicht mit deren Gewicht belas-
tet wird. Ist die Zwischendecke einer Feuerwider-
standklasse zugeordnet, z. B. F 30, müssen die 
Befestigungselemente der Kabel und Leitungen 
einen Funktionserhalt über die Zeit entsprechend 
der Feuerwiderstandklasse aufweisen. 


5.3 Leitungsdurchführungen durch Wände 
und Decken


5.3.1 Leitungsdurchführungen durch Wände 
und Decken ohne brandschutztechnische Anfor-
derungen sind mit nichtbrennbaren Materialien zu 
verschließen.
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5.3.2 Leitungsdurchführungen durch Wände 
und Decken mit Anforderungen an die Feuerwider-
standsklasse (z. B. feuerhemmend F 30, hochfeu-
erhemmend F 60 oder feuerbeständig F 90).


5.3.2.1 Wände und Decken sind so zu verschlie-
ßen, dass die Feuerwiderstandsdauer der durch-
brochenen Bauteile nicht gemindert wird.


5.3.2.2 Werden einzelne Kabel oder Leitungen 
durch Wände oder Decken geführt, so sind die 
Durchführungsöffnungen mit Baustoffen aus Mi-
neralfasern oder mit einer im Brandfall aufschäu-
menden Brandschutzmasse vollständig zu ver-
schließen.


Werden andere Stoffe verwendet, so müssen diese 
eine Schmelztemperatur von mindestens 1.000 °C 
aufweisen.


5.3.2.3 Werden Leitungsanlagen durch Wände 
oder Decken geführt, an die brandschutztech-
nische Anforderungen gestellt werden, sind allge-
mein bauaufsichtlich zugelassene Kabelabschot-
tungen erforderlich. 


5.3.2.4 Durchführungen durch Brandwände sind 
mit Kabelabschottungen mindestens der Feuer-
widerstandsklasse S 90 gemäß DIN 4102-9 zu ver-
schließen. An Durchführungen in Komplextrenn-
wänden werden höhere Anforderungen gestellt 
(siehe VdS 2234). Ob an Wände und Decken brand-
schutztechnische Anforderungen gestellt werden, 
ist bei dem für das Bauobjekt Verantwortlichen, 
z. B. dem Architekten oder dem leitenden Bauin-
genieur, zu erfragen. 


5.3.2.5 Die Kabelabschottungen sind nach den 
Bestimmungen der allgemein bauaufsichtlichen 
Zulassung sowie den Herstellerangaben auszu-
führen.


5.3.2.6 Die Zulassung des Kabelschotts muss in 
Kopie auf der Baustelle vorhanden sein.


5.3.2.7 Kabelschotts dürfen maximal bis 60 % 
belegt werden. Ist eine höhere Belegung möglich, 
muss dies durch die allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung (ABZ) des Kabelschotts belegt sein.


5.3.2.8 Jede zugelassene Abschottung muss dau-
erhaft mit einem Schild gekennzeichnet sein. Fol-
gende Angaben müssen auf dem Schild enthalten 
sein:


 Bezeichnung der Abschottung
 Feuerwiderstandsklasse
 DIBt Zulassungsnummer


 Name desjenigen, der die Abschottung  
errichtet hat


 Herstellungsjahr der Abschottung


5.3.2.9 Der Errichter muss mit einer sogenann-
ten Übereinstimmungserklärung bestätigen und 
dokumentieren, dass er die Abschottung zulas-
sungsgerecht eingebaut hat. 


5.3.2.10 Leitungsanlagen in Kanälen oder Schäch-
ten dürfen durch Wände und Decken, an die brand-
schutztechnische Anforderungen gestellt werden, 
ohne Abschottungsmaßnahmen nur hindurchge-
führt werden, sofern diese mindestens die Feuer-
widerstandsklasse des durchdrungenen Bauteils 
aufweisen. Die Kanäle und Schächte sind z. B. 
nach DIN 4102-11, auszuwählen.


5.3.2.11 Kabelabschottungen sind so auszuwäh-
len, dass Erweiterungen (Nachverlegungen) ohne 
Beschädigung der bereits verlegten Kabel und Lei-
tungen möglich sind.


5.3.2.12 Werden bei Kabelabschottungen nach-
träglich Änderungen der Leitungsbelegung vorge-
nommen, sind die dabei entstehenden Öffnungen 
so zu verschließen, dass der bestimmungsgemäße 
Zustand der Abschottung wiederhergestellt wird.


5.3.2.13 Leitungsanlagen und Rohrleitungen dür-
fen nur in allgemein bauaufsichtlich zugelassenen 
Kombischotts gemeinsam verlegt werden. 


5.3.2.14 Werden mehrere Kabelabschottungen 
nebeneinander installiert, sind Mindestabstän-
de nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassung (ABZ) einzuhalten. Bei Sandtassen muss 
der Abstand zwischen Abschottungen durch einen 
Pfeiler aus mindestens 24 cm dickem Mauerwerk 
oder mindestens 14 cm dickem Beton sicherge-
stellt werden. 


5.3.2.15 Für Kabelkanäle und Installationskanäle, 
die unterhalb von Brandwänden und Komplex-
trennwänden, z. B. in der Bodenplatte, durchge-
führt werden, sind Abschottungen mindestens der 
Feuerwiderstandsklasse der darüberliegenden 
Wand vorzusehen.


5.3.2.16 Um während der Bauzeit die Gefahr einer 
Brandausbreitung in andere Gebäudeabschnitte, 
Brandabschnitte oder Geschosse zu verhindern, 
sind die Wand- und Deckendurchbrüche mit dafür 
allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Kabel-
abschottungssystemen zu verschließen, z. B. mit 
Brandschutzkissen. 
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5.3.2.17 Werden Kabel und Leitungen durch Kabel-
abschottungen hindurchgeführt, sind diese bzw. 
deren Tragesysteme, z. B. Kabelwannen, vor und 
hinter dem Schott ausreichend zu befestigen, da-
mit das Schott bei einem Brand nicht durch ther-
mische Bewegungen der Leitungsanlage vorzeitig 
beschädigt wird. Es wird empfohlen, für diese Ka-
bel und Leitungen Verlegesysteme zu verwenden, 
die eine bauaufsichtliche Zulassung im Zusam-
menhang mit Kabeln und Leitungen mit integrier-
tem Funktionserhalt besitzen.


Kabelträgersysteme, z. B. Kabelwannen, dürfen 
nur durch Kabelabschottungen geführt werden, 
wenn dieser Einsatz durch die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung (ABZ) abgedeckt ist. Ist eine 
durchgehende Verbindung der Trassen z. B. im 
Zusammenhang mit Maßnahmen für die elektro-
magnetische Verträglichkeit erforderlich, so sollte 
dies auf andere Weise erfolgen, z. B. mit entspre-
chenden Massebändern.


5.4 Kanäle, Schächte, Kabelgeschosse und 
-böden 


5.4.1 Die Bemessung ist so vorzunehmen, dass 
kein Wärmestau entsteht. Gegebenenfalls ist für 
Be- und Entlüftung zu sorgen. Es ist ein ausrei-
chender Raum für spätere Erweiterungen einzu-
planen.


5.4.2 Sie sind so auszuwählen und zu errich-
ten, dass keine Fremdstoffe, z. B. Staub, Funken, 
Schweißperlen, eindringen können.


5.4.3 Es wird der Einbau einer Brandmeldean-
lage empfohlen, siehe Publikation „Automatische 
Brandmeldeanlagen” (VdS 2095). Bei ausge-
dehnten Anlagen, z. B. begehbaren Kabelkanälen 
oder Kabelgeschossen, sollten ortsfeste Löschan-
lagen installiert werden. Bei Anlagen mit räumlich 
begrenzter Ausdehnung (< 200 m²) sollten groß-
volumige fahrbare Feuerlöschgeräte vorgehalten 
werden oder Einrichtungen für tragbare Lösch-
geräte, z. B. Feuerlöscher, vorgesehen werden. 
Gefahrenhinweise und Einsatzbeschränkungen 
zum Einsatz von Feuerlöschgeräten sind der Norm 
„Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung 
im Bereich elektrischer Anlagen“ (DIN VDE 0132) 
zu entnehmen.


5.4.4 Es sind Brandabschnitte nach Landesbau-
ordnung (LBO) durch Brandwände gemäß Publika-
tion VdS 2234 zu bilden. Nach Musterbauordnung 
(MBO) § 30 darf die Brandabschnittslänge 40 m 
nicht überschreiten. 


5.4.5 Ist eine automatische Feuerlöschanlage 
vorgesehen, können größere Brandabschnitte von 
maximal 100 m Länge entsprechend der Publikati-
on „VdS CEA-Richtlinien für Sprinkleranlagen, Pla-
nung und Einbau” (VdS CEA 4001) gebildet werden.


5.4.6 Begehbare Kabelkanäle und -geschosse 
sind als eigene Brandabschnitte auszubilden, sie-
he Publikation „Brand- und Komplextrennwände” 
(VdS 2234).


5.4.7 Ausgedehnte begehbare Kabel- und In-
stallationskanäle sind im Bereich von Kreuzungen 
und Abzweigungen mindestens feuerhemmend 
(F 30 gemäß DIN 4102) abzutrennen.


5.4.8 In begehbaren Kabel- und Installationska-
nälen sind an den Ein- und Ausgängen selbsttätig 
schließende und feuerbeständige Feuerschutzab-
schlüsse (T 90 gemäß DIN 4102) vorzusehen.


5.4.9 In Kabel- und Installationskanälen sind, 
um die Brandbekämpfung sicherzustellen, ausrei-
chende Zugangsmöglichkeiten einzurichten, z. B. 
leicht entfernbare Abdeckungen.


In begehbaren Kabel- und Installationsschächten 
sind Rauchabzugsmöglichkeiten vorzusehen.


5.5 Anlagen für Sicherheitszwecke 


Leitungsanlagen müssen so geplant und errich-
tet werden, dass die notwendigen Sicherheitsein-
richtungen, z. B. Ersatzstromversorgungen, Feuer - 
wehraufzüge, Löschwasserpumpen und Brand-
meldeanlagen, im Falle eines Brandes nicht 
vorzeitig ausfallen. Es sind die relevanten Nor-
men und Richtlinien zu beachten, insbeson-
dere DIN VDE 0100-560, DIN VDE 0100-710, 
DIN VDE 0100-718, VdS CEA 4001, VdS 2095 und 
VdS CEA 4020 sowie die Leitungsanlagenrichtlinie 
(LAR) der zuständigen Baubehörde.


5.6 Leitungsanlagen in besonderen Bereichen


5.6.1 Im Bereich des Sonderbaurechts, z. B. nach 
Versammlungsstättenverordnung oder Hochhaus-
richtlinie sind besondere behördliche Vorschriften 
bezüglich der Leitungsverlegung zu beachten. Für 
Rettungswege ist die aktuell gültige Leitungsanla-
genrichtlinie des jeweiligen Bundeslandes, die in 
der Regel der Muster-Richtlinie über brandschutz-
technische Anforderungen an Leitungsanlagen 
(MLAR) entspricht, zu berücksichtigen. 
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Auskünfte darüber, welche Bereiche als Rettungs-
wege gelten, geben der für das Bauobjekt verant-
wortliche Architekt oder der leitende Bauingeni-
eur. Informationen zu den Rettungswegen sind im 
Brandschutzkonzept enthalten, welches auf den 
baurechtlichen Anforderungen basiert.


5.6.2 In Bereichen von „gleichzustellenden Ri-
siken” (siehe VdS 2033) sind hinsichtlich der Instal-
lation eine der folgenden Maßnahmen anzuwenden:


 Verlegen von mineralisolierten Leitungen 
nach DIN EN 60702-1 VDE 0284-1


 Verlegen von Kabeln und Leitungen mit ver-
bessertem Verhalten im Brandfall. Sie weisen 
folgende Besonderheiten auf:


 keine Abspaltung von korrosiven Halogen-
verbindungen (halogenfrei)


 wenig toxische und korrosive Brandgase
 raucharm; geringe Beeinträchtigung der 


Fluchtwege und der Löscharbeiten sowie 
geringe Verschmutzung der Räume und 
des Inventars 


 schwer entzündbar; zudem verlöschen 
die Kabel und Leitungen unmittelbar nach 
Entzug der Zündquelle (geringe Brand-
fortleitung; Brennverhalten mindestens 
nach DIN EN 60332-3-24 VDE 0482-332-
3-24; Prüfart C oder vorzugsweise nach 
DIN 4102-1:1998-05 in Verbindung mit 
DIN 4102-16:1998-05 Baustoffklasse B 1 – 
schwerentflammbare Baustoffe)


 geschützte Verlegung von Kabeln und Leitungen 
 in massiven, nichtbrennbaren Wänden,  


Decken und Böden sowie
 in Bereichen, die durch nichtbrennbare 


Umhüllungen mit einer Feuerwiderstands-
dauer von mindestens 30 Minuten abge-
trennt sind.


Die vorstehend aufgezeigten Maßnahmen sind er-
forderlich, weil in den zuvor genannten Bereichen 
ansonsten ein Brand schwerwiegende Sach- und/ 
oder Vermögensschäden verursachen kann. Darü-
ber hinaus können korrosive Brandgase Sachwerte 
beschädigen oder zerstören, die sich nicht im un-
mittelbaren Brandbereich befinden.


Gleichzustellende Risiken sind Gebäude, Räume, 
Orte, Stellen, in denen unwiederbringliche Kul-
turgüter vorhanden sind (z. B. Museen, Galerien, 
Archive und Baudenkmäler) oder eine erhöhte 
Sachwertgefährdung bzw. ein erhöhtes Betriebs-
unterbrechungsrisiko besteht (z. B. EDV-Zentra-
len, Leitwarten, Großbahnhöfe und Großflughäfen). 


Die gleichen Maßnahmen können auch in Räumen 
und Bereichen mit Menschenansammlungen not-
wendig sein.


Falls die Maßnahmen in bestehenden Anlagen 
nicht umgesetzt werden können, ist eine gewisse 
Verbesserung des Brandschutzes durch reaktive 
Brandschutzsysteme (Ablations- oder dämm-
schichtbildende Anstriche) möglich. Bei Verwen-
dung von derartigen Anstrichen ist auf eine eventu-
ell reduzierte Strombelastbarkeit der Leitungsan-
lage zu achten. Häufig reicht es aus, die Strombe-
lastbarkeit um eine Stufe zu reduzieren (z. B. statt 
Verlegeart C wird Verlegeart B2 gewählt).


5.6.3 Die im Abschnitt 5.6.1 genannten Maßnah-
men sind auch für andere Bereiche, besonders bei 
Häufung von Kabeln und elektrischen Leitungen 
sowie in senkrechten Installations- und Kabel-
schächten zu empfehlen.


5.6.4 Aufputzverlegte Kabel und Leitungen in feu-
ergefährdeten Betriebsstätten müssen gegen jede 
Art von mechanischen Beschädigungen geschützt 
sein. Im Bereich bis 2,5 m über Fertigflur sind sie in 
Rohren oder Kanälen aus nichtbrennbaren oder aus 
nicht flammenausbreitenden Material zu führen, 
wenn der Schutz nicht auf andere Weise gewährlei-
stet werden kann bzw. eine Gefährdung grundsätz-
lich nicht ausgeschlossen werden kann.


5.7 Brandlast 


Nach DIN 4102 und den „Richtlinien für Sprinkler-
anlagen” (VdS CEA 4001) wird für bestimmte Be-
reiche eine Brandlastbegrenzung vorgeschrieben, 
z. B. in Zwischendecken- und Zwischenbodenbe-
reichen.


Zur Berechnung der Brandlast können die Richt-
linien „Verbrennungswärme der Isolierstoffe von 
Kabeln und Leitungen” (VdS 2134) herangezogen 
werden.


Über die brandschutztechnischen Qualitäten von 
üblichen Kabel- und Leitungstypen gibt Anhang B 
Auskunft.
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6 Betrieb


6.1 Leitungsanlagen sind nach den Vorga-
ben der DIN VDE-Bestimmungen, z. B. DIN VDE 
0105, DIN VDE 0800, den brandschutztechnischen 
Rechtsvorschriften sowie behördlichen Auflagen 
zu betreiben und in ordnungsgemäßem Zustand zu 
halten.


6.2 Sie sind sauber zu halten und von nicht 
zum Betrieb der Anlage gehörenden Materialien, 
z. B. Verpackungen, Holzspäne, frei zu halten.


6.3 An Kabeln und Leitungen dürfen keine 
Gegenstände gehängt oder andere Teile (wie Öllei-
tungen, flexible Anschlussschnüre, Druckluftlei-
tungen) befestigt werden.


6.4 Es ist sicherzustellen, dass bei Ände-
rungen die Voraussetzungen, die für die Bemes-
sung der Leiterquerschnitte von Kabeln und Lei-
tungen zugrunde gelegt worden sind, z. B. maxi-
male Umgebungstemperatur, Häufung, Abstände 
zwischen Kabeln und elektrischen Leitungen, er-
halten bleiben.


6.5 Zugänge zu Leitungsanlagen, elektrischen 
Schalt- und Versorgungsanlagen, Hydranten, Feu-
erlöschern, Brandmeldern, Feuerleitern und Ähn-
lichem sind zu kennzeichnen und unbedingt frei zu 
halten.


6.6 Bei feuergefährlichen Arbeiten wie 
Schweißen, Schneiden, Löten, Trennschleifen, 
Auftauen und ähnlichen Arbeiten in der Nähe von 
oder an Leitungsanlagen sind die Sicherheitsvor-
schriften „Feuergefährliche Arbeiten“ (VdS 2047) 
sowie die Publikation „Feuergefährliche Arbeiten“ 
(VdS 2008) zu beachten.


6.7 Leitungsanlagen sind durch Angaben über 
Zugangsmöglichkeiten, Löscheinrichtungen usw. 
in die Brandschutzpläne einzubeziehen.


6.8 Durch regelmäßige Kontrollen, z. B. durch 
die Prüfung der elektrischen Anlage nach Feu-
erklausel 3602, ist zu prüfen, ob alle getroffenen 
Brandschutzmaßnahmen eingehalten werden. 


Darüber hinaus wird empfohlen, durch regelmä-
ßige thermografische Untersuchungen die elek-
trischen Anlagen im Rahmen der zustandsorien-
tierten Wartung zu überprüfen (siehe VdS 2858).


6.9 Die zuständigen Feuerwehren sind mit 
den Leitungsanlagen vertraut zu machen, z. B. mit 
der Lage der Kanäle, Schächte, Böden, Geschosse. 


Von Zeit zu Zeit sollten gemeinsame Übungen 
durchgeführt werden. 


Die Lage der Kanäle, Schächte, Böden, Geschosse 
und dergleichen sollten im Feuerwehreinsatzplan 
und auf den Laufkarten der Brandmeldeanlage ge-
kennzeichnet sein.


6.10 Es ist darauf zu achten, dass in der Nähe 
von Leitungsanlagen und Brandschotts keine leicht 
entzündlichen Stoffe lagern.


7 Literatur


7.1 Gesetze und Verordnungen


Musterbauordnung (MBO) und  
Landesbauordnungen (LBO) 


MLAR Muster-Richtlinie über brandschutztech-
nische Anforderungen an Leitungsanlagen


MSysBöR Muster-Richtlinie über brandschutz-
technische Anforderungen an Systemböden –  
Muster-Systembödenrichtlinie 


7.2 Vorschriften, Regeln und Informationen 
der Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung (DGUV)


-


7.3 Technische Regeln


DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen 


 Teil 1 Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und 
Prüfungen


 Teil 9 Kabelabschottungen; Begriffe,  
Anforderungen und Prüfungen


 Teil 11 Rohrummantelungen, Rohrabschot-
tungen, Installationsschächte und -kanäle 
sowie Abschlüsse ihrer Revisionsöffnungen; 
Begriffe, Anforderungen und Prüfungen 


 Teil 16 Durchführung von Brandschacht-
prüfungen


DIN 18015-1 Elektrische Anlagen in Wohngebäu-
den; Planungsgrundlagen


DIN 40150 Begriffe zur Ordnung von Funktions- 
und Baueinheiten 
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DIN VDE 0100 Errichten von Niederspannungsan-
lagen


 Teil 100 Allgemeine Grundsätze, Bestim-
mungen allgemeiner Merkmale, Begriffe


 Teil 410 Schutzmaßnahmen;  
Schutz gegen elektrischen Schlag 


 Teil 420 Schutzmaßnahmen;  
Schutz gegen thermische Einflüsse


 Teil 430 Schutzmaßnahmen;  
Schutz bei Überstrom 


 Teil 520 Auswahl und Errichtung elektrischer 
Betriebsmittel; Kabel- und Leitungsanlagen


 Teil 560 Auswahl und Errichtung elektrischer 
Betriebsmittel; Einrichtungen für Sicherheits-
zwecke 


 Teil 710 Anforderungen für Betriebsstätten, 
Räume und Anlagen besonderer Art; Medizi-
nisch genutzte Bereiche


 Teil 718 Anforderungen für Betriebsstätten, 
Räume und Anlagen besonderer Art; öffent-
liche Einrichtungen und Arbeitsstätten


 Teil 724 (DIN 57100-724) Elektrische Anlagen 
in Möbeln und ähnlichen Einrichtungsgegen-
ständen, z. B. Gardinenleisten, Dekorations-
verkleidung 


DIN EN 61936-1 VDE 0101-1 Starkstromanlagen 
mit Nennwechselspannungen über 1 kV; allgemei-
ne Bestimmungen


Reihe DIN VDE 0105 Betrieb von elektrischen An-
lagen 


DIN VDE 0132 Brandbekämpfung und technische 
Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen


DIN VDE 0250-204 Isolierte Starkstromleitungen; 
PVC-Installationsleitung NYM


DIN VDE 0250-214 Isolierte Starkstromleitungen; 
Installationsleitung NHXMH mit verbessertem 
Verhalten im Brandfall 


DIN VDE 0250-215 Isolierte Starkstromleitungen; 
Installationsleitung NHMH mit speziellen Eigen-
schaften im Brandfall 


DIN VDE 0266 Starkstromkabel mit verbes-
sertem Verhalten im Brandfall; Nennspannungen  
U0/U 0,6/1 KV


DIN VDE 0276-603 Starkstromkabel; Energiever-
teilungskabel mit Nennspannungen U0/U 0,6/ 1 kV; 


DIN EN 60702-1 VDE 0284-1 Mineralisolierte Lei-
tungen mit einer Bemessungsspannung bis 750 V; 
Leitungen 


Reihe DIN VDE 0298 Verwendung von Kabeln und 
isolierten Leitungen für Starkstromanlagen 


DIN VDE 0472 Beiblatt 1 Prüfung an Kabeln und 
isolierten Leitungen; Verzeichnis der Normen der 
Reihe DIN VDE 0472 


DIN EN 60332-3-24 VDE 0482-332-3-24 Prüfungen 
an Kabeln, isolierten Leitungen und Glasfaserka-
beln im Brandfall; Prüfung der vertikalen Flammen-
ausbreitung von vertikal angeordneten Bündeln von 
Kabeln und isolierten Leitungen – Prüfart C


DIN EN 60754-1 VDE 0482-754-1 Prüfung der bei 
der Verbrennung der Werkstoffe von Kabeln und 
isolierten Leitungen entstehenden Gase; Bestim-
mung des Gehaltes an Halogenwasserstoffsäure


DIN EN 50085-1 VDE 0604-1 Elektroinstallations-
kanalsysteme für elektrische Installationen; Allge-
meine Anforderungen 


Reihe DIN VDE 0634 Unterflur-Elektroinstallation 


DIN VDE 0800-1 Fernmeldetechnik; Allgemeine 
Begriffe, Anforderungen und Prüfungen für die  
Sicherheit der Anlagen und Geräte 


VDE-Verlag GmbH,  
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin 
www.vde-verlag.de 


7.4 Publikationen der deutschen Versicherer 
zur Schadenverhütung


VdS 2000 Brandschutz im Betrieb 


VdS 2008 Feuergefährliche Arbeiten


VdS 2023 Elektrischer Anlagen in baulichen Anla-
gen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen


VdS 2024 Errichtung elektrischer Anlagen in Mö-
beln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen


VdS 2033 Elektrische Anlagen in feuergefährdeten 
Betriebsstätten und diesen gleichzustellende  
Risiken


VdS 2038 Allgemeine Sicherheitsvorschriften der 
Feuerversicherer für Fabriken und gewerbliche 
Anlagen (ASF)


VdS 2046 Sicherheitsvorschriften für elektrische 
Anlagen bis 1000 Volt 
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VdS 2047 Sicherheitsvorschriften für feuergefähr-
liche Arbeiten


VdS 2057 Sicherheitsvorschriften für elektrische 
Anlagen in landwirtschaftlichen Betrieben und In-
tensiv-Tierhaltungen. Sicherheitsvorschriften ge-
mäß Abschnitt B § 8 AFB


VdS 2082 Brandschutzkonzept für Hotel- und Be-
herbergungsbetriebe


VdS 2226 Krankenhäuser, Pflegeheime und ähn-
liche Einrichtungen zur Unterbringung oder Be-
handlung von Personen


VdS 2234 Brand- und Komplextrennwände


VdS 2349-1 Auswahl von Schutzeinrichtungen für 
den Brandschutz in elektrischen Anlagen


VdS 2349-2 EMV-gerechte Errichtung von Nieder-
spannungsanlagen


VdS 0195 Technischer Leitfaden der Feuer- und 
Feuerbetriebsunterbrechungs-Versicherung; Ri-
siken, Schutzziele, Schutzkonzepte und Schutz-
maßnahmen


7.5 Publikationen der VdS Schadenverhütung 
GmbH (VdS)


VdS 2095 Automatische Brandmeldeanlagen;  
Planung und Einbau 


VdS 2134 Verbrennungswärme der Isolierstoffe 
von Kabeln und Leitungen


VdS 2858 Thermografie in elektrischen Anlagen


VdS 2108 Richtlinien für Schaumlöschanlagen; 
Planung und Einbau


VdS 2109 Richtlinien für Sprühwasserlöschanla-
gen; Planung und Einbau


VdS 2304 Einrichtungsschutz für elektrische und 
elektronische Systeme; Planung und Einbau


VdS 2380 Feuerlöschanlagen mit nicht verflüssi-
gten Inertgasen; Planung und Einbau


VdS 2381 Feuerlöschanlagen mit halogenierten 
Kohlenwasserstoffen; Planung und Einbau


VdS 2496 Richtlinien für die Ansteuerung von Feu-
erlöschanlagen; Planung uund Einbau


VdS CEA 4001 VdS CEA-Richtlinien für Sprinkler-
anlagen; Planung und Einbau


VdS CEA 4020 Natürliche Rauch- und Wärmeab-
zugsanlagen (NRA); Planung und Einbau 


VdS Schadenverhütung Verlag 
Amsterdamer Str. 174, 50735 Köln 
www.vds.de


7.6 Weiterführende Literatur


-


Titelbilder mit freundlicher Unterstützung von:


Fa. Promat GmbH  
Scheifenkamp 16  
40878 Ratingen


und


Bundestechnologiezentrum für Elektro-  
und Informationstechnik e. V. (bfe) 
Donnerschweer Str. 184 
26123 Oldenburg
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Anhang A Auswahl von Kabeln und  
Leitungen


Tabellenangaben im Text, so vor allem in den Bei-
spielen, beziehen sich auf die Tabellen in diesem 
Anhang, wenn nicht ausdrücklich hinter der Tabel-
lennummer die Quelle erwähnt wird, wo die ent-
sprechende Tabelle zu finden ist (z. B. Tabelle 26 
der DIN VDE 0298-4).


A.1 Querschnitts- und Nennstromberechnung 
nach DIN VDE 0298-4 und  
DIN VDE 0100-430


Nachdem der Betriebsstrom Ib berechnet wurde, 
ist die Strombelastbarkeit des Leiterquerschnit-
tes unter Berücksichtigung der folgenden Bedin-
gungen zu ermitteln: 


1) Leitungsart (zulässige Betriebstemperatur am 
Leiter z. B. 60 °C, 70 °C oder 90 °C)


2) Verlegeart
3) Umgebungstemperatur  


(Umrechnungsfaktor f1)
4) Häufung von Kabel oder Leitung  


(Umrechnungsfaktor f2)
5) Anteil von Oberschwingungen  


(Umrechnungsfaktor f3)
6) Anzahl der belasteten Adern  


(Umrechnungsfaktor f4)


Folgende Formeln müssen gemäß DIN VDE 0100-
430 eingehalten werden, um den Schutz vor Über-
last zu gewährleisten (bei handelsüblichen Siche-
rungen der Betriebsklasse gG, gL in Installations-
verteilern oder LS-Schaltern, Typ B oder C, ist die 
zweite Formel automatisch erfüllt):


(1) Ib  In  Iz


(2) I2  1,45 ⋅ Iz


Ib  Betriebsstrom des angeschlossenen Verbrauchers


In  Nennstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung


Iz  Strombelastbarkeit des Kabels bzw. der Leitung


I2  großer Prüfstrom


zu 1)  Je nach Bauart des Kabels oder der Leitung 
sind unterschiedliche Temperaturen am Lei-
ter zulässig. Eine Übersicht der Kabeln und 
Leitungsbauarten mit den zulässigen Be-
triebstemperaturen am Leiter enthalten die 
Tabellen 1a und 1b der DIN VDE 0298-4. Ty-
pische Kabel und Leitungen wie z. B. NYCWY, 
NYY und NYM haben eine zulässige Betrieb-
stemperatur am Leiter von 70 °C.


zu 2)  In Deutschland wird im Allgemeinen eine 
Umgebungstemperatur von 25 °C (Wohnge-
bäude und ähnliche Nutzungseinheiten) an-
genommen. Um die Strombelastbarkeit (IZ) 
bei Berücksichtigung aller o. g. Einflüsse zu 
erhalten, muss der sich aus der Strombelast-
barkeitstabelle (Tabelle 1) ergebende Wert 
(Bemessungswert Ir) mit den Umrechnungs-
faktoren f1 bis f4 multipliziert werden:


(3) Iz = Ir ⋅ f1 ⋅ f2 ⋅ f3 ⋅ f4


Ir  Strombelastbarkeit laut Tabelle 1 (Bemes-
sungsstrom)


Ib IZ 1,45·IZ 


In I2 I (A) 


Leitung 


Leitungsschutz 


Ib


In I2 I (A)


Iz 1,45 ⋅ Iz
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Kennziffer der  
Verlegeart2


(d: Durchmes-
ser des Instal-
lationsrohrs, 
der Kabels oder 
der Leitung
V: Höhe des 
Gebäudeka-
nals bzw. des 
Gebäudehohl-
raums)


1
12
15
16


2
3


4
6
7


10
13


50
52
55
59


5
8
9


11
14


51
53
56
60


20
21
22
30
57
58


31 
32
33
34
35


40, 45 und 47 
wenn  


5D  V < 50D


41, 42, 43, 
44, 46 und 54 


wenn  
20D  V


40, 45 und 47 
wenn  


1,5D  V < 5D


41, 42, 43, 
44, 46 und 54 


wenn  
1,5D  V < 20D


Verlegeart 
bzw. 
Referenz-
verlegeart


 


Verlegung in wärmege-
dämmten Wänden, in Form-
leisten bzw. Formteilen, in 
Türfüllungen oder Fenster-
rahmen 


Verlegung im Elektroinstalla-
tionsrohr oder -kanal auf oder 
in Wänden, im Fußbodenleis-
tenkanal, in einem Gebäude-
hohlraum oder in einem auf-
gestellten Fußboden


direkte Verlegung ein- 
oder mehradriger 
Kabel oder Mantellei-
tungen (keine Ader-
leitungen):


 auf oder in Wänden
 unter Decken
 in ungelochten 


Kabelwannen 
 Stegleitung in 


oder unter Putz


Verlegung ein- oder 
mehradriger Kabel 
oder Mantellei-
tungen: 


 mit Abstand 
>0,3-fachen Durch-
messer des Kabels 
oder der Leitung 
von einer Wand


 auf gelochten 
Kabelwannen, 
-konsolen oder 
Kabelpritschen


 abgehängt an 
einem Tragseil 
oder mit einge-
bauten Tragseil, 
z. B. NYMT


Aderleitung 
im Elektroin-
stallations-
rohr oder ein-
adrige Kabel / 
Mantelleitung


mehradriges 
Kabel oder 
mehradrige 
Mantelleitung 
direkt oder in 
einem Elek-
troinstallati-
onsrohr 


Aderleitung 
oder einad-
rige Kabel/
Mantelleitung


mehradrige 
Kabel oder 
mehradrige 
Mantelleitung


A1 A2 B1 B2 C E
belastete 
Adern 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3


Nennquer-
schnitte in 
mm²


Belastbarkeit Ir (IZ) in A


1,5 16,5 14,5 16,5 14 18,5 16,5 17,5 16 21 18,5 23 19,5
2,5 21 19 19,5 18,5 25 22 24 21 29 25 32 27
4 28 25 27 24 34 30 32 29 38 34/353 42 36
6 36 33 34 31 43 38 40 36 49 43 54 46


10 49 45 46 41 60 53 55 49 67 60/633 74 64
16 65 59 60 55 81 72 73 66 90 81 100 85


Tabelle 1: Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen1 mit einer zulässigen Betriebstemperatur von 70 °C (z. B. NYM, NYY 
NYIF, NYIFY, H07V-K, H07V-R) bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C gemäß DIN VDE 0298-4


_________________________________


1  Bei Kabeln mit konzentrischem Leiter können die Strombelastbarkeitswerte aus dieser Tabelle nur dann entnommen werden, 
wenn es sich um mehradrige Kabel handelt.


2 Die Kennziffern entsprechen den Referenzarten aus Tabelle 9 von DIN VDE 0298-4.
3 Gilt nicht für die Verlegung auf einer Holzwand. 
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Auszüge aus DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-4):2013-06, 
wiedergegeben mit Genehmigung 42.016 des Deut-
sches Instituts für Normung e. V. (DIN) und des Ver-
band der Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik e. V. (VDE). Für weitere Wiedergaben oder 
Ausgaben ist eine gesonderte Genehmigung erfor-
derlich. Maßgebend für das Anwenden der Normen 
sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabe-
datum, die bei der VDE Verlag GmbH, Bismarckstr. 
33, 10625 Berlin, www.vde-verlag.de, und der Beuth 
Verlag GmbH, 10772 Berlin, erhältlich sind.


Nennquerschnitte > 16 mm² sind in der DIN VDE 
0298-4 enthalten. 


zu 3)  Weicht die Umgebungstemperatur von 25 °C 
ab, muss der Umrechnungsfaktor f1 aus Ta-
belle 2 verwendet werden. 


Umgebungs- 
temperatur  


in °C


Zulässige Betriebstemperatur des Kabels 
(der Leitung):


60 °C 70 °C 90 °C
10 1,19 1,15 1,11


15 1,13 1,10 1,08


204 1,07 1,06 1,04


25 1 1 1


30 0,93 0,94 0,96


35 0,84 0,89 0,92


40 0,76 0,82 0,88


45 0,66 0,75 0,84


50 0,54 0,67 0,79


55 0,38 0,58 0,73


60 0,47 0,68


65 0,33 0,63


70 0,56


75 0,48


80 0,39


85 0,28
4  Räume, bei denen eine Umgebungstemperatur von 20 °C 


angegeben wird, sind keine typischen Kühl- oder Keller-
räume. Hier sollte man sicherheitshalber ebenfalls mit 
einer Umgebungstemperatur von 25 °C rechnen.


Tabelle 2: Umrechnungsfaktor f1 für andere Umgebungstem-
peraturen als 25 °C und bei üblichen Kabel- und Leitungstypen 


Die zulässige Betriebstemperatur von 70 °C 
kommt dabei am häufigsten vor (NYM oder 
NYY). Eine zulässige Betriebstemperatur von 
60 °C haben häufig Gummischlauchleitungen 
(beispielsweise H07RN-F).


Kabel und Leitungen mit erhöhter Betriebs-
temperatur sind beispielsweise N2XY oder 
N2X2Y.


Weitere Umrechnungsfaktoren für ande-
re Umgebungstemperaturen können der 
DIN VDE 0298-4 entnommen werden.


zu 4)  Werden Kabel und Leitungen gebündelt ver-
legt, so muss aus den Tabellen 21, 22 oder 23 
der DIN VDE 0298-4 der Umrechnungsfaktor 
f2 ausgewählt werden. Die Umrechnungs-
faktoren sind bei gleichartigen und ähnlich 
belasteten Kabeln oder Leitungen in dersel-
ben Verlegeart anzuwenden. Die Leiterquer-
schnitte dürfen sich dabei höchstens um eine 
Querschnittstufe unterscheiden. Eine Häu-
fung kann vernachlässigt werden oder die 
Anzahl der belasteten Kabel und Leitungen 
kann verringert werden, wenn:


 der lichte Abstand zwischen benach-
barten Kabeln, Leitungen oder Elek-
troinstallationsrohren mindestens das 
zweifache des jeweiligen Außendurch-
messers beträgt,


 der Betriebsstrom der parallelen Kabel, 
Leitungen  30 % der maximalen Belas-
tung beträgt,


 bei einer Belastung von > 30 % und  100 % 
kann statt der realen Anzahl der paral-
lelen Kabel und Leitungen eine Anzahl 
multipliziert mit dem Faktor der durch-
schnittlichen Belastung (z. B. 0,7 bei 
einer durchschnittlichen Belastung von 
70 %) berücksichtigt werden,


 die Anzahl der gleichzeitig belasteten 
parallelen Kabel und Leitungen kann 
durch Multiplikation mit dem Gleichzei-
tigkeitsfaktor reduziert werden.


zu 5)  Um die Auswirkungen von Oberschwingungen 
in die Berechnung mit einzubeziehen, ist der 
Umrechnungsfaktor f3 aus Tabelle 2 des Bei-
blattes 3 der DIN VDE 0100-520 zu entnehmen.


Erreicht die Gesamtleistung der nichtline-
aren elektrischen Verbraucher 15 % (Watt-
Angabe) oder 30 % (VA-Angabe) der Bemes-
sungsleistung des Stromversorgungssys-
tems, sind bereits Schutzmaßnahmen nach 
Beiblatt 3 der DIN VDE 0100-520 erforderlich. 
Dieser Umrechnungsfaktor ist nur bei drei-
phasigen Wechselstromkreisen zu berück-
sichtigen bei denen ein Neutralleiter bzw. 
PEN-Leiter zugeordnet werden kann.


zu 6)  Werden mehr als drei Adern in einem Ka-
bel/einer Leitung belastet, ist dies mit dem 
Umrechnungsfaktor f4 aus Tabelle 26 der 
DIN VDE 0298-4 zu berücksichtigen. 
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A.2 Ermittlung der maximal zulässigen Kabel- und Leitungslängen


Die maximal zulässigen Kabel- und Leitungslängen sind abhängig:


1)  von der Gewährleistung des Schutzes bei Kurzschluss und der automatischen Abschaltung der Strom-
versorgung zum Schutz gegen elektrischen Schlag. Eine Ermittlung der maximal zulässigen Kabel- 
oder Leitungslänge ist nur bei sehr trägen Schutzeinrichtungen, z. B. LS-Schalter Typ C, notwendig, 
ansonsten stellt die Ermittlung der zulässigen Kabel- oder Leitungslänge nach dem vorgegebenen 
Spannungsfall den ungünstigsten Fall dar (siehe Beiblatt 2 DIN VDE 0100-520).


2)  vom vorgegebenen Spannungsfall im Normalbetrieb.


Hinter der Messeinrichtung bis zum Anschlusspunkt eines Verbrauchers soll nach DIN 18015-1 der 
Spannungsfall 3 % der Nennspannung der Anlage nicht überschreiten. Daraus ergibt sich eine ma-
ximal zulässige Kabel- bzw. Leitungslänge. Für typische Kabel und Leitungen z. B. NYY, NYM können 
diese Längen der Tabelle 3 entnommen werden. Die Werte gelten für dreiphasige Wechselstromkreise. 
Bei einphasigen Wechselstromkreisen müssen die Tabellenwerte mit 0,5 multipliziert werden.


Maximal zulässige Leitungslängen lmax in m (für dreiphasige Wechselstromkreise)


Betriebsstrom bzw. Nennstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung:


S
in mm²


6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A


1,5 92 55 34 28 21 15 12 10 7
2,5 150 90 56 45 36 25 21 17 13 10 8


4 241 141 88 70 56 40 35 28 21 16 12
6 356 212 132 106 85 60 53 41 32 24 20


Betriebsstrom bzw. Nennstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung:


S
in mm²


25 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A


10 142 101 89 71 56 42 34 27 20 16 12
16 225 160 140 112 89 70 55 43 32 25 19
25 354 255 220 176 140 110 88 69 53 42 31
35 490 352 309 242 192 151 121 97 73 58 43


Betriebsstrom bzw. Nennstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung:


S
in mm²


63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 250 A 315 A 400 A 500 A 630 A


50 257 203 162 130 101 80 63 50 38 32 20
70 375 287 229 183 143 115 92 72 56 43 33
95 508 401 322 246 192 154 123 98 81 65 51


120 621 489 389 311 234 188 150 119 94 80 65
Tabelle 3: Maximal zulässige Kabel- und Leitungslängen bei einem Spannungsfall von 3 % 
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Beispiel 1


Querschnitts- und Nennstromberechnung: 


Steckdosenstromkreis, Absicherung 16 A (LS-
Schalter Typ B), Umgebungstemperatur 25 °C.


Fünf NYM-Leitungen werden ohne Abstand zuei-
nander teilweise in einem Schutzrohr in Beton so-
wie direkt im Mauerwerk gemeinsam verlegt. Drei 
Leitungen werden unter 30 % belastet. Die beiden 
übrigen Leitungen werden zu 50 % der Betriebs-
zeit gleichzeitig belastet. Wie groß muss der Lei-
terquerschnitt der Leitung sein?


In ist mit 16 A vorgegeben, nach Formel 1 muss da-
mit IZ  16 A sein. Um den Querschnitt aus Tabelle 
1 ablesen zu können, wird Formel (3) nach Ir um-
gestellt:


f1 = 1  (keine abweichende Umgebungstemperatur 
von Tabelle 1),


f2 = 1  (Drei Leitungen können unberücksichtigt 
bleiben, bleibt eine Bündelung von zwei Lei-
tungen, diese Anzahl kann mit dem Gleich-
zeitigkeitsfaktor von 0,5 reduziert werden),


f3 = 1  (muss nur bei dreiphasigen Wechselstrom-
kreisen berücksichtigt werden)


f4 = 1  (es sind nicht mehr als drei belastete Adern 
in der Leitung)


Ablesen des Querschnitts aus Tabelle 1, wobei der 
Bemessungswert der Tabelle größer sein muss als 
der errechnete Ir = 16 A.


Bei einem Querschnitt von 1,5 mm² Cu, zwei be-
lasteten Adern und der Referenzverlegeart B2 
(Kennziffer 60) ist Ir = 17,5 A (> 16 A) und der Re-
ferenzverlegeart C (Kennziffer 57) ist Ir = 21 A 
(> 16 A). Somit ist der Überlastschutz nach Formel 
(1) gewährleistet.


Fazit:


Für die NYM-Leitung ist ein Mindestquerschnitt 
von 1,5 mm² Cu bei einer Absicherung mit üblichen 
Überstrom-Schutzeinrichtungen (In = 16 A), bei 
üblichen Umgebungstemperaturen und ohne Be-
rücksichtigung der Häufung im Allgemeinen aus-
reichend.


Ermittlung der maximal zulässigen Leitungslän-
ge nach Tabelle 3


Schutz bei Kurzschluss und Schutz gegen elektri-
schen Schlag:


Durch den Einsatz eines LS-Schalters Typ B muss 
die maximal zulässige Leitungslänge bei Kurz-
schluss bzw. Schutz gegen elektrischen Schlag 
nicht ermittelt werden, da die Ermittlung der maxi-
malen Leitungslänge bei einem Spannungsfall den 
ungünstigsten Fall darstellt.


Spannungsfall:


Bei einem Spannungsfall von 3 % ist bei einem 
Querschnitt von 1,5 mm² und einem Betriebsstrom 
von 16 A eine maximale Länge der Leitung von 
17 m (Tabellenwert 34 · 0,5, da der Stromkreis ein-
phasig ist) zulässig.


Beispiel 2


Steckdosenstromkreis, Absicherung In = 16 A, Um-
gebungstemperatur 25 °C. Verlegeart A2 (Kenn-
ziffer 2). Diese Verlegeart ist typischerweise bei 
Trockenbauwänden (mit Wärme- bzw. Geräusch-
dämmung), Dachausbauten oder in Ständerbau-
weise erbauten Häusern zu berücksichtigen. Drei 
Leitungen liegen direkt beieinander und werden 
voll belastet. Wie groß muss der Leiterquerschnitt 
der Leitung sein?


In ist mit 16 A vorgegeben, nach Formel (1) muss 
damit IZ  16 A sein. Um den Querschnitt aus Ta-
belle 1 ablesen zu können, wird Formel (3) nach Ir 
umgestellt:


f1 = 1  (keine abweichende Umgebungstempera-
tur von Tabelle 1),


f2 = 0,7  (Wert aus Tabelle 21 der DIN VDE 0298-4 
bei einer Bündelung von drei Leitungen),


f3 = 1  (muss nur bei dreiphasigen Wechselstrom-
kreisen berücksichtigt werden)


f4 = 1  (es sind nicht mehr als drei belastete Adern 
in der Leitung)


Um Formel (1) einzuhalten, muss Ir > 23 A sein. 
Dies ist nach Tabelle 1 (Verlegeart A2, zwei bela-
stete Adern) erst bei einem Leiterquerschnitt von 
4 mm² (Ir = 27 A) gegeben. 


IzIr = f1 ⋅ f2 ⋅ f3 ⋅ f4


16 A = 16 AIr = 1 ⋅ 1 ⋅ 1 ⋅ 1


16 A = 23 AIr = 1 ⋅ 0,7 ⋅ 1 ⋅ 1


f1 ⋅ f2 ⋅ f3 ⋅ f4


IzIr =







Elektrische Leitungsanlagen VdS 2025 : 2016-10 (06)


20


Hinweis:


Tabelle 1 gibt für einen Querschnitt von 1,5 mm²  
bei Verlegart A2 und zwei belasteten Adern eine 
Strombelastbarkeit von 16,5 A an. Aus diesem Wert 
geht zusätzlich hervor, dass eine NYM-Leitung mit 
einem Leiterquerschnitt von 1,5 mm² Cu und ei-
ner Absicherung von 16 A in wärmegedämmten 
Decken oder Wänden nicht verlegt werden kann, 
sobald eine Häufung berücksichtigt werden muss 
(f2 < 1). D. h. mehrere solche Leitungen müssen 
mit genügend Abstand zueinander verlegt werden.


Dreiphasige Verbraucher können in wärmege-
dämmten Decken oder Wänden bei einer Absiche-
rung von 16 A überhaupt nicht über eine Leitung 
mit einem Querschnitt von 1,5 mm² (Ir = 14 A) an-
geschlossen werden.


Auch bei einer Umgebungstemperatur von 30 °C 
(f1 < 1) ist dieser Querschnitt bei einer Absicherung 
von 16 A in wärmegedämmten Decken oder Wän-
den nicht möglich.


Die Berechnung der maximalen Leitungslänge er-
folgt wie in Beispiel 1.


Beispiel 3


Neun Kabel (Drehstromkreise), jeweils mit einem 
Betriebsstrom von 25 A, sollen gemeinsam auf eines 
der folgenden Kabeltragsysteme verlegt werden:


a) geschlossene Kabelwannen


b) gelochte Kabelwannen


c)  Kabelpritsche (wobei die Kabel auf Abstand zu-
einander gelegt sind) 


Die Ermittlung der Strombelastbarkeit soll bei ei-
ner Umgebungstemperatur von 25 °C und 35 °C 
erfolgen. 


Gemäß Formel (1) muss In und IZ  Ib sein. Um den 
Querschnitt aus Tabelle 1 ablesen zu können, wird 
Formel (3) nach Ir umgestellt:


Für die Umrechnungsfaktoren gilt:


f1 = 1 Umgebungstemperatur 25 °C 


f1 = 0,89 Umgebungstemperatur 35 °C nach  
Tabelle 2


f2 = 0,68
Kabelwanne geschlossen mit  
Berührung nach Tabelle 22 der  
DIN VDE 0298-4


f2 = 0,73 Kabelwanne gelocht mit Berührung 
nach Tabelle 22 der DIN VDE 0298-4


f2 = 1
Kabelpritsche (Kabel liegen mit Ab-
stand zueinander) nach Tabelle 22 der 
DIN VDE 0298-4


f3 = 1 Anschluss von nicht elektronisch  
geregelten Motoren


f4 = 1 dreiadrige Kabel


Für den Einfluss der Umgebungstemperatur und 
des Kabeltragsystems gilt:


Umgeb.-
temp. reale Strombelastung


Ablesen des 
Querschnitts 
aus Tabelle 1 


25 °C


a) 
a) IZ = 43 A  
(Verlegart C)  
=> 6 mm² 


b) 
b) IZ = 36 A  
(Verlegart E)  
=> 4 mm² 


c) 
c) IZ = 27 A  
(Verlegart E)  
=> 2,5 mm² 


35 °C


a) 
a) IZ = 43 A  
(Verlegart C)  
=> 6 mm²


b) 
b) IZ = 46 A  
(Verlegart E)  
=> 6 mm²


c) 
c) IZ = 36 A  
(Verlegart E)  
=> 4 mm²


Hinweis:


Die Gegenüberstellung zeigt, dass erhöhte Umge-
bungstemperaturen einen starken Einfluss auf die 
Größe des zu wählenden Leiterquerschnitts haben. 
Durch die Auswahl geeigneter Kabeltragsysteme 
können teilweise geringere Leiterquerschnitte ge-
wählt werden.


Die Berechnung der maximalen Kabellänge erfolgt 
wie in Beispiel 1.


25 A = 37 AIr= 1⋅0,68⋅1⋅1


25 A = 34 AIr= 1⋅0,73⋅1⋅1


25 A = 25 AIr= 1⋅1⋅1⋅1


25 A = 41 AIr= 0,89⋅0,68⋅1⋅1


25 A = 39 AIr= 0,89⋅0,73⋅1⋅1


25 A = 28 AIr= 0,89⋅1⋅1⋅1


IzIr = f1 ⋅ f2 ⋅ f3 ⋅ f4
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A.3 Ermittlung der zulässigen Biege-
radien bei fester Verlegung und der 
Befestigungs abstände


Um spätere Isolationsschäden zu vermeiden, ist 
es wichtig, die vorgegebenen Biegeradien bei der 
Verlegung von Kabeln und Leitungen einzuhalten. 


Bei einadrigen Kabeln muss der Biegeradius min-
destens das 15-fache des Kabeldurchmessers 
betragen und bei mehradrigen Kabeln muss der 
Biegeradius mindestens das 12-fache des Kabel-
durchmessers betragen.


Bei Leitungen wird der vorgegebene Biegeradius 
immer eingehalten, wenn er das 6-fache des Lei-
tungsdurchmessers beträgt. In Abhängigkeit des 
Leitungsdurchmessers sind jedoch auch kleine-
re Biegeradien möglich, siehe DIN VDE 0100-520,  
Tabelle 1. 


Weitere Einzelheiten zu den Biegeradien und zu 
den Befestigungsabständen sind in den Abschnit-
ten 521.10.2 und 521.10.3 der DIN VDE 0100-520 
enthalten. 


Beispiel


Kabel NYY (DIN VDE 0276-603): 
5 x 4 mm² Durchmesser D = 18 mm; 
Biegeradius R = 18mm x 12 = 220 mm 


Leitung NYM (DIN VDE 0250-204):


Nach Tabelle 1 der DIN VDE 0100-520:
3 x 1,5 mm² Durchmesser D = 9,9 mm;  
Biegeradius R = 9,9 mm x 5 = 50 mm


5 x 2,5 mm² Durchmesser D = 13,3 mm;  
Biegeradius R = 13,3 mm x 6 = 80 mm


4 x 10 mm² Durchmesser D = 19,5 mm;  
Biegeradius R = 19,5 mm x 6 = 120 mm


Nach Variante der VdS 2025 (Maximal-Variante):
3 x 1,5 mm² Durchmesser D = 9,9 mm;


Biegeradius R = 9,9 mm x 6 = 60 mm


Die Biegeradien der anderen beiden Leitungen 
bleiben gleich. 


R 
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Anhang B Darstellung der brandschutz technischen Qualität verschiedener  
Kabel- und Leitungsarten


Die Brandschutzqualität wird aufsteigend, also in Pfeilrichtung besser.


ineralisolierte Leitungen nach DIN EN 60702-1 (VDE 0284-1) 
z. B. NU oder NUM


alogenfreie Installations-
leitung mit speziellen Ei-
genschaften im Brandfall 
nach DIN VDE 0250-215 
(VDE 0250-215) 
z. B. NHMH-J


alogenfreie Installationsleitung mit verbessertem Verhal-
ten im Brandfall nach DIN VDE 0250-214 (VDE 0250-214) 
z. B. NHXMH-J


Mehraderleitung (PVC-
Installationsleitung) 
nach DIN VDE 0250-
204 (VDE 0250-204) 
z. B. NYM


alogenfreies, VPE-isoliertes Energieverteilungs-
kabel nach DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) 
z. B. N2X2Y


alogenfreie elektrische Leitungen mit verbessertem Brandverhalten 
nach DIN 4102-1:1998-05 in Verbindung mit DIN 4102-16:1998-05 
Baustoffklasse B 1 (schwer entflammbar) 
z. B. NHXMH mit Zertifikat nach DIN 4102 B1


Starkstromkabel nach 
DIN VDE 0276-603 
(VDE 0276-603) 
z. B. NYY
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Unverbindliche Bekanntgabe des GDV zur fakultativen Verwendung.


Abweichende Inhalte/Vereinbarungen sind möglich.


Kurzreferat 


In diesen Richtlinien werden die Anforderungen an elektrische Anlagen und Betriebsmittel in Räumen 
oder Orten oder Stellen in Räumen oder im Freien innerhalb von Betrieben, in denen mit besonderen 
Brandgefahren zu rechnen ist (feuergefährdete Betriebsstätten) und diesen gleichzustellenden Risiken 
beschrieben. 


Es werden verschiedene Maßnahmen aufgezeigt, die wirksam vor der Entstehung und den Folgen von 
Isolationsfehlern schützen sowie einen sicheren Betrieb der elektrischen Anlage in diesen Bereichen 
gewährleisten. 


Der Leitfaden (Anhang B) und die Tabellen 1 und 2 (Anhang C) sollen den Betreiber bzw. Unternehmer 
helfen, Betriebe bzw. Bereiche hinsichtlich der Brandrisiken einzustufen.
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1 Anwendungsbereich 


Die Richtlinien enthalten Mindestanforderungen, 
auf deren Grundlage elektrische Anlagen in feu-
ergefährdeten Betriebsstätten und diesen gleich-
zustellenden Risiken sowohl geplant, ausgewählt, 
errichtet als auch zu betreiben sind. 


Die nachstehenden Ausführungen wenden sich 
an Betreiber bzw. Unternehmen und an Elektro-
fachkräfte. Ihre Anwendung entbindet nicht von 
der Beachtung der einschlägigen DIN-Normen 
und sonstiger Regeln bzw. Vorschriften. Gesetz-
liche und behördliche Vorschriften sowie die Ver-
einbarungen mit dem Versicherer bleiben unbe-
rührt.


2 Allgemeines 


Der Betreiber bzw. Unternehmer ist nach § 5 Ar-
beitsschutzgesetz - ArbSchG (§ 3 Betriebssicher-
heitsverordnung - BetrSichV) verpflichtet, in einer 
Gefährdungsbeurteilung die Gefahren, die von 
den technischen Einrichtungen und Geräten aus-
gehen können, einzuschätzen bzw. zu beurteilen. 
Ggf. muss er einen Sachkundigen hinzuziehen, z. 
B. VdS anerkannte Sachverständige zum Prüfen 
elektrischer Anlagen (s. Verzeichnis VdS 2507). 
Hilfestellung für eine Einstufung von feuergefähr-
deten Betriebsstätten gibt der Leitfaden im An-
hang B und die Beispiele im Anhang C.


Hinweis: Wenn eine Gefährdungsbeurteilung nach 
§ 3 BetrSichV ergibt, dass es sich bei der Betrieb-
stätte oder Teilen von dieser um explosiongefähr-
dete Bereiche handelt, so sind die für diese Be-
reiche besonderen technischen Anforderungen zu 
erfüllen. In dieser Publikation werden Explosions-
risiken nicht behandelt. 


Im konkreten Fall ist bei einer Einstufung zu be-
werten, ob und in welchem Ausmaß tatsächlich 
die in der Beispielsammlung angeführte Ge-
fährdung vorliegt. Dabei spielen z. B. die Eigen-
schaften und Menge sowie die Art der Lagerung 
oder Verarbeitung der leicht entzündlichen Stoffe 
eine ausschlaggebende Rolle. Außerdem ist zu 
klären, auf welche Weise erhöhte Temperaturen 
bei den vorhandenen elektrischen Betriebsmit-
teln entstehen und leicht entzündliche Stoffe mit 
diesen in Berührung kommen können. Der Leit-
faden im Anhang B gibt Hilfestellung zu dieser 
Einstufung.


Die Einstufung kann beispielsweise ergeben, 
dass nur Teilbereiche eines Raumes als feuerge-
fährdete Betriebsstätte einzustufen sind. In die-
sem Fall muss für die Elektroinstallation im nicht 
als feuergefährdet eingestuften Bereich überlegt 
werden, in wie weit diese ganz oder teilweise den 
Anforderungen dieser Richtlinien entsprechen 
muss.


In den Richtlinien werden verschiedene Maßnah-
men aufgezeigt, deren Anwendung vor der Ent-
stehung und vor den Folgen von Isolationsfehlern 
schützen. Weiterhin werden die besonderen An-
forderungen an Installation sowie Montage elek-
trischer Betriebsmittel und Geräte dargestellt. 


3 Begriffe 


3.1 Feuergefährdete Betriebsstätten


sind nach den „Sicherheitsvorschriften für elek-
trische Anlagen bis 1000 V“ (VdS 2046) Räume 
oder Orte oder Stellen in Räumen oder im Freien, 
bei denen die Brandgefahr durch


die Art der verarbeiteten oder gelagerten Ma-
terialien,
die Verarbeitung oder die Lagerung von brenn-
baren Materialien oder 
die Ansammlung von Staub oder Ähnlichem


verursacht wird.


Die vorgenannte Brandgefahr besteht im Vor-
handensein einer gefahrdrohenden Menge von 
leicht entzündlichen Stoffen, die sich an erhöhten 
betriebs- oder fehlerbedingten Temperaturen von 
elektrischen Betriebsmitteln entzünden können. 


Leicht entzündlich sind brennbare Stoffe, die der 
Flamme eines Zündholzes 10 s lang ausgesetzt 
waren und nach der Entfernung der Zündquelle 
von selbst weiterbrennen oder weiterglimmen. 
Hierunter können fallen: Heu, Stroh, Strohstaub, 
Mehl, Hobelspäne, lose Holzwolle, Magnesium-
späne, Reisig, loses Papier, Baum- und Zellwollfa-
sern, Kunststoffe, Lacke, Lösungsmittel, Öle u.ä.


Hinweis: Feuergefährdete Betriebsstätten wer-
den unterschieden nach solchen, in denen eine 
Brandgefahr durch leicht entzündliche Stoffe 


ohne Staub und/oder Fasern 
mit Staub und/oder Fasern 


vorliegt. 
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Hinweis: Brennbare Stoffe ohne Staub und/oder 
Fasern sind Stoffe, bei denen sich erfahrungsge-
mäß keine gefahrdrohenden Mengen an Staub 
und/oder Fasern auf elektrische Betriebsmittel 
niederschlagen. Unter diesen Stoffen sind auch 
brennbare Gase und entzündliche Flüssigkeiten 
zu sehen, für die unter Umständen weitergehende 
Anforderungen zu beachten sind.


3.2 Gleichzustellende Risiken


sind Gebäude, Räume, Orte, Stellen in Räumen 
oder im Freien, in denen unwiederbringliche Kul-
turgüter vorhanden sind (z. B. Museen, Galerien, 
Archive und Baudenkmäler) oder eine erhöhte 
Sachwertgefährdung bzw. ein erhöhtes Betriebs-
unterbrechungsrisiko besteht (z. B. EDV-Zentra-
len, Leitwarten, Großbahnhöfe und Großflug-
häfen). Ob eine erhöhte Sachwertgefährdung 
und/oder ein erhöhtes Betriebsunterbrechungs-
risiko vorliegt wird in der Regel vom Versicherer 
im Rahmen der individuellen Risikobetrachtung 
ermittelt. 


4 Elektrische Betriebsmittel − 
Auswahl und Errichtung


4.1 Allgemeine Anforderungen an  
Betriebsmittel 


Es sind nur elektrische Betriebsmittel einzuset-
zen, die zum unmittelbaren Betrieb in diesen Be-
reichen erforderlich sind. Besteht die Gefahr von 
Staubablagerungen, können geeignete Vorkeh-
rungen (Hauben, Schutzdächer, Umhüllungen) 
Schutz bieten. Nichtlineare elektrische Verbrau-
cher verursachen Oberschwingungsströme, die 
das Stromversorgungssystem, speziell den Neu-
tralleiter, überlasten können. Um Schäden vor-
zubeugen, sind die Anforderungen gemäß der 
Publikation „Störungsarme Elektroinstallation”  
(VdS 2349) einzuhalten. 


4.2 Anforderungen an Betriebsmittel in 
gleichzustellenden Risiken 


Wegen des Risikos, dass unwiederbringliche 
Kulturgüter oder hohe Werte verloren gehen, ist 
das bestehende Restrisiko bezüglich des Brand-
schutzes durch Einhaltung der Anforderungen 
aus folgenden Abschnitten zu reduzieren:


ggf. 4.3 Hauptschalter (z.B. in nicht dauernd 
bewohnten Gebäuden) 





4.4.1 und 4.4.3 Wärmegeräte und Heizungsan-
lagen 
4.5 Motoren 
5 Schutz vor Bränden infolge von Isolations-
fehlern


4.3 Hauptschalter 


Um im Brandfall Schäden zu begrenzen, muss die 
elektrische Anlage in einer feuergefährdeten Be-
triebsstätte durch eine Netztrenneinrichtung mit 
Lastschaltvermögen separat freigeschaltet werden 
können. Sie ist an einer für die Brandbekämpfung 
geeigneten Stelle anzubringen und entsprechend 
zu kennzeichnen. Ferner ist dieser Standort in den 
Feuerwehrplänen nach DIN 14095 darzustellen. 
Mit dem Hauptschalter kann für längere Betriebs-
pausen oder bei Betriebsstillstand die elektrische 
Anlage spannungsfrei geschaltet und die Prüftä-
tigkeit (siehe Abschnitt 6.1) erleichtert werden. 
Der Schalter muss gegen versehentliche Betäti-
gung und Missbrauch geschützt sein.


4.4  Wärmegeräte, Heizungs- und  
Trocknungsanlagen


4.4.1 Grundsätzliche Anforderungen 


Um Schäden durch Temperatureinwirkungen zu 
vermeiden, sind die folgenden Anforderungen zu 
erfüllen:


ortsfeste Wärmegeräte müssen auf nicht-
brennbaren, nicht wärmeleitenden Unterlagen 
installiert werden
Gehäuse müssen so konstruiert und installiert 
sein, dass darauf die Ablagerung von Staub 
und das Ablegen von Materialen oder Gegen-
ständen erschwert bzw. verhindert werden
Trocknungs- und Heizungsanlagen mit Warm-
luft müssen bei unterbrochenem Luftstrom 
oder unzulässig hoher Lufterwärmung die 
Heizelemente und Gebläse automatisch ab-
schalten (s. „Elektrowärmegeräte und Elektro-
heizungsanlagen”, VdS 2279).


4.4.2 Zusätzliche Anforderungen bei Feuer-
gefährdung durch leicht entzündliche 
Stoffe ohne Stäube und/oder Fasern


Um die Brandgefahr durch leicht entzündliche 
Stoffe zu minimieren, dürfen die Gehäuse von 
Wärmegeräten im Normalbetrieb an keiner Stel-
le eine höhere Temperatur als 115 °C aufweisen. 
Gegebenenfalls sind Schutzeinrichtungen vorzu-
sehen (nicht selbsttätig rückstellbare Schutztem-
peraturbegrenzer), die automatisch abschalten, 
wenn diese Temperatur überschritten wird.

























Elektrische Anlagen in feuergefährdeten  
Betriebstätten und diesen gleichzustellende Risiken VdS 2033 : 2007-09 (06)


6


4.4.3 Zusätzliche Anforderungen bei Feuer-
gefährdung durch leicht entzündliche 
Stoffe mit Stäuben und/oder Fasern


Um die besondere Brandgefahr durch Stäube 
und Fasern zu berücksichtigen, dürfen nur Wär-
megeräte eingesetzt werden, bei denen die Ge-
häuseoberflächentemperatur im Normalbetrieb 
90 °C nicht übersteigt. Um eine Entzündung zu 
verhindern, müssen nichtselbsttätig rückstellbare 
Schutztemperaturbegrenzer das Gerät zwingend 
abschalten, wenn diese Temperatur überschritten 
wird (s. a. „Elektrowärmegeräte und Elektrohei-
zungsanlagen”, VdS 2279).


4.5 Motoren 


Motoren sind durch Schutzeinrichtungen gegen 
unzulässig hohe Erwärmung zu schützen. Hierzu 
sind automatisch bzw. aus der Ferne einschalt-
bare oder teilweise unbeaufsichtigt betriebene 
Motoren mit rückstellbaren Schutzeinrichtungen 
zur Temperaturbegrenzung zu versehen. Nach 
Mängelbeseitigung hat die Rückstellung an der 
Schutzeinrichtung manuell zu erfolgen. Es ist kei-
ne Fernrückstellung zulässig.


Zum Schutz können eingesetzt werden: 


Kaltleiter-Temperaturfühler und Auslösegerät 
nach DIN EN 60947-8 VDE 0660-302 (Motor-
vollschutz)
Motorstarter (Motorschutzschalter) nach DIN 
EN 60497-4-1 VDE 0660-102 mit thermischen, 
magnetischen und phasenausfallempfindlichen 
Überlastauslösern/Relais
Überlastrelais (Bimetall-Relais) nach DIN EN 
60497-4-1 VDE 0660-102 mit thermischen Aus-
lösern/Relais.


Motoren mit Stern-Dreieck-Einschaltung müs-
sen mit einer Schutzeinrichtung versehen sein, 
die auch in der Sternschaltung vor unzulässig 
hohen Temperaturen schützt. Werden Motorkon-
densatoren benötigt, so müssen diese, um ein 
Zerplatzen der Kondensatoren zu vermeiden, der 
Sicherheitsklasse (P2) nach DIN EN 60252-1 VDE 
0560-8 entsprechen. 











4.6 Leuchten


4.6.1 Feuergefährdung durch leicht entzünd-
liche Stoffe ohne Stäube und/oder Fasern 


Nach den geltenden DIN VDE Bestimmungen 
dürfen nur Leuchten mit begrenzter Oberflächen-
temperatur verwendet werden. Leuchten mit der 
Kennzeichnung Anmerkung: Gegenüber mit dem -Zeichen


gekennzeichneten Leuchten ergeben sich für
, 


gekennzeichneten Leuchten ergeben sich für
Leuchtenmit -ZeichenfolgendeUnterschiede: oder 4.5 Kennzeichen , s. „Leuch-


ten” (VdS 2005) erfüllen diese Bedingung. Um 
ein Zerplatzen der Kondensatoren zu vermeiden, 
sind bei Leuchten mit konventionellen Vorschalt-
geräten (KVG) Kondensatoren mit Metallbecher 
vorzusehen, die mit Das Zeichen kennzeichnet flammsichere Kon


densatoren. Falls diese ausfallen, können sie we
, Das Zeichen kennzeichnet flamm- und platzsi


chere Kondensatoren. Falls diese ausfallen,
 oder mit Typ B ge-


kennzeichnet sind.


Ist nicht zu erwarten, dass die Leuchten oder 
Teile der Leuchten, die erhöhte Temperaturen 
aufweisen, in die Nähe der vorhandenen leicht 
entzündlichen Stoffe gelangen können, befindet 
sich die Beleuchtung außerhalb des feuergefähr-
deten Bereichs. In diesem Fall reicht es aus, dass 
die Beleuchtung über Einrichtungen zum Fehler-
stromschutz nach Abschnitt 5.2.1 betrieben wird. 
Außerdem muss ein besonderer Schutz (wie Git-
ter, Schutzscheibe oder mehrwandige Glaskol-
ben) vorgesehen werden, um ein Herunterfallen 
heißer Teile zu verhindern.


4.6.2 Feuergefährdung durch leicht entzünd-
liche Stoffe mit Stäuben und/oder Fasern 


Ist eine Feuergefährdung durch vorhandene 
Stäube und/oder Fasern gegeben, müssen zu-
sätzlich zu den Anforderungen unter Abschnitt 
4.6.1 auch die folgenden Anforderungen einge-
halten werden. Um der besonderen Gefährdung 
durch Stäube und/oder Fasern zu begegnen, 
sind Leuchten mit der Kennzeichnung Anmerkung: Gegenüber mit dem -Zeichen


gekennzeichneten Leuchten ergeben sich für
 


oder 
gekennzeichneten Leuchten ergeben sich für
Leuchtenmit -ZeichenfolgendeUnterschiede: einzusetzen (keine Leuchten mit der 


Kennzeichnung 4.5 Kennzeichen ). Für mit 
gekennzeichneten Leuchten ergeben sich für
Leuchtenmit -ZeichenfolgendeUnterschiede: gekennzeich-


nete Leuchten muss der Schutz gegen Ablage-
rungen von Staub und anderen Fremdkörpern 
einschließlich der Lampe erreicht werden. Dies 
ist gegeben, wenn die gesamte Lampe in den 
Schutzgrad IP 5X eingeschlossen wird, z. B. mit-
tels Schutzscheibe oder Wanne. Damit wird auch 
ein höherer mechanischer Schutz Gewähr leistet. 
Es dürfen nur 


gekennzeichneten Leuchten ergeben sich für
Leuchtenmit -ZeichenfolgendeUnterschiede: gekennzeichnete Leuchten aus-


gewählt werden, auf denen zulässige Montagear-
ten und ggf. einzuhaltende Sicherheitsabstände 
angegeben sind. Leuchten gemäß der Publikati-
on „Elektrische Leuchten mit begrenzter Oberflä-
chentemperatur”, (VdS 2499) erfüllen diese Anfor-
derungen.
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4.7 Schutzart bei Feuergefährdung durch 
leicht entzündliche Stoffe ohne  
Stäube und/oder Fasern


Ist eine Feuergefährdung durch leicht entzünd-
liche feste Stoffe gegeben, müssen die ortsfesten 
elektrischen Betriebsmittel dem Schutzgrad IP 4X 
entsprechen. Bei ortsveränderlichen elektrischen 
Betriebsmitteln ist das nur dann erforderlich, 
wenn sie überwiegend oder unbeaufsichtigt in 
den feuergefährdeten Betriebsstätten eingesetzt 
werden. 


Hinweis: Der Schutzgrad IP 4X gemäß DIN VDE 
0470-1 bietet Schutz gegen das Eindringen von 
festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser von 
1 mm und größer (kornförmige Fremdkörper).


4.8 Schutzart bei Feuergefährdung durch 
Stäube und/oder Fasern 


Nach den geltenden DIN VDE Bestimmungen 
müssen ortsfeste elektrische Betriebsmittel dem 
Schutzgrad IP 5X (staubgeschützt) entsprechen. 
Bei ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmit-
teln muss das nur dann der Fall sein, wenn sie 
überwiegend oder unbeaufsichtigt in Betriebs-
stätten eingesetzt werden, die infolge von Staub 
und/oder Fasern feuergefährdet sind.


Hinweis: Der Schutzgrad IP 5X gemäß DIN EN 
60529 VDE 0470 -1 bietet Schutz gegen das Ein-
dringen von unzulässig hohen Staubmengen. Das 
Eindringen von Staub wird nicht vollkommen ver-
hindert; es können jedoch nur solche Mengen 
eindringen, welche die Funktion des Betriebsmit-
tels nicht beeinträchtigen. 


Für landwirtschaftliche Betriebsstätten, die als 
feuergefährdet und zugleich als feuchte und 
nasse Betriebsstätten gelten, muss zudem der 
Feuchteschutz berücksichtigt werden. Es sind 
deshalb elektrische Betriebsmittel einzusetzen, 
die mindestens den Schutzgrad IP 54 (Staub 
und Spritzwasser geschützt) aufweisen (s. „Elek-
trische Anlagen in der Landwirtschaft”, VdS 
2067).


5 Schutz vor Bränden  
infolge von Isolationsfehlern


Es sind Maßnahmen anzuwenden, die bewirken 
sollen, dass entweder 


brandgefährliche Kurz- und Erdschlüsse nicht 
entstehen können (Abschnitt 5.1) oder 
Fehlerströme erfasst und die fehlerhaften Strom-
kreise vom Netz getrennt werden, bevor sich 
Materialien entzünden können (Abschnitt 5.2).


5.1 Verhütung von Isolationsfehlern 
durch kurz- und erdschlusssichere 
Verlegung 


Es ist eine der folgenden Vorkehrungen zu treffen:


Verlegen von einadrigen Mantelleitungen, ein-
adrige Gummischlauchleitungen oder einad-
rigen Kabeln, die gegen äußere mechanische 
Beanspruchung geschützt sind
Verlegen von je einer basisisolierten Aderleitung 
in einem nicht leitenden Elektroinstallationsrohr 
oder -kanal oder in einem separaten Zug eines 
nicht leitenden Elektroinstallationskanals
Verwendung von Stromschienensystemen.


Als gleichwertige Maßnahme nach DIN VDE 0100 – 
520 gilt die Verlegung von Kabeln und Leitungen, 
die ohne Gefahr für die Umgebung abbrennen 
können, z. B. erdverlegte Kabel.


5.2 Schutz durch Meldung und  
Abschaltung von Isolationsfehlern 


5.2.1 Einrichtungen zum Fehlerstromschutz


Zur Erfassung sehr kleiner Fehlerströme, muss 
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD - Re-
sidual Current operated protective Device) mit 
einem Bemessungsfehlerstrom I∆n ≤ 300 mA 
eingesetzt werden. Wird gewährleistet, dass ge-
meldete Fehler kurzfristig behoben werden, ist 
es ausreichend, wenn brandgefährliche Fehler-
ströme durch eine Signalisierung erfasst werden. 
Hierfür sind Differenzstrom-Überwachungsgeräte 
(RCM-Residual Current Monitor) vorzusehen, die 
einen Fehlerstrom ≤ 300 mA registrieren können.  
Im Fehlerfall können jedoch auch geringere Strö-
me als 300 mA Brände verursachen. Flächenheiz-
elemente beispielsweise können sich bereits bei 
Fehlerströmen < 100 mA entzünden, so dass 
bei Einsatz von RCDs in diesem Fall der Bemes-
sungsdifferenzstrom höchstens 30 mA betragen 
darf. Damit die sichere Funktion der Fehlerstrom- 
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Schutzeinrichtungen gewährleistet ist, müssen 
diese netzspannungsunabhängig sein und Diffe-
renzströme (Fehlerströme) mit Gleichstromkom-
ponenten erfassen können. Hierbei handelt es 
sich um


Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD1, RCCB2, 
RCBO3) mit der Kennzeichnung 
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4 Anforderungen an Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD)


4.1 Die Anforderungen an Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen, die nach diesem Abschnitt berück-
sichtigt werden müssen, beziehen sich in erster 
Linie auf den Brandschutz. Der Personenschutz 
muss separat beurteilt werden.


4.2 Können im Fehlerfall glatte Gleichfehler-
ströme auftreten, dürfen nach DIN EN 50178 
(VDE 0160) und DIN VDE 0100 530 ausschließ-
lich Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vom 
Typ B (nach E DIN VDE 0664-100/-200) ein-
gesetzt werden. Die Kennzeichnung er-
folgt mit den Symbolen und .
Glatte Gleichfehlerströme können in Strom-
kreisen mit elektronischen Verbrauchsmit teln
z. B. Frequenzumrichtern entstehen. Sie wer  den 
in der Regel durch eine RCD Typ A nicht erfasst 
und können sogar deren Funktion derart störend 
beeinfl ussen, dass die elektrischen Betriebsmittel 
hinter der RCD vom Typ A ungeschützt sind.


4.3 RCD vom Typ AC können lediglich reine 
Wechselströme erfassen. Sie sind in Deutschland
nach DIN VDE 0100-530 für den geforderten 
Schutz durch automatische Abschaltung nicht er-
laubt.


4.4 In Stromkreisen mit elektronischen Einrich-
tungen wie z. B. Frequenzumrichtern kommen 
im Fehlerfall oft gleichzeitig Fehlerströme unter-
schiedlicher Frequenzen, auch oberhalb von 
1000 Hz vor. In der für RCD vom Typ B gültigen 
Normen E DIN VDE 0664 100/ 200 ist der Auslö-
sestrombereich bis 2000 Hz defi niert. Der Anwen-
dungsbereich dieser Normen ist in erster Linie 
zum Schutz gegen elektrischen Schlag bestimmt. 
Aus Gründen des Sachschutzes ist die Brandge-
fährdung durch Fehlerströme hoher Frequenzen 
zu minimieren. Hierzu müssen RCD in einem Fre-
quenzbereich von 0 bis mindestens 100 kHz sicher 
Fehlerströme  300 mA abschalten. Dabei darf es 
zu keinen Fehlauslösungen kommen. Unabhän-
gig von der Zusammensetzung der Mischfrequenz 
(geometrische Summe aller Fehlerströme unter -
schiedlicher Frequenzen) muss bei einem Effektiv-
wert des Fehlerstroms 300 mA eine Abschaltung
erfolgen. Der Hersteller der RCD muss sicherstel-
len, dass diese Auslösecharakteristik gewährleis-
tet ist. 


4.5 Um Fehlauslösungen zu vermeiden, müs-
sen RCD mit einer Ansprechverzögerung oder 
einer Mindeststoßstromfestigkeit von 3000 A (Im-
pulsform 8/20 µs) eingesetzt werden. Diese sind 
mit dem Symbol S  oder bei Kurzzeitverzögerun-
gen mit dem jeweiligen herstellertypischen Sym-
bol bzw. Kurzzeichen gekennzeichnet.


4.6 In seltenen Fällen kann es vorkommen, 
dass eine RCD einen kleineren Fehlerstrom erfasst,
als an der Isolationsfehlerstelle tatsächlich fl ießt,
da ein Anteil des Fehlerstromes über die Schutz-
leiterverbindung des Netzfi lters oder des Frequenz-
umrichters zum Zwischenkreis des Umrichters 
zurück fl ießt. Um dies auszuschließen, ist nach 
Errichtung mit einem, speziell für diese Prüfung 
entwickelten RCD Prüfgerät (welches am Aus-
gang des eingeschalteten Umrichters funktions-
tüchtig ist) die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung 
zu prüfen. Die Prüfung muss bei einer Motorfre-
quenz von 0 Hz bis max. 10 Hz erfolgen. Dabei 
ist die dem RCD Prüfgerät beiliegende Prüfanlei-
tung genau zu beachten. Der Prüfer muss wäh-
rend der Prüfung gewährleisten, dass es durch 
eine Motordrehzahl ≠ 0 zu keiner Gefährdung 
von Mensch oder Maschine kommen kann. Ist 
die Wirksamkeit der RCD nicht gegeben, müssen 
Maßnahmen nach Abschnitt 7 (Einsatz von Isola-
tionsüberwachungssystemen) realisiert werden.


5 Anforderungen an Differenz-
strom-Überwachungsein-
richtungen (RCM)


Kann eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) 
nicht eingesetzt werden, z.B. weil der Betriebs-
strom des zu schützenden Stromkreises größer 
ist als der größte Bemessungsstrom der RCD, so 
bildet eine allstromsensitive Differenzstrom-Über-
wachungseinrichtung (RCM) oder MRCD mit Ab-
schalteinrichtung (z.B. Leistungsschalter) sowie 
CBR eine Alternative. Die im Abschnitt 4 beschrie-
benen Anforderungen sind sinngemäß auch auf 
diese zu übertragen. Bei möglichst konstanten 
betriebsbedingten Ableitströmen bietet sich der 
Einsatz einer RCM, CBR oder MRCD an, so dass 
diese durch Einstellen der Ansprechempfi ndlich-
keit der RCM, CBR oder MRCD berücksichtigt 
werden.


Zur Realisierung der Schutzmaßnahme „Schutz 
durch automatische Abschaltung im Fehlerfall“ 
nach DIN VDE 0100-410 sind RCM jedoch nicht 
zulässig.


 (Typ A) 
nach DIN VDE 0664, 
allstromsensitive RCD, RCCB, RCBO mit der 
Kennzeichnung 
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4 Anforderungen an Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD)


4.1 Die Anforderungen an Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen, die nach diesem Abschnitt berück-
sichtigt werden müssen, beziehen sich in erster 
Linie auf den Brandschutz. Der Personenschutz 
muss separat beurteilt werden.


4.2 Können im Fehlerfall glatte Gleichfehler-
ströme auftreten, dürfen nach DIN EN 50178 
(VDE 0160) und DIN VDE 0100 530 ausschließ-
lich Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vom 
Typ B (nach E DIN VDE 0664-100/-200) ein-
gesetzt werden. Die Kennzeichnung er-
folgt mit den Symbolen und .
Glatte Gleichfehlerströme können in Strom-
kreisen mit elektronischen Verbrauchsmit teln
z. B. Frequenzumrichtern entstehen. Sie wer  den 
in der Regel durch eine RCD Typ A nicht erfasst 
und können sogar deren Funktion derart störend 
beeinfl ussen, dass die elektrischen Betriebsmittel 
hinter der RCD vom Typ A ungeschützt sind.


4.3 RCD vom Typ AC können lediglich reine 
Wechselströme erfassen. Sie sind in Deutschland
nach DIN VDE 0100-530 für den geforderten 
Schutz durch automatische Abschaltung nicht er-
laubt.


4.4 In Stromkreisen mit elektronischen Einrich-
tungen wie z. B. Frequenzumrichtern kommen 
im Fehlerfall oft gleichzeitig Fehlerströme unter-
schiedlicher Frequenzen, auch oberhalb von 
1000 Hz vor. In der für RCD vom Typ B gültigen 
Normen E DIN VDE 0664 100/ 200 ist der Auslö-
sestrombereich bis 2000 Hz defi niert. Der Anwen-
dungsbereich dieser Normen ist in erster Linie 
zum Schutz gegen elektrischen Schlag bestimmt. 
Aus Gründen des Sachschutzes ist die Brandge-
fährdung durch Fehlerströme hoher Frequenzen 
zu minimieren. Hierzu müssen RCD in einem Fre-
quenzbereich von 0 bis mindestens 100 kHz sicher 
Fehlerströme  300 mA abschalten. Dabei darf es 
zu keinen Fehlauslösungen kommen. Unabhän-
gig von der Zusammensetzung der Mischfrequenz 
(geometrische Summe aller Fehlerströme unter -
schiedlicher Frequenzen) muss bei einem Effektiv-
wert des Fehlerstroms 300 mA eine Abschaltung
erfolgen. Der Hersteller der RCD muss sicherstel-
len, dass diese Auslösecharakteristik gewährleis-
tet ist. 


4.5 Um Fehlauslösungen zu vermeiden, müs-
sen RCD mit einer Ansprechverzögerung oder 
einer Mindeststoßstromfestigkeit von 3000 A (Im-
pulsform 8/20 µs) eingesetzt werden. Diese sind 
mit dem Symbol S  oder bei Kurzzeitverzögerun-
gen mit dem jeweiligen herstellertypischen Sym-
bol bzw. Kurzzeichen gekennzeichnet.


4.6 In seltenen Fällen kann es vorkommen, 
dass eine RCD einen kleineren Fehlerstrom erfasst,
als an der Isolationsfehlerstelle tatsächlich fl ießt,
da ein Anteil des Fehlerstromes über die Schutz-
leiterverbindung des Netzfi lters oder des Frequenz-
umrichters zum Zwischenkreis des Umrichters 
zurück fl ießt. Um dies auszuschließen, ist nach 
Errichtung mit einem, speziell für diese Prüfung 
entwickelten RCD Prüfgerät (welches am Aus-
gang des eingeschalteten Umrichters funktions-
tüchtig ist) die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung 
zu prüfen. Die Prüfung muss bei einer Motorfre-
quenz von 0 Hz bis max. 10 Hz erfolgen. Dabei 
ist die dem RCD Prüfgerät beiliegende Prüfanlei-
tung genau zu beachten. Der Prüfer muss wäh-
rend der Prüfung gewährleisten, dass es durch 
eine Motordrehzahl ≠ 0 zu keiner Gefährdung 
von Mensch oder Maschine kommen kann. Ist 
die Wirksamkeit der RCD nicht gegeben, müssen 
Maßnahmen nach Abschnitt 7 (Einsatz von Isola-
tionsüberwachungssystemen) realisiert werden.


5 Anforderungen an Differenz-
strom-Überwachungsein-
richtungen (RCM)


Kann eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) 
nicht eingesetzt werden, z.B. weil der Betriebs-
strom des zu schützenden Stromkreises größer 
ist als der größte Bemessungsstrom der RCD, so 
bildet eine allstromsensitive Differenzstrom-Über-
wachungseinrichtung (RCM) oder MRCD mit Ab-
schalteinrichtung (z.B. Leistungsschalter) sowie 
CBR eine Alternative. Die im Abschnitt 4 beschrie-
benen Anforderungen sind sinngemäß auch auf 
diese zu übertragen. Bei möglichst konstanten 
betriebsbedingten Ableitströmen bietet sich der 
Einsatz einer RCM, CBR oder MRCD an, so dass 
diese durch Einstellen der Ansprechempfi ndlich-
keit der RCM, CBR oder MRCD berücksichtigt 
werden.


Zur Realisierung der Schutzmaßnahme „Schutz 
durch automatische Abschaltung im Fehlerfall“ 
nach DIN VDE 0100-410 sind RCM jedoch nicht 
zulässig.
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4 Anforderungen an Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD)


4.1 Die Anforderungen an Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen, die nach diesem Abschnitt berück-
sichtigt werden müssen, beziehen sich in erster 
Linie auf den Brandschutz. Der Personenschutz 
muss separat beurteilt werden.


4.2 Können im Fehlerfall glatte Gleichfehler-
ströme auftreten, dürfen nach DIN EN 50178 
(VDE 0160) und DIN VDE 0100 530 ausschließ-
lich Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vom 
Typ B (nach E DIN VDE 0664-100/-200) ein-
gesetzt werden. Die Kennzeichnung er-
folgt mit den Symbolen und .
Glatte Gleichfehlerströme können in Strom-
kreisen mit elektronischen Verbrauchsmit teln
z. B. Frequenzumrichtern entstehen. Sie wer  den 
in der Regel durch eine RCD Typ A nicht erfasst 
und können sogar deren Funktion derart störend 
beeinfl ussen, dass die elektrischen Betriebsmittel 
hinter der RCD vom Typ A ungeschützt sind.


4.3 RCD vom Typ AC können lediglich reine 
Wechselströme erfassen. Sie sind in Deutschland
nach DIN VDE 0100-530 für den geforderten 
Schutz durch automatische Abschaltung nicht er-
laubt.


4.4 In Stromkreisen mit elektronischen Einrich-
tungen wie z. B. Frequenzumrichtern kommen 
im Fehlerfall oft gleichzeitig Fehlerströme unter-
schiedlicher Frequenzen, auch oberhalb von 
1000 Hz vor. In der für RCD vom Typ B gültigen 
Normen E DIN VDE 0664 100/ 200 ist der Auslö-
sestrombereich bis 2000 Hz defi niert. Der Anwen-
dungsbereich dieser Normen ist in erster Linie 
zum Schutz gegen elektrischen Schlag bestimmt. 
Aus Gründen des Sachschutzes ist die Brandge-
fährdung durch Fehlerströme hoher Frequenzen 
zu minimieren. Hierzu müssen RCD in einem Fre-
quenzbereich von 0 bis mindestens 100 kHz sicher 
Fehlerströme  300 mA abschalten. Dabei darf es 
zu keinen Fehlauslösungen kommen. Unabhän-
gig von der Zusammensetzung der Mischfrequenz 
(geometrische Summe aller Fehlerströme unter -
schiedlicher Frequenzen) muss bei einem Effektiv-
wert des Fehlerstroms 300 mA eine Abschaltung
erfolgen. Der Hersteller der RCD muss sicherstel-
len, dass diese Auslösecharakteristik gewährleis-
tet ist. 


4.5 Um Fehlauslösungen zu vermeiden, müs-
sen RCD mit einer Ansprechverzögerung oder 
einer Mindeststoßstromfestigkeit von 3000 A (Im-
pulsform 8/20 µs) eingesetzt werden. Diese sind 
mit dem Symbol S  oder bei Kurzzeitverzögerun-
gen mit dem jeweiligen herstellertypischen Sym-
bol bzw. Kurzzeichen gekennzeichnet.


4.6 In seltenen Fällen kann es vorkommen, 
dass eine RCD einen kleineren Fehlerstrom erfasst,
als an der Isolationsfehlerstelle tatsächlich fl ießt,
da ein Anteil des Fehlerstromes über die Schutz-
leiterverbindung des Netzfi lters oder des Frequenz-
umrichters zum Zwischenkreis des Umrichters 
zurück fl ießt. Um dies auszuschließen, ist nach 
Errichtung mit einem, speziell für diese Prüfung 
entwickelten RCD Prüfgerät (welches am Aus-
gang des eingeschalteten Umrichters funktions-
tüchtig ist) die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung 
zu prüfen. Die Prüfung muss bei einer Motorfre-
quenz von 0 Hz bis max. 10 Hz erfolgen. Dabei 
ist die dem RCD Prüfgerät beiliegende Prüfanlei-
tung genau zu beachten. Der Prüfer muss wäh-
rend der Prüfung gewährleisten, dass es durch 
eine Motordrehzahl ≠ 0 zu keiner Gefährdung 
von Mensch oder Maschine kommen kann. Ist 
die Wirksamkeit der RCD nicht gegeben, müssen 
Maßnahmen nach Abschnitt 7 (Einsatz von Isola-
tionsüberwachungssystemen) realisiert werden.


5 Anforderungen an Differenz-
strom-Überwachungsein-
richtungen (RCM)


Kann eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) 
nicht eingesetzt werden, z.B. weil der Betriebs-
strom des zu schützenden Stromkreises größer 
ist als der größte Bemessungsstrom der RCD, so 
bildet eine allstromsensitive Differenzstrom-Über-
wachungseinrichtung (RCM) oder MRCD mit Ab-
schalteinrichtung (z.B. Leistungsschalter) sowie 
CBR eine Alternative. Die im Abschnitt 4 beschrie-
benen Anforderungen sind sinngemäß auch auf 
diese zu übertragen. Bei möglichst konstanten 
betriebsbedingten Ableitströmen bietet sich der 
Einsatz einer RCM, CBR oder MRCD an, so dass 
diese durch Einstellen der Ansprechempfi ndlich-
keit der RCM, CBR oder MRCD berücksichtigt 
werden.


Zur Realisierung der Schutzmaßnahme „Schutz 
durch automatische Abschaltung im Fehlerfall“ 
nach DIN VDE 0100-410 sind RCM jedoch nicht 
zulässig.


 (Typ B) nach DIN 
VDE 0664,
Leistungsschalter mit zugeordnetem Fehler-
stromschutz (CBR4) mit der Kennzeichnung 
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(Bauart A) nach DIN VDE 0660 Teil 101 (Anhang B) 
oder 
Modulare Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 
(MRCD5) mit der Kennzeichnung 
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gesetzt werden. Die Kennzeichnung er-
folgt mit den Symbolen und .
Glatte Gleichfehlerströme können in Strom-
kreisen mit elektronischen Verbrauchsmit teln
z. B. Frequenzumrichtern entstehen. Sie wer  den 
in der Regel durch eine RCD Typ A nicht erfasst 
und können sogar deren Funktion derart störend 
beeinfl ussen, dass die elektrischen Betriebsmittel 
hinter der RCD vom Typ A ungeschützt sind.


4.3 RCD vom Typ AC können lediglich reine 
Wechselströme erfassen. Sie sind in Deutschland
nach DIN VDE 0100-530 für den geforderten 
Schutz durch automatische Abschaltung nicht er-
laubt.


4.4 In Stromkreisen mit elektronischen Einrich-
tungen wie z. B. Frequenzumrichtern kommen 
im Fehlerfall oft gleichzeitig Fehlerströme unter-
schiedlicher Frequenzen, auch oberhalb von 
1000 Hz vor. In der für RCD vom Typ B gültigen 
Normen E DIN VDE 0664 100/ 200 ist der Auslö-
sestrombereich bis 2000 Hz defi niert. Der Anwen-
dungsbereich dieser Normen ist in erster Linie 
zum Schutz gegen elektrischen Schlag bestimmt. 
Aus Gründen des Sachschutzes ist die Brandge-
fährdung durch Fehlerströme hoher Frequenzen 
zu minimieren. Hierzu müssen RCD in einem Fre-
quenzbereich von 0 bis mindestens 100 kHz sicher 
Fehlerströme  300 mA abschalten. Dabei darf es 
zu keinen Fehlauslösungen kommen. Unabhän-
gig von der Zusammensetzung der Mischfrequenz 
(geometrische Summe aller Fehlerströme unter -
schiedlicher Frequenzen) muss bei einem Effektiv-
wert des Fehlerstroms 300 mA eine Abschaltung
erfolgen. Der Hersteller der RCD muss sicherstel-
len, dass diese Auslösecharakteristik gewährleis-
tet ist. 


4.5 Um Fehlauslösungen zu vermeiden, müs-
sen RCD mit einer Ansprechverzögerung oder 
einer Mindeststoßstromfestigkeit von 3000 A (Im-
pulsform 8/20 µs) eingesetzt werden. Diese sind 
mit dem Symbol S  oder bei Kurzzeitverzögerun-
gen mit dem jeweiligen herstellertypischen Sym-
bol bzw. Kurzzeichen gekennzeichnet.


4.6 In seltenen Fällen kann es vorkommen, 
dass eine RCD einen kleineren Fehlerstrom erfasst,
als an der Isolationsfehlerstelle tatsächlich fl ießt,
da ein Anteil des Fehlerstromes über die Schutz-
leiterverbindung des Netzfi lters oder des Frequenz-
umrichters zum Zwischenkreis des Umrichters 
zurück fl ießt. Um dies auszuschließen, ist nach 
Errichtung mit einem, speziell für diese Prüfung 
entwickelten RCD Prüfgerät (welches am Aus-
gang des eingeschalteten Umrichters funktions-
tüchtig ist) die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung 
zu prüfen. Die Prüfung muss bei einer Motorfre-
quenz von 0 Hz bis max. 10 Hz erfolgen. Dabei 
ist die dem RCD Prüfgerät beiliegende Prüfanlei-
tung genau zu beachten. Der Prüfer muss wäh-
rend der Prüfung gewährleisten, dass es durch 
eine Motordrehzahl ≠ 0 zu keiner Gefährdung 
von Mensch oder Maschine kommen kann. Ist 
die Wirksamkeit der RCD nicht gegeben, müssen 
Maßnahmen nach Abschnitt 7 (Einsatz von Isola-
tionsüberwachungssystemen) realisiert werden.


5 Anforderungen an Differenz-
strom-Überwachungsein-
richtungen (RCM)


Kann eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) 
nicht eingesetzt werden, z.B. weil der Betriebs-
strom des zu schützenden Stromkreises größer 
ist als der größte Bemessungsstrom der RCD, so 
bildet eine allstromsensitive Differenzstrom-Über-
wachungseinrichtung (RCM) oder MRCD mit Ab-
schalteinrichtung (z.B. Leistungsschalter) sowie 
CBR eine Alternative. Die im Abschnitt 4 beschrie-
benen Anforderungen sind sinngemäß auch auf 
diese zu übertragen. Bei möglichst konstanten 
betriebsbedingten Ableitströmen bietet sich der 
Einsatz einer RCM, CBR oder MRCD an, so dass 
diese durch Einstellen der Ansprechempfi ndlich-
keit der RCM, CBR oder MRCD berücksichtigt 
werden.


Zur Realisierung der Schutzmaßnahme „Schutz 
durch automatische Abschaltung im Fehlerfall“ 
nach DIN VDE 0100-410 sind RCM jedoch nicht 
zulässig.


 (Bau-
art A) oder 
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4 Anforderungen an Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD)


4.1 Die Anforderungen an Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen, die nach diesem Abschnitt berück-
sichtigt werden müssen, beziehen sich in erster 
Linie auf den Brandschutz. Der Personenschutz 
muss separat beurteilt werden.


4.2 Können im Fehlerfall glatte Gleichfehler-
ströme auftreten, dürfen nach DIN EN 50178 
(VDE 0160) und DIN VDE 0100 530 ausschließ-
lich Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vom 
Typ B (nach E DIN VDE 0664-100/-200) ein-
gesetzt werden. Die Kennzeichnung er-
folgt mit den Symbolen und .
Glatte Gleichfehlerströme können in Strom-
kreisen mit elektronischen Verbrauchsmit teln
z. B. Frequenzumrichtern entstehen. Sie wer  den 
in der Regel durch eine RCD Typ A nicht erfasst 
und können sogar deren Funktion derart störend 
beeinfl ussen, dass die elektrischen Betriebsmittel 
hinter der RCD vom Typ A ungeschützt sind.


4.3 RCD vom Typ AC können lediglich reine 
Wechselströme erfassen. Sie sind in Deutschland
nach DIN VDE 0100-530 für den geforderten 
Schutz durch automatische Abschaltung nicht er-
laubt.


4.4 In Stromkreisen mit elektronischen Einrich-
tungen wie z. B. Frequenzumrichtern kommen 
im Fehlerfall oft gleichzeitig Fehlerströme unter-
schiedlicher Frequenzen, auch oberhalb von 
1000 Hz vor. In der für RCD vom Typ B gültigen 
Normen E DIN VDE 0664 100/ 200 ist der Auslö-
sestrombereich bis 2000 Hz defi niert. Der Anwen-
dungsbereich dieser Normen ist in erster Linie 
zum Schutz gegen elektrischen Schlag bestimmt. 
Aus Gründen des Sachschutzes ist die Brandge-
fährdung durch Fehlerströme hoher Frequenzen 
zu minimieren. Hierzu müssen RCD in einem Fre-
quenzbereich von 0 bis mindestens 100 kHz sicher 
Fehlerströme  300 mA abschalten. Dabei darf es 
zu keinen Fehlauslösungen kommen. Unabhän-
gig von der Zusammensetzung der Mischfrequenz 
(geometrische Summe aller Fehlerströme unter -
schiedlicher Frequenzen) muss bei einem Effektiv-
wert des Fehlerstroms 300 mA eine Abschaltung
erfolgen. Der Hersteller der RCD muss sicherstel-
len, dass diese Auslösecharakteristik gewährleis-
tet ist. 


4.5 Um Fehlauslösungen zu vermeiden, müs-
sen RCD mit einer Ansprechverzögerung oder 
einer Mindeststoßstromfestigkeit von 3000 A (Im-
pulsform 8/20 µs) eingesetzt werden. Diese sind 
mit dem Symbol S  oder bei Kurzzeitverzögerun-
gen mit dem jeweiligen herstellertypischen Sym-
bol bzw. Kurzzeichen gekennzeichnet.


4.6 In seltenen Fällen kann es vorkommen, 
dass eine RCD einen kleineren Fehlerstrom erfasst,
als an der Isolationsfehlerstelle tatsächlich fl ießt,
da ein Anteil des Fehlerstromes über die Schutz-
leiterverbindung des Netzfi lters oder des Frequenz-
umrichters zum Zwischenkreis des Umrichters 
zurück fl ießt. Um dies auszuschließen, ist nach 
Errichtung mit einem, speziell für diese Prüfung 
entwickelten RCD Prüfgerät (welches am Aus-
gang des eingeschalteten Umrichters funktions-
tüchtig ist) die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung 
zu prüfen. Die Prüfung muss bei einer Motorfre-
quenz von 0 Hz bis max. 10 Hz erfolgen. Dabei 
ist die dem RCD Prüfgerät beiliegende Prüfanlei-
tung genau zu beachten. Der Prüfer muss wäh-
rend der Prüfung gewährleisten, dass es durch 
eine Motordrehzahl ≠ 0 zu keiner Gefährdung 
von Mensch oder Maschine kommen kann. Ist 
die Wirksamkeit der RCD nicht gegeben, müssen 
Maßnahmen nach Abschnitt 7 (Einsatz von Isola-
tionsüberwachungssystemen) realisiert werden.


5 Anforderungen an Differenz-
strom-Überwachungsein-
richtungen (RCM)


Kann eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) 
nicht eingesetzt werden, z.B. weil der Betriebs-
strom des zu schützenden Stromkreises größer 
ist als der größte Bemessungsstrom der RCD, so 
bildet eine allstromsensitive Differenzstrom-Über-
wachungseinrichtung (RCM) oder MRCD mit Ab-
schalteinrichtung (z.B. Leistungsschalter) sowie 
CBR eine Alternative. Die im Abschnitt 4 beschrie-
benen Anforderungen sind sinngemäß auch auf 
diese zu übertragen. Bei möglichst konstanten 
betriebsbedingten Ableitströmen bietet sich der 
Einsatz einer RCM, CBR oder MRCD an, so dass 
diese durch Einstellen der Ansprechempfi ndlich-
keit der RCM, CBR oder MRCD berücksichtigt 
werden.


Zur Realisierung der Schutzmaßnahme „Schutz 
durch automatische Abschaltung im Fehlerfall“ 
nach DIN VDE 0100-410 sind RCM jedoch nicht 
zulässig.
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4 Anforderungen an Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD)


4.1 Die Anforderungen an Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen, die nach diesem Abschnitt berück-
sichtigt werden müssen, beziehen sich in erster 
Linie auf den Brandschutz. Der Personenschutz 
muss separat beurteilt werden.


4.2 Können im Fehlerfall glatte Gleichfehler-
ströme auftreten, dürfen nach DIN EN 50178 
(VDE 0160) und DIN VDE 0100 530 ausschließ-
lich Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) vom 
Typ B (nach E DIN VDE 0664-100/-200) ein-
gesetzt werden. Die Kennzeichnung er-
folgt mit den Symbolen und .
Glatte Gleichfehlerströme können in Strom-
kreisen mit elektronischen Verbrauchsmit teln
z. B. Frequenzumrichtern entstehen. Sie wer  den 
in der Regel durch eine RCD Typ A nicht erfasst 
und können sogar deren Funktion derart störend 
beeinfl ussen, dass die elektrischen Betriebsmittel 
hinter der RCD vom Typ A ungeschützt sind.


4.3 RCD vom Typ AC können lediglich reine 
Wechselströme erfassen. Sie sind in Deutschland
nach DIN VDE 0100-530 für den geforderten 
Schutz durch automatische Abschaltung nicht er-
laubt.


4.4 In Stromkreisen mit elektronischen Einrich-
tungen wie z. B. Frequenzumrichtern kommen 
im Fehlerfall oft gleichzeitig Fehlerströme unter-
schiedlicher Frequenzen, auch oberhalb von 
1000 Hz vor. In der für RCD vom Typ B gültigen 
Normen E DIN VDE 0664 100/ 200 ist der Auslö-
sestrombereich bis 2000 Hz defi niert. Der Anwen-
dungsbereich dieser Normen ist in erster Linie 
zum Schutz gegen elektrischen Schlag bestimmt. 
Aus Gründen des Sachschutzes ist die Brandge-
fährdung durch Fehlerströme hoher Frequenzen 
zu minimieren. Hierzu müssen RCD in einem Fre-
quenzbereich von 0 bis mindestens 100 kHz sicher 
Fehlerströme  300 mA abschalten. Dabei darf es 
zu keinen Fehlauslösungen kommen. Unabhän-
gig von der Zusammensetzung der Mischfrequenz 
(geometrische Summe aller Fehlerströme unter -
schiedlicher Frequenzen) muss bei einem Effektiv-
wert des Fehlerstroms 300 mA eine Abschaltung
erfolgen. Der Hersteller der RCD muss sicherstel-
len, dass diese Auslösecharakteristik gewährleis-
tet ist. 


4.5 Um Fehlauslösungen zu vermeiden, müs-
sen RCD mit einer Ansprechverzögerung oder 
einer Mindeststoßstromfestigkeit von 3000 A (Im-
pulsform 8/20 µs) eingesetzt werden. Diese sind 
mit dem Symbol S  oder bei Kurzzeitverzögerun-
gen mit dem jeweiligen herstellertypischen Sym-
bol bzw. Kurzzeichen gekennzeichnet.


4.6 In seltenen Fällen kann es vorkommen, 
dass eine RCD einen kleineren Fehlerstrom erfasst,
als an der Isolationsfehlerstelle tatsächlich fl ießt,
da ein Anteil des Fehlerstromes über die Schutz-
leiterverbindung des Netzfi lters oder des Frequenz-
umrichters zum Zwischenkreis des Umrichters 
zurück fl ießt. Um dies auszuschließen, ist nach 
Errichtung mit einem, speziell für diese Prüfung 
entwickelten RCD Prüfgerät (welches am Aus-
gang des eingeschalteten Umrichters funktions-
tüchtig ist) die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung 
zu prüfen. Die Prüfung muss bei einer Motorfre-
quenz von 0 Hz bis max. 10 Hz erfolgen. Dabei 
ist die dem RCD Prüfgerät beiliegende Prüfanlei-
tung genau zu beachten. Der Prüfer muss wäh-
rend der Prüfung gewährleisten, dass es durch 
eine Motordrehzahl ≠ 0 zu keiner Gefährdung 
von Mensch oder Maschine kommen kann. Ist 
die Wirksamkeit der RCD nicht gegeben, müssen 
Maßnahmen nach Abschnitt 7 (Einsatz von Isola-
tionsüberwachungssystemen) realisiert werden.


5 Anforderungen an Differenz-
strom-Überwachungsein-
richtungen (RCM)


Kann eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) 
nicht eingesetzt werden, z.B. weil der Betriebs-
strom des zu schützenden Stromkreises größer 
ist als der größte Bemessungsstrom der RCD, so 
bildet eine allstromsensitive Differenzstrom-Über-
wachungseinrichtung (RCM) oder MRCD mit Ab-
schalteinrichtung (z.B. Leistungsschalter) sowie 
CBR eine Alternative. Die im Abschnitt 4 beschrie-
benen Anforderungen sind sinngemäß auch auf 
diese zu übertragen. Bei möglichst konstanten 
betriebsbedingten Ableitströmen bietet sich der 
Einsatz einer RCM, CBR oder MRCD an, so dass 
diese durch Einstellen der Ansprechempfi ndlich-
keit der RCM, CBR oder MRCD berücksichtigt 
werden.


Zur Realisierung der Schutzmaßnahme „Schutz 
durch automatische Abschaltung im Fehlerfall“ 
nach DIN VDE 0100-410 sind RCM jedoch nicht 
zulässig.


 (Bauart B) nach DIN VDE 
0660 Teil 101 (Anhang M).


Können im Fehlerfall glatte Gleichfehlerströme 
auftreten, dürfen ausschließlich Fehlerstrom-
schutzeinrichtungen (RCD) vom Typ B (bzw. 
Bauart B) eingesetzt werden (s. „Isolationsfehler-
schutz in elektrischen Anlagen mit elektronischen 
Betriebsmitteln – RCD und FU“, VdS 3501).


Bei mehreren in Reihe angeordneten RCD muss 
ein selektives Auslösen erreicht werden. Verzö-
gernd auslösende Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen tragen das Kennzeichen 
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4 Anforderungen an Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD)
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einer Mindeststoßstromfestigkeit von 3000 A (Im-
pulsform 8/20 µs) eingesetzt werden. Diese sind 
mit dem Symbol S  oder bei Kurzzeitverzögerun-
gen mit dem jeweiligen herstellertypischen Sym-
bol bzw. Kurzzeichen gekennzeichnet.


4.6 In seltenen Fällen kann es vorkommen, 
dass eine RCD einen kleineren Fehlerstrom erfasst,
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da ein Anteil des Fehlerstromes über die Schutz-
leiterverbindung des Netzfi lters oder des Frequenz-
umrichters zum Zwischenkreis des Umrichters 
zurück fl ießt. Um dies auszuschließen, ist nach 
Errichtung mit einem, speziell für diese Prüfung 
entwickelten RCD Prüfgerät (welches am Aus-
gang des eingeschalteten Umrichters funktions-
tüchtig ist) die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung 
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quenz von 0 Hz bis max. 10 Hz erfolgen. Dabei 
ist die dem RCD Prüfgerät beiliegende Prüfanlei-
tung genau zu beachten. Der Prüfer muss wäh-
rend der Prüfung gewährleisten, dass es durch 
eine Motordrehzahl ≠ 0 zu keiner Gefährdung 
von Mensch oder Maschine kommen kann. Ist 
die Wirksamkeit der RCD nicht gegeben, müssen 
Maßnahmen nach Abschnitt 7 (Einsatz von Isola-
tionsüberwachungssystemen) realisiert werden.


5 Anforderungen an Differenz-
strom-Überwachungsein-
richtungen (RCM)


Kann eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) 
nicht eingesetzt werden, z.B. weil der Betriebs-
strom des zu schützenden Stromkreises größer 
ist als der größte Bemessungsstrom der RCD, so 
bildet eine allstromsensitive Differenzstrom-Über-
wachungseinrichtung (RCM) oder MRCD mit Ab-
schalteinrichtung (z.B. Leistungsschalter) sowie 
CBR eine Alternative. Die im Abschnitt 4 beschrie-
benen Anforderungen sind sinngemäß auch auf 
diese zu übertragen. Bei möglichst konstanten 
betriebsbedingten Ableitströmen bietet sich der 
Einsatz einer RCM, CBR oder MRCD an, so dass 
diese durch Einstellen der Ansprechempfi ndlich-
keit der RCM, CBR oder MRCD berücksichtigt 
werden.


Zur Realisierung der Schutzmaßnahme „Schutz 
durch automatische Abschaltung im Fehlerfall“ 
nach DIN VDE 0100-410 sind RCM jedoch nicht 
zulässig.


, bei CBR bzw. 
MRCD alternativ das Symbol ∆t mit Angabe der 
Grenznichtauslösezeit in ms. Der Bemessungs-
differenzstrom (bei RCD) bzw. Bemessungs-Feh-
lerauslösestrom (bei CBR) I∆n muss jeweils größer 
sein als der höchste der nachgeschalteten Ein-
richtungen. In Bereichen, in denen mit Tempera-
turen unter -5 °C zu rechnen ist, sind RCD mit der 
Kennzeichnung 25  und CBR nach Herstelleran-
gabe einzusetzen.


Werden RCM6 (nach DIN EN 62020 VDE 0663) 
verwendet, müssen diese ebenfalls Gleichfehler-
ströme erfassen können. Vorzugsweise sollten sie 
eine Abschaltung durch ihnen zugeordnete, zu-
sätzliche Abschalteinrichtungen, z. B. Leistungs-
schalter, herbeiführen. Solche Abschalteinrich-
tungen sind dann erforderlich, wenn nicht stän-
dig gewährleistet ist, dass eine Fehlermeldung 














erkannt wird oder Fachpersonal zur Verfügung 
steht, um den Fehler kurzfristig zu beheben. 


In Stromkreisen mit leistungsstarken elektro-
nischen Einrichtungen (z. B. Frequenzumrich-
terantrieben) kann es auf Grund von zu hohen 
Ableitströmen zu Fehlauslösungen der RCD kom-
men. In diesem Fall sind die Anforderungen aus 
der Publikation „Isolationsfehlerschutz in elek-
trischen Anlagen mit elektronischen Betriebsmit-
teln – RCD und FU“ (VdS 3501) zu beachten.


5.2.2 Schutzleiter 


Um die Wirkungsweise von Einrichtungen zum 
Fehlerstromschutz sicherzustellen, muss auf al-
len Kabel- und Leitungswegen der Schutzleiter 
mitgeführt werden. PEN-Leiter sind nicht zuläs-
sig. Als Schutzleiter dürfen verwendet werden:


Leiter in mehradrigen Kabeln und Leitungen
Einadrige Kabel oder Leitungen (z.B. NYM 
oder NYY) 
isolierte oder nichtisolierte Leiter in Elektro-
installationsrohren oder -kanälen
konzentrische Leiter von Kabeln und Lei-
tungen
Metallgehäuse von Stromschienen-Systemen.


Der verwendete Schutzleiter muss einen aus-
reichenden Querschnitt aufweisen. Insbeson-
dere bei Verwendung metallener Gehäuse von 
Stromschienen-Systemen ist eine durchgehende 
elektrische Verbindung sicherzustellen. Dies trifft 
insbesondere für Klemmenverbindungen und 
-anschlüsse zu.


Schutzleiter sind auch in schutzisolierte elek-
trische Betriebsmittel ein- bzw. durch diese hin-
durchzuführen. Die Schutzmaßnahme Schutziso-
lierung darf aber nicht aufgehoben werden. 


5.2.3 Kabel und Leitungen 


Es wird empfohlen, Kabel und Leitungen mit 
konzentrischem Leiter zu verwenden, wobei der 
konzentrische Leiter an den Schutzleiter anzu-
schließen ist. Bei dem Einsatz dieser Kabel und 
Leitungen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass 
im Fehlerfall die Schutzeinrichtung abschaltet, da 
ein ausreichender Fehlerstrom über den konzent-
rischen Leiter fl ießen kann, bevor sich das Kabel 
oder die Leitung entzündet. Bei Verwendung von 
Kabel und Leitungen, bei denen jede Ader von 
einer metallenen Umhüllung umgeben ist, ist die 
Schutzwirkung noch größer. 

















1 Residual Current operated protective Device
2 Residual Current operated Circuit Breaker without integral 


Overcurrent protection
3 Residual Current operated circuit Breaker with integral Over-


current protection
4 Circuit Breaker providing Residual current protection
5 Modular Residual Current protective Device
6 Residual Current Monitor
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Für die Planung und Errichtung von elektrischen 
Leitungsanlagen ist die Publikation „Elektrische 
Leitungsanlagen“ (VdS 2025) zu beachten. 


5.2.4 IT-Systeme 


Um in IT-Systemen eine Brandgefährdung durch 
Isolationsfehler zu vermeiden, müssen folgende 
Anforderungen erfüllt werden: 


Isolations-Überwachungseinrichtungen, die bei 
dem Unterschreiten vorgegebener Isolations-
werte diesen ersten Fehler melden, der umge-
hend beseitigt werden muss
Überstrom-Schutzeinrichtungen, welche die 
Anlage bei einem zweiten Fehler abschalten
In Anlagen, in denen eine direkte Behebung 
des ersten Fehlers nicht gewährleistet ist, müs-
sen Kabel oder Leitungen mit konzentrischem 
Leiter verwendet werden, wobei dieser mit 
dem Schutzleiter verbunden werden muss. 
Tritt ein zweiter impedanzbehafteter Fehler auf, 
kann der Brandschutz nur durch zusätzlichen 
Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen, 
Fehlerstrommeldegeräte oder Differenzstrom-
Überwachungsgeräten realisiert werden.


5.3 Kleinspannung (ELV)


Um einer Feuergefährdung durch leicht entzünd-
liche Stoffe vorzubeugen, müssen aktive Teile von 
Stromkreisen  entweder in eine Umhüllung des 
Schutzgrades IP 4X/IP 5X eingebaut oder zusätz-
lich zu ihrer Basisisolierung mit einer Umhüllung 
aus Isolierstoff versehen sein, die einer Qualität 
entspricht wie z. B. bei Kabel NYY und Leitungen 
NYM. Diese Bedingungen gelten unabhängig von 
der Nennspannung. Zur Erläuterung der Schutz-
grade siehe Hinweise in Abschnitte 4.6 und 4.7.


6 Betrieb 


6.1 Allgemeine Anforderungen 


In feuergefährdeten Betriebsstätten hat die wie-
derkehrende Prüfung der elektrischen Anlage 
besondere Bedeutung. Prüfungen sollten nach 
Klausel 3602 „Elektrische Anlagen“ bzw. den 
„Prüfrichtlinien nach Klausel 3602“ (VdS 2871) 
durchgeführt werden. Die Prüfergebnisse sind zu 
dokumentieren.


Darüber hinaus wird empfohlen, durch regelmä-
ßige thermografische Untersuchungen die elek-
trischen Anlagen im Rahmen der zustandorien-
tierten Wartung und Instandhaltung zu überprü-
fen (siehe Merkblatt VdS 2858)











Bei größeren Umbaumaßnahmen oder Nutzungs-
änderungen ist zu prüfen, in wie weit die elek-
trische Anlage den Erfordernissen für feuer-
gefährdete Betriebsstätten angepasst werden 
muss. 


Die Rückstellung von Schutzeinrichtungen, wie 
z.B. Motorschutzschalter oder Leitungsschutz-
schalter darf erst erfolgen, wenn die Ursache für 
das Auslösen der Schutzeinrichtung untersucht 
und ggf. Mängel beseitigt wurden. 


In elektrischen Anlagen mit IT-System ist ein von 
der Isolations-Überwachungseinrichtung gemel-
deter Fehler umgehend zu beseitigen. Bei gut 
gewarteten Anlagen beträgt der Isolationswert 
mindestens 300 Ω je Volt Nennspannung.


6.2 Isolationswiderstandsmessung 


Entsprechend DIN VDE 0105 ist der Isolationswi-
derstand der Stromkreise in regelmäßigen Zeitab-
ständen zu messen. Die verwendeten Messgeräte 
müssen DIN VDE 0413-2 genügen. Durch Über-
spannungs-Schutzeinrichtungen können Fehl-
messungen hervorgerufen werden. Lassen sich 
die Schutzeinrichtungen nicht von dem Messkreis 
trennen, z. B. durch Schutzkontaktsteckvorrich-
tungen mit integriertem Überspannungsschutz, 
dürfen die Messungen mit einer Messspannung 
250 V DC vorgenommen werden. 


Um eine Brandgefährdung durch Isolationsfehler 
zu vermeiden, ist in Stromkreisen (ausgenommen 
Niedervolt-, SELV-, PELV-Stromkreise)  der Isola-
tionswiderstand abweichend von DIN VDE 0105-
100 zwischen


den Außenleitern (L1, L2, L3), 
jedem Außenleiter und Neutralleiter, 
jedem Außenleiter und Schutzleiter (PE) sowie 
Neutralleiter und Schutzleiter 


zu messen.


Nach den geltenden DIN VDE Bestimmungen 
muss die Isolationswiderstandsmessung der 
Neutralleiter gegen Erde ohne Abklemmen der 
Neutralleiter möglich sein, z.B. durch Einbau von 
Neutralleiter-Trennklemmen in der Schalt- und 
Verteilungsanlage.
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6.3 Feuergefährdung durch Stäube und/
oder Fasern 


Ist eine Feuergefährdung durch vorhandene Stäu-
be und/oder Fasern gegeben, müssen zusätzlich 
die folgenden Anforderungen erfüllt werden:


Es muss verhindert werden, dass Staub- und/oder 
Faserablagerungen an elektrischen Betriebsmit-
teln zu einer reduzierten Wärmeabgabe der Be-
triebsmittel (Wärmestau) und somit zu unzulässig 
hohen Temperaturen und damit einhergehender 
Brandgefährdung führen. Geeignete Vorkeh-
rungen (Hauben, Schutzdächer, Umhüllungen) 
können Schutz bieten. Dennoch entstandene 
Ablagerungen sind regelmäßig zu entfernen - vor-
zugsweise durch Absaugen. 


Hinweis: Es sollte darauf verzichtet werden, die 
Ablagerungen aufzuwirbeln, beispielsweise durch 
Gebläse, weil die Gefahr besteht, dass sich da-
durch ein explosionsfähiges Gemisch entwickelt 
(ab 40 g Staub / m3 Luft). 


Die Reinigungsintervalle sind im Einzelfall festzu-
legen - und zwar je nach Staub- bzw. Faseranfall.


6.4 Allgemeine Brandschutzhinweise 


Hinweise enthält die Publikation „Brandschutz im 
Betrieb”, (VdS 2000).


Hierzu gehören insbesondere:


Rauchverbot 


Rauchen gehört zu den häufigen Ursachen für 
Brand- und Explosionsschäden, deshalb sind 
das Rauchen sowie der Gebrauch von Feuer 
und offenem Licht in feuer- und explosionsge-
fährdeten Räumen und Bereichen verboten. Auf 
das Rauchverbot ist durch entsprechende Kenn-
zeichnung deutlich und dauerhaft aufmerksam zu 
machen. Um Rauchen in Rauchverbotszonen zu 
verhindern, hat sich in der Praxis die Einrichtung 
von Raucherzonen bewährt. In feuergefährdeten 
Betriebsstätten gleichzustellenden Risiken wird 
ein Rauchverbot empfohlen.


Feuerarbeiten 


Feuerarbeiten in Zusammenhang mit Reparatur-, 
Montage- und Demontagearbeiten, wie Schwei-
ßen, Trennschleifen, Löten und Brennschneiden, 
außerhalb hierfür ständig eingerichteter Arbeits-
plätze sind eine häufige Brandursache und sollten 
deshalb grundsätzlich untersagt sein. Sind solche 


Arbeiten unvermeidlich, muss hierfür eine schrift-
liche Genehmigung durch den Betriebsleiter oder 
seinen dafür Beauftragten erteilt werden (Erlaub-
nisschein für feuergefährliche Arbeiten). Dies gilt 
auch für Dacharbeiten mit offener Flamme. Weitere 
Hinweise enthalten die Publikationen „Schweiß-, 
Schneid-, Löt- und Trennschleifarbeiten” (VdS 
2008) sowie „Sicherheitsvorschriften für Feuerar-
beiten” (VdS 2047).
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Anhang A − Literaturverzeichnis


Gesetze und Verordnungen, behördliche Richt-
linien, Regeln und Empfehlungen


Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes der Be-
schäftigten bei der Arbeit - Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG)


Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln 
und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicher-
heit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anla-
gen und über die Organisation des betrieblichen 
Arbeitsschutzes - Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV)


Technische Regeln 


Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit - Explosionsschutz-Regeln (Ex-RL) des 
Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften (BGR 104)


Technische Regeln für Druckgase TRG


Carl Heymanns Verlag KG 
Luxemburger Str. 449, 50939 Köln 
Internet: www.heymanns.com


Normen


DIN VDE 0100 Errichten von Starkstromanlagen 
mit Nennspannungen bis 1000 Volt  


Teil 420 Schutzmaßnahmen, Schutz gegen 
thermische Einflüsse 
Teil 482 Schutzmaßnahmen, Brandschutz bei 
besonderen Risiken oder Gefahren 
Teil 520 Auswahl und Errichtung elektrischer 
Betriebsmitteln, Kabel- und Leitungsanlagen 
Teil 530 Auswahl und Errichtung elektrischer 
Betriebsmittel, Schalt- und Steuergeräte 
Teil 540 Auswahl und Errichtung elektrischer 
Betriebsmittel, Erdung, Schutzleiter, Potenzial-
ausgleichsleiter 


VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anlagen, 
allgemeine Festlegungen 


DIN EN 60204 VDE 0113 Sicherheit von Maschi-
nen -Elektrische Ausrüstung von Maschinen 


DIN EN 60079-14 VDE 0165-1 Elektrische Be-
triebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche 
- Elektrische Anlagen für gefährdete Bereiche 

















DIN EN 60079-17 VDE 0165-10-1 Elektrische 
Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete Be-
reiche - Prüfung und Instandhaltung elektrischer 
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen 


DIN EN 60079-10 VDE 0165-101 Elektrische Be-
triebsmittel für gasexplosionsgefährdete Bereiche 
- Einteilung der explosionsgefährdeten Bereiche 


DIN EN 61241-14 VDE 0165-2 Elektrische Be-
triebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit 
brennbarem Staub - Auswahl und Errichten 


DIN EN 61241-17 VDE 0165-10-2 Elektrische 
Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit 
brennbarem Staub - Prüfung und Instandhaltung 
elektrischer Anlagen in explosionsgefährdeten 
Bereichen 


DIN EN 61241-10 VDE 0165-102 Elektrische 
Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit 
brennbarem Staub - Einteilung von staubexplosi-
onsgefährdeten Bereichen


Reihe DIN EN 60079; VDE 0170-12-1; VDE 
0170/171-1 / -5 / -6 / -9 / -10-1 / -16 / -301 Elek-
trische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährde-
te Bereiche 


Reihe DIN EN 61241 / EN 50281; VDE 0170/171-
15 Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in 
Bereichen mit brennbarem Staub 


Reihe VDE 0170/0171-2 / -4 / -7 Elektrische Be-
triebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche


DIN EN 61557-2 VDE 0413-2 Elektrische Sicher-
heit in Niederspannungsnetzen bis AC 1000 V 
und DC 1500 V, Geräte zum Prüfen, Messen oder 
Überwachen von Schutzmaßnahmen, Teil 2 Isola-
tionswiderstand 


DIN EN 60529 VDE 0470 Teil 1 Schutzarten 
durch Gehäuse (IP-Code) 


DIN EN 50085 VDE 0604 Elektroinstallationskan-
alsysteme für elektrische Installationen 


DIN EN 61386 VDE 0605 Elektroinstallations-
rohrsysteme für elektrische Energie und für Infor-
mationen 


DIN EN 60497-2 VDE 0660-101 Niederspan-
nungsschaltgeräte, Leistungsschalter 


DIN EN 60947-4-1 VDE 0660-102 Niederspan-
nungsschaltgeräte, Elektromechanische Schütze 
und Motorstarter 
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DIN EN 60947-8 VDE 0660-302 Niederspan-
nungsschaltgeräte, Auslösegeräte für den ein-
gebauten thermischen Schutz ( PTC) von rotie-
renden elektrischen Maschinen 


DIN EN 62020/VDE 0663 Elektrisches Installatio-
nsmaterial, Differenzstrom-Überwachungsgeräte 
für Hausinstallation und ähnliche Verwendungen 
(RCMs)


Reihe DIN VDE 0664 Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen 


DIN 14095 Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen


VDE-Verlag GmbH, Berlin-Offenbach  
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin  
Internet: www.vde-verlag.de


GDV Publikationen


VdS 2000 Brandschutz im Betrieb 


VdS 2005 Elektrische Leuchten - Richtlinien zur 
Schadenverhütung 


VdS 2008 Schweiß-, Schneid-, Löt- und Trenn-
schleifarbeiten - Richtlinien für den Brandschutz


VdS 2023 Errichtung elektrischer Anlagen in bau-
lichen Anlagen, die vorwiegend aus brennbaren 
Baustoffen bestehen, Richtlinien zur Schadenver-
hütung 


VdS 2024 Errichtung elektrischer Anlagen in Mö-
beln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen, 
Richtlinien zur Schadenvehütung 


VdS 2025 Elektrische Leitungsanlagen - Richtli-
nien zur Schadenverhütung 


VdS 2046 Sicherheitsvorschriften für Starkstrom-
anlagen bis 1000 V 


VdS 2047 Sicherheitsvorschriften für Feuerar-
beiten 


VdS 2067 Elektrische Anlagen in der Landwirt-
schaft - Richtlinien zur Schadenverhütung 


VdS 2279 Elektrowärmegeräte und Elektrohei-
zungsanlagen - Richtlinien zur Schadenverhü-
tung 


VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallation - 
Richtlinien zur Schadenverhütung 


VdS 2499 Elektrische Leuchten mit begrenzter 
Oberflächentemperatur - Anforderungen und 
Prüfmethoden 


VdS 2259 Batterieladeanlagen für Elektrofahr-
zeuge - Richtlinien zur Schadenverhütung 


VdS 2507 VdS-anerkannte Elektrosachverständi-
ge, Verzeichnis


VdS 2871 Prüfrichtlinien nach Klausel 3602


VdS 2858 Thermografie in elektrischen Anlagen


VdS 3501 Isolationsfehlerschutz in elektrischen 
Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln - RCD 
und FU


VdS Schadenverhütung Verlag  
Amsterdamer Straße 174, 50735 Köln  
Internet: www.vds.de


Titelbilder mit freundlicher Unterstützung von: 


Fa. Wallburger GmbH  
50679 Köln
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Anhang B − Leitfaden zur Einstufung von feuergefährdeten 
Betriebsstätten


 
Grobeinstufung anhand Tabelle 1 oder 2 ergab, dass es sich um eine 
feuergefährdete Betriebsstätte (Bereich/Teilbereich) handeln könnte 


Sind leicht entzündliche Stoffe vorhanden? 
(Dies sind brennbare Stoffe, die der Flamme eines Zündholzes 10 s lang 
ausgesetzt waren und nach der Entfernung der Zündquelle von selbst 
weiterbrennen oder weiterglimmen) 
Besonders die Größe, Struktur und Formbeschaffenheit der Materialien ist dabei zu beachten, 
z.B. wird ein Holzbalken nicht leicht entzündlich sein, kleinere Holzleisten dagegen schon, 
auch loses Papier wird leicht entzündlich sein im Gegensatz dazu wird eine Papierrolle nicht 
leicht zu entzünden sein. Manche Materialien sind nur in Form von Staub/Fasern leicht 
entzündlich. 
 
Die Einteilung nach der Brandgefährdung durch Staub/Fasern kann von der Tabelle 
abweichen. 


Nein Ja


Ist die Menge der leichtentzündlichen Stoffe ausreichend, um einmal in 
Brand gesetzt, ein sich schnell ausbreitendes Feuer hervorzurufen? 
 
Kriterien:  


- Verteilung der leicht entzündlichen Materialien im Raum 
- die zu erwartende Brandausbreitungsgeschwindigkeit auf Grund der beteiligten 


Materialien  
- große Mengen  


JaNein


Entzündungsgefahr! 
Wie kommt der leicht entzündliche Stoff mit den elektrischen 
Betriebsmitteln zusammen? (Außer dem direkten Kontakt ist auch die 
Wärmestrahlung der Betriebsmittel zu berücksichtigen) 
 
Kriterien:  


- Leicht entzündliche Stoffe nähern sich den Betriebsmitteln, z.B. Eindringen von 
Staub/Fasern in die Betriebsmittel, durch Art der Lagerung von Materialien 


- Betriebsmittel nähern sich den leicht entzündlichen Materialien, z.B. durch 
Abplatzen heißer Teile von Leuchten, Bewegung ortsveränderlicher Betriebsmittel 


Ist unwahrscheinlich Ist möglich 


 
Es handelt sich um einen 


feuergefährdeten Bereich/ 
Teilbereich 


 
Es handelt sich nicht um einen 


feuergefährdeten Bereich/ 
Teilbereich 
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Tabelle 1: Feuergefährdete Betriebsstätten
Hinweis: Nach Abschnitt 2 ist generell die Explosionsgefährdung zu prüfen


Mögliche Feuergefähr-
dete Betriebsstätte 


Beispiele von  
Teilbereichen


Materialien  
(brennbar)


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe ohne 
Staub/Fasern


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe mit 
Staub/Fasern


Aufbereitung  
(Recycling, Entsor-
gung, Versorgung)


Abfüllung, 
Abscheideranlage,
Abtropfstrecke, 
Hydraulikanlage, 
Förderanlage, 
Laboratorium


Abfälle X -


Abfälle mit  
Staubentwicklung


- X


Farben X -


Fette X -


Holzfasern,  
Holzspäne


- X


Kohle - X


Kühlöle X -


Kunststoffabfälle - X


Kunststoffe - X


Lacke X -


Metallstäube - X


Lösungsmittel X -


Metallspäne - X


Öle X -


Organische Abfälle - X


Papier, Pappe - X


Pasten X -


Petroleum X -


Schneidöle X -


Stroh und  
Stroherzeugnisse


- X


Textilien X -


Textilien  
(mit Staubbelastung)


- X


Torf, Torfmull, 
Torfstreu


- X


Wachse  
(kein Kerzenwachs)


X -


Anhang C − Tabellen Feuergefährdete Betriebsstätten und diesen  
gleichzustellende Risiken
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Fortsetzung Tabelle 1: Feuergefährdete Betriebsstätten
Hinweis: Nach Abschnitt 2 ist generell die Explosionsgefährdung zu prüfen


Mögliche Feuergefähr-
dete Betriebsstätte


Beispiele von  
Teilbereichen


Materialien  
(brennbar)


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe ohne 
Staub/Fasern


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe mit 
Staub/Fasern


Bearbeitung,  
Herstellung,  
Verarbeitung  
(Rauen, Schmirgeln, 
Bürsten, Scheren, 
Sengen, Spanabhe-
bend, kleben, reini-
gen)


Abfüllung,  
Abscheideranlage, 
Abtropfstrecke,  
Beschichtung,  
Hydraulikanlage, 
Förderanlage,  
Galvanisierung,  
Laboratorium,  
Lackiererei,  
Packerei, Prüfstand, 
Trocknungsanlage


Akkumulatoren X -


Anstrichstoffe - X


Asphalt X -


Backwaren (Mehl) - X


Batterien X -


Bettwaren (z.B. 
Steppdecken, Feder-
betten, Matratzen, 
Polster)


- X


Bitumen X -


Bodenbelag - X


Brikett (Kohle) - X


Chemikalien X -


Chemische Fasern - X


Dachpappe X -


Druckfarbe - X


Farben X -


Farbmittel (Pig-
mente, Farbstoffe)


- X


Federn (Daunen) - X


Fette X -


Feuerwerkskörper X -


Filme X -


Filz - X


Fotopapiere X -


Futtermittel (trocken 
z.B. aus Häcksel, 
Schrot)


- X


Getreide - X


Gewürze - X


Gießharze X -


Gummi - X


Harze X -


Harze (Mühle) - X


Holz X -


Holzfasern,  
Holzspäne


- X


Holzfaserplatten, 
Holzspanplatten, 
Holzwolleplatten


- X
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Fortsetzung Tabelle 1: Feuergefährdete Betriebsstätten
Hinweis: Nach Abschnitt 2 ist generell die Explosionsgefährdung zu prüfen


Mögliche Feuergefähr-
dete Betriebsstätte


Beispiele von  
Teilbereichen


Materialien  
(brennbar)


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe ohne 
Staub/Fasern


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe mit 
Staub/Fasern


Bearbeitung,  
Herstellung,  
Verarbeitung  
(Rauen, Schmirgeln, 
Bürsten, Scheren, 
Sengen, Spanabhe-
bend, kleben, reini-
gen)


Abfüllung,  
Abscheideranlage, 
Abtropfstrecke,  
Beschichtung,  
Hydraulikanlage, 
Förderanlage,  
Galvanisierung,  
Laboratorium,  
Lackiererei,  
Packerei, Prüfstand, 
Trocknungsanlage


Holzfurniere X -


Holzmehl - X


Isolierlacke  
(E-Technik)


X -


Kaffee, Kakao X -


Kaffee, Kakao  
(Mühle)


- X


Klebstoffe X -


Kohle (Kohlenstaub) - X


Konservierungsmittel X -


Korbwaren X -


Kork und Korkwaren X -


Kosmetische  
Produkte


- X


Kühlmittel X -


Kühlschränke,  
Kühlmöbel


X -


Kunstdünger - X


Kunstharzpulver - X


Kunstleder - X


Kunststoffe  
(Herstellung)


X -


Kunststoffe  
(Be-/Verarbeitung)


- X


Kunststofffasern - X


Kunststofffolien - X


Kunststoffplatten X -


Kunststoffpulver - X


Lacke X -


Lacke  
(Pulver, Stäube)


- X


Leder - X


Lösungsmittel X -


Malz - X


Mehl - X


Metallpulver - X


Metallspäne - X


Nahrungsmittel X -


Nahrungsmittel  
(Pulver, Stäube)


- X
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Fortsetzung Tabelle 1: Feuergefährdete Betriebsstätten
Hinweis: Nach Abschnitt 2 ist generell die Explosionsgefährdung zu prüfen


Mögliche Feuergefähr-
dete Betriebsstätte


Beispiele von  
Teilbereichen


Materialien  
(brennbar)


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe ohne 
Staub/Fasern


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe mit 
Staub/Fasern


Bearbeitung,  
Herstellung,  
Verarbeitung  
(Rauen, Schmirgeln, 
Bürsten, Scheren, 
Sengen, Spanabhe-
bend, kleben, reini-
gen)


Abfüllung,  
Abscheideranlage, 
Abtropfstrecke,  
Beschichtung,  
Hydraulikanlage, 
Förderanlage,  
Galvanisierung,  
Laboratorium,  
Lackiererei,  
Packerei, Prüfstand, 
Trocknungsanlage


Holzfurniere X -


Holzmehl - X


Isolierlacke  
(E-Technik)


X -


Kaffee, Kakao X -


Kaffee, Kakao  
(Mühle)


- X


Klebstoffe X -


Kohle (Kohlenstaub) - X


Konservierungsmittel X -


Korbwaren X -


Kork und Korkwaren X -


Kosmetische  
Produkte


- X


Kühlmittel X -


Kühlschränke,  
Kühlmöbel


X -


Kunstdünger - X


Kunstharzpulver - X


Kunstleder - X


Kunststoffe  
(Herstellung)


X -


Kunststoffe  
(Be-/Verarbeitung)


- X


Kunststofffasern - X


Kunststofffolien - X


Kunststoffplatten X -


Kunststoffpulver - X


Lacke X -


Lacke  
(Pulver, Stäube)


- X


Leder - X


Lösungsmittel X -


Malz - X


Mehl - X


Metallpulver - X


Metallspäne - X


Nahrungsmittel X -


Nahrungsmittel  
(Pulver, Stäube)


- X


Fortsetzung Tabelle 1: Feuergefährdete Betriebsstätten
Hinweis: Nach Abschnitt 2 ist generell die Explosionsgefährdung zu prüfen


Mögliche Feuergefähr-
dete Betriebsstätte


Beispiele von  
Teilbereichen


Materialien  
(brennbar)


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe ohne 
Staub/Fasern


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe mit 
Staub/Fasern


Bearbeitung,  
Herstellung,  
Verarbeitung  
(Rauen, Schmirgeln, 
Bürsten, Scheren, 
Sengen, Spanabhe-
bend, kleben, reini-
gen)


Abfüllung,  
Abscheideranlage, 
Abtropfstrecke,  
Beschichtung,  
Hydraulikanlage, 
Förderanlage,  
Galvanisierung,  
Laboratorium,  
Lackiererei,  
Packerei, Prüfstand, 
Trocknungsanlage


Naturfasern - X


Nüsse X -


Öle X -


Organische Fasern - X


Papier, Pappe - X


Pflanzenfasern - X


Pharmazeutische 
Produkte


- X


Polyester, auch  
glasfaserverstärkt


- X


Pressplatten - X


Schleifmittel  
(Flüssig)


X -


Schneidmittel X -


Schwefel - X


Seile - X


Stärke - X


Stroh und  
Stroherzeugnisse


- X


Textilerzeugnisse - X


Textilien X -


Textilien  
(mit Staubbelastung)


- X


Tiermehl - X


Vliesstoffe - X


Wachse X -


Watte - X


Zellwolle - X


Zucker - X


Zuckerrübentrocken-
schnitzel


- X


Einkaufszentrale (für 
Einzelhändler, Groß-
handel, C+C Märkte)


Bekleidung  
Polstermöbel 
Textilien


X -


Einkaufszentrum 
(Shoppingcenter)  
Warenhaus


Bekleidung 
Polstermöbel 
Textilien


X -


Landwirtschaftliche 
Betriebsstätte


- X
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Fortsetzung Tabelle 1: Feuergefährdete Betriebsstätten
Hinweis: Nach Abschnitt 2 ist generell die Explosionsgefährdung zu prüfen


Mögliche Feuergefähr-
dete Betriebsstätte


Beispiele von  
Teilbereichen


Materialien  
(brennbar)


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe ohne 
Staub/Fasern


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe mit 
Staub/Fasern


Lager (Silo) Abfälle X -


Abfälle mit Staubent-
wicklung


- X


Bettfedern - X


Bildträger X -


Chemikalien X -


Dachpappe X -


Datenträger X -


Dekorationsmaterial X -


Fette X -


Feuerwerkskörper X -


Filme X -


Fotopapier X -


Furniere X -


Futtermittel (trocken 
z.B. aus Häcksel, 
Schrot)


- X


Garne X -


Getreide - X


Gewebe (Textilien) X -


Gewürze X -


Gummi X -


Holz X -


Holzfasern,  
Holzspäne


- X


Holzmehl - X


Holzwolle - X


Klebstoffe X -


Kohle (Kohlenstaub) - X


Korbwaren X -


Kork und Korkwaren X -


Kosmetika X -


Kühlmedien X -


Kunstdünger - X


Kunststoffe X -


Lacke X -


Malz - X


Matratzen X -


Mehl - X
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Fortsetzung Tabelle 1: Feuergefährdete Betriebsstätten
Hinweis: Nach Abschnitt 2 ist generell die Explosionsgefährdung zu prüfen


Mögliche Feuergefähr-
dete Betriebsstätte


Beispiele von  
Teilbereichen


Materialien  
(brennbar)


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe ohne 
Staub/Fasern


Brandgefähr-
dung d. leicht 
entzündliche 
Stoffe mit 
Staub/Fasern


Lager (Silo) Modelle X -


Nahrungsmittel - X


Öle X -


Papier, Pappe X -


Polstermöbel,  
Polsterwaren


X -


Rohstoffe X -


Speditionslager X -


Stroh und  
Stroherzeugnisse


- X


Tabakballen X -


Teppiche X -


Textilien X -


Textilien  
(mit Staubbelastung)


- X


Tiermehl - X


Tonträger X -


Torf, Torfmull, 
Torfstreu


X -


Verpackungen X -


Zucker - X


Zuckerrübentrocken-
schnitzel


- X


Zündhilfsmittel X -


Saunabetrieb X -


Wartungs- und Repa-
raturbetrieb 


Fahrzeuge X -







Elektrische Anlagen in feuergefährdeten  
Betriebstätten und diesen gleichzustellende Risiken VdS 2033 : 2007-09 (06)


20


Tabelle 2: Gleichzustellende Risiken


Mögliche gleichzustellende Risiken Beispiele von Teilbereichen Wertvolle Materialien 


Unwiederbringliche  
Kulturgüter


Ausstellung


Bibliothek


Burg


Kunsthalle


Museum


Schloss


Erhöhte Sachwertgefährdung oder/und 
Betriebsunterbrechungsrisiko


Archivraum


Großbahnhof


EDV-Zentrale


Großflughafen


Kaufhaus


Kühlhaus


Lager Formen


Matrizen


Muster


Walzen


Leitwarten


Steril- und Reinsträume


Versandhaus
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Sicherheitsvorschriften für  
elektrische Anlagen bis 1000 Volt


VdS 2046 : 2010-06 (11)


Kurzreferat


In diesen Sicherheitsvorschriften sind notwen-
dige Maßnahmen zum sicheren Betrieb von elek-
trischen Anlagen bis 1000 V angeführt. Sie kön-
nen die Pflichten des Versicherungsnehmers be-
rühren, geben Hinweise zum Errichten der Anlage 
und deren Betrieb sowie für ein entsprechendes 
Verhalten im Brandfall. 


0 Anwendungsbereich


Neben den gesetzlichen1 und behördlichen1 gel-
ten die folgenden vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften für elektrische Anlagen2 bis 1000 Volt. 


Gemäß Abschnitt A § 11 Allgemeine Bedingungen 
für die Feuerversicherung 2008 (AFB) kann, wenn 
Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden, 
der Versicherungsschutz beeinträchtigt sein. Die-
se Regelung gilt auch für andere, vertraglich ver-
einbarte Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) 
mit Feuerdeckung. 


Diese Hinweise können lediglich unverbindlichen 
Charakter haben. Ihre Anwendung entbindet 
nicht von der Beachtung der einschlägigen DIN-
Normen und sonstiger Regeln bzw. Vorschriften. 
Gesetzliche und behördliche Vorschriften sowie 
die Vereinbarungen mit dem Versicherer bleiben 
unberührt.


1 Pflichten des  
Versicherungsnehmers


1.1 Der Versicherungsnehmer hat sowohl beim 
Neubau von Elektroanlagen als auch bei allen 
Umbau,- und Instandhaltungsarbeiten an elek-
trischen Anlagen und Geräten eine Elektrofach-
kraft hinzuzuziehen. Die Ausführung der ge-
nannten Arbeiten ist der Elektrofachkraft mit der 


Auflage zu übertragen, dass sie gesetzliche und 
behördliche Sicherheitsvorschriften, die VDE-
Bestimmungen und die vereinbarten Sicherheits-
vorschriften der Feuerversicherer einhält, dies 
schriftlich bestätigt sowie eine entsprechende 
Dokumentation nach den geltenden Vorschriften 
(z. B. DIN VDE 0100 Teil 600) vorlegt.


Weiterhin sind bezüglich Planung, Errichtung und 
Betrieb der elektrischen Anlage die Herstelleran-
gaben bei sämtlichen elektrischen Betriebsmitteln 
zu beachten, siehe BetrSichV sowie VDE 0100-
100.


1.2 Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sorgen, 
dass die nach BetrSichV notwendigen Maßnah-
men zum Schutz der Mitarbeiter umgesetzt wer-
den. Insbesondere hat er dafür Sorge zu tragen, 
dass seine elektrischen Anlagen entsprechend 
den gesetzlichen und behördlichen Sicherheits-
vorschriften, den VDE-Bestimmungen sowie den 
hier in Abschnitten 3 und 4 aufgeführten Sicher-
heitsvorschriften betrieben werden. 


1.3 Alle im Betrieb tätigen Personen sind über das 
Verhalten bei Bränden zu unterweisen und in an-
gemessenen Zeitabständen mit der Handhabung 
der Feuerlöschgeräte vertraut zu machen.


Auf die Publikation „Regeln für die Ausrüstung 
von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“ (VdS 2001) 
wird hingewiesen.


1.4 Wird die Art oder Verwendung von Räumen 
geändert, muss eine Elektrofachkraft vorher un-
terrichtet werden. Es muss entschieden werden, 
ob gegebenenfalls die elektrischen Anlagen den 
neuen Betriebsverhältnissen nach den hierfür 
gültigen gesetzlichen oder behördlichen Sicher-
heitsvorschriften, den VDE-Bestimmungen und 
den vereinbarten Sicherheitsvorschriften der Feu-
erversicherer anzupassen sind.


Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor-
kehrungen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen akzeptieren, die diesen technischen Spezifika-
tionen oder Richtlinien nicht entsprechen.


Erläuterungen der Fußnoten siehe Seiten 7 und 8
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Erläuterungen der Fußnoten siehe Seiten 7 und 8


1.5 Nach Absprache mit dem Versicherer (z. B. 
durch Vereinbarung der Klausel SK 3602 im Ver-
sicherungsvertrag) hat der Versicherungsnehmer 
seine elektrischen Anlagen in regelmäßigen Ab-
ständen durch einen hierfür anerkannten Sach-
verständigen (z. B. VdS-anerkannten Sachver-
ständigen) prüfen sowie Mängel fach- und frist-
gerecht beseitigen zu lassen.


2 Errichten elektrischer Anlagen


2.1 Hausanschlüsse3


Hausanschlusskabel dürfen weder durch feu-
er4- oder explosionsgefährdete5 Betriebsstätten 
geführt werden noch in solche münden, siehe 
VDE 0100-732.


2.2 Verteiler


Bei der Auswahl und Herstellung elektrischer Ver-
teiler wie Schaltgeräte-Kombinationen, Kleinver-
teiler und Zählerschränke sind 


 ® Verlustleistung der einzubringenden elek-
trischen Betriebsmittel, 


 ® Schutz- und Installationsart des Gehäuses, 
 ® Umgebungstemperatur,
 ® Gleichzeitigkeitsfaktor und
 ® Reserven für zukünftige Erweiterungen


zu beachten.


Verteiler sind entsprechend den Normenreihen 
DIN EN 60439 und 61439 sowie DIN VDE 0603-1 
auszuwählen.


Erfolgt der Zusammenbau durch den Anlagen-
Errichter, wird dieser zum Hersteller des Vertei-
lers und übernimmt somit dessen Verantwortung 
(Herstellerverantwortung).


2.3 Hauptschalter


Die elektrischen Anlagen in explosionsgefähr-
deten Betriebsstätten müssen im Ganzen, und 
zwar gebäude- oder gebäudeabschnittsweise, 
durch einen Schalter (Hauptschalter) von der 
elektrischen Energiequelle getrennt6 werden kön-
nen, siehe VDE 0165-1.


Um die Sicherheit von beim Brand gefährdeten 
Personen zu erhöhen und um zusätzliche Ge-
fährdungen durch weitere Entzündungen durch 
die elektrische Energie zu reduzieren, ist dieser 


Schalter auch in feuergefährdeten Betriebsstät-
ten vorzusehen.


Diese Schalter sind an zugänglicher Stelle außer-
halb der Betriebsstätten anzubringen. Als Haupt-
schalter können auch Einrichtungen zum Feh-
lerstromschutz mit der Kennzeichnung  und 
mit einem Bemessungsdifferenzstrom (Nennfeh-
lerstrom) I∆n ≤ 300 mA verwendet werden, wenn 
diese zum Trennen geeignet sind (siehe Herstel-
lerangaben).


Um sicherzustellen, dass z. B. beim Verlassen 
eines Betriebsbereichs keine Geräte (z. B. Kaf-
feemaschine) eingeschaltet bleiben, ist der vor-
genannte Schalter auch in anderen Betriebsbe-
reichen sinnvoll.


2.4 Schaltpläne und Unterlagen


Für jede elektrische Anlage muss grundsätzlich 
eine Dokumentation vorgelegt werden, siehe 
VDE 0100-100. Inhalt dieser Dokumentation rich-
tet sich nach Art und Komplexität der Anlage. 
Mindestens sollten Schaltpläne enthalten sein, 
siehe VDE 0100-510.


2.5 Blitz- und Überspannungsschutz


Nach den anerkannten Regeln der Technik ist der 
Planer bzw. Errichter der elektrischen Anlage ver-
pflichtet, den Betreiber der Anlage über die even-
tuell bestehende Notwendigkeit zu informieren, 
Überspannung-Schutzmaßnahmen vorzusehen, 
siehe VDE 0100-510 sowie VDE 0100-443 und 
VDE 0100-534.


Zur Bewertung von Risiken durch Blitzeinwir-
kungen können mit Risikoanalysen nach DIN VDE 
0185-305-2 Risikoabschätzungen vorgenommen 
und entsprechende Schutzmaßnahmen zugeord-
net werden.


Schadenverhütende Maßnahmen durch Blitz und 
Überspannungen sind in Publikationen „Risikoo-
rientierter Blitz- und Überspannungsschutz“ (VdS 
2010) sowie „Blitz- und Überspannungsschutz in 
elektrischen Anlagen“ (VdS 2031) beschrieben.


2.6 Fehlerstromschutz-Einrichtungen


Wenn Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) 
vorzusehen sind, müssen diese dem Anhang 
A der DIN VDE 0100-530 entsprechen. Derar-
tige Einrichtungen sind Fehlerstrom-Schutz-
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einrichtungen (RCD) mit der Kennzeichnung 
 (Typ A) oder  und  allstromsensi-


tive RCD (Typ B) nach DIN VDE 0664 oder Lei-
stungsschalter mit zugeordnetem Fehlerstrom-
schutz (CBR) mit der Kennzeichnung  nach 
DIN VDE 0660- 101 (Anhang B) oder modulare 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (MRCD) nach DIN 
VDE 0660-101 (Anhang M).


Um die Sicherheit bei Fehlerströmen mit Fre-
quenzen > 2000 Hz zu erhöhen (z. B. beim Be-
trieb von Frequenzumrichtern), sind RCD mit der 
Kennzeichnung ,  und  vom Typ B+ 
nach DIN V VDE V 0664-110 (VDE V 0664-
110) einzusetzen.


Werden mehrere Einrichtungen zum Fehlerstrom-
schutz in Reihe angeordnet, müssen diese die 
Selektivität der Stromkreise gewährleisten (Kenn-
zeichnung , bei CBR alternativ das Symbol ∆t 
mit Angabe der Grenznichtauslösezeit in ms), si-
ehe VDE 0100-100 sowie VDE 0100-530. Der Be-
messungsdifferenzstrom (Nennfehlerstrom) bzw. 
Bemessungsfehlerauslösestrom I∆n dieser Ein-
richtungen zum Fehlerstromschutz muss größer 
sein als der höchste der nachgeschalteten Ein-
richtungen zum Fehlerstromschutz. In Bereichen, 
in denen mit Temperaturen unter -5 °C zu rechnen 
ist, sind RCD mit der Kennzeichnung -25°  und 
CBR nach Herstellerangabe einzusetzen.


In Verbindung mit frequenzgesteuerten Antrieben 
sind Maßnahmen nach Publikation „Isolations-
fehlerschutz in elektrischen Anlagen mit elek-
tronischen Betriebsmitteln – RCD und FU“ (VdS 
3501) empfohlen.


2.7 Kabel und Leitungen


Schadenverhütende Maßnahmen werden in der 
Publikation „Kabel- und Leitungsanlagen“ (VdS 
2025) beschrieben.


2.8 Nichtlineare elektrische Verbraucher


Nichtlineare elektrische Verbraucher (wie Fre-
quenzumrichter, Steuerungen durch Phasenan-
schnitt, z. B. bei Beleuchtungsanlagen) verursa-
chen Oberschwingungsströme. Diese können, 
z.B. 


 ® das Stromversorgungssystem überlasten und
 ® elektronische Einrichtungen stören oder zer-
stören und


 ® vorhandene Kompensationsanlagen unzuläs-
sig erwärmen.


Schadenverhütende Maßnahmen werden in der 
Publikation „Störungsarme Elektroinstallation“ 
(VdS 2349) beschrieben.


Weiterführende Maßnahmen bei frequenzgesteu-
erten Antrieben sind in der Publikation „Isolati-
onsfehlerschutz in elektrischen Anlagen mit elek-
tronischen Betriebsmitteln – RCD und FU“ (VdS 
3501) beschrieben.


2.9 Leuchten


Leuchten und Beleuchtungsanlagen müssen ent-
sprechend DIN VDE 0100-559 ausgewählt und 
errichtet werden.


Schadenverhütende Maßnahmen werden in der 
Publikation „Elektrische Leuchten“ (VdS 2005) 
und „Niedervoltbeleuchtungsanlagen und -sys-
teme“ (VdS 2324) beschrieben.


2.10 Elektrowärmegeräte


Elektrowärmegeräte sind so anzubringen bzw. 
aufzustellen, dass sie keinen Brand verursachen 
können, siehe VDE 0100-100 und VDE 0100-
420.


Schadenverhütende Maßnahmen werden in der 
Publikation „Elektrowärmegeräte und Elektrohei-
zungsanlagen“ (VdS 2279) sowie „Elektrowärme“ 
(VdS 2278) beschrieben.


2.11 Elektrische Anlagen mit  
Fernwirktechnik


Schadenverhütende Maßnahmen werden in der 
Publikation „Fernwirktechnik in der Elektroinstal-
lation“ (VdS 2839) beschrieben.


2.12 Feuersichere Trennung elektrischer 
Verbrauchs- und Betriebsmittel


2.12.1 Allgemeines


2.12.1.1 Alle zur Befestigungsfläche hin offenen 
Betriebsmittel müssen, wenn sie auf brennbaren 
Bau- oder Werkstoffen angebracht werden, von 
der Befestigungsfläche getrennt werden, siehe 
VDE 0100-510. Als ausreichende Trennung gilt 
für Betriebsmittel mit Nennströmen ≤ 63 A das 
Einfügen einer Isolierstoffunterlage von mindes-
tens 1,5 mm Dicke. Geeignete Werkstoffe in der 
angegebenen Dicke sind:







 
Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen bis 1000 Volt VdS 2046 : 2010-06 (11)


4


Erläuterungen der Fußnoten siehe Seiten 7 und 8


 ® Hartpapier auf Phenolharz-Basis PF CP 204, 
DIN EN 60 893—3-4/VDE 0318 3-4 (V-1Mate-
rial)


 ® Hartpapier auf Epoxidharz-Basis EP CP 201, 
DIN EN 60 893-3-2/VDE 0318 3-2 (V-0 Mate-
rial)


 ® Hartglasgewebe auf Epoxidharz-Basis, EP 
GC 202, DIN EN 60 893-3-2/VDE 0318 3-2 (V-0 
Material)


 ® Glashartmatte auf Polyester-Basis UP GM 201, 
DIN EN 60 893-3-5/VDE 0318 3-5 (V-0-Materi-
al)


2.12.1.2 Um die Sicherheit vor Bränden zu er-
höhen, sind Betriebsmittel, insbesondere Kabel 
und Leitungen, wenn ein Schutz gegen die Aus-
wirkungen von Kurzschlüssen nicht erreicht wer-
den kann, so zu errichten, dass sie bei zu hoher 
Erwärmung gefahrlos ausbrennen können, siehe 
z. B. VDE 0100-520 sowie VDE 0100-732.


Diese Anforderung ist z. B. erfüllt, wenn die Be-
triebsmittel auf nicht brennbaren Gebäudeteilen 
installiert werden. Bestehen die Gebäudeteile 
dagegen aus brennbaren Baustoffen, z. B. Holz-
wänden (selbst wenn sie blechverkleidet sind), 
dann müssen Betriebsmittel auf einer mindes-
tens lichtbogenfesten Unterlage angebracht bzw. 
verlegt werden, siehe DIN VDE 0100- 420 und 
DIN VDE 0100- 732 bzw. DIN VDE 0211. Als aus-
reichend lichtbogenfest gilt eine 20 mm dicke Fi-
bersilikatplatte, siehe VDE 0100-420.


Schadenverhütende Maßnahmen werden in der 
Publikation „Errichtung elektrischer Anlagen in 
baulichen Anlagen mit vorwiegend brennbaren 
Baustoffen“ (VdS 2023) beschrieben.


2.13 Elektrische Anlagen in feuergefähr-
deten Betriebsstätten und diesen 
gleichzustellenden Risiken


Elektrische Anlagen die in Räumen oder an Or-
ten,


 ® mit besonderem Brandrisiko (z. B. feuergefähr-
dete Betriebsstätten)


 ® die aus vorwiegend brennbaren Bausstoffen
 ® mit unersetzbaren Gütern von hohem Wert


bedürfen besonderer Beachtung , siehe z.B. DIN 
VDE 0100-420 und -482.


Schadenverhütende Maßnahmen werden in der 
Publikationen „Errichtung elektrischer Anlagen in 
baulichen Anlagen mit vorwiegend brennbaren 
Baustoffen“ (VdS 2023) und „Elektrische Anlagen 


in feuergefährdeten Betriebsstätten und diesen 
gleichzustellende Risiken“ (VdS 2033) beschrie-
ben.


3 Betrieb elektrischer Anlagen


3.1 Benutzung elektrischer Anlagen und 
Geräte


3.1.1 Strom führende Sicherungseinsätze dür-
fen nur ausgewechselt werden, wenn dies ge-
fahrlos möglich ist, z. B. Freischalten, siehe 
DIN VDE 0105-100. Sicherungen sind mit gleicher 
Bemessungsstromstärke (Angabe in Ampere (A) 
auf der Sicherung) in genügender Anzahl vorrätig 
zu halten. Das Verwenden geflickter oder über-
brückter Sicherungen ist verboten.


3.1.2 Um die Sicherheit nicht zu gefährden, 
muss, wenn Schutzeinrichtungen wie Fl-Schutz-
einrichtungen, Leitungs-, Motor-Schutzschalter, 
wiederholt nach ein- oder zweimaligen Zuschal-
ten auslösen, unverzüglich eine Elektrofachkraft 
hinzugezogen werden. 


3.1.3 Werden an elektrischen Anlagen unge-
wöhnliche Erscheinungen, wie Funken, Brandge-
ruch oder auffallende Geräusche, festgestellt, so 
muss hierüber unverzüglich dem Anlagenverant-
wortlichen berichtet werden.


3.1.4 Schadhafte elektrische Betriebsmittel (be-
sonders Schalt- und Schutzeinrichtungen) dür-
fen nicht benutzt und deren Instandsetzung oder 
Austausch muss unverzüglich veranlasst werden, 
siehe VDE 0105-100.


3.1.5 Beim Betrieb elektrischer Geräte sind unbe-
dingt die Herstellerangaben zu beachten.


Besondere Aufmerksamkeit ist zu richten auf 
Elektrowärmegeräte und Leitungsverlängerun-
gen über Mehrfachsteckdosen – Hintereinander-
schalten ist gefährlich und verboten.


3.1.6 Um sicher zu stellen, dass z. B. bei län-
geren Betriebspausen keine Geräte oder Teile 
der elektrischen Anlage eingeschaltet bleiben, 
wird empfohlen, die entsprechenden Betriebs-
bereiche über einen Schalter nach Abschnitt 2.3 
dieser Publikation freizuschalten.


Vor Wiederinbetriebsetzen nach längeren Still-
standzeiten ist der ordnungsgemäße Zustand der 
elektrischen Anlagen und Betriebsmittel durch 
eine Elektrofachkraft zu prüfen, siehe BetrSichV.
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3.1.7 Um die Sicherheit beim Betrieb ortsverän-
derlicher Geräte zu erhöhen, sind diese nach Ge-
brauch von der elektrischen Energiequelle, z. B. 
dem Netz, zu trennen, indem beispielsweise der 
Stecker gezogen wird.


3.1.8 Mit elektrischen Betriebsmitteln ist sorg-
fältig umzugehen. Insbesondere starke mecha-
nische Beanspruchungen, z. B. Einklemmen, 
Stöße, Schläge, Überfahren mit Fahrzeugen und 
Geräten, können Personen gefährdende Situati-
onen schaffen und Folgeschäden verursachen, 
z. B. Brände. Um dies zu gewährleisten, sind re-
gelmäßige Prüfungen nach BetrSichV §10 durch-
zuführen.


Übermäßiger Zug an beweglichen Leitungen 
kann die elektrischen Anschlüsse an Betriebsmit-
teln lockern oder lösen oder die Leitung beschä-
digen. Aus diesem Grund dürfen an elektrischen 
Leitungen auf keinen Fall Gegenstände aufge-
hängt oder befestigt werden.


3.1.9 Das Auftauen eingefrorener Wasserlei-
tungen mit Auftautransformatoren oder Schweiß-
umformern ist gefährlich sowie fahrlässig und 
deshalb ist dringend davon abzusehen.


3.2 Erhalten des ordnungsgemäßen  
Zustandes


3.2.1 Elektrische Anlagen sind entsprechend den 
Herstellerangaben, gesetzlichen und behörd-
lichen Sicherheitsvorschriften, den VDE-Bestim-
mungen sowie den vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften der Feuerversicherer in ordnungsge-
mäßem Zustand zu erhalten. Auftretende Mängel 
müssen unverzüglich durch Elektrofachkräfte be-
seitigt werden, siehe BetrSichV.


3.2.2 Sicherheitseinrichtungen und die für die 
Sicherheit erforderlichen Schutz- und Überwa-
chungseinrichtungen müssen in ordnungsge-
mäßem Zustand erhalten werden; sie dürfen we-
der unwirksam gemacht noch unzulässig verstellt 
oder geändert werden, siehe VDE 0105-100.


3.2.3 Um die Sicherheit in elektrischen Anlagen 
auf Dauer zu gewährleisten, wenn Isolationswi-
derstandsmessungen aus örtlichen oder betrieb-
lichen Gegebenheiten nicht durchgeführt werden 
können, müssen Ersatzmaßnahamen getroffen 
werden. Solche Maßnahmen werden in der Publi-
kation „Schutz bei Isolationsfehlern“ (VdS 2349) 
beschrieben.


3.2.4 Um die Sicherheit in elektrischen Anlage, 
in denen zahlreiche nicht lineare Verbrauchsmit-
tel (wie Frequenzumrichter, Steuerungen durch 
Phasenanschnitt z. B. bei Beleuchtungsanlagen) 
betrieben werden, zu erhöhen, sind regelmäßig, 
z.B. einmal jährlich, zusätzlich auch nach wesent-
lichen Änderungen der elektrischen Anlage oder 
Art und Anzahl der elektrischen Verbraucher, der 
Strom im Neutralleiter zu messen.


Ist die Sicherheit der Anlage durch zu hohe Ober-
schwingungsströme gefährdet, sind Maßnahmen 
zum Schutz bei Oberschwingungen nach Publi-
kation „Störungsarme Elektroinstallation“ (VdS 
2349) zu treffen.


3.2.5 Sollen Brandlasten reduziert werden, um 
die Sicherheit zu erhöhen, sind alle nicht zum Be-
trieb benötigte elektrische Einrichtungen, insbe-
sondere Kabel- und Leitungsanlagen, zu entfer-
nen oder, bei Kabel oder Leitungen, so weit wie 
möglich zu kürzen und die Enden zu isolieren.


3.2.6 Um die Sicherheit gegen Brände zu erhö-
hen, sind betroffene elektrische Betriebsmittel in 
angemessenen Zeitabständen entsprechend den 
betrieblichen und örtlichen Gegebenheiten zu rei-
nigen und von brennbaren Stoffen freizuhalten.


3.2.7 Bei Leuchten mit Entladungslampen 
(Leuchtstofflampen) können die Vorschaltgeräte 
im anomalen Betrieb (beispielsweise Lampen fla-
ckern oder Elektroden glühen) bzw. im Fehlerfall 
brandgefährliche Temperaturen annehmen. Des-
halb sind defekte Leuchten sofort abzuschalten. 
In den meisten Fällen kann der sichere Betrieb 
dadurch wiederhergestellt werden, indem die 
Lampe oder der Starter ausgewechselt werden.


4 Verhalten bei Bränden


4.1 Für das Bekämpfen von Bränden wird auf 
DIN VDE 0132 verwiesen. Es sind geeignete 
Löschgeräte bereitzuhalten und Betriebsangehö-
rige in ihrer Bedienung zu unterrichten


4.2 Zum Löschen von Bränden in elektrischen An-
lagen sind Feuerlöscher ( „Regeln für die Ausrüs-
tung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“, VdS 
2001) oder Feuerlöscheinrichtungen an geeig-
neter Stelle bereitzuhalten, die der Art und Größe 
der Anlage (DIN VDE 0132) angepasst sind.


4.3 Feuerlöscher, Feuerlöschmittel und Feuer-
löscheinrichtungen sind in gebrauchsfähigem Zu-
stand zu erhalten und in den vorgesehenen Zeit-
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abständen prüfen zu lassen. An Feuerlöschern ist 
ein Prüfvermerk mit Datum anzubringen.


4.4 Bei Ausbruch eines Brandes sind die ge-
fährdeten Teile der elektrischen Anlagen von der 
elektrischen Energiequelle, z. B. dem Netz, zu 
trennen, indem unverzüglich der Hauptschalter 
betätigt wird. Dies gilt allerdings nur für die elek-
trischen Anlagen, die nicht für die Brandbekämp-
fung unter Spannung gehalten werden müssen 
oder soweit durch die Abschaltung keine ande-
ren Gefahren entstehen (DIN VDE 0132). 


4.4.1 Zur Erleichterung der Rettungsarbeiten in 
rauchgefüllten Räumen ist die Beleuchtung auch 
bei Tage einzuschalten.


4.4.2 Die Motoren von Pumpen für Wasserversor-
gungsanlagen, für Wasserlöschanlagen (Sprink-
leranlagen) oder sonstige Löscheinrichtungen 
sind in Betrieb zu halten.


4.5 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind 
nach Möglichkeit vor Löschwasser zu schützen.


4.6 Der Eingriff in elektrische Anlagen durch un-
geschulte Personen ist nicht statthaft. Das Tren-
nen hat durch das Betriebspersonal ordnungsge-
mäß mit den dafür vorgesehenen Vorrichtungen 
zu erfolgen. Leitungen, Kabel oder Freileitungen 
dürfen nicht ohne zwingenden Grund gewaltsam 
unterbrochen werden; Erden und Kurzschließen 
nur durch Elektrofachkräfte .


4.7 Wenn die Löscharbeiten beendet sind, hat 
eine Elektrofachkraft zu entscheiden, ob und in 
welchem Umfang die elektrischen Anlagen wie-
der in Betrieb genommen werden dürfen.


Anhang A


Literatur


Gesetze und Verordnungen, behördliche Richt-
linien, Regeln und Empfehlungen


Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGV A 3 
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel, 


Carl Heymanns Verlag KG, 
Luxemburger Str. 449, 50939 Köln 
Internet: www.heymanns.com


Normen


DIN VDE 0100 Errichten von Niederspannungs-
anlagen 


- 100 Allgemeine Grundsätze
- 410 Schutzmaßnahmen; Schutz gegen elek-


trischen Schlag
- 420 Schutzmaßnahmen; Schutz gegen ther-


mische Einflüsse
- 443 Schutz bei Überspannungen infolge 


atmosphärischer Einflüsse oder von Schalt-
vorgängen


- 482 Schutzmaßnahmen -...- Brandschutz 
bei besonderen Risiken oder Gefahren


- 510 Auswahl und Errichtung elektrischer 
Betriebsmittel


- 534 Auswahl und Errichtung elektrischer 
Betriebsmittel -...- Überspannung- Schutz-
einrichtungen (ÜSE)


- 559 Leuchten und Beleuchtungsanlagen
- 600 Prüfungen 
- 710 Medizinisch genutzte Bereiche
- 718 Bauliche Anlagen für Menschenan-


sammlungen
- 732 Hausanschlüsse in öffentlichen Kabel-


netzen


EN 50110/VDE 0105 100 - Betrieb von elek-
trischen Anlagen


DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich 
elektrischer Anlagen


DIN VDE 0165 Elektrische Betriebsmittel für ex-
plosionsgefährdete Bereiche


DIN EN 62305-2/VDE 0185-305-2 Blitzschutz - Teil 
2: Risiko-Management


DIN VDE 0211 Bau von Starkstrom-Freileitungen 
mit Nennspannungen bis 1000 V


DIN EN 60893/VDE 0318 Bestimmung für Tafeln 
aus technischen Schichtpressstoffen auf Basis 
wärmehärtbarer Harze für elektrotechnische Zwe-
cke


DIN EN 61557-2/VDE 0413 Teil 2 Geräte zum Prü-
fen, Messen oder Überwachen von Schutzmaß-
nahmen – Isolationswiderstand


VDE 0603 - 1 – Installationskleinverteiler und Zäh-
lerplätze AC 400 V; Installationskleinverteiler und 
Zählerplätze


EN 60947-2/DIN VDE 0660 - 101 Niederspan-
nungschaltgeräte – Leistungsschalter
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Reihen DIN EN 61439 bzw. DIN EN 60439 Nieder-
spannungs-Schaltgerätekombinationen


Reihe DIN VDE 0664 Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen


DIN VDE 0701-702, Instandsetzung, Änderung 
und Prüfung elektrischer Geräte – Wiederho-
lungsprüfung elektrischer Geräte


VDE-Verlag GmbH, Berlin – Offenbach 
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin 
Internet: www.vde-verlag.de


GDV-Publikationen


VdS 2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeits-
stätten mit Feuerlöschern


VdS 2005 Elektrische Leuchten 


VdS 2010 Risikoorientierter Blitz- und Überspan-
nungsschutz


VdS 2023 Elektrische Anlagen in baulichen Anla-
gen mit vorwiegend brennbaren Baustoffen


VdS 2024 Errichtung elektrischer Anlagen in Mö-
beln und ähnlichen Einrichtungsgegenständen


VdS 2025 Kabel- und Leitungsanlagen


VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in 
elektrischen Anlagen


VdS 2033 Elektrische Analgen in feuergefährdete 
Betriebsstätten und diesen gleichzustellende Ri-
siken


VdS 2278 Elektrowärme


VdS 2279 Elektrowärmegeräte und Elektrohei-
zungsanlagen


VdS 2324 Niedervoltbeleuchtungsanlagen und 
-systeme


VdS 2349 Störungsarme Elektroinstallationen 


VdS 2839 Fernwirktechnik in der Elektroinstalla-
tion 


VdS 3501 Isolationsfehlerschutz in elektrischen 
Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln – 
RCD und FU


VdS Schadenverhütung Verlag 
Amsterdamer Str. 174, 50735 Köln 
Internet: www.vds.de


1 Gesetzliche und behördliche Bestimmungen sind ins-
besondere:


 ®  Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energie-
wirtschaftsgesetz-EnWG):


 § 19 Technische Vorschriften 


(1) Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen sind ver-
pflichtet, unter Berücksichtigung der nach § 17 fest-
gelegten Bedingungen für den Netzanschluss von Er-
zeugungsanlagen, Elektrizitätsverteilernetzen, Anlagen 
direkt angeschlossener Kunden, Verbindungsleitungen 
und Direktleitungen technische Mindestanforderungen 
an deren Auslegung und deren Betrieb festzulegen und 
im Internet zu veröffentlichen.


 § 49 Anforderungen an Energieanlagen 


(1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, 
dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei 
sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die all-
gemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. 


(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der 
Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeu-
gung, Fortleitung und Abgabe von 


1. Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes 
der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik 
e.V., 


2. Gas die technischen Regeln der Deutschen Vereini-
gung des Gas- und Wasserfaches e.V.


 eingehalten worden sind.


 ®  Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netz an-
schluss und dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung 
in Niederspannung NAV - Niederspannungsanschlussver-
ordnung 


 § 13 Elektrische Anlage 


(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Än-
derung und Instandhaltung der elektrischen Anlage 
hinter der Hausanschlusssicherung (Anlage) ist der An-
schlussnehmer gegenüber dem Netzbetreiber verant-
wortlich. Satz 1 gilt nicht für die Messeinrichtungen, die 
nicht im Eigentum des Anschlussnehmers stehen. Hat 
der Anschlussnehmer die Anlage ganz oder teilweise 
einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung über-
lassen, so bleibt er verantwortlich. 


(2) Unzulässige Rückwirkungen der Anlage sind auszu-
schließen. Um dies zu gewährleisten, darf die Anlage 
nur nach den Vorschriften dieser Verordnung, nach 
anderen anzuwendenden Rechtsvorschriften und be-
hördlichen Bestimmungen sowie nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, 
geändert und instand gehalten werden. In Bezug auf 
die allgemein anerkannten Regeln der Technik gilt § 49 
Abs. 2 Nr. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes entspre-
chend. Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbe-
treiber nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines 
Netzbetreibers eingetragenes Installationsunterneh-
men durchgeführt werden; im Interesse des Anschluss-
nehmers darf der Netzbetreiber eine Eintragung in das 
Installateurverzeichnis nur von dem Nachweis einer 
ausreichenden fachlichen Qualifikation für die Durch-
führung der jeweiligen Arbeiten abhängig machen. Mit 
Ausnahme des Abschnitts zwischen Hausanschlusssi-
cherung und Messeinrichtung einschließlich der Mes-
seinrichtung gilt Satz 4 nicht für Instandhaltungsar-
beiten. Es dürfen nur Materialien und Geräte verwendet 
werden, die entsprechend § 49 des Energiewirtschafts-
gesetzes unter Beachtung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik hergestellt sind. Die Einhaltung der 
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Voraussetzungen des Satzes 6 wird vermutet, wenn 
das Zeichen einer akkreditierten Stelle, insbesondere 
das VDE-Zeichen, GS-Zeichen oder CE-Zeichen, vor-
handen ist. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die Ausfüh-
rung der Arbeiten zu überwachen. 


 ® Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherpro-
dukte (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz - GPSG)


 ® Arbeitsschutzbestimmungen (Staatliche Ämter für Arbeits-
schutz)


 ® Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften 
(UVV)


 ® Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)


 


2 Elektrische Anlagen
 ®  Anlagen mit elektrischen Betriebsmitteln zur Erzeugung, 
Übertragung, Umwandlung, Verteilung und Anwendung 
elektrischer Energie. Dies schließt Energiequellen ein wie 
Batterien, Kondensatoren und alle anderen Quellen gespei-
cherter elektrischer Energie.


3 Hausanschluss umfasst Anschlusskabel und den dazuge-
hörenden Hausanschlusskasten.


Hausanschlusskabel ist bei
 ® Kabelnetzen ein Teil des Versorgungsnetzes und verbindet 
dies mit dem Hausanschlusskasten


 ® Freileitungsnetzen die Verbindung von der Freileitung am 
Gebäude (Gestänge, Dachständer o.ä.) bis zum Hausan-
schlusskasten.


Hausanschlusskasten ist die Übergabestelle vom Vertei-
lungsnetz zur Verbraucheranlage. Er ist in der Lage, Über-
strom-Schutzeinrichtungen, Trennmesser, Schalter oder 
sonstige Geräte zum Trennen und Schalten aufzunehmen.


4 Feuergefährdete Betriebsstätten sind nach den Sicher-
heitsvorschriften der Feuerversicherer (VdS 2046) Räume 
oder Orte oder Stellen in Räumen oder im Freien, bei denen 
die Brandgefahr durch die


 ® Art der verarbeiteten oder gelagerten Materialien,
 ® Verarbeitung oder die Lagerung von brennbaren Materi-
alien


oder
 ® Ansammlung von Staub oder ähnlichem


verursacht wird.


Die vorgenannte Brandgefahr besteht im Vorhandensein 
einer gefahrdrohenden Menge von leicht entzündlichen 
Stoffen, die sich an erhöhten betriebs- oder fehlerbedingten 
Temperaturen von elektrischen Betriebsmitteln entzünden 
können.


Leicht entzündlich sind brennbare Stoffe, die der Flamme 
eines Zündholzes 10 s lang ausgesetzt waren und nach 
der Entfernung der Zündquelle von selbst weiterbrennen 
oder weiterglimmen. Hierunter können fallen: Heu, Stroh, 
Strohstaub, Mehl, Hobelspäne, lose Holzwolle, Magnesi-


umspäne, Reisig, loses Papier, Baum- und Zellwollfasern, 
Kunststoffe, Lacke, Lösungsmittel, Öle u.ä.


Feuergefährdete Betriebsstätten werden unterschieden 
nach solchen, in denen eine Brandgefahr durch leicht ent-
zündliche Stoffe 
– ohne Staub und/oder Fasern 
– mit Staub und/oder Fasern 
vorliegt.


 Hinweis: Brennbare Stoffe ohne Staub und/oder Fasern 
sind Stoffe, bei denen sich erfahrungsgemäß keine gefahr-
drohenden Mengen an Staub und/oder Fasern auf elek-
trische Betriebsmittel niederschlagen. Unter diesen Stoffen 
sind auch brennbare Gase und entzündliche Flüssigkeiten 
zu sehen, für die unter Umständen weitergehende Anforde-
rungen zu beachten sind.


5 Explosionsgefährdete Betriebsstätten sind alle Bereiche, 
in denen nach den örtlichen oder betrieblichen Verhältnis-
sen Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube entstehen, die mit 
Luft explosionsfähige Gemische bilden können. Hierunter 
können z. B. Arbeits-, Trocken-, Lagerräume oder Teile sol-
cher Räume, Behälter und Apparate sowie Betriebsstätten 
im Freien gehören. Ein explosionsfähiges Gas-Luft-Ge-
misch ist ein Gemisch brennbarer Gase mit Luft, in dem 
sich eine Verbrennung nach Zündung von der Zündquelle 
aus in das unverbrannte Gemisch hinein selbstständig fort-
pflanzt (Explosion). Das Gleiche gilt für Gemische von Luft, 
Dampf, Nebel oder Staub.


 Definition explosionsgefährdeter Bereich nach Betriebssi-
cherheitsverordnung (BetrSichV):


 „Explosionsgefährdeter Bereich im Sinne dieser Verord-
nung ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre auftreten kann. Ein Bereich, in dem explosi-
onsfähige Atmosphäre nicht in einer solchen Menge zu er-
warten ist, dass besondere Schutzmaßnahmen erforderlich 
werden, gilt nicht als explosionsgefährdeter Bereich.“


 Definition des explosionsgefährdeten Bereiches nach 
DIN VDE 0165 Teil 1:


 Ein Bereich, in dem eine explosionsfähige Atmosphäre in 
solchen Mengen vorhanden ist oder erwartet werden kann, 
dass spezielle Vorkehrungen bei der Konstruktion, der Er-
richtung und dem Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln 
erforderlich sind.


6 Trennen ist das Unterbrechen der Einspeisung von der ge-
samten oder von Teilen der Anlage durch Abschaltung der 
Anlage oder des Anlagenteils von jeder elektrischen Ener-
giequelle, um Sicherheit zu erreichen. Der Begriff “Trennen” 
ist inhaltlich mit dem bisherigen Begriff “Freischalten“ iden-
tisch.








Neben den gesetzlichen1 und behördlichen1 gelten
die folgenden vereinbarten Sicherheitsvorschriften
für elektrische Anlagen2 in landwirtschaftlichen Be-
trieben3 und Intensiv-Tierhaltungen4.


Gemäß Abschnitt B § 8 AFB 2008 kann, wenn Sicher-
heitsvorschriften nicht eingehalten werden, der Ver-
sicherungsschutz beeinträchtigt sein. Diese Rege-
lung gilt auch für andere vertraglich vereinbarte All-
gemeine Vertragsbedingungen (AVB) mit
Feuerdeckung.


1 Pflichten des
Versicherungsnehmers


1.1 Der Versicherungsnehmer hat sowohl beim Neu-
bau von Elektroanlagen als auch bei allen Umbau-
und Instandsetzungsarbeiten an elektrischen Anla-
gen und Geräten eine Elektrofachkraft hinzuzuzie-
hen. Die Ausführung der genannten Arbeiten ist der
Elektrofachkraft mit der Auflage zu übertragen, dass
sie gesetzliche und behördliche Sicherheitsvor-
schriften, die VDE-Bestimmungen, die Sicherheits-
vorschriften der Feuerversicherer und die Richtlinien
VdS 2067 Elektrische Anlagen in der Landwirtschaft
einhält und dies schriftlich bestätigt (siehe auch Be-
stätigung in Anlehnung an DIN VDE 0100 Teil 610
und Teil 630).


1.2 Der Versicherungsnehmer hat dafür zu sorgen,
dass alle im Betrieb tätigen Personen, die seine elek-
trischen Anlagen betreiben, die gesetzlichen und
behördlichen Sicherheitsvorschriften, die VDE-Be-
stimmungen sowie die unter 2 aufgeführten Sicher-
heitsvorschriften der Feuerversicherer beachten.


1.3 Alle im Betrieb tätigen Personen sind über das
Verhalten bei Bränden zu unterweisen und in ange-
messenen Zeitabständen mit der Handhabung der
Feuerlöschgeräte vertraut zu machen. Auf VdS
2001 Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten
mit Feuerlöschern wird hingewiesen.


1.4 Wird die Art oder Verwendung von Räumen geän-
dert, muss eine Elektrofachkraft vorher unterrichtet


werden, damit diese entscheiden kann, ob gegebe-
nenfalls die elektrischen Anlagen den neuen
Betriebsverhältnissen nach den hierfür gültigen ge-
setzlichen oder behördlichen Sicherheitsvorschrif-
ten, den VDE-Bestimmungen und den Sicherheits-
vorschriften der Feuerversicherer anzupassen sind
(siehe 2.2).


1.5 Elektrische Anlagen und Geräte in landwirtschaft-
lichen Betrieben sind unter Berücksichtigung der
Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz
(VSG) der landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaften, hier VSG 1.4 Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel, durch eine Elektrofachkraft in regelmäßi-
gen Abständen5 zu prüfen. Mängel sind unverzüglich
durch Elektrofachkräfte zu beseitigen.


2 Betrieb von
elektrischen Anlagen


Unter Betrieb wird die Benutzung sowie das Erhalten
des ordnungsgemäßen Zustandes einschließlich der
wiederkehrenden Prüfungen verstanden.


2.1 Benutzung elektrischer
Anlagen und Geräte


2.1.1 Strom führende Sicherungseinsätze dürfen nur
ausgewechselt werden, wenn dies gefahrlos mög-
lich ist, z.B. Freischalten nach DIN VDE 0105. Siche-
rungen sind mit gleicher Bemessungsstromstärke
(Angabe in Ampere (A) auf der Sicherung) in genü-
gender Anzahl vorrätig zu halten. Das Verwenden ge-
flickter oder überbrückter Sicherungen ist verboten.


2.1.2 Lösen Schutzeinrichtungen wie FI-Schutzein-
richtungen, Leistungs-, Motor-Schutzschalter, wie-
derholt aus, so ist unverzüglich eine Elektrofachkraft
hinzuzuziehen, die den Fehler behebt.


2.1.3 Elektrische Geräte sind so zu benutzen, dass
sie keinen Brand verursachen können; hierauf ist be-
sonders bei Wärmegeräten aller Art zu achten. Auf
VdS 2278 Elektrowärme wird hingewiesen. Bei Be-
nutzung elektrischer Betriebsmittel, z.B. ortsverän-
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derlicher Geräte, Leitungsverlängerungen/Leitungs-
roller und Mehrfachsteckdosenleisten, ist darauf zu
achten, dass sie den jeweiligen örtlichen und betrieb-
lichen Anforderungen genügen.


2.1.4 Ortsveränderliche Geräte sind nach Gebrauch
von der elektrischen Energiequelle, z.B. dem Netz,
zu trennen, indem beispielsweise der Stecker gezo-
gen wird.


2.1.5 Mit elektrischen Betriebsmitteln ist sorgfältig
umzugehen. Insbesondere starke mechanische Be-
anspruchungen, z.B. Einklemmen, Stöße, Schläge,
Überfahren mit Fahrzeugen und Geräten, können
Personen gefährdende Situationen schaffen und Fol-
geschäden, z.B. Brände, verursachen. Übermäßiger
Zug an beweglichen Leitungen kann die elektrischen
Anschlüsse an Betriebsmitteln lockern oder lösen.
An Leitungen dürfen auf keinen Fall Gegenstände
aufgehängt oder befestigt werden. Dadurch entsteht
sonst ebenfalls Brandgefahr und Personen werden
stark gefährdet.


2.1.6 Optische und akustische Signalgeber von Ge-
fahrenmeldeanlagen dürfen nicht außer Betrieb ge-
setzt werden.


2.1.7 Das Auftauen eingefrorener Wasserleitungen
mit Auftautransformatoren oder Schweißumformern
ist wegen der damit verbundenen Brandgefahr ver-
boten.


2.1.8 Für längere Betriebspausen oder bei Betriebs-
stillstand sind die elektrischen Anlagen mit dem
Hauptschalter von der elektrischen Energiequelle,
z.B. dem Netz, zu trennen und gegen Wiedereinschal-
ten zu sichern, beispielsweise mit Hilfe von abschließ-
baren Schaltern. Vor Wiederinbetriebsetzen nach län-
geren Stillstandszeiten ist der ordnungsgemäße
Zustand der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel
durch eine Elektrofachkraft zu überprüfen.


2.1.9 Werden an elektrischen Anlagen ungewöhnli-
che Erscheinungen, beispielsweise Lichtbögen,
Funken, Brandgeruch oder auffallende Geräusche,
festgestellt, so sind die Anlagen mit dem Hauptschal-
ter sofort von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen. Zur Beseitigung von Mängeln
ist eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen.


2.1.10 Der vorgeschriebene Mindestabstand von
Wärmestrahlgeräten zu Tieren oder brennbaren Stof-
fen muss stets eingehalten werden. Dieser Abstand
ist von der Wärmeleistung des Gerätes abhängig
und wird vom Hersteller auf dem Gerät angegeben.
Er darf allseitig 50 cm nicht unterschreiten. Dunkel-
strahler, d.h. Strahler mit hohen Oberflächentempe-
raturen, dürfen nur in Ställen mit Kurzeinstreu, Sand
oder dergleichen eingesetzt werden. Zu beachten ist
VdS 2073 Elektrowärmegeräte und -heizungen für
Tieraufzucht sowie Tierhaltung.


2.2 Erhalten des ordnungsgemäßen
Zustandes


2.2.1 Elektrische Anlagen sind entsprechend den
gesetzlichen und behördlichen Sicherheitsvorschrif-
ten, den VDE-Bestimmungen sowie den Sicherheits-
vorschriften der Feuerversicherer in ordnungsgemä-
ßem Zustand zu erhalten. Auftretende Mängel
müssen unverzüglich durch Elektrofachkräfte besei-
tigt werden.


2.2.2 Das Erhalten des ordnungsgemäßen Zustan-
des bedingt, dass bestehende Anlagen dann zwin-
gend an die gültigen Sicherheitsvorschriften (gesetz-
liche und behördliche und die der Feuerversicherer)
angepasst werden müssen, wenn sich aus dem bis-
herigen Zustand Gefahren für Personen und Sachen
ergeben. Anzupassen ist auch, wenn diese Sicher-
heitsvorschriften es ausdrücklich fordern.


2.2.3 Sicherheitseinrichtungen sowie die für die Si-
cherheit erforderlichen Schutz- und Überwachungs-
einrichtungen müssen in ordnungsgemäßem Zu-
stand erhalten werden; sie dürfen weder unwirksam
gemacht noch unzulässig verstellt oder geändert
werden.


2.2.4 Die Betriebsbereitschaft der Einrichtungen
zum Fehlerstromschutz (z.B. Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen (FI-Schutzeinrichtungen)) ist durch
Betätigen der Prüfeinrichtung mindestens einmal
monatlich und außerdem nach jedem Gewitter zu
kontrollieren. Besonders wichtig ist die Prüfung in
Stromkreisen mit Kühlgeräten und solchen der Inten-
siv-Tierhaltung. Löst die Einrichtung zum Fehler-
stromschutz beim Betätigen der Prüfeinrichtung
nicht aus oder lösen Einrichtungen wie Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen, Leitungs-, Motor-Schutzschal-
ter wiederholt aus, so ist unverzüglich eine Elektro-
fachkraft hinzuzuziehen, die den Fehler behebt.


2.2.5 Bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln und be-
weglichen Leitungen ist besonders auf den ord-
nungsgemäßen Zustand zu achten; sie sind vor dem
Benutzen auf erkennbare Schäden zu besichtigen
(s.a. 2.1.5).


2.2.6 Elektrische Betriebsmittel, z.B. Leuchten, Wär-
megeräte, Motoren, sind in angemessenen Zeitab-
ständen zu reinigen und von Erntegut freizuhalten.
Damit wird verhindert, dass z.B. bei Motoren die
Oberflächenkühlung beeinträchtigt wird oder sich
Heu und Stroh um die Antriebswelle wickeln. Vor Be-
ginn der Reinigung sind die Betriebsmittel und ihre
Zuleitungen von der elektrischen Energiequelle, z.B.
dem Netz, zu trennen und gegen unbeabsichtigtes
Wiedereinschalten zu sichern.


2.2.7 Glühlampen nehmen so hohe Temperaturen
an, dass sie unter Umständen brennbare Stoffe in
Brand setzen können. Diese Gefahr besteht insbe-


2


Sicherheitsvorschriften für elektrische Anlagen in
landwirtschaftlichen Betrieben und Intensiv-Tierhaltungen VdS 2057 : 2008-01 (07)







sondere dann, wenn in Leuchten Glühlampen zu ho-
her Leistung eingesetzt werden oder die Wärmeab-
strahlung dadurch verhindert wird, dass die
Leuchten z.B. mit Erntegut abgedeckt sind. Bei
Leuchten mit Entladungslampen (z.B. Leuchtstoff-
lampen) können die Vorschaltgeräte im anomalen
Betrieb (beispielsweise Lampen flackern oder Elek-
troden glühen) bzw. im Fehlerfall brandgefährliche
Temperaturen annehmen. Defekte Leuchten sind so-
fort abzuschalten. In den meisten Fällen kann der si-
chere Betrieb dadurch wiederhergestellt werden, in-
dem die Lampe oder der Starter ausgewechselt
werden.


3 Verhalten bei Bränden


3.1 Für das Bekämpfen von Bränden wird auf
DIN VDE 0132 Brandbekämpfung im Bereich von
elektrischen Anlagen verwiesen. Es sind geeignete
Löschgeräte bereitzuhalten und Betriebsangehörige
in ihrer Bedienung zu unterrichten.


3.2 Zum Löschen von Bränden in elektrischen Anla-
gen sind Feuerlöscher (s.a. VdS 2001 Regeln für die
Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern)
oder Feuerlöscheinrichtungen an geeigneter Stelle
bereitzuhalten, die der Art und Größe der Anlage
(DIN VDE 0132) angepasst sind.


3.3 Feuerlöscher, Feuerlöschmittel und Feuerlösch-
einrichtungen sind in gebrauchsfähigem Zustand zu
erhalten und in den vorgesehenen Zeitabständen
prüfen zu lassen. An Feuerlöschern ist ein Prüfver-
merk mit Datum anzubringen.


3.4 Bei Ausbruch eines Brandes sind die gefährde-
ten Teile der elektrischen Anlagen von der Energie-
quelle, z.B. dem Netz, zu trennen, indem unverzüg-
lich der Hauptschalter betätigt wird. Dies gilt
allerdings nur für die elektrischen Anlagen, die nicht
für die Brandbekämpfung unter Spannung gehalten
werden müssen oder soweit durch die Abschaltung
keine anderen Gefahren entstehen (DIN VDE 0132).


3.4.1 Zur Erleichterung der Rettungsarbeiten in
rauchgefüllten Räumen ist die Beleuchtung auch bei
Tage einzuschalten.


3.4.2 Die Motoren von Pumpen für Wasserversor-
gungsanlagen, für Wasserlöschanlagen (Sprinkler-
anlagen) oder sonstige Löscheinrichtungen sind in
Betrieb zu halten.


3.5 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind nach
Möglichkeit vor Löschwasser zu schützen.


3.6 Der Eingriff in elektrische Anlagen durch unge-
schulte Personen ist nicht statthaft. Das Trennen hat
durch das Betriebspersonal ordnungsgemäß mit
den dafür vorgesehenen Vorrichtungen zu erfolgen.
Leitungen, Kabel oder Freileitungen dürfen nicht


ohne zwingenden Grund gewaltsam unterbrochen
werden; Erden und Kurzschließen ist verboten.


3.7 Wenn die Löscharbeiten beendet sind, hat eine
Elektrofachkraft zu entscheiden, ob und in welchem
Umfang die elektrischen Anlagen wieder in Betrieb
genommen werden dürfen.
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1 Gesetzliche und behördliche Bestimmungen sind insbe-
sondere:
■ Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energie-


wirtschaftsgesetz-EnWG):


“§ 16 Anforderungen an Energieanlagen


(1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben,
dass die technische Sicherheit gewährleistet ist. Dabei sind
vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein
anerkannten Regeln der Technik zu beachten.


(2) Die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der
Technik wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung,
Fortleitung und Abgabe


1. von Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes
Deutscher Elektrotechniker,


2. von Gas die technischen Regeln des Deutschen Vereins
des Gas- und Wasserfachs e.V.


eingehalten worden sind.


(3) Bei Anlagen oder Bestandteilen von Anlagen, die nach
den in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum geltenden
Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt
und in den Verkehr gebracht wurden und die gleiche Si-
cherheit gewährleisten, ist davon auszugehen, dass die An-
forderungen nach Absatz 1 an die Beschaffenheit der Anla-
gen erfüllt sind. In begründeten Einzelfällen ist auf
Verlangen der Behörde nachzuweisen, dass die Anforde-
rungen nach Satz 1 erfüllt sind.


(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft kann soweit Fra-
gen des Arbeitsschutzes betroffen sind, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates
über Anforderungen an die technische Sicherheit von Ener-
gieanlagen erlassen.


Soweit in anderen Rechtsvorschriften weiter gehende An-
forderungen gestellt werden, bleiben diese unberührt."


■ Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Elektrizi-
tätsversorgung von Tarifkunden (AVBEltV)


■ Gesetz über technische Arbeitsmittel (Gerätesicherheitsge-
setz) (GSG)


■ Verordnung über elektrische Anlagen in explosionsgefähr-
deten Räumen (ElexV)


■ Arbeitsschutzbestimmungen (Staatliche Ämter für Arbeits-
schutz)


■ Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften
(UVV)


■ Normenreihe DIN VDE 0100, Errichten von Starkstromanla-
gen bis 1000 V; Normenreihe DIN EN 50 110/VDE 0105, Be-
trieb von elektrischen Anlagen; DIN VDE 0165, Errichten von
elektrischen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen;
DIN VDE 0701, Instandsetzung, Änderung und Prüfung elek-
trischer Geräte


2 Elektrische Anlagen


Elektrische Anlagen sind Anlagen mit elektrischen Betriebsmit-
telnzurErzeugung,Übertragung,Umwandlung,Verteilungund
Anwendung elektrischer Energie. Dies schließt Energiequellen
ein wie Batterien, Kondensatoren und alle anderen Quellen ge-
speicherter elektrischer Energie.


3 Landwirtschaftliche Betriebe


Als landwirtschaftlicheBetriebsstättengeltenRäume,Orteoder
Bereiche, in denen Nutztiere gehalten, Futter- und Düngemittel,
pflanzliche oder tierische Erzeugnisse gelagert,aufbereitetund
weiterverarbeitetwerden.HierzugehörenauchWohngebäude,
die mit landwirtschaftlichen Betriebsstätten durch metallene
Bauteile(z.B.Konstruktionen,Rohrleitungen)verbundensind.


4 Intensiv-Tierhaltung


Als Intensivtierhaltung gilt die Aufzucht und Haltung von Tieren,
wenn diese Nutztiere (z.B. Geflügel oder Schweine) in ge-
schlossenenRäumenoderGebäudengehaltenwerdenunddie
Versorgung der Tiere mit Luft, Licht und Futtermitteln durch
technische Einrichtungen erfolgt.


5 IndiesemZusammenhangwirdaufdieKlausel SK9609Elek-
trische Anlagen in landwirtschaftlichen Betrieben hingewiesen.
Sie kann im Rahmen eines Versicherungsvertrages vereinbart
werden und lautet wie folgt:


1. Der Versicherungsnehmer hat die elektrischen Anlagen re-
gelmäßig durch eine Elektrofachkraft prüfen und Mängel inner-
halb einer von dieser Fachkraft bestimmten Frist beseitigen zu
lassen.


2. Der Versicherungsnehmer hat auf Verlangen des Versiche-
rers nachzuweisen, dass die Prüfung durchgeführt ist und die
Mängel beseitigt sind.
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Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor-
kehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen 


akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.







1 Anwendungsbereich


Die Richtlinien sind anzuwenden, wenn durch die
möglichen Gefahren (Abschnitt 3) infolge von


■ Isolationsfehlern,
■ Störlichtbögen,
■ Oberschwingungsströmen oder
■ elektromagnetischer Beeinflussung, insbesondere


bei vernetzten informationstechnischen Anlagen


Störungen bzw. Zerstörungen nicht auszuschließen
sind. Im folgenden werden sowohl die spezifischen
Gefahren und Schadenursachen erläutert, als auch
Maßnahmen zur Schadenverhütung aufgezeigt.


Die Richtlinien enthalten Mindestanforderungen.
Ihre Anwendung entbindet nicht von der Beachtung
der einschlägigen Normen oder sonstiger techni-
scher Regeln, insbesondere des Gesetzes über die
elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten und
Anlagen (EMVG).


Die Richtlinien gelten für die Planung, Errichtung und
den Betrieb elektrischer Niederspannungsanlagen
und richten sich hauptsächlich an Elektrofachkräfte.


2 Begriffe


Neben den im folgenden aufgeführten Begriffen gel-
ten die der DIN VDE 0100 und der anderen einschlä-
gigen Normen.


2.1 Isolationsfehler


Ein Isolationsfehler ist ein fehlerhafter Zustand der
Isolierung.


2.2 Störlichtbogen


Störlichtbogen ist ein hochstromführender Gasplas-
makanal zwischen Metallteilen unterschiedlichen Po-
tentials, der durch das im fehlerfreien Betrieb isolieren-
de Umgebungsmedium (in der Regel Luft) verläuft.


2.3 Nichtlineare elektrische Verbraucher


Nichtlineare elektrische Verbraucher sind vor allem
elektrische Geräte mit Gleichrichtertechnik (Schalt-
netzteile). Sie bestehen aus Schaltungen mit elektro-
nischen Bauteilen (Bild 1). Diese funktionieren nach
dem Prinzip der kapazitiven Glättung und erzeugen
Oberschwingungsströme. Derartige elektronische
Schaltungen finden auch in vielen Haushaltsgeräten
Anwendung.


Es handelt sich z.B. um


■ elektronische Vorschaltgeräte in Leuchten und
Lichtregelanlagen,


■ Energiesparlampen,
■ Dimmergeräte,
■ Schaltnetzteile in EDV-Anlagen, Personalcompu-


tern (PC), Druckern, Scannern, Telefonanlagen so-
wie in Geräten der Audio- und Videotechnik, z.B.
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Videorecorder,


■ Kopiergeräte,
■ Ladegeräte,
■ Kleinschweißgeräte,
■ Systemteile von Prozeß- oder Gebäudeleit-


techniken.


2.4 Stromversorgungssystem


Unter Stromversorgungssystem im Sinne dieser
Richtlinien sind alle Komponenten der Niederspan-
nungsanlage zu verstehen, wie Kabel, Leitungen,
Verteiler, Meß- und Steuereinrichtungen einschließ-
lich der Stromquelle. Diese kann z.B. ein Netztrans-
formator, eine Netzersatzanlage oder eine unterbre-
chungsfreie Stromversorgungsanlage (USV) sein.


2.5 Oberschwingungsströme
(Harmonische Oberschwingungen)


Oberschwingungsströme sind von nichtlinearen
elektrischen Verbrauchern erzeugte Ströme, deren
Frequenz ein Vielfaches der Netzfrequenz (Frequenz
der Grundschwingung, 50 Hz) beträgt. Die Ströme
der 3. Harmonischen Oberschwingung (150 Hz) von
Wechselstromverbrauchern summieren sich im
PEN-/ oder Neutral- (N-) Leiter (nachfolgend als
N-Leiter bezeichnet) (Bilder 2 und 3).
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UAC = Eingangswechselspannung (allg. 230 VAC)
IAC = Eingangswechselstrom
UDC = Ausgangsgleichspannung


Bild 1: Prinzipschaltung eines Schaltnetzteils mit
kapazitiver Glättung







2.6 Pulsstrom


Netzteile mit kapazitiver Glättung haben eine pulsför-
mige Stromaufnahme (Bild 1). Das Verhältnis von
Scheitel- zu Effektivwert (Crestfaktor) ist besonders
hoch.


3 Gefahren/Schadenursachen


3.1 Isolationsfehler


Isolationsfehler entstehen z.B. infolge


■ mechanischer, thermischer, chemischer Beschä-
digungen elektrischer Isolierungen,


■ Verschmutzung von Isolierstrecken,
■ Feuchtigkeit in elektrischen Einrichtungen.


In diesen Fällen kann über die Isolationsfehlerstellen
ein brandgefährlicher Fehlerstrom


■ zwischen aktiven, stromführenden Leitern oder
■ von aktiven, stromführenden Leitern über metalle-


ne Gehäuse elektrischer Betriebsmittel (Körper)
und Schutzleiter oder fremde leitfähige Teile (me-
tallene Gebäudeteile und/oder -installationen) zur
Erde


fließen. Isolationsfehlerstellen oder fremde, leitfähi-
ge Teile, an denen es infolge des Fehlerstroms über
längere Zeit zu einer Fehlerleistung von mehr als
60 Watt kommt, können Brände verursachen. In be-
sonderen Fällen, z.B. bei


■ Kompaktbauweise,
■ Verwendung von nicht feuersicherheitlich geprüf-


ten elektrischen Betriebsmitteln,
■ nicht bestimmungsgemäßem Betrieb,
■ reduzierter Wärmeabführung,


muß sogar bei geringerer Fehlerleistung mit Brand-
gefahr gerechnet werden. Nur in wenigen Fällen, z.B.
in feuergefährdeten Betriebsstätten, in Gebäuden
mit vorwiegend brennbaren Baustoffen oder in der
Landwirtschaft, fordern die Normen den Isolations-
fehlerschutz durch besondere Schutzgeräte in elek-
trischen Anlagen. Geeignete Schutzmaßnahmen
werden in Abschnitt 4.1 dargestellt.


3.2 Störlichtbögen


Die Störlichtbögen treten u.a. entsprechend den un-
ter 3.1 beschriebenen Einflüssen auf und rufen vor al-
lem in leistungsstarken Schaltgerätekombinationen
oder Verteilungsanlagen große Schäden hervor. Die
im Störlichtbogen freigesetzte Wärmeenergie kann
Schäden verursachen, die zum längeren Ausfall der
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Bild 2: Beispiel des Stromverlaufs bei Verwendung von Schaltnetzteilen mit kapazitiver Glättung auch bei
symmetrischer Belastung im Drehstromsystem
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L1, L2, L3 = Außenleiter
N = N-Leiter
PE = Schutzleiter (nachfolgend als PE-Leiter


bezeichnet)
Bild 3: Die Ströme der 3. Harmonischen Ober-
schwingung summieren sich im N-Leiter







elektrischen Anlage führen. Geeignete Schutzmaß-
nahmen werden in Abschnitt 4.2 dargestellt.


3.3 Oberschwingungen


Nichtlineare elektrische Verbraucher verursachen
Oberschwingungsströme, die das Stromversor-
gungssystem überlasten können. Über galvanische
Verbindungen oder durch elektromagnetische Ein-
kopplungen können diese Ströme außerdem auch
elektronische Einrichtungen stören oder sogar zer-
stören. Geeignete Schutzmaßnahmen werden in Ab-
schnitt 4.3 dargestellt. Transformatoren oder Dros-
selspulen allein können Oberschwingungen auf der
Lastseite nicht beseitigen.


3.3.1 Für die Bemessung des Stromversorgungssy-
stems ist die Scheinleistung der angeschlossenen
elektrischen Verbraucher zugrundezulegen. Bei
nichtlinearen elektrischen Verbrauchern wird die
Scheinleistung maßgeblich durch den Oberschwin-
gungsgehalt bestimmt. Sie liegt deutlich über der
ausgewiesenen Wirkleistung. Im Zweifelsfall muß mit
der doppelten Wirkleistung gerechnet werden. Wird
also bei der Bemessung des Stromversorgungssy-
stems nur die Wirkleistung zugrunde gelegt, kann es
überlastet werden und ausfallen. Bei einigen Sy-
stemkomponenten, z.B. USV-Anlagen, muß zusätz-
lich der Crestfaktor beachtet werden.


3.3.2 Nichtlineare elektrische Verbraucher, die je-
weils zwischen einem Außenleiter und dem
PEN-/N-Leiter angeschlossen werden, belasten den
PEN-/N-Leiter zusätzlich durch Ströme der 3. Harmo-
nischen Oberschwingung. Dies ist auch dann der
Fall, wenn die Geräte weitgehend symmetrisch auf
die Außenleiter verteilt werden. Unabhängig von der
Lastverteilung fließt im PEN-/N-Leiter die Summe der
in den Außenleitern auftretenden150-Hz-Ströme (Bil-
der 2 und 3).


Der hohe Anteil von Strömen der 3. Harmonischen
Oberschwingung kann zu einer PEN-/N-Leiter-
überlastung führen. Anschluß- und Verbindungsstel-
len sind erfahrungsgemäß besonders gefährdet. Lei-
terisolierungen und andere Isolierstoffe können sich
entzünden. Darüber hinaus muß mit N-Leiterunter-
brechungen gerechnet werden, die zerstörende
Spannungsverschiebungen (Über- und Unterspan-
nung) bewirken.


Erreicht die Gesamtleistung der nichtlinearen
elektrischen Verbraucher 20 % (Watt-Angabe)
oder 40 % (VA-Angabe) der Bemessungsleistung
des Stromversorgungssystems, sind bereits
Schutzmaßnahmen erforderlich.


Wird durch Messung festgestellt, daß der N-Lei-
terstrom größer ist, als der größte Unterschied zwi-
schen den Außenleiterströmen, sind Oberschwin-


gungsströme vorhanden, die ebenfalls Schutzmaß-
nahmen erforderlich machen können.


3.3.3 Die Netzimpedanzen und die Kompensations-
kondensatoren bilden Schwingkreise. Oberschwin-
gungsströme, deren Frequenz in der Nähe der Reso-
nanzfrequenz des Schwingkreises liegt, werden
verstärkt. Diese Resonanzverstärkung kann die Kon-
densatoren überlasten und zerstören. Darüber hin-
aus können z.B. auch Leistungsschalter oder Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtungen ungewollt auslösen.
Werden vor Kondensatoren Sperrkreise installiert
(Tonfrequenz-Rundsteueranlagen-Sperren), erge-
ben sich zusätzliche Resonanzfrequenzen, welche
die Überlastungsgefahr weiterhin erhöhen.


3.4 Elektromagnetische Beeinflussung


Ströme, die über galvanische Verbindungen oder
durch elektromagnetische Einkopplung in nichtakti-
ven Leitern fließen, können insbesondere in vernetz-
ten informationstechnischen Anlagen Störungen oder
sogar Zerstörungen verursachen. Störer sind neben
den in Abschnitt 2.3 genannten Geräten u.a. auch
Umrichter, Sendeeinrichtungen, Funk- und Personen-
rufanlagen, Handys, Kurz- und Erdschlüsse − vor al-
lem in Bahn- und Hochspannungsanlagen −, Schalt-
handlungen sowie Blitze.


Die Schäden werden vor allem dadurch verursacht,
daß die Ströme auf


■ Schutzleitern,
■ Potentialausgleichsleitern,
■ Kabelschirmen,
■ Gehäusen elektrischer Betriebsmittel (Körper),
■ fremden leitfähigen Teilen


fließen und dabei


■ deren Strombelastbarkeit überschritten wird,
■ elektronische Schaltungen oder elektronische


Bauteile durch eingekoppelte Spannungen und
Ströme beeinträchtigt werden oder


■ Isolierungen (Luft- oder Kriechstrecken) über-
oder durchschlagen.


Bei diesen Vorgängen kann es auch zur Entzündung
von Isolierungen und anderen brennbaren Materia-
lien kommen. Um Schäden zu vermeiden, ist es er-
forderlich, die Elektroinstallationen EMV-gerecht
auszuführen. Schäden kann nur vorgebeugt werden,
wenn auch die Leitungen so verlegt werden, daß sie
besonderen Anforderungen genügen (siehe Ab-
schnitt 4.4) und ggf. Überspannungsschutzmaßnah-
men (siehe VdS 2031 Blitz- und Überspannungs-
schutz in elektrischen Anlagen – Richtlinien zur
Schadenverhütung) getroffen werden.
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4 Schutzvorkehrungen


4.1 Isolationsfehler


4.1.1 TN- und TT-Systeme (geerdete Netze)
Fehlerströme können durch Geräte nach


■ DIN EN 61008/VDE 0664 Teil 10 “Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD)1)” (Bild 4) oder Feh-
lerstrommeldegeräte (Bild 5),


■ DIN EN 62020/VDE 0663 “Differenzstrom-Über-
wachungsgeräte (RCM)2)” (Bilder 6 und 7),


■ DIN EN 60947-2/VDE 0660 Teil 101, Anhang B
“Leistungsschalter mit zugeordnetem Fehler-
stromschutz”


erfaßt werden. Ihr Bemessungsdifferenzstrom bzw.
der Ansprechstrom darf 300mA nicht übersteigen.


Der Schutzleiter ist in der gesamten elektrischen
Anlage konsequent in unmittelbarer Nähe der strom-
führenden Leiter zu führen. Der Schutz wird opti-
miert, wenn Kabel mit konzentrischem (PE-) Leiter
ausgewählt werden und der Schutzleiter auch in
schutzisolierte elektrische Geräte eingeführt wird.


Es wird empfohlen, Fehlerstrom-Schutzeinrichtun-
gen (auch FI-Schutzschalter oder FI genannt) einzu-
setzen. Werden Fehlerstrommeldegeräte oder Diffe-


renzstrom-Überwachungsgeräte verwendet, sollten
zusätzlich Abschalteinrichtungen, z.B. Leistungs-
schalter, vorgesehen werden. Letzteres ist erforder-
lich, wenn die Erkennung einer Fehlermeldung nicht
ständig gewährleistet ist und Fachpersonal für eine
schnelle Fehlerbehebung nicht zur Verfügung steht.
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Bild 4: Überwachung eines TN-S-Systems durch
Meldung und Abschaltung bei Isolationsfehlern mit-
tels Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)


1) RCD: Residual Current Device
2) RCM: Residual Current Monitor
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Bild 5: Überwachung eines TN-S-Systems durch
Meldung bei Isolationsfehlern mittels eines Fehler-
strommeldegeräts und Abschaltung mittels Lei-
stungsschalter
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Bild 6: Überwachung eines TN-S-Systems durch
Meldung mittels Differenzstrom-Überwachungs-
gerät (RCM) und Abschaltung mittels Leistungs-
schalter







4.1.2 IT-Systeme (Isoliertes Netz)
Bei einem Körper- oder Erdschluß besteht weder
eine galvanische noch eine Erdverbindung zur
Stromquelle. Im ersten Fehlerfall kann deshalb kein
gefährlicher Fehlerstrom fließen. Eine Abschaltung
der elektrischen Anlage ist nicht erforderlich. Bei An-
wendung von IT-Systemen wird so die Verfügbarkeit
der elektrischen Anlage erhöht. Jedoch muß der er-
ste Fehler nach DIN VDE 0100-410 optisch oder aku-
stisch gemeldet werden. Die Erkennung der Mel-
dung muß gewährleistet sein. Es ist deshalb eine
optische und akustische Meldung sinnvoll. Zur Mel-
dung sind Einrichtungen nach DIN EN 61557-8/VDE
0413 Teil 8 Isolationsüberwachungsgeräte einzuset-
zen. Diese Meldegeräte werden auch als IMD (Insu-
lation Monitoring Device) bezeichnet.


Nach Eintreten des ersten Fehlers sollte sofort die
Fehlersuche eingeleitet werden, um einem zweiten


Fehler vorzubeugen, bei dem die Anlage innerhalb
von 5 Sekunden vom Netz getrennt werden muß (DIN
VDE 0100-410). Tritt ein zweiter impedanzbehafteter
Fehler auf, kann der Brandschutz nur durch zusätzli-
chen Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen,
Fehlerstrommeldegeräte oder Differenzstrom-Über-
wachungsgeräten realisiert werden (Bild 8).


4.2 Störlichtbögen


Das Ausmaß eines Schadens bzw. die Ausfallzeit der
elektrischen Anlage bei Einwirkung eines Störlicht-
bogens kann nur niedrig gehalten werden, wenn der
Störlichtbogen in sehr kurzer Zeit erkannt, gelöscht
und die fehlerhafte Anlage vom Netz getrennt wird.
Schutzeinrichtungen müssen den Stromanstieg und
die Lichtwirkung im Falle eines Störlichtbogens er-
fassen und diesen innerhalb 5 ms löschen (Bild 9).


4.3 Oberschwingungen


4.3.1 Errichten des
Stromversorgungssystems


Bei Stromversorgungssystemen mit PEN-Leiter flie-
ßen im gesamten Erdungs- und Potentialausgleichs-
system betriebsbedingte Ströme, die Schäden verur-
sachen können (siehe Abschnitt 3.3). Für neu zu
errichtende elektrische Anlagen sind deshalb TN- als
TN-S-Systeme zu planen (Bild 4). Für bestehende
TN-C-Systeme wird die Umrüstung auf ein TN-S-Sy-
stem empfohlen. TN-S-Systeme sind möglichst ab der
Einspeisung (Übergabestelle) zu realisieren.


Um die Funktionsfähigkeit eines TN-S-Systems auch
auf Dauer zu gewährleisten (kein Leiterschluß zwi-
schen N- und PE-Leiter, Vertauschen von N- und
PE-Leiter), ist dieses durch eine Differenzstrom-Mel-
deeinrichtung (RCM) zu überwachen (Bild 7). Wenn
der eingestellte Ansprechwert erreicht wird, muß
eine wahrnehmbare optische und akustische Fehler-
meldung erfolgen, damit Mängel sofort beseitigt wer-
den können. Damit die Meldung erfolgreich ist, sollte
sie ggf. an einer besetzten Stelle aufgeschaltet wer-
den. Wird auf die Aufschaltung verzichtet, ist die
zwangsläufige Abschaltung des fehlerhaften Strom-
kreises erforderlich. Hierfür sind z.B. Fehlerstrom-
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Schutzeinrichtungen (Bild 4) oder Fehlerstrommel-
degeräte (Bild 5) vorzusehen oder RCM, mit deren
Hilfe Leistungsschalter oder -schütze angesteuert
werden können (Bilder 5 und 6).


Hinweis: Aus brandschutztechnischen Gründen wer-
den Schutzeinrichtungen, Melde- oder Überwa-
chungsgeräte mit einem Bemessungsdifferenz-
strom/Ansprechstrom < 300mA empfohlen.


4.3.2 Auswahl elektrischer Betriebsmittel
Der Einsatz von oberschwingungserzeugenden
elektrischen Verbrauchern sollte grundsätzlich ver-
mieden bzw. es sollten oberschwingungsarme elek-
trische Verbraucher eingesetzt werden. Auf diese
Weise wird nicht nur die Sicherheit der elektrischen
Anlage dauerhaft gewährleistet, sondern es werden
auch zusätzliche Investitionen für Maßnahmen der
Schadenverhütung überflüssig. Sofern die Beein-
trächtigung von oberschwingungserzeugenden Ver-
brauchern unvermeidbar ist, sind zur Schadenverhü-
tung die Maßnahmen gemäß den Abschnitten 4.3.3
oder 4.3.4 zu treffen.


4.3.3 Überstromschutz
PEN- oder N-Leiter müssen gegen Überstrom ge-
schützt werden (Bild 10). Im Fehlerfall müssen des-
halb alle Außenleiter vom Netz getrennt werden, z.B.
durch Leistungsschalter oder Leitungsschutzein-
richtungen (LS). Wird auch der N-Leiter vom Netz ge-
trennt, müssen zuerst alle Außenleiter abgeschaltet
werden. Bei Wiedereinschaltung muß sichergestellt
werden, daß der N-Leiter vor den Außenleitern zuge-
schaltet wird. Trenneinrichtungen im PEN-Leiter sind
nicht zulässig.


Es wird empfohlen, zusätzlich eine Meldeeinrichtung
zu installieren, die anzeigt, daß die Anlage wegen
Überlastung im N-Leiter abgeschaltet wurde.


4.3.4  Netzentlastung
Mit Hilfe spezieller Einrichtungen (Filter), können die
Ströme der 3. Harmonischen Oberschwingung weit-


gehend vermieden und eine Netzentlastung erreicht
werden. Auf diese Weise können gefahrbringende
Oberschwingungsströme weder über die Strom-
quelle noch über PEN-, PE- oder N-Leiter fließen
(Bild 11). Die Einrichtungen, durch welche das Netz
entlastet werden soll, sind mindestens für die Be-
messungsleistung aller elektrischen Verbraucher
des Stromversorgungssystems auszulegen.


Die Netzentlastungs-Einrichtungen können in den
Sternpunkt des Transformators oder in den N-Leiter
geschaltet werden. Werden sie in den N-Leiter einge-
baut, ist zusätzlich vor der so geschützten Anlage eine
Schutzvorrichtung vorzusehen, die bei Leiterschluß
L/PE und N/PE die nachgeschaltete elektrische Anla-
ge allpolig abschaltet (Bilder 4, 5 oder 6).


Es sind Filter mit optischer und akkustischer Melde-
einrichtung auszuwählen, die bei Überlastung an-
sprechen und die Weiterleitung der Meldung ermög-
lichen.


Hinweis: In Stromversorgungssystemen mit PEN-Lei-
terdarfdieNetzentlastungseinrichtungdiePE-Schutz-
funktion nicht beeinträchtigen.


Die Filter sollten möglichst auch die anderen Ober-
schwingungen (vor allem die 5. und 7. Harmonische
Oberschwingung), die das Stromversorgungssy-
stem belasten, weitgehend aufheben. Anderenfalls
sind zum Schutz der Anlage weitere geeignete Ein-
richtungen vorzusehen, durch die das Netz entlastet
wird, z.B. Aktivfilter oder stromsaugende Entla-
stungseinrichtungen. Sie sind unmittelbar vor den
oberschwingungserzeugenden elektrischen Ver-
brauchern anzuordnen und für deren Bemessungs-
leistung auszulegen. Die Überlastung oder der Aus-
fall der Netzentlastungseinrichtungen muß optisch
und akustisch gemeldet werden.


4.3.5 Maßnahmen ohne Netzentlastung
Können die Maßnahmen nach den Abschnitten 4.3.2
oder 4.3.4 nicht realisiert werden, ist auf andere Weise
dafür zu sorgen, daß sich Oberschwingungsströme
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Bild 10: Außen- und N-Leiterschutz durch Abschalter
mittels Leistungsschalter und Signalisierung an be-
setzter Stelle
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Bild 11: Einrichtung zur Netzentlastung von Ober-
schwingungen in einem TN-S-System







nicht schädigend auswirken. Hierfür sind deshalb zu-
sätzlich zu Abschnitt 4.3.3 die Maßnahmen nach den
Abschnitten 4.3.5.1 bis 4.3.5.4 durchzuführen.


4.3.5.1 Bei der Auslegung der Stromquellen, wie
Transformatoren, ist die zweifache Wirkleistung der
nichtlinearen elektrischen Verbraucher zu berück-
sichtigen. Darüber hinaus müssen bei der Dimensio-
nierung auch die höheren Verluste einkalkuliert
werden, die durch andere als 150 Hz-Oberschwin-
gungsströme verursacht werden.


4.3.5.2 Bei der Bemessung der Außenleiter ist die
zweifache Wirkleistung der angeschlossenen nichtli-
nearen elektrischen Verbraucher zu berücksichti-
gen. PEN- bzw. N-Leiter sind mindestens für die
Summe der Ströme der 3. Harmonischen Ober-
schwingung in allen Außenleitern zu dimensionieren.


Hinweis: Wird der PEN- bzw. N-Leiter für den doppel-
ten, vorstehend ermittelten Außenleiterquerschnitt di-
mensioniert, ist im allgemeinen mit einer Überlastung
nicht zu rechnen.


4.3.5.3 Kompensationskondensatoren sind zu ver-
drosseln, um schädliche Netzresonanzen zu vermei-
den. Dabei ist das Ton-Frequenz-Rundsteuersignal
(TF) zu beachten.


4.3.5.4 Die Auslastbarkeit von USV-Anlagen kann
ggf. durch einen zu hohen Crestfaktor begrenzt wer-
den. Bei ihrer Auslegung sind deshalb die nichtlinea-
ren elektrischen Verbraucher mit der 3-fachen Wirk-
leistung zu berücksichtigen.


4.4 Elektromagnetische Beeinflussung


Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) in
elektrischen Anlagen kann erreicht werden durch
Vermeidung oder Verringerung von


■ Leiterschleifen,
■ induktiven Einkopplungen,
■ Störquellen.


Geeignete Maßnahmen sind


■ Errichten
■ von TN-S-Systemen gemäß Abschnitt 4.3.1


(Bilder 4, 5, 6, 7 und 12) und
■ eines umfassenden Potentialausgleichsy-


stems (Verbinden möglichst aller elektrisch
leitfähigen Gebäudeinstallationen und Gebäu-
deteile) (Bild 12),


■ der Haupt-, Steig- und Verteilleitungen in
Baumstruktur (sternförmig, Bild 13),


■ Gleichmäßige Belastung von Außenleitern (Sym-
metrie),


■ Auswahl möglichst elektrischer Betriebsmittel der
Schutzklasse I,
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z.B. Stahlbewehrung


Transformator
Gebäude-
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Datenleitungen
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z.B. Rohrleitungen
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Bild 12: TN-S-System und umfassender Potential-
ausgleich
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z.B. Steuerleitungen
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UV = Unterverteiler


Bild 13: Prinzipschaltbild für eine Baumstruktur der
Stromversorgung







■ Auswahl elektrischer Verteilanlagen mit metalle-
nem Gehäuse und Verbinden mit dem Potential-
ausgleichsystem,


■ kurze Leiterlängen,
■ Führung von Kabeln und Leitungen mit Schirm,


PE- oder Erdungsleiter unmittelbar
■ neben oder auf metallenen durchverbundenen


Kabeltragekonstruktionen,
■ entlang des Potentialausgleichsystems,


■ Auswahl von Kabeln mit konzentrischem Leiter
(PE-Leiter),


■ Verwendung von Schienenverteilern geeigneter
Bauart (Anordnung der Schienen in Sandwich-
bauweise und metallene Kapselung),


■ Einhalten geringer Abstände zwischen aktiven
Leitern (Außen- und Neutralleitern) z.B. durch
■ Auswahl von Kabeln und Leitungen mit verdrill-


ten Aderleitungen,
■ Verdrillen von Aderleitungen oder Einleiterka-


beln,
■ Führung von Einleiterkabeln gebündelt (mög-


lichst im Dreieck),
■ Einhalten von geringen Abständen zwischen


Energie- und Daten-/Steuerleitungen u.s.w.,
wenn diese an ein Gerät angeschlossen sind,


■ Trennung elektrischer Leiter mit Netzspannung
von Leitern mit Kleinspannung, z.B. Signal- oder
Datenleitungen durch Verlegung in
■ räumlichem Abstand (Bild 14),
■ Kanälen mit metallenen Trennstegen (Bild 14),
■ separaten Metallrohren (Bild 14),
■ separaten metallenen Kabelkanälen (Bild 14),


■ Einhalten von ausreichendem Abstand zwischen
Kabel- und Leitungstrassen, Transformatorenan-
lagen, Verteilanlagen und empfindlichen elektri-
schen Anlagen,


■ Räumliche Trennung von Funktionsgruppen, z.B.
in separaten Schaltschränken,


■ Entfernen von Kabeln und Leitungen, die keine
Funktion mehr haben,


■ Verlegung von Kabeln und Leitungen unter Putz;
die Einkopplung der elektrischen Felder, die von
diesen Kabeln und Leitungen ausgehen, wird
wirksam reduziert,


■ Anordnung störsignalerzeugender Einrichtungen
(z.B. Frequenzumrichter) in Metallgehäusen,


■ Einführung von Kabeln, Leitungen für die elektri-
sche Energieversorgung, Telekommunikation,
Television, Wasser, Gas u.a.m., an einer Stelle in
das zu schützende Volumen, z.B. in ein Gebäude
(Bild 15).


In besonderen Fällen, z.B. in EDV-, Laborräumen so-
wie Räumen mit medizinischen Einrichtungen, sind
darüber hinaus geeignete Maßnahmen auch die


■ Montage elektrischer Einrichtungen, z.B. Verteiler
(Schaltschränke) ohne galvanische Verbindung
zu leitenden Gebäudeteilen (nur in Verbindung
mit PE-Leiter),


■ Baumstruktur (sternförmiger Aufbau) der Leitun-
gen von Endstromkreisen einschließlich PE/PA-
Leitern.


5 Betrieb


5.1 Mindestens einmal jährlich, zusätzlich aber auch
nach wesentlichen Änderungen der elektrische Anla-
ge oder der Art und Anzahl der elektrischen Verbrau-
cher, ist der Strom im N-Leiter zu messen. Erforderli-
chenfalls sind Schutzmaßnahmen zu ergreifen
(siehe Abschnitt 4.3).


5.2 Die Einrichtungen, durch die Überstrom im Neu-
tralleiter gemeldet und ggf. abgeschaltet wird, sind
den Herstellerangaben entsprechend instandzuhal-
ten und auf ihre Funktion zu überprüfen.


5.3 Es wird empfohlen, in regelmäßigen Zeitabstän-
den, in den Verteilungsanlagen eine thermographi-
sche Temperaturmessung durchzuführen (beispiels-
weise bei Prüfungen nach Klausel SK 3602" Elek-
trische Anlagen", die in einem zugrundeliegenden
Feuerversicherungsvertrag vereinbart sein kann).
Die Prüfergebnisse sind zu dokumentieren.
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Kabel- und Leitungsverlegung in
a) räumlichem Abstand
b) Kanälen mit metallenen Trennstegen
c) separaten Metallrohren
d) separaten metallenen Kabelkanälen


a)


b)
c)


d)


Bild 14: Trennung von Leitern mit Netz- und Klein-
spannung
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Gas/Wasser


EDV/Telefon
Starkstrom


Erdungs- und
Potentialausgleich-
system
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i


Bild 15: Einführung von Kabel- und Leitungs-
systemen an einer Stelle in das Gebäude
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 Allgemeines 1
Die Prüfung elektrischer Anlagen nach Klausel SK 3602 umfasst „die Besichtigung sowie 
die Funktionsprüfung und das Messen“. Die Prüfung erfolgt auf Grundlage der jeweils 
anzuwendenden Gesetze, Vorschriften, Normen und der Richtlinien der Feuerversicherer 
(VdS-Publikationen). Diese Prüfrichtlinien erläutern detailliert die Vorgehensweise beim 
Prüfen der elektrischen Anlagen nach Klausel SK 3602. 


Soweit mit dem Prüfer nicht schriftlich im Auftrag vereinbart, testiert der Prüfer lediglich, 
ob von den vorhandenen (verbauten) Komponenten die Gefahr eines Sachsubstanz-
schadens und Personenschadens ausgeht. 


 Prüfabschnitte 2
Grundsätzlich ist der gesamte Risikostandort zu prüfen.  


In komplexen Anlagen kann der Versicherer mit dem Versicherungsnehmer einzelne 
Prüfabschnitte für einen Risikoort vereinbart haben. Jeder Prüfabschnitt ist vollständig 
nach diesen Prüfrichtlinien zu prüfen. Für jeden Prüfabschnitt ist ein eigener Befund-
schein mit Angabe des Prüfabschnitts zu erstellen. 


 Besichtigung 3
Um eine Aussage über den ordnungsgemäßen Zustand der elektrischen Anlage zu tref-
fen, muss die gesamte elektrische Anlage ohne Ausnahme nach DIN VDE 0105-100, 
Abschnitt 5.3.101 besichtigt werden. Wenn Teile der Anlage (bestimmte Räume oder 
Verteiler usw.) bei der Prüfung nicht besichtigt werden können (z. B. wenn abgeschlos-
sene Räume nicht betreten werden können), muss innerhalb eines angemessenen Zeit-
raums eine Nachbesichtigung für diese Bereiche erfolgen.  


Die Schwerpunkte der Besichtigung sind insbesondere an nachfolgend beispielhaft auf-
geführten Einrichtungen bzw. Betriebsmittel (soweit vorhanden) durchzuführen: 


 Trafostation einschließlich Mittelspannungs-Schaltanlage. 
 Sämtliche Schaltanlagen und Verteiler (z. B. NSHV, Unterverteilungen, Steuer-


schränke sowie Installations- und Maschinenverteiler). 
 Sichtbare Teile der elektrischen Installation von Maschinen (z. B. Anschlüsse an Mo-


toren, Leitungseinführungen an Betriebsmitteln, Kabel- und Leitungsführungen, Zu-
stand von wärmeabgebenden, elektrischen Betriebsmitteln). 


 Die gesamte Kabel- und Leitungsanlage von der Einspeisung bis zum jeweiligen 
Verbraucher soweit sichtbar. Bei Zwischendecken muss soweit möglich mindestens 
an einer Stelle pro Betriebsbereich eine Besichtigung durchgeführt werden (Öffnen 
der Decke), bei Kabelkanälen und -schächten an mindestens einer Stelle pro Kanal. 


 Notwendige Schottungen und Maßnahmen zum Funktionserhalt im Zusammenhang 
mit der elektrischen Anlage. 


 Die gesamte Beleuchtungsanlage (Montage, Zustand, Kennzeichnung). 
 Maßnahmen der Erdung und des Potentialausgleichs. 
 Überspannungsschutz: 


Bei der Besichtigung ist jedoch darauf zu achten, dass in der Hauptverteilung vor-
handene Blitzstromableiter fachtechnisch korrekt ausgewählt und errichtet wurden. 
Zeigen sich bei der Besichtigung (Begehung) der elektrischen Anlage nach Klausel 
SK 3602 Auffälligkeiten oder werden offensichtliche Mängel an der äußeren Blitz-
schutzanlage erkannt, ist dies im Befundschein mit anzugeben. 
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Die vorhandenen Überspannungsschutzgeräte sind bei der Besichtigung der jeweili-
gen Verteilung mit zu überprüfen. Hier soll auf die Koordinierung und Entkopplung 
der Ableiter untereinander geachtet werden, auf die korrekte Länge der Leitungen, 
die zum jeweiligen Ableiter führen, und auf die Sicherheit gegen Kurzschluss und 
Netzfolgeströme. 
Hinweis: Die Prüfung nach Klausel SK 3602 ist keine wiederkehrende Prüfung im 
Sinne der gültigen Blitzschutznormen. Insbesondere wird nicht überprüft, ob ein 
schlüssiges Überspannungskonzept umgesetzt wurde. 


 Schutz- und Überwachungseinrichtungen für den vorbeugenden Brandschutz sowie 
andere sicherheitstechnische Einrichtungen. 


 Ortsveränderliche Betriebsmittel, soweit diese bei der Prüfung vorgefunden werden. 


 Temperaturmessungen 4
Teil der Prüfung nach Klausel SK 3602 ist die Temperaturmessung mittels einer ent-
sprechenden Thermografie-Kamera, deren Spezifikation mindestens den Mindestanfor-
derungen VdS 2228, Anhang B entspricht – unter Berücksichtigung des jeweils vorlie-
genden Emissionsgrads (und ggf. weiterer Parameter) durchzuführen. Dabei werden vor 
allem folgende Anlagenteile bzw. Betriebsmittel untersucht: 


 Anschlussbereiche und wenn möglich Kontakte der NH-Sicherungslasttrenner, 
 Klemmvorrichtungen bzw. Klemmleisten in Verteilungen sowie Schalt- und Steuerver-


teilern, 
 Anschlussbereiche und wenn möglich Kontakte von Sammelschienen, Schütze,  


Kondensatoren usw., 
 Anschlussbereiche und Oberflächen von Transformatoren, Konverter und Motoren 
 Energiekabel bzw. Kabelbündel, 
 Oberflächen von Betriebsmitteln, bei denen eine gefahrdrohende Erwärmung vermutet 


werden kann. 


Auffällige Werte sind im Befundschein entweder als Mangel zu erwähnen oder als Emp-
fehlung, eine gesonderte, detaillierte Thermografie durchführen zu lassen. 


 Sonstige Messungen 5
Bei der Prüfung nach Klausel SK 3602 sind Messungen nach DIN VDE 0105-100 (Ab-
schnitt 5.3.101.3) durchzuführen. Insbesondere sind folgende Messungen erforderlich: 


 Isolationswiderstandsmessung 
Pro Verteilung sollten mindestens 50 % der Endstromkreise auf diese Weise über-
prüft werden. Ist diese Messung laut Betreiber nicht durchführbar, muss dies im Be-
fundschein erwähnt und Ersatzmaßnahmen nach VdS 2046 sowie VdS 2349 emp-
fohlen werden. Ersatzweise kann sich der Sachverständige zeitnahe Messprotokolle 
über durchgeführte Isolationswiderstandsmessungen vorlegen lassen. 


 Durchgängigkeit des Schutzleiters sowie Schleifenwiderstandsmessung 
Schutzleiter- und Potentialausgleichsverbindungen müssen durch Messungen über-
prüft werden. Hier können Stichproben ausreichen, wobei darauf geachtet werden 
muss, dass besonders die Verbindungen, deren Qualität nicht bei der Besichtigung 
festgestellt werden kann, zu messen sind. Ist die Durchgängigkeit von Schutzleitern 
bereits durch eine Schleifenwiderstandsmessung festgestellt worden, kann diese 
Messung entfallen. 
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 Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) sind mit einem besonders dafür vorgesehenen 
Messgerät zu prüfen. Können diese Einrichtungen laut Betreiber nicht geprüft werden 
und ist nicht in Erfahrung zu bringen, ob sie sonst einer regelmäßigen Überprüfung 
unterzogen wurden, ist dies im Befundschein zu vermerken. 


 Strommessungen 
In Anlagen mit hohem Anteil an elektronischen Verbrauchern ist eine Messung des 
Neutralleiterstroms gemäß VdS 2349 (Abschnitt 3.3.2) unerlässlich. 
Sind in einem Gebäude Kabel und Leitungen mit beidseitig aufgelegten Schirmen 
verlegt, muss an mindestens 20 % der Kabel bzw. Leitungen, die Gebäudeabschnitte 
überschreiten bzw. verschiedene Gebäude untereinander verbinden, der Schirm-
leiterstrom gemessen werden. Bei Messwerten über 100 mA ist dies als Mangel im 
Befundschein aufzuführen. 
Im Bereich von Verteilungen müssen zusätzlich Schutzleiterströme an vorhandenen 
Potentialausgleichsverbindungen gemessen werden. Bei Messwerten über 300 mA 
muss je nach Art der Nutzung sowie der angeschlossenen Betriebsmittel im Befund-
schein gegebenenfalls eine Empfehlung gegeben werden, eine genauere Netzunter-
suchung durchzuführen, um notwendige Maßnahmen aufzeigen zu können. 
Für diese Messungen ist ein Messgerät, das eine Echt-Effektivanzeige gewährleistet, 
zu verwenden. 


 Funktionsprüfungen 6
Funktionsprüfungen sind nach DIN VDE 0105-100, Abschnitt 5.3.101.2 durchzuführen. 
Hier entscheidet der Sachverständige bei der Prüfung und in Absprache mit dem Betrei-
ber, welche dieser Einrichtungen er zwingend prüfen muss. 


Funktionsprüfungen der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) sind durch Drücken des 
Prüftasters durchzuführen. 


Können diese Einrichtungen laut Betreiber nicht geprüft werden und ist nicht in Erfahrung 
zu bringen, ob sie sonst einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen wurden, ist dies im 
Befundschein zu vermerken. 


 Abgrenzung zu anderen Prüfungen 7
Die Prüfung gemäß Klausel 3602 ist eine eigenständige Prüfung, die dem Schutz von 
Substanzwerten insbesondere vor dem Hintergrund des Brandschutzes dient. Diese Prü-
fung kann nicht durch andere Prüfungen ersetzt werden. 


Die Prüfung nach Klausel SK 3602 ersetzt nicht die Prüfung nach Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV), da sie beispielsweise nicht die Prüfung der ortsveränderlichen Be-
triebsmittel nach DIN VDE 0702 einschließt. 


Die Überprüfung der elektrischen Anlage nach BetrSichV sollte bei der Prüfung nach Klau-
sel SK 3602 als durchgeführt vorausgesetzt werden. Gegebenenfalls sollte diese War-
tungs- und Instandhaltungspflicht durch Einsichtnahme der Bescheinigungen (z. B. Be-
scheinigungen von ausführenden Elektrofachkräften bzw. Elektroinstallationsbetrieben, 
Wartungs- und Instandhaltungspläne der zuständigen technischen Abteilung o. ä.) erfolgen. 


Die Prüfung nach Klausel SK 3602 ersetzt nicht die Prüfung, wie sie in DIN VDE 0113 
beschrieben wird. Dies entbindet jedoch nicht von den Anforderungen nach Abschnitt 3 
dieser Prüfrichtlinien. 


Die Prüfung nach Klausel SK 3602 ersetzt nicht die Prüfung von “Anlagen oder Geräten 
und Schutzsystemen sowie Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen“ (Explosionsschutz) im 
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Sinne der BetrSichV. Kommen explosionsgefährliche Bereiche innerhalb der elektrischen 
Anlage vor, ist vom Betreiber der Anlage oder seinem Beauftragten die Dokumentation 
der entsprechenden Prüfungen nach BetrSichV vorzulegen. Anderenfalls ist dies als 
brandgefährlicher Mangel im Befundschein aufzunehmen. 


Die Prüfung von sicherheitstechnischen Anlagen (Gefahrenmeldeanlagen, RWA-Anlagen, 
Löschanlagen usw.) sind ebenfalls nicht Teil der Prüfung nach Klausel SK 3602. 


 Dokumentation 8
Die Dokumentation der Prüfung nach Klausel SK 3602 erfolgt ausschließlich mit dem 
Befundschein VdS 2229 in der jeweils aktuellen Fassung. Ein Beispiel hierzu ist in An-
hang 3 dargestellt. Dabei muss auf der ersten Seite zunächst eine Aussage über den 
Gesamtzustand der Anlage abgegeben werden. Hierzu stehen die vier Kategorien zur 
Verfügung: 


a) Anlage in gutem Zustand, Wartung erfolgt und Gefahren offensichtlich nicht zu erwar-
ten. Es wurden keine bedenklichen Mängel festgestellt. 


b) Anlage in gutem Zustand mit Beeinträchtigungen in Teilbereichen, die weiter beo-
bachtet werden müssen. 


c) Anlage mit Teilbereichen, die sich in weniger gutem Zustand befinden. Dabei ist teil-
weise von Beeinträchtigungen auszugehen, die sofort behoben werden bzw. die wei-
ter beobachtet werden müssen. Je nach Nutzung ist in Teilbereichen von Gefahren 
auszugehen. 


d) Anlage in schlechtem Zustand. Es waren zahlreiche Mängel vorhanden, die sofort 
behoben werden müssen. 


Zusätzlich zu dieser Bewertung kann der Sachverständige separate Erläuterungen hinzufügen. 


Der Anhang im Befundschein VdS 2229 ist wie folgt auszuführen (siehe hierzu besonders 
Anhang 1 bis 3 dieser Richtlinien): 


a) Der Mängelbericht muss die Gebäudestruktur wiedergeben. Das bedeutet, dass 
sämtliche überprüften Gebäude und Betriebsbereiche aufgeführt werden müssen – 
auch wenn dort keine Mängel festgestellt wurden (siehe Beispiel in Anhang 3). 


b) Der gefundene Mangel muss kurz und eindeutig beschrieben werden und es muss 
ein Vorschlag für die Behebung genannt werden (siehe Beispiel in Anhang 3). 


c) Pflichteinträge sind folgende Spalten: 
Spalte 2 (Gefahr) 
Spalte 3 (Mängelbeschreibung und empfohlene Maßnahmen) 
Spalte 4 (VdS-Mangelnummer) 


 VdS-Publikationen 9
Die der Prüfung nach Klausel SK 3602 zugrunde liegenden VdS-Publikationen werden den 
VdS-anerkannten Sachverständigen von VdS Schadenverhütung zur Verfügung gestellt. 
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 Erläuterungen zur Anhang A
richtlinienkonformen Erstellung 
eines Mängelberichts (Anhang im 
Befundschein VdS 2229) 


Gemäß den „Richtlinien für die Anerkennung von Sachverständigen zum Prüfen von 
elektrischen Anlagen“ (VdS 2228), Abschnitt 5.1.3 hat der VdS-anerkannte Sachverstän-
dige über das Prüfergebnis einen Befundschein anzufertigen. Hierzu ist ausschließlich 
das Druckstück VdS 2229 einschließlich Anhang zu verwenden. 


Der Feuerversicherer muss die Möglichkeit haben, anhand des Berichts – ohne die ge-
naue Örtlichkeit zu kennen – die Gebäude- bzw. Produktionsbereichstruktur des geprüf-
ten Objektes nachvollziehen zu können. Ferner muss es dem Versicherer jederzeit mög-
lich sein, nur anhand des Mängelberichts Produktionsbereiche und gefundene Mängel 
bei einer Begehung des Objekts eindeutig wiederzufinden. 


Um dieser wesentlichen Anforderung des Versicherers gerecht zu werden, sind folgende 
Punkte bei der Gestaltung des Mängelberichts zu beachten: 


a) Aufbau einer hierarchischen Berichtstruktur mit Zuordnung von Hauptgliederungs-
punkten (z. B. 1., 2., 3. usw.), sodass sämtliche zum Objekt gehörende Gebäude, 
Gebäudebereiche, Produktionsbereiche o. ä. durch die Hauptgliederungspunkte dem 
Mängelbericht entnommen werden können; 


b) Verwendung von entsprechenden Untergliederungspunkten (z. B. 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 
..., 2.1.1, 2.1.1.1 usw.) um Bereiche und Stellen, die innerhalb der durch die Haupt-
gliederungspunkte gekennzeichneten Gebäude bzw. Produktionsbereiche liegen, 
eindeutig zuzuordnen; 


c) Genaue Zuordnung von festgestellten Mängeln zu Örtlichkeiten bzw. Stellen inner-
halb der hierarchischen Berichtsstruktur; 


d) Wurden komplette Bereiche, denen nach Punkt a) Hauptgliederungspunkte zugeord-
net wurden, nach bestem Wissen und Gewissen geprüft und dort keine Mängel fest-
gestellt, dürfen diese nicht aus dem Bericht herausgenommen werden, sondern müs-
sen durch den Sachverständigen mit dem Hinweis „Keine Mängel festgestellt“ eben-
falls aufgeführt werden (siehe Beispiele in Anhang 3). 


e) Teilbereiche, die nicht geprüft wurden (z. B. Revisionsabschnitte, die zu einem späte-
ren Zeitpunkt revidiert werden), müssen ebenfalls aufgeführt und mit dem Zusatz 
„Nicht geprüft“ versehen werden. 


In Anhang 2 und 3 wird ein Beispiel für einen richtlinienkonformen Mängelbericht vorge-
stellt und erläutert. Ausgehend von der vorgefundenen Gebäudestruktur des zu prüfen-
den Industriebetriebs werden zunächst die Hauptgliederungspunkte festgelegt. 


In der Praxis kann dieser Vorgang im Vorgespräch mit dem technischen Leiter oder dem 
für die Revision zuständigen Ansprechpartner vor Ort unter Zuhilfenahme von betriebsei-
genen Übersichtsplänen erörtert werden. Es ist dabei wichtig, vorgegebene Bezeichnun-
gen des Versicherungsnehmers bzw. des Betriebs zu übernehmen, sodass später auch 
betriebseigene Personen (z. B. Elektriker, Sicherheitsfachkräfte, Brandschutzbeauftragte, 
technische Leiter) jederzeit den Mängelbericht nachvollziehen können. 
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 Beispiel einer Gebäude- bzw. Anhang B
Produktionsbereichsstruktur eines 
Industriebetriebs 


 


Aus der oben abgebildeten Gebäude- bzw. Produktionsbereichstruktur lässt sich folgen-
de hierarchische Berichtsstruktur entwickeln: 


 Das Verwaltungsgebäude besteht aus 3 Etagen, somit ergibt sich für die Be-
richtstruktur: 
1 Verwaltungsgebäude 
1.1 Kellergeschoss  
1.2 Erdgeschoss 
1.3 Obergeschoss 
Unter jedem dieser Punkte können nun weitere Unterpunkte folgen, die den genauen 
Ort eines möglichen gefundenen Mangels kennzeichnen, z. B. 
1.2 Erdgeschoss 
1.2.1 Toilettenraum 
Lose Leuchte fachgerecht befestigen und fehlendes Leuchtmittel einsetzen. 


 Da das Gelände aus alten und neuen Gebäudeteilen besteht, die oftmals ineinander 
gebaut wurden, bietet es sich bei diesem Betrieb an, ihn in voneinander getrennte 
Gebäudeteile einzuteilen, sodass sich als übergeordnete hierarchische Struktur wei-
terhin ergibt: 
2 Sägehalle 
3 Gebäudeteil „Neuer Schleifraum / Altes Kesselhaus“ 
4 Gebäudeteil „Hobelhalle“ 
5 Gebäudeteil „Fertiglager“ 
6 Gebäudeteil „Beschickung Hobel“ 
7 Gebäudeteil „Trockenkammer“ 
8 Generatorraum „MAN-Diesel (400 kVA)“ 
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9 Generatorraum „Cummins-Diesel (335 kVA)“ 
10 Lackhalle 
11 Außenbereich 
12 Betrieb (allgemein) 
Auch unter jedem dieser Punkte können weitere Unterpunkte folgen, die den genau-
en Ort eines möglichen gefundenen Mangels kennzeichnen. Bereiche, in denen nach 
bestem Wissen und Gewissen geprüft wurde und in denen keine Mängel festgestellt 
wurden, sind entsprechend zu beschreiben, z. B. 
3 Gebäudeteil „Neuer Schleifraum“/ „Altes Kesselhaus“ 
3.1 Neuer Schleifraum 
 Keine Mängel festgestellt. 
3.2 Altes Kesselhaus 
 Diverse gekennzeichnete lose Steckdosen fachgerecht befestigen. 
Unter dem Hauptgliederungspunkt „* Betrieb (allgemein)“ können Mängel, Anmerkung 
oder Hinweise, die den ganzen Betrieb betreffen (z. B. Hinweis auf Prüfungspflicht der 
ortsveränderlichen Betriebsmittel gemäß BetrSichV), niedergeschrieben werden. 


In Anhang C wird für das oben dargestellte Objekt beispielhaft ein Mängelbericht dargestellt. 
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 Beispiel für eine Anlage im Anhang C
Befundschein VdS 2229 


lfd. 
Nr. 


Ge-
fahr1 


Gebäude/Anlage/Raum sowie Mängel-
beschreibung und empfohlene Maßnahmen 


Mangel- 
nummer2 


Betriebs- 
bereich2 


  1 Verwaltungsgebäude 
1.1 Obergeschoss 
Hinweis: 
Ortsveränderliche Mehrfachsteckdosen sind stets 
nach Herstellerangaben zu betreiben. Dieser ist 
nach VDE 0620-1, Abschnitt 8.9 verpflichtet, den 
Nutzer darauf hinzuweisen, dass ortsveränderliche 
Mehrfachsteckdosen nicht hintereinandergeschal-
tet werden dürfen. Für die anzuschließenden Ver-
braucher sind in deren Nähe fachgerecht Steckdo-
sen als Festinstallation nachzurüsten oder  in 
vereinzelten Ausnahmefällen  zulässige robuste 
Steckdosenleisten in ausreichender Schutzart, 
z. B. mit integriertem RCD, einzusetzen. 


 0001 


1 O 1.2 Erdgeschoss 
1.2.1 Toilettenraum 
Lose Leuchte fachgerecht befestigen und fehlen-
des Leuchtmittel einsetzen.  


1301  


2 X, O 1.3 Kellergeschoss 
1.3.1 Aufenthaltsraum 
Gekennzeichnete unzulässig provisorisch geflickte 
Anschlussleitung für Kühlschrank sofort entfernen 
bzw. fachgerecht erneuern. 


1203  


3 X 2 Sägehalle 
2.1 Iso.-Verteilung 
Verteilung mit hoher Beaufschlagung von Staub 
und Produktionsrückständen. Die Verteilung ist 
innen zu reinigen. 


1105 0701 


4  2.2 Bereich "großes Schiebetor" 
2.2.1 Neuer Iso.-Sicherungskasten 
Die Zuordnung der Stromkreise zu den Sicherun-
gen ist nicht möglich. Die Stromkreisbezeichnung 
in deutlicher, gut lesbarer Schrift (Druckschrift oder 
Gravur) und dauerhafter Ausführung anbringen 
bzw. vervollständigen. 


1201  


1 Mängel, die eine Brandgefahr darstellen, werden mit „X“ und Mängel, die eine Personengefahr darstellen, mit 
„O“ gekennzeichnet 


2 Mangelnummer und die Nummern für die Betriebsbereiche sind aus den entsprechenden Listen der VdS-
Mängelstatistik (VdS 2837) zu entnehmen. 
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lfd. 
Nr. 


Ge-
fahr1 


Gebäude/Anlage/Raum sowie Mängel-
beschreibung und empfohlene Maßnahmen 


Mangel- 
nummer2 


Betriebs- 
bereich2 


5 O Offenliegenden Zählerklemmstein sofort fachge-
recht berührungssicher abdecken. DIN EN 50274 
(VDE 0660 Teil 514):2002-11 
Hinweis: 
Nach VDE 0660-514 müssen in einem Bereich von 
10 cm um eine Betätigungseinrichtung berührungs-
gefährliche Teile fingersicher abgedeckt werden. Als 
Betätigungseinrichtung gelten gemäß VDE 0660-
514, Abschnitt 3,3 Stellteile wie Überstrom-Schutz-
einrichtungen, Schutzschalter, einstellbare Relais 
und dergleichen, sowie Wechselelemente wie 
Schmelzsicherungen, Lampen und Steckelemente. 
Gemäß BGV A3 Anhang 1 (1.) wurde im Rahmen 
der Anpassung elektrischer Anlagen und Betriebs-
mittel an elektrotechnische Regeln die Realisierung 
dieses Berührungsschutzes bis zum 31. Dezember 
1999 gesetzlich gefordert. 


1301  


  3 Gebäudeteil "Neuer Schleifraum“/ 
 “Altes Kesselhaus" 
3.1 Neuer Schleifraum 
Keine Mängel festgestellt. 


  
0703 


6  3.2 Kesselhaus 
Diverse gekennzeichnete lose Steckdosen fachge-
recht befestigen. 


1807 0009 


7 X 3.2.1 PAUL-Kappsäge 
3.2.1.1 Steuerkasten 
Lose Klemmenverbindungen durch Reihenab-
gangsklemmen oder isolierte Quetschhülsenver-
binder ersetzen. Schraublose Steckverbindungen, 
DOLÜ-Abzweigklemmen und Verbindungsklem-
men aus thermoplastischem Kunststoff sind nur in 
Installationsdosen, auch Abzweig- oder Vertei-
lungsdosen genannt, statthaft (VDE 0100-520, 
Abschnitt 526.5). 


1601  


8 O 4 Gebäudeteil "Hobelhalle" 
4.1 Hobel I 
4.1.1 Bereich "Beschickung" 
Gekennzeichneten losen Not-Aus-Schalter sofort 
fachgerecht befestigen. 


1807 0703 


9 X 4.1.2 Hobelkammer 
4.1.2.1 Iso.-Steuerkasten "Zählwerk" 
Wechsel- bzw. Drehstromstromkreis entsprechend 
dem verlegten Leiterquerschnitt und dem Bemes-
sungsstrom des angeschlossenen Betriebsmittels 
sichern. 


1303  


10 X, O Gekennzeichnetes beschädigtes Neozed-
Sicherungselement sofort erneuern. 


1805  
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lfd. 
Nr. 


Ge-
fahr1 


Gebäude/Anlage/Raum sowie Mängel-
beschreibung und empfohlene Maßnahmen 


Mangel- 
nummer2 


Betriebs- 
bereich2 


11 X 5 Gebäudeteil "Fertiglager" 
5.1 Bereich "Lager hinten" 
Diverse beschädigte HQL-Leuchten sofort fachge-
recht instand setzen bzw. erneuern. 


1805 0002 


  6 Gebäudeteil "Beschickung Hobel" 
Keine Mängel festgestellt. 


 0703 


  7 Gebäudeteil "Trockenkammer" 
Anmerkung: 
Die Räumlichkeit konnte aufgrund der laufenden 
Produktion zum Zeitpunkt der Revision nicht be-
gutachtet werden. 


 0703 


12 X 8 Generatorraum "MAN-Diesel (400 kVA)" 
8.1 Schaltschrank "Generator" 
Aufgrund der unzulässig hohen Temperatur an der 
Kompensationsdrossel (107 °C) ist der Schalt-
schrank fachgerecht mit einer geeigneten Fremd-
belüftung zu versehen, sodass die Stauwärme 
dauerhaft abgeführt werden kann. 


1804 0003 


13 X 8.2 Blindstromkompensationsanlage 300 kvar 
8.2.1 Schaltschrank  
Schaltschrank mit hoher Beaufschlagung von 
Staub und Produktionsrückständen. Der Schalt-
schrank ist innen zu reinigen. 


1105  


14 X 9 Generatorraum "CUMMINS-Diesel  
  (335 kVA)" 
Im Dauerzündvorgang befindliche Leuchtstofflam-
pe (flackerndes Leuchtmittel) sofort auswechseln 
und Leuchte sukzessiv mit elektronischem 
Schnellstarter mit Abschaltvorrichtung nachrüsten. 


1000 0003 


15  An LL-Leuchte fehlende bzw. zerstörte Fassungs-
dichtringe erneuern. 


1803  


16 O 10 Lackhalle 
10.1 Spritzmaschine 
10.1.1 Steuerpult 
Gekennzeichneten beschädigten Hauptschalter 
sofort fachgerecht instand setzen. 


1706 0703 


17  10.2 Bereich "Gießanlage" 
10.2.1 Neuer Iso.-Sicherungskasten 
Stromkreisbezeichnungen in deutlicher, gut lesba-
rer Schrift (Druckschrift oder Gravur) und dauerhaf-
ter Ausführung anbringen bzw. vervollständigen. 


1201  
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lfd. 
Nr. 


Ge-
fahr1 


Gebäude/Anlage/Raum sowie Mängel-
beschreibung und empfohlene Maßnahmen 


Mangel- 
nummer2 


Betriebs- 
bereich2 


18 O Offenliegenden Zählerklemmstein sofort fachge-
recht berührungssicher abdecken. 
Hinweis: 
Nach VDE 0660-514 müssen in einem Bereich von 
10 cm um eine Betätigungseinrichtung berührungsge-
fährliche Teile fingersicher abgedeckt werden. Als 
Betätigungseinrichtung gelten gemäß VDE 0660-514, 
Abschnitt 3,3 Stellteile wie Überstrom-Schutz-
einrichtungen, Schutzschalter, einstellbare Relais und 
dergleichen, sowie Wechselelemente wie Schmelzsi-
cherungen, Lampen und Steckelemente. Gemäß 
BGV A3 Anhang 1 (1.) wurde im Rahmen der Anpas-
sung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel an 
elektrotechnische Regeln die Realisierung dieses 
Berührungsschutzes bis zum 31. Dezember 1999 
gesetzlich gefordert. 


1301  


19 X 10.3 Folienschweißmaschine 
10.3.1 Steuerpult 
Lose Klemmenverbindungen durch Reihenab-
gangsklemmen oder isolierte Quetschhülsenver-
binder ersetzen (DIN VDE 0606, DIN VDE 0609 
und DIN VDE 0611). Schraublose Steckverbindun-
gen, DOLÜ-Abzweigklemmen und Verbindungs-
klemmen aus thermoplastischem Kunststoff sind 
nur in Installationsdosen, auch Abzweig- oder Ver-
teilungsdosen genannt, statthaft. 


1601  


20 X 10.3.2 Steuerkasten "Rollenband" 
Lose Klemmenverbindungen durch Reihenab-
gangsklemmen oder isolierte Quetschhülsenver-
binder ersetzen. Schraublose Steckverbindungen, 
DOLÜ-Abzweigklemmen und Verbindungsklem-
men aus thermoplastischem Kunststoff sind nur in 
Installationsdosen, auch Abzweig- oder Vertei-
lungsdosen genannt, statthaft (VDE 0100-520, 
Abschnitt 526.5). 


1601  


  11 Außenbereich 
11.1 Überdachung "Außenlager (alt)" 
Keine Mängel festgestellt. 


 0002 


21 X, O 11.2 Überdachung "Außenlager (neu)" 
11.2.1 Bereich "ortsveränderlicher Kompressor"  
Gekennzeichneten beschädigten SCHUKO-
Stecker sofort fachgerecht erneuern. 


1805 0002 


  11.3 Mittelspannungsstation 
Keine Mängel festgestellt. 


 0003 
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lfd. 
Nr. 


Ge-
fahr1 


Gebäude/Anlage/Raum sowie Mängel-
beschreibung und empfohlene Maßnahmen 


Mangel- 
nummer2 


Betriebs- 
bereich2 


22 X, O 12 Betrieb (allgemein) 
Gemäß BetrSichV sowie BGV A3 (früher VBG 4) 
sind nicht ortsfeste elektrische Betriebsmittel, An-
schlussleitungen mit Steckern sowie Verlänge-
rungs- und Geräteanschlussleitungen mit ihren 
Steckvorrichtungen regelmäßig auf sicheren Zu-
stand zu prüfen. Das Ergebnis dieser Überprüfun-
gen ist entsprechend nach § 11 BetrSichV zu do-
kumentieren. Für die Prüfung sind nach VDE 0701-
0702 besondere Messgeräte erforderlich. 


1000 0000 


23 X, O Privat eingebrachte Betriebsmittel wie z. B. Rund-
funkgeräte, Kaffeemaschinen usw. sind vor der 
erstmaligen Inbetriebnahme der betriebseigenen 
Elektrofachkraft oder einer vom Betrieb beauftrag-
ten Elektrofachkraft vorzuzeigen und auf einen 
elektrotechnisch einwandfreien Zustand hin zu 
prüfen. Diese Betriebsmittel sind danach in die 
vorgeschriebene Prüfung von ortsveränderlichen 
Betriebsmitteln gemäß BetrSichV sowie BGV A3 
(früher VBG 4) einzubeziehen. Weiter ist zu beach-
ten, dass diese Betriebsmittel nach Betriebsende 
allpolig vom Netz getrennt werden. 


1000  


  Hinweis für Neuinstallationen und Neuanlagen 
in feuergefährdeten Betriebsstätten: 
Gemäß DIN VDE 0100-482:2003-06 - Abschnitt 
482.1 sowie VdS 2033:2007-09 (06) - Abschnitt 4 - 
müssen elektrische Betriebsmittel für feuergefähr-
dete Betriebsstätten geeignet sein und mindestens 
der Schutzart IP 4x, bei möglicher Ansammlung 
von Stäuben oder Fasern mindestens der Schutz-
art IP 5x entsprechen. Leuchten müssen die Kenn-
zeichnung  oder  tragen oder der Leuch-
tenhersteller führt den schriftlichen Nachweis der 
Einhaltung der in DIN VDE 0100-482, Ab-
schnitt 482.1.14 geforderten Oberflächentempera-
tur. Leuchten der Schutzart IP 2x sind in feuerge-
fährdeten Betriebsstätten nicht zulässig. 
Ferner muss in einem TN-System vom letzten Ver-
teiler außerhalb einer feuergefährdeten Betriebs-
stätte das Netz als TN-S-System weitergeführt 
werden. Nach dieser Aufteilung darf der Neutrallei-
ter nicht mehr geerdet werden.  
Bei neuerrichteten Anlagen müssen Kabel- und 
Leitungssysteme in TN- und TT-Systemen durch 
RCD’s ohne Hilfsspannungsquelle mit einem Be-
messungsdifferenzstrom  300 mA (FI-
Schutzschalter, I N  300 mA) geschützt werden. 
Die Anordnung der Schutzeinrichtungen, d. h. die 
RCD's, müssen vor der feuergefährdeten Betriebs-
stätte erfolgen. Weitergehende Forderungen sind 
der zitierten VDE-Bestimmung zu entnehmen.  
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lfd. 
Nr. 


Ge-
fahr1 


Gebäude/Anlage/Raum sowie Mängel-
beschreibung und empfohlene Maßnahmen 


Mangel- 
nummer2 


Betriebs- 
bereich2 


  Hinweis auf bestehende Umrüstpflicht: 
Nach VDE 0660-514 müssen in einem Bereich von 
10 cm um eine Betätigungseinrichtung berührungs-
gefährliche Teile fingersicher abgedeckt werden. Als 
Betätigungseinrichtung gelten gemäß VDE 0660-
514, Abschnitt 3,3 Stellteile wie Überstrom-
Schutzeinrichtungen, Schutzschalter, einstellbare 
Relais und dergleichen, sowie Wechselelemente wie 
Schmelzsicherungen, Lampen und Steckelemente. 
Gemäß BGV A3 Anhang 1 (1.) wurde im Rahmen 
der Anpassung elektrischer Anlagen und Betriebs-
mittel an elektrotechnische Regeln die Realisierung 
dieses Berührungsschutzes bis zum 31. Dezember 
1999 gesetzlich gefordert. 
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Kurzreferat


Der Leitfaden gibt Hinweise entsprechend der Erfahrungen von Versicherern zur Auswahl, Planung, 
Errichtung und  Betrieb von netzgekoppelten Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) und zielt auf das Ver-
meiden bzw. Minimieren von Betriebsunterbrechungen und Sachschäden ab. 


Thematisch werden in diesem Leitfaden brandschutztechnische, mechanische, elektrotechnische und 
sicherungstechnische Aspekte sowie der Einsatz von Feuerwehren in Verbindung mit Photovoltaikan-
lagen behandelt. 


Dieser Leitfaden wurde gemeinsam erarbeitet vom


VDE Prüf-und Zertifizierungsinstitut GmbH  


und dem 


Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).


Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere  
Sicherheitsvorkehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem  


Ermessen festgelegten Konditionen akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder  
Richtlinien nicht entsprechen.
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1 Anwendungsbereich


Diese Publikation behandelt netzgekoppelte Pho-
tovoltaikanlagen (PV-Anlagen). Sie richtet sich 
hauptsächlich an Planer, Errichter, Prüfer elek-
trischer Anlagen, Betreiber sowie Vermieter von 
Gebäudeflächen und gibt Hinweise zur Schaden-
verhütung nach den Erfahrungen der Versicherer. 


2 Begriffe


Netzgekoppelte Photovoltaikanlage: Im Fol-
genden kurz als PV-Anlage bezeichnet, wandelt 
Sonnenlicht in elektrischen Strom um, der in das 
öffentliche Versorgungsnetz eingespeist oder 
selbst genutzt wird. Im Gegensatz dazu wandeln 
Solarthermieanlagen Sonnenlicht in Wärme um. 
PV-Anlagen bestehen im Wesentlichen aus fol-
genden Komponenten:


(1) PV-Generator, 
 kann aus einem oder mehreren zusammen ge-


schalteten PV-Modulen bestehen.


(2) Generatoranschlusskasten (optional),
 wird benötigt, um einzelne Stränge zusammenzu-


führen, kann Schutztechnik enthalten, z. B. Über-
spannungsschutzgeräte, Strangsicherungen


(3) Verkabelung auf der Gleichstromseite,


(4) Lasttrennschalter,
 nach DIN VDE 0100-712 für Wartungsar-


beiten am Wechselrichter vorgeschrieben,  
ist häufig im Wechselrichter integriert,


(5) Wechselrichter,
 formt Gleichstrom (DC) und Gleichspannung in 


netzkonformen Wechselstrom (AC) und Wech-
selspannung um, 


(6) Verkabelung auf der Wechselstromseite


(7) Unterverteilung Wechselrichter 


(8) Einspeisezähler und/oder Zähler für den  
Eigenverbrauch


Trenneinrichtungen für Wechselrichter: Einrich-
tungen zur Trennung des Wechselrichters von 
der DC-Seite und der AC-Seite, um diesen span-
nungsfrei warten oder austauschen zu können. 
Auf der DC-Seite ist dafür nach DIN VDE 0100-712 
ein Lasttrennschalter vorzusehen (siehe Bild 1 
Pkt. 4).


Freischaltungen für DC-Leitungen (alternativ): 


 J Trenneinrichtung, die die DC-Leitungen inner-
halb des Gebäudes spannungsfrei schaltet, um 
Gefährdungen durch elektrischen Schlag, z. B. 
bei Bränden oder Hochwasser zu minimieren, 


 J Freischalteinrichtung in oder an der Modulan-
schlussdose, zum Trennen oder Kurzschließen 
der Stromquelle. Dadurch wird größtmögliche 
Spannungsfreiheit und somit auch ein maxi-
maler Schutz vor einem elektrischen Schlag 
erreicht.


Bypassdioden: Sie werden parallel zu den Solar-
zellen geschaltet. Bei Verschattungen, durch z. 


B. Schmutz, Laub, Bäume, Blitz-
schutz-Fangstangen, sollen sie 
die Spannungsumkehr und somit 
die Überhitzung der Zellen (Hot-
Spot) und evtl. Zerstörung verhin-
dern (siehe Bild 2). Bypassdioden 
sind in der Modulanschlussdose 
installiert. In Kombination von 
häufiger Verschattung, ungenü-
gender Wärmeabführung in der 
Anschlussdose, durch Blitzüber-
spannungen und Verpolung des 
Moduls kann es zu Ausfällen von 
Bypassdioden kommen.   


Hot-Spot: Überhitzung und Be-
schädigung von Zellen eines 
PV-Moduls, z. B. durch Verschat-
tungen oder Kontaktproblemen.


Bild 1: prinzipieller Aufbau einer PV-Anlage (Quelle: DGS)
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Montagesystem: Als Teil des PV-Generators hat 
es die Aufgabe, die PV-Module mit dem Unter-
grund, z. B. der Dachkonstruktion, dauerhaft me-
chanisch stabil zu verbinden.


Harte Bedachung: Gegen Flugfeuer und strah-
lende Wärme widerstandsfähige Bedachungen, 
die eine Ausbreitung von Feuer auf dem Dach 
und eine Brandübertragung vom Dach auf das 
Innere des Gebäudes gemäß DIN 4102-7 verhin-
dert. Als Bedachungen gelten Dacheindeckungen 
und Dachabdichtungen einschließlich etwaiger 
Dämmschichten sowie Lichtkuppeln oder andere 
Abschlüsse für Dachöffnungen. Typische Ausfüh-
rungen der harten Bedachung sind Dachsteine 
aus Beton und Ziegel. 


Überdachführung: Verlängerung einer Brand-
wand bzw. Komplextrennwand jeweils um minde-
stens 30 cm bzw. 50 cm über die Oberkante der 
angrenzenden Dachkonstruktion hinaus.


Gebäudeintegrierte PV-Anlagen (GiPV): PV-An-
lagen, bei denen die PV-Module Bestandteil der 
Gebäudehülle sind. Sie sind z. B. im Dach oder 
in der Fassade integriert und erfüllen außer der 
Funktion der Stromerzeugung noch mindestens 
eine weitere Funktion, z. B. Wetterschutz, Wär-
meschutz, elektromagnetische Abschirmung. 


Additive PV-Anlagen (AdPV): PV-Anlagen, bei de-
nen die PV-Module zusätzlich an oder auf der Ge-
bäudehülle, z. B. Dach oder Fassade angebracht 
wurden. Ihre einzige Funktion ist die Stromerzeu-
gung.


Weitere Begriffe sind in der folgenden Literatur 
enthalten:


 J DIN VDE 0100-200 -  Errichten von Nieder-
spannungsanlagen - Begriffe


 J DIN EN ISO 13943 -  Brandschutz-Vokabular
 J DIN EN 50521 (VDE 0126-3) Steckverbinder für 


Photovoltaik-Systeme -Sicherheitsanforde-
rungen und Prüfungen


3 Einleitung


3.1 Gefahren 


Wie von jeder komplexen technischen Anlage, 
können von einer PV-Anlage Gefahren ausgehen, 
z. B. durch Planungs- und Ausführungsfehler. 


Darüber hinaus sind sie auf Grund ihres Aufbaus 
und ihrer Funktion einer Anzahl von äußeren Ge-
fahren ausgesetzt, z. B.


 J Wind
 J Schnee, Eis
 J Hagel
 J Blitz und Überspannung
 J Überschwemmung
 J Feuer
 J Diebstahl
 J Vandalismus
 J Erdbeben


3.2 Schutzkonzept 


Schutzmaßnahmen für PV-Anlagen, die im vor-
liegenden Leitfaden eingehend beschrieben sind, 
sollen die bestehenden Regeln der Technik ergän-
zen und zielen insbesondere darauf ab, Betriebs-
unterbrechungs- und Sachschäden zu vermeiden 
bzw. zu minimieren. Dies soll durch Maßnahmen 
zur Begrenzung von Gefahren und durch Maßnah-
men zur Qualitätssicherung bei der Planung, In-
stallation, Inbetriebnahme und beim Betrieb von 
PV-Anlagen erreicht werden. Hierdurch soll auch 
die höchste Verfügbarkeit der PV-Anlagen sicher-
gestellt werden.


Schutzmaßnahmen müssen in ein Schutzkonzept 
integriert werden, um durch ihr Zusammenwir-
ken die objektspezifischen Gefahren zu beherr-
schen und die jeweils relevanten Schutzziele zu 
erreichen, z. B. zum Personen-, Umwelt- und 
Sachwertschutz. Die nachfolgenden Ausfüh-
rungen sollen eine Anleitung zur Festlegung von 
geeigneten Maßnahmen im Rahmen eines objekt-
spezifischen Schutzkonzeptes geben.


Der erforderliche Schutzumfang von PV-Anlagen 
kann entsprechend dem Ergebnis einer objekt-
spezifischen Bewertung variieren. Ein unzurei-
chender Schutzumfang kann auch die Versicher-
barkeit in Frage stellen.


Zur Sicherstellung einer optimalen Umsetzung 
erforderlicher Schutzmaßnahmen ist es erfah-
rungsgemäß sinnvoll, das Schutzkonzept in Ab-
stimmung mit allen Beteiligten, insbesondere mit 
dem Versicherer, zu erstellen. 
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4 Auswahl, Planung,  
Errichtung und Betrieb 


Bei der Beauftragung der Planung und Errichtung 
sollte der Betreiber überprüfen, 


 J ob die Planer über die erforderliche Sachkun-
de und Erfahrung verfügen. Andernfalls sind 
geeignete Fachkräfte heranzuziehen, z. B. Sta-
tiker, Elektrosachverständiger, Dachdecker,


 J ob die ausführenden Fachunternehmen aus-
reichend qualifiziert sind (z. B. Unternehmen 
mit RAL-Solar-Gütesiegel).


Eine gute Koordination aller beteiligten Gewerke 
ist bei Planung und Ausführung stets erforderlich. 


Eine erhöhte Rechtssicherheit in Bezug auf die 
Qualität der Anlage kann erreicht werden, wenn 
Lieferung und Montage gemäß RAL GZ 966 erfol-
gen. 


4.1 Wahl des geeigneten Montageortes 


Unabhängig von den Überlegungen zur Ertragssi-
cherheit sind folgende Fragen im Vorfeld zu klä-
ren:


 J Welche Gefährdungen sind aus der Umgebung 
zu erwarten? Z. B.:


 J Blitzeinschlag, Überspannung 
 J Diebstahl, Vandalismus
 J Wald- und Wiesenbrände  


(Freiflächenanlage)
 J Erdbeben 
 J Erdrutsch
 J Bodensenkung
 J Hochwasser
 J Schneedruck
 J Lawine  
 J Hagel
 J Sturm
 J punktuelle Verschmutzung, z. B. Vogelkot, 


Laub
 J Nagetierfraß
 J aggressive Stoffe, z. B. Dämpfe, Stäube
 J Verschattung, z. B. Bäume, Fangstangen 


(sie he Bild 2)
 J Untergrundbeschaffenheit bei Freiflächen-


anlagen.
 J Welche zusätzliche Beanspruchung entsteht 


durch die Montage für das Gebäude (z. B. sta-
tische Belastungen der Dach- oder Fassaden-
konstruktion durch Eigengewicht, Wind- und 
Schneelast)?


 J Kann die Dichtigkeit des Daches durch die 
Montage beeinträchtigt werden?


 J Welche Wechselwirkungen können für die vor-
handene technische Gebäudeausrüstung ent-
stehen, z. B. Blitzschutzanlage, Abluftanlage?


 J Sind die Änderungen an der vorhandenen Bau-
konstruktion, die mit der Installation und Befe-
stigung von PV-Modulen einher gehen, zuläs-
sig, und sind Gewährleistungen gefährdet, z. B. 
Dichtigkeit von Flachdächern?


 J Gibt es für den Montageort geeignete PV-Mo-
dule? 


 J Gibt es geeignete Montagesysteme und sind 
Herstellerempfehlungen vorhanden?


 J Sind Maßnahmen erforderlich, um ursprüng-
liche Funktionen der Baukonstruktion wieder 
herzustellen bzw. aufrecht zu erhalten, z.  B. 
Dichtigkeit, Wärmedämmung und Brand-
schutz?


 J Besteht ein erhöhtes Risiko durch die Gebäude-
nutzung, z. B. erhöhte Brandgefahren durch land-
wirtschaftliche Nutzung, Holzverarbeitung (siehe 
feuergefährdete Betriebsstätten, VdS 2033)?


 J Muss ein evtl. vorhandenes Brandschutzkon-
zept aktualisiert werden?


Aus dieser Betrachtung kann abgeleitet werden, 
ob die geplante Installation der PV-Anlage z. B. 
bei der vorhandenen Dach- oder Fassadenkon-
struktion, möglich und sinnvoll ist.


  14, 0  14, 0


  16, 0  16, 0


  18, 0  18, 0


  20, 0  20, 0


  22, 0  22, 0


  24, 0  24, 0


  26, 0  26, 0


  28, 0  28, 0


  30, 0  30, 0


RG: 1 ε : 0 , 9 5 SC: Σ 2


(100,0)


(-20,0)


10/10/08
14:26:26


a
36,6


b
24,9


c
21,8


Bild 2: Hot-Spots in Folge einer Verschattung durch 
eine Blitzschutzfangstange (Quelle VGH)
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4.2 PV-Module 


Solarmodule für PV-Anlagen können gemäß der 
VDI 6012-1.4 entweder additiv, z. B. an der Fassa-
de oder auf dem Dach, oder gebäudeintegriert, z. 
B. in der Fassade oder im Dach angeordnet wer-
den. 


Additive Solarmodule können mittels Montage-
system sowohl parallel als auch mit geändertem 
Winkel zum angrenzenden Bauteil, z. B. aufge-
ständert auf dem Dach, befestigt werden. 


4.2.1 Planung 


Damit die PV-Module den unter Abschnitt 3.1 
genannten Witterungsverhältnissen standhalten 
können, wird empfohlen, nur von anerkannten 
Prüfinstituten (akkreditiert nach EN 17025) zerti-
fizierte PV-Module einzusetzen. 


PV-Module werden nach folgenden Normen zer-
tifiziert:


 J Bauartzulassung von kristallinen PV-Modulen   
DIN EN 61215 VDE 0126-31


 J Bauartzulassung von Dünnschicht PV-Modulen   
DIN EN 61646 VDE 0126-32


 J Bauartzulassung von Konzentrator PV-Modu-
len und -anordnungen 


 DIN EN 62108 VDE 0126-33


jeweils zusammen mit


 J Sicherheitsqualifikation von PV-Modulen 
 DIN EN 61730-1 VDE 0126-30-1  


DIN EN 61730-2 VDE 0126-30-2.


Die o.g. Normen berücksichtigen auch erhöhte 
Schnee- und Windlasten (erweiterter Test für 
Prüflast: 5400 Pa), die bei der statischen Ausle-
gung zu berücksichtigen sind. Weiterhin werden 
zertifizierte PV-Module einer Hagelprüfung un-
terzogen (Normwerte: Eiskugel mit einem Durch-
messer von 25 mm und einer Geschwindigkeit von 
23 m/s auf 11 Aufschlagstellen gerichtet).


Bei den PV-Modulen ist auf eine Austauschbarkeit 
der Bypassdioden in der Anschlussdose zu ach-
ten.


Das Austauschen von Bypassdioden sollte nur 
durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden. 


4.2.1.1 PV-Module auf dem Dach


Um eine Brandfortleitung zu verhindern dürfen 
PV-Module und ungeschützte Leitungen (siehe 


VdS 2025) in Anlehnung an die Landesbauord-
nungen nicht über eine Brandwand hinwegge-
führt werden (siehe Bild 3). Lässt sich die Verle-
gung von Leitungen über oder durch eine Brand-
wand im Ausnahmefall nicht vermeiden, sind die 
Leitungen geschützt zu verlegen, z. B. mittels Lei-
tungsschott oder Brandschutzumhüllungen (sie-
he Bild 4). Vorzugsweise sind Leitungsschotts zu 
verwenden. Um die Schutzfunktion aufrecht zu er-
halten, müssen die verwendeten Baustoffe nach-
weislich für die Außenanwendung geeignet und 
dementsprechend UV- und witterungsbeständig 
sein. Bei der Verwendung von Brandschutzbe-
schichtungen oder Brandschutzumhüllungen ist 
die Genehmigung der örtlichen Bauaufsichtsbe-
hörde einzuholen.


Ragen die PV-Module über die Überdachführung 
der Brandwand hinaus, muss gemäß Musterbau-
ordnung (MBO) ein Mindestabstand von 2,5 m zu 
Brandwänden eingehalten werden. Andernfalls 
ist ein Mindestabstand von 0,5 m zu Brandwänden 
einzuhalten. Dieser Mindestabstand gilt auch, 
wenn ein gesonderter Nachweis für die Begren-
zung der Brandgefahren von PV-Modulen vorliegt. 


Bild 3: Nicht erlaubte Verlegung von Leitungen über 
eine Brandwand (Quelle VGH)


Bild 4: Verlegung von Leitungen mit Brandschutzum-
hüllung über eine Brandwand (Quelle OBO Bettermann)
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Modulflächen sollten durch modulfreie Streifen 
aufgeteilt werden, so dass eine wirksame Brand-
bekämpfung möglich ist. 


Damit ist im Brandfall 


 J das wirksame Löschen eines Feuers bei ein-
zelnen PV-Modulen innerhalb dieser Fläche,  


 J das Öffnen des Dachs an diesen Stellen durch 
die Feuerwehr und damit ein kombinierter 
Innen- und Außenangriff zum Löschen eines 
Feuers,


 J eine Begrenzung des Schadenausmaßes 


möglich.


Weitere Unterbrechungen einer zusammenhän-
genden Modulfläche bringen zusätzliche Vorteile 
für die Wartung, Reinigung und Reparatur. 


PV-Anlagen dürfen Rauch- und Wärmeabzugsan-
lagen (RWA) nicht beeinträchtigen. Der Arbeits-
raum für die Wartung der RWA ist zu berücksich-
tigen. Planungshinweise für RWA und NRA (na-
türliche Rauchabzugsanlagen) gibt es vom Fach-
verband Tageslicht und Rauchschutz e.V. (siehe 
http://www.fvlr.de/nra_infoeinbau.htm).  


4.2.1.2 PV-Module im Dach bzw. in oder als  
Fassade


PV-Module als Bestandteil der Gebäudehülle 
(GiPV), z. B. im Dach oder in der Fassade, die auch 
die Schutzfunktionen des Dachs bzw. der Fassade, 
z. B. Regenschutz, übernehmen. Sie müssen u. a. 
mindestens als normalentflammbarer Baustoff 
(B2) gemäß der DIN 4102 bzw. Klassen D oder E 
gemäß der DIN EN 13501-1 klassifiziert sein. 


Zur Vermeidung eines Feuerüberschlags vom 
Geschoss zum darüber liegenden Geschoss müs-
sen PV-Module einer Fassadenanlage aus nicht-
brennbaren Baustoffen (A) bestehen. Diese Anfor-
derung gilt für die folgenden Gebäudearten: 


 J bei Industriebauten mit einer Grundfläche von 
mehr als 2000 m² gemäß der Muster-Richtlinie 
über den baulichen Brandschutz im Industrie-
bau (Muster-Industriebaurichtlinie – MIndBau-
RL, Fassung März 2000) und


 J bei Hochhäusern gemäß der Muster-Richtlinie 
über den Bau und Betrieb von Hochhäusern 
(Muster-Hochhaus-Richtlinie – MHHR, Fas-
sung April 2008)


Bei erdgeschossigen Industriebauten ohne 
selbsttätige Feuerlöschanlagen und bei mehr-
geschossigen Industriebauten mit selbsttätigen 


Feuerlöschanlagen müssen PV-Module einer 
Fassadenanlage gemäß der MIndBauRL minde-
stens aus schwerentflammbaren Baustoffen (B1) 
bestehen.


PV-Module, die in die Dachfläche eingebaut sind, 
müssen gemäß den Landesbauordnungen die 
Anforderungen an eine „harte Bedachung“ (nach 
DIN 4102-7) erfüllen. 


Bei Industrie- und Zweckbauten, sind zusätzliche 
Anforderungen, z. B. Nachweis der Begrenzung 
der Brandausbreitung im Dach bei einer Einwir-
kung eines Entstehungsbrands von unten gemäß 
DIN 18234, zu beachten. 


Der Nachweis über Brandschutzeigenschaften 
erfolgt über einen Verwendbarkeitsnachweis, 
z. B. eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
für schwerentflammbare Baustoffe, ein allge-
mein bauaufsichtliches Prüfzeugnis für die harte 
Bedachung, der auf der Baustelle bereitgestellt 
und dem Auftraggeber/Bauherrn ausgehändigt 
werden sollte. 


Bei aneinander gereihten oder ausgedehnten 
Gebäuden, die voneinander durch Brandwände 
zu trennen bzw. zu unterteilen sind, ist darauf zu 
achten, dass die PV-Module im Fassadenbereich 
einen ausreichenden Abstand zur Brandwand be-
sitzen. Ferner sind gegebenenfalls auch beson-
dere brandschutztechnische Anforderungen für 
hinterlüftete Fassaden zu beachten.


PV-Module, die Bestandteile aus Glas besitzen 
und zugleich die Funktion einer Überkopfvergla-
sung übernehmen, müssen nach DIBt-Richtlinien 
(TRLV, TRPV, TRAV) den Anforderungen aus der 
Normenreihe „Glas im Bauwesen“ (DIN  18008) 
und der Norm für Verbundglas und Verbund-Si-
cherheitsglas (DIN 14449) entsprechen.


4.2.1.3 PV-Module in der Landwirtschaft


PV-Module, die auf Ställen oder in deren Nähe 
montiert werden, sollten beständig gegen ag-
gressive Dämpfe und Stäube, z. B. Ammoniak 
sein, weil die Module ansonsten vorzeitig altern 
können. 


Hinweis: von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-
gesellschaft), TÜV Rheinland und vom VDE wer-
den PV-Module hinsichtlich ihrer Ammoniakbe-
ständigkeit geprüft bzw. zertifiziert (siehe Bild 5). 
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4.2.1.4 Entsorgung von PV-Modulen 


PV-Module sind gegebenenfalls aufgrund to-
xischer Inhaltsstoffe, z. B. Schwermetalle, ge-
sondert zu entsorgen. Hauptsächlich nach einem 
Brand sind erhöhte Entsogrungskosten nicht aus-
zuschließen.  


Für PV-Module gibt es ein flächendeckendes 
Sammelsystem, um diese fachgerecht zu entsor-
gen. Unter www.pvcycle.org gibt es hierzu wei-
tere Informationen.


4.2.2 Montage


Bei der Montage der Solarmodule dürfen die 
angrenzenden Bauteile (Dach, Fassade) in ihren 
Funktionen nicht beeinträchtigt werden. Hierfür  
sind die besonderen Gegebenheiten bezüglich 
Temperaturausdehnung, Kontaktkorrosion usw. 
zu berücksichtigen.


Die Installations- und Befestigungshinweise der 
Modulhersteller sind zu beachten. Zu beachten ist 
ferner, z. B. der erforderliche Arbeitsraum für die 
Instandhaltung von angrenzenden Bauteilen (sie-
he z. B. das Merkblatt „Solartechnik für Dach und 
Wand” vom Zentralverband des Deutschen Dach-
deckerhandwerks - Fachverband Dach-, Wand- 
und Abdichtungstechnik e.V.)


4.3 Montagesysteme 


Das Montagesystem kann aus folgenden Ele-
menten bestehen:


 J Befestigung an tragenden Baukonstruktionen 
(Dach/Außenwand), z. B. Dachhaken, Klem-
men, Schellen, Aufstellung auf Flächen mit 


Beschweren durch Lasten oder Verankerung 
im Boden,


 J Unterkonstruktion, z. B. Schienentragsystem, 
Gestell zur Aufständerung auf dem Dach bzw. 
Aufstellung auf Freiflächen (Holz-/Metall),


 J Systemspezifische Modulbefestigung (punkt-/
linienförmige Lagerung / Halterung).


4.3.1 Auswahl 


Das Montagesystem muss


 J für eine beschädigungsfreie Aufnahme der 
vorgesehenen PV-Module geeignet sein (Siehe 
auch Abs. 4.1),


 J ggf. für eine ausreichende Diebstahlsicherung 
sorgen,


 J den Spezifikationen des Modulherstellers ent-
sprechen und


 J mit allen Einzelkomponenten und relevanten 
mechanischen Eigenschaften umfassend do-
kumentiert sein. 


4.3.2 Planung 


Zur Wahl und Bemessung des Montagesystems, 
insbesondere der Befestigung an Baukonstrukti-
onen bzw. Aufstellung auf Freiflächen, müssen je 
nach dem Ort der Installation (Fassade, auf oder 
im Dach bzw. auf Freiflächen) folgende Aspekte 
berücksichtigt werden:


 J Einwirkungen aus Eigenlasten (Gewicht von 
Modulen und Montagesystem) und Verkehrs-
lasten (Wind, Schnee nach DIN 1055-4/-5 und 
thermische Spannungen) sowie sonstigen Wit-
terungseinflüssen (Korrosionsschutz), (siehe 
Bild 8),


 J Wechselwirkungen mit angrenzenden Bau-
teilen, z. B. Dachziegel oder brandschutz-
technisch anerkannte Leichtkonstruktion mit 
Stahltrapezprofilen (siehe Bilder 6 und 7).


Bild 5: Schadenbild rechts nach dem DLG-Ammoniak-
test (Quelle VDE / DLG)


Bild 6: Einbindung Montagesystem (Quelle Schletter)
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Der Planer oder Errichter muss gemäß den Lan-
desbauordnungen nachweisen, dass die Stand-
sicherheit des Gebäudes durch die Montage der 
PV-Module nicht beeinträchtigt wird.  


Weitere Hinweise: 


 J Publikation „Stahltrapezprofildächer, Pla-
nungshinweise für den Brandschutz“, 
(VdS 2035)


 J Publikation „Brandschutzmaßnahmen für Dä-
cher, Merkblatt für die Planung und Ausfüh-
rung“, (VdS 2216) 


 J Flachdachrichtlinie des Dachdeckerhandwerks


4.3.3 Errichtung 


Bei der Installation von Montagesystemen ist 
stets darauf zu achten, dass 


 J geeignete Elemente nach Angaben des Her-
stellers verwendet,


 J die Einbauanleitung des Herstellers beachtet 
und 


 J die angrenzenden Bauteile nicht beschädigt 
bzw. in ihren konstruktiven und bauphysika-
lischen Funktionen nicht beeinträchtigt wer-
den.


Hinweis: derzeit wird die Richtlinie VDI 6012-1-4 
zum Thema Befestigung von PV-Anlagen erarbei-
tet.


Hinweis: Die Installation von PV-Anlagen auf As-
bestzementdächern (Welleternitdächern) ist ver-
boten. Allerdings kann das Gewerbeaufsichtsamt 
nach Besichtigung eine Ausnahmegenehmigung 
erteilen, wenn das asbesthaltige Dach länger als 
die zu erwartende Nutzungsdauer der PV-Anlage 
hält.


4.4 Elektrische Komponenten


Die Errichtungsbestimmungen der Reihe DIN 
VDE 0100, insbesondere die Norm für PV-Strom-
versorgungssysteme DIN VDE 0100-712 sind zu 
beachten.


4.4.1 Wechselrichter


Wechselrichter werden nach folgenden Normen 
zertifiziert:


 J „Sicherheit von Leistungsumrichtern zur 
Anwendung in photovoltaischen Energie-
systemen“, DIN EN 62109 (VDE 0126-14),  
Ersatz für „Ausrüstung von Starkstromanlagen 
mit elektronischen Betriebsmitteln“, 


 DIN EN 50178 (VDE 0160), 
 J „Selbsttätige Schaltstelle zwischen einer 


netzparallelen Eigenerzeugungsanlage und 
dem öffentlichen Niederspannungsnetz“  
(DIN V VDE V 0126-1-1). 


Um eine hinreichend lange Lebensdauer der 
Wechselrichter bei hohem Wirkungsgrad zu er-
reichen, müssen diese korrekt ausgewählt und 
installiert werden. 


Folgende Hinweise sind bei der Auswahl des 
Wechselrichters und seines Montageortes vom 
Planer und Errichter zu beachten:


 J Angaben des Herstellers sind einzuhalten, z. B.:
 J die Grenzen der vorgegebenen Umge-


bungstemperaturen, 
 J Montage der Wechselrichter auf nicht 


brennbarem Untergrund (siehe Bild 9),
 J Mindestabstände zu brennbaren Materi-


alien, 
 J geeigneter Aufstellungsort:


Bild 7: Fehlerhafte Planung (Quelle Mannheimer) Bild 8: Sturmschaden durch Nichtbeachtung der  
Systemstatik (Quelle Mannheimer)
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 J möglichst kühler Standort, da hohe Be-
triebstemperaturen die Lebensdauer ver-
kürzen,


 J vor Dämpfen und aggressiver Umgebungs-
luft geschützter Montageort, vorzugsweise 
trocken und staubfrei, um Korrosion und die 
Bildung von Kriechströmen und die damit 
verbundenen Schäden zu vermeiden,


 J Wechselrichter im Außenbereich sind vor 
direkter Sonneneinstrahlung zu schützen,


 J das PV-Stromversorgungssystem und die 
Wechselrichter sollten oberhalb eines mög-
lichen Überflutungsbereiches (z. B. durch 
Hochwasser) installiert werden,


 J eine geeignete Schutzart ist zu wählen:
 J Innenbereich mindestens IP 20,
 J im Außenbereich mindestens IP 54,  


 J durch Maßnahmen bei der Errichtung (z. B. 
Schutzdach) und der Auswahl eines geeig-
neten Montageortes sind witterungsbedingte 
Beanspruchungen zu reduzieren sowie die Ab-
lagerung von leicht entzündlichen Stoffen zu 
verhindern. Durch Abdeckungen o.ä. darf die 
Luftzirkulation nicht beeinträchtigt werden,


 J bei Aufstellung im Freien ist die Frostgefahr zu 
beachten,


 J in Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit und Tem-
peraturgefällen kann sich Kondenswasser bil-
den. Um Kondenswasserbildung zu vermeiden 
sind ggf. zusätzlich Maßnahmen wie z. B. Be-
lüften notwendig,


 J die maximale Leerlaufspannung der zusam-
men geschalteten PV-Module (String) darf die 
zulässige Spannungsgrenze des Wechselrich-
ter nicht überschreiten, 


 J die Anschlussbedingungen der Netzbetreiber 
sind zu beachten. 


 Hinweis: Das VDN-Merkblatt „Eigenerzeu-
gungsanlagen am Niederspannungsnetz“ wird 


durch die Anwendungsregel „Erzeugungsan-
lagen am Niederspannungsnetz – Technische 
Mindestanforderungen für Anschluss und Par-
allelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Nie-
derspannungsnetz“ (VDE-AR-N 4105) ersetzt.


4.4.2 Kabel- und Leitungsanlagen


Die Auswahl und Verlegung von Kabeln und Lei-
tungen auf der Gleichstrom- und Wechselstrom-
seite hat nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik zu erfolgen. Auf die GDV-Publikation „Elek-
trische Leitungsanlagen“ (VdS 2025) wird verwie-
sen.


Auf der Gleichstromseite hat dies  besonders 
sorgfältig zu erfolgen, da hier der übliche Kurz-
schlussschutz mit Überstrom-Schutzeinrich-
tungen z.  B. Leitungsschutzschalter, nicht wirk-
sam ist. Aus diesem Grund müssen diese nach 
DIN VDE 0100-712 in einer Weise ausgewählt 
und errichtet werden, dass das Risiko eines Erd-
schlusses oder Kurzschlusses auf ein Minimum 
reduziert wird, z. B. durch die sichere Verlegung 
von Einleiterkabeln oder einadrigen Leitungen. 
Die Gefahr einer Beschädigung der Kabel und 
Leitungen ist zu vermeiden, z. B. dürfen diese 
nicht über scharfe Kanten verlegt und gezogen 
werden (siehe Bilder 10 und 11). 


Markus Scholand   
Von der Handwerkskammer Arnsberg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Elektrische Anlagen                   VdS anerkannter EMV-Sachkundiger 


Bild 9 


Markus Scholand   
Von der Handwerkskammer Arnsberg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Elektrische Anlagen                   VdS anerkannter EMV-Sachkundiger 


Bild 10 


Markus Scholand   
Von der Handwerkskammer Arnsberg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Elektrische Anlagen                   VdS anerkannter EMV-Sachkundiger 


Bild 11 


Bild 9: Montage von Wechselrichtern auf brennbaren 
Untergründen ist nur mit Zustimmung des Herstellers 
erlaubt.  (Quelle Markus Scholand)


Bild 10 und 11: Beschädigungen von Leitungen (Quelle 
Markus Scholand)
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Um die Gefährdungen der Gleichstromleitungen, 
die durch äußere Umgebungseinflüsse hervorge-
rufen werden können, zu verringern, muss Fol-
gendes beachtet werden:


 J Die Induktion von Blitzströmen in die Gleich-
stromleitungen können reduziert oder vermie-
den werden durch:


 J Vermeidung von großen Leiterschleifen, die 
Potentialausgleichsleiter sind parallel und 
in möglichst engem Kontakt zu den DC- und 
AC-Leitungen zu führen,


 J Verlegung in Metallrohren oder –kanälen, 
wobei diese beidseitig in den Potentialaus-
gleich mit einzubeziehen sind  
(bei geerdeten aktiven DC-Leitern sind 
besondere Anforderungen an deren mecha-
nische Belastbarkeit zu beachten),


 J geschirmte Leitungen, wobei der Schirm in 
den Potentialausgleich mit einzubeziehen 
ist,


 Hinweis: Wenn über die genannten Leitungs-
anlagen Blitzteilströme fließen können, müs-
sen sie blitzstromtragfähig (z. B. 16 mm² Kup-
fer) sein  


 J Gleichstromleitungen sind für die existierende 
Gleichspannung auszulegen, d.h. die höchst-
zulässige Gleichspannung der Leitung ist zu 
beachten, 


 J Leitungen sind geeignet zu befestigen (siehe 
Bilder 12 und 13)


 J offen verlegte Gleichstromleitungen sollten 
beständig gegen UV-Strahlung und Ozon sein 
und für die vorkommenden Umgebungstempe-
raturen ausgelegt sein.


Im landwirtschaftlichen Bereich sind die Lei-
tungen vor Nagetierfraß zu schützen, z. B. durch:


 J Verlegung in geschlossenen Rohren oder Ka-
nälen, wobei darauf zu achten ist, dass auch 
die Leitungseinführungen dicht verschlossen 
sind,


 J Keine Verlegung von „Schaukeln“, d. h. Leitung 
möglichst dicht am Montagesystem verlegen,


 J offene Kanäle, wenn das Eindringen von Na-
gern in geschlossene Kanäle nicht verhindert 
werden kann, 


 J Verwendung von Leitungen mit Metallgeflecht 
bzw. –umhüllung,


Leitungen sollten beständig gegen aggressive 
Dämpfe und Stäube, z. B. Ammoniak sein, wenn 
dieses Gas durch, z. B. Gülle freigesetzt werden 
kann.


Hinweis: Leitungen, die nach der VDE-Anwen-
dungsregel „Anforderungen für Leitungen für 
PV-Systeme” (VDE-AR-E 2283-4) zertifiziert sind, 
eignen sich besonders für PV-Anlagen (Bauart 
PV1-F). 


Gleichstromleitungen dürfen nicht durch Räu-
me geführt werden, in denen leicht entzündliche 
Stoffe (z. B. Stroh) lagern (siehe VdS 2033). 


4.4.3 Generatoranschlusskästen und andere 
Gehäuse


Generatoranschlusskästen und andere Gehäuse 
müssen entsprechend den Umgebungsbedin-
gungen ausgewählt werden. 


Nach DIN VDE 0100-712 müssen Generatoran-
schlusskästen und Verteiler für PV-Anlagen der 
Schaltanlagennorm DIN EN 61439-1 (VDE 0660-
600-1) und -2 (VDE 0660-600-2) (Ersatz für DIN 
EN 60439-1 (VDE 0660-500)) entsprechen. 


Bild 12: Nicht fachgerechte Leitungsverlegung  
(Quelle VGH)


Bild 13: Fachgerechte Leitungsverlegung  
(Quelle Golden-Geest GmbH)
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Auf der DC-Seite der PV-Installation sind Genera-
toranschlusskästen bevorzugt in Schutzklasse  II 
(schutzisoliert) auszuführen. Hierbei ist darauf 
zu achten, dass die Isolationsfestigkeit der ma-
ximal möglichen Leerlaufspannung der Anlage 
entspricht. 


Sie müssen mit einem Warnhinweise versehen 
werden, dass aktive Teile auch nach dem Trennen 
vom PV-Wechselrichter unter Spannung stehen 
können.


Bei der Bemessung von Generatoranschluss-
kästen und Verteilern ist, zur Einhaltung der zu-
lässigen Erwärmungsgrenzen, zu berücksichti-
gen, dass der Gleichzeitigkeitsfaktor g=1 ist. Auch 
höhere Umgebungstemperaturen als 35°C bei 
Außeninstallationen sind zu beachten. In den mei-
sten Fällen ist es ausreichend, die Einbaugeräte 
mit einem Abstand von 1 bis 2 TE zueinander zu 
installieren (siehe Bild 14). Die genaue Auswahl 
ist den Einbauanleitungen der Gerätehersteller 
zu entnehmen.  


Innenmontage:


 J Es muss mindestens die Schutzart IP 20 einge-
halten werden,


 J Gehäuse sollten möglichst in trockenen Räu-
men installiert werden. 


 J In Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit und Tem-
peraturschwankungen (Tag / Nacht Wechsel) 
kann sich Kondenswasser bilden (siehe Bild 
15). Um Kondenswasserbildung zu vermeiden, 
sind ggf. zusätzlich Maßnahmen wie z. B. Be-
lüften notwendig.


Außenmontage:


 J Es ist mindestens die Schutzart IP 54 einzuhal-
ten,


 J Um eine starke Aufheizung des Gehäuses zu 
vermeiden, sollten sie nicht der direkten Son-
neneinstrahlung ausgesetzt sein, ggf. ist z. B. 
eine Belüftung oder eine reduzierte Belegung 
vorzusehen,


 J durch Maßnahmen bei der Errichtung (z. B. 
Schutzdach) und der Auswahl eines geeigneten 
Montageortes sind witterungsbedingte Bean-
spruchungen für das Gehäuse zu reduzieren, 


 J Auf UV-Beständigkeit der Gehäuse muss ge-
achtet werden,


 J In Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit und Tem-
peraturschwankungen (Tag/Nacht Wechsel) 
kann sich Kondenswasser bilden. Um Kon-
denswasserbildung zu vermeiden sind ggf. 
zusätzlich Maßnahmen wie z. B. Belüften not-
wendig.


4.4.4 Trenneinrichtungen


4.4.4.1 DC-Trenneinrichtung nach DIN VDE 
0100-712


Nach DIN VDE 0100-712 ist auf der Gleichspan-
nungsseite ein Lasttrennschalter vorzusehen. 
Dabei ist zu beachten, dass der Lasttrennschal-
ter zum Trennen von Gleichspannungen geeignet 
sein muss. Häufig ist dieser Schalter bereits im 
Wechselrichter integriert. 


Der DC Freischalter ermöglicht im Störfall so-
wie bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten am 
Wechselrichter die Trennung von der Gleichspan-
nungsseite. 


Kondenswasser 
 


 
 
Quelle: www.scholand-online.com 
 


Bild 15: Kondenswasserbildung im Generatoran-
schlusskasten (Quelle Markus Scholand)


Bild 14: Verteiler für PV-Anlage (Quelle Hensel)
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4.4.4.2 Freischaltung für DC-Leitungen (Feuer-
wehrschalter)


Der Begriff Feuerwehrschalter bezeichnet eine 
Vorrichtung, bei der die Gleichspannungsseite ei-
ner PV-Anlage in der Nähe zu den Modulen frei 
geschaltet werden kann. Dadurch sollen die Er-
schwernisse bei der Brandbekämpfung und tech-
nischen Hilfeleistung reduziert werden. Die Funk-
tionsfähigkeit der Vorrichtung sollte auch nach 
mehrjährigem Betrieb nachweisbar gewährlei-
stet sein. 


Für einen sicheren Feuerwehreinsatz wird eine 
zusätzliche DC-Schaltstelle als Feuerwehrschal-
ter (siehe Bild 16) empfohlen, der mindestens die 
Gleichspannungsleitungen innerhalb des Gebäu-
des spannungsfrei schaltet. Abschaltmöglich-
keiten direkt an der Modulanschlussdose sind 
gleichwertig.


Hinweis: Zu diesem Thema wird z. Z. die Anwen-
dungsregel „Anforderungen zur Freischaltung im 
DC-Bereich einer PV-Anlage“ (VDE-AR-E 2100-
712) erarbeitet.


Die Freischaltung dieses Schalters muss parallel 
zur Netzabschaltung erfolgen. 


Eine zentrale Schaltmöglichkeit zur Wiederein-
schaltung ist dann zu empfehlen, wenn mehrere 
oder schlecht zugängliche Feuerwehrschalter 
vorhanden sind. 


Alternativ wird eine Spannungsfreiheit innerhalb 
des Gebäudes  auch erreicht, wenn der Wechsel-
richter direkt an den Modulen oder direkt unter-
halb der Dacheinführung der DC-Leitungen in-
stalliert ist und die Netzversorgung unterbrochen 
wird (ausgenommen Inselbetrieb).


Das gleiche Schutzziel kann durch eine Verlegung 
der DC-Leitungen unter folgenden Vorrausset-
zungen erreicht werden:


 J Verlegungen der Leitungen in einem Elektroin-
stallationsschacht oder -kanal der Feuerwider-
standsklassen I 30 bis I 90, je nach erforderlicher 
Feuerwiderstandsdauer, mindestens aber I 30,   
dabei muss der Schacht oder Kanal vom Ge-
bäudeeintritt bis mindestens 1,0 m an den 
Wechselrichter heran geführt werden,


 J In Anlehnung an die MLAR darf die Verlegung in 
Schlitzen erfolgen, die mit mindestens 15 mm 
dicken mineralischem Putz oder 15 mm dicken 
Platten aus mineralischen Baustoffen ver-
schlossen werden,


 J Verlegung an der Gebäudeaußenseite,
 J Kombination der beiden vorgenannten Varian-


ten.


4.4.4.3 Schutzeinrichtungen auf der Wechsel-
spannungsseite nach DIN VDE 0100-712


Kabel und Leitungen auf der Wechselspannungs-
seite müssen durch Überstromschutzeinrich-
tungen, z.  B. Leitungsschutzschalter, Lastschal-
ter mit Sicherung geschützt, werden. 


Der Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen (RCDs) wird aus Brandschutzgründen 
empfohlen. in anderen Bereichen, z.  B. in der 
Landwirtschaft und bei bestimmten Netzsyste-
men (wie in TT-Systemen) können sie notwendig 
sein. 


Wenn eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) 
vorzusehen ist und keine Angaben des Herstellers 
vorliegen, ob in der elektrischen Anlage über den 
Wechselrichter im Fehlerfall glatte Gleichfehler-
ströme auftreten können, ist eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) vom Typ B oder Typ B+ 
gefordert. 


Eine Fehlerstrom-Überwachungseinrichtung 
(RCMU), die i.d.R. im Wechselrichter integriert 
ist, ersetzt keine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 
(RCD).


4.4.5 Blitz- und Überspannungsschutz


4.4.5.1 Blitzschutz


Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen erhöht 
die Errichtung einer PV-Anlage nicht die Wahr-
scheinlichkeit des Blitzeinschlages in ein Gebäu-
de. 


Bild 16: Feuerwehrschalter (Quelle EATON)
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Allerdings darf eine PV-Anlage eine vorhandene 
Blitzschutzanlage nicht beeinträchtigen. Deshalb 
müssen Fangeinrichtungen mit der PV-Anlage 
aufeinander abgestimmt werden.


Dies erfolgt vorzugsweise dadurch, dass sich 
die PV-Module vollständig im Schutzbereich der 
Fangeinrichtungen befinden. Dabei ist ein aus-
reichender Trennungsabstand zu beachten (siehe 
VdS 2031) (siehe Bilder 17 und 18). 


Kann der Trennungsabstand in Ausnahmefällen 
nicht eingehalten werden oder liegt die PV-Anla-
ge nicht im Schutzbereich der Fangeinrichtungen, 
müssen blitzstromtragfähige Verbindungen, z. B. 
16 mm² Cu zwischen äußerem Blitzschutz und 
PV-Modul-Gestell hergestellt werden. Die Aus-
wirkungen von Blitzteilströmen sind jedoch zu 
beachten. Am Gebäudeeintritt ist ein Blitzschutz-
potentialausgleich auszuführen.


Bei komplexeren Anlagen empfiehlt es sich, eine 
spezielle ausgebildete Fachkraft hinzuziehen, 


z. B. einen VdS anerkannten EMV-Sachkundigen 
(www.vds.de/emv) oder eine gleichwertige Blitz-
schutz-Fachkraft.  


Die Auswahl der Überspannungsschutzgeräte 
(Ableiter) (siehe Bild 19) ist davon abhängig, ob 
ein äußerer Blitzschutz vorhanden ist und ob bei 
vorhandener äußerer Blitzschutzanlage der not-
wendige Trennungsabstand eingehalten wird. 


4.4.5.2 Überspannungsschutz bei Anlagen ohne 
äußeren Blitzschutz


Ist keine äußere Blitzschutzanlage vorhanden, 
werden Überspannungsschutzgeräte an fol-
genden Stellen empfohlen:


 J am DC-Eingang des Wechselrichters und, 
wenn vorhanden, am Generatoranschlusskas-
ten (Ableiter Typ 2),


 J auf der AC-Seite des Wechselrichters (Ableiter 
Typ 2), 


 J am Anschluss der Datenleitung des Wechsel-
richters (Ableiter Kategorie C2),


 J der elektronischen Komponenten des Dieb-
stahlschutzes (siehe Abschnitt 4.5),


 J Ein örtlicher Potentialausgleich ist auszufüh-
ren.


Markus Scholand   
Von der Handwerkskammer Arnsberg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Elektrische Anlagen                   VdS anerkannter EMV-Sachkundiger 


Bild 17 


Bild 17: Abstand zwischen DC-Leitungen und Blitz-
schutzanlage nicht eingehalten (Trennungsabstand) 
(Quelle Markus Scholand)


Bild 18: Abstand zwischen DC-Leitungen und Blitz-
schutzanlage nicht eingehalten (Trennungsabstand) 
(Quelle VGH)


Bild 19: Generatoranschlusskasten mit Überspan-
nungsschutzgräten (Quelle Hensel)
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4.4.5.3 Überspannungsschutz bei PV-Anlagen 
mit äußerem Blitzschutz


Ist eine äußere Blitzschutzanlage vorhanden, die 
auch zusätzlich die PV-Anlage schützen soll (sie-
he Bild 20), sind Überspannungsschutzgeräte an 
folgenden Stellen zu installieren:


 J am DC-Eingang des Wechselrichters und di-
rekt an den Generatoranschlusskästen (Ablei-
ter Typ 2), 


 Hinweis: Nach Beiblatt 5 der DIN EN 62305-
3 (VDE 0185-305-3) kann auf diesen Ableiter 
verzichtet werden, wenn Schirmung und Lei-
tungsführung (siehe Abschnitt 4.4.2) ausrei-
chend berücksichtigt wurden.


 J am AC-Ausgang der Wechselrichter (Ableiter 
Typ 2), 


 J an der Niederspannungs-Einspeisung (Ablei-
ter Typ 1),


 J am Anschluss der Datenleitung des Wechsel-
richters (Ableiter Kategorie C2)


 J am Anschluss der Datenleitung in das Gebäude 
(Ableiter Kategorie D1).


 J der elektronischen Komponenten des Dieb-
stahlschutzes (siehe Abschnitt 4.5).


Ist trotz vorhandener Blitzschutzanlage die PV-
Anlage nicht im Schutzbereich der Blitzfangein-
richtung oder der Trennungsabstand s (siehe Bild 
21) wird nicht eingehalten, muss trotzdem ein 
Blitzschutzpotentialausgleich durchgeführt wer-
den. In diesem Fall ist die PV-Anlage allerdings 
nicht gegen Blitzschäden geschützt.


Folgende Maßnahmen sind notwendig:


 J Blitzstromableiter Typ 1 für alle Leitungen, die 
in das Gebäude geführt werden,


 J blitzstromtragfähige Erdungsleitung zur 
Haupterdungsschiene,


 J zur Vermeidung von Induktionen sind ausrei-
chende Abstände zwischen der Erdungsleitung 
und der technischen Gebäudeausrüstung zu 
beachten,


 J weitere Empfehlungen zum Überspannungs-
schutz siehe Abschnitt 4.4.5.2. 


Soll die PV-Anlage gegen Überspannungen nicht 
geschützt werden, kann auf weitere Maßnahmen 
verzichtet werden, wenn:


 J die PV-Anlage im Schutzbereich der Blitz-
schutzanlage ist und


 J Trennungsabstände s eingehalten werden (sie-
he Bild 20).


In den beiden letzt genannten Fällen ist eine Be-
schädigung oder Zerstörung der Anlagenkom-
ponenten bei einem Blitzeinschlag zu erwarten 
(siehe Bild 22).


Detaillierte Angaben zum Blitz- und Überspan-
nungsschutz von PV-Anlagen können dem Bei-
blatt 5 der DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) ent-
nommen werden. 


Bild 20: PV-Anlage im Schutzbereich der Fangstangen


Verschmorte Elektronik 
 


 
 
Quelle: www.scholand-online.com 
 


Bild 21: PV-Anlage nicht im Schutzbereich der Fang-
stangen


Bild 22: Überspannungsschaden (Quelle Markus Scho-
land)
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4.4.5.4 Elektrostatische Aufladung


Unabhängig vom äußeren Blitzschutz ist ein Po-
tentialausgleich (mit min. 6 mm² Kupfer) zwi-
schen dem Montagegestell der PV-Module und 
der Haupterdungsschiene vorzusehen. Damit 
wird eine elektrostatische Aufladung und eine da-
mit verbundene Personengefährdung vermieden.


4.4.5.5 Auswahl von Ableitern auf der DC-Seite 


Die Abstimmung der Ableiter auf der Gleich-
spannungsseite erfordert besondere Sorgfalt. 
Bei einer falschen Auswahl besteht Brandgefahr. 
Ableiter müssen für Gleichspannungen von Pho-
tovoltaikanlagen geeignet sein und entsprechend 
der Spannungshöhe ausgewählt werden. Die Be-
triebsspannung der Ableiter auf der DC-Seite ist 
so zu wählen, dass sie größer ist als die bei -10 °C 
zu erwartende Leerlaufspannung des Solargene-
rators.


4.4.5.6 Erdungskonzept für Freiflächenanlagen


Freiflächenanlagen sind nach DIN EN 62305-3 
(VDE 0185-305-3) Beiblatt 5, Anhang D zu erden 
und zu vermaschen. Dadurch werden Überspan-
nungen deutlich reduziert.


Bei nachgeführten Anlagen wird ein äußerer 
Blitzschutz nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-
3) Beiblatt 5, Anhang B empfohlen.


4.5 Diebstahlschutz


Das Diebstahlschutzkonzept sollte in der Pla-
nungsphase mit dem Versicherer abgesprochen 
werden. In Folgendem werden einige Hinweise für 
dieses Konzept aufgezeigt.


Viele Anlagenbetreiber stellen ihre PV-Anlage im 
Internet dar. Für Interessenten und Nutzer von 
PV-Anlagen sind die vielen Informationsseiten 
der PV-Betreiber mit Darstellung von Anlagen-
typen und Größen, Standorten und Erträgen usw. 
gern besuchte Internetseiten. Betrüger- und Die-
besbanden nutzten diese Berichte zu gezielten 
Raubzügen. 


Besonders gefährdet sind:


 J PV-Anlagen auf unbewohnten oder abgele-
genen Gebäuden, z. B. landwirtschaftliche Ge-
bäude, Schulen, Verwaltungsgebäude, Lager-
hallen, 


 J Freiflächenanlagen, 
 J gelagerte Anlagenteile. 


Um den Verkauf von gestohlenen PV-Modulen und 
Wechselrichtern zu erschweren, sollten diese mit 
nicht entfernbaren Seriennummern versehen 
sein. Der Anlagenbesitzer sollte eine Liste mit 
den Seriennummern in der Anlagendokumenta-
tion aufbewahren.


Beispielsweise können sogenannte Eigentümer-
Identifizierungs-Nummer – „EIN“ zur Kennzeich-
nung verwendet werden (siehe Beispiel).


Erklärung/Beispiel: -STA124KLARASTR122HM-


Stadt- bzw. Landkreiskennung 
(max. 3stellig)


STA


Gemeindeschlüssel (3stellig) 124


Straßenname abgekürzt (3-8stellig) KLARASTR


Hausnummer (3stellig) 122


Initialen des Eigentümers (2stellig) HM


PV-Module und Wechselrichter können mecha-
nisch gesichert werden, z. B.:


 J mit Metallkugeln, die in Innensechskant-
schrauben eingeschlagen werden, 


 J Schrauben mit zweiteiligem Schraubkopf und 
Sollbruchstelle,


 J Verklebungen.


Bei Aufdachanlagen sind mobile Aufstiegshilfen, 
z. B. Leitern, Mülltonnen, zu vermeiden.  


Freiflächenanlagen stehen häufig auf abgele-
genen Flächen mit einer großen Anzahl gut zu-
gänglicher Module. 


Zur Sicherung von solchen Anlagen werden zu-
sätzlich folgende Maßnahmen empfohlen:


 J stabile Einzäunung mit einer Mindesthöhe von 
2 m sowie Übersteig- und Unterkriechschutz,


 J elektronische Freilandsicherung mit Alarm-
aufschaltung, z. B. Reißdrahtsystem, Überwa-
chungskamera. 


 Hinweis: Hier darf der dafür notwendige Über-
spannungsschutz nicht vergessen werden (sie-
he Abschnitt 4.4.5).


Weitere Hinweise: Publikationen „Sicherungsrich-
tlinien Perimeterschutz und Perimeterdetektion“ 
(VdS 3143) und „Diebstahl von Photovoltaikanla-
gen – Sicherungsempfehlungen“, des bayerischen 
Landeskriminalamtes (www.polizei.bayern.de)
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4.6 Inbetriebnahme 


Die Generatorseite einer PV- Anlage kann ohne 
den Einbau von Schaltgeräten nicht abgeschaltet 
werden. Nach dem Verbinden der Anschlusskabel 
mit den Modulen liegt sofort eine Gleichspan-
nung an. Die Gefahr einer Körperdurchströmung 
und der Lichtbogenbildung ist gegeben. Daher 
stellt die Inbetriebnahme einer PV-Anlage für 
den Ausführenden eine besondere Risikosituati-
on dar. Eine Inbetriebnahme darf gem. der Norm 
für den Betrieb elektrischer Anlagen (VDE 0105-
100) und der Berufsgenossenschaftlichen Regel 
für Arbeiten unter Spannung (BGR A3) nur durch 
eine Elektrofachkraft mit besonderer Ausbildung 
(u. a. „Arbeiten unter Spannung“) und Erfahrung 
auf diesem Arbeitsgebiet durchgeführt werden. 
Die notwendigen Arbeitsschritte und Messungen 
müssen vor Inbetriebnahme schriftlich festgelegt 
werden. 


Der Umfang und die Vorgehensweise der Erstprü-
fung einer elektrischen Anlage ist in der Norm für 
Prüfungen (VDE 0100-600) festgelegt. 


Darüber hinaus sind bei PV-Anlagen Besonder-
heiten zu beachten, die in der Norm „Netzgekop-
pelte Photovoltaik-Systeme - Mindestanforde-
rungen an Systemdokumentation, Inbetriebnah-
meprüfung und wiederkehrende Prüfungen“ (DIN 
EN 62446 VDE 0126-23) beschrieben werden:


 J Vollständige Sichtprüfung des Aufbaus, der 
Kabelführung und der Befestigung der me-
chanischen Konstruktion, Sichtkontrolle al-
ler elektrischen Anschlüsse und Kabelverle-
gungen (siehe Bild 23),


 J Messtechnische Überprüfung der Leerlauf-
spannung und der Polarität vor dem Anschluss 
des Wechselrichters und Abgleich mit den Ge-
rätedaten,


 J Isolationsmessung mit ausreichender Prüf-
spannung, siehe Norm DIN EN 62446 (VDE 
0126-23) Tabelle 1,


 J Kurzschlussstrommessung aller Stränge,
 J Funktionsprüfungen. 


Zusätzlich kann die Untersuchung mittels einer 
Thermografiekamera Fehlerstellen der Module 
oder elektrischer Verbindungen aufzeigen. Die-
se Untersuchungen sind von einem zertifizierten 
Thermografen durchzuführen, z. B. VdS aner-
kannter Sachverständiger für Elektrothermogra-
fie (www.vds.de/et) oder gleichwertiger Sachver-
ständiger.


Nach der Inbetriebnahme ist eine vollständige 
Dokumentation der PV-Anlage mit den Planungs- 
und Geräteunterlagen, einschließlich aller Mes-
sprotokolle an den Betreiber zu übergeben. In der 
Norm DIN EN 62446 (VDE 0126-23) ist ein Muster 
Prüfbericht angehängt. 


Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) und 
der Zentralverband des Elektrohandwerks (ZVEH) 
bieten einen Anlagenpass für die komplette Do-
kumentation an (www.photovoltaik-anlagenpass.de).


Zusätzlich zu der Inbetriebnahme sollte eine Ab-
nahme durch einen Sachverständigen, z.  B. VdS 
anerkannten Sachverständigen (www.vds.de/esv), 
VDE-Prüfinstitut, TÜV oder gleichwertigen Sach-
verständigen vereinbart werden. 


4.7 Betrieb 


Die fachtechnisch korrekte Wartung, Kontrolle 
und eine evtl. notwendige Instandsetzung einer 
PV-Anlage kann nur durch eine ausgebildete 
Fachkraft ausgeführt werden. Dennoch kann der 
Betreiber der PV-Anlage einiges tun, damit seine 


Bild 23: Brandschaden durch lose Klemmestelle an einem PV-Verteiler, aufgrund eines falsch eingelegten Gewin-
deplättchens, siehe rechts (Quelle Markus Scholand) 
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Anlage über viele Jahre weitgehend sicher und 
zufriedenstellend betrieben werden kann.


Bei der Übergabe der PV-Anlage nach der Errich-
tung sollte sich der Betreiber die genaue Funktion 
erläutern lassen. Die Hersteller der Komponen-
ten weisen in ihren technischen Unterlagen in der 
Regel auf Maßnahmen hin, die auch vom Laien 
durchgeführt werden können. Diese sollten mit 
dem Errichter der Anlage besprochen werden. 
Hier können beispielsweise genannt werden:


 J regelmäßige Sichtkontrollen, 
 J ereignisabhängige Sichtkontrollen,
 J das äußere Sauberhalten von Wechselrichter-


anlagen.


Durch die regelmäßigen Sichtkontrollen können 
offensichtliche Beschädigungen, wie Isolations-
schäden bei Kabeln, Gehäuseschäden bei Vertei-
lungen und Wechselrichtergehäusen, PV-Genera-
toren usw. frühzeitig erkannt werden.


Ereignisabhängige Sichtkontrollen sind nach 
einem Sturm oder Gewitter durchzuführen. Hier 
ist darauf zu achten, ob z.  B. Gegenstände wie 
Äste auf das Dach gefallen sind und dort eventuell 
Beschädigungen hervorgerufen haben. Wurden 
Halterungen von PV-Anlagen durch den Sturm 
beschädigt oder deformiert? Sind Blitzbeschädi-
gungen sichtbar?


Wenn Schäden festgestellt werden, ist der Versi-
cherer zu informieren und ein Fachbetrieb einzu-
schalten. Wenn möglich, sollten vorab Schaden-
bilder übermittelt werden.


Eine PV-Anlage ist, wie jede technische Anlage in 
regelmäßigen Abständen zu prüfen und zu war-
ten.  


Folgende Fristen für wiederkehrende Prüfungen 
werden empfohlen:


 J jährlich Sichtprüfung durch einen Fachbetrieb.  
Folgende Punkte sind für die Sichtprüfung 
maßgeblich:


 J Kontrolle sämtlicher Anlagenteile auf Schä-
den durch z. B. Witterungseinflüsse, Tiere,


 J Schmutz, Ablagerungen, Anhaftungen, Be-
wuchs, 


 J Dachdurchdringungen, Abdichtungen,
 J Standfestigkeit, Korrosion des Montagesy-


stems,
 J Kontrolle der Schutzeinrichtungen. 


 J mindestens alle 4 Jahre: wiederkehrende 
Prüfung nach „Netzgekoppelte Photovoltaik-
Systeme - Mindestanforderungen an System-


dokumentation, Inbetriebnahmeprüfung und 
wiederkehrende Prüfungen“, DIN EN 62446 
(VDE 0126-23).


 Hinweis: Bei wiederkehrenden Prüfungen, z. B. 
nach BGV A3, sind PV-Anlagen (als Bestandteil 
der elektrischen Anlage) in die Prüfung mit 
einzubeziehen.


 J Blitzschutzanlagen auf Gebäuden mit PV-Anla-
gen sollten mindestens alle 5 Jahre überprüft 
werden (siehe VdS 2010)


4.8 Einsatz von Feuerwehren (Brandbe-
kämpfung) 


PV-Module erzeugen bei Tageslicht sowie bei 
anderen Lichtquellen, z. B. Scheinwerfern, trotz 
einer Abtrennung der Anlage vom Netz weiterhin 
Gleichstrom. Dadurch wird die manuelle Brand-
bekämpfung erschwert. Eine Trennstelle der 
Gleichstromleitungen auf dem Dach ist derzeit im 
Allgemeinen nicht vorgesehen, wird aber empfoh-
len (siehe Abschnitt 4.4.4 „Trenneinrichtungen“). 


Gebäude mit PV-Anlagen sollten im Bereich der 
Hausverteilung oder des Hausanschlusses durch 


ein Hinweisschild 
(siehe Bild 24; min-
destens DIN A6) ge-
kennzeichnet sein. 


Ist ein Feuerwehr-
plan vorhanden, ist 
die Anlage mit Lei-
tungsführung einzu-
zeichnen. 


PV-Module im oder 
auf dem Dach kön-
nen im Brandfall die 
Abführung von Wär-
me und Rauch be-
hindern. Die Brand-


ausbreitung wird durch Kamineffekte unterhalb 
der Module z. B. auf Satteldächern und Reflexion 
der Wärme zurück auf die Dachfläche beschleu-
nigt. Das Öffnen der Dachfläche für Rauchabzüge 
(siehe Abschnitt 4.2.1.1) ist erschwert. 


Weitere Hinweise können der gemeinsamen Pu-
blikation der Feuerwehren, Industrie und Versi-
cherungen „Einsatz an Photovoltaikanlagen, Infor-
mationen für Einsatzkräfte von Feuerwehren und 
technischen Hilfsdiensten“ entnommen werden 
(www.solarwirtschaft.de/brandvorbeugung).


PV
Bild 24: Hinweisschild PV-
Anlagen
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Anhang Literatur


GDV-Publikationen, erschienen im VdS-Verlag


VdS 2010 Risikoorientierter Blitz- und Überspan-
nungsschutz


VdS 2025 Elektrische Leitungsanlagen


VdS 2031 Blitz- und Überspannungsschutz in 
elektrischen Anlagen


VdS 2035 Stahltrapezprofildächer, Planungshin-
weise für den Brandschutz


VdS 2033 Elektrische Anlagen in feuergefähr-
deten Betriebsstätten und diesen gleichzustel-
lende Risiken


VdS 2216 Brandschutzmaßnahmen für Dächer, 


VdS 2234 Brand- und Komplextrennwände, 
Merkblatt für die Anordnung und Ausführung


VdS Schadenverhütung Verlag 
Amsterdamer Straße 174,  
50735 Köln 
www.vds.de


Broschüre „Erneuerbare Energien“ (www.gdv.de) 


Normen


DIN VDE 0100 Errichten von Niederspannungsan-
lagen 


 — Teil 200 Begriffe
 — Teil 410 Schutzmaßnahmen – Schutz gegen 


elektrischen Schlag
 — Teil 430 Schutzmaßnahmen - Schutz bei Über-


strom
 — Teil 443 Schutzmaßnahmen - Schutz bei Stör-


spannungen und elektromagnetischen Stör-
größen - Schutz bei Überspannungen infolge 
atmosphärischer Einflüsse oder von Schalt-
vorgängen


 — Teil 444 Schutzmaßnahmen - Schutz bei Stör-
spannungen und elektromagnetischen Stör-
größen


 — Teil 530 Auswahl und Errichtung elektrischer 
Betriebsmittel - Schalt- und Steuergeräte


 — Teil 520 Auswahl und Errichtung elektrischer 
Betriebsmitteln - Kabel- und Leitungsanlagen


 — Teil 534 Auswahl und Errichtung elektrischer 
Betriebsmittel - Trennen, Schalten und Steu-
ern - Überspannung-Schutzeinrichtungen


 — Teil 540 Auswahl und Errichtung elektrischer 
Betriebsmittel - Erdungsanlagen, Schutzleiter 
und Schutzpotentialausgleichsleiter


 — Teil  712 Solar-Photovoltaik (PV) Stromversor-
gungssysteme


 — Teil 600 Prüfungen


DIN VDE 0105-100 Betrieb von elektrischen Anla-
gen - Allgemeine Festlegungen


DIN V VDE V 0126-1-1 Selbsttätige Schaltstelle 
zwischen einer netzparallelen Eigenerzeugungs-
anlage und dem öffentlichen Niederspannungs-
netz 


E DIN EN 62109-1 VDE 0126-14-1 Sicherheit von 
Leistungsumrichtern zur Anwendung in photovol-
taischen Energiesystemen - Allgemeine Anforde-
rungen,


E DIN EN 62109-2 VDE 0126-14-2 Sicherheit von 
Leistungsumrichtern zur Anwendung in photovol-
taischen Energiesystemen – Anforderungen an 
Wechselrichter,  


DIN EN 61215 VDE 0126-31 Bauartzulassung von 
kristallinen PV-Modulen


DIN EN 61646 VDE 0126-32 Bauartzulassung von 
Dünnschicht PV-Modulen  


DIN EN 62108 VDE 0126-33 Bauartzulassung von 
Konzentrator PV-Modulen und -anordnungen  


DIN EN 61730-1 VDE 0126-30-1 Photovoltaik 
(PV)-Module –Sicherheitsqualifikation - Anforde-
rungen an den Aufbau


DIN EN 61730-2 VDE 0126-30-2 Photovoltaik 
(PV)-Module –Sicherheitsqualifikation - Anforde-
rungen an die Prüfung


DIN EN 62446 VDE 0126-23 Netzgekoppelte Pho-
tovoltaik-Systeme -Mindestanforderungen an 
Systemdokumentation, Inbetriebnahmeprüfung 
und wiederkehrende Prüfungen 


DIN EN 50178 VDE 0160 Ausrüstung von Stark-
stromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln


DIN EN 60439-1 VDE 0660-500 Niederspan-
nungs-Schaltgerätekombinationen -Typgeprüfte 
und partiell typgeprüfte Kombinationen


DIN EN 61439-1 VDE 0660-600-1 Niederspan-
nungs-Schaltgerätekombinationen - Allgemeine 
Festlegungen
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DIN EN 61439-2 VDE 0660-600-2 Niederspan-
nungs-Schaltgerätekombinationen - Energie-
Schaltgerätekombinationen


DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3 Blitzschutz - 
Schutz von baulichen Anlagen und Personen,


DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3 Beiblatt 5 
Blitz-und Überspannungsschutz für Photovoltaik-
Stromversorgungssysteme


VDE-Verlag GmbH, Berlin-Offenbach 
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin 
www.vde-verlag.de


DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke


DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen


DIN EN 13501 Klassifizierung von Bauprodukten 
und Bauarten zu ihrem Brandverhalten


DIN 18008 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und 
Konstruktionsregeln


DIN 18234 Baulicher Brandschutz großflächiger 
Dächer - Brandbeanspruchung von unten


DIN EN 14449 Glas im Bauwesen - Verbundglas 
und Verbund-Sicherheitsglas 


DIN EN ISO 13943 - Brandschutz-Vokabular


Beuth Verlag GmbH 
10772 Berlin 
www.beuth.de


RAL-GZ 966 Solarenergieanlagen von RAL Güte 
Gemeinschaft


MBO Muster-Bauordnung


MIndBauRL Muster-Industriebaurichtlinie,  
Fassung März 2000


MHHR Muster-Hochhaus-Richtlinie,  
Fassung April 2008


Anforderungsprofil für Leitungen für PV-Syste-
me“ des Komitees für isolierte Starkstromlei-
tungen vom Komitee UK 411.2 der DKE


VDI 6012 Blatt 1.4 Befestigung von Solarmodulen 
und –kollektoren an und auf Gebäuden


Deutsches Dachdeckerhandwerk, Regeln für 
Abdichtungen (Flachdachrichtlinie), Hrsg.: Zen-


tralverband des Deutschen Dachdeckerhand-
werks e.V. -ZVDH-, Fachverband Dach-, Wand- 
und Abdichtungstechnik e.V.


TRLV Technische Regeln für die Verwendung von 
linienförmig gelagerten Verglasungen


TRPV Technische Regeln für die Verwendung von 
punktförmig gelagerten Verglasungen


TRAV Technische Regeln für die Verwendung von 
absturzsichernden Verglasungen


Fachbuch „Photovoltaik: Strom aus Sonnenlicht 
für Verbundnetz und Inselanlagen“ 
(H. Häberlin; VDE-Verlag; 2. Auflage)


Leitfaden Photovoltaische Anlagen, 
(Ralf Haselhuhn, Uwe Hartmann, Udo Siegfriedt 
u.a.; 4. Auflage 2010; Herausgeber DGS Deutsche 
Gesellschaft für Sonnenenergie)


Internetseiten:


www.solarfoerderung.de
www.photovoltaik-Anlagenpass.de
www.gueteschutz-solar.de
www.solarwirtschaft.de
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VdS 3432 : 2011-01 (02)


VdS-anerkannte Sachkundige für 
Blitz- und Überspannungsschutz 
sowie EMV-gerechte elektrische 
Anlagen (EMV-Sachkundige)


1 Allgemeines


Blitzschläge, Blitzüberspannungen und andere 
elekt ro magneti sche Einfl üsse verursachen nach-
weislich er heb li che Schäden an tech nischen An-
lagen insbe son dere Brandschäden, Betriebsaus-
fall und Funkti onsstö rungen – Tendenz steigend!


Ein Grund ist, dass sich technisch gesehen die 
Situa tion in unse ren elektrischen Anlagen in den 
letzen Jahren stark verändert hat. Dies wurde vor 
allem da durch verursacht, dass


 � die elektrischen Anlagen durch den hohen An-
teil an Elekt ronik und die informationstechni-
sche Nut zung wesent lich überspannungsemp-
fi ndlicher ge worden sind und


 � in den letzten Jahren zunehmend „netzverseu-
chende“ elektrische Verbraucher zum Ein satz 
kom men (z. B. getaktete Netzteile u. dgl.).


Sind Schutzmaßnahmen vorhanden, reichen die-
se häu fi g nicht aus oder sie sind unwirk sam, weil 
die Anla gen bzw. die Schutzmaßnahmen nicht 
fachgerecht geplant und errichtet wurden.


Letzteres ist sowohl für den Versicherungsneh-
mer als auch für den Versicherer unange nehm, 
da trotz Investi tionen im Bereich Sicherheit Schä-
den entstehen.


Die Qualifi zierung von Fachleuten, die hier bera-
ten und für Abhilfe sorgen können, ist also drin-
gend geboten und auch von den anerkannten Re-
geln der Technik (z. B. DIN EN 623035) gefordert.


In Zusammenarbeit mit namhaften Fachorganisa-
tionen und der Industrie hat VdS Schaden verhütung 
(ein Unternehmen des Gesamtverbandes der 
Deutschen Versicherungs wirtschaft  e.V.) eine 
Ausbildung sowie ein daran anschließendes An-
erkennungsverfahren für Planer und Errichter 
elektrischer Anlagen sowie solche, die in die-
sen Anlagen prüfend tätig sind, entwickelt. Die-
se Fachleu te dürfen sich nach Abschluss dieses 
Anerkennungsverfah rens EMV-Sachkundige nen-
nen. Durch diese Ausbildung sowie ihre Berufs-
erfahrung und zeitnahe berufl iche Tätigkeit im 
Bereich des Blitzschutzes sind EMV-Sachkundige 
zugleich die in technischen Regeln (DIN EN 62305) 
geforderten „Blitzschutzfachkräfte“. Zusätzlich 
zeichnen sie sich durch eine besondere Kompe-
tenz im Bereich der EMV in elektrischen Anlagen 
aus.


Die ausgebildeten und durch VdS Schadenver-
hütung anerkannten EMV-Sachkundigen ver-
fügen über eine Kompetenz, Probleme im Be-
reich Blitz- und Überspannungsschutz sowie 
im Bereich der elektromagnetischen Verträg-
lichkeit in der Elektroinstallation zu erken-
nen, entsprechende Lösungen vorzuschlagen 
und diese auch umzusetzen.


Diese Kompetenz wird von VdS  Schadenverhü-
tung überwacht und konstant durch Informati-
onen und Fortbildungsveranstaltungen aktua-
lisiert. Sämtliche EMV-Sachkundige werden in 
dem Ver zeichnis (VdS  2832) gelistet (siehe auch 
unter: www.vds.de/emv).







Der Nutzen für den Betreiber elektrischer Anla-
gen (Risiko/Schadenverhütung)


Der Nutzen der Anerkennung von EMV-Sachkun-
digen für Betreiber elektrischer Anlagen liegt in 
der Möglichkeit, Fachleute in Anspruch nehmen 
zu können, die ihre Kompetenz nachgewiesen ha-
ben und zudem einer Überwachung durch einen 
unabhängigen Dritten (VdS  Schadenverhütung) 
unterliegen. In ihnen fi ndet er Partner, die ihm bei 
der Planung oder Durchführung von sinnvollen 
und damit ko stengerechten Maßnahmen zur 
Reduzierung von Schäden im Bereich Blitz- und 
Überspannung sowie bei EMV-Problemen in elek-
trischen Anlagen unterstützen. Dadurch ergibt 
sich automatisch eine


 � Reduzierung der Brand- und Unfall gefahren
 � Reduzierung von Funktionsstörungen, die 


durch EMV-Probleme entstehen
 � Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit und -zu-


verlässigkeit
 � Vermeidung von Folgeschäden.


Der Nutzen für die Versicherer


Die Versicherer können unter Zuhilfenahme des 
Verzeichnisses VdS 2832


 � die Versiche rungsnehmer durch den Hin weis 
auf die dort gelisteten EMV-Sachkundigen be-


raten und so Ge fahren für ihre Versicherungs-
Risiken re du zieren.


 � das Know-how der EMV-Sachkundigen für 
ihre eigene Risikobe wertung oder bei Scha-
denanalysen in An spruch nehmen.


2 Mögliche Einsatzgebiete


 � Blitz- und Überspannungsschutzmaßnahmen 
sowie Maßnahmen für eine EMV-gerechte 
elektrische Anlage auch in komplexen Ge-
bäuden fachgerecht planen und errichten,


 � bei der Planung von neuen Gebäuden sowie 
bei Erweiterungen, Renovierungen u. dgl. spe-
zielle Fachkenntnisse als Elektro-Fachplaner 
einbringen,


 � bei der Errichtung dafür sorgen, dass von ih-
nen oder von anderen geplante Maß nahmen 
fachtechnisch korrekt ausgeführt werden,


 � bei der Begutachtung von Schutzmaßnahmen 
mitwirken, um zu überprüfen, ob er richtete 
Schutzmaßnahmen korrekt ausgeführt wur-
den und sicher funktionieren,


 � bei der Planung und Errichtung beratend tätig 
werden, um durch ein umfassendes EMV-
Konzept Schäden und Betriebsausfälle zu 
vermeiden,


 � nach einem Schaden als Gutachter eingesetzt 
werden, um festzustellen, welche Schutzmaß-
nahmen versagt oder gefehlt haben.


3 Hinweise und Ansprechpartner


Eine Liste der vom VdS-anerkannten EMV-Sach-
kundigen (VdS  2832) und weitere Informati onen 
zum Thema Blitz- und Überspannungsschutz so-
wie EMV-gerechte Elektrische Anlagen erhalten 
Sie unter folgender Adresse:


VdS Schadenverhütung
Dipl.-Ing. Herbert Schmolke
Amsterdamer Str. 174
50735 Köln


Tel.: 0221/7766-444
Fax: 0221/7766-307
E-Mail: hschmolke@vds.de
Internet: www.vds.de


Die Liste der anerkannten EMV-Sachkundigen 
wird unter folgender Internetadresse zur Verfü-
gung gestellt: www.vds.de/emv


Brand in einer Kompensationsanlage


Aufgeplatzter Mikrochip auf einer Platine


Herausgeber und Verlag: VdS Schadenverhütung GmbH


Copyright by VdS Schadenverhütung GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor-
kehrungen oder Installations- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen 
akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen.


Zusammenfassung


Diese Publikation behandelt Biogasanlagen. Nach den Erfahrungen der Versicherer werden Hinweise zur 
Schadenverhütung für Betreiber, Planer und Errichter gegeben. Im Vordergrund der Publikation stehen 
der Sachwertschutz und die Vermeidung von Betriebsunterbrechungen.
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1 Anwendungsbereich 


Diese Publikation behandelt Biogasanlagen. Nach 
den Erfahrungen der Versicherer werden Hinweise 
zur Schadenverhütung für Betreiber, Planer und 
Errichter gegeben. Im Vordergrund der Publikati-
on stehen der Sachwertschutz und die Vermeidung 
von Betriebsunterbrechungen. 


Für Kofermentationsanlagen und diskontinuierlich 
betriebene Anlagen können weitergehende Anfor-
derungen erforderlich sein, auf die in diesem Leit-
faden nicht weiter eingegangen wird.


2 Anlagenschema


Eine Biogasanlage ist eine verfahrenstechnische 
Anlage, in der organische Stoffe zum Zweck der 
Energiegewinnung vergoren werden und Biogas 
erzeugt, gelagert und verwertet wird. Zur Biogas-
anlage gehören alle dem Betrieb dienenden Ein-
richtungen und Bauten (siehe Bild 1). 


Weitere Hinweise zum Aufbau und zur Funktion ei-
ner Biogasanlage können der GDV-Broschüre „Er-
neuerbare Energien“ entnommen werden. 


3 Einleitung


Mit dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer En-
ergien, auch Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 
genannt, wurde die Voraussetzung für den wirt-
schaftlichen Betrieb von Biogasanlagen geschaf-
fen, in denen vorrangig Energie erzeugt wird.


Die Erfahrungen der Versicherer aus der Scha-
denpraxis zeigen, dass Biogasanlagen oft von 
Störungen, Stillständen und Brand- und Maschi-
nenbruchschäden betroffen sind. Ursächlich dafür 
können Planungs-, Ausführungs- oder Betriebs-
führungsfehler sein. 


Eine besondere Bedeutung kommt dabei den Fol-
geschäden zu, wie z. B. Ertragsausfall oder Um-
weltschäden durch auslaufendes Gärsubstrat, da 
sie den Sachschaden um ein Mehrfaches überstei-
gen können.


Darüber hinaus sind Biogasanlagen äußeren Ge-
fahren ausgesetzt, z. B.:


 Sturm
 Schneedruck
 Frost
 Hagel
 Blitz und Überspannung
 Überschwemmung
 Starkregen
 Feuer
 Vandalismus


Bild 1: Prinzipieller Aufbau einer Biogasanlage
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Gasführende Anlagenteile, Gasspeicher einschließ-
lich ihrer Ausrüstungsteile sowie auch Anlagen-
teile, deren Beschädigung zu einer Gasfreisetzung 
führen kann (z. B. Feststoff-Eintragstechnik), sind 
gegen mechanische Einwirkungen, z. B. durch 
Setzungen, Vibrationen oder Fahrzeuge, so zu 
schützen, dass Beschädigungen nicht zu erwar-
ten sind. Geeignete Maßnahmen sind z. B. Abstüt-
zungen, Kompensatoren oder ein Anfahrschutz  
(siehe Bild 2) bzw. Abschrankungen oder Festle-
gung eines Abstands.


Bild 2: Anfahrschutz


4.2 Standort und Betriebsgelände


Die Auswahl des Standorts hat einen entschei-
denden Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit und den 
laufenden Betrieb der Anlage. 


Um Probleme bei der Genehmigung, der Errichtung 
und während des Betriebs zu vermeiden, sollte der 
Standort gemeinsam mit den Anrainern und den 
zuständigen Behörden u. a. nach den folgenden As-
pekten bewertet und ausgewählt werden:


 Versorgungsanbindung, z. B. Strom, Wasser, 
Gas, Telekommunikation


 Für die Feuerwehr sollte zur Brandbekämp-
fung eine Löschwassermenge von mindestens 
1.600 l/min über zwei Stunden zur Verfügung 
stehen.


 Wärmenutzung, Wärmeabnehmer
 Straßenanbindung, Zufahrtswege, Verkehrsflä-


chen müssen die erforderliche Breite, Tragfä-
higkeit und Wendemöglichkeiten für Lkw, Trak-
toren mit Anhängern oder Einsatzfahrzeuge 
aufweisen.


4 Auswahl, Planung und Errichtung 


Vor der Beauftragung hat sich der Auftraggeber 
darüber zu informieren, ob


 die Planer über die erforderliche Sachkunde 
und Erfahrungen verfügen, z. B. durch den 
Nachweis von Referenzanlagen;


 die ausführenden Fachunternehmen ausrei-
chend qualifiziert sind, z. B. durch Qualifikati-
onsnachweise. 


Eine Koordination aller Beteiligten ist bei Planung 
und Ausführung stets erforderlich. Zu den Betei-
ligten gehören auch die Genehmigungsbehörden, 
die Berufsgenossenschaften und die mit der Prü-
fung beauftragten Sachverständigen. 


Bei der Auswahl, Planung und Errichtung sind die 
rechtlichen Vorgaben – Arbeitsschutzgesetz, Im-
missionsschutzrecht, Abfallrecht, Wasserrecht, 
Baurecht, Hygienerecht usw. – einzuhalten sowie 
die einschlägigen Richtlinien und DIN-Normen zu  
beachten. 


Bei der Vertragsgestaltung ist auf die Vollständig-
keit der Unterlagen zu achten, z. B. der Nachweise 
für die Eignung von Materialien und Komponenten.


Im Baugenehmigungsverfahren nach den Landes-
bauordnungen (LBO) bzw. im Genehmigungsver-
fahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) wird von den Behörden die Genehmi-
gung mit den entsprechenden Auflagen erteilt.


Im Vorfeld empfiehlt es sich, den Versicherer 
frühzeitig in die Planungen und Errichtung einzu-
binden, um Erkenntnisse der Sachversicherer zu 
Schäden und Schadenursachen zu berücksichti-
gen sowie den Versicherungsschutz zu optimieren.


4.1 Allgemeine Hinweise


Für die geplante Nutzungsdauer müssen Anlagen-
komponenten gegen die zu erwartenden mecha-
nischen, thermischen und chemischen Einflüsse 
ausreichend widerstandsfähig sein und, sofern sie 
mit korrosiven oder abrasiven Stoffen in Berüh-
rung kommen, aus geeignetem Material bestehen 
oder entsprechend geschützt werden.


Die Beschaffung von Ersatzteilen darf nicht zu lan-
gen Ausfallzeiten führen, weil z. B. Ersatzteile indi-
viduell angefertigt werden müssen. Eine Lagerhal-
tung von Ersatzteilen mit langen Lieferfristen wird 
empfohlen.







BiogasanlagenVdS 3470 : 2016-03 (01) 


7


 geografische Lage, z. B.:
 Entfernung zu Wohngebieten und Anbau-


flächen
 Vermeidung von Hanglagen (siehe Bild 3)
 Abstand zu Gewässern oder zu Brunnen 


(i. d. R. mind. 50 m)
 besondere Auflagen in Wasserschutz- und 


Überschwemmungsgebieten
 Die Anlage sollte nach dem Zonierungssystem 


für Überschwemmungsgebiete (ZÜRS) nur in 
Bereichen der Gefährdungsklasse 1 errichtet 
werden.


Das Betriebsgelände:


 Ist mit einer Umwallung oder Auffangraum zu 
versehen, die/der im Havariefall austretende 
Substrate oder Gärreste ausreichend zurück-
hält.


 Sollte zum Schutz vor Vandalismus und Sabo-
tage eingefriedet und/oder elektronisch über-
wacht werden (siehe Bild 4 und Sicherheitsleit-
faden VdS 3143). 


Bild 3: Biogasanlage am Fuß eines Hanges 


Bild 4: Einfriedung mit Hinweisschildern


4.3 Fahrsiloanlagen, Fermenter und andere 
Behälter


Durch eine Baugrunduntersuchung sind die Bau-
gründe vorab zu klassifizieren und ggf. durch ge-
eignete Maßnahmen zu verbessern. Es empfiehlt 
sich, einen ortskundigen Bodengutachter zu be-
auftragen. 


Für die Statik sind neben den Daten aus der Bau-
grunduntersuchung auch Angaben zur Art des 
Silagematerials, Höhe der Einlagerung, Art und 
Weise der Verdichtung, Anzahl der Fahrten und Art 
der Fahrzeuge von Bedeutung. Weiterhin ist da-
rauf zu achten, dass die Statik die Belastungen des 
Betriebs und die Umgebungsbedingungen, z. B. 
Sturm oder Schneelast, berücksichtigt.


4.3.1 Allgemeine Ausführungshinweise 


Die Behälter und Fahrsiloanlagen sind durch ge-
eignete Materialauswahl, z. B. Zement mit hoher 
Sulfatbeständigkeit, Beschichtungen oder Ausklei-
dungen zu schützen, da die dort vorkommenden 
Stoffe, z. B. Silage, Sickersäfte, Gas, Substrat, auf-
grund ihres niedrigen pH-Wertes als chemisch ag-
gressiv einzustufen sind. 


Bei Behältern aus Fertigteilen sind die Fugen gegen 
das Eindringen von Substrat besonders zu schützen.


Behälter, die in die Erde eingebaut sind, müssen 
gegen Aufschwimmen gesichert sein.


4.3.2 Zusätzliche Hinweise für Fahrsilos und 
Annahmebehälter


Zur Vermeidung von Rissen in Betonbauteilen ist 
eine genaue Planung der Fugenlage und Ausfüh-
rung der Fuge notwendig.


Die Bodenplatte muss ein ausreichendes Gefälle 
zu den Entwässerungseinrichtungen aufweisen.


Zur Vermeidung von Umweltschäden müssen die 
Auffangbehälter für Sickersäfte ausreichend di-
mensioniert sein. Das Eindringen von Oberflä-
chenwasser in Fahrsilos ist zu minimieren. Weitere 
Einzelheiten können den Verordnungen über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdeten Stoffen 
(VAwS bzw. AwSV) entnommen werden. 
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und separatem Gasspeicher) müssen den Erfor-
dernissen entsprechend gasdicht, druckfest, me-
dien-, UV-, temperatur- und witterungsbeständig 
sein. Bei der Auswahl der Folienstärke sind ins-
besondere die Schnee- und Windlasten zu berück-
sichtigen. Vor Inbetriebnahme ist eine Dichtigkeits-
prüfung durchzuführen. Diese Prüfungen können 
z. B. mit handgeführten Gasmessgeräten oder mit 
speziellen Infrarotkameras durchgeführt werden.


4.4.2 Holzkonstruktionen


Holzkonstruktionen (siehe Bild 6) sind gemäß den 
statischen Anforderungen zu planen und zu er-
richten. Dabei sind die besonderen Betriebsbe-
dingungen, z. B. Temperatur, Feuchtigkeit, Abla-
gerungen, Druck, zu berücksichtigen. Zur Vermei-
dung von Schäden durch biochemische Reaktionen 
an Holzkonstruktionen, z. B. Mazeration, sind für 
diese Bedingungen geeignete Holzklassen auszu-
wählen. 


Zur Kontrolle der Holzkonstruktion sind Schauglä-
ser und eine Beleuchtung vorzusehen.


Die Auflagerkonstruktion der Holzbalken muss so 
ausgebildet werden, dass bei Verformung der Bal-
ken deren Herausrutschen verhindert wird.


Bild 6: Holzkonstruktion im Nachgärer


4.4.3 Rührwerke 


Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Biomasse 
zu durchmischen. Grundsätzlich muss die Rühr-
werkstechnik haltbar sein und für eine optima-
le Durchmischung des Substrats sorgen. Bei der 
Auswahl der Rührwerke sind Materialanforde-
rungen, z. B. bezüglich Korrosion, Anforderungen 
bezüglich Viskosität (Kräfte) und Fremdstoffen zu 
berücksichtigen. Um Störungen leichter erkennen 
zu können, sollte die Messung der Stromaufnahme 


4.3.3 Zusätzliche Hinweise für Fermenter


Die Statik von Betonbehältern muss die tatsächlich 
zu erwartenden Temperaturspannungen in Abhän-
gigkeit von der vorgesehenen Isolierung und der 
Temperatur des Substrats berücksichtigen. Für 
eine rechtzeitige Erkennung von Undichtigkeiten 
der Behälterwandung und des Behälterbodens sind 
Drainageleitungen mit von außen zugänglichen Re-
visionsschächten vorzusehen. Zur Vermeidung von 
Umweltschäden ist insbesondere die Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdeten 
Stoffen (VAwS bzw. AwSV) zu beachten. 


4.4 Gärbehälter und Gärrestelager


Um Vandalismus vorzubeugen, sind außen liegen-
de Entnahmearmaturen geeignet zu sichern, z. B. 
durch Blindflansch oder Schloss.


Damit ein unkontrollierter Austritt von Gärsub-
straten verhindert werden kann, sind Entnahme-
stellen entsprechend zu sichern, z. B. mit einer 
Sollbruchstelle zwischen zwei Absperrschiebern 
(siehe Bild 5).


Bild 5: Doppelter Sperrschieber mit Sollbruchstelle


Die Heizkreisverteiler für die Prozessheizung des 
Fermenters sind zugänglich anzuordnen. 


Um Stillstandszeiten zu minimieren, sind Wartungs- 
und Reparaturöffnungen so zu konzipieren, dass er-
forderliche Maßnahmen einfach durchführbar sind, 
z. B. Ausbau des Rührwerks oder Behälterreinigung.


4.4.1 Gasspeichersysteme


Gasspeichersysteme (Doppelmembrandach mit 
Stützluftgebläse, einwandige Membran mit Netz 
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bei allen Rührwerken obligatorisch sein. Die In-
stallation von Betriebsstundenzählern kann sinn-
voll sein, wenn die Laufleistung der Rührwerke auf 
andere Art nicht erfasst werden kann.


Wartung und Reparatur sollten ohne Behinderung 
bzw. großen Aufwand möglich sein, um Betriebs-
unterbrechungen zu verkürzen. Ein weiterer Vorteil 
ist die geringere Beeinträchtigung der Ver gärung. 


Nachfolgend werden unterschiedliche Typen von 
Rührwerken mit ihren Vor- und Nachteilen hin-
sichtlich der Wartungs- und Reparaturmöglich-
keiten genannt.


4.4.3.1 Tauchmotorrührwerke


Zu Wartungszwecken haben sich besonders 
Schleusensysteme bewährt, da sie einen größe-
ren Gasaustritt verhindern. So kann das Rührwerk  
(siehe Bild 7) für eine Revision oder einen Seil-
wechsel schnell geborgen werden. 


Bild 7: Tauchmotorrührwerk


4.4.3.2 Langwellenrührwerke


Schwachpunkt bei diesen Rührwerken ist das Bo-
denlager. Gibt es einen Defekt innerhalb des Be-
hälters, muss dieser zur Durchführung von Repa-
raturarbeiten entleert werden.


4.4.3.3 Stabrührwerke


Da bei diesem Rührwerk der Antrieb außerhalb 
des Behälters liegt, ist dieser gut zugänglich. 


4.4.3.4 Großrührwerke 


Bei horizontalen Rührwerken können die Wartung 
und Reparatur nur bei entleerten Behältern erfol-
gen, da die Rührtechnik im Behälterinneren befes-
tigt ist.


Es ist auf eine ausreichende Steifigkeit der Welle 
zu achten. Die Wellenlagerung sollte von außen 
kontrolliert und gewartet werden können. 


Bei vertikalen Rührwerken befindet sich die An-
triebseinheit außerhalb des Behälters. Die ge-
samte Einheit kann im Bedarfsfall leicht mit einem 
Kran abgehoben werden. Der Behälter muss je-
doch entleert werden, wenn beispielsweise die 
Welle des Rührwerks gebrochen ist. 


Bei Flüssigkeitsstandänderungen können sich 
Schwimmschichten problematisch auf den Rühr-
werksflügel auswirken. 


Bild 8: Vertikales Stabrührwerk
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 Für den Betreiber muss der Pumpenbetrieb 
erkennbar sein. 


Bild 9: Durch Frost beschädigte Pumpe


4.6 Gasreinigung und -trocknung 


4.6.1 Gasreinigung innerhalb der Gärbehälter


4.6.1.1 Entschwefelung mit Luftsauerstoff


Bei der Entschwefelung mit Luftsauerstoff ist zu 
beachten, dass 


 in der Zuleitung zum Gasraum, möglichst in 
dessen Nähe, der Einbau einer gasdichten 
Rückschlagsicherung erforderlich ist;


 die Luftdosierpumpe so einzustellen ist, dass 
keine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 
entstehen kann. 


4.6.1.2 Entschwefelung mit Eisensalzen


Bei der Entschwefelung mit Eisensalzen ist zu be-
achten, dass


 bei Einsatz von Eisenchlorid die Entschwefe-
lungsanlage aufgrund der hohen Korrosivität 
von Eisenchlorid aus hochwertigen Werkstoffen 
ausgeführt wird;


 eine Dosiereinrichtung vorgesehen wird, um  
zu hohe Eisenchloridkonzentrationen zu ver-
meiden. 


4.6.2 Gasreinigung außerhalb der Gärbehälter


Bei der Entschwefelung mittels separater tech-
nischer Anlagen, z. B. Gaswäscher oder Aktiv-
kohlefilter, ist auf Folgendes zu achten:


4.5 Eintrag- und Fördersystem 


Bei der Planung und Errichtung ist auf die hohe Be-
anspruchung durch den Betrieb, die aggressiven 
Medien und die Umgebungsbedingungen zu achten. 


Aus diesem Grund sind folgende Kriterien zu be-
rücksichtigen:


 Bei Kontakt mit aggressiven Medien sind geeig-
nete Materialien (Edelstähle, Beschichtungen 
und Kunststoffe bei Rohrleitungen sowie Dich-
tungen) zu verwenden.


 Um Überlastungen aufgrund erhöhter Trocken-
substanzgehalte/Viskosität und Fremdstoff-
einträge zu vermeiden, sind Leistungs- und Be-
anspruchungsreserven bei Pumpen, Schiebern 
und Separatoren einzuplanen. 


 Gefährdete Anlagenkomponenten sind frost-
sicher auszuführen (siehe Bild 9).


 Ein Gasaustritt während der Beschickung ist 
durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden, 
z. B. Zufuhr nur in die flüssige Phase. 


 Ein Austausch der Maschinentechnik muss ein-
fach möglich sein.


 Für Wartung und Instandhaltung ist die Zugäng-
lichkeit der wesentlichen Anlagenkomponenten, 
z. B. Einfüllschnecken oder Schubböden, zu ge-
währleisten, z. B. durch Wartungsklappen. 


 Brennbare Materialien, z. B. bei Förderbändern, 
sollten vermieden werden.


 Bei Antrieben, z. B. von Förderbändern, ist die 
Funktion zu überwachen, um einen schwergän-
gigen oder durchrutschenden Antrieb rechtzei-
tig zu erkennen. 


 Komponennten wie Elektronik, Getriebe, Dicht-
elemente und bewegliche Teile sind so auszule-
gen, dass sie dem Dauerbetrieb standhalten.


 Verschleißgrenzen müssen durch Sichtprüfung 
und eine geeignete Anlagenüberwachung si-
cher erkannt werden können.


 Bevor es zu schwerwiegenden Schäden an der 
Eintrags- und Fördertechnik kommt, müssen 
die Anlage durch die Anlagensteuerung ge-
stoppt werden und der Bediener eine Fehler-
meldung erhalten.


 Ein Eintrag von Fremd- und Störstoffen darf 
nicht zu Schäden mit langwierigen Anlagen-
ausfällen führen. Deshalb gelten die folgenden 
Anforderungen für die Abscheidesysteme:


 Fremdstoffe müssen leicht detektiert und 
entfernt werden können.


 Verstopfte Abscheidestufen müssen für das 
Anlagenpersonal leicht erkennbar sein, z. B. 
mittels Durchflusswächter. 


 Die Abscheidetechnik muss robust gebaut 
werden, um den rauen Betriebsbedingungen 
zu widerstehen.
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 Der Zugang zu Komponenten, die regelmäßig 
zu warten, zu reinigen oder auszutauschen sind, 
z. B. Aktivkohlefilter, muss jederzeit möglich sein.


 Damit während der Reinigung bzw. des Wech-
sels von Komponenten der Betrieb kontinuier-
lich weitergehen kann, ist eine redundante Aus-
legung der betroffenen Anlagenteile notwendig. 


4.6.3 Gastrocknung


Bei der Gastrocknung (siehe Bild 10) ist sicherzu-
stellen, dass 


 das anfallende Kondensat an Tiefpunkten der 
(erdverlegten) Biogasleitung gesammelt und 
abgeleitet wird;


 die von den Herstellern, z. B. für Motoren und 
Aktivkohlefilter, geforderten relativen Gas-
feuchtigkeitswerte eingehalten werden können. 


4.6.4 Aktivkohle


Um die Funktionstüchtigkeit der Aktivkohle kon-
trollieren zu können, wird dringend zum Einbau 
einer geeigneten Überwachung, z. B. eines funk-
tionsgeprüften Gasanalysegeräts, geraten. Damit 
wird gewährleistet, dass die erschöpfte Aktivkohle 
rechtzeitig getauscht werden kann. Der im Biogas 
enthaltene Schwefelwasserstoff führt bei unzurei-
chender Entfernung zu erhöhter Korrosion.


Bild 10: Gaskühlung und Gastrocknung


4.7 Blockheizkraftwerk (BHKW)


4.7.1 Auswahl des BHKW


Ein BHKW sollte bevorzugt nach der Verfügbarkeit 
von Informationen zu technischen Änderungen 
sowie der Verfügbarkeit von Wartungsfirmen und 
Ersatzteilen ausgewählt werden. Aufgrund zu er-
wartender höherer Störungsanfälligkeit sollte auf 


die Verwendung von BHKW mit Prototypencharak-
ter verzichtet werden. 


Für das gesamte BHKW sollte eine CE-Kennzeich-
nung und Konformitätserklärung vorliegen. In die-
ser Konformitätserklärung sind mindestens die 
Maschinen- und Niederspannungsrichtlinie sowie 
die EMV-Richtlinie zu beachten.


Motoren müssen vom Hersteller für den Betrieb 
mit Biogas freigegeben sein, da bei dem Einsatz 
nicht freigegebener Motoren mit einer großen 
Störanfälligkeit und einer deutlich verkürzten Le-
bensdauer der Komponenten zu rechnen ist.


Die Vorgaben des Motorenherstellers, insbesondere 
zur Gas-, Verbrennungsluft-, Motoröl- und Kühlflüs-
sigkeitsqualität, sind einzuhalten und nachzuweisen.


4.7.1.1 Erhöhte Anforderungen durch den dis-
kontinuierlichen Motorbetrieb (Regel-
energie) 


Auswirkungen von Teillastbetrieb


Der Teillastbetrieb (Stromfahrplan) ist mit dem 
Motorhersteller abzustimmen und von ihm schrift-
lich bestätigen zu lassen. Dabei ist zu beachten, 
dass im Teillastbetrieb kein optimaler Wirkungs-
grad möglich ist. 


Erhöhte Anforderungen 


Um die gestiegenen Anforderungen an die Flexi-
bilität von BHKW zu erfüllen, müssen verlässliche 
Schnittstellen für die Fernbedienbarkeit und Da-
tenübertragung geschaffen werden. 


Dabei sind u. a. folgende Punkte zu beachten:


 Nebenaggregate wie z. B. der Gasmischer 
müssen betriebsbereit sein. 


 Die BHKW-Regelung muss optimal parametriert 
und eingestellt sein.


 Der Verbrennungsmotor muss zum Start auf 
eine Temperatur von mehr als 60 °C aufge-
wärmt sein, um die Anlaufreibung gering zu 
halten und mögliche Taupunktunterschrei-
tungen und Undichtigkeiten zu vermeiden. 


 Eine Vorwärmung kann auch für Gasregelstre-
cke und Generator, Abgaswärmetauscher und 
Schalldämpfer sinnvoll sein, um Feuchtigkeits- 
und Säurebildungseinflüsse zu vermeiden.


 Insbesondere Anlasser, Lager und alle Komponen-
ten, die durch den häufigen Start/Stopp-Betrieb 
belastet werden, müssen für die sich daraus erge-
benden thermischen Belastungen ausgelegt sein.
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thermisch (siehe Bild 12) oder chemisch angegrif-
fen werden. Heiße Bauteile sind zu isolieren.


Bild 12: Thermisch überlastete Schmierölleitung


Die Schnellschlussventile in der Gaszufuhr zum 
BHKW sind so anzusteuern, dass die Gaszufuhr in 
den Motor bis zum Starten nicht freigegeben wird, 
bzw. dass diese den Motorbetrieb selbsttätig un-
terbrechen bei:


 Unterschreiten des Gasmindestdrucks,
 Betätigen der Not-Ausschalter,
 Ausfall der Haupt- und Hilfsenergie sowie
 Ansprechen der Gaswarnanlage und  


Rauchmelder.


Bei Ansprechen der Gaswarnanlagen, Rauchmel-
der oder bei Auslösen der Notauskette muss die 
außen liegende Schnellschlussarmatur der Bio-
gasleitung selbständig schließen. 


4.7.3 Auslegung der Kühlkreisläufe für Küh-
lung und Abwärmenutzung


Bei der Auswahl der Wärmetauscher ist Folgendes 
zu beachten:


 Die vom Motorhersteller vorgeschriebenen 
Kühlwassertemperaturen sind einzuhalten. 


 Die Notkühlung ist so auszulegen, dass die Mo-
torabwärme auch bei vollständigem Ausfall der 
Nutzwärmeabnehmer vollständig abgeführt 
wird.


 Damit ein Wärmestau vermieden wird, sind die 
Abgaswärmetauscher so zu dimensionieren, 
dass der zulässige Abgasgegendruck im Be-
trieb nicht überschritten wird.


 Durch den häufigen Start/Stopp-Betrieb wer-
den die Lager durch die Anlaufreibung stärker 
belastet. Um dennoch die geplanten Revisions-
zeiträume zu erreichen, müssen die Schmierbe-
dingungen optimiert werden, z. B. durch richtige 
Schmierölauswahl, regelmäßige Ölanalysen so-
wie deren Auswertung und Dokumentierung.


4.7.2 Aufstellung des BHKW


Das BHKW ist so zu gründen und aufzustellen, dass 
die Schwingungsbelastungen des Aggregats (Bio-
gasmotor und Generator) nach DIN ISO 10816-6 
unterhalb der für den Dauerbetrieb des Aggregats 
zulässigen Schwingungsstärken bleiben. Dies er-
fordert eine fachmännische Auslegung des Maschi-
nenfundaments und des Motorgestells sowie der 
notwendigen Dämpfungslager für den Biogasmotor 
und den Generator. Eigenkonstruktionen, z. B. Holz-
bohlen und Gehwegplatten für das Fundament, sind 
für diesen Zweck nicht zulässig.


Der Aufstellraum muss so bemessen sein, dass das 
BHKW ordnungsgemäß errichtet, betrieben und in-
stand gehalten werden kann (siehe Bild 11). Auf aus-
reichende Kühlung und Luftaustausch ist zu achten.


Bild 11: BHKW in Maschinenaufstellraum


Die Raumöffnungen sind so zu dimensionieren, 
dass verbaute Aggregate zum Austausch durch 
diese transportiert werden können.


Bodenabläufe müssen mit Ölabscheidern ausge-
rüstet sein, alternativ ist unter dem Motor eine 
Auffangwanne vorzusehen oder der Raum muss 
zur Aufnahme der gesamten Ölmenge geeignet 
sein.


Der Abgaswärmetauscher ist so anzuordnen, dass 
bei Undichtigkeiten ein Rückfluss von Wasser in 
die Brennkammer des Motors verhindert wird.


Leitungen und Rohre aller Art sind so zu verlegen, 
dass sie nicht mechanisch, z. B. durch scheuern, 


Die Schmierölrücklaufleitung vom Turbolader 
ist hier durch ein Schlauchstück mit dem Motor 
verbunden. Aufgrund der Wärmestrahlung von 
Turbolader und Abgassytem (~ 400 °C) altert das 
Schlauchstück und wird undicht. Brandgefahr!
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 Um eine korrekte Temperaturregelung sicher-
zustellen, müssen Biogasmotoren über jeweils 
eigene Kühlkreisläufe verfügen, die von ande-
ren Biogasmotoren und von den Nutzwärme-
kreisläufen etwaiger Abwärmenutzer hydrau-
lisch entkoppelt sind.


4.8 Aufbereitungs- und Einspeiseanlagen in 
das Erdgasnetz


Bei der Auswahl der Aufbereitungs- und Einspeise-
anlagen ist das Regelwerk „Anlagen für die Aufbe-
reitung und Einspeisung von Biogas in Gasversor-
gungsnetze – Teil 1: Planung, Fertigung, Errichtung, 
Prüfung und Inbetriebnahme“ (DVGW G 265-1) zu 
beachten.


4.9 Gärreste-Trocknungsanlagen 


Trocknungsanlagen unterliegen einer besonderen 
Feuer- und Explosionsgefährdung. Aus diesem 
Grund sind besondere Sicherheitsvorkehrungen 
vorzusehen, die im Einzelnen mit dem Versicherer 
abgestimmt werden sollten. 


Trocknungsanlagen sind von der übrigen Biogas-
anlage baulich feuerbeständig oder räumlich zu 
trennen (gemäß Brandschutzkonzept). Es werden 
automatische Löscheinrichtungen empfohlen.


4.10 Sicherheitstechnik und -einrichtungen 


Für einen störungs- und schadenarmen Betrieb sind 
zahlreiche sicherheitstechnische Einrichtungen er-
forderlich, deren Funktionen und zeitlicher Ablauf 
in einer Sicherheitsmatrix darzustellen sind. Bei 
kritischen Anlagezuständen sollen dadurch Schä-
den an Komponenten bzw. deren Ausfall verhindert 
werden. Zuverlässigkeit, Auswahl und Eignung der 
Sicherheitseinrichtungen sind zu belegen. 


Auf die folgenden Sicherheitseinrichtungen ist be-
sondere Aufmerksamkeit zu richten:


 Gärbehälter und Gasspeicherräume müssen 
zur Vermeidung kritischer Druckverhältnisse 
mit Über- und Unterdrucksicherungen (siehe 
Bild 13) ausgestattet werden. Dabei ist an den 
Über- und Unterdrucksicherungen auf Frost-
schutz, freie Ausblasöffnungen und die richtige 
Einstellung der Druckwerte zu achten.


 Durch einen separaten Unterdruckwächter im 
Gassystem oder eine gleichwertige Maßnahme 
muss sichergestellt werden, dass vor Anspre-
chen der Unterdrucksicherung ein zwangsläu-


figes Abschalten der Gasverbrauchseinrich-
tungen und eine Störmeldung erfolgen.


 Zur Beherrschung kritischer Betriebszustände, 
beispielsweise durch Schaumbildung oder Auf-
quellen des Substrats, sind geeignete Sicher-
heitseinrichtungen, beispielsweise Berstsiche-
rungen an Behältern, vorzusehen.


 Um ein Überlaufen von Behältern zu vermeiden, 
sind Zuführpumpen durch Überfüllsicherungen 
abzuschalten. 


 Zur Vermeidung eines unkontrollierten Gas-
austritts und der Minimierung von Explosions-
gefahren sind an den Behältern und vor dem 
BHKW sowie vor weiteren Gasverbrauchsein-
richtungen, z. B. Notfackel (siehe Bild 14), Gas-
absperrventile vorzusehen. 


 Notfackeln müssen frostsicher ausgeführt sein. 
Eine automatisch startende Notfackel wird 
empfohlen.


 Für jede Betriebseinheit ist ein Notaussystem 
(siehe Bild 15) vorzusehen, z. B. für Eintrags-
system und BHKW.


 Störungen sind als Meldungen in die Prozess-
steuerung einzubinden.


 Sicherheitsgerichtete Funktionen sind von der 
betrieblichen Prozessleittechnik zu trennen 
und müssen die Anlage in einen sicheren Zu-
stand führen. 


 Alle sicherheitsrelevanten Funktionen sind feh-
lersicher oder redundant auszuführen. 


 Es ist ein geeignetes Gasanalysegerät zur 
permanenten Überwachung der Gasqualität 
einzusetzen, dabei sind die Angaben der Moto-
renhersteller zu beachten.


 Zur Minderung der Brand- und Explosionsge-
fahr sind funktionsgeprüfte Gaswarnanlagen 
(GWA), für sensible Bereiche, z. B. BHKW oder 
Gasreinigungseinrichtungen, vorzusehen.


 Bei Ausfall der Hilfsenergie (Strom-, Hydraulik- 
oder Pneumatikversorgung der Biogasanlage, 
Sicherheitsabschaltung, Betätigung des Not-
Aus-Tasters) müssen die relevanten Anlagen-
teile in einen sicheren Zustand fahren, z. B.:


 Schließen der automatischen Gasschnell-
schlussarmaturen vor dem BHKW,


 Sicherstellen, dass die zusätzliche Gasver-
brauchseinrichtung, z. B. Notfackel, über-
schüssiges Gas verbrennen kann. 


 Eine netzunabhängige Notstromversorgung 
muss zur Verfügung stehen, damit bei Aus-
fall der Stromversorgung keine kritischen 
Betriebszustände auftreten können. Deshalb 
sind die sicherheitsrelevanten Komponenten 
der Biogasanlage in die Notstromversorgung 
einzubinden, insbesondere die Versorgung der 
Alarmierung und Sicherheitsketten, Stützluft-
gebläse für die Tragluftdächer, Kompressoren 
für Pneumatiksteuerungen und Rührwerke.
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Bild 14: Notfackeln


Bild 15: Not-Aus


Bild 16: Warnleuchte und Hupe


 Alle technischen und elektrischen Betriebs-
räume sowie Motorräume sollten mit einer 
Brandmeldeanlage, mindestens jedoch mit 
Rauchmeldern (Meldung zur Prozesssteuerung) 
ausgestattet sein (siehe Bild 17). 


 Alarme sind in der Sicherheitsmatrix zu defi-
nieren und müssen auch bei Ausfall der Haupt- 
und Hilfsenergie sicher übertragen werden. 
Hierfür ist eine netzunabhängige Spannungs-
versorgung aller Komponenten der Alarmkette 
erforderlich (USV). Durch eine schnelle tele-
fonische Alarmierung des Betriebspersonals 
kann kritischen Anlagenzuständen durch recht-
zeitiges Eingreifen entgegengewirkt werden.


 Zur Vermeidung von Überspannungsschäden 
und den damit einhergehenden Anlagenstö-
rungen bzw. -ausfällen sind geeignete Über-
spannungsschutzmaßnahmen umzusetzen 
(siehe Bild 18), in Abhängigkeit von Anlagen-
standort und -größe können auch Maßnahmen 
zum äußeren Blitzschutz erforderlich werden 
(siehe VdS 2010, VdS 2031).


Bild 13: Überdrucksicherung
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Bild 17: Rauch- und Gaswarnmelder


Bild 18: Überspannungsableiter


4.11 Rohrleitungen 


Die fachgerechte Herstellung der Rohre und die 
Dichtigkeit der Rohrverbindungen sind zu belegen, 
z. B. durch Herstellerbescheinigungen, Dichtheits-
prüfungen, Prüfprotokolle. 


Folgende Hinweise sind beim Rohrleitungsbau zu 
beachten:


 Rohrleitungen müssen aus medien- und kor-
rosionsbeständigen Materialien bestehen, z. B. 
Stahl, Edelstahl und Polyethylen (PE-HD), und 
ordnungsgemäß verlegt sein.


 Rohrleitungen müssen fachgerecht und dauer-
haft gehaltert werden. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass sie sich z. B. unzulässig durch-
biegen und aus Muffen oder anderen Verbin-
dungen herausrutschen und leckschlagen.


 Umgebungsbedingung und Betriebsbedin-
gungen, z. B. Temperatur, Druck, UV-Strahlung, 
sind zu berücksichtigen.


 PVC-KG-Rohre sind nicht zulässig (siehe Bild 19).
 Erdverlegte Rohre können im Schadenfall zu 


erhöhten Kosten bei der Schadenbehebung 


führen, da das Auffinden der defekten Stelle 
u. U. nur mit erheblichem Aufwand möglich ist.


 Mechanische Beschädigungen durch Setzungen, 
z. B. bei Wanddurchführungen, sind durch ge-
eignete Durchführungen und entsprechende 
Anschlüsse zu vermeiden.


 Rohrleitungen sind frostsicher auszuführen.
 Rohrleitungen sollten baulich so gestaltet sein, 


dass Kondenswasser nicht in technische Bau-
teile zurückfließen kann.


 Rohrleitungen sind gemäß DIN 2403 entspre-
chend dem Durchflussstoff und der Fließrich-
tung zu kennzeichnen. 


 Die Lage der unterirdisch verlegten Gaslei-
tungen ist mit einem Gastrassenwarnband zu 
kennzeichnen.


 Die Eignung der zum BHKW gehörenden, gas-
führenden flexiblen Verbindungsstücke muss 
vom Hersteller des BHKW bescheinigt werden.


 Spül- und Reinigungsmöglichkeiten sind an ge-
eigneter Stelle vorzusehen.


Bild 19: Unzulässiger Einsatz von KG-Rohren als 
Biogasleitung
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Bild 21: Potentialausgleich am Rührwerksmotor


Die Erder, z. B. Fundamenterder, sind an möglichst 
vielen Stellen mit der Armierung des Gebäudes 
und untereinander zu verbinden. Erder und Verbin-
dungsteile, die außerhalb von Fundamenten ver-
legt sind, müssen aus korrosionsfestem Material, 
z. B. Edelstahl Werkstoffnr. 1,4571 (V4A), bestehen.


Der Potentialausgleich und die Erdungsanlage sind 
nach DIN VDE 0100-540 und bei Berücksichtigung 
von Maßnahmen des Blitz- und Überspannungs-
schutzes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) 
auszuführen.


4.12.3 Elektroraum 


Zur Unterbringung der Niederspannungsschalt-
anlage, des Steuerschranks u. Ä. ist ein separater 
Elektroraum vorzusehen. 


Der Wärmeaustausch zwischen Elektroraum und 
dessen Umgebung muss so erfolgen, dass die in 
den Planungen zur Elektroausrüstung angenom-
mene Umgebungstemperatur nicht überschritten 
wird. Wenn notwendig, sind der Raum oder die 
Schränke zur Erreichung dieser Umgebungstem-
peratur zu kühlen/lüften. 


Um die elektrischen Anlagenteile vor Nagetierfraß 
und Staub zu schützen, sind Lüftungsöffnungen 
mit Gittern und Luftfiltern zu versehen. Kabel-
einführschächte sind ebenfalls entsprechend zu 
schützen, z. B. durch Splittschüttungen.


4.12 Elektrische Anlage 


Grundsätzlich sind bei der Planung und Errichtung 
der elektrischen Anlage die DIN VDE Normen, 
z. B. DIN VDE 0100, DIN VDE 0101, einzuhalten. In 
Abschnitten mit leicht entzündlichen Materialien 
ist die Errichtungsnorm für feuergefährdete Be-
triebsstätten DIN VDE 0100-420 einzuhalten. In 
explosionsgefährdeten Bereichen ist die Normen-
reihe DIN VDE 0165 zu beachten. 


4.12.1 Einspeisepunkt der elektrischen Anlage


Ab dem Einspeisepunkt der elektrischen Anlage 
müssen Neutralleiter und Schutzleiter getrennt 
sein (5-Leiter-System), d. h. es darf kein PEN-Lei-
ter in der Anlage vorhanden sein. 


4.12.2 Potentialausgleich und Erdung


Für den nach DIN VDE 0100-410 geforderten 
Schutzpotentialausgleich sowie den Potentialaus-
gleich nach DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1) sind 
alle leit- und ableitfähigen Anlagenteile (siehe 
Bild 20), die eine Spannung verschleppen können, 
miteinander sowie mit dem Erdungsleiter über die 
Haupterdungsschiene zu verbinden, z. B. auch:


 Rohre
 Kondensatschacht
 Armierungen,
 Container
 Tragesysteme, z. B. Kabelpritschen oder  


Installationsrohre
 elektrische Betriebsmittel, z. B. Motoren  


(siehe Bild 21)


Bild 20: Einbindung von Anlagenteilen in den ver-
maschten Potentialausgleich
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4.12.4 Niederspannungsschaltanlagen, Steuer-
schränke und u. a. elektrische Gehäuse


Niederspannungsschaltanlagen, Steuerschränke 
und andere Gehäuse müssen entsprechend den 
Umgebungsbedingungen ausgewählt werden, z. B. 
Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, korrosive 
Schadstoffe. 


Niederspannungsschaltanlagen und -verteiler 
müssen der Schaltanlagennorm DIN EN 61439-1 
(VDE 0660-600-1) und DIN EN 61439-2 (VDE 0660-
600-2) entsprechen. 


Folgende Hinweise sind bei der Planung von Schalt-
anlagen, Steuerschränken usw. zu berücksichtigen:


 Sie sollten trocken und staubfrei aufgestellt werden.
 In Innenräumen muss mindestens die Schutz-


art IP 2X eingehalten werden, in Bereichen mit 
Staubbelastung, z. B. Förderbandanlagen, ist 
die Schutzart IP 5X einzuhalten. 


 Bei der Außenmontage von Gehäusen oder in 
Feuchträumen sind mindestens die Schutzarten 
nach DIN VDE 0100-737 einzuhalten und es ist 
auf die UV-Beständigkeit der Gehäuse zu achten.


 Um eine starke Aufheizung von Gehäusen zu ver-
meiden, sollten sie nicht der direkten Sonnenein-
strahlung ausgesetzt sein, ggf. ist eine Belüftung 
oder eine reduzierte Belegung vorzusehen.


 In Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit und Tem-
peraturschwankungen (Tag-Nacht-Wechsel) 
kann sich Kondenswasser bilden. Um Kondens-
wasserbildung zu vermeiden, sind ggf. zusätz-
lich Maßnahmen wie z. B. Belüften oder Heizen 
notwendig.


4.12.5 Kabel- und Leitungsanlagen


Bei der Auswahl und Verlegung von Kabeln und 
Leitungen sind insbesondere die Umgebungsbe-
dingungen zu berücksichtigen. Auf die GDV-Publi-
kation „Elektrische Leitungsanlagen“ (VdS 2025) 
wird verwiesen.


Folgende Hinweise sind bei der Planung und Verle-
gung von Kabeln und Leitungen zu berücksichtigen:


 Eine „fliegende“ Verlegung von Kabeln und Lei-
tungen ist nicht zulässig, geeignete Verlegear-
ten können der VdS 2025 entnommen werden. 


 Die Gefahr einer Beschädigung der Kabel und 
Leitungen ist zu vermeiden, z. B. dürfen diese 
nicht über scharfe Kanten verlegt und gezogen 
werden. Biegeradien sind zu beachten (siehe 
VdS 2025).


 Oberhalb des Verbrennungsmotors sollten kei-
ne elektrischen Leitungen verlegt sein.


 Die Leitungen sind vor Nagetierfraß zu schüt-
zen, z. B. durch:


 Verlegung in geschlossenen Rohren oder Ka-
nälen, wobei darauf zu achten ist, dass auch 
die Leitungseinführungen dicht verschlossen 
sind,


 offene Kanäle, wenn das Eindringen von Na-
gern in geschlossene Kanäle nicht verhindert 
werden kann oder 


 Verwendung von Leitungen mit Metallge-
flecht bzw. -umhüllung.


 Leitungen müssen beständig gegen aggressive 
Dämpfe, Öle und Stäube, z. B. Ammoniak, sein.


 Befinden sich Kabel und Leitungen in der Nähe 
von heißen oder schwingenden Anlagenteilen, 
müssen diese mechanisch und thermisch ge-
schützt werden, z. B. durch Abschirmung.


 Kabel und Leitungen am BHKW müssen für 
Beanspruchungen durch Schwingungen (Leiter-
bruchgefährdung) ausgelegt sein, z. B. durch 
Einsatz schwerer Gummischlauchleitungen 
(H07RN-F) oder ölbeständiger PVC-Schlauch-
leitungen (H05VV5-F). 


 Umgebungstemperaturen > 25 °C, z. B. im  
BHKW-Raum (ca. 40 °C), sind bei der Kabel- 
und Leitungsdimensionierung zu berücksichti-
gen (siehe VdS 2025).


 Kabel und Leitungen, die im Erdreich verlegt sind 
müssen unter Fahrbahnen mindestens 0,8 m, 
ansonsten mindestens 0,6 m unter der Erdober-
fläche verlegt werden, siehe DIN VDE 0100-520.


 Es ist zu veranlassen, dass Kabel und Leitungen 
in öffentlichen Bereichen in die ortsüblichen 
Verlegepläne eingetragen werden.


 Kabel und Leitungen unterschiedlicher Systeme, 
z. B. Stromversorgung, IT- oder MSR-Leitungen 
sind, wie in DIN VDE 0100-444 beschrieben, ge-
trennt zu verlegen. 


 Kabel und Leitungen von eigensicheren Strom-
kreisen, sogenannte Ex-i-Leitungen (hellblaue 
Kennzeichnung), müssen von Kabeln und 
Leitungen nicht eigensicherer Stromkreise 
getrennt verlegt werden oder mechanisch 
geschützt oder bewehrt, metallummantelt 
oder geschirmt sein, siehe DIN EN 60079-14 
(VDE 0165-1) Abschnitt 16.2.2.5.


 Beim Anschluss von Aluminiumkabeln sind fol-
gende Hinweise zu beachten:


 Die Klemmen müssen für Aluminiumleiter 
geeignet sein.


 Von den Leiterenden muss beispielsweise 
mit einem Messer die Oxidschicht entfernt 
werden.


 Unmittelbar nach der Entfernung der Oxid-
schicht sind die Leiterenden mit einem säu-
re- und alkalifreiem Fett, z. B. technische 
Vaseline, einzureiben und sofort in die 
Klemme anzuschließen.
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Bild 22: Unzureichender Abstand


Bild 23: Unzureichende brandschutztechnische 
Trennung wegen ungeschützter Lüftungsdurchfüh-
rung (ohne Brandschutzklappe)


Über eine entsprechende Anordnung der Notfa-
ckel ist eine Gefährdung von Personen und eine 
Brandgefahr inner- oder außerhalb der Biogas-
anlage durch Strahlung oder Konvektion auszu-
schließen. Dabei sind auch Gebäude, Anlagen-
teile, Verkehrswege und öffentliche Bereiche zu  
berücksichtigen.


Verkleidungen und Dämmschichten aus brenn-
baren Baustoffen dürfen für Wände, Decken und 
Stützen im BHKW-Raum nicht verwendet werden.


Sämtliche Leitungen dürfen nur durch Wände und 
Decken mit Brandschutzanforderungen geführt 
werden, wenn die Leitungen selbst keinen Brand 


4.12.6 Elektromotoren


Thermisch belastete Motoren wie z. B. für Pum-
pen, Rührwerkstechnik, Förderbänder usw. sind 
mit Schutzeinrichtungen gegen thermische Über-
lastungen zu versehen. 


Tauchmotorrührwerke sind für einen geeigneten 
Temperaturbereich auszulegen. Bei Biogasanla-
gen, die in thermophilen Bereichen arbeiten, ist 
auf einen Temperaturbereich bis 60 °C zu achten.


Tauchmotorrührwerke oder -pumpen müssen min-
destens der Schutzart IP 68 entsprechen. Motoren, 
die einer Staubbelastung ausgesetzt sind, müssen 
mindestens der Schutzart IP 54 entsprechen.


4.13 Baulicher Brandschutz 


Für die Biogasanlage sind ein Brandschutzkonzept 
sowie ein Feuerwehrplan entsprechend der tech-
nischen Regel „Tätigkeiten bei der Herstellung von 
Biogas“ (TRGS 529) zu erstellen. Schutzabstände 
innerhalb einer Biogasanlage sind entsprechend 
der Anforderungen der TRGS 529 sowie der Sicher-
heitsregeln für Biogasanlagen der landwirtschaft-
lichen Berufsgenossenschaft (TI 4) festzulegen. 


Innerhalb einer Biogasanlage ist zwischen den 
Gasspeichern und dem Aufstellraum für Verbren-
nungsmotoren bzw. Elektroschaltanlagen (siehe 
4.12.3) ein Schutzabstand von mindestens 6 m vor-
zusehen (siehe Bild 22). Eine Reduzierung dieses 
Schutzabstands ist möglich, wenn z. B. eine aus-
reichend bemessene Brandwand vorhanden ist. 
Dies gilt auch für BHKW-Container.


Die Wärmedämmung von Gärbehältern muss min-
destens normal entflammbar (B2 nach DIN 4102 
bzw. E oder D nach DIN EN 13501-1) sein. Sie muss 
im Bereich von 1 m um Öffnungen, an denen Gas 
betriebsmäßig austritt, mindestens aus schwer 
entflammbarem Material (B1 nach DIN 4102 bzw. 
E oder D nach DIN EN 13501-1) ausgeführt sein, da 
dieser Bereich besonders gefährdet ist. 


Der Aufstellraum des BHKW ist von anliegenden 
Räumen, z. B. Garage, Lagerraum, Dachraum, feu-
erbeständig (F90A nach DIN 4102) abzugrenzen. 
Elektroräume sollten mindestens feuerhemmend, 
nach Möglichkeit aber ebenfalls feuerbeständig 
vom BHKW-Raum getrennt werden. Die Türen des 
Aufstellraums müssen mindestens feuerhem-
mend (T30 nach DIN 4102) und selbstschließend 
ausgeführt sein. Dies gilt nicht für Türen, die ins 
Freie führen. 
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übertragen können oder Vorkehrungen gegen 
Brandübertragung getroffen sind. Hierfür werden 
z. B. Kabelabschottungen mit allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung (siehe Bilder 24 und 25) oder 
für den Einsatzzweck geeignete Brandschutzklap-
pen eingesetzt. 


Die Abluft aus BHKW-Räumen muss direkt ins 
Freie geführt werden. Zur Nutzung der Abluft zur 
Beheizung von Räumen sind Wärmetauscher ein-
zusetzen.


Abgasleitungen und deren Durchführungen müs-
sen der jeweiligen Feuerungsverordnung entspre-
chen, z. B. muss ein ausreichender Abstand zu 
brennbaren Stoffen vorhanden sein.


Bild 24: Mangelhafte Kabeldurchführung


Bild 25: Bauaufsichtlich zugelassene Kabeldurch-
führung


4.14 Explosionsschutz 


Insbesondere beim An- und Abfahren sowie bei der 
Instandhaltung ist davon auszugehen, dass bei einer 
Biogasanlage explosionsgefährdete Bereiche vorlie-
gen, dazu zählen insbesondere folgende Bereiche:


 Gärbehälter (Fermenter, Reaktor, Faulbehälter)
 Gasspeicher
 Sicherheitseinrichtungen wie z. B. Über-/ 


Unterdrucksicherung mit Abblasleitung
 Einrichtungen und Armaturen am Fermenter
 gasführende Rohrleitungen zwischen  


Fermenter und Gasspeicher sowie zwischen 
Gasspeicher und BHKW


 Vorlagebehälter
 Kondensatschacht
 Separation
 Fütterung


Explosionsgefährdete Bereiche müssen gemäß § 11 
der Gefahrstoffverordnung vermieden werden. Ist 
dies nicht möglich, müssen die explosionsgefähr-
deten Bereiche in Zonen eingeteilt und darin wirk-
same Zündquellen vermieden werden. Beispiele für 
die Zoneneinteilung können Abschnitt 4.8 der Bei-
spielsammlung zu den Explosionsschutz-Regeln 
(DGUV-Regel 113-001, ehemals BGR 104) entnom-
men werden. Diese Bereiche sind im Explosions-
schutzdokument/in der Gefährdungsbeurteilung 
aufzuführen und müssen mit geeigneten Maßnah-
men, z. B. Belüftung oder Raumluftüberwachung, 
geschützt werden. Sie sind in der Anlage zu kenn-
zeichnen und in einem Ex-Zonenplan festzuhalten.


Betriebsmittel sind entsprechend der Ex-Zonen-Ein-
teilung auszuwählen. Alle Geräte, die in explosions-
gefährdeten Bereichen eingesetzt werden, müssen 
der 11. Produktsicherheitsverordnung (ProdSV) ent-
sprechen, d. h. die Gerätekategorie, Gerätegruppe 
und Explosionsgruppe müssen zur Ex-Zone passen.


4.14.1 Explosionsschutzdokument 


Bevor die Biogasanlage in Betrieb genommen 
wird, muss der Arbeitgeber nach der Gefahrstoff-
verordnung ein Explosionsschutzdokument erstel-
len und dies im fortlaufenden Betrieb, z. B. nach 
Änderungen sowie Erweiterungen in der Anlage 
oder Änderungen in den Rechtsgrundlagen, auf 
dem aktuellen Stand halten. 


Aus dem Explosionsschutzdokument muss Fol-
gendes hervorgehen:


 die ermittelten Explosionsgefährdungen und 
deren Bewertung;


 die getroffenen Vorkehrungen, um die Ziele des 
Explosionsschutzes insbesondere auch (neben 
dem Normalbetrieb) bei der Inbetriebnahme, 
Außerbetriebnahme, sowie bei Reparaturen 
und Störungen zu erreichen;


 welche Bereiche in welche Explosionsschutz-
Zonen eingeteilt wurden;
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a) Gefährdungsbeurteilung für die gesamte Anlage
b) Brandschutzkonzept und Feuerwehrplan
c) Explosionsschutzdokument
d) Prüfbericht nach § 15 in Verbindung mit  


Nr. 4.1 Anhang 2 Abschnitt 3 BetrSichV
e) Prüfberichte zur wasserrechtlichen Prüfung
f) Nachweis der Erstprüfung der elektrischen  


Anlagen nach DIN VDE 0100-600
g) Nachweis der funktionalen Sicherheit,  


z. B. durch Abschaltmatrix
h) Nachweis, dass die gewählte Zündschutzart, 


z. B. Eigensicherheit, bei der Auswahl und  
Errichtung eingehalten wurde


i) geeignete Nachweise für die Teil- und Gesamt-
abnahme


j) Konformitätserklärungen für die Anlagenkom-
ponenten


k) Betriebsanleitung mit 
 allen notwendigen Arbeitsschritten für das 


betriebssichere Anfahren, den betriebs-
sicheren regulären Betrieb sowie für das 
betriebssichere Abfahren und das Verhalten 
im Störungsfall


 den anlagenspezifischen Besonderheiten
 einer Übersicht der Soll- und Grenzwerte,  


z. B. zur Biogaszusammensetzung und zu 
Betriebsstoffen


 den Sicherheitsdatenblättern der auf der  
Biogasanlage verwendeten Stoffe (Öle,  
Fette, Zusatzstoffe und dgl.)


 Verhaltensregeln bei Betriebsstörungen
l) technische Beschreibung inkl. Wartungs- und 


Instandhaltungsvorschrift für jede Anlagen-
komponente


m) Übersicht über alle wiederkehrenden Prü-
fungen, Kontrollen, Revisionen hinsichtlich


 Anlagenkomponenten
 Zeitintervallen
 Prüf-, Kontroll-, Wartungsumfängen


n) vorgenommene Änderungen an den Anlagen 
sind zu dokumentieren


5 Organisation und Qualifikation 


5.1 Betriebliche Organisation 


Der Betreiber hat seine Organisationsstruktur so 
zu gestalten, dass alle Aufgaben, Tätigkeiten und 
Prozesse sicher und erfolgreich geplant, durchge-
führt und überwacht werden können. Dazu muss 
der Betreiber eine geeignete Betriebsorganisation 
schriftlich festlegen (Festlegung der Verantwor-
tung, Stellvertreterregelung, Funktionsbeschrei-
bung, Arbeitsabläufe). 


Soweit es die sach- und fachgerechte Durchfüh-
rung einzelner Tätigkeiten erfordert, sind konkrete 


 für welche Bereiche die Mindestvorschriften 
gemäß Gefahrstoffverordnung gelten;


 welche Überprüfungen und Prüfungen (gemäß 
Betriebssicherheitsverordnung; BetrSichV) 
durchzuführen sind.


4.15 Inbetriebnahme


Da mit der Abnahme der Anlage das Risiko kom-
plett an den Betreiber übergeht, wird empfohlen, 
vor dem Befüllen der Anlage einen Sachverstän-
digen hinzuzuziehen. Alle Anlagenteile sollten auf 
richtige Materialauswahl, richtige Dimensionie-
rung, richtigen Einbau und Funktion (Testfahrt) von 
einem Sachverständigen geprüft und dokumentiert 
werden. 


Während der Inbetriebnahme kann es zu Gefähr-
dungen aufgrund von noch vorhandenen Sauer-
stoffkonzentrationen in den gasführenden Anla-
genteilen kommen. Dieser Umstand ist besonders 
zu berücksichtigen. 


Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen und 
die im Rahmen der Genehmigungsphase aufer-
legten Prüfungen sind in den entsprechenden In-
betriebnahmephasen der Anlage durchzuführen 
(siehe Abschnitt 5.6).


Bei der Abnahme der Anlage ist insbesondere auf 
folgende Punkte zu achten:


 Anlage allgemein:
 Nachweis der Gasdichtigkeit
 Funktionsnachweis der sicherheitstech-


nischen Einrichtungen, z. B. Not-Aus,  
Überfüllsicherungen, Gassensoren,  
Lüftungsanlagen (siehe Abschnitt 4.10)


 Eignung der Bauteile
 BHKW:


 Montage und Ausrichtung der Maschine
 Nachweis der Abschaltbedingungen
 Nachweis der zulässigen Schwingweiten 


durch eine Schwingungsmessung
 elektrische Anlage:


 Nachweis der Erstprüfung
 Thermografieprüfung (Empfehlung)


 allgemeine Betriebssicherheit:
 persönliche Schutzausrüstung, insbesonde-


re Gaswarngeräte
 Vorhandensein von Feuerlöschern


4.16 Dokumentation 


Mit der Inbetriebnahme der Biogasanlage müs-
sen insbesondere folgende Anlagendokumente  
vorliegen:
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Betriebs.- bzw. Arbeitsanweisungen zu erstellen. 
Auflagen aus dem Genehmigungsbescheid, die 
sich auf den Betrieb der Anlage beziehen, sind in 
entsprechende Anweisungen aufzunehmen.


Die Zusammenarbeit von eigenen Mitarbeitern und 
Dienstleistern ist zu regeln.


5.2 Qualifikation des Betreibers und seiner 
Mitarbeiter


Der fachgerechte Betrieb sowie die korrekte In-
standhaltung und Eigenüberwachung (Kontrolle) 
einer Biogasanlage ist durch fachkundige Per-
sonen auszuführen. Dabei sind folgende Anforde-
rungen zu beachten:


 Kenntnis der Anlagentechnik
 Planung des Anlagenbetriebs insbesondere der 


Wartungen
 Erkennen von und Verhalten bei Störungen im 


Anlagenbetrieb
 Informationsbeschaffung über neue technische 


Entwicklungen und Optimierungsmöglichkeiten


Die vorgenannten Personen müssen für ihren Auf-
gabenbereich fachkundige Schulungen nachwei-
sen können.


Qualifizierungsmaßnahmen sollen Schäden und 
Ausfälle minimieren bzw. verhindern und zur Sen-
sibilisierung des Anlagenpersonals beitragen, da 
der wirtschaftliche Betrieb der Anlage nur durch 
den sicheren Betrieb erreicht wird.


Eine Betreiberschulung muss mindestens die In-
halte nach der TRGS 529 umfassen. Nach der TRGS 
529 ist die Betreiberschulung spätestens alle vier 
Jahre zu wiederholen.


6 Betrieb und Instandhaltung


6.1 Grundlegende Aufgaben des Betreibers 


Der Betreiber sollte überprüfen, ob die Hinweise 
im Abschnitt 4 „Auswahl, Planung und Errichtung“ 
umgesetzt wurden, und ansonsten entsprechende 
Änderungen veranlassen.


Der Betrieb der Biogasanlage erfolgt auf der Basis 
der Inhalte eines Betriebshandbuchs und der Do-
kumentation über das Betriebstagebuch. 


Wichtige Handlungsanweisungen, z. B. Notfallre-
geln, Einweisung von Besuchern und Fachfirmen, 
Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten 


und Sicherheitsdatenblätter, sind an den entspre-
chenden Orten sichtbar auszulegen. 


Sofern vom Errichter nicht übergeben, ist aus den 
Wartungs- und Instandhaltungsvorschriften der 
Komponentenhersteller eine Übersicht über die 
regelmäßig wiederkehrenden Kontrollen, Revisi-
onen, Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten zu 
erstellen (siehe Abschnitt 4.16). Diese Übersicht ist 
auf sich täglich, wöchentlich usw. wiederholende 
Arbeiten aufzuschlüsseln (siehe Bild 26). Die Er-
ledigung der Arbeiten sowie wichtig erscheinende 
Erkenntnisse sind im dokumentensicheren Be-
triebstagebuch zu dokumentieren. 


Bild 26: Checklisten für die Eigenüberwachung


Im Interesse des vorbeugenden Brandschutzes 
sind auf dem gesamten Betriebsgelände Feuer, 
offenes Licht und Rauchen zu untersagen. Dazu 
sollte eine Brandschutzordnung aufgestellt wer-
den, in der die Themen Rauchverbot, Verbot von 
Feuerarbeiten, Unterweisung und Verhalten von 
Fremdfirmen und Besucher usw. geregelt ist.


Brennbare Materialien, z. B. Kraftstoff- oder Öl-
kanister, Kartonagen, Putzlappen, die vor Ort nicht 
unmittelbar benötigt werden, sind von möglichen 
Zündquellen sicher getrennt zu lagern. Der Be-
stand derartiger Materialien ist im BHKW-Raum 
auf den Tagesbedarf zu reduzieren bzw. im elektri-
schen Betriebsraum gänzlich zu entfernen. 


Am Betriebsgebäude und im Bereich des BHKW-
Aufstellraums sind Handfeuerlöscher für die 
Brandklassen A, B und C nach DIN EN 3 an gut 
sichtbaren Stellen anzubringen. Zur Bekämpfung 
von Bränden in Elektroräumen sollten bevorzugt 
CO2-Löscher angewendet werden. Die Handfeuer-
löscher müssen stets einsatzbereit sein und sind 
mindestens alle zwei Jahre überprüfen zu lassen.
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Als Grenz- und Warnwerte sind die entsprechenden 
Herstellerangaben anzuwenden. Anhand der Ana-
lyseergebnisse sind die Abstände der Ölwechsel 
festzulegen. 


Alle technischen Anlagen und Einrichtungen sind 
entsprechend der Regelwartungspläne der Her-
steller bzw. Lieferanten zu warten. Reparaturen 
sind aufgrund der Komplexität der Arbeiten nur 
durch vom Hersteller autorisiertes Personal aus-
zuführen.


Holzkonstruktionen im Fermenter, in Nachgärern 
und deren Auflagern sind regelmäßig auf ausrei-
chende Tragfähigkeit zu prüfen. Durch regelmäßi-
ge Sichtprüfungen können ungewöhnliche Verfor-
mungen der Balken erkannt werden, die auf eine 
Überlastung der Konstruktion hindeuten. Eine Über-
lastsituation kann sich u. a. durch die Ablagerungen 
von Schwefel (auch Substrat), eine hohe Holzfeuchte 
oder durch chemische Vorgänge ("saurer Angriff") 
im Holz ergeben (siehe Bilder 28 und 29). 


Bilder 28 und 29: Durch sauren Angriff beschä-
digte Holzbalken


6.3 Instandsetzen


Ordnung, Sauberkeit, Pflege- und Erhaltungszu-
stand der Biogasanlage dienen einem sicheren, sta-
bilen und damit ertragreichem Anlagenbetrieb und 
sollten im Eigeninteresse des Betreibers liegen. 


Innerhalb der Explosionsschutz-Zonen und in 
feuergefährdeten Bereichen sind arbeitsbedingte 
Zündquellen sowie feuergefährliche Arbeiten zu 
vermeiden. Sofern diese nicht vermeidbar sind, 
müssen geeignete Schutzmaßnahmen nach den 
Sicherheitsvorschriften für feuergefährliche Ar-
beiten (VdS 2047) getroffen werden. Werden In-
standhaltungsmaßnahmen mit Explosionsgefähr-
dung durchgeführt, ist die TRBS 1112-1 zu berück-
sichtigen.


Mit der zuständigen Feuerwehr sollten Einsatz-
übungen und regelmäßige Begehungen durchge-
führt werden. Unterlagen gemäß TRGS 529 (Ab-
schnitt 5.10.2) sind den Feuerwehren nachweislich 
zu übergeben. Bestandteil der Unterlagen sind der 
Feuerwehrplan, das Explosionsschutzdokument 
und Informationen über gelagerte bzw. verwende-
te Gefahrstoffe. 


6.2 Wartung


Zur Vermeidung ungeplanter, d. h. durch technische 
Störungen verursachter Stillstände des BHKW  
wird ein Wartungsvertrag für das BHKW empfoh-
len. Der Wartungsvertrag für das BHKW ist mit 
einem vom Motorenhersteller autorisierten Fach-
betrieb abzuschließen. 


Es wird empfohlen, das Motorenöl des BHKW im 
Rhythmus des Ölwechsels einer Analyse unterzie-
hen zu lassen. Der Motorzustand kann auf diese 
Weise sehr gut überwacht werden. 


Die Analyseergebnisse liefern wichtige Hinweise 
für den weiteren Motorenbetrieb, wie z. B. auf


 Konzentration der Verschleißmetalle,  
z. B. Abrieb von Lagermaterial


 Ausschöpfung des Säurepuffervermögens  
(Hinweis auf ggf. erhöhten Anteil von Schwefel-
wasserstoff im Brenngas)


 Verunreinigungen des Öls und dessen Viskosität 


Bild 27: Lagerschaden
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Das regelmäßige Beseitigen von Verschmutzungen 
(siehe Bild 30) hilft beim Erkennen von Schadstel-
len, z. B. an der Beschickungs- und Fördertechnik, 
oder von Undichtigkeiten an Antrieben (Fett- oder 
Ölaustritt). 


Bild 30: Verschmutzter Motor


Eine professionelle Nagerbekämpfung wird emp-
fohlen. 


In den Räumen mit elektrotechnischer Ausrüstung 
ist ein besonderes Augenmerk auf Sauberkeit zu 
richten. Die Staubbelastung der Schaltanlagen-
räume und der Schaltschränke ist gering zu hal-
ten. Staubfilter sind nach den Herstellervorgaben 
zu reinigen bzw. zu ersetzen. Um eine Selbstent-
zündung der Aktivkohle zu vermeiden, ist diese 
nach dem Austausch unverzüglich fachgerecht zu 
entsorgen. 


Zur Verhinderung von Staubexplosionen, z. B. bei 
Trocknungsanlagen, ist durch regelmäßige Rei-
nigung das Aufwirbeln von Staubablagerungen 
zu verhindern. Die Reinigungsintervalle sollten in 
einem Reinigungsplan festgelegt werden. 


Eine Aufwirbelung von abgelagertem Staub, z. B. 
durch Druckluft oder starken Durchzug, muss ver-
hindert werden.


Die von den Herstellern vorgegebenen Wartungs- 
und Instandhaltungsintervalle beziehen sich er-
fahrungsgemäß auf durchschnittliche Betriebszu-
stände. In Abhängigkeit der Betriebsbedingungen 
können individuelle Wartungs- und Instandhal-
tungsintervalle notwendig werden, z. B. bei einem 
diskontinuierlichen Motorbetrieb (Regelenergie). 
Dies betrifft insbesondere Anlagen, in denen ne-
ben Mais- bzw. Ganzpflanzensilage zusätzlich 
Hühnertrockenkot, Grünschnitt, Schweinegülle, 
Rindergülle oder Rindermist vergoren werden. 
Fremdbeimengungen in Form von beispielsweise 
Sand sowie langfaserige Rohstoffe führen zu deut-
lich überdurchschnittlichen mechanischen Bean-


spruchungen, z. B. an Rührwerken, Substratför-
dertechnik und sonstigen substratberührten Ober-
flächen. In der Folge ist mit erhöhtem Verschleiß 
zu rechnen. 


6.4 Prüfungen 


Aus Gesetzen, Verordnungen sowie technischen 
Regelwerken und Richtlinien resultieren diverse 
Prüfpflichten für Biogasanlagen. Ein Teil dieser 
Pflichten gilt für alle Biogasanlagen, andere sind 
an die Genehmigung und/oder Größe der Anlage 
gebunden. 


In diesem Leitfaden kann nur beispielhaft auf einen 
Teil der Prüfpflichten eingegangen werden. Aus der 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ergeben 
sich u. a. die Prüfungen vor Inbetriebnahme (§ 15 
i. V. m. Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 4.1 BetrSichV) so-
wie die wiederkehrenden Prüfungen (§ 16 i. V. m. 
Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 5.1–5.3 BetrSichV).


Prüfungen, z. B. nach § 29a BImSchG, können 
durch die Behörde angeordnet werden und auch 
aus Erweiterungen und wesentlichen Verände-
rungen können weitere Prüfpflichten resultieren. 
Explizit sei hier auf die notwendigen Gefährdungs-
beurteilungen (u. a. § 3 BetrSichV, § 6 GefStoffV) 
sowie das Explosionsschutzdokument (§ 6 Abs. 9 
GefStoffV) hingewiesen, welche für jede Anlage zu 
erstellen sind und die auch während des Anlagen-
betriebs aktuell zu halten sind.


Aus dem Wasserhaushaltsgesetz (§ 62, Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) 
und den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften 
ergeben sich ebenfalls Prüfpflichten für den Be-
treiber. Beispielhaft wird hier auf die wasserrecht-
liche Prüfung (AwSV) und die Prüfung der elekt-
rischen Anlagen (VSG 1.4 bzw. DGUV Vorschrift 3, 
ehemals BGV A3) hingewiesen.


Eine gute Maßnahme zur Schadenverhütung ist 
eine regelmäßige thermografische Überprüfung 
der elektrischen Anlage. Diese Methode ermöglicht 
es, in vielen Fällen Mängel (Hot Spots) zu erkennen, 
noch bevor sie zu einem Bauteil-, Anlagenausfall 
bzw. Schaden führen (siehe Bilder 31 und 32).
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sicherheitsrelevanten Anlagenkomponenten durch 
sachkundiges Personal kann ein störungsarmer 
Anlagenbetrieb erreicht werden.


6.5 Eigenüberwachung 


Durch den Betreiber ist der Zustand der Anlagen-
teile in regelmäßigen Abständen zu überprüfen 
und zu dokumentieren. 


Bei der Überprüfung ist besonderes Augenmerk zu 
richten auf: 


 Zustand und Funktionstüchtigkeit von Sicher-
heitseinrichtungen (Not-Aus, Gaswarneinrich-
tung, Gasabsperreinrichtungen, Überdruck- und 
Unterdrucksicherungen, Überfüllsicherungen,)


 Funktionstüchtigkeit der Gasfackel
 Funktionstüchtigkeit und Zugänglichkeit der  


Bedien-, Schalt-, Mess- und Regeltechnik
 Zustand der baulichen Anlage
 Oberflächenbeschaffenheit der Beton- und  


Mauerwerksteile
 Vollständigkeit der Schutzanstriche/Schutz-


beschichtungen
 Beschädigungen der Leitungen am Motor
 Zustand und Vollständigkeit der Dachkonstrukti-


on, insbesondere bei Holzbalkenkonstruktionen
 technische Dichtheit der gasführenden Anlagen-


teile
 Beschädigungen und Befestigung einer vorhan-


denen Heizungsanlage
 Zustand der Rührwerke
 Zustand der Rohrleitungen
 Zustand der Beschickungs- und Entnahme-


einrichtungen
 Kontrolle der Stromaufnahme der Antriebs-


motoren


Im Interesse eines störungsfreien Betriebs ist die 
vorbeugende Instandhaltung aktiv zu betreiben. 


6.6 Dokumentation von Instandhaltungs-
maßnahmen


Ein störungsarmer Anlagenbetrieb erfordert das 
Vorhandensein von Betriebsanweisungen für alle 
wesentlichen Arbeiten und Reparaturen sowie für 
die Beherrschung von Betriebsstörungen. Auch für 
die Eigenüberwachung ist die Dokumentations-
pflicht (Betriebstagebuch) von elementarer Be-
deutung, damit der Anlagenbetreiber im Schaden-
fall zu seiner Entlastung einen ordnungsgemäßen 
Anlagenbetrieb nachweisen kann.


Bilder 31 und 32: Real- und Thermografiebild


Die Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Durchführung und Dokumentation aller für die 
Biogasanlage zu beachtenden Prüfungen liegt im-
mer in der Verantwortung des Anlagenbetreibers. 
Die Teilnahme an Schulungs-, Informations- und 
Weiterbildungsveranstaltungen ist für die Verant-
wortlichen deshalb von elementarer Bedeutung.


Der Betreiber ist verpflichtet, die erforderlichen 
Prüffristen zu ermitteln und im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung festzulegen bzw. zu dokumen-
tieren. Hierbei sind die gesetzlichen Höchstfristen 
(insbesondere Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 5.1–5.3  
BetrSichV und § 7 Abs. 7 GefStoffV) zu beachten.


Die Prüfungen sind durch einen für den jeweiligen 
Prüfbereich fachkundigen Sachverständigen bzw. 
z. T. auch durch eine „Befähigte Person“ gemäß 
§ 2 Abs. 6 BetrSichV durchführen zu lassen. Der 
Betreiber hat sich der Fachkunde zu vergewissern.


Neben den durch Gesetze, Verordnungen und 
Regelwerke vorgeschriebenen Prüfungen durch 
Sachverständige, ist die Eigenüberwachung (In-
augenscheinnahme) für die Betriebssicherheit der 
Anlage von großer Wichtigkeit.


Nur durch die regelmäßige Kontrolle (täglich, wö-
chentlich, monatlich usw. und nach den Vorgaben 
des Herstellers) und Wartung aller funktions- und 
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6.7 Verhalten bei Betriebsstörungen


Für den Fall, dass Abweichungen vom bestim-
mungsgemäßen Betrieb, z. B. Störungen, auftre-
ten, muss der Betreiber Betriebs- bzw. Arbeits-
anweisungen erstellt haben, die eine unverzüg-
liche Beseitigung der Gefahr, eine Behebung der 
Störung und die Wiederherstellung des bestim-
mungsgemäßen Betriebs gewährleisten (siehe 
Bild 33). Der Betreiber muss Störungen des be-
stimmungsgemäßen Betriebs dokumentieren. Die 
Dokumentation ist zur Vorbeugung weiterer Stö-
rungen auszuwerten. 


Bild 33: Anweisungen für den Notfall


Sollten Schäden festgestellt werden, ist unverzüg-
lich der Versicherer zu informieren und das wei-
tere Vorgehen abzustimmen.


Der Abschnitt „Notfallmaßnahmen“ der TRGS 529 
ist einzuhalten.


7 Literatur


7.1 Gesetze und Verordnungen, behördliche 
Richtlinien, Regeln und Empfehlungen 


Verordnung über Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln 
und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicher-
heit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anla-
gen und über die Organisation des betrieblichen 
Arbeitsschutzes – Betriebssicherheitsverordnung 
(BetrSichV)


7.2 Technische Regeln für Betriebssicherheit


TRBS 1112 Teil 1 – Explosionsgefährdungen bei 
und durch Instandhaltungsarbeiten – Beurteilung 
und Schutzmaßnahmen


TRBS 2141 Teil 2 – Gefährdung durch Dampf und 
Druck – Schädigung der drucktragenden Wandung


TRBS 2152 Teil 1 – Gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefähr-
dung


TRBS 2152 Teil 2 – Gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre – Vermeidung oder Einschränkung 
gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre


TRBS 2152 Teil 3 – Gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre – Vermeidung der Entzündung ge-
fährlicher explosionsfähiger Atmosphäre


TRBS 2152 Teil 4 – Gefährliche explosionsfähige 
Atmosphäre – Maßnahmen des konstruktiven Ex-
plosionsschutzes, welche die Auswirkung einer Ex-
plosion auf ein unbedenkliches Maß beschränken


7.3 Technische Regeln für Gefahrstoffe


TRGS 529 – Tätigkeiten bei der Herstellung von  
Biogas


Berufsgenossenschaftliches Regelwerk Sicher-
heitsregeln für Biogasanlagen – Technische In-
formation (TI 4), Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG)


DGUV Regel 113-001 – Explosionsschutz-Regeln 
(EX-RL) (alt BGR 104)


7.4 GDV- und VdS-Publikationen


VdS 2010 – Risikoorientierter Blitz- und Überspan-
nungsschutz


VdS 2025 – Elektrische Leitungsanlagen


VdS 2031 – Blitz- und Überspannungsschutz in 
elektrischen Anlagen


VdS 2033 – Elektrische Anlagen in feuergefähr-
deten Betriebsstätten und diesen gleichzustel-
lende Risiken


VdS 3143 – Perimeter, Sicherheitsleitfaden


VdS Schadenverhütung GmbH 
Amsterdamer Straße 174, 50735 Köln 
www.vds.de


Broschüre „Erneuerbare Energien“ (www.gdv.de) 
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7.5 Normen


DIN VDE 0100 – Errichten von Niederspannungs-
anlagen 


DIN VDE 0105-100 – Betrieb von elektrischen An-
lagen – Allgemeine Festlegungen


DIN EN 61439-1 VDE 0660-600-1 – Niederspan-
nungs-Schaltgerätekombinationen – Allgemeine 
Festlegungen


DIN EN 61439-2 VDE 0660-600-2 – Niederspan-
nungs-Schaltgerätekombinationen – Energie-
Schaltgerätekombinationen


DIN EN 62305-3 VDE 0185-305-3 – Blitzschutz – 
Schutz von baulichen Anlagen und Personen


Reihe DIN EN 60079 VDE 0165 – Explosionsfähige 
Atmosphäre


VDE-Verlag GmbH, Berlin-Offenbach 
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin 
www.vde-verlag.de


DIN 4102 – Brandverhalten von Baustoffen und 
Bauteilen


Beuth Verlag GmbH 
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Die vorliegende Publikation ist unverbindlich. Die Versicherer können im Einzelfall auch andere Sicherheitsvor-
kehrungen oder Installateur- oder Wartungsunternehmen zu nach eigenem Ermessen festgelegten Konditionen 
akzeptieren, die diesen technischen Spezifikationen oder Richtlinien nicht entsprechen. 


Zusammenfassung
Die Publikation gibt einen Überblick über die verschiedenen Ladebetriebsarten für Elektrostraßenfahr-
zeuge inklusive Pedelecs. Es werden Hinweise zu den verschiedenen Lademöglichkeiten und den ver-
schiedenen Umgebungen, in denen Ladestationen betrieben werden, gegeben. Sie wendet sich haupt-
sächlich an Planer, Errichter und Betreiber der Ladeinfrastruktur sowie deren Nutzer.
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3 Allgemeines


Für Elektrostraßenfahrzeuge (folgend nur E-
Fahrzeug genannt) gibt es unterschiedliche Mög-
lichkeiten des Ladens. Prinzipiell ist zu unter-
scheiden in:


 Laden über Haushaltssteckdosen oder CEE-
Steckdosen,


 Laden über fest angeschlossene Ladeeinrich-
tungen 


Nach DIN  EN 61851 (VDE  0122-1) werden diese 
unterschiedlichen Lademöglichkeiten in Ladebe-
triebsarten definiert (siehe Tabelle 1).


1 Anwendungsbereich


Diese Publikation behandelt das leitungsgebun-
dene Laden von Elektrostraßenfahrzeugen. In-
duktives Laden oder der Austausch entladener 
Batterien durch geladene Batterien oder der Aus-
tausch des Elektrolyts wird in dieser Publikation 
nicht behandelt. 


2 Begriffe


2.1 Ladeleitungsintegrierte Steuer- und 
Schutzeinrichtung (IC-CPD)


Nach E DIN IEC 62752 (VDE 0666-10) ein Gerät in 
der Ladeleitung zur Versorgung von Elektrofahr-
zeugen in der Ladebetriebsart 2, welches Steuer- 
und Schutzfunktionen ausführt (siehe Bild1).


Bild 1: IC-CPD-Leitung


2.2 Ladeeinrichtung


Eine Ladeeinrichtung besteht aus den Kompo-
nenten zum Schalten, Steuern und Überwachen 
des Ladevorganges und befindet sich außerhalb 
des Elektrofahrzeuges. Die Ladeeinrichtung für 
die Ladebetriebsart 2 ist die IC-CPD-Leitung. 


2.3 Ladestation


Eine Ladestation besteht aus einer oder mehreren 
Ladeeinrichtungen, Kennzeichnungen für den La-
deplatz und die dazugehörige Elektroinstallation.


2.4 Pedelec und E-Bike


Pedelecs und E-Bikes sind E-Fahrräder bzw. E-
Kleinkrafträder, die elektrisch unterstützt bzw. 
angetrieben werden. Sie werden über separate 
oder integrierte Ladegeräte geladen.
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Elektrofachkraft prüfen zu lassen. Gegebenen-
falls sind vorhandene Stromkreise entsprechend 
den Anforderungen nach DIN VDE 0100-722 zu 
ertüchtigen , z. B. mit einer Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung (RCD) und einem anzunehmenden 
Gleichzeitigkeitsfaktor von 1. 


4.3 Neue Stromkreise, die für das Laden von 
E-Fahrzeugen vorgesehen sind, müssen nach 
DIN VDE 0100-722 errichtet werden. Zu beach-
ten ist, dass Schutzkontaktsteckdosen gemäß 
DIN VDE 0620-1 (Stecker und Steckdosen für 
den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen) 
ausgelegt sind, um für begrenzte Zeiträume mit 
dem maximalen Bemessungsstrom von 16 A be-
lastet zu werden. Es sind daher Steckdosen zu 
verwenden, die auf Dauer mit einem Strom von 
16 A oder mindestens mit dem Ladestrom des 


Ladebetriebsart 1 Ladebetriebsart 2 Ladebetriebsart 3 Ladebetriebsart 4
Netzanschluss 1- oder 3-phasiges 


Laden (AC) bis 16 A
1- oder 3-phasiges 
Laden (AC) bis 32 A1)


1-phasiges Laden 
bis 20 A1) oder 
3-phasiges Laden 
bis 63 A (AC)


Laden aktuell  
bis 200 A und  
1000 V DC


Steckvorrich-
tung auf der  
Installations-
seite bzw. an der 
Ladeeinrichtung


Haushalts- oder CEE-Steckdosen auf 
der Installationsseite


Steckvorrichtung 
Typ 2 nach  
DIN EN 62196-2  
an der Ladeein-
richtung


fest installierte 
Ladeeinrichtung: 
Stecker nach  
DIN EN 62196-3 
am Ende der mit 
der Ladeeinrich-
tung fest verbun-
denen Ladeleitung
mobile Ladeein-
richtung: beispiels-
weise CEE-Steck-
vorrichtung 


Kommunika-
tion zwischen 
E-Fahrzeug und 
Ladeeinrichtung 


Keine Kommunikation er-
folgt zwischen der 
Ladeeinrichtung 
(IC-CPD) und dem 
E-Fahrzeug 


Kommunikation er-
folgt zwischen der 
Ladeeinrichtung 
und dem E-Fahr-
zeug 


Kommunikation er-
folgt zwischen der 
Ladeeinrichtung 
und dem E-Fahr-
zeug 


Schutz-
einrichtungen


Sind in der beste-
henden E-Installati-
on vorhanden, des-
halb ist Abschnitt 4 
zu beachten;
zusätzlich kann 
eine Funktion zum 
Fehlerstromschutz 
in der Ladeleitung 
vorgesehen sein. 


Sind in der beste-
henden E-Installati-
on vorhanden, des-
halb ist Abschnitt 4 
zu beachten; 
zusätzlich verfügt 
die IC-CPD-Leitung 
über eine Funktion 
zum Fehlerstrom-
schutz.


Sind im Stromkreis 
nach DIN VDE 
0100-722 sowie in 
der Ladeeinrich-
tung vorhanden.


Sind im Stromkreis 
nach DIN VDE 
0100-722 sowie in 
der Ladeeinrich-
tung vorhanden.


Anmerkungen:
1)  nach Anwendungsregel für Ladestationen für Elektrofahrzeuge VDE-AR-N 4102 (max. einphasige 


Leistung 4,6 kVA)
Tabelle 1: Ladebetriebsarten


4 Laden über Haushalts-Steck-
dosen oder CEE Steckdosen 
(Ladebetriebsarten 1 und 2)


4.1 Das Laden eines E-Fahrzeuges in den La-
debetriebsarten 1 und 2 kann in der Regel über 
die vorhandene E-Installation erfolgen. Da bei 
diesem Vorgang dauerhaft hohe Ladeströme flie-
ßen können, ist bei diesen beiden Ladebetriebs-
arten auf die Vermeidung einer Überlastung be-
stehender Installationen zu achten.


4.2 Um festzustellen, ob die vorhandene E-
Installation für solche Ladevorgänge tauglich 
ist, wird dringend empfohlen, die Steckdose ein-
schließlich dem gesamten Stromkreis von einer 
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6 Laden über Gleichstrom- 
Ladeeinrichtungen  
(Ladebetriebsart 4)


Für diese Ladebetriebsart ist eine Ladeeinrich-
tung nach E DIN EN 61851-23 (VDE 0122-2-3) 
notwendig. Die dafür erforderliche E-Installation 
ist nach DIN VDE 0100-722 zu errichten. 


Für die Ablage der Ladeleitungen und Steckvor-
richtungen bei Nichtgebrauch sind geeignete Auf-
nahmevorrichtungen vorzusehen.


Findet das Laden in geschlossenen Räumen statt 
ist, sofern vom Fahrzeug-Hersteller vorgegeben, für 
eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen.


7 Laden in Gewerbe- und  
Industriebereichen 


7.1 Grundsätzlich ist in diesen Bereichen der 
§ 19 „Abstellen von Kraftfahrzeugen in anderen 
Räumen als Garagen“ der Garagenverordnung 
des jeweiligen Bundeslandes zu beachten.


7.2 Um die Lagerung leichtentzündlicher Mate-
rialien (siehe VdS 2033) in der Nähe von Ladesta-
tionen zu vermeiden und um Haushaltssteckdo-
sen, die zum Laden vorgesehen sind, von anderen 
Haushaltssteckdosen unterscheiden zu können, 
sind Ladeplätze durch geeignete dauerhafte Mar-
kierungen gegenüber anderen Betriebsbereichen 
zu kennzeichnen, z. B. durch Anstrich auf dem 
Fußboden oder Schilder mit entsprechender Kenn-
zeichnung (siehe Bild 2).


Bild 2: Markierung einer Ladestation 


E-Fahrzeuges belastet werden können, z. B. CEE 
16/3- oder CEE 16/5-Steckdosen. Die Stromkreise 
sind entsprechend ihrer Dauerbelastbarkeit ab-
zusichern.


4.4 Für das Laden von E-Fahrzeugen muss 
der Stromkreis mindestens mit einer Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (RCD, IΔn ≤ 30 mA) aus-
gerüstet sein und Steckdosen müssen auf Dauer 
mit einem Betriebsstrom von 16 A belastet wer-
den können (siehe Abschnitt 4.2). Sind die vorhan-
denen Schutzmaßnahmen in der Elektroinstalla-
tion oder deren Zustand unbekannt oder bezüg-
lich der genannten Vorgaben nicht ausreichend, 
sind Ladeeinrichtungen (IC-CPD) zu verwenden, 
die den Ladestrom begrenzen können. Es wird 
empfohlen, den Ladestrom auf 10 A zu begrenz-
en.


4.5 Bei geschalteten Steckdosen ist darauf 
zu achten, dass der Schalter, z. B. Lichtschalter, 
auf den Bemessungsstrom der Steckdose ab-
gestimmt sein muss. Zwischenstecker mit zwi-
schengeschalteten Zusatzfunktionen, z. B. Zeit-
schaltuhren, müssen dabei ebenfalls berücksich-
tigt werden. 


4.6 Für Ladeleitungen und Steckvorrich-
tungen, die bei Nichtgebrauch außerhalb des 
Fahrzeugs abgelegt werden, sind geeignete Abla-
gen oder Aufnahmevorrichtungen vorzusehen.


4.7 Findet das Laden in geschlossenen Räu-
men statt ist, sofern vom Fahrzeug-Hersteller 
vorgegeben, für eine ausreichende Be- und Ent-
lüftung zu sorgen. 


5 Laden über Wechselstrom- 
Ladeeinrichtungen  
(Ladebetriebsart 3)


Für diese Ladebetriebsart ist eine Ladeeinrich-
tung nach DIN EN 61851-1 (VDE 0122-1) notwen-
dig. Die dafür erforderliche E-Installation ist nach 
DIN VDE 0100-722 zu errichten. 


Für Ladeleitungen und Steckvorrichtungen, die 
bei Nichtgebrauch außerhalb des Fahrzeugs ab-
gelegt werden, sind geeignete Ablagen oder Auf-
nahmevorrichtungen vorzusehen.


Findet das Laden in geschlossenen Räumen statt 
ist, sofern vom Fahrzeug-Hersteller vorgegeben, für 
eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen. 
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Bild 3: Ladestation in einer Garage


9 Überspannungsschutz


Aus den Herstellerangaben zur Ladeeinrichtung 
muss ermittelt werden, für welche Bemessungs-
stehstoßspannung (Überspannungskategorie) die 
Ladeeinrichtung geprüft wurde. Je nach vorlie-
gender Überspannungskategorie nach DIN VDE 
0100-443 muss aufgrund dieser Angabe bewertet 
werden, ob zusätzliche Überspannungsschutz-
maßnahmen notwendig sind. Nach DIN VDE 0100-
722 wird eine Überspannungs-Schutzeinrichtung 
im versorgenden Stromkreis empfohlen. 


10 Allgemeiner Betrieb


10.1 Das Laden von Elektrofahrzeugen darf nur 
an den dafür vorgesehenen Ladeplätzen erfolgen. 


10.2 Leicht entzündliche Materialien dürfen 
nicht in dem Bereich der Ladestationen gelagert 
werden (siehe Markierung, Kennzeichnung).


10.3 Ladeleitungen und mobile Ladeeinrich-
tungen sind sorgfältig zu behandeln. Mechanische 
Beschädigungen, z. B. durch Quetschen, Absche-
ren sowie durch Überfahren, sind zu vermeiden.


Ladeleitungen und Steckvorrichtungen sind bei 
Nichtgebrauch in die dafür vorgesehenen Abla-
gen oder Aufnahmevorrichtungen abzulegen oder 
im E-Fahrzeug zu verstauen. 


7.3 In der direkten Umgebung des Ladeplatzes 
(Markierung) dürfen keine leicht entzündlichen 
Materialien gelagert werden.


7.4 Ladeplätze müssen so angeordnet wer-
den, dass Fahrzeuge ungehindert in die gekenn-
zeichneten Bereiche gefahren und dort abgestellt 
werden können.


7.5 In feuergefährdeten Betriebsstätten ge-
mäß VdS 2033, explosionsgefährdeten oder explo-
sivstoffgefährdeten Bereichen (Bereiche mit z. B. 
Sprengstoffen oder Pyrotechnik) sind Ladestati-
onen aufgrund der vorhandenen Gefährdungen 
nicht erlaubt.


7.6 An geeigneter Stelle sind Feuerlöscher, 
z. B. ABC-Feuerlöscher, CO2-Feuerlöscher vorzu-
sehen. Insbesondere bei ABC-Feuerlöschern sind 
die Herstellerangaben bezüglich des Löschab-
standes zu elektrischen Anlagen zu beachten (si-
ehe Text auf Feuerlöschern).


7.7 Das Errichten von Brandmeldeanlagen ist 
zu empfehlen, um einen Brand frühzeitig zu de-
tektieren und rechtzeitig zu bekämpfen.


8 Laden in Mittel- und Großgaragen  
(ab 100 m² Nutzfläche)


8.1 Grundsätzlich ist in Garagen die Garagen-
verordnung des jeweiligen Bundeslandes zu be-
achten.


8.2 Damit zum Laden vorgesehene Steckdosen 
von anderen Haushaltssteckdosen unterschieden 
werden können, sind Ladeplätze durch geeignete 
dauerhafte Markierungen gegenüber anderen 
Betriebsbereichen zu kennzeichnen, z. B. durch 
Anstrich auf dem Fußboden oder Schilder mit 
entsprechender Kennzeichnung. 


8.3 Für Neuinstallationen wird das Laden von 
E-Fahrzeugen in der Ladebetriebsart 3 oder 4 
empfohlen (siehe Bild 3). Die VDE 100-722 ist zu 
beachten.
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raturen oder feuchten Umgebungen zu gefähr-
lichen Betriebszuständen und zum Brand führen. 
Auch das Laden von Batterien mit Ladegeräten, 
die nicht vom Hersteller zugelassen wurden kann 
zu gefährlichen Betriebszuständen führen. Befin-
den sich brennbare Materialien in der Nähe von 
Batterien oder Ladegeräten kann sich schnell ein 
größeres Feuer ausbreiten, wenn diese sich ent-
zündet oder stark erhitzt haben sollten. Um diese 
Gefährdungen zu vermeiden oder zu verringern 
sind die folgenden Maßnahmen einzuhalten:


a. die Herstellerangaben sind unbedingt zu be-
achten,


b. es dürfen nur vom Batteriehersteller zugelas-
sene Ladegeräte verwendet werden,


c. vor jedem Laden und nach ungewöhnlichen 
Ereignissen, z. B. Unfall, Sturz, sind Ladegerät 
und Batterien auf sichtbare Beschädigungen 
zu untersuchen, z. B. abgeplatzte Teile, korro-
dierte Kontakte oder aufgeblähte Batterien, 


d. beschädigte Batterien oder Ladegeräte dürfen 
nicht weiter verwendet werden, 


e. Es wird empfohlen, Batterien nicht unbeauf-
sichtigt, z. B. in der Nacht, zu laden. Wenn den-
noch Batterien unbeaufsichtigt geladen werden, 
so wird das Laden in einer brandgeschützten 
Umgebung oder überwacht von einer Brand-
meldeanlage empfohlen, 


f. Batterien dürfen nur in dem Temperaturbe-
reich geladen werden, der vom Hersteller zu-
gelassen wurde, 


g. Batterien sind vor Frost zu schützen,
h. Ladegeräte dürfen im Allgemeinen nur im Tro-


ckenen verwendet werden, z. B. Keller oder 
Garage, eine Verwendung im Freien ist nur ge-
stattet, wenn die Ladegeräte gegen Feuchtig-
keit durch wasserdichte Boxen, Fächer o. ä. 
geschützt sind oder es der Hersteller aus-
drücklich zugelassen hat, 


i. ein Wärmestau durch das Laden von Batterien 
in zu kleinen Boxen bzw. Fächern oder durch 
abgedeckte Batterien oder Ladegeräte ist zu 
vermeiden,


j. um eine Überlastung zu vermeiden dürfen La-
degeräte nicht an Mehrfachsteckdosen betrie-
ben werden,


k. Ladegeräte und Batterien dürfen nicht in der 
Nähe von und nicht auf brennbaren Materialien 
betrieben werden,


l. Batterien dürfen nicht in der Nähe brennbarer 
Materialien gelagert werden,


m. werden Pedelecs für einen längeren Zeitraum 
nicht benutzt, z. B. im Winter, ist zur Vermei-
dung einer Tiefentladung für eine Erhaltungsla-
dung bzw. Stützladung der Batterie zu sorgen, 


n. bei dem Transport des Pedelecs auf dem Auto, 
kann bei entsprechender Witterungslage das 


Bild 4: Ladeleitung im Einsatz


10.4 Vor jeder Verwendung ist die Ladeleitung 
auf sichtbare Beschädigungen zu kontrollieren. 
Defekte Steckvorrichtungen und Leitungen sind 
unverzüglich auszutauschen.


10.5 Herkömmliche Verlängerungsleitungen, 
z. B. Leitungsroller oder Mehrfachsteckdosen, 
oder Adapter dürfen zum Laden von E-Fahrzeu-
gen nicht verwendet werden. Es dürfen nur spezi-
ell für das Laden von E-Fahrzeugen vorgesehene 
Verlängerungsleitungen und Adapter verwendet 
werden.


10.6 Ladestationen bzw. mobile Ladeeinrich-
tungen sind gemäß den gültigen Bestimmungen 
(z. B. DIN VDE 0105-100, DIN VDE 0701-0702) in 
regelmäßigen Abständen zu prüfen. 


11 Laden von Pedelecs bzw. E-Bikes


Im Gegensatz zum Pedelec sind die dazugehörigen 
Ladegeräte nicht für den Einsatz bei allen Umge-
bungsbedingungen geeignet. So kann der Betrieb 
der Ladegeräte bei extremen Umgebungstempe-
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Risiko bestehen, das aufgrund der hohen Ge-
schwindigkeit Feuchtigkeit in die Batterie ein-
dringt, deshalb sollten die Batterien entfernt 
werden und geschützt vor, z. B. Kurzschluss, 
Feuchtigkeit, Stößen transportiert werden, 
wenn vom Hersteller nicht anders empfohlen,


o. es wird empfohlen, nur zertifizierte Batterien zu 
verwenden, z. B. nach dem BATSO-Standard,


p. Batterien und Ladegeräte dürfen nicht zweck-
entfremdet verwendet werden.







Ladestationen für Elektrostraßenfahrzeuge VdS 3471 : 2015-06 (01) 


10


12.4 Publikationen der deutschen Versicherer 
zur Schadenverhütung


VdS 2046 – Sicherheitsvorschriften für elektrische 
Anlagen bis 1000 Volt


VdS 2033 – Elektrische Anlagen in feuergefähr-
deten Betriebstätten und diesen gleichzustellende 
Risiken 


VdS Schadenverhütung Verlag
Amsterdamer Straße 174, 50735 Köln
www.vds.de


12.5 Publikationen der VdS Schadenverhütung 
GmbH (VdS)


-


12.6 Weiterführende Literatur 


Technischer Leitfaden Ladeinfrastruktur der Na-
tionalen Plattform Elektromobilität – Gemein-
same Geschäftsstelle Elektromobilität der Bun-
desregierung


Deutsche Normungsroadmap Elektromobilität 
Version 3.0 – Gemeinsame Geschäftsstelle Elek-
tromobilität der Bundesregierung


12 Literatur


12.1 Gesetze und Verordnungen


EU-Richtiline 2014/94/EU über den Aufbau der 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe


12.2 Vorschriften, Regeln und Informationen 
der Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV)


-


12.3 Technische Regeln


DIN VDE 0100 – Errichtung von Niederspannungs-
anlagen – Teil 722 Anforderungen für Betriebs-
stätten, Räume und Anlagen besonderer Art – 
Stromversorgung von Elektrofahrzeugen;


E DIN EN 61439-7 (VDE 0660—600-7) – Nieder-
spannungs-Schaltgerätekombinationen – Schalt-
gerätekombinationen für Betriebsstätten, Räume 
und Anlagen besonderer Art, wie Marinas, Cam-
pingplätze, Marktplätze und ähnliche Anwen-
dungen sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge


DIN EN 61851-1 (VDE 0122-1) – Elektrische Aus-
rüstung von Elektro-Straßenfahrzeugen – Kon-
duktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge – All-
gemeine Anforderungen


DIN EN 61851-23 (VDE 0122-2-3) – Konduktive 
Ladesysteme für Elektrofahrzeuge – Gleich-
stromladestationen für Elektrofahrzeuge


E DIN IEC 62752 (VDE 0666-10) – Ladeleitungsin-
tegrierte Steuer- und Schutzeinrichtung für die 
Ladebetriebsart 2 von Elektro-Straßenfahrzeu-
gen (IC-CPDs)


Reihe DIN EN 62196 (VDE 0623) – Stecker, Steck-
dosen, Fahrzeugkupplungen und Fahrzeugste-
cker – Konduktives Laden von Elektrofahrzeugen


VDE-AR-N 4102 – Anschlussschränke im Freien am 
Niederspannungsnetz der allgemeinen Versorgung 
– Technische Anschlussbedingungen für den An-
schluss von ortsfesten Schalt- und Steuerschrän-
ken, Zähleranschlusssäulen, Telekommunikations-
anlagen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge


VDE-Verlag GmbH, Berlin-Offenbach
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin
www.vde-verlag.de/
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Leitfaden für den Brandschutz
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Der vorliegende Leitfaden ist unverbindlich. Im Einzelfall kann der Versicherer auch andere  
Sicherheitsvorkehrungen gemäß seiner Risikobewertung vereinbaren, die von diesen  


technischen Spezifikationen abweichen.
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1 Vorbemerkungen


Mit dem politisch erklärten Ziel, regenerative 
Energie  quellen, Energieträger zu fördern und ih-
ren Anteil an der ge samten Energieversorgung 
deutlich zu steigern, haben die Windenergiean-
lagen (WEA) in den letzten Jahr zehnten eine ra-
sante Entwicklung erfahren. Neben dem Ausbau 
von Standorten ist die Entwicklung durch eine 
ständige Ver größerung der WEA-Dimensionen 
(Naben höhe, Rotor durch messer) und eine ste-
tige Leistungs steigerung auf heute (2007) bis zu 
6 MW gekennzeichnet. 


Die mit der Leistungssteigerung einher gehenden 
Wert konzentration bei WEA und zunehmende 
An forderungen an die Verfügbarkeit der WEA so-
wie Schadenerfahrungen in den letzten Jahren 
haben


den Gesamtverband der Deutschen Versi che- J


rungs wirt schaft e. V. (GDV) und 
die Germanischer Lloyd Industrial Services J  
GmbH, Geschäftsbereich Windenergie 


veranlasst, den vorliegenden Leitfaden zum Brand-
schutz bei WEA zu erarbeiten.


In diesem Leitfaden werden typische Brandge-
fahren be schrieben, die unter den besonderen 
Verhältnissen des Be triebes von WEA gegeben 
sind. Als Er gebnis der Brand gefahrenanalyse wer-
den Maß nahmen zur Schadenver hütung vorge-
schlagen. Ziel ist es, die Eintritts wahrschein lich keit 
und das Ausmaß eines Brandschadens in WEA zu 
minimieren. Neben den speziellen Brandschutz-
maß nahmen zur Erkennung, Be kämpfung und 
Verhütung von Bränden sind verfahrens technische 
Sicher heits maß nahmen und eine umfassende 
Leittechnik zur Über wachung der prozesstech-
nischen Ab läufe und Zu stände er forderlich. Es 
muss sichergestellt werden, dass in folge der 
Früher kennung von Betriebs störungen die WEA 
in einen sicheren Zustand über führt wird. 


Zur Vermeidung mechanischer Schadenfolgen 
eignet sich grungsätzlich der Einsatz sogenann-
ter Condition Monitoring Systems (CMS). Mittels 
Zustandsüberwachung wichtiger Bauteile und 
Baugruppen in WEA und der Dokumentation 
von Veränderungsprozessen lassen sich Maßnah-
men zur Instandhaltung und Steuerung von WEA 
einschließ lich der ggf. erforderlichen Abschaltung 
vor einem Schaden ab leiten. Um eine qualifizierte 
Über wachung und zustands orientierte Reaktion 
im Bedarfsfall sicherzustellen, sind nachfolgende 
Aspekte zu berück sichtigen:


Eignung von CMS für WEA im Hinblick auf die  J


zu er wartenden Einsatzbedingungen
Umfang der Zustandsüberwachung J


Meßgrößen und Messtechnik (Sensorik) J


Signalerfassung, -verarbeitung und -weiterlei- J


tung
Maßgebliche Grenzwerte J


Alarmierung und deren Quittierung J


Mögliche Zustandsänderung und deren Aus- J


wertung (Diagnose)
Dokumentation (Datenspeicherung) und deren  J


Aufbe reitung zur Beurteilung von Zustandsän-
derungen (Datenbasis) 


Hierfür sind Hersteller von WEA und deren Kom-
ponenten sowie Betreiber von WEA jeweils in ih-
rem Wirkungsbereich verantwortlich.


Ein CMS ersetzt nicht die erforderliche Instand-
haltung von WEA (Siehe auch Abschnitt 5.1.6) 


Die nachfolgend dargestellten sicherheitsrele-
vanten Hin weise erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und ent binden nicht von der 
Ein haltung behördlicher Auflagen oder Anord-
nungen. 


Die vorliegende Publikation basiert auf den derzeit 
vor liegenden Schadenerfahrungen und voraus-
schauen den sicherheitstechnischen Störfall ana-
ly sen. 


Falls sich grundsätzliche Änderungen in der risiko-
technischen Bewertung ergeben, ist beabsichtigt, 
diesen Leitfaden zu aktualisieren. 


Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ein-
schlägiger Regelwerke, die den Stand der Sicher-
heits  technik repräsentieren, wird vorausgesetzt.


2 Anwendungsbereich 


Der vorliegende Leitfaden bezieht sich auf die 
Planung und den Betrieb von WEA in Turm- oder 
Gittermastbauweise. 


Das Brandschutzkonzept gilt für Einzelanlagen 
und Wind parks in Onshore- oder Offshore-Aus-
führung. 


Die Brandschutzanforderungen an WEA be ziehen 
sich auf die Gesamtanlage und berücksichtigen 
die anlagen spezifischen Risiko schwerpunkte bei 
den Rotorblättern, in der Gondel (Maschinen-
haus), im Turm oder auch in Be triebsgebäuden. 
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Risikoabhängig können unterschiedliche Brand-
schutzmaß nahmen erforderlich werden.


Die Brandschutzmaßnahmen sind speziell aus-
gelegt für den Betrieb und für aus dem Betrieb er-
wachsende War tungs- und Instandhaltungsmaß-
nahmen. Alle Brand schutz maßnahmen sollten 
spätestens zum Zeitpunkt der In betrieb nahme 
betriebsbereit sein. 


Brandschutzmaßnahmen dieser Leitlinie berück-
sichtigen nicht den Montagezeitraum. 


Dieser Leitfaden gilt grundsätzlich für neu zu er-
richtende Anlagen. Bestehende Anlagen sollten 
im Rahmen der ge gebenen Möglichkeiten den 
Brandschutzmaßnahmen dieser Leitlinie ange-
passt werden.


3 Risiken


WEA unterscheiden sich von herkömm lichen En-
ergieerzeugungsanlagen durch das grundsätz-
lich bestehende Totalschadenrisiko der Gondel 
in Folge eines Entstehungs brandes. Wesentliche 
Risikomerkmale sind:


Hohe Wertekonzentrationen in der Gondel  J


Konzentration von potenziellen Zündquellen in  J


der Gondel und erhöhtes Blitzeinschlagsrisiko 
Unbemannter Betrieb J


Keine Möglichkeit der Brandbekämpfung durch  J


die Feuerwehr in Folge der großen Höhe
Abgelegene, teilweise schwer erreichbare  J


Stand orte der WEA, vor allem bei Offshore-An-
lagen.


In den vergangenen Jahren ist die durchschnitt-
lich neu installierte Leistung pro WEA kontinuier-
lich angestiegen. 


Jahr Durchschnittliche Lei
stung je neu installierter 


WEA  [kW]


Anzahl der 
ge samten An
lagen [Stück]


2002 1395 13759


2003 1553  15387


2004 1696 16543


2005 1723 17574


2006 1849 18685


Quelle DEWI (Deutsches Windenergie-Institut GmbH)


Tabelle 1: WEA in Deutschland


Die Kosten für Anlagen und deren  Komponenten 
sowie die Wiederherstellungskosten nach einem 
Brander eignis steigen mit zunehmender instal-
lierter Leistung. Zusätzlich vergrößert sich der 
Betriebsunter brechungsschaden mit steigender 
Leistung.


3.1 Sachschäden und Folgekosten


Nach Schadenerfahrungen der Versicherer kön-
nen Brände bei WEA – wie die nachfolgenden 
Bei spiele zeigen – erheb liche Sachschäden und 
sehr hohe Folgekosten verur sachen, u. a. durch 
den WEA-Stillstand und Haftungs ansprüche usw.


3.1.1 Sachschadenrisiko


Feuerschäden in WEA können 


in der Gondel, J


im Turm, J


in der Umspannstation der WEA oder des Wind- J


parks


entstehen.


Bei den meisten Neuanlagen sind mittlerweile 


Schalt-, Umrichter-, Steuerschränke und J


Transformator J


in der Gondel untergebracht. Dadurch steigt die 
Gefahr einer Brandentstehung dort erheblich 
an. Durch die hohe Dichte an technischen Ein-
richtungen und brennbaren Stoffen in der Gon-
del kann sich ein Feuer schnell aus breiten. Es 
besteht zudem die Gefahr, dass zusätzlich das 
oberste Turmsegment beschädigt wird. Bei  einem 
Total schaden der Gondel können die Wiederher-
stellungskosten sehr leicht den Neuwert der WEA 
er reichen. 


Bei Offshore-WEA sind deutlich höhere Kosten 
für benötigte Spezialschiffe, z. B. Schwimmkrä-
ne oder Kabelleger, zu erwarten. Gerade im Teil-
schadenfall kann dieses die gesamten Schaden-
kosten signifikant er höhen.


3.1.2 BUExponierung


Erfahrungsgemäß muss bei WEA im Schadenfall 
mit längeren Betriebsunterbrechungen gerech-
net werden. Mehrere Monate sind nicht unge-
wöhnlich. Bei einem Total schaden der Gondel 
können die Zeiten der Betriebsunter brechung 
(BU) durchaus 9 bis 12 Monate betragen. Zu den 
Komponenten mit den längsten Liefer zeiten zäh-
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len u. a. Getriebe, Generatoren und Transforma-
toren. Bei Offshore-WEA kommen er schwerend 
die Wetterab hängig keit bei der Erreichbarkeit 
und die Ab hängigkeit von der Verfügbarkeit eines 
Kran-/Service schiffes hinzu.


Ist der Schaden so groß, dass eine Neuerrichtung 
der An lage wirtschaftlich wäre, ist der Betreiber 
an behördliche Auflagen gebunden. Im Geneh-
migungsbescheid für die Er richtung einer WEA 
ist der Anlagentyp i. d. R. fest geschrieben. Der 
Betreiber hat keine Möglich keit eine veränderte 
Anlage auf dem Platz der be schädigten Anlage 
zu er richten, wenn 


der Genehmigungsbescheid nicht mehr gültig  J


ist oder
keine Genehmigung für ein Repowering vor- J


liegt. 


In beiden Fällen ist ein neues Genehmigungs-
verfahren not wendig, das die Betriebsunterbre-
chungszeit verlängern kann.


Der Ausfall der Einspeise vergütung gemäß EEG 
beträgt bei einer WEA mit einer installierten Lei-
stung von 2 MW und einer durchschnittlichen 
Jahresleistung von 4 Mio. kWh sowie einer ange-
nommenen Laufzeit von 20 Jahren beispielswei-
se ca. 5.000 EUR pro Woche. (BWE Marküber-
sicht 2006)


Ist die zentrale Umspannstation eines Windparks 
von einem Brandschaden betroffen, sind alle an-
geschlossenen An lagen gleichzeitig vom öffent-
lichen Netz getrennt. Der Aus fallschaden steigt 
proportional mit der Anzahl der ange schlossenen 
WEA. Zentrale Um spann stationen von Offshore-
Windparks stellen ein be sonders hohes BU-Risi-
ko dar, da sie


jeweils eine große Anzahl von Einzelanlagen  J


auf sich vereinigen,
besonders leistungsfähig sind, was in der Re- J


gel zu längere Lieferzeiten bei der Ersatzbe-
schaffung führt und
wie Offshore-WEA zeitweise schwer oder nicht  J


erreich bar und auf die Verfügbarkeit von Kran-/
Serviceschiffen angewiesen sind.


3.2 Schadenbeispiele


3.2.1 Brandschaden infolge Blitzschlag


Während eines schweren Sommer-Gewitters 
schlug ein Blitz in den Flügel einer 2 MW-WEA 
ein. Die Anlage schaltete sich automatisch ab 
und ging in Fahnen stellung.


Abb. 1: Brand nach einem Blitzeinschlag bei einer 
2 MW-WEA im Jahr 2004 (Bildquelle: HDI-Gerling)


Der brennende Flügel blieb senkrecht nach oben 
stehen und brannte nach und nach komplett 
ab. Herabfallende brennende Teile des Flügels 
führten zu einem Folgebrand in der Gondel. 


Die Schadenursachenermittlung hat ergeben, 
dass durch eine nicht ordnungsgemäß befestigte 
Schraub verbindung der Blitzableitung der Brand 
im Flügel entstand. Der Licht bogen zwischen Ab-
leitkabel und Anschlusspunkt führte zu einer Ver-
schweißung am Anschlusskabelschuh und zur 
Ent zündung der im Flügel vorhandenen Rück-
stände von Hydrauliköl.


Die Gondel einschließlich Flügeln musste als To-
talschaden be zeichnet werden. Der obere Schuss 
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des Turmes wurde auf Grund hoher Temperatur-
beanspruchung ebenfalls zerstört. 


Die Betriebsunterbrechung belief sich auf ca. 150 
Tage, der Gesamtschaden betrug ca. 2 Mio. Euro.


Mangelhafte Blitzableitungsinstallationen in Rot-
or   blättern von WEA haben bereits in der Ver gan-
gen heit mehrfach zu Brandschäden geführt. 


3.2.2 Brandschaden infolge Maschinenbruch


Die Gondel einer 1,5 MW-WEA brannte nach dem 
Bruch des Schleifringlüfterrades des doppelt ge-
speisten Asynchron generators vollständig aus. Die 
von dem rotierenden Lüfterrad geschlagenen Fun-
ken setzten die Filtermatte des Filterkastens und 
die Haubenisolation nacheinander in Brand. Die 
Höhe des Sachschadens be trug 800.000 EUR.


Abb. 2: Abgebrannte Gondel einer 1,5 MW-WEA  
(Bild quelle: Allianz)


3.2.3 Brandschaden infolge Fehler in  
elektrischen Einrichtungen


In der Gondel einer 1 MW-WEA befand sich die 
Nieder spannungsschaltanlage. Die Schraub ver-
bindung an einem der Eingangskontakte des 
Nieder spannungs leistungs schalters war nicht 
aus reichend ange zogen. Der hohe Übergangs-
widerstand führte zu einem starken Temperatu-
ranstieg an der Verbindungsstelle und zur Ent-
zündung benachbarter brennbarer Materialien im 
Schalt schrank. Die vorge lagerten Sicherungen 
sprachen erst an, als die thermischen Schäden 
durch das Feuer weit vorange schritten waren. An 
den nebeneinander ange ordneten Steuer-, Um-
richter- und Schaltschränken ent stand ein Total-
schaden. Der Innenraum der Gondel wurde stark 
verrußt. Trotz der enormen Hitze im Bereich des 
Brandherdes konnte sich das Feuer über die me-
tallene Gondelhülle nicht ausbreiten. Der Sach-
schaden betrug 500.000 EUR.


Abb. 3: Leistungsschalter einer 1 MW-WEA – zerstört 
durch Brand (Bildquelle Allianz)


3.2.4 Brandschaden infolge elektrischer 
Schwingkreise


Mehrere Schäden gingen auf Parallel schwing-
kreise be stehend aus Kapazitäten (Blindleistungs-
kompensationen oder Netzfiltern) und Induktivitäten 
(Generator, Anlagen transformator, EVU, Netzdros-
seln, usw.) zurück, die bei der Anlagen konzeption 
nicht be achtet wurden. Diese Schwingkreise wur-
den durch Ober schwingungen ange regt. Dabei 
er zeugten Resonanzer schei nungen hohe Strö-
me, die Kondensatoren schädigten. Durchschlä-
ge im Dielektrikum der vorge schädigten Konden-
satoren – meistens durch Über spannung ser eig-
nisse hervorgerufen – führten zu einem Anstieg 
der Ver lustleistung und teilweise zum Platzen der 
Kondensator becher. Die da durch ent standenen 
Brände ver ur sachten zumeist Total schäden an der 
Blindleistungs kompensation oder dem Umrichter. 
Schutzbe schaltungen durch Entladewider stände 
und Ver drosselungen waren in den betreffenden 
Fällen nicht vor handen 
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Abb. 4: Geplatzter Druckbecher eines Netzfilter-Kon-
densators (Bildquelle: Allianz)


3.3 Brandschadenursachen


Die nachfolgenden Abschnitte geben einen Über-
blick über die typischen Ursachen der Brandent-
stehung und -aus breitung anhand von Schaden-
erfahrungen der Versicherer.


Bei Offshore-WEA ist prinzipiell mit den gleichen 
Brand schadenursachen zu rechnen wie an Land. 
Auf Grund stärkerer Belastung durch Umweltbe-
dingungen und derzeit noch recht begrenzten 
Erfahrungen ist die Wahrscheinlich keit von tech-
nischen Defekten und damit das Brandrisiko hö-
her einzuschätzen.


3.3.1 Erhöhte Gefahren der Brandentstehung 
durch Blitzschlag


Eine Vielzahl von Schadenfällen hat gezeigt, dass 
Blitz schlag mit zu den häufigsten Brandursachen 
in WEA zählt.


Das besondere Blitzeinschlagsrisiko ergibt sich 
u. a. aus den exponierten Standorten (häufig Hö-
henlagen) und der großen Höhe der Baukörper.


Das Brandrisiko erhöht sich vor allem dann, wenn 
das Blitz schutzsystem nicht fachgerecht ausge-
führt und ge wartet wird. Ist der Durchgangswider-
stand des Blitzableitungs weges zu hoch, sind bei 
einem Blitzein schlag thermische Schäden vor-
programmiert.  


3.3.2 Elektrische Anlagen


Neben Blitzschlag zählen Fehler in den elek-
trischen Ein richtungen der Windkraftanlage zu 
den häufigen Brandur sachen. Das Feuer entsteht 
durch Überhitzung infolge von Überlast, Erd-/
Kurzschluss sowie Lichtbögen. Typische Fehler 
sind u. a.: 


Technische Defekte oder falsch dimensio- J


nierte Bauteile in der Leistungselektronik (z. B. 
Schalt-, Umrichter schrank, Transformator),
Versagen von Leistungsschaltern J


Versagen der Steuerungselektronik J


Hohe Übergangswiderstände durch ungenü- J


gende Kontakte bei elektrischen Verbindungen, 
z. B. bei Schraubverbindungen an Kontakt-
schienen
Unzureichendes elektrisches Schutzkonzept J  
im Hin blick auf Isolationsfehlererkennung und 
Selektivität der Abschaltorgane,
Keine bzw. keine allpolige Freischaltung des  J


Generators bei Anlagenausfall/-abschaltung
Fehlender Überspannungsschutz auf der Mit tel J -
spannungsseite des Transformators,
Resonanzen in RC (resistance capacity) –  J


Schwing kreisen (Netzfilter, Blindleistungskom-
pensationen).


3.3.3 Heiße Oberflächen


Mechanische Bremsen, die den Rotor abbrem-
sen sollen, können beim Ausfallen aller aerody-
namischen Bremsen Temperaturen erreichen, die 
zu einer Entzündung von brennbaren Stoffen füh-
ren. Bei dieser Not-Bremsung geht bei mecha-
nischen Bremsen ohne Abdeckung eine große 
Gefahr vom Funkenflug aus, der zur Entzündung 
auch weiter entfernter brennbarer Stoffe führen 
kann. Mängel an Anlagen und An lagenteilen, z. B. 
Leckagen der Ölanlagen und Ver schmutzung er-
höhen das Brandrisiko.


Weitere Gefahren gehen bei Überlastung und 
mangel hafter Schmierung von den Generator- 
und Getriebelagern aus. In diesen Fällen lau-
fen die Lager heiß. Brennbare Materialien und 
Schmierstoffe können sich bei Kontakt mit heißen 
Oberflächen entzünden. Kommt es, z. B. infolge 
eines Lagerschadens, zum Anstreifen rotierender 
Anlagen teile, kann der entstehende Funkenflug 
Feuer verur sachen.
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3.3.4 Feuergefährliche Arbeiten


Feuergefährliche Arbeiten in Zusammenhang mit 
Reparatur-, Montage- und Demontagearbeiten, 
z. B. Schweißen, Trenn schleifen, Löten und Brenn-
schneiden, sind eine häufige Brandursache. Durch 
die bei der Arbeit auftretenden hohen Tempera-
turen können brennbare Materialien im näheren 
und weiteren Umfeld der Arbeits stelle entzündet 
werden. Besonders gefährlich sind Schweiß-, 
Schneid- und Schleiffunken, die noch in einer 
Entfernung von 10 m und mehr von der Arbeits-
stelle brenn bare Stoffe entzünden können. Viele 
Brände brechen erfahrungsgemäß erst mehrere 
Stunden nach Abschluss der feuergefährlichen 
Arbeiten aus. 


3.3.5 Brandlast 


In der Gondel einer WEA kommt eine Viel zahl 
von brennbaren Materialien zum Einsatz, die eine 
Brandentstehung ermöglichen und eine schnelle 
Brandaus breitung zur Folge haben, z. B. 


Innere Schaumstoff-Schalldämmung der Gon- J


del, teil weise mit ölhaltigen Niederschlägen 
kon taminiert,
Kunststoffgehäuse der Gondel selbst (z. B.  J


GFK)
Öle in den Hydrauliksystemen, z. B. für Pitch- J


verstellung, Bremssysteme. Durch den hohen 
Druck in den Hydrau likleitungen tritt das Hy-
drauliköl bei Beschädigung fein vernebelt sowie 
ggf. unter hoher Temperatur, aus und kann zur 
explosionsartigen Brand aus weitung führen.
Getriebeöl und weitere Schmierstoffe, z. B. für  J


die Generatorlager
Transformator-Öl J


Elektroinstallation, Kabel usw. J


In der Gondel gelagerte Hydrauliköle, Schmier-
stoffe und nicht beseitigte ölhaltige Abfälle sind 
zusätzliche Brand lasten und erhöhen unnötiger-
weise neben dem allge meinen Brandrisiko be-
sonders die Gefahr der Brandaus weitung.


3.3.6 Stark eingeschränkte Zugänglichkeit 
für die Brandbekämpfung


Die Feuerwehr hat mit den heute zur Verfügung 
stehenden Mitteln keine Möglichkeit einen Brand 
bei WEA im Bereich der Gondel oder des Rotors 
zu bekämpfen. Die Drehleiter der Feuerwehr er-
reicht nicht die notwendige Höhe. Von außen ist 
eine brennende Gondel daher nicht zu erreichen. 
Der Weg zur Gondel über Leiter oder Aufzug einer 
brennenden Anlage ist auch für Feuerwehrange-
hörige lebensgefährlich und daher nicht möglich. 


Selbst im Umfeld der Anlage am Boden sind die 
Feuerwehrleute der Ge fahr herabfallender bren-
nender Teile ausgesetzt. Da immer häufiger auch 
Transformatoren in die Gondel integriert werden, 
haben die Einsatzkräfte auf hoch spannungs-
führende Leitungen zu achten. 


Bei bis her aufgetretenen Bränden war der Einsatz 
der Feuer wehr auf die Absicherung des Brand-
ortes und der Verhinderung von Folgebränden 
auf dem Boden oder an benachbarten Einrich-
tungen beschränkt.


Bei Offshore-WEA ist eine manuelle Brandbe-
kämpfung von außen nicht zu erwarten. 


3.3.7 Einschränkungen bei der  
Instandhaltung (Wartung, Inspektion 
und Instandsetzung)


Bei beengten Raumverhältnissen in Windkraftan-
lagen und eingeschränkter Zugänglichkeit von 
Anlagenkomponenten ist es für das Wartungs-
personal sehr schwierig Wartungs arbeiten sach- 
und fachgerecht durchzuführen. Die Quali tät der 
Arbeit kann darunter leiden. 


4 Schutzziele und Schutzkonzept


Brandschutzmaßnahmen für WEA, die im vorlie-
genden Leitfaden eingehend beschrieben sind, 
sollen bestehende Bestimmungen ergänzen und 
zielen ins besondere darauf ab, Sachschäden ei-
nerseits durch die Begrenzung von Ge fahren der 
Brandentstehung und Brand ausbreitung zu mini-
mieren sowie eine brandbedingte Betriebsunter-
brechung andererseits zu vermeiden und da-
mit verbunden die Verfügbarkeit der Anlagen 
sicherzu stellen.


Der erforderliche Schutzumfang von WEA kann 
ggf. je nach der objektspezifischen Gefährdung 
und zu versichern den Risiken variieren, der nach 
Schadener fahrungen der Ver sicherer auch die 
Versicherbarkeit maß geblich bestimmen kann. 


Zur Sicherstellung der erforderlichen Brandsi-
cherheit ist es er fahrungsgemäß stets sinnvoll, 
ein Brandschutzkonzept in Abstimmung mit allen 
Beteiligten, insbesondere dem Ver sicherer, zu er-
stellen, in dem bauliche, anlagen technische und 
organisatorische Schutzmaßnahmen sich risiko-
gerecht und schutzzielorientiert einander ergän-
zen sollen sowie wechselseitige Beeinträchtigung 
der Schutz funktionen ausgeschlossen werden 
müssen. Dabei sollten die Gefahren der Branden-
tstehung u. a. durch die 
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Verwendung nichtbrennbarer oder schwer ent- J


flamm bare Stoffe,
Brandfrüherkennung mit automatischen Brand- J


melde an lagen (BMA), 
regelmäßige sowie fachkundige Instand hal- J


tung, 
automatische Abschaltung der Anlagen und  J


voll ständige Trennung vom Netz bei einer Ge-
fahrer kennung,
Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Ge- J


fahren situationen und betriebliche Regelungen 
für feuer gefähr liche Arbeiten, z. B. Schweiß-
erlaubnis schein ver fahren, 


effektiv begrenzt werden. 


Zur Begrenzung von Gefahren der Brandaus-
breitung haben sich neben dem Einsatz feuer-
widerstandsfähiger Bauteile insbesondere die


Brandfrüherkennung mit automatischen Brand- J


meldeanlagen (BMA) und 
Brandbekämpfung mit automatischen Feuer- J


löschanlagen 


bewährt. 


Zu dem ist grundsätzlich hilfreich, einen Notfall-
plan zur Schadenbegrenzung zu erstellen und 
aktuell zu halten so wie dessen Umsetzung durch 
die regelmäßige Übung sicherzustellen. 


Für die Planung, Ausführung und den Betrieb die-
ser Brand schutzmaßnahmen sowie deren Quali-
tätssicherung sind vielfach anerkannte Regeln 
der Technik erarbeitet worden, auf die im vorlie-
genden Leitfaden verwiesen werden.


Darüber hinaus können mit Hilfe von Condition 
Monitoring Systemen (CMS) Zustandsände-
rungen im Antriebsstrang früh zeitig erkannt und 
damit auch die davon ausgehenden Gefahren 
der Brandentstehung vermieden werden.


Hinweis: siehe GL-Richtlinie für die Zertifizierung 
von Condition Monitoring Systemen für Wind-
energie anlagen


Bei einer brandschutztechnischen Ertüchtigung 
von be stehenden WEA gemäß diesem Leitfaden 
sollte bereits im Vorfeld u. a. in Abstimmung mit 
Behörden, dem Anlagen her steller, der Zertifizie-
rungsstelle der WEA sowie dem Ver sicherer ge-
klärt werden, in wie weit durch die Nach rüstung 
ggf. eine Erneuerung der behördlichen Ge neh-
migung und der Zertifizierung der Anlagen erfor-
derlich ist. 


Grundsätzlich ist es sinnvoll, den erforderlichen 
Schutzum fang in Abhängigkeit von Risikopara-
metern zu staffeln. Zu berücksichtigen sind z. B. 


Schadenerfahrungen mit unterschiedlichen An J -
la gen typen und -komponenten,
Anlagenleistung in MW,  J


Aufbau der WEA und Anordnung von Risiko- J


komponenten 
Aufstellungsort (On- oder Offshore),  J


Ver sicherungssumme und  J


Höhe des Selbstbehaltes  J


In der Tabelle 2 ist beispielhaft eine Staffelung 
der Schutz maßnahmen mit Hilfe sogenannter 
Schutzklassen darge stellt und gekennzeichnet. 
Es ist in Abstimmung mit dem Versicherer mög-
lich, ggf. eine andere Staffelung von Schutz-
maßnahmen zu vereinbaren. Dabei werden Blitz- 
und Überspannungs schutz gemäß Abs. 5.1.1 
sowie allge meine elektrische Schutzmaßnahmen 
gemäß Abs. 5.1.2 grundsätzlich vorausgesetzt. 


Zudem sollte beim Ansprechen der automatischen 
Brand früherkennung als Einrichtungs- oder Raum-
überwachung die WEA automatisch abgeschaltet 
und vollständig vom Netz getrennt werden.


Schutzmaßnahmen  
als Bausteine


Schutzklassen


0 1 2 3


BMA – Einrichtungs- und 
Raum überwachung


x x x x


Feuerlöschanlagen – Einrichtungsschutz


Steuer-, Umrichter- und Schalt-
schränke (NS/MS)


x x x


Transformator x x


Hydrauliksystem x


Schleifringgehäuse des Gene-
rators


x


Feuerlöschanlagen – Raumschutz


Zwischenböden mit Öl auffang-
wanne und Kabel und Elektro-
installation 


x x


Gondel mit Generator, Trans-
formator, Hyd raulik systemen, 
Getriebe, Bremse, Azimut-An-
trieb


x


Nabe mit Pitch-An trieb und 
ggf. Generator


x


Turmfuß/-plattform mit ggf. vor-
handenen Installationen


x


Tabelle 2: Beispiele der Schutzklassen
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Der Nachweis der Wirksamkeit und Zuverlässig-
keit von anlagentechnischen Brandschutzmaß-
nahmen kann durch entsprechende Anerken-
nung für Bauteilen und Systemen von VdS Scha-
denverhütung oder vergleichbare An er kennung 
erfolgen.


Das gesamte Brandschutzkonzept für eine WEA 
soll ggf. in Abstimmung mit dem Versicherer von 
einer unab hängigen, anerkannten Stelle insbe-
sondere im Hinblick da rauf über prüft werden, ob 
ein risikogerechter Schutz der je weiligen WEA 
sichergestellt ist. Dies kann im Rahmen eines 
Prüf- und Zertifizierungsverfahrens in Ergänzung 
zu den in der Praxis bewährten und ggf. erfor-
derlichen Typen prüfungen und Zertifizierungen 
durch z. B. Germanischer Lloyd Industrial Ser-
vices GmbH erfolgen. Hierfür kann das Muster-
Schutzkonzept im vorliegenden Leitfaden als Be-
wertungs grundlage herangezogen werden.


Hinweis: siehe GL Wind-Leitfaden, Zertifizierung 
von Brandschutzsystemen für Windenergieanla-
gen (WEA), Prüfverfahren 


5 Schutzmaßnahmen


Die nachfolgenden Ausführungen stellen eine 
Anleitung zur Festlegung von Brandschutzmaß-
nahmen im Rahmen eines objektspezifischen 
Brand schutz konzeptes dar. 


5.1 Verringerung der  
Brandentstehungsgefahren


Bereits in der Planungs- und Konstruktionsphase 
sollten mögliche Brand- und Explosionsgefahren 
erkannt und wichtige Aspekte des Brandschutzes 
beachtet werden. 


5.1.1 Blitz und Überspannungsschutz


WEA sind mit einem umfassenden und dem je-
weiligen An lagentyp der WEA angepassten Blitz- 
und Überspannungs schutz aus zurüsten. Anlagen 
zum Blitz- und Über spannungsschutz sind wie 
andere Anlagenteile der WEA nach den aner-
kannten Regeln der Technik zu planen, zu er-
richten und zu betreiben.


Zur Planung von Anlagen zum Blitz- und Über-
spannungsschutz ist eine Risikobeurteilung durch-
zuführen oder es ist die höchst möglich Gefähr-
dung gemäß IEC 62305 (Blitzschutzklasse I = 
LPL I) anzunehmen. Bei der Risikobeurteilung 
sind u. a. die möglichen Wege des Blitzstromes, 


z. B. vom Rotorblatt über die Nabe, Gondel und 
Turm zum Fundament, genau zu erfassen und zu 
betrachten.


In den Blitz- und Überspannungsschutz sind ins-
besondere die Gondel und Rotorflügel sowie 
alle betriebswichtigen und sicherheitsrelevanten 
Elektroinstallationen bzw. -ein richtungen inklusiv 
Kabeltrassen einzubeziehen. 


Abb. 5: Zuordnung der Blitzschutzzonen (BSZ) bei 
WEA mit Metallgondeln (Quelle: Phoenix Contact) 


Zu berücksichtigen ist die Zuordnung der Anla-
genteile von WEA zu einzelnen Blitzschutzzonen 
in Abhängigkeit von der jeweils zu erwartenden 
Störgröße durch Blitzteilströme und Schaltüber-
spannungen.


Zur Auslegung der Anlagenkomponenten des 
Blitz schutzes ist die relevante Schutzklasse der 
Anlagen festzulegen. Da bei sollte für ein umfas-
sendes Blitzschutzsystem bei WEA mindestens 
die Schutzklasse II gewählt werden.


Ähnlich wie bei hohen Türmen stellen für WEA 
aber auch stromschwache Blitze eine besondere 
Herausforderung dar. Deswegen sollten mit dem 
Blitzkugelverfahren Schutz bereiche bei Turm, 
Gondel, Nabe und Rotoren – auch drehend – fest-
gestellt werden.


Hinweis: siehe


VdS 2010 J : Risikoorientierter Blitz- und Über-
spannungs schutz; Richtlinien zur Schadenver-
hütung
DIN EN 61400 (VDE 0127): Windenergie- J


anlagen – Teil 1: Auslegungsanforderungen  
(IEC 61400-1)
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DIN EN 62305 (VDE 0185-305) Blitzschutz J


Teil 1: Allgemeine Grundsätze (DIN EN 62305- J


1; VDE 0185-305-1)
Teil 2: Risiko-Management (VDE 0185-305-2)  J


ein schließlich Beiblättern 1 und 2
Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Per- J


sonen (DIN EN 62305-3 und VDE 0185-305-3) 
einschließlich Beiblättern 1 bis 3
Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme  J


in bau lichen Anlagen (IEC 62305-4)
Richtlinie für die Zertifizierung von Wind energie- J


an lagen: 8 Elektrische Systeme; Abschnitt 7: 
Blitzschutz maßnahmen, Germanischer Lloyd 
Industrial Services GmbH


5.1.2 Minimierung von Gefahren aus  
elektrischen Anlagen 


Die Schutztechnik, die alle elektrischen Einrich-
tungen so wie Maßnahmen zum Erfassen von 
Netzfehlern und anderen anormalen Betriebszu-
ständen in WEA und den zu gehörigen peripheren 
Anlagen beinhaltet, soll dem Stand der Technik 
entsprechen. Ihre Hauptaufgabe ist die selektive 
Erkennung der Fehlerstelle, sowie die unverzüg-
liche Abschaltung fehlerbehafteter Teile des 
Netzes oder einzelner elektrischer Betriebsmittel, 
z. B. Transformator, Leitung, Generator. In den 
meisten älteren WEA besteht derzeit kein ausrei-
chender Schutz. 


Bestmöglichen Brandschutz gewährleisten ge-
staffelte Schutz konzepte, bei denen durch Ver-
zahnung der Schutz einrichtungen benachbarter 
Betriebsmittel ein gegen seitiger Reserveschutz 
entsteht. Dies gilt für die gesamte vom Anlagen-
hersteller und Windparkentwickler geplante An-
lage oder Anlagenteile, die der Planer in Eigen-
regie nach den Vorgaben des An lagenherstellers 
erstellt. Bei entsprechender Konfiguration können 
zum Beispiel Brandgefahren aus einem Licht-
bogen in der Niederspannungsschaltanlage trotz 
Versagen des Leistungsschalters vermieden wer-
den. Geeignete Stör lichtbogenschutzsysteme 
erkennen den Fehler und öffnen den Mittelspan-
nungsschalter auf der Oberspannungsseite des 
Transformators. Damit wird das fehlerhafte Anla-
genteil selektiv vom Netz getrennt. Gleiches gilt 
für hochohmige Erdschlüsse, welche zwischen 
Niederspannungsleistungs schalter und Trans for-
mator entstehen.


Die Schutzsysteme müssen ein sofortiges gere-
geltes Ab schalten der WEA mit anschließender all-
poliger (mittel spannungsseitiger) Trennung vom 
Netz sicherstellen. Das Ansprechen von Schutz-
einrichtungen soll eine Störmeldung an die Fernü-
berwachung auslösen. 


Hinweis: siehe


VdS 202 J 5 Kabel- und Leitungsanlagen, Richtli-
nien zur Schadenverhütung
VdS 2046 J  Sicherheitsvorschriften für elektrische 
An lagen bis 1000 Volt
VdS 2349 J  Störungsarme Elektroinstallation


5.1.3 Minimierung brennbarer Stoffe 


Hydraulik- und Schmieröle sind so auszuwählen, 
dass sie neben ihren benötigten technischen Ei-
genschaften möglichst nichtbrennbar sind bzw. 
einen hohen Flamm punkt aufweisen, der deut-
lich über den Betriebs temperaturen der Anlagen 
liegt.


Der Einsatz brennbarer Materialien, z. B. ge-
schäumter Kunststoffe wie PU (Polyurethan) oder 
PS (Polystyrol) als Dämmstoff oder GFK (glasfa-
serverstärkter Kunststoff) für Ab deckungen und 
sonstige Bauteile, ist aus brandschutz technischer 
Sicht möglichst zu vermeiden. 


Ist der Einsatz nichtbrennbarer Materialien im Ein-
zelfall nicht möglich, sind mindestens schwerent-
flammbare Stoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) 
einzusetzen. Zudem sollten geschlossenporige 
Stoffe mit abwaschbarer Oberfläche ver wendet 
werden, damit Verunreinigungen, Ölleckagen u. ä. 
nicht eindringen können und dadurch die Brand-
gefahr im Laufe der Betriebszeit erhöht wird.


Es sollten Kabel und Leitungen verwendet wer-
den, die bei der Verbrennung möglichst


wenig giftige und korrosive Zersetzungspro- J


dukte ab spalten,
raucharm sind und geringe Verschmutzung der  J


Räume und des Inhalts verursachen,
die Brandweiterleitung nicht unterstützen. J


Bei Arbeiten an Anlagenteilen, die brennbare Flüs-
sigkeiten oder Öle enthalten, ist darauf zu achten, 
dass austretende Flüssigkeiten sicher aufgefan-
gen werden, z. B durch die Aufstellung von Wan-
nen oder den Einsatz nichtbrennbarer Ölbinde-
mittel. Leckagen sind umgehend zu beseitigen.


Nach der Beendigung der Arbeiten sind die auf-
gefangenen Flüssigkeiten ordnungsgemäß zu ent-
sorgen und verun reinigte Ölbindemittel aus der 
Anlage zu entfernen. 


Die Lagerung brennbarer Materialien sowie von 
Hilfs- und Betriebsstoffen ist innerhalb der WEA 
zu unterlassen.
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5.1.4 Vermeidung von möglichen  
Zündquellen 


Mögliche Zündquellen sind z. B.:


Blitzstrom J


Funkenflug beim Bremsvorgang einer mecha- J


nischer Bremse
Kurzschluss und Lichtbogen sowie Schwing- J


kreise bei elektrischen Geräten und Anlagen
Heiße Oberflächen, z. B. Lager, Bremsscheibe, J


Selbstentzündung durch verschmutzte Putz- J


lappen (z. B. Öle, Lösemittel).


Anlagenteile mit möglichen Zündquellen sind so 
anzu ordnen und auszuführen, dass brennbare 
Materialien im Normal betrieb und während einer 
Störung nicht entzündet werden können. Dazu 
kann es erforderlich sein, Ab deckungen, Leit-
bleche oder ähnliches aus nichtbrenn baren Ma-
terialien anzubringen. 


Elektrische Einrichtungen sollten möglichst ab-
gekapselt werden.


Verschmutzte Putzlappen sind bei Verlassen der 
WEA zu entsorgen.


5.1.5 Feuergefährliche Arbeiten


Feuergefährliche Arbeiten in Zusammenhang mit 
Reparatur-, Montage- und Demontagearbeiten 
sollten ver mieden werden. Ist dies nicht mög-
lich, sollte geprüft werden, ob an stelle dieser Ar-
beiten auch so genannte kalte Verfahren (Sägen, 
Schrauben, Kaltkleben etc.) einge setzt werden 
können. 


Sind feuergefährliche Arbeiten unvermeidbar, sind 
vor, während und nach der Arbeit Brandschutz-
maßnahmen zu ergreifen, um eine Brandentste-
hung zu vermeiden oder einen Brand früh zeitig 
zu erkennen und wirksam zu be herrschen.


Hinweise: siehe


VdS 2008 J  „Feuergefährliche Arbeiten – Richtli-
nien für den Brandschutz“
VdS 2036 J  „Erlaubnisschein für Schweiß-, 
Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifar-
beiten“ (Muster) 
VdS 2047 J  „Sicherheitsvorschriften für Feuerge-
fährliche Arbeiten“


5.1.6 Instandhaltung (Wartung, Inspektion 
und In standsetzung) maschineller und 
elektrischer Anlagen 


Brände aus technischen Defekten elektrischer und 
maschineller Anlagen gehören zu den häufigsten 
Schaden ursachen. Ein Mittel zur Reduzierung der-
artiger Schäden ist eine regelmäßig durchge-
führte Wartung nach Vorgaben des Her stellers 
(Wartungsanleitung) und Inspektionen solcher An-
lagen sowie die rechtzeitige In standsetzung fest-
gestellter Mängel.


Ein Hilfsinstrument hierfür sind die in vielen WEA 
bereits vorhandenen Systeme zur automatischen 
Überwachung wichtiger Betriebsparameter, z. B. 
Druck, Temperatur, an maschinellen und elek-
trischen Anlagen wie Transformator, Generator-
wicklungen, Ge trieben, Hyd rau lik systemen oder 
Lagern. Grenzwertüber - und -unter schreitungen 
sollten zu einer Alarmierung und letztendlich zur 
automatischen Ab schaltung einer WEA führen 
können. Bei der Typenprüfung und Zertifizie-
rung von WEA wird die Überwachung der Be-
triebsparameter in der Regel berücksichtigt. 


Elektrischer Anlagen und Überwachungssysteme 
in WEA müssen regelmäßig vor Ort von Sachver-
ständigen geprüft werden. Dabei muss u. a. eine 
Gas- und Ölanalyse der Transformator-Isolierflüs-
sigkeit mindestens alle fünf Jahre durchgeführt 
werden. 


Die Analyse lässt einen Rückschluss auf die Qua-
lität des Isolieröles zu und liefert Aufschlüsse über 
mögliche elektrische Fehler, thermische Überla-
stungen des Trans formators und den Zustand des 
Papier-Dielekrikums. Bei Fehlern im Aktivteil von 
Öltransformatoren besteht auf Grund der groß-
en elektrischen Ströme in Verbindung mit dem 
Isolieröl als Brandlast Explosionsgefahr infolge 
eines rasch anwachsenden Kesselinnendrucks. 
Bei Trocken transformatoren ist eine Kontrolle der 
Oberfläche jährlich durchzuführen und falls not-
wendig eine Reinigung vorzu sehen. Zusätzliche 
Sicherheit bieten Einrichtungen zur optischen Er-
kennung von Teilentladungen (Funken schalter).


Eine wiederkehrende Prüfung von elektrischen 
Anlagen ge mäß VdS 2871 sollte in der Regel alle 
2 Jahre erfolgen. 


Hinweise: siehe


VdS 2871 J  Prüfrichtlinien nach Klausel 3602, 
Richt linien für die Prüfung elektrischer Anlagen







Windenergieanlagen (WEA) VdS 3523 : 2008-07 (01)


14


DIN EN 50308 (VDE 0127-100) Windenergie- J


anlagen – Schutzmaßnahmen – Anforderungen 
für Konstruktion, Betrieb und Wartung
DIN EN 50110-100 (VDE 0105-100) Betrieb von  J


elektrischen Anlagen
DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1) Sicherheit von  J


Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Ma-
schinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN 60599 (VDE 0370-7, IEC 60599) In Be- J


trieb be findliche, mit Mineralöl imprägnierte 
elektrische Geräte – Leitfaden zur Interpretati-
on der Analyse gelöster und freier Gase 
DIN EN 61400-2 (VDE 0127-2) Windenergiean- J


lagen – Teil 2: Sicherheit kleiner Windenergie-
anlagen (IEC 61400-2)
Unfallverhütungsvorschrift: Elektrische Anlagen  J


und Be triebsmittel (BGV A 3, vorherige VBG 4)


Neben diesen Prüfungen sollten Thermografie-
Unter suchungen an der Elektroinstallation regel-
mäßig durchge führt werden; z. B. in folgenden 
Bereichen:


Anschlussbereiche und wenn möglich Kon- J


takte der NH-Sicherungslasttrenner
Klemmvorrichtungen bzw. Klemmleisten in Ver- J


teilungen sowie Schalt- und Steuerverteilern
Anschlussbereiche und wenn möglich Kon- J


takte von Sammelschienen, Schütze, Konden-
satoren usw.
Anschlussbereiche und Oberflächen von Trans J -
formatoren, Konverter und Motoren
Energiekabel bzw. Kabelbündel J


Oberflächen von Betriebsmitteln, bei denen eine  J


gefahr drohende Erwärmung vermutet werden 
kann.


Die Durchführung der Thermographie-Untersu-
chung sollte von einem hierfür anerkannten Sach-
verständigen vorge nommen werden, der nach-
weislich die fachliche Qualifikation besitzt und 
über die notwendigen Messgeräte verfügt, z. B. 
VdS-anerkannter Sachverständiger für Elektro- 
Thermo grafie.


Hinweise: siehe


VdS 2858 J  Thermografie in elektrischen Anlagen
VdS 2861 J  VdS-anerkannte Sachverständige für 
Elektrothermografie (Elektrothermografen), sie-
he www.vds.de


Ortsveränderliche Geräte, die im Rahmen der War-
tung und Instandsetzung eingesetzt werden, sind 
nach der BGV A3 regelmäßig zu prüfen (Richtfrist 
halbjährlich, Maximalfrist jährlich).


Blitzschutzsysteme sind regelmäßig (jährlich) von 
einem hierfür aner kannten Sachkundigen zu prü-
fen. Die Prüfung der Funktions fähigkeit und des 
Zustandes vom Blitzschutz system bein haltet ins-
besondere eine Sichtprüfung aller Fang- und 
Ab leitungseinrichtungen sowie die Messung des 
Durchgangs widerstandes der Ableitungsstrecke 
von den Fangein richtungen in den Rotorblättern 
bis zur Erdan schlussfahne und des Funda ment-
ausbreitungswider standes.


Hinweis: siehe


VdS 3432 J  VdS-anerkannte Sachkundige für Blitz- 
und Überspannungsschutz sowie EMV-gerechte 
elektrische Anlagen (EMV1-Sachkundige)
Arbeitsrichtlinie „Überprüfung des Zustandes  J


des Blitz schutzsystems von Windenergiean-
lagen“, Bundesver band WindEnergie – BWE 
(Fassung: Oktober 2004)


Bei dieser wieder kehrenden Prüfung ist zusätz-
lich der Fundamentausbreitungswiderstand ge-
mäß VDE 0185-305-3 (EN 62305-3) zu messen.


Das Ergebnis der Instandhaltung sollte schriftlich 
festge halten werden, z. B. in einem Wartungs-
pflichtenheft oder Betriebsbuch. Mängel, die bei 
der Wartung oder Prüfung festgestellt sind, sollten 
un verzüglich behoben werden. Die Mängelbesei-
tigung ist zu dokumentieren und nachzu prüfen. 


5.1.7 Rauchverbot


Für den gesamten Bereich der WEA ist ein Rauch-
verbot auszusprechen.


Um die Einhaltung des Rauchverbotes sicherzu-
stellen, sollten die Beschäftigten und ggf. Fremd-
firmen belehrt und Verstöße gegen das Rauch-
verbot mit Sanktionen geahndet werden.


Das Rauchverbot ist bereits an den Zugängen zur 
WEA deutlich und dauerhaft zu kenn zeichnen.


5.1.8 Schulung 


Das Servicepersonal und ggf. die beauftragten 
Fremd firmen sind hin sichtlich der Brandgefahren 
in der WEA regelmäßig zu un terweisen, z. B. 


Vermeidung von Brandgefahren J


Funktionsweise installierter Brandschutzanlagen  J


und -einrichtungen sowie mit deren Umgang
richtiges Verhalten im Brandfall, z. B. Alarmie- J


rung von hilfeleistenden Stellen 
richtige Handhabung von Feuerlöschern J


1 EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
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Es ist zu empfehlen, Brandschutzübungen, z. B. 
Probe alarm, Umsetzung des Notfallplans und Eva-
kuierung der Gondel, regelmäßig abzuhalten und 
dabei die örtliche Feuerwehr einzubinden. 


5.2 Branderkennung und  
Brandbe kämpfung


Die Einsatzbedingungen, hier in erster Linie die 
Umwelt- und Wetterbe dingungen, für die brand-
schutztechnischen Anlagen in WEA können er-
heblich variieren.


Besonders zu berücksichtigen sind hier z. B. 


Einflüsse aus salzhaltigen Atmosphären (Off- J


shore WEA),
starke Temperaturschwankungen bedingt durch J  
den Tag-Nacht-Wechsel, z. B. bei nächtlicher 
starker Ab kühlung und intensiver Sonnenein-
strahlung tagsüber,
Vibrationen, J


Ölniederschläge, J


Luftwechsel und Strömungsverhältnisse in der  J


Gondel.


Weiterhin kann eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, z. B. 
bedingt durch den Standort, und Bauweise der 
WEA die Wirkungs weise der Anlagentechnik be-
einflussen. 


Einflüsse, die die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit 
der ein gesetzten Brandschutztechnik beein flussen 
können, sind deshalb schon in der Planungspha-
se der Anlage ent sprechend zu berücksichtigen 
und auf die unterschiedlich verwendeten Tech-
niken und Bauweisen von WEA abzustimmen.


5.2.1 Branderkennung


Zur wirksamen Begrenzung von Brand- und Fol-
geschäden sollen auch bei WEA Brände insbe-
sondere durch automatische Brandmeldeanlagen 
rechtzeitig er kannt werden, da WEA in der Regel 
ohne Personal be trieben werden. Grundsätzlich 
wird hierbei zwischen der Raum- und Einrich-
tungsüberwachung unterschieden. 


Die automatische Branderkennung dient einer-
seits der Information der Leittechnik und anderer-
seits der automatischen Auslösung von Löschein-
richtungen nebst ggf. möglicher automatischer 
WEA-Abschaltung. 


Raumüberwachung


Gondel und Bereiche des Turmes, in denen WEA-
Technik untergebracht ist, sowie externe Trans-
formator- und Um spann stationen sind durch eine 
automatische Brandmelde anlage (BMA) zu über-
wachen.


Doppelböden und Deckenhohlräume o. ä. mit 
Brand lasten, z. B. Kabeln und sonstigen Leitungen, 
sind in die Über wachung einzubeziehen.


Hinweis: siehe VdS 2095 Richtlinien für automa-
tische Brand meldean lagen – Planung und Einbau.


Brandmelder müssen immer für den zu überwa-
chenden Be reich und die zu erwartenden Brand-
kenngrößen ge eignet sein. Auf die besonderen 
Umgebungsbedingungen, z. B. Temperatur, Luft-
feuchte, und Vibrationen, ist bei der Auswahl und 
dem Betrieb der Brandmelder zu achten; ggf. 
kommen Melderheizungen zum Einsatz. Bei der 
Über wachung in der WEA sollten vorzugsweise 
Brandmelder mit der Kenngröße Rauch zum Ein-
satz kommen.


Einrichtungsüberwachung


Bei Einrichtungen, die z. B.


gekapselt, J


zwangsbelüftet und J


in Räumen mit hoher Luftwechselrate J


betrieben werden, z. B. Schalt- und Umrichter-
schränke, sind Überwachungen der Einrichtungen 
ergänzend zur Raumüberwachung erforderlich. 
Bei der Überwachung der Einrichtungen sollte 
vorzugsweise ebenfalls Rauch als Brandkenngrö-
ße herangezogen werden.


Hinweis: siehe VdS 2304 Einrichtungsschutz für 
elektrische und elektronische Systeme, Richtli-
nien für Planung und Ein bau.


Die Eignung der Brandmelder ist grundsätzlich in 
Ab hängig keit der jeweiligen Einsatzbedingungen 
in WEA und in Abstimmung mit dem Systemin-
haber (Hersteller) objekt spezifisch zu prüfen. 
Dabei ist insbesondere auf die optimale Bran-
derkennung und die Begrenzung von Fehl- bzw. 
Täuschungs alarmen zu achten.


Mineralöl-Transformators sollten ergänzend zur 
raumüber wachenden Branderkennung und Tem-
peraturüberwachung mit Buchholzschutz (Vor- 
und Hauptalarm mit Abschaltung) abgesichert 
werden. 
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Eine automatische Brandfrüherkennung macht 
nur Sinn, wenn bei Ansprechen derselben min-
destens folgende Reaktionen ausgelöst werden: 


Brandmeldung mit Alarmweiterleitung zu einer  J


ständig besetzten Stelle
Abschaltung der WEA und vollständige Tren- J


nung vom Netz 
Auslösung der Einrichtungs- und Raumschutz J -
löschan lage in Zweimeldungsabhängigkeit 
(Typ B) 


Bei Meldesystemen, die unterschiedliche Alarm-
schwellen zulassen, besteht die Möglichkeit, in 
Abhängigkeit von den Alarmschwellen abgestuf-
te Reaktionen einzuleiten, z. B. Voralarm, Haupt-
alarm usw. 


Bei der Auswahl der Brandmeldertechnik ist stets 
darauf zu achten, dass die erforderliche Instand-
haltung praktika bel in Anbetracht des Standortes 
und der beengten Ver hältnisse in der Gondel ge-
währleistet werden kann.


5.2.2 Brandbekämpfung


Auf Grund des personenlosen Betriebs der WEA, 
der zeit aufwendigen Erreichbarkeit (insbesonde-
re auch bei Of f shore-Anlagen) und der stark ein-
geschränkten Zugänglich keit für die Feuerwehr 
kann eine wirksame Brandbe kämpfung und da-
mit auch Schadenbegrenzung er fahrungs gemäß 
insbe sondere durch automatische Feuer lösch an-
lagen sicherge stellt werden.


Feuerlöschanlagen


Für den wirksamen Brandschutz von WEA emp-
fehlen sich selbsttätige, stationäre Feuerlösch-
anlagen. Dabei kommen grundsätz lich sowohl 
Gas löschanlagen als auch Wasserfeinsprüh lösch-
anlagen (unter Berücksichtigung der be sonderen 
Randbedingungen) in Betracht. Diese Feuer lösch-
anlagen können als Einrichtungs- oder Raum-
schutz anlagen oder einer Kombination aus beiden 
ausge führt werden. Ein richtungsschutzanlagen 
wir ken dabei selektiv auf das zu schützende Ge-
rät oder Anlagenteil.


Melderart


Raum/Ein richtung


Rauchmelder Wärmemelder  
(Index „R“ ge
mäß DIN EN 


545)


Flammen
melder


Multisensor
rauchmelder


Punkt
förmig


Mehr
punkt
förmig


Linien
förmig


Punkt
förmig


Linien
förmig


IR UV Rauch 
und 


Wärme


Rauch 
und 
CO


Streu
licht


An
saug


Licht
strahl


Gondel mit Transformator 
inklusive Nabe und Zwi-
schenböden


- + - - - - - -  -


Zentrale Umspannstation, 
Schaltschrankräume


+ + + + + - - + +


Turmfuß/-plattform mit ggf. 
vor handenen Installati-
onen


- + - + - - - - -


Schaltschränke + + - - - - - + -


Hydrauliksystem - + - + - - - - -


Transformator - + - Buchholzschutz - - - -


+  grundsätzlich geeignet      -  eher nicht geeignet 


Die Angaben in dieser Tabelle beziehen sich auf die grundsätzliche Eignung verschiedener Meldertypen im Hinblick auf die 
Funktionsweise und allgemeinen Anwendungsbedingungen im jeweils betreffenden Anlagenbereich von WEA; sie dienen 
als Orientie rungshilfe und ersetzen nicht den erforderlichen Eignungsnachweis sowie die objektspezifische Fachplanung 
durch einen geeigneten Fachplaner, z. B. VdS-anerkannte Errichter. Dabei sind die typenabhängigen Besonderheiten von 
WEA und Brandmeldeanlagen in Abstimmung mit dem Versicherer (z. B. Ingenieurtechnischer Abteilung),  VdS Schaden-
verhütung GmbH sowie ggf. der Zertifizierungsstelle für WEA zu berücksichtigen (Siehe hierzu auch VdS-Richtlinien für Pla-
nung und Einbau von Brand meldeanlagen). 


Tabelle 3: Hinweis zur Auswahl von Brandmeldern zur Raum- und Einrichtungsüberwachung
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Vor Auslösung einer Feuerlöschanlage sollte die 
Klima- oder Lüftungsanlage automatisch abge-
schaltet werden.


Für den Einsatz in WEA sind Löschmittel wün-
schenswert, die möglichst rückstandsfrei, nicht 
korrosiv und elektrisch nicht leitend und für die 
herrschen den Umweltbedingungen in WEA (Tem-
peratur, Witterung, Dichtigkeit der zu schützenden 
Einrichtungen und Räume) und Brandlasten ge-
eignet sind. Für den Ein satz in WEA kommen je 
nach Anwendungs fall z. B.:


CO J 2-Feuerlöschanlagen,
Inertgaslöschanlagen, J


Feinsprühlöschanlagen J


Sprühwasser-Löschanlagen   J


(Transformator- bzw. Um spannstation)


in Frage.


Auf Grund möglicher Folgeschäden sind Pulver- 
bzw. Aero sollöschanlagen zum Einsatz in WEA 
grund sätzlich nicht zu empfehlen.


Die Eignung der automatischen Feuerlöschan-
lagen zum Raum- und Einrichtungsschutz ist 
grundsätzlich in Ab hängigkeit der jeweiligen Ein-
satzbedingungen in WEA und in Abstimmung mit 
dem Hersteller objektspezifisch zu prüfen. Da-
bei sind insbesondere folgende Aspekte zu be-
rücksichtigen:


Löschwirksamkeit J


Notwendige Löschgaskonzentration bzw. J  
Was serbeaufschlagung
Einwirkzeit für Gaslöschanlagen (Berück- J


sichtigung möglicher Rückzündung)
Betriebszeit für Wasserlöschanlagen (Berück J -
sichtigung eines effektiven Löscherfolgs)
Dichtigkeit des Raums/Druckentlastung J


Bevorratung der Löschmittel (erforderliche J  
Menge, Ge wicht ...)
Volumen/Platzbedarf J


Installation/Abnahme, Inbetriebnahme J


Instandhaltung  J


Zuverlässigkeit (Robustheit der Anlagen im J  
Hinblick auf Störanfälligkeit, um die Wartungs- 
und Prüfungsintervalle zu begrenzen)
Kosten J


Um die Wirksamkeit von Gaslöschanlagen sicher-
zustellen sind die Planungsvorgaben im Zusam-
menhang mit den vor zusehenden Druckentla-
stungsöffnungen besonders zu beachten.


Weiterhin sei auf die notwendigen Schutzbestim-
mungen im Hinblick auf die Personensicherheit 
bei der Verwendung von Gaslöschanlagen hinge-
wiesen.


Jede Löschanlagentechnik hat spezielle An wen-
dungs grenzen bzw. Vor- und Nachteile. Daher 
ist die Eignung der gewählten Löschanlage auf 
Grund der Vielzahl von mög lichen Parametern 
und einzuhaltenden Randbe dingungen zur Si-
cherstellung der Löschwirksamkeit für je den An-
wendungsfall gesondert zu prüfen.


Hinweis: siehe


VdS 2093 J  CO2-Feuerlöschanlagen, Planung 
und Ein bau
VdS 2108 J  Schaumlöschanlagen, Richtlinien für 
Planung und Einbau
VdS 2109 J  Sprühwasser-Löschanlagen, Richtli-
nien für Planung und Einbau
VdS 2304 J  Einrichtungsschutz für elektrische 
und elektronische Systeme , Richtlinien für Pla-
nung und Ein bau
VdS 2380 J  Planung und Einbau von Löschanla-
gen mit nicht-verflüssigten Inertgasen
VdS 2381 J  Planung und Einbau von Löschanla-
gen mit halogenierten Kohlenwasserstoffen
VdS 2496 J  Richtlinien für die Ansteuerung von 
Feuer löschanlagen
VdS 2498 J  Richtlinien für Feinsprüh-Löschanla-
gen in Er gänzung zu VdS 2109
VdS 2562 J  Verfahren für die Aner kennung neuer 
Lösch techniken


Die Brandmeldung, Alarmierung, Alarmfallsteue-
rung, An steuerung einer Feuerlöschanlage und 
deren Über wachung erfolgt in der Regel durch 
eine für diesen Zweck anerkannte Brandmelde-
anlage (siehe Abs. 5.2.1).


Feuerlöscher


Zur Bekämpfung von Entstehungsbränden ist 
eine aus reichende Anzahl von hierfür geeig-
neten sowie funktionsbe reiten Feuerlöschern be-
reitzuhalten. Diese sollten in allen Räumen, u. a. 
in der Gondel, im Turmfuß und in der eventuell 
extern ange ordneten Umspannstation, in denen 
Brände möglich sind, vorhanden sein. 


Das Löschmedium ist auf die vorhandenen Brand-
lasten ab zustimmen. Wegen der negativen Aus-
wirkungen von Löschpulver auf elektrische und 
elektronische Anlagen ist auf den Einsatz von 
Pulverlöschern möglichst zu ver zichten. 
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Löschanlagen 
(Löschmittel)


Raum/Einrichtung WEA


Gas lösch
anlagen


Wasserlöschanlagen Sonstige Lösch
anlagen


CO2 
(Hoch
druck)


Inert
gase


Sprinkler Sprüh
wasser


Fein 
sprüh


Schaum Pulver Aerosol1)


Raumschutz, z. B.:


Gondel mit Generator, 
Transformator, Hyd raulik-
systemen, Getriebe, 
Bremse, Azimut-An trieb


+ + + + + - - -


Nabe mit Pitch-An trieb 
und ggf. Generator


+ + + + + - - -


Zwischenböden mit 
Ölauf fang wanne und 
Kabel und Elektro-
installation 


+ - + + + + - -


Zentrale Um spannstation, 
Schaltanlagenräume  
(ohne Transformator)


+ + - - + - - -


Turmfuß/-plattform mit 
ggf. vor handenen Instal-
lationen


+ + + + + - - -


Einrichtungsschutz, z. B.:


Steuer-, Umrichter- und 
Schalt schränke (NS/MS), 
geschlossen


+ + - - + - - -


Transformator + - - + + - - -


Steuer-, Umrichter- und 
Schalt schränke (NS/MS), 
offen


+ - - - + - - -


Hydrauliksystem, offen + - + + + + - -


+  grundsätzlich geeignet       -  eher nicht geeignet


Die Angaben in dieser Tabelle beziehen sich auf die grundsätzliche Eignung verschiedener Feuerlöschanlagen im Hinblick 
auf ihre Funktionsweise und allgemeinen Anwendungsbedingungen im jeweils betreffenden Anlagenbereich von WEA; 
sie dienen als erste Orientierungshilfe und ersetzen nicht den erforderlichen Eignungsnachweis sowie die objektspezi-
fische Fach planung durch einen geeigneten Fachplaner, z. B. VdS-anerkannte Errichter. Dabei sind die typenabhängigen 
Besonder heiten von WEA und Feuerlöschanlagen in Abstimmung mit dem Versicherer (z. B. Ingenieurtechnischer Ab-
teilung),  VdS Schadenverhütung GmbH sowie ggf. der Zertifizierungsstelle für WEA zu berücksichtigen (Siehe hierzu auch 
VdS-Richtlinien für Planung und Einbau der je weiligen Feuerlöschan lagen).
1) Bezüglich des Einsatzes von Aerosollöschanlagen liegen derzeit keine Erfahrungen betreffend der Zuverlässigkeit und 


Wirksamkeit vor


Tabelle 4: Hinweis zur Auswahl von Feuerlösch an alagen für den Raum- und Einrichtungsschutz
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In der Gondel sollten mindes tens ein 6 kg CO2-
Feuerlöscher und ein 9 l Schaum-Feuerlöscher 
installiert werden (Auf Frostgefahr achten). Auf 
den Zwischenebenen und im Turmfuß im Be-
reich der elektrischen Einrichtungen sollte je weils 
mindes tens ein 6 kg CO2-Feuer löscher aufgestellt 
werden. 


Feuerlöscher müssen regelmäßig, mindestens 
alle zwei Jahre, durch einen Sachkundigen ge-
prüft werden. Bei starker Beanspruchung des 
Löschers, z. B. durch Umwelt einflüsse, können 
kürzere Zeitabstände erforderlich sein. 


5.2.3 Störungsüberwachung


Zur Sicherstellung der ständigen Betriebssicher-
heit be dürfen Brandmeldeanlagen und Feuer-
löschanlagen der ständigen Überwachung. 


Ausfälle bei herkömmlichen Brandschutzanlagen, 
z. B. Ausfall einzelner Brandmelder oder Leckage 
an der Lösch mittelbevorratung bzw. Löschmit-
telschwund werden an hand von Störmeldungen 
unmittelbar an der Brandschutz anlage angezeigt. 
Bedingt durch den personallosen Be trieb und 
die Lage von WEA und das da r aus resultierende 
Nichterkennen von möglichen Störungen an der 
Brandschutzanlage vor Ort ist eine Weiter leitung 
aller Störmeldungen auf eine ständig be setzte 
Stelle (Leit warte) notwendig, über die eine umge-
hende Wieder her stellung der uneingeschränkten 
Betriebsbereitschaft der Brandschutzanlage ein-
zuleiten ist.


Alle Ereignisse müssen im Betriebsbuch doku-
mentiert sein


5.2.4 Außerbetriebnahme von  
Sicherheitsein richtungen


Brandschutzanlagen dürfen nur in Abstimmung-
mit den hierfür verantwortlichen Personen kurz-
zeitig bei Vorliegen zwingender Erfor der nisse au-
ßer Betrieb ge nommen werden. Bei Außer betrieb-
nahme einer Brand schutzanlage muss stets ge-
prüft werden, ob eine Meldepflicht gegen über 
dem Sach versicherer besteht (Gefahrerhöhung 
im Sinne von VVG).


Für die Zeit der Außerbetriebsetzung sollten aus-
reichende Ersatzmaßnahmen vorgesehen wer-
den, z. B.


Sicherstellen der Brandmeldung J


Bereithalten von geeignetem Löschgerät (sie- J


he auch Abs. 5.2.2)


Nach der Beendigung der Arbeiten sind alle au-
ßer Betrieb genommenen Sicherheits- und Brand-
schutzeinrichtungen wieder in Betrieb zu setzen. 
Hierzu sollte der Betriebzu stand der Anlagen im 
Eingangsbereich der WEA und in der Leitzentrale 
erkennbar sein.


5.3 Maßnahmen zur Schadenbegrenzung


Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, einen Notfall-
plan für den Brandfall zu erstellen, der insbeson-
dere folgende Fest legungen beinhalten sollte:


Festlegung der(s) Bereitschafthabenden in der  J


internen Dienstplanung für die vorhandenen 
WEA (Sicher stellung der „Rund um die Uhr“-
Bereitschaft der Leit warte) 
Erstellung und Einführung eines internen,  J


schriftlichen Ablaufplanes für den Brandfall in 
dem alle umzusetzen den Sofort – Maß nahmen 
des zuständigen Mitarbeiters enthalten sind – 
darin sollten u. a. folgende Punkte ent halten 
sein:


Bereitstellung örtlich zuständiger Notrufnum- J


mer
Benachrichtigung von Feuerwehr und Polizei J


Vor Ort Unterstützung von Feuerwehr und J  
Polizei
Wenn notwendig WEA abschalten und Tren- J


nung der WEA vom Stromnetz
Brandschaden umgehend beim Versicherer  J


an zeigen 
Erarbeitung eines Notfallkonzeptes für den J  
Brand fall in Abstimmung mit den zuständigen 
Feuerwehren und Polizeidienststellen sowie ggf. 
dem Versicherer. Nach folgend genannte Punkte 
sollten Bestandteil eines Not fallkonzeptes sein. 


Hinterlegung der internen Bereitschaftsplä- J


ne bzw. Bekanntgabe einer entsprechenden 
Bereitschafts telefon nummer bei Polizei und 
Feuerwehr
Information und ggf. Einweisung zustän- J


diger Rettungsdienste (Feuerwehr, Polizei) 
über 


Aufbau der WEA  J


hochspannungsführende Teile und brenn J -
bare Stoffe innerhalb der WEA 
die Anfahrtswege und Zugang zur WEA   J


Festlegung umzusetzender Sofort-Maßnah- J


men bei einer Brandmeldung, z. B. Tren-
nung der WEA vom Stromnetz
Hinweise zur Erstellung eines Einsatzkon- J


zeptes im Brandfall für jede WEA, z. B. ge-
eignete Einsatzfahr zeuge und notwendige 
Schutzkleidung sowie Schutzzone um die 
betreffende WEA
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Folgende Informationen sollten an der WEA für 
jeden er kennbar zugänglich sein:


Identifikationsnummer und Notrufnummer J


Verhaltensregeln beim Brand der WEA, z. B.  J


Benach richtigung der Feuerwehr und sich in 
Sicherheit bringen sowie weitere Sicherheits-
hinweise beachten 


Für Offshore-Windparks sind auf Grund besonde-
rer Be dingungen ggf. alternative bzw. ergänzende 
Maßnahmen zur Notfallplanung erforderlich. 


5.4 Qualitätssicherung


Erfahrungsgemäß können die Funktionen der 
technischen Anlagen, insbesondere der sicher-
heitstechnischen An lagen für ihre Einsatz- bzw. 
Lebensdauer sichergestellt werden, wenn geeig-
nete Maßnahmen zur Qualitäts sicherung bei der 
Planung, Ausführung und beim Betrieb er griffen 
sind. Hierzu gehören u. a.:


Anerkannte Regeln der Technik als Planungs- J


grund lage
Verwendung von Produkten und Systemen mit  J


nach weislicher Qualität, die ggf. einer eigenen 
Kontrolle und Fremdüberwachung unterliegen
Qualifizierung der Fachplaner und ausführen- J


der Fach kräfte. Als ausreichend qualifiziert 
gelten z. B. VdS-aner kannte Errichterfirmen, 
VdS-anerkannter Sach kundige für Blitz- und 
Überspannungsschutz und EMV-Sachkundige
Abnahmeprüfung und wiederkehrende Prü- J


fungen durch einen anerkannten Sachverstän-
dige, z. B. VdS-Sachverständige für brand-
schutz technische Anlagen
Regelmäßige und ordnungsgemäße Wartung  J


durch Fachunternehmen bzw. geschulten 
Fachkräfte aus eigenem Betrieb
Dokumentation und Überwachung der durch- J


zuführen den Instandhaltung. 


Diese Maßnahmen können ggf. auch bei einer 
Typen prüfung bzw. Zertifizierung der WEA durch 
eine unab hängige und anerkannte Stelle berück-
sichtigt und überprüft werden. 


Bei der Errichtung einer WEA müssen ver schie-
dene Aspekte neben Statik und Ertragsberech-
nung be rücksichtigt werden, z. B. Blitz- und Brand-
schutz, elektro magnetische Störung, Schallim-
mission, Schatten wurf oder Auswirkungen für die 
Luftfahrt, Fauna und Land schafts- und Ortsbild. 
Dementsprechend sollen jeweils ge eignete Fach-
planer hinzugezogen werden.


Hinweis: siehe DIN VDE 0100-610 (VDE 0100-610) 
Errichten von Nieder spannungsanlagen –  
Teil 6-61: Prüfungen – Erst prüfungen


Für die Errichtung und Wartung sowie Instandset-
zung von WEA sollen Fachunter nehmen beauf-
tragt werden, die über 


erforderliche Sachkenntnis und Erfahrung J


Fachkräfte J


Ausstattung und Vorrichtungen J


verfügen, was u. a durch hinreichende Referenzen 
belegt werden kann. Bei brandschutztechnischen 
An lagen ist dies z. B. durch eine VdS-Anerken-
nung der Errichterfirmen sichergestellt.
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